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			Mit den Quaderni di Dodis führt die Forschungsstelle Dodis eine Publikationsreihe, in der wissenschaftliche Studien, seien es Monografien oder Aufsätze, aber auch Quellen und andere Materialien veröffentlicht werden. Mit dieser Reihe beabsichtigt Dodis, die Publikationsmöglichkeiten im Bereich der Zeitgeschichte und der Aussenbeziehungen der Schweiz zu stärken und insbesondere dem wissenschaftlichen Nachwuchs eine attraktive Publikationsplattform zu bieten. Die Quaderni di Dodis sind primär als E-Book konzipiert und dem Open-Access-Prinzip verpflichtet. Dass die Reihe mittlerweile bereits 26 Bände umfasst, belegt deutlich die Nachfrage nach einem solchen Format und spricht für die erfolgreiche und enge Vernetzung von Dodis in der wissenschaftlichen Landschaft.

			Es freut mich nun besonders, als Reihenherausgeber das Vorwort zum vorliegenden 26. Band der Quaderni di Dodis zu unterzeichnen. Die von Julian Wettengel als Dissertation verfasste Studie zu den diplomatischen und politischen Funktionen von schweizerischen Händlern in Ost- und Südostasien ist nicht nur ein Forschungsdesiderat, sondern auch ein überzeugendes Beispiel für die gute Zusammenarbeit zwischen Dodis und den schweizerischen Universitäten. Diese zeigt sich nicht zuletzt am engen Kontakt zur Erstbetreuerin der Dissertation, Madeleine Herren, die sich als langjährige Präsidentin tatkräftig und mit viel Freude und Engagement für die Anliegen der Forschungsstelle einsetzt. Ihr gebührt mein herzlicher Dank.

			Die nun als Buch vorliegende Dissertation konnte im Rahmen des SNF-Projekts «Eine Globalgeschichte der schweizerischen Diplomatie 1848–1975» realisiert werden, das gemeinsam mit dem Europainstitut der Universität Basel unter der Leitung von Madeleine Herren durchgeführt wurde. Innerhalb des gleichen Projekts erschien bereits 2023 das aus Dominik Matters Dissertation hervorgegangene Quaderno «Vom Politischen zum Auswärtigen. Eine prosopografische Verwaltungsgeschichte der Schweizer Diplomatie 1945–1979» (dodis.ch/q20), das sich der Geschichte des Schweizerischen Aussenministeriums und des diplomatischen Diensts widmet. Beide Publikationen zeigen in paradigmatischer Art und Weise das Potenzial der Vernetzung der Datenbank Dodis mit wissenschaftlichen Studien. Die Verzahnung der Analyse mit zahlreichen Dodis-Ressourcen über die Permalinks im Anmerkungsapparat stellt einen Königsweg der Nachprüfbarkeit dar und sichert somit höchste wissenschaftliche Standards.

			Nicht zuletzt haben es die Forschungen von Julian Wettengel erlaubt, zentrale Dokumente seiner Dissertation in die Datenbank Dodis aufzunehmen und mit bereits bestehenden Ressourcen zu vernetzen. Diese direkte Verlinkung eines wissenschaftlichen Apparates mit den Originalquellen sowie die zahlreichen zusätzlichen Informationen in der Datenbank Dodis stellen für die digitale Publikation einen einmaligen Mehrwert dar und würdigen gleichzeitig die akribische Quellenarbeit, die im Rahmen der vorliegenden Studie geleistet wurde.
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			Während meines Studiums an der Universität Heidelberg stiess ich durch Zufall auf das Archiv von Jardine, Matheson & Co., einer der führenden britischen Handelsfirmen in Asien des 19. und 20. Jahrhunderts. Schnell reifte die Idee, auf Basis des dort überlieferten Quellenmaterials eine Magisterarbeit zur Beteiligung der Firma am Eisenbahnbau in der Mandschurei, die auch starke politische Implikationen aufwies, zu schreiben. Die Faszination für Unternehmensgeschichte, für Austauschbeziehungen zwischen Europa und Asien und besonders für die politischen und diplomatischen Funktionen von Handelshäusern hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Sie führte mich an das Europainstitut der Universität Basel, wo mir Madeleine Herren-Oesch die Möglichkeit eröffnete, ein Forschungsprojekt durchzuführen, an dessen Ende das vorliegende Buch steht. Dieses stellt die überarbeitete Fassung meines an der Universität Basel eingereichten und verteidigten Dissertationsmanuskripts dar. Ich möchte Madeleine Herren-Oesch als Erstbetreuerin meiner Doktorarbeit für ihre grosse Unterstützung während des gesamten Forschungsprozesses und für ihre unermüdliche Begeisterung für mein Thema, die sie stets mit mir teilte, ganz herzlich danken. Auch gilt mein Dank Martin Lengwiler, der die Zweitbetreuung und Zweitbegutachtung meiner Dissertation übernommen hat und mir stets mit wertvollem wirtschaftshistorischem Input zur Seite stand.

			Die vorliegende Arbeit ist im Rahmen des vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) geförderten und von Madeleine Herren-Oesch geleiteten Projekts «A Global History of Swiss Diplomacy, 1848–1975» entstanden. Ohne die finanzielle Unterstützung des SNF, des Forschungsfonds Nachwuchsförderung der Universität Basel sowie der Basel Graduate Schools of History (BGSH) wäre die Realisierung meines Forschungsvorhabens nicht möglich gewesen. Den Koordinatorinnen und Koordinatoren der BGSH, Roberto Sala und Laura Ritter, die sich mit unermüdlichem Engagement für die Doktorierenden eingesetzt haben, gilt mein besonderer Dank. Das kollaborative und interdisziplinäre Forschungsumfeld, das ich am Europainstitut und an der BGSH vorfand, hat mich stets sehr inspiriert. In guter Erinnerung bleiben mir die spannenden Diskussionen mit meinen Kolleginnen und Kollegen.

			Einen bedeutenden Teil meiner Dissertationszeit verbrachte ich in Archiven – den hilfsbereiten Archivarinnen und Archivaren sei hiermit herzlich gedankt. Für die Durchführung dieser Forschungsarbeit haben mir freundlicherweise das Internationale Komitee vom Roten Kreuz sowie die Unternehmen DKSH Holding Ltd., Desco von Schulthess Holding AG und Matheson & Co. Ltd. Zugang zu ihren Archiven gewährt. Auch möchte ich insbesondere Christoph von der Crone danken, der mir den Nachlass seines Vaters zur Verfügung stellte und mir so einen unschätzbaren Einblick in das Leben, Wirken und Denken eines schweizerischen Kaufmanns in China gewährte. Insbesondere freue ich mich, dass Herr von der Crone diesen Bestand mittlerweile dem Archiv für Zeitgeschichte in Zürich übergeben hat und ich dabei vermittelnd helfen konnte. Mein Dank gilt auch dem Rekihaku, National Museum of Japanese History, National Institutes for the Humanities sowie der Hochschule Luzern. Stellvertretend für diese beiden Institutionen haben es mir Mariko Fukuoka und Alexis Schwarzenbach ermöglicht, die von ihnen erstellten Transkripte der Briefe von Hermann Siber an Gustav Siber, die in der Zentralbibliothek Zürich und im Archiv der Firma DKSH überliefert sind, zu nutzen.

			Für die sehr wertvollen Diskussionen zu meinem Forschungskonzept und für das Gegen- und Korrekturlesen von Textteilen danke ich vielmals Dominique Biehl, Felix Frey, Sarah Hagmann, Daniela Hettstedt, Lars Kury, Dominik Matter und Klaus Musterle. Gleiches gilt für das Team der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz (Dodis), und insbesondere Annina Clavadetscher und Sacha Zala für die Unterstützung bei der Publikation des Buchs, Erik Dettwiler für das Erstellen des Layouts und Anna Ertel für das Korrektorat. Meinen Kolleginnen und Kollegen beim Stab ETH-Rat danke ich sehr, mich bei meiner kleinen Auszeit während der Überarbeitungsphase des Buchmanuskripts unterstützt und mir bei Fragen des Copyrights und des Layouts beratend zur Seite gestanden zu haben.

			Ich danke Anne Hasselmann, Tim Gehring, Steffen Ulzhöfer, Stefanie Zehnder, Simon Wettengel und besonders meinen Eltern, Linda und Luki Wettengel. Ihr habt mich stets mit voller Kraft moralisch durch die Tiefen und Höhen meiner Dissertationsreise begleitet – von ganzem Herzen vielen Dank! 

			Ich widme dieses Buch Markus «Piedsen» Lutz. Ein wahrer Freund, der eine diebische Freude daran gehabt hätte, dass ich ihn mit diesen Zeilen für immer in «die Geschichte» einschreibe.

			 

			Basel, im April 2026	Julian Wettengel
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			Einleitung

			 

			 

			 

			 

			 

			 

			Am 28. Mai 1863 legte ein holländisches Kriegsschiff mit dem Namen Medusa im Hafen von Edo an, der Hauptstadt Japans.1 Das fernöstliche Reich hatte sich erst kurz zuvor für den ausländischen Handel zwangsweise geöffnet. An Bord befand sich eine Delegation, die vom schweizerischen Bundesrat damit beauftragt war, einen Vertrag mit dem Tokugawa-Shogunat, der japanischen Regierung, auszuhandeln. Das ein Jahr später unterzeichnete Abkommen bildete den Startpunkt offizieller Beziehungen zwischen Japan und der Schweiz. Es war in erster Linie dazu bestimmt, Handels- und Niederlassungsfreiheit in ausgewählten japanischen Häfen für schweizerische Kaufleute zu garantieren, die sich Mitte des 19. Jahrhunderts auf der Suche nach neuen Märkten auf den Weg nach Ost- und Südostasien machten.2 Bezeichnenderweise spiegelte sich das kommerzielle Ziel der Delegation in ihrer Zusammensetzung wider. Die schweizerische Japan-Mission bestand nicht etwa aus hohen Staatsrepräsentanten oder Berufsdiplomaten, wie vielleicht zu erwarten gewesen wäre. Vielmehr setzte sich die sechsköpfige Gruppe mehrheitlich aus schweizerischen Händlern zusammen. Der Leiter der Mission war Aimé Humbert. Er hatte als Präsident der Union Horlogère (La Chaux-de-Fonds und Le Locle) zusammen mit einem weiteren Handels- und Industrieverband, dem Kaufmännischen Direktorium St. Gallen, der sich vor allem für die Interessen der Textilbranche einsetzte, die Entsendung einer diplomatischen Mission nach Japan massgeblich initiiert und forciert. Neben diesem Handelsvertreter befanden sich unter den Delegierten drei weitere Kaufleute: Caspar Brennwald (Männedorf), Edouard de Bavier (Chur) und James Favre-Brandt (Le Locle). Die drei Händler hatten miteinander gemein, dass sie allesamt um das Jahr 1840 geboren waren. Als Anfang Zwanzigjährige konnten sie die schweizerische Delegationsreise nutzen, um sich in ihrem jungen Alter auf dem verheissungsvollen und noch wenig erschlossenen japanischen Markt kommerziell zu etablieren.3 So gründeten sie nach ihrer Teilnahme an der Mission innerhalb kürzester Zeit Firmen (Siber & Brennwald; Bavier & Co.; C. & J. Favre-Brandt & Co.), die nicht nur – zumindest während des 19. Jahrhunderts – zu den wichtigsten schweizerischen Handelshäusern,4 sondern auch zu den grössten ausländischen Gesellschaften in Japan zählen sollten.5

			Ihre Teilnahme an der schweizerischen Japan-Mission war jedoch nicht die einzige diplomatische oder politische Funktion, welche die drei jungen schweizerischen Kaufleute, die mit der Medusa in Ostasien angekommen waren, ausübten. Sie selbst und auch andere führende Manager ihrer Firmen engagierten sich neben dem Betreiben ihrer eigentlichen Geschäfte in insgesamt vier politisch-diplomatischen Feldern in Ostasien, die in der Forschung bislang wenig Beachtung gefunden haben.

			Erstens übernahmen die merkantilen Missionsteilnehmer parallel zur Eröffnung ihrer Unternehmen Ämter als Honorarkonsuln für die Schweiz und verschiedene andere Staaten in Japan. Den Anfang machte Caspar Brennwald, der 1866 Honorargeneralkonsul für die Schweiz in Yokohama wurde. Sein Begleiter, Edouard de Bavier, konnte dementsprechend in der gleichen Stadt nicht mehr für seine Heimatregierung konsularisch tätig werden und vertrat stattdessen Dänemark als Honorargeneralkonsul und in den 1880er-Jahren Portugal als amtierender Honorarkonsul. James Favre-Brandt wiederum wurde zwar selbst kein Konsul, aber dafür sein Bruder Charles Favre-Brandt. Als Mitinhaber der familiengeführten Firma wurde er ab Mitte der 1870er-Jahre in der Region Kōbe-Osaka für die Schweiz und für Belgien nebenamtlich konsularisch tätig.6

			Zweitens waren Kolonialverwaltungen ein politisches Betätigungsfeld der schweizerischen Asienhändler. Hier fungierten sie als Mitglieder der Stadträte von Konzessionsgebieten und internationalen Niederlassungen, bei denen es sich um koloniale Enklaven innerhalb von sogenannten Vertragshäfen handelte. Auch wenn sie keine Staatsbeamten waren, agierten die schweizerischen Händler auf diese Weise als Kolonialadministratoren in lokalen «Mikrokolonien». Caspar Brennwalds Geschäftspartner und der Teilhaber seiner Firma, Hermann Siber, übte solch ein Amt aus. Er wurde 1866 Mitglied des Stadtrats der internationalen Niederlassung in Yokohama, einem Gebiet innerhalb der Stadtgrenzen, das exklusiv für die ausländische Handelsgemeinschaft separiert worden war und von diesen ausländischen Kaufleuten unterschiedlicher Nationalität auf koloniale Weise selbst verwaltet wurde. Siber fungierte auch als schweizerischer Vizekonsul in Yokohama, was zeigt, dass verschiedene politische und diplomatische Ämter kumulierbar waren. In der internationalen Niederlassung von Osaka wiederum waren neben den normal gewählten Mitgliedern auch alle Konsuln ex officio Teil des Stadtrats. Der oben erwähnte Charles Favre-Brandt verfügte daher gleich über zwei Sitze in der Kolonialregierung, weil er sowohl Konsul der Schweiz als auch Belgiens war. Schweizerische Händler waren also nicht nur in der Lage, verschiedene diplomatisch-politische Ämter gleichzeitig auszuüben, sondern ihre Betätigungsfelder konnten auch eng miteinander verknüpft sein, wie die Verbindung von honorarkonsularischen und kolonialadministrativen Funktionen zeigt.7

			Ein drittes politisch-diplomatisches Aktionsfeld der schweizerischen Kaufleute in Asien war das Lobbying. Dieses konnte beispielsweise durch die Mitgliedschaft in den Leitungsgremien von lokalen Handelskammern, die als Interessenvertretungsorganisationen Einfluss auf politische Entscheidungsträger nehmen konnten, ausgeübt werden. Die Handelshäuser der Teilnehmer der schweizerischen Japan-Mission waren auch in diesem Bereich tätig. Caspar Brennwald übte zwar vermutlich selbst ein solches Amt nicht aus, aber dafür Arnold Wolff, sein Nachfolger in der Firma, die fortan Siber, Wolff & Co. hiess. Wolff war nicht nur – wie zuvor schon Brennwald – Honorargeneralkonsul für die Schweiz, sondern im Jahr 1881 auch stellvertretender Vorsitzender der Yokohama General Chamber of Commerce. In der später in Yokohama and Tokyo Foreign Board of Trade umbenannten Handelskammer war mit E. Bosshart während der Jahre 1919 und 1920 ein weiterer Manager der Firma Mitglied des Leitungskomitees der Organisation. Auch das Unternehmenskonglomerat von Edouard de Bavier war im Bereich des Lobbyings tätig. Sein Bruder Ernst de Bavier, der die Shanghai-Dependance der Firma leitete und 1896 das Gesamtunternehmen übernahm, fungierte zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Mitglied des Exekutivkomitees der Shanghai General Chamber of Commerce.8

			Viertens übernahmen die schweizerischen Asienhändler auch krisendiplomatische und humanitär-diplomatische Funktionen. Dies machte sich im 20. Jahrhundert, insbesondere während der beiden Weltkriege, bemerkbar. Vor allem die Manager der Firma Siber, Hegner & Co., für die Caspar Brennwald rund 80 Jahre zuvor die Grundlagen gelegt hatte, aber auch andere schweizerische Kaufleute engagierten sich während des Zweiten Weltkriegs als Vertreter der schweizerischen «Guten Dienste» und als Delegierte des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK). So war beispielsweise Edouard Eglé als Chef der Shanghai-Filiale von Siber, Hegner & Co. auch gleichzeitig der Leiter des IKRK-Büros in der Stadt und damit zuständig für die Betreuung von alliierten Kriegsgefangenen und zivilen Internierten. Kaufleute wie Eglé beteiligten sich damit an der hohen internationalen Diplomatie zu Krieg und Frieden, die normalerweise als Betätigungsfeld von hochrangigen Staatsbeamten und Diplomaten gesehen wurde.9

			Schweizerische Händler in Asien waren also offensichtlich an den Orten, an denen sie sich niederliessen, in verschiedenen Bereichen politisch und diplomatisch sehr aktiv. Die vorliegende Studie untersucht in vier Kapiteln genau diese politisch-diplomatischen Funktionsfelder von schweizerischen Händlern und Handelsunternehmen: Kolonialadministration, Lobbyismus, Honorarkonsularwesen und Krisendiplomatie. Es werden jene Kaufleute und Firmen in den Blick genommen, die zwischen der Mitte des 19. Jahrhunderts und dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Ost- und Südostasien tätig waren. Die vorliegende Studie fokussiert daher auf die «semikolonialen» bzw. «informell-kolonialen» Räume Japan, China, Mandschurei und Siam (Thailand). Informell-koloniale Staaten zeichneten sich dadurch aus, dass sie de jure souverän waren und eine eigene Regierung aufwiesen, aber auf informeller Ebene kolonialem Druck ausgesetzt waren. Im Gegensatz zu formalen Kolonialgebieten ging dieser Einfluss nicht von einer einzelnen, sondern gleichzeitig von verschiedenen Kolonialmächten aus.10 Des Weiteren zählen zu den untersuchten Gebieten Vladivostok als Stadt im russischen «Fernen Osten», die britischen Kronkolonien Hongkong und Straits Settlements (heutiges Westmalaysia sowie Singapur), die spanisch-amerikanische Kolonie der Philippinen, Französisch-Indochina (heutiges Vietnam, Laos und Kambodscha) und Niederländisch-Indien (heutiges Indonesien).

			Das Beispiel der schweizerischen Mission nach Japan veranschaulicht auf treffende Weise zwei wegleitende Aspekte der vorliegenden Studie. Erstens dient die Betrachtung schweizerischer Händler der Untersuchung, wie Kaufleute eines «Kleinstaats» ohne Kolonien sich in einem aussereuropäischen kolonialen Kontext etablieren konnten und wie sie zu diesem Zweck politisch-diplomatische Funktionen ausübten. Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang, dass Caspar Brennwald, Edouard de Bavier und James Favre-Brandt nicht auf irgendeinem beliebigen Schiff in Tokyo (Edo) ankamen, sondern auf einem holländischen Kriegsschiff. Die Korvette Medusa zeigt, dass schweizerische Händler oft auf die Hilfe bereits etablierter kolonialer «(Gross-)Mächte» zurückgriffen und an deren Strukturen andocken mussten, um in Ost- und Südostasien bestehen zu können. Andrea Franc hat für solche Formen des kolonialen und imperialen Profitierens durch Schweizer (Händler) den Begriff «Trittbrettfahrer»11 geprägt, der beispielsweise auch von Jakob Tanner in diesem Zusammenhang aufgegriffen und im Folgenden verwendet sowie im Abschnitt «Kolonialismus» (siehe Kapitel «Forschungsfelder und Forschungsstand» in der Einleitung) näher erläutert werden wird. Im Inland wurde die Schweiz, vor allem ab der Jahrhundertwende, aufgrund der Grösse der Bevölkerung und der Landesfläche im Vergleich zu den europäischen Nachbarstaaten oftmals als Kleinstaat gesehen, in einem volkswirtschaftlichen Sinne aber eher als Grossmacht.12 Die in dieser Studie vorgenommene begriffliche Unterscheidung zwischen «Kleinstaaten» und «Grossmächten» leitet sich aber nicht aus einem innereuropäischen Vergleich ab, sondern ist auf den (wahrgenommenen) spezifischen Einfluss verschiedener Nationen in Asien bezogen. In erster Linie ist sie kolonialpolitisch-militärisch zu verstehen. Staaten, die über eigene Kolonialgebiete und über Kanonenboote verfügten, um ihren Interessen gegenüber indigenen Bevölkerungsgruppen und Regierungen Nachdruck zu verleihen, können als Grossmächte gelten. Dabei war es stets vom räumlichen und zeitlichen Kontext abhängig, welcher Kategorie ein Staat zugeordnet werden konnte. So waren die Niederlande (als älteste westliche Kolonialmacht vor Ort, die über ein Kolonialgebiet auf der Insel Dejima verfügte) im Japan des 19. Jahrhunderts sicherlich eine Grossmacht, in China hingegen nur eine von vielen kleineren (kolonialen) Nationen. Die Schweiz als neutraler Binnenstaat ohne eigene Kriegsflotte und Kolonien war in dieser Hinsicht ein Kleinstaat, und dies war, wie noch zu sehen sein wird, sowohl eine Selbstbezeichnung als auch eine Fremdzuschreibung. Beispielsweise sahen sich die schweizerischen Bundesbehörden und schweizerischen Händler aufgrund der eigenen kolonialpolitisch-militärischen Schwäche in Asien auf die Hilfe durchsetzungsfähiger «Grossmächte» angewiesen.13 Gleichzeitig war die Schweiz in den Augen der Regierungen informell-kolonialer Staaten oftmals nur ein nachrangiger Verhandlungspartner bei sogenannten ungleichen Verträgen, weil sie nicht über gleich viel Macht wie beispielsweise Grossbritannien und die USA verfügte (siehe Kapitel 1.2 und 1.4). In zweiter Linie kann zwischen Kleinstaaten und Grossmächten auch in einem wirtschaftlich-demografischen Sinne differenziert werden. Vor Ort in Asien existierten sehr einflussreiche und erfolgreiche schweizerische Handelshäuser. Aber genauso wie beispielsweise im Fall Belgiens oder Schwedens war die Zahl dieser Unternehmen und der lokal ansässigen schweizerischen Geschäftsleute (auch aufgrund der niedrigen Bevölkerungsgrösse im Heimatland) im Verhältnis zu britischen, deutschen oder amerikanischen Händlern in der Regel so gering, dass schweizerische Kaufleute nur einen kleinen Teil des ausländischen Gesamthandels kontrollierten. Die Schweiz war in Asien zwar auf individuell-unternehmerischer Ebene eine Grossmacht, aber in gesamtwirtschaftlicher Hinsicht ein Kleinstaat. Diese Sichtweise vertretend, verhinderten mitunter Händler von Nationen, die in absoluten Zahlen über ein hohes ökonomisches Gewicht in Asien verfügten, dass schweizerische Kaufleute an Kolonialverwaltungen oder internationalen Handelskammern partizipieren konnten (siehe Kapitel 1.3 und 2.1). Was die Seite der Grossmächte angeht, prägten in vielen Regionen Ost- und Südostasiens britische Händler das koloniale Setting am stärksten, und zwar auch oft dort, wo keine formale britische Kolonialherrschaft bestand. Daher werden in dieser Studie immer wieder exemplarisch britische Handelshäuser betrachtet, um besser zu verdeutlichen, wie sich schweizerische Kaufleute die Strukturen von Grossmächten zunutze machen konnten. 

			Zweitens macht das Exempel der drei kaufmännischen Mitglieder der schweizerischen Japan-Mission deutlich, dass schweizerische Kaufleute und Handelshäuser verschiedene politische und diplomatische Funktionen ausübten, und dabei sogar oftmals mehrere simultan. Diese Tätigkeitsfelder scheinen nicht strikt voneinander getrennt gewesen zu sein, sondern wiesen vielmehr Querverbindungen auf. Der Fokus dieser Studie, der auf diesen verschiedenen Funktionen und ihren Interdependenzen liegt, leistet eine entscheidende Erweiterung unseres Bildes von Handelsfirmen als politischen und diplomatischen Akteuren auf einer internationalen Ebene, das bisweilen entweder recht vage oder aber einseitig und partikular ist.

			Wenig präzise sind die Vorstellungen über die politisch-diplomatischen Funktionen von (Handels-)Unternehmen in den Globalisierungsdebatten der letzten Jahre, mit denen auch Ansätze einer «Global Governance»14 oder einer «New Diplomatic History»15 verknüpft werden. Sie gehen von einer entscheidenden Rolle von Unternehmen für die internationale Politik und Diplomatie aus, jedoch oftmals ohne zu präzisieren, worin diese genau besteht. Beispielsweise stellen Alfred Chandler und Bruce Mazlish in einer wegweisenden Publikation die pointierte These auf, grenzüberschreitend tätige Unternehmen seien mit «Leviathanen» (Leviathans) vergleichbar. Damit zeichnen sie das Bild einer vernetzten Welt, in der Unternehmen eine fast grenzenlose Macht und Souveränität aufweisen und Konzerne ihrer Funktion nach in die Nähe von Staaten rücken. Worin die konkrete Rolle dieser vermeintlichen «Leviathane» besteht und welche diplomatischen und politischen Funktionen sie ausübten, bleibt bei den beiden Historikern unklar.16

			Einseitig und partikular sind wissenschaftliche Beiträge zu den politisch-diplomatischen Funktionen von grenzüberschreitend tätigen Unternehmen insofern, als sie sich – falls sie sich überhaupt mit konkreten Aktivitäten beschäftigen – weitgehend auf das Phänomen des Lobbyings konzentrieren. Diesem Fokus liegt eine künstliche wissenschaftstheoretische Trennung der Bereiche Wirtschaft und Politik zugrunde. (Handels-)Unternehmen wird lediglich eine indirekte und passive Rolle bei der Politikgestaltung zugesprochen, da sie Politiker beeinflussen, ohne selbst politische Entscheidungsträger zu sein. Direkte und aktive Formen des politischen oder diplomatischen Engagements von grenzüberschreitend tätigen Unternehmen,17 zu denen das Agieren von Händlern als Kolonialadministratoren, Honorarkonsuln oder Krisendiplomaten zählt, sind viel seltener und oft nur indirekt Gegenstand wissenschaftlicher Forschung – nämlich im Rahmen von Studien zu einzelnen Politik- oder Diplomatiefeldern.18

			In dieser Studie werden die individuellen Kaufleute und Handelsunternehmen ins Zentrum der Betrachtung gestellt und als deren analytischer Ausgangspunkt gewählt. Durch einen akteurszentrierten Ansatz können die verschiedenen Funktionen von merkantilen Akteuren und deren Interdependenzen sichtbar gemacht und somit das «Gesamtsystem» politisch-diplomatischer Tätigkeiten von Händlern untersucht werden, anstatt auf einzelne Politik- oder Diplomatiefelder zu fokussieren. Die Analyse der Multifunktionalität von Handelsunternehmen und individuellen Kaufleuten ist also der Schlüssel, um aufzuzeigen, wie indirekte Formen politisch-diplomatischen Handelns (Lobbying) und direkte Partizipation (Kolonialadministration, Honorarkonsularwesen und Krisendiplomatie) zusammenhingen.

			Fragestellungen und Thesen

			Aus der Konzeptualisierung von Händlern nicht nur als rein ökonomische, sondern vielmehr als politische und diplomatische Akteure auf einer internationalen Ebene ergeben sich vier Untersuchungsebenen mit jeweils spezifischen Forschungsfragen:

			Zunächst einmal muss geklärt werden, unter welchen Bedingungen sich schweizerische Händler in den vier genannten politisch-diplomatischen Bereichen betätigen konnten. Waren die Möglichkeiten zur Partizipation in den verschiedenen politischen und diplomatischen Feldern, in unterschiedlichen Räumen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten prinzipiell ähnlich oder unterschieden sie sich je nach Kontext? Auch gilt es in diesem Zusammenhang zu fragen, ob das koloniale «Trittbrettfahre[n]»,19 das für schweizerische Kaufleute zentral war, um sich vor Ort wirtschaftlich, aber auch politisch und diplomatisch etablieren zu können, in allen Feldern auftrat und immer gleich funktionierte oder ob sich dort Divergenzen ergaben. Falls politisches und diplomatisches Engagement situationsabhängig war, lässt sich dann über die Analyse der spezifischen Kontexte herausfinden, welche Bedingungen gegeben sein mussten, damit schweizerische Händler in politisch-diplomatischen Prozessen involviert sein konnten? Schliesslich stellt sich die Frage, warum ausgerechnet schweizerische Kaufleute – also beispielsweise im Vergleich mit Händlern anderer kleinerer Nationen – politische und diplomatische Ämter bekleiden konnten.

			Ich zeige, dass schweizerische Händler prinzipiell in allen Feldern, in allen Regionen Ost- und Südostasiens und über den gesamten untersuchten Zeitverlauf politisch und diplomatisch aktiv werden konnten, auch wenn es kleinere kontextspezifische Unterschiede gab. Diese bestanden beispielsweise darin, dass Schweizer im Bereich der Kolonialadministration am schwersten Fuss fassen und nur in ganz spezifischen Formen von Verwaltungen unterkommen konnten. Zeitlich gesehen erlebten beispielsweise krisendiplomatische Funktionen von schweizerischen Händlern während der beiden Weltkriege ihren Höhepunkt, wohingegen honorarkonsularische Betätigungsmöglichkeiten tendenziell abnahmen und daher eher ein Phänomen des 19. Jahrhunderts waren. In räumlicher Hinsicht konnten Konflikt- und Kriegssituationen dazu führen, dass politisch-diplomatisches Engagement in manchen Gebieten nicht oder nur schwer möglich war. Gleichzeitig ist eine der zentralen Thesen dieser Studie, dass schweizerische Kaufleute die Fähigkeit besassen, gerade in solchen politisch oder militärisch heiklen Situationen und umstrittenen Gebieten besonders erfolgreich im Vergleich zu staatlichen Vertretern zu operieren. Grund dafür war, dass sie stets als «Privatpersonen» deklariert werden konnten und damit in der Lage waren, informell zu handeln. Das koloniale Trittbrettfahren von schweizerischen Händlern war je nach Politik- oder Diplomatiefeld anders gestaltet. Während Lobbying und Kolonialadministration zum Teil ein Profitieren von kolonialen Privilegien, zum Teil aber auch ein aktives Partizipieren an von kolonialen Grossmächten dominierten Gremien und Organisationsformen bedeutete, wurde mit der Übernahme von honorarkonsularischen Funktionen ein Schema kopiert, das britische Händler zuvor etabliert hatten. Krisendiplomatisches und humanitär-diplomatisches Engagement unterlag nur anfänglich und in geringem Masse kolonialen Abhängigkeitsmustern, während der beiden Weltkriege bedeutete es jedoch die Schaffung ganz eigener schweizerischer Strukturen, die gerade auf der Abgrenzung zu den Krieg führenden Grossmächten und auf der Betonung der schweizerischen Neutralität beruhten.

			Warum gerade schweizerische Kaufleute politisch und diplomatisch in Asien so erfolgreich waren, hatte mehrere Gründe. Der wichtigste Faktor war die sehr starke wirtschaftliche Stellung von schweizerischen Handelshäusern. Oftmals dominierten sie zusammen mit den führenden britischen, deutschen oder amerikanischen Unternehmen die verschiedenen asiatischen Märkte. Sie gehörten damit zu den einflussreichsten Gesellschaften in Ost- und Südostasien und hatten dadurch gute Chancen, wenn es um die Auswahl von Händlern für politische und diplomatische Ämter vor Ort ging. So waren es oft britische, deutsche, amerikanische und schweizerische Kaufleute, die solche Funktionen übernahmen, während andere merkantile Vertreter von kleineren Nationen seltener diese Möglichkeit erhielten. Vor dem Hintergrund ihrer starken wirtschaftlichen Stellung waren Schweizer auch sehr gut in die Netzwerke der führenden Handelskreise der Grossmächte integriert, und dies erleichterte ihnen zusätzlich die Übernahme politisch-diplomatischer Funktionen. Ein weiterer Faktor für ihren Erfolg war, dass schweizerische Händler bei lokal-indigenen Eliten einen guten Ruf hatten, weil sie sich stets als antikolonial profilieren konnten. Und dies galt ungeachtet der Tatsache, dass sie genauso von kolonialen Privilegien profitierten wie die Bürger von Staaten, die Kolonien besassen. Schliesslich spielte auch die schweizerische Neutralität eine zentrale Rolle, wenn es darum ging, in Krisen- und Kriegszeiten die Möglichkeit zu erhalten, politisch oder diplomatisch aktiv zu werden.

			Ein zweites Konglomerat an Fragen bezieht sich auf die Motive der Akteure. Wieso strebten schweizerische Handelsunternehmen und individuelle Manager dieser Firmen danach, Kolonialadministratoren, Lobbyisten, Honorarkonsuln oder Krisendiplomaten zu werden? Verfügten sie über einen unbedingten Willen zur Erlangung von Macht, wie dies vielleicht das Bild des «Leviathans»20 vermuten liesse? Oder hatten sie teilweise gar kein Interesse an politischen und diplomatischen Ämtern? Daran schliesst sich die Frage an, warum staatliche Akteure oder beispielsweise das IKRK als internationale Organisation es zuliessen, dass Händler solche Funktionen übernahmen. Es waren Regierungen, welche die (Honorar-)Konsuln auswählten. Und es war das IKRK, das bestimmte, welche men on the spot als Rotkreuz-Delegierte in Kriegsgebieten operieren durften. Warum also hatten diese Akteure ein Interesse daran, schweizerische Händler in ihre Dienste zu nehmen oder mit diesen zu kooperieren? Genauso bedeutsam ist hier die Frage, wie beispielsweise die chinesischen und japanischen Regierungen, die lange Zeit in einem informell-kolonialen Abhängigkeitsverhältnis standen, sich zu den schweizerischen Händlern positionierten, die auf ihrem Gebiet politisch und diplomatisch agieren wollten. In diesem Zusammenhang ist es zudem wichtig zu klären, wie das Verhältnis zwischen staatlichen Akteuren und Händlern gestaltet war. Ziel dieser Studie ist es, die politischen und diplomatischen Funktionen von Kaufleuten als transnationalen Akteuren zu untersuchen und dabei zu berücksichtigen, dass es auch andere äusserst mächtige Akteure, wie Nationalstaaten, gab. Es gilt also, das Wechselspiel zwischen Staaten und privatwirtschaftlichen Akteuren genauer in den Blick zu nehmen.

			Generell kann festgestellt werden, dass sich die Motive der Akteure je nach politisch-diplomatischem Feld unterschieden, aber sich dennoch immer wieder Überschneidungen der Interessenlagen zwischen den verschiedenen Tätigkeitsbereichen ergaben. Die Motive der schweizerischen Handelsunternehmen und der individuellen Kaufleute zur Ausübung von politisch-diplomatischen Funktionen waren in erster Linie geschäftlicher Natur. Im Kontrast zu dem Bild von rein auf ökonomische Nutzenmaximierung ausgerichteten Wirtschaftsakteuren spielten aber auch soziale, kulturelle und psychologische Motive eine Rolle.21 Zu beachten gilt dabei, dass schweizerische Händler keineswegs immer nur nach Macht strebten, sondern zum Teil Amtsträger wider Willen waren oder sogar politisch-diplomatische Positionen komplett ablehnten. Staaten oder internationale Organisationen wiederum griffen auf die Dienste von Händlern immer dann zurück, wenn sie nicht in der Lage oder willens waren, selbst politisch und diplomatisch zu handeln. Oftmals waren sie auch dazu gezwungen, schweizerische Kaufleute in offiziellen Ämtern widerwillig zu tolerieren, weil es keine Alternativen gab oder weil sie aufgrund der Beschaffenheit und der Asymmetrien des internationalen Staatensystems über zu wenig Entscheidungsgewalt verfügten. 

			Ein dritter Fragenkomplex bezieht sich darauf, wie die Querverbindungen zwischen den vier verschiedenen politisch-diplomatischen Tätigkeitsbereichen von schweizerischen Händlern in Asien gestaltet waren. Zeigt die akteurszentrierte Betrachtung ein integriertes Gesamtbild der politischen und diplomatischen Funktionen von Kaufleuten? Lässt sich also ein Gesamtsystem analysieren, das mehr ist als die Summe seiner Teile?

			Ich zeige, dass verschiedene Arten von Verschränkungen zwischen den vier untersuchten politisch-diplomatischen Bereichen existierten. Zum Teil waren sie personell22 und mitunter auch inhaltlich-funktionslogisch23 miteinander verknüpft. Am wichtigsten für die Betrachtung im Rahmen dieser Studie sind aber die Überschneidungen der Motive der schweizerischen Händler. Auch wenn es in den einzelnen Bereichen spezifische Interessenlagen der Kaufleute gab, konnten die schweizerischen Händler ihre Aktivitäten in den verschiedenen Politik- und Diplomatiefeldern kombinieren, um bestimmte Ziele zu erreichen. Ihr politisch-diplomatisches Engagement stellte eine Art Werkzeugkasten dar und die vier einzelnen Tätigkeitsbereiche waren die verschiedenen Instrumente darin, die je nach verfolgtem Interesse herausgeholt und einzeln oder in verschiedener Zusammensetzung eingesetzt werden konnten. Das «Master-Tool» bzw. das Universalwerkzeug in diesem Kasten war das Lobbying. Politische Interessenvertretungsorganisationen, wie Handelskammern oder andere Verbände, konnten dazu genutzt werden, die Zielverfolgung in praktisch allen anderen Bereichen zu unterstützen. Die drei übrigen politisch-diplomatischen Felder – also Kolonialadministration, Honorarkonsularwesen und Krisendiplomatie – konnten zwar ebenfalls verschiedentlich kombiniert werden, sie folgten aber dennoch einer viel spezifischeren Interessenlogik als der Bereich des Lobbyings.

			Ein letztes Fragenpaket beschäftigt sich mit den Funktionen schweizerischer Händler auf Ebene der politisch-diplomatischen Gesamtsysteme. Welche Rolle spielten Kaufleute in den internationalen Beziehungen im Allgemeinen und spezifisch in der schweizerischen Aussenpolitik? Welche Interaktionsformen ergaben sich dabei mit anderen Akteuren?

			In den internationalen Beziehungen waren Kaufleute immer dann in der Lage, politisch-diplomatisch aktiv zu werden, wenn staatliche Akteure oder internationale Organisationen Lücken erzeugten, die sie füllen konnten. Schweizerische Händler wiederum waren nicht zwangsläufig bereit, diese Leerstellen zu besetzen. Es existierte dadurch ein ständiger Aushandlungsprozess zwischen den Akteuren über die Verteilung und Ausgestaltung ihrer Rollen in den internationalen Beziehungen. Des Weiteren schufen Händler in aussereuropäischen Kontexten häufig die Grundlage dafür, dass Kleinstaaten und internationale Organisationen, die oftmals über beschränkte Ressourcen verfügten, an den internationalen Beziehungen partizipieren konnten. Kaufleute wiederum waren davon abhängig, an die Organisationsstrukturen von Staaten und internationalen Organisationen anzudocken, um politisch-diplomatisch agieren zu können. Die internationalen Beziehungen waren daher durch ein hohes Mass an Kooperation, Zusammenspiel und wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den Akteuren geprägt, zu denen in aussereuropäischen Kontexten massgeblich Händler gehörten. Besonders bedeutsam für das Funktionieren des internationalen Systems waren Kaufleute immer dann, wenn informelles Handeln erforderlich war. Diese Fähigkeit zum inoffiziellen Agieren sowie ihr Status als Angehörige einer neutralen Nation ermöglichten es schweizerischen Geschäftsleuten, besonders in Kriegssituationen, politische und diplomatische Systeme aufrechtzuerhalten. Schweizerische Kaufleute waren auch für die schweizerische Aussenpolitik von grosser Wichtigkeit. Der Rückgriff auf die Ressourcen merkantiler Akteure (als Honorarkonsuln oder Krisendiplomaten im Rahmen der «Guten Dienste») war ein zentrales Mittel für die Schweiz, um an den internationalen Beziehungen zu partizipieren – und dies galt insbesondere in aussereuropäischen Räumen.

			Forschungsfelder und Forschungsstand

			Die Untersuchung der politisch-diplomatischen Funktionen schweizerischer Händler berührt fünf verschiedene Forschungsfelder, die es zu skizzieren gilt: Handelsgeschichte, die Geschichte schweizerischer Partizipationsformen an kolonialen Projekten, Lobbyismus-Geschichte, die Geschichte (honorar-)konsularischer Systeme und die Geschichte schweizerischer Vermittlungs- und Krisendiplomatie sowie der schweizerischen humanitären Diplomatie. 

			Handelsgeschichte

			Schweizerische Handelsfirmen, die in Asien tätig waren, können ihrem Typus nach als «multinational trading companies» bezeichnet werden. Dieser von Geoffrey Jones geprägte Begriff beschreibt Unternehmen, die grenzüberschreitende Handelsgeschäfte tätigen und daher über Direktinvestitionen in mindestens zwei Ländern verfügen. Jones wies Ende der 1990er-Jahre darauf hin, dass dieser Typus von Handelsfirmen im Gegensatz zu Industrieunternehmen bis dahin kaum wissenschaftliche Beachtung erfahren hatte – ungeachtet seines zentralen Stellenwerts für den Welthandel.24 Erste wissenschaftliche Arbeiten zu diesem wenig bekannten Unternehmenstypus beschäftigten sich mit führenden britischen Handelsfirmen, wie Jardine, Matheson & Co., und beleuchteten unter anderem deren historische Entwicklung, unternehmerische Spezifika und geschäftliche Strategien.25 Aber auch im schweizerischen Kontext fand die unternehmensgeschichtliche Debatte der späten 1990er-Jahre ihren Widerhall. So wiesen Sébastien Guex und später beispielsweise Christof Dejung auf die nur spärliche historiografische Beschäftigung mit schweizerischen Handelsfirmen hin,26 die als «[u]nbekannte Intermediäre»27 gelten konnten.

			Bei den frühen Publikationen zur Geschichte schweizerischer Handelshäuser handelte es sich oftmals um Firmenfestschriften, die von den Gesellschaften selbst herausgegeben oder in Auftrag gegeben wurden.28 Ungefähr ab den 1990er-Jahren entstanden zunehmend wissenschaftliche Arbeiten, die oftmals aus einer globalgeschichtlichen oder kolonialgeschichtlichen Perspektive auf das Thema blickten.29 Diese Beiträge fokussieren teilweise auf bestimmte Regionen – wie die Levante, Lateinamerika oder Südostasien.30 Oder sie verfolgen einen produktzentrierten Forschungsansatz, wie dies in dem Titel «Wie die Schweiz zur Schokolade kam» von Andrea Francs Arbeit zum Basler Kakaohandel bestens zum Ausdruck kommt.31 Des Weiteren existieren Beiträge, die einzelne Unternehmen in das Zentrum der Betrachtung stellen und dabei beispielsweise einen sozial- und kulturgeschichtlichen oder einen unternehmensethischen Blick auf diese Handelsgesellschaften werfen.32 Die jüngsten Arbeiten zu schweizerischen multinationalen Handelsunternehmen haben sich speziell mit Transithandelsfirmen beschäftigt. Sie leisten einen entscheidenden Beitrag zur Offenlegung, wie grosse, grenzüberschreitend tätige Handelshäuser an der Herausbildung und Organisation des Welthandels beteiligt waren.33

			Für den Umstand, dass schweizerische Handelshäuser als Intermediäre in der wissenschaftlichen Forschung lange Zeit so unbekannt waren, gibt es viererlei Gründe. Erstens: Während es sehr viel Literatur zu frühneuzeitlichen Handelsgesellschaften wie der British East India Company gibt, verschiebt sich dieses Interesse für das (vermeintlich) industriell geprägte 19. Jahrhundert fast vollständig auf das produzierende Gewerbe. Ein Grund dafür ist die fehlende öffentliche Sichtbarkeit von Händlern. Während Industriebetriebe mit ihren Produktionsstätten, mit ihrer grossen Arbeiterschaft und mit den Konsumgütern, die sie herstellen, im Alltagsleben der schweizerischen Bevölkerung sehr präsent waren, blieben die geknüpften Netzwerke, die gewonnenen Informationen sowie die Kapital- und Warenströme der Händler meistens im Verborgenen.34

			Zweitens besteht ein «Quellenproblem»35 bei der Erforschung der Geschichte von Handelsunternehmen. Dies liegt zum einen daran, dass schweizerische Handelshäuser oft familiengeführt sind und deshalb keine öffentlichen Rechenschaftspflichten haben, wie dies beispielsweise bei einer Aktiengesellschaft der Fall wäre. Da «Diskretion»36 in der Regel ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie und des Geschäftsmodells der Handelshäuser ist, blieben Archive oftmals für die Forschung verschlossen. Dieser Aspekt wurde vor allem um die Jahrtausendwende noch stark von der Wissenschaft adressiert, mittlerweile bekommen aber viele Forscherinnen und Forscher Zugang zu Firmenarchiven.37 Darüber hinaus stellte die quantitative Untersuchung des schweizerischen Transithandels ein Problem für die Forschung dar. In schweizerischen Zoll- und Aussenhandelsstatistiken tauchen nur Güter auf, die direkt in die Schweiz importiert oder aus dieser ins Ausland exportiert werden. Wenn beispielsweise eine schweizerische Transithandelsfirma Rohseide aus Japan nach Frankreich exportierte, war diese Transaktion nicht in den offiziellen Statistiken der Schweiz zu finden.38

			Ein dritter Grund für die Absenz von Händlern in der Forschung liegt in einer einseitigen Konzeption von Märkten. Wissenschaftlich wurde oft von «vollkommenen» Märkten ausgegangen, die sich durch die verbesserten Möglichkeiten der Produktion, des Transports, der Informationsgewinnung und der Kommunikation im 19. Jahrhundert herausbildeten. Nach dieser Auffassung brachte die «unsichtbare[] Hand des Marktes» Verkäufer und Käufer praktisch automatisch zusammen. Dabei wurde nicht dem Umstand Rechnung getragen, dass Märkte in der Praxis unvollkommen waren und Handelsfirmen die zentrale Aufgabe zukam, Transaktionskosten zu reduzieren.39

			Viertens gab es vermutlich auch eine politische Komponente, warum Handelshäuser nicht im Blickpunkt der Öffentlichkeit und der Wissenschaft standen. Auffällig ist, dass die Aufmerksamkeitsabkehr gegenüber Handelsfirmen zeitlich mit dem Aufkommen und der Durchsetzung von Nationalstaaten im 19. Jahrhundert zusammenfällt. Zur Festigung des Narrativs einer nationalen schweizerischen Wirtschaft boten sich Industriebetriebe an. Sie waren vor allem innerhalb der Schweiz mit ihren weithin sichtbaren Fabrikgebäuden und ihren vielen Beschäftigten tätig. Mit einem Fokus auf die Industrie konnte man sich auf schweizerische Wertarbeit konzentrieren. Das Ausland kam lediglich beim Export ins Spiel und diente damit als Erfüllungsgehilfe für den nationalen Wohlstand. Handelshäuser mit ihren transnationalen Aktivitäten, mit ihren Beschäftigten, die sich hauptsächlich im Ausland befanden, und mit dem generierten Kapital, das nur einer kleinen kaufmännischen Elite zugutekam, taugten wenig für eine Erzählung über schweizerische Grösse.

			Warum aber bieten sich gerade diese «[u]nbekannte[n] Intermediäre»40 für eine Untersuchung der politischen und diplomatischen Funktionen von Wirtschaftsakteuren an und nicht beispielsweise Fabrikanten? Während die Kernkompetenzen von Industrieunternehmen hauptsächlich im Bereich der Technologien lagen,41 bildeten für Handelsfirmen vor allem Informationsaggregation, Wissen, Netzwerkbildung und Reputation sogenannte ownership advantages.42 Zwei Gründe sprechen dafür, dass diese ownership advantages Kaufleute in besonderem Masse für politische und diplomatische Ämter prädestinierten. Erstens wurden Händler durch diese Kernkompetenzen als Kooperationspartner für Staaten und internationale Organisationen attraktiv, die in Ost- und Südostasien aktiv werden wollten, aber selbst über zu wenige Ressourcen für dieses Vorhaben verfügten. Wenn beispielsweise Kleinstaaten einen einflussreichen Händler als Honorarkonsul wählten, konnten sie auf dessen lokale Netzwerke und Kenntnisse zurückgreifen und hatten zudem einen Repräsentanten, der bestes Ansehen in den örtlichen Gesellschaftskreisen genoss. Ein Angehöriger einer anderen Berufsgruppe brachte diese Vorteile nicht mit und wurde daher seltener mit offiziellen Ämtern betraut. Zweitens brachte die Ausübung politischer und diplomatischer Funktionen für einen Händler in vielen Fällen eine Steigerung seiner Reputation und das Knüpfen neuer entscheidender Kontakte zu wichtigen politischen und wirtschaftlichen Persönlichkeiten mit sich. Auch gelangten Kaufleute in offiziellen Ämtern mitunter an Informationen, die anderen Marktteilnehmern verwehrt blieben. Für schweizerische Händler lag also die Übernahme von politisch-diplomatischen Funktionen in ihrem ureigenen Interesse, weil diese in direkter Weise förderlich für ihre Geschäfte waren. Es handelte sich daher vor allem um Kaufleute, die nach offiziellen Ämtern strebten. Die verschiedenen schweizerischen Handelsunternehmen, ihre Auswanderung nach Asien, ihre wirtschaftliche Stellung vor Ort sowie ihre Geschäftsfelder und -strategien werden in Kapitel 1.1 beleuchtet.

			Kolonialismus

			Obwohl die Schweiz keine eigenen Kolonien besass, partizipierten schweizerische Händler oftmals in indirekter, zum Teil aber auch in ganz direkter Weise an kolonialen Projekten in Asien, um ihre Geschäfte zu unterstützen. In der Forschung hat sich ein ganzer Strauss unterschiedlicher Begriffe etabliert, um die indirekten Formen der kolonialen Teilhabe von Schweizern zu erklären und zu benennen.43 So ist beispielsweise von einem «[s]chweizerische[n] Sekundärimperialismus»,44 einer schweizerischen «Teilzeit-Kolonialmacht»45 oder einer «koloniale[n] Komplizenschaft»46 der Schweiz die Rede. Diese Bezeichnungen bringen zum Ausdruck, dass Schweizer aus der zweiten Reihe kolonial agierten, und zwar in Abhängigkeit von kolonialen (Gross-)Mächten, auf deren Ressourcen sie zurückgriffen und von denen sie profitierten. Eine weitere Stossrichtung, die ebenfalls wichtig für die Betrachtung von Handelsfirmen ist, hebt besonders auf die wirtschaftliche Dimension eines «schweizerischen Imperialismus»47 ab, der in dieser Lesart beispielsweise als «business imperialism»,48 «wirtschaftlicher Imperialismus» oder «Bank- oder Börsenimperialismus» bezeichnet werden kann.49 Ein weiteres Begriffsfeld, zu dem beispielsweise «verdeckter Kolonialismus»50 oder «heimliche[s] Imperium»51 gehören, adressiert die Unsichtbarkeit der schweizerischen kolonialen oder imperialen Beteiligungen.

			In dieser Studie soll hingegen der von Andrea Franc geprägte Ausdruck «Trittbrettfahrer» verwendet und um ein paar Bedeutungsnuancen erweitert werden.52 Schweizerische Händler griffen in Ost- und Südostasien oft auf die Hilfe bereits etablierter kolonialer (Gross-)Mächte zurück und dockten an deren Strukturen an, um wirtschaftlich erfolgreich sein zu können. Dabei waren Kaufleute keineswegs rein passive Empfänger solcher Unterstützung, sie konnten sich auch oftmals diese kolonialen Strukturen zunutze machen, aneignen und zu ihren Zwecken umformen. Der Begriff «Trittbrettfahrer» ist sehr passend, weil er erst einmal ein passives Profitieren beschreibt, das durch das Aufspringen auf das Trittbrett einer Kolonialmacht zustande kommt. Gleichzeitig lässt er aber auch die Möglichkeit offen, dass die schweizerischen Akteure, wenn dies zu ihrem Nutzen war, nach einem Stück der Mitfahrt auch wieder von dem rollenden Wagen des jeweiligen fremden Kolonialsystems abspringen und einen eigenen Weg einschlagen konnten. Auch sehr treffend ist, dass Trittbrettfahrer in der Regel unbemerkt reisen. Selbst den Zeitgenossen war nicht immer bewusst, dass schweizerische Händler an kolonialen Strukturen partizipierten. Beispielsweise war die chinesische Regierung besonders an Kooperationen mit der Schweiz interessiert, weil diese als antikolonial angesehen wurde, obwohl Schweizer im «Reich der Mitte» über koloniale Privilegien verfügten.53 Auch die beteiligten Schweizer selbst waren sich oft nicht im Klaren darüber (oder wollten dies nicht sein), dass sie Teil kolonialer Systeme waren.54 Die Begriffe «verdeckter Kolonialismus» oder «heimliche[s] Imperium» spiegeln sich also auch sehr gut im Konzept des Trittbrettfahrens wider. Zu guter Letzt bietet sich «Trittbrettfahrer» auch deshalb an, weil der Ausdruck sehr gut auf individuelle Handelsfirmen anwendbar ist, während beispielsweise der Imperialismus-Begriff nicht zwangsläufig, aber doch in der Tendenz eine stärkere Involvierung des Schweizer Staates implizieren würde.

			In dieser Studie gilt es, dieses koloniale «Trittbrettfahren» stets im Blick zu behalten und zu betrachten, wie die politisch-diplomatischen Tätigkeiten der schweizerischen Händler in die jeweiligen kolonialen Kontexte eingebettet waren. Die grundsätzlichste, indirekte Form der kolonialen Partizipation bestand für Schweizer im Genuss politisch-kolonialer Privilegien. In informell-kolonialen Räumen, wie China oder Japan, geschah dies dadurch, dass Schweizer Exterritorialitäts- und Meistbegünstigungsrechte erhielten. Damit wurden schweizerische Händler nicht nur von der lokalen Gerichtsbarkeit des Gastlandes befreit, sondern ihnen wurde auch automatisch jedes Vorrecht zuteil, das die Kaufleute jeder anderen ausländischen Nation zugesprochen bekamen – also beispielsweise Niederlassungsfreiheit, Handelsfreiheit, reduzierte Zollsätze etc. Schweizerische Kaufleute profitierten also automatisch von den Privilegien, welche die kolonialen Grossmächte nicht zuletzt mithilfe von Kanonenbooten «aushandelten». Darüber hinaus lebten Schweizer in Kolonien, Konzessionsgebieten oder internationalen Niederlassungen, und selbst wenn sie nicht selbst an deren Verwaltung beteiligt waren (was aber immer wieder der Fall war), profitierten sie passiv von den Annehmlichkeiten und Vorteilen, die diese kolonialen Räume ihnen boten.55

			Das Trittbrettfahren schweizerischer Händler äusserte sich aber nicht nur im eigentlichen Bereich des Kolonialismus, sondern auch in den anderen diplomatisch-politischen Tätigkeitsfeldern der Kaufleute. Im Feld des Lobbyings dockten sie teilweise indirekt, teilweise direkt an den bereits bestehenden Lobbystrukturen der Unternehmen von Grossmächten an. Im Bereich des Honorarkonsularwesens wiederum etablierten schweizerische Händler ihr eigenes System. Dieses konzipierten sie allerdings nicht eigenständig, sondern kopierten vielmehr das honorarkonsularische System der britischen Asienhändler. Im Bereich Krisendiplomatie und humanitäre Diplomatie genossen schweizerische Kaufleute grössere Freiheit. Sie suchten zwar anfänglich nach Anbindungen an die Hilfsorganisationen der Grossmächte, entwickelten dann aber während der beiden Weltkriege ein ausdifferenziertes und genuin schweizerisches System im Rahmen der «Guten Dienste» und der humanitären Diplomatie des IKRK.

			Direkte Formen der Partizipation an kolonialen Projekten auf einer politischen Ebene ergaben sich bei Kolonialverwaltungen, die gemeinhin als Inbegriff und Zentren kolonialer Macht gelten. Die koloniale Herrschaft, die diese Administrationen ausübten, wird dabei oftmals als staatliche Angelegenheit verstanden. So gilt beispielsweise der sprichwörtliche «Kolonialbeamte» schon dem Namen nach als ein berufsmässiger Staatsdiener. Vor diesem Hintergrund war die Partizipation von Schweizern an Kolonialverwaltungen bislang nicht Gegenstand systematischer wissenschaftlicher Forschung.56 Schliesslich hatte die Schweiz keine eigenen Kolonien und somit keine staatlich entsandten Kolonialbeamten. Kapitel 1.3 wird zeigen, dass eine aktive Beteiligung von Schweizern an Kolonialadministrationen aber durchaus möglich war, und zwar vor allem in informell-kolonialen Räumen, konkret in sogenannten Konzessionsgebieten und internationalen Niederlassungen. Diese ausländischen Enklaven in den Vertragshäfen Chinas und Japans wurden von Stadträten (Municipal Councils) verwaltet und regiert, die zu grossen Teilen mit ausländischen Kaufleuten besetzt waren. Formal gesehen handelte es sich bei diesen Gebieten nicht um Kolonien. Die jüngste Forschung hat aber zu Recht darauf hingewiesen, dass Konzessionen und internationale Niederlassungen sowie ihre Regierungsorgane in der Praxis nicht weniger kolonial waren als formale Kolonien und ihre Verwaltungen.57 Bei den Stadträten dieser Räume handelte es sich also um Kolonialverwaltungen, in denen vor allem Händler als Kolonialadministratoren fungierten – und dazu zählten auch schweizerische Kaufleute.

			Die Unsichtbarkeit der Beteiligung von Händlern an Kolonialverwaltungen, die lange Zeit vorherrschte, wurde allein schon durch die gängige Terminologie begünstigt. Eine «internationale Niederlassung» impliziert Internationalismus und grenzüberschreitende Kooperation und nicht Kolonialismus und asymmetrische Machtstrukturen. Auch ist beachtlich, dass auf begrifflicher Ebene die Zeitgenossen stets strikt zwischen Kolonial- und Stadtverwaltungen unterschieden. In dieser Lesart waren Kolonialadministrationen mit Kolonialbeamten besetzt und für die grossen politischen Fragen zuständig, wohingegen kaufmännisch geprägte Stadträte auf lokaler Ebene für die vermeintlich «unkolonialen» Dinge verantwortlich waren, nämlich für die Selbstorganisation der Gemeinwesen.58 Vorgeblich harmlose Aktivitäten städtischer Administration, wie Infrastruktur- und Hygienemassnahmen oder der Aufbau eines Polizeidienstes, waren aber in der Praxis hochpolitische und koloniale Angelegenheiten mit beträchtlichen Auswirkungen auf die indigene Bevölkerung. 

			Die Partizipation von Händlern an Kolonialverwaltungen ist also erst durch neuere Forschungsansätze offenbar geworden, die den Koloniebegriff auf nichtstaatliche Gebilde und internationalisierte Räume erweitert haben, die massgeblich von Händlern verwaltet wurden. Aber auch in diesen neuen Geschichten von Kolonialadministrationen kommen Schweizer kaum vor. Im Fokus stehen meistens Kaufleute einer Grossmacht, so zum Beispiel Briten, Franzosen oder Amerikaner.59 Kapitel 1 geht daher in systematischer Weise der Frage nach, an welchen Kolonialverwaltungen schweizerische Kaufleute aktiv als Mitglieder partizipierten und welche Kontexte und Bedingungen gegeben sein mussten, damit dies der Fall war.

			Lobbying

			Schweizerische Händler in Asien mussten verschiedene Wege beschreiten und dabei kreativ agieren, um zur Förderung ihrer grenzüberschreitenden Geschäfte, die verschiedenen Rechtsbereichen unterlagen, politischen Einfluss ausüben zu können. Die Adressaten einer politischen Interessenvertretung durch schweizerische Kaufleute waren in formalen Kolonien einigermassen überschaubar. Es handelte sich in der Regel um die schweizerische Heimatregierung und die Kolonialbehörden der asiatischen Zielregion – also beispielsweise die schweizerischen Bundesbehörden und die britische Regierung, wenn es um die Kronkolonie Hongkong ging. In informell-kolonialen Umgebungen war politisches Handeln ungleich komplizierter, weil beispielsweise neben einer chinesischen oder japanischen Gastlandregierung noch zahlreiche imperiale (staatliche) Akteure hinzukamen, die ebenfalls Macht vor Ort ausübten und damit multiple Herrschaftssphären schufen. Um möglichst alle Formen der komplexen Methoden von Händlern zur politischen Einflussnahme, die unterschiedlichste staatliche Akteure adressierten, untersuchen zu können, erscheint eine breite Lobbyismus-Definition zielführend. Damit folgt diese Studie einem in der schweizerischen Lobbyismus-Forschung etablierten Ansatz, der den wissenschaftlich uneinheitlich verwendeten Begriff möglichst umfassend und offenlassend wählt.60

			Analog zur Definition von Dieter Nohlen werden all jene Aktivitäten von Händlern in den Blick genommen, die in systematischer Weise darauf gerichtet waren, «auf den polit[ischen] Entscheidungsprozeß Einfluß zu nehmen».61 Im Zentrum der Betrachtung steht also die Beeinflussung von staatlich-politischen Entscheidungsträgern, bei denen es sich beispielsweise um die schweizerische Heimatregierung, die Behörden im Gastland oder Drittstaatenregierungen handeln konnte.62 Entscheidend dabei ist, dass es sich bei den lobbyierenden schweizerischen Kaufleuten (anders als in ihrer Funktion als Kolonialverwalter, Honorarkonsuln oder Krisendiplomaten) nicht selbst um politische Entscheidungsträger handelte, sondern dass sie solche nur beeinflussten.63

			Auf einer konkreten und operationalen Ebene werden unter Lobbying all jene Anstrengungen zur Beeinflussung von politischen Akteuren verstanden, die in organisierter Form abliefen – also über Verbände.64 Zu diesen zählen Dachverbände (z. B. Schweizerischer Handels- und Industrieverein – SHIV), sektorale Organisationen (z. B. Verband Schweizerischer Transit- und Welthandelsfirmen – VSTW) oder auch regional ausgerichtete Verbandsstrukturen.65 Unter Letztere können lokale Handelskammern in Europa (z. B. Zürcher Handelskammer) oder in Asien (z. B. Schweizerische Handelskammer in China), welche die vor Ort ansässigen Unternehmen vertraten, genauso subsumiert werden wie spezifische Asienlobbyverbände, die beispielsweise in der Schweiz oder in Grossbritannien gegründet wurden (z. B. Vereinigung der Schweizerischen Philippinenfirmen – VSP). Solche Asienlobbyverbände hatten das Ziel, bei den europäischen Regierungen vorteilhafte regulatorische, politische, diplomatische oder militärische Rahmenbedingungen für den Handel mit Asien zu erzielen. Was ihre interne Mitgliederstruktur anging, konnten Verbände rein national organisiert sein, wie beispielsweise die Schweizerische Handelskammer in China, zum Teil aber auch international, wie dies bei zahlreichen sogenannten General Chambers of Commerce in Asien der Fall war. Diese General Chambers wurden zwar in der Regel von Kaufleuten einer Grossmachtnation, also vor allem von Briten, aber auch von Deutschen oder Amerikanern dominiert, sie standen aber prinzipiell auch anderen ausländischen Händlern und damit auch Schweizern offen. Im Folgenden soll für diese Handelskammern nicht der zeitgenössische Begriff «allgemeine Handelskammern», sondern der meines Erachtens treffendere Ausdruck «internationale Handelskammern» verwendet werden.66 Festzuhalten ist auch, dass nur die politischen Funktionen von Verbänden adressiert werden, nicht aber die rein wirtschaftlichen, die diese auch hatten. 

			Verbandsarbeit von schweizerischen Händlern in Asien soll dabei nicht ausschliesslich in einem neokorporatistischen Sinne verstanden werden, obgleich dieses Konzept durchaus wichtig für das Verständnis der politischen Aktivitäten von schweizerischen Kaufleuten ist. Der politikwissenschaftliche Ansatz des Neokorporatismus bzw. des demokratischen oder liberalen Korporatismus beschreibt «eine strukturierte und hierarchisierte Interessenvertretung», die auf die Dachverbände als zentrale Organisationsinstanzen ausgerichtet ist und «die Einrichtung institutionalisierter Beziehungen zwischen den wichtigsten allgemeinen wirtschaftlichen Interessensgruppen […] und den staatlichen Behörden in Form dauerhafter Verständigungsgremien» vorsieht.67 Schweizerische Händler in Asien waren im Rahmen des schweizerischen Verbandswesens und Milizsystems in hohem Masse in solche institutionalisierten und hierarchisierten politischen Entscheidungsfindungs- und Steuerungsprozesse eingebunden. Dies galt allerdings nur dann, wenn es um die politische Verständigung mit schweizerischen Behörden ging. Als Kaufleute, die in asiatischen Regionen und (informell-)kolonialen Kontexten operierten, waren sie aber auch auf die politische Einflussnahme gegenüber «indigenen» oder kolonialen Regierungen angewiesen, und diese Form der Interessenvertretung geschah auf weitaus weniger strukturierte und institutionalisierte, ja zum Teil sehr indirekte oder improvisierte Weise. Um auch diese politischen Prozesse sichtbar zu machen, ist es angebracht, den Lobbyismus-Begriff weiter und in einem pluralistischeren Sinne zu fassen.68 Es geht also darum, sowohl pluralistische als auch korporatistische Formen des Lobbyings sichtbar zu machen.

			Die internationale und auch die schweizerische Lobbyismus-Forschung ist vor allem in den Politik- und Sozialwissenschaften verortet.69 Aus historischer Perspektive existieren einige ältere Studien zur Rolle und Entwicklung von Unternehmensverbänden in der Schweiz.70 In den letzten Jahren hat das Interesse an dem Forschungsfeld in den schweizerischen Geschichtswissenschaften jedoch deutlich zugenommen,71 was sich nicht zuletzt in der Veröffentlichung eines Sammelbands mit dem Titel «Lobbying. Die Vorräume der Macht» niederschlug.72 Jenseits solcher Beiträge zur Geschichte von Unternehmensverbänden in der Schweiz fehlen allerdings bislang Studien über die Mittel und Wege, wie Auslandschweizer Lobbying betreiben konnten, und zwar im Hinblick sowohl auf die politische Einflussnahme gegenüber der Heimatregierung als auch gegenüber den Behörden und politischen Akteuren im Gastland.73 So ist beispielsweise die Partizipation von Schweizern an den bereits oben erwähnten «internationalen Handelskammern» nicht Gegenstand der Forschung gewesen. Deshalb stellt sich die Frage, wie schweizerische Händler in Asien konkret politische Interessenvertretung betreiben konnten. Dockten sie an die Lobbyingstrukturen von Unternehmen kolonialer Grossmächte vor Ort an? Partizipierten sie in internationalisierten Verbänden? Oder schufen sie sich ihre eigenen Organisationsstrukturen? Wie Kapitel 2 der Studie zeigt, trafen alle drei Faktoren zu. Schweizerische Asienhändler verfügten über vielfältige Wege und Methoden des Lobbyings.

			Honorarkonsularwesen

			Schweizerische Händler in Asien übten auch diplomatische (und konsularische) Funktionen aus. Die Grundlage für die Sichtbarmachung dieser Aktivitäten ist ein deutlich gewandeltes Verständnis von diplomatischen Prozessen. So hat die Forschung im Bereich der Politikwissenschaften und der Internationalen Beziehungen in den letzten Jahren völlig neue Ansätze zur Konzeptualisierung von Diplomatie hervorgebracht, und dies gleich auf mehreren Ebenen. Zunächst einmal wird eine Diversifizierung der diplomatischen Akteure konstatiert. Diplomatie ist auf einer analytischen Ebene nicht mehr nur eine Angelegenheit von Staaten und Aussenministerien, sondern auch einer Vielzahl nichtstaatlicher Akteure. Damit einher geht das Bild eines veränderten Modus von Diplomatie. Statt auf formale und institutionenzentrierte Formen einer «Club […] Diplomacy»74 zu fokussieren, rücken transnationale, netzwerkbasierte und informelle Aspekte diplomatischer Praktiken zunehmend ins Zentrum des wissenschaftlichen Interesses. Auch auf inhaltlicher Ebene wird Diplomatie nicht mehr nur in erster Linie als Domäne der «high politics of war and peace»75 betrachtet. Vielmehr ist eine Pluralisierung der untersuchten Politikfelder, die Diplomatie adressieren kann, zu verzeichnen.76 Auch in den Geschichtswissenschaften hat dieses neue Verständnis von Diplomatie Einzug gehalten. So teilen die Vertreter einer «New Diplomatic History» beispielsweise die Ansicht, eine Erweiterung der diplomatischen Akteurkategorien sei unverzichtbar und sollte nicht zuletzt Firmen einbeziehen.77 

			Für eine Untersuchung der diplomatischen (und konsularischen) Funktionen von schweizerischen Händlern in Asien ist besonders dieser Aspekt des Einbezugs nichtstaatlicher – präziser unternehmerischer – Gruppen relevant, der mit einer Fokussierung auf informelle und netzwerkbasierte Modi von Diplomatie einhergeht. Das Konzept der «Business Diplomacy» eignet sich dabei für die Analyse diplomatischer Aktivitäten von grenzüberschreitend tätigen Firmen besonders gut. «Business Diplomacy» beschreibt alle jene Praktiken, bei denen Firmen oder individuelle Firmenmitglieder gegenüber externen Stellen, also z. B. staatlichen Organen oder internationalen Organisationen, diplomatisch tätig werden bzw. als Diplomaten auftreten. Im engeren Sinne ist mit «Business Diplomacy» eine «international business diplomacy» und nicht eine «national business diplomacy» gemeint, was bedeutet, dass Unternehmen vor allem gegenüber externen Stellen im Gastland, aber nicht im Heimatland diplomatisch auftreten. Für die Untersuchung schweizerischer Händler in Asien sind allerdings beide Phänomene relevant. Aus diesem Grund sollen im Folgenden unter «Business Diplomacy» die Beziehungen zu sämtlichen externen Akteuren gefasst werden. Es geht bei diesen Beziehungen weniger um Formen der Beeinflussung externer Akteure, wie dies beim Lobbying der Fall wäre, sondern um das langfristige Herstellen von externaler Legitimität für das Unternehmen und von stabilen Beziehungen zu wichtigen Stellen. Firmen üben also diplomatische Aktivitäten als Langzeitstrategien aus, um in unsicheren politischen Umgebungen, die sich durch den grenzüberschreitenden Charakter ihrer Geschäfte ergeben, Risiken minimieren und so wirtschaftlich bestehen zu können.78 Dies deckt sich mit den Motiven der schweizerischen Händler in Asien (siehe Kapitel 3.4), die honorarkonsularische Funktionen vor allem wegen der Faktoren Reputationsgenerierung und Netzwerkbildung ausübten.

			Mit Blick auf die diplomatischen Aktivitäten von Handelsfirmen wurde das Konzept der «Business Diplomacy» in der historischen Forschung bislang vor allem auf die Frühe Neuzeit angewendet. So standen beispielsweise die niederländischen und britischen Ostindien-Kompanien im Zentrum der Betrachtung, die als Inbegriff von Handelsgesellschaften gelten können, die staatliche Funktionen ausübten.79 In diesem Zusammenhang wurde auch der Begriff einer «Mercantile Diplomacy»80 vorgeschlagen, der als Präzisierung des generelleren Konzepts der «Business Diplomacy» gesehen werden kann. Mit Blick auf die diplomatischen Funktionen schweizerischer Kaufleute in Asien soll dieser «Mercantile Diplomacy» auch für das 19. und 20. Jahrhundert nachgegangen werden.81

			Nicht relevant für die vorliegende Studie sind hingegen die Begriffe einer «Economic Diplomacy»82 und «Corporate Diplomacy», die vom Konzept der «Business Diplomacy» abzugrenzen sind. «Corporate Diplomacy» richtet sich weniger an externe Instanzen, sondern vielmehr an die verschiedenen Akteure innerhalb einer Firma. Sie entspricht damit zu weiten Teilen der Kunst der Organisation von Unternehmensstrukturen. «Economic Diplomacy» hingegen wird grundsätzlich nicht von Unternehmen, sondern von Staaten betrieben und ist darauf ausgerichtet, die Interessen der eigenen Volkswirtschaft im Ausland zu repräsentieren.83

			Schweizerische Kaufleute entfalteten ihre «Mercantile Diplomacy» vornehmlich im Rahmen der Ausübung von konsularischen Ämtern in Ost- und Südostasien. Eine solche von (Honorar-)Konsuln ausgeübte Diplomatie blieb aber wissenschaftlich bislang weitgehend unadressiert. Die Forschung hat sich traditionell vor allem mit dem Bereich der Diplomatie, mit «hohen» Diplomaten und den grossen Linien der Aussenpolitik beschäftigt.84 Als Strategien bzw. Mittel der schweizerischen Aussenpolitik hat die Wissenschaft beispielsweise Neutralität, internationale Zusammenarbeit, Universalität (Kooperation mit sämtlichen Staaten), Solidarität (z. B. Entwicklungs- und Menschenrechtspolitik) oder auch Disponibilität (Dienstleistungsfunktionen wie «Gute Dienste», Schutzmachtmandate, Austragungsort internationaler Konferenzen, Sitzland internationaler Organisationen) herausgearbeitet. Besonders das letztgenannte Mittel gewann im Verlauf der Zeit immer weiter an Wichtigkeit. Auch wurde eine aussenwirtschaftspolitische Strategie des Freihandels identifiziert, die stark mit dem Prinzip der Universalität sowie, besonders in Kriegszeiten, der Neutralität verknüpft war.85 Neuere, innovative Ansätze zu einer Geschichte der schweizerischen Aussenpolitik fokussieren beispielsweise auf die Rolle von Netzwerken sowie die Teilnahme an internationalen Kongressen und Organisationen.86 Zuletzt konnte auch Florian Weber für die Zeit des Ersten Weltkriegs darlegen, dass die schweizerische Aussenpolitik gleichbedeutend mit einer Aussenwirtschaftspolitik war. Diese wurde massgeblich von führenden Industriellen in der Schweiz, die kriegswirtschaftliche Verwaltungsstellen leiteten sowie Verhandlungen mit den Kriegsparteien führten, im Rahmen des schweizerischen Milizsystems gelenkt. Demnach existierte eine Strategie, Expertise aus der Privatwirtschaft aussenpolitisch nutzbar zu machen.87 Womit sich die Forschung hingegen kaum beschäftigt hat, sind das Feld des Konsularwesens sowie die Strategien der Schweiz, im (aussereuropäischen) Ausland durch den Rückgriff auf kaufmännische Honorarkonsuln oder Krisendiplomaten aussenpolitisch aktiv werden zu können.88

			Der Grund für dieses Ungleichgewicht besteht darin, dass Diplomatie und Konsularwesen als zwei voneinander getrennte Sphären angesehen wurden, wobei die zweite stets als die unwichtigere der beiden galt. Auf inhaltlicher Ebene wurde Diplomatie gemeinhin als das Feld der zwischenstaatlichen Beziehungen betrachtet, in dem beispielsweise die «high politics of war and peace»89 verortet sind. In Abgrenzung zu diesem vornehmlich politischen Funktionsbereich wurden Konsuln vor allem transnationale Aufgaben, wie Wirtschaftsförderung und die Betreuung von Landsleuten im Ausland, zugeschrieben. Mit anderen Worten: Während Konsuln Visa ausstellen, Pässe verlängern oder die lokalen Marktverhältnisse beobachten, regeln Diplomaten die wirklich bedeutenden Dinge – sie sind mit der grossen internationalen Politik beschäftigt. Erst die neueren Ansätze zur Diplomatieforschung haben eine Offenheit für neue Themenfelder und damit auch für das Konsularische geschaffen. Des Weiteren wurde auch auf personeller Ebene stets eine konzeptuelle Separierung zwischen Diplomaten und Konsuln vorgenommen. Letztere wurden lediglich als «sidekick»90 oder «poor cousins of ambassadors and ministers»91 gesehen. Das Beispiel der schweizerischen Kaufleute zeigt jedoch deutlich, dass diese strikten Unterscheidungen wenig hilfreich sind. Schweizerische Händler in Asien übten als Konsuln oftmals auch sehr politische Funktionen aus und konnten daher genauso gut als Diplomaten gelten. Die neueste Forschung hat deshalb zu Recht darauf hingewiesen, dass eine analytische Trennung von Diplomatie und Konsularwesen auf inhaltlicher und personeller Ebene konstruiert und wenig zielführend ist.92

			Die schwach ausgeprägte Forschung zu konsularischen Phänomenen ist zum Teil auf ein Quellenproblem zurückzuführen. Während diplomatische Dokumente generell besser überliefert werden, sind konsularische Akten mitunter nicht in den zentralen Archivbeständen der Aussenministerien zu finden.93 Neue wissenschaftliche Impulse können daher durch den Rückgriff auf unbekannte Archivbestände und Quellengattungen generiert werden, wie dies in der vorliegenden Studie der Fall ist.94 

			Während der Erkenntnisstand zum Konsularwesen im Allgemeinen schwach ausgeprägt ist, ist die Geschichte der Honorarkonsuln nochmals deutlich weniger gut erforscht.95 Es waren meistens Händler, welche die neben- und ehrenamtlichen Funktionen als Honorarkonsuln ausübten. Aus diesem Grund wurden auch die treffenden Begriffe «merchant-consuls»96 oder «consuls commerçants»97 geprägt. In Kapitel 3 gilt es, diesen schweizerischen Merchant Consuls in Ost- und Südostasien nachzugehen, die nicht nur ihre schweizerische Heimatregierung, sondern auch zahlreiche Drittstaaten vertraten.98

			Krisendiplomatie und humanitäre Diplomatie

			Schweizerische Kaufleute, die in Ost- und Südostasien Geschäfte trieben, übten in Kriegs- und Krisenzeiten diplomatische Funktionen aus. Dies taten sie im Wesentlichen auf zwei Weisen: Erstens waren sie für den schweizerischen Staat im Rahmen der «Guten Dienste» tätig. Dies bedeutete, dass sie in die schweizerischen Vermittlungsdienste zwischen Kriegsparteien involviert waren und als Schutzmachtrepräsentanten die Interessen fremder Staaten in Asien vertraten. Zweitens waren schweizerische Händler für internationale Organisationen tätig. Sie fungierten dabei hauptsächlich als Delegierte des IKRK, dessen humanitäre Arbeit die Kaufleute vor Ort in Asien ausführten.

			Ein Instrumentarium, mit dem diese Aktivitäten analytisch gefasst werden können, ist das der «Humanitarian Diplomacy». Beispielsweise die Tätigkeiten des IKRK wurden bis anhin eher unter Begriffen wie humanitäre Hilfe oder humanitäres Engagement subsumiert, zunehmend findet in diesem Zusammenhang aber auch das Konzept der humanitären Diplomatie Anklang. «Humanitarian Diplomacy» beschreibt all jene Aktivitäten des Verhandelns, die darauf gerichtet sind, Menschen und Menschenrechte zu schützen. Das Konzept trägt dem Umstand Rechnung, dass humanitäre Helfer bei ihren Einsätzen häufig Tätigkeiten ausüben, die normalerweise Diplomaten zugeschrieben werden. Dass lange Zeit die Bereiche der Diplomatie und des Humanitären getrennt gedacht wurden, mag auch daran liegen, dass die beteiligten Akteure sich ihrer diplomatischen Funktionen selbst nicht immer bewusst waren oder sie sich mitunter – aus ihrem humanitären Selbstverständnis heraus – gar nicht als Diplomaten identifizieren wollten.99

			Humanitäre Diplomatie bezieht sich auf verschiedenste Formen von Krisensituationen. Dies ist für die Darstellung sämtlicher Aktivitäten von schweizerischen Händlern in Asien wichtig. Diese waren zwar hauptsächlich in Kriegszeiten humanitär aktiv, beteiligten sich aber beispielsweise auch an Hilfsprogrammen im Rahmen von Naturkatastrophen. Was die Akteure angeht, werden unter humanitärer Diplomatie in einem engeren Sinne vor allem Aktivitäten von nichtstaatlichen Organisationen verstanden. Zu diesen wird klassischerweise das IKRK gezählt. In einer weiteren Definition werden aber auch sämtliche anderen Akteure, wie beispielsweise Staaten, adressiert, die Diplomatie mit humanitärer Zielsetzung betreiben. Für die Untersuchung von schweizerischen Kaufleuten in Asien ist eine weite Begriffsfassung zielführend. So können unter «Humanitarian Diplomacy» nicht nur die Aktivitäten von Händlern für das IKRK, sondern auch für den Schweizer Staat gefasst werden. All jene Tätigkeiten im Rahmen der «Guten Dienste», die direkt auf das Wohl von Menschen ausgerichtet waren und analog zu den IKRK-Aufgaben funktionierten, wie z. B. die Betreuung von Zivilinternierten oder die Verteilung von Medikamenten und Lebensmitteln, können also der Kategorie der humanitären Diplomatie zugeordnet werden. Nicht eingeschlossen in dieses Konzept sind beispielsweise Vermittlungstätigkeiten zwischen Kriegsparteien im Rahmen der «Guten Dienste», sofern diese sich vor allem auf die «hohe Politik», nicht aber direkt auf Menschenrechte bezogen.100 Um alle unterschiedlichen Funktionen von schweizerischen Händlern in Krisenzeiten adressieren zu können, soll der Begriff der humanitären Diplomatie um den der «Krisendiplomatie» ergänzt werden, der allgemeiner gefasst sein und auch politische Aspekte beinhalten soll.

			Die Forschung zu (schweizerischen) Formen der humanitären Diplomatie und Krisendiplomatie ist vielfältig. Zahlreiche Studien beschäftigen sich mit den «Guten Diensten» und der Vertretung fremder Interessen während Kriegen.101 Auch die Geschichte des IKRK ist Gegenstand vieler Untersuchungen.102 Besonders vielversprechend für die vorliegende Studie sind Beiträge, die im schweizerischen Fall die staatlich organisierten «Guten Dienste» und das Engagement des IKRK nicht getrennt betrachten, sondern gerade die Interdependenzen zwischen diesen Bereichen hervorheben.103 Die diplomatischen Aktivitäten von schweizerischen Asienhändlern in Kriegs- und Krisenzeiten sind nur im Zusammenspiel von schweizerischer Schutzmacht und IKRK zu verstehen.

			Die meisten der bereits genannten Studien adressieren nur rudimentär die Frage, wer die schweizerischen Schutzmacht- und IKRK-Funktionen konkret vor Ort ausübte – und bei der Antwortfindung kommen Händler trotz ihrer zentralen diplomatischen Bedeutung nicht oder nur sporadisch vor.104 In dieser Studie geht es darum, ebendiese akteurbezogenen «Blackboxes» aufzubrechen und einer «Mercantile Diplomacy» zu folgen. Humanitäre Diplomatie und Krisendiplomatie (sowie das bereits beschriebene Feld des Honorarkonsularwesens) sind dabei als spezifische Ausprägungsformen bzw. als mögliche Spielfelder ebendieser «Mercantile Diplomacy» zu verstehen und werden in Kapitel 4 untersucht.

			Methodischer Zugang

			Zur Untersuchung politischer und diplomatischer Funktionen von grenzüberschreitend tätigen schweizerischen Händlern wird in dieser Studie ein analytischer Zugang gewählt, der sich an den Konzepten der Globalgeschichte und speziell der transnationalen Geschichte orientiert. Diese historiografischen Perspektiven stellen den Staat als vornehmlichen Bezugsrahmen historischer Forschung infrage. Stattdessen plädieren sie unter anderem für eine Abkehr von eurozentristischen Sichtweisen und für eine Untersuchung von grenzüberschreitenden Austauschprozessen, die gerade unter Beteiligung nichtstaatlicher Akteure stattfanden.105

			Im Rahmen dieser globalgeschichtlich-transnationalen Betrachtungsweise wird ein akteurszentrierter Ansatz verfolgt, der mehrere entscheidende Vorteile mit sich bringt: Zunächst einmal ermöglicht er, die Rollen von nichtstaatlichen (Wirtschafts-)Akteuren auf Ebene der internationalen Politik und Diplomatie sichtbar zu machen – und damit einer Forderung der «Global Governance»106 oder der «New Diplomatic History»107 nachzukommen. Erst mit einem solchen Ansatz kann spezifiziert werden, welche Akteure in welchen politisch-diplomatischen Feldern aktiv wurden und wie sie dies taten. Es handelt sich um den Versuch einer Konkretisierung des allgemeinen Postulats, Firmen seien massgeblich an internationaler Politik und Diplomatie beteiligt. Darüber hinaus kann nur über eine akteurszentrierte Analyse das «Warum» geklärt werden – also welche Motive die beteiligten Personen und Gruppen hatten, diplomatisch oder politisch aktiv zu werden. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass ein akteurszentrierter Ansatz Wege eröffnet, verschiedene politische und diplomatische Felder nicht wie gewöhnlich getrennt und nebeneinander, sondern verschränkt zu denken. Erst mit einem Fokus auf die Multifunktionalität der schweizerischen Händler werden die Querverbindungen zwischen diesen Feldern sichtbar, weil das einende Element zwischen ihnen vor allem die Akteure waren.

			Auch auf Ebene der einzelnen Forschungsfelder lassen sich die Vorteile eines akteurszentrierten Ansatzes identifizieren. Im Feld der Kolonialadministrationen hilft ein solcher Ansatz, das Schreiben von Geschichten einzelner Verwaltungen zu vermeiden, die ohnehin nie im eigentlichen Sinn schweizerisch waren, weil die Schweiz ein Land ohne eigene Kolonien war. Die Untersuchung der Ämter von Asienhändlern ermöglicht es, deren Spuren in verschiedensten Kolonialverwaltungen nachzuverfolgen. So ergeben sich ein Gesamtbild der kolonialen Partizipationsformen und die Möglichkeit, eine Theorie zu entwickeln, unter welchen Bedingungen Schweizer Teil von Kolonialadministrationen werden konnten. Im Bereich des Lobbyismus ist ein institutionenbezogener Fokus auf einzelne Handelskammern oder Verbände wenig zielführend, um das Gesamtsystem der (ausland-)schweizerischen politischen Interessenvertretung abzubilden. Dieses wird erst sichtbar, wenn man den Mitgliedschaften in und der Partizipation der Asienhändler an verschiedenen Lobbyorganen folgt und betrachtet, wie sie diese verschiedenen Kanäle zum Erreichen bestimmter Ziele nutzen und kombinieren konnten. Im Bereich des Konsularischen hilft ein akteurszentriertes Forschen, einen methodischen Nationalismus zu überwinden, der den Blick auf grenzüberschreitende Austauschprozesse und Vernetzungen verwehrt. In der Regel werden Nationalgeschichten einzelner Konsularwesen geschrieben, die von den Aussenministerien als analytische Bezugspunkte ausgehen. Wenn hingegen Händler ins Zentrum der Betrachtung gestellt werden, fällt schnell auf, dass diese oftmals Honorarkonsuln für verschiedene Nationen waren, und dies sogar zur selben Zeit. Akteurszentrierung eröffnet also Möglichkeiten, staatenübergreifende und transnationale Geschichten von Konsularwesen zu verfassen. Zu beachten gilt, dass selbstverständlich ein wichtiger Bezugspunkt dieser Studie das Konsularwesen der Schweiz bleibt, da schweizerische Händler meistens konsularische Funktionen für ihre Heimatregierung übernahmen. Diese Perspektive wird jedoch erweitert durch transnationale Aspekte, wenn schweizerische Kaufleute beispielsweise auch Dänemark oder Portugal konsularisch in Asien vertraten. Ein akteurszentrierter Ansatz bringt auch deutliche analytische Vorteile im Feld der Krisendiplomatie und der humanitären Diplomatie mit sich. Mit diesem können die eigentlichen Akteure on the spot identifiziert werden, die oft Kaufleute waren und in institutionenzentrierten Analysen, die beispielsweise auf das IKRK oder die Abteilung für fremde Interessen des Eidgenössischen Politischen Departements (EPD) fokussieren, weitgehend unsichtbar bleiben würden. Auch die Querverbindungen zwischen den «Guten Diensten» und dem IKRK erschliessen sich oftmals erst über personelle Interdependenzen.

			Die vorliegende akteurszentrierte Untersuchung beschäftigt sich mit politisch-diplomatischen Funktionen von Händlern und nicht etwa mit denen von Bankiers oder Fabrikanten. Wie bereits beschrieben liegt dies darin begründet, dass es meistens Kaufleute waren, die solche Aktivitäten ausübten, da ihre Kernkompetenzen in den Bereichen Informationsaggregation, Wissen, Netzwerkbildung und Reputation lagen.108 Dies prädestinierte sie geradezu für politische und diplomatische Ämter. Es werden in dieser Studie speziell schweizerische Kaufleute und Handelsfirmen untersucht. Dies dient der Erörterung, inwiefern Händler eines Kleinstaats ohne Kolonien politische und diplomatische Tätigkeiten ausübten, um sich in aussereuropäischen kolonialen Kontexten wirtschaftlich etablieren zu können. Zudem ermöglicht dieser Fokus, besser zu verstehen, wie die offizielle Schweiz und internationale Organisationen mit Sitz in der Schweiz (IKRK) durch den Rückgriff auf die Ressourcen von Wirtschaftsakteuren auf einer internationalen Ebene politisch und diplomatisch agieren konnten. Einerseits trägt das Untersuchungsdesign also zu einer «[t]ransnationale[n] Schweizer Nationalgeschichte»109 bei, welche die schweizerische Wirtschafts-, Politik- und Diplomatiegeschichte erweitert. Andererseits bietet ein solcher Ansatz aber auch die Möglichkeit, in einem globalgeschichtlichen Sinne die Rolle von Wirtschaftsakteuren eines Kleinstaats in den internationalen Beziehungen und im internationalen politischen System zu beleuchten.

			Neben schweizerischen Firmen werden auch immer wieder britische Handelshäuser, die sich oft besonders früh in Asien etablierten, häufig die grundlegenden Strukturen der ausländischen Handelspräsenzen vor Ort schufen und in der Regel über eine herausragende Marktmacht verfügten, mit in die Untersuchung einbezogen. Dies geschieht nicht in einer systematischen Weise, sondern immer dann, wenn es für das Verständnis der Funktionsweisen des schweizerischen Falls hilfreich ist. Dies ist in zweierlei Hinsicht gegeben: Erstens dockten schweizerische Händler vor allem an den Strukturen an, die britische Kaufleute bereits etabliert hatten. Die Analyse britischer Handelshäuser dient daher dazu, das koloniale «Trittbrettfahren» der schweizerischen Wirtschaftsakteure sichtbar zu machen. Zweitens zeigt ein Vergleich mit britischen Händlern die Handlungsspielräume von schweizerischen Kaufleuten auf. Britische und schweizerische Unternehmen waren in unterschiedliche staatlich-politische Systeme eingebunden und verfügten über sehr divergente Startvoraussetzungen. Durch eine Gegenüberstellung der Fälle lassen sich daher die spezifischen Leitblanken und Optionen des Agierens für Händler eines nicht kolonialen, neutralen, aber exportstarken Kleinstaats herausdestillieren. Gleichzeitig können aus all jenen Faktoren, die in beiden Fällen gleich und womöglich sogar zeitlich persistent waren, universale Aussagen abgeleitet werden. So ist beispielsweise davon auszugehen, dass all jene Motive, die sowohl bei schweizerischen als auch bei britischen Händlern während des gesamten Untersuchungszeitraums auftraten, allgemeine und generalisierbare Haltungen von Kaufleuten widerspiegeln.

			Der Untersuchungszeitraum der Studie erstreckt sich von der Frühphase der schweizerischen Handelspräsenz in Asien bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Schweizerische Kaufleute liessen sich schon vereinzelt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Asien nieder. Ein signifikanter Anstieg der Zahl der Händler und ein Aufkommen von politisch-diplomatischen Funktionen sind aber erst ab den frühen 1860er-Jahren zu beobachten. Wahrscheinlich gab es bereits zuvor vereinzelt schweizerische Kaufleute, die ein politisches oder diplomatisches Amt ausübten. Dies ist aber allein schon aus praktischen und methodischen Gründen schwer nachzuweisen. Die vorliegende Studie setzt daher 1857 ein. Dies ist der früheste Zeitpunkt, für den eine politisch-diplomatische Funktion eines schweizerischen Händlers identifiziert werden konnte.110 Den Endpunkt der Untersuchung bildet das Jahr 1945. Nur in Ausnahmefällen, wie z. B. im Bereich des Lobbyings, wird noch ein kurzer Zeitraum der Nachkriegszeit analysiert, weil nur über die Betrachtung der Entwicklungen in dieser Phase die Spezifika der Zwischenkriegszeit verständlich werden. Das Jahr 1945 ist als Zäsur gewählt, weil in allen vier Forschungsfeldern tiefgreifende Transformationen in der Nachkriegszeit zu verzeichnen sind. Der Bereich des Lobbyings war stärker durch Tendenzen der Professionalisierung und der Bildung von Organisationen geprägt, sodass im Gegensatz zu den vorangegangenen Jahren die Gründung spezialisierter Verbände notwendig wurde. Auch die Bereiche des Honorarkonsularwesens, der Krisendiplomatie und der humanitären Diplomatie waren nach 1945 verstärkt von Professionalisierungsprozessen geprägt – also beispielsweise durch die Gründung von Gesandtschaften. Die Bedeutung von Händlern verschwand deshalb aber nicht vollständig.111 Das Feld der Kolonialadministrationen verlor in Asien praktisch komplett seine Bedeutung, da die Dekolonisierung in vielen Regionen mit dem Ende des Krieges bereits abgeschlossen war oder dann zumindest einsetzte. Insgesamt betrachtet ermöglicht ein Untersuchungszeitraum über fast 90 Jahre, die Zäsuren und die Veränderungen der Strukturen, aber auch die Kontinuitäten der politisch-diplomatischen Betätigung von schweizerischen Kaufleuten in Asien aufzuzeigen.

			In geografischer Hinsicht werden in dieser Studie politisch-diplomatische Funktionen von schweizerischen Händlern in Ost- und Südostasien untersucht. Die Betrachtung dieses übergreifenden Raums soll zum einen dazu dienen, Vergleiche zwischen einzelnen Kolonien, informell-kolonialen Staaten sowie verschiedenen Regionen und Orten anstellen zu können. Beispielsweise ermöglicht dies, eine grosse Bandreite an Kolonialverwaltungen zu analysieren, um zu einer Theorie darüber zu gelangen, unter welchen Rahmenbedingungen schweizerische Händler als Kolonialadministratoren fungieren konnten. Zum anderen stellte Ost- und Südostasien in mancherlei Hinsicht einen einheitlichen Handlungsraum dar, der auch von den kolonial-kaufmännischen Zeitgenossen als ein solcher imaginiert wurde.112 Beispielsweise während des Zweiten Weltkriegs waren die verschiedenen Subregionen Ost- und Südostasiens im Rahmen der japanischen Einflusssphäre Teil des gleichen Kriegsschauplatzes und hochgradig miteinander verbunden. Eine getrennte Betrachtung einzelner Staaten oder Orte verstellt daher den Blick auf übergreifende Austauschprozesse.

			Zuletzt seien noch die angewendeten Konventionen bei Orts- und Personennamen erwähnt. Für chinesische Bezeichnungen wird das Romanisierungssystem Hanyu Pinyin verwendet. Bei im westlichen Sprachgebrauch fest etablierten Ausdrücken (wie z. B. Hongkong statt Xianggang, Peking statt Beijing) kann von dieser Regel abgewichen werden. Für russische Ausdrücke wird die wissenschaftliche Transkription des Kyrillischen verwendet. Allgemein gilt, dass Ortsnamen in ihrer heute üblichen Form wiedergegeben werden. Beispielsweise wird Jakarta statt des Kolonialnamens Batavia verwendet. Ein Verweis auf alternative Ortsbezeichnungen kann dabei im Einzelfall in Klammern beigefügt sein, wenn es dem besseren Verständnis dient, z. B. insbesondere dann, wenn ein Ortsname oft gewechselt hat. Ganze Kolonien werden hingegen in ihrer zeitgenössischen Bezeichnung adressiert (z. B. Niederländisch-Indien statt Indonesien). Dies hat zwei Gründe. Zum einen handelte es sich bei Kolonien nicht um rein geografische Bezeichnungen, sondern mindestens ebenso sehr um politische Gebilde, die von den heutigen abweichen. Zum anderen sind die historischen und heutigen politischen Raumeinheiten nicht deckungsgleich. Das Territorium des ehemaligen Französisch-Indochina beispielsweise setzt sich nun aus mehreren Nationalstaaten zusammen.

			Quellen

			Die Datengrundlage dieser Studie bilden im Wesentlichen zwei Quellenkorpora. Zum einen werden weit verstreute archivalische Quellenbestände aus vier Ländern, aus der Schweiz, Grossbritannien, den USA und Japan, erschlossen. Neben staatlichen Archiven (Aussenministerien) finden insbesondere Archive von internationalen Organisationen, privatwirtschaftliche Verbandsarchive, Unternehmensarchive und Nachlässe einzelner Kaufleute Berücksichtigung, um die vielfältigen Rollen nichtstaatlicher (Wirtschafts-)Akteure in der Diplomatie und internationalen Politik abzubilden. Zum anderen wird auf Daten von Projekten aus dem Bereich der Digital Humanities zurückgegriffen. Kernstück sind dabei Auswertungen der seriellen Quelle der «Directories & Chronicles», die erstmalig in systematischer und quantitativer Weise Rückschlüsse auf die diplomatischen und politischen Funktionen von (schweizerischen) Händlern in Asien ermöglichen.

			Die umfangreichen archivalischen Quellen dieser Studie, die in geografischer Hinsicht weit verstreut und auf Ebene der Archiv- und Quellengattungen sehr vielfältig sind, gewähren wissenschaftliche Einblicke und Erkenntnisse auf allen Akteursebenen sowie auf sämtlichen Stufen der politischen und diplomatischen Prozesse. Gerade dieser Umstand ermöglicht es, das Wechselspiel staatlicher und privater Akteure zu untersuchen. Die Akten der Aussenministerien und internationalen Organisationen bilden sehr gut die grossen und übergeordneten politisch-diplomatischen Vorgänge ab und geben Aufschluss darüber, an welchen Institutionen Händler in bestimmten Kontexten andocken konnten, um politische und diplomatische Funktionen auszuüben – beispielsweise im Feld des Honorarkonsularwesens und der Krisendiplomatie. Unternehmensarchive und Nachlässe geben wiederum einen unschätzbaren Einblick in die Motive auf Ebene der Firmen und der individuellen Kaufleute, die durch staatliche Archive kaum zu erschliessen wären. Verbände fungierten als Schnittstellen zwischen kaufmännischer und politisch-diplomatischer Ebene, sodass über die Archivbestände dieser Organisationen die institutionalisierten Austauschprozesse zwischen staatlichen Stellen und Handelsunternehmen erschlossen werden können.

			Auf Ebene der Aussenministerien werden die Akten des EPD aus dem Schweizerischen Bundesarchiv in Bern genutzt. Viele der wichtigsten Quellen, die der Autor im Rahmen des Forschungsprozesses identifiziert und verwendet hat, wurden später in die Datenbank Dodis aufgenommen. Diese Schlüsseldokumente erscheinen in den Fussnoten folglich als Dodis-Dokumente, um dem Leser eine direkte Verlinkung zu den digitalisierten Archivalien zu bieten. Im Quellenverzeichnis sind aber auch sämtliche ursprünglich konsultierten Bundesarchivsignaturen bzw. deren Oberkategorien aufgeführt. Beigezogen werden in dieser Studie zudem die Unterlagen des britischen Foreign Office und des amerikanischen State Department, die sich im britischen Nationalarchiv in London respektive im amerikanischen Nationalarchiv in College Park (Maryland) befinden. Die Konsultation der beiden letztgenannten Bestände erfolgt, um die Involvierung schweizerischer Händler in übergeordnete internationale Prozesse und deren Interaktionen mit Grossmachtregierungen offenzulegen. So werden beispielsweise die Umstände der Partizipation schweizerischer Kaufleute an Kolonialverwaltungen teilweise erst durch den Einbezug von Informationen aus diesen Archiven deutlich. Auch sind diese Staatsarchive von grosser Bedeutung, wenn es um die Analyse der Vertretung amerikanischer und britischer Interessen durch schweizerische Händler im Rahmen der «Guten Dienste» geht. In diesem Feld der Krisendiplomatie werden für die Phase des Zweiten Weltkriegs auch ausgewählte Dokumente aus dem Bestand des japanischen Aussenministeriums sowie des Justizministeriums herangezogen, die im diplomatischen Archiv des Aussenministeriums in Tokyo sowie in der Datenbank des Japan Center for Asian Historical Records (JACAR) überliefert sind. Die Positionen und Handlungen asiatischer Regierungen gegenüber schweizerischen Händlern lassen sich sehr gut aus der diplomatischen Korrespondenz in den schweizerischen, britischen und amerikanischen Staatsarchiven sowie den konsultierten Unternehmensarchiven rekonstruieren. Was das Untersuchungsfeld der honorarkonsularischen Funktionen angeht, werden zudem Bestände aus dem Staatsarchiv von Hawaii (Honolulu) verwendet. Das Königreich Hawaii war im 19. Jahrhundert formal ein souveräner Staat und unterhielt ähnlich wie die Schweiz ein umfangreiches Honorarkonsularwesen. Die Untersuchung der diplomatischen Dokumente dieses Königreichs offenbart die Gründe für den Aufbau eines konsularischen Milizsystems durch einen aussereuropäischen (und in kolonialen Abhängigkeitsverhältnissen befindlichen) Kleinstaat. Diese Erkenntnisse dienen als Vergleichsraster für die Motive, die in der Schweiz zur Etablierung eines Honorarkonsularwesens führten. Darüber hinaus lässt sich über diese Archivbestände ein Konflikt zwischen schweizerischen Asienhändlern, die im Pazifikraum operierten, und hawaiianischen Honorarkonsuln rekonstruieren, der weiterführende Aussagen über die Interaktionsmuster von Kaufleuten und Konsuln und über die praktischen Funktionen Letzterer ermöglicht. Auf Ebene der internationalen Organisationen finden die Akten des IKRK-Archivs in Genf Eingang in die Studie. Über diese Dokumente lässt sich nachzeichnen, wie schweizerische Händler für das IKRK während der beiden Weltkriege als Krisendiplomaten fungierten und welche Querverbindungen sich dabei zu den «Guten Diensten» des EPD ergaben.

			In Bezug auf privatwirtschaftliche Verbände bilden die Akten des Schweizerischen Handels- und Industrie-Vereins (SHIV, Archiv für Zeitgeschichte in Zürich) einen zentralen Quellenbestand der Untersuchung. Als Dachverband und höchste Lobbyinstanz der Asienhändler war der SHIV ein wichtiges Bindeglied zwischen den schweizerischen Bundesbehörden und den einzelnen Unternehmen. Diese Unterlagen werden durch Akten des Schweizerischen Wirtschaftsarchivs in Basel zum Verband Schweizerischer Transit- und Welthandelsfirmen (VSTW) ergänzt, der als Branchenverband für die grenzüberschreitend tätigen Kaufleute fungierte. Im Fall der Betrachtung britischer Handelshäuser wurden die Bestände des spezialisierten und einflussreichen Asienlobbyverbands der China Association konsultiert, von deren Lobbyarbeit auch schweizerische Kaufleute indirekt profitierten. Die Unterlagen sind in der Bibliothek der SOAS University of London überliefert.

			Wie bereits beschrieben waren Unternehmensarchive für Forschende lange Zeit nicht geöffnet, dies hat sich in den letzten Jahren jedoch zunehmend geändert (siehe Kapitel «Forschungsfelder und Forschungsstand» in der Einleitung). Im Rahmen dieser Studie erhielt ich Zugang zu vier Firmenarchiven (drei davon mit spezieller Genehmigung durch die Unternehmen) – zwei schweizerischen und zwei britischen. So wurden die Bestände des Archivs der DKSH Holding AG (Diethelm Keller Siber Hegner = DKSH) am Firmenhauptsitz in Zürich gesichtet. Das Archiv besteht aus den Unterlagen der drei ursprünglichen schweizerischen Handelshäuser Diethelm, Keller und Siber Hegner, die mittlerweile fusioniert sind. Zudem wurde das Unternehmensarchiv der Handelsfirma Desco konsultiert, das erst vor wenigen Jahren der Zentralbibliothek Zürich übergeben wurde. Die Bestände der beiden einflussreichen britischen Handelshäuser Butterfield & Swire (London-Zentrale: John Swire & Sons) sowie Jardine, Matheson & Co. (London-Zentrale: Matheson & Co.), deren Archive sich in den Bibliotheken der SOAS University of London und der University of Cambridge befinden, konnten zur Kontextualisierung des schweizerischen Falls ebenfalls eingesehen werden. Da es sich um zwei sehr umfangreiche und gut überlieferte Firmenarchive handelt, können die Akten der britischen Handelshäuser mitunter dazu dienen, Leerstellen in der nicht gleich guten schweizerischen Quellenlage zu kompensieren. Auf individueller Ebene wurde mir der Privatnachlass des schweizerischen Kaufmanns Richard von der Crone freundlicherweise von dessen Sohn Christoph von der Crone (Stäfa, Zürich) zur Verfügung gestellt. Dieser ist mittlerweile dem Archiv für Zeitgeschichte in Zürich übergeben worden und nun unter der Signatur «NL Richard von der Crone» konsultierbar. Auch die teilweise in der Zentralbibliothek Zürich erhaltenen Briefe des schweizerischen Händlers Hermann Siber an seinen Bruder konnten eingesehen werden. Vor dem Hintergrund einer zwangsläufigen Reduktion der umfassenden Quellenlage wurde auf die Auswertung von Quellen aus Archiven verschiedener asiatischer Länder aus pragmatischen und sprachlichen Gründen verzichtet.

			Neben dem eben skizzierten multiarchivarischen Ansatz bildet der Rückgriff auf Ressourcen der Digital Humanities ein zweites zentrales Element der Datengrundlage. Durch die Nutzung von Datenbanklösungen und die Auswertung von seriellen Quellen konnten bislang unzugängliche Informationen systematisch erschlossen und verknüpft werden. Zunächst einmal wurde im Rahmen des SNF-Projekts «A Global History of Swiss Diplomacy 1848–1975» (Leitung: Prof. Madeleine Herren-Oesch), innerhalb dessen die vorliegende Studie angefertigt wurde, eine relationale Datenbank namens Swiss-Diplo113 aufgebaut, welche die biografischen Daten des diplomatischen Personals der Schweiz seit 1848 erfasst. Diese ist in die bereits bestehende Datenbank der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz (Dodis)114 integriert und wird im Rahmen der vorliegenden Studie genutzt, um konsularische oder krisendiplomatische Funktionen von Händlern besser identifizieren zu können.

			Kernstück des Digital-Humanities-Ansatzes bildet die Auswertung der «Directories & Chronicles».115 Bei diesem seriellen Quellentypus handelt es sich um Verzeichnisse der ausländisch-kolonialen Präsenz in Ost- und Südostasien, die jährlich zwischen 1863 und 1941 herausgegeben wurden. Die über verschiedene Bibliotheken weit verstreuten Bände wurden innerhalb eines Forschungsprojekts am Europainstitut der Universität Basel (Leitung: Prof. Madeleine Herren-Oesch), an dem der Autor dieser Studie beteiligt war, möglichst vollständig digitalisiert, um sie in eine Datenbank namens FOCAL einzuspeisen und damit erstmals als Gesamtbestand zusammenzuführen.116 Die digitalisierten Bände standen für die Analyse im Rahmen dieser Studie zur Verfügung.117 Für die wichtigsten (und zum Teil auch für kleinere) Orte in Asien geben die Verzeichnisse systematisch an, welche kolonialen Behörden, Gesandtschaften, Konsulate, Unternehmen, Handelskammern, Kirchen, Spitäler, Vereine, Freimaurerlogen usw. vor Ort vorhanden waren. Gleichzeitig werden häufig die Namen der ausländischen Individualpersonen aufgeführt, die für diese Organisationseinheiten in leitender Stellung tätig waren. Interessanterweise ist es möglich, dass ein und derselbe Name bei verschiedenen Organisationseinheiten genannt wird. So kann beispielsweise der Name eines schweizerischen Kaufmanns nicht nur als Manager eines schweizerischen Handelshauses aufgeführt sein, sondern auch als Konsul für einen beliebigen Staat oder als Mitglied in einem Führungsgremium eines kolonialen Stadtrats oder einer Handelskammer. In diesem Fall kann davon ausgegangen werden, dass dieser Händler nebenamtlich auch eine konsularische, kolonialadministrative oder lobbyistische Funktion innehatte. Die «Directories & Chronicles» tragen also dem Umstand Rechnung, dass Einzelpersonen durchaus mehrere Funktionen gleichzeitig ausübten. Sie spiegeln auf Ebene der Quellen die politisch-diplomatische Multifunktionalität der kaufmännischen Akteure, die den zentralen analytischen Ansatzpunkt dieser Studie darstellt und in Archivquellen kaum oder wenn überhaupt nur mit einem unverhältnismässigen Aufwand abgebildet werden kann. Unter Zuhilfenahme der «Directories & Chronicles» ist es erstmals möglich, in systematischer Weise über einen Zeitraum von fast 80 Jahren und für fast alle grösseren Orte in Ost- und Südostasien politisch-diplomatische Funktionen von schweizerischen Kaufleuten zu identifizieren. Dies veranschaulicht den wichtigen Stellenwert der Digital Humanities für die Globalgeschichte, wenn es darum geht, grenzüberschreitend und institutionenübergreifend operierende Akteure analytisch zu fassen.

			Die entscheidenden methodischen Vorteile der Nutzung der «Directories & Chronicles» zeigen sich insbesondere auf Ebene der einzelnen Forschungsfelder. Beispielsweise kann im Bereich des Konsularwesens festgestellt werden, für welche verschiedenen Staaten schweizerische Kaufleute als Honorarkonsuln fungierten. Mit einem herkömmlichen Ansatz würde eine solche Untersuchung einen unmöglich zu erbringenden methodischen Aufwand bedeuten, da sämtliche Nationalarchive und Aussenministeriumsbestände der betroffenen Staaten konsultiert werden müssten – und zwar ungeachtet der Tatsache, dass nicht einmal klar wäre, in welchen Nationalarchiven überhaupt zu suchen wäre. Der serielle Quellentypus der «Directories & Chronicles» ermöglicht es also, Nationalgeschichten von Konsularwesen zu überwinden und mit Blick auf schweizerische Händler in Asien eine transnationale Konsulargeschichte zu schreiben. Auch die Klärung der Frage, in welchen Kolonialadministrationen Schweizer tätig wurden, war bis anhin aus methodischen Gründen für die Forschung nahezu unmöglich. Dazu bedarf es einer systematischen Analyse des Personals aller Kolonialverwaltungen in Ost- und Südostasien über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten. Zu diesem Zweck wären Recherchen in sämtlichen Kolonialarchiven verschiedener Nationen erforderlich gewesen, deren äusserst umfangreiche Bestände systematisch für alle Jahre hätten analysiert werden müssen – ein praktisch aussichtloses Unterfangen. Selbst wenn dies möglich wäre, könnten zwar vermutlich Personenlisten mit den Mitgliedern der Organisationseinheiten generiert werden. Eine Verbindung zu den kaufmännischen Tätigkeiten dieser Personen wäre damit aber immer noch nicht hergestellt. Analog gilt dies auch für den Bereich des Lobbyings.118

			Der Rückgriff auf die «Directories & Chronicles» als serielle Quelle birgt auch einige methodische Schwächen, die jedoch von den Vorteilen deutlich überwogen werden. So sind in den Verzeichnissen keine Nationalitäten abgebildet, weder für die Handelsunternehmen noch für Individualpersonen, aber diese sind zur Beantwortung der in dieser Studie verfolgten Fragestellungen von Relevanz. Schweizerische Firmen zu identifizieren, ist durch die Zuhilfenahme von Literatur und anderen Quellen meistens möglich.119 In Einzelfällen können aber durch uneinheitliche zeitgenössische Definitionen und Kriterien zu der Frage, welche Nationalität eine Firma hatte, Graubereiche entstehen.120 Diese Unschärfen werden bewusst benannt und ergründet, um die empirische Vielgestaltigkeit der Unternehmen zu beschreiben und Zuschreibungen von Staatsangehörigkeiten durch die Zeitgenossen aufzuzeigen. Auch wenn es beispielsweise nicht möglich ist, ein Handelshaus abschliessend als schweizerisch zu klassifizieren, können über diese Vorgehensweise doch sämtliche schweizerische Beteiligungsformen an Unternehmen dargelegt werden. Bei Einzelpersonen ist die Feststellung der Staatsbürgerschaft deutlich schwieriger. Ein entscheidender Faktor ist dabei das Zurückgreifen auf externe Quellen. Über die schweizerische Forschungsliteratur konnten in vielen Fällen für ganz Südost- und Ostasien Personen aus den «Directories & Chronicles» als Schweizer identifiziert werden.121 Manche Individuen sind darüber hinaus durch Informationen aus Archivquellen zuordenbar – so zum Beispiel Schweizer über die Akten des Schweizerischen Bundesarchivs, die auch Namenslisten der schweizerischen Gemeinschaften vor Ort umfassen. Für spezifische Regionen ist die Informationsbasis deutlich besser. So konnten für sämtliche Akteure in Japan die nationalen Zugehörigkeiten über die sehr umfassende externe Datenbank Meiji-Portraits ermittelt werden. Dies gilt nicht nur für Schweizer, wie im Falle der oben beschriebenen Forschungsliteratur, sondern für ausländische Personen jeglicher Nationalität.122 Damit ist die Datenlage für Japan am zuverlässigsten, systematischsten und umfangreichsten. In Bezug auf China sind für Personen, die im Chinese Maritime Customs Service (bis 1912 Imperial Maritime Customs Service) tätig waren, die jeweiligen Nationalitäten über die Datenbank des «Chinese Maritime Customs Projects» an der Universität Bristol recherchierbar.123

			Wenn durch externe Quellen die Staatsbürgerschaften von Individuen nicht ermittelt werden konnten, wurde als methodisches Hilfsmittel auf Firmenzugehörigkeiten als Indikator zurückgegriffen. Sofern Personen für ein schweizerisches Unternehmen arbeiteten, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie auch Schweizer waren. Schweizerische Firmen beschäftigten zwar auch Ausländer, aber bei der überwiegenden Zahl ihrer Beschäftigten in höheren Positionen handelte es sich um Schweizer. Auch wenn solche Führungspersönlichkeiten keine schweizerischen Staatsbürger waren, agierten sie dennoch im Namen und Interesse eines schweizerischen Unternehmens, wodurch sie als Schweizer in einem weiteren Sinne begriffen werden können. Sehr schwer zu identifizieren sind Schweizer, die für ein anderes ausländisches Unternehmen arbeiteten. Diese Personengruppe konnte nur zufällig erfasst werden, und zwar immer dann, wenn Vorkenntnisse aus anderen Quellen vorlagen oder wenn der Vor- und Nachname des Individuums einen schweizerischen Hintergrund vermuten liess. Das Achten auf landestypische Vor- und Nachnamen als erster Anhaltspunkt für weitere Recherchen sowie Plausibilitätsüberlegungen waren dementsprechend Hilfsmittel bei schlechter Datenlage. Dies gilt auch insbesondere für die Identifizierung der Nationalitäten von anderen, nicht schweizerischen Ausländern, die sich mit Abstand am schwierigsten gestaltete. Beispielsweise wurde im Zweifel davon ausgegangen, dass ein leitender Mitarbeiter eines britischen Unternehmens, der einen englischen Vor- und Nachnamen aufwies, britischer Staatsbürger war. Dies mag in Einzelfällen zu Fehlzuschreibungen geführt haben, beispielsweise wenn es sich um einen amerikanischen Manager handelte. In der Mehrzahl der Fälle trifft diese Annahme allerdings zu, sodass die übergeordneten Aussagen und Thesen dieser Studie von solchen Ungenauigkeiten nicht beeinträchtigt werden. Auch beispielsweise im Bereich der Kolonialadministrationen wurden solche Annahmen aufgrund von Wahrscheinlichkeits- und Plausibilitätsüberlegungen getroffen. Wenn beispielsweise eine britische, deutsche oder japanische Kolonialverwaltung nur über Mitglieder verfügte, die britische, deutsche respektive japanische Namen aufwiesen, wurde davon ausgegangen, dass diese Administrationen nach dem Kriterium der Nationalität besetzt wurden.

			Eine weitere Schwäche der Quellengattung sind die Informationslücken und die inhärenten Verzerrungen, welche die «Directories & Chronicles» trotz ihres Anspruchs auf möglichst systematische Erfassung der ausländischen Präsenz in Asien zwangsläufig hatten. So werden beispielsweise die von den Zeitgenossen als grösser und wichtiger empfundenen Organisationseinheiten detaillierter beschrieben, sodass vermeintlich marginalere Akteure tendenziell unterrepräsentiert sind. Beispielsweise wird im Bereich der Kolonialadministrationen der Stadtrat der britischen Konzession in Tianjin zeitlich konstant mit allen beteiligten Individualmitgliedern aufgeführt, während beispielsweise die österreichisch-ungarische Konzessionsverwaltung in derselben Stadt entweder gar nicht auftaucht oder deren Personal ausgelassen wurde. Auch wurden manche Regionen in Ost- und Südostasien erst später als andere in die Verzeichnisse aufgenommen, sodass sich je nach Raum zeitliche Informationslücken ergeben. So konnten beispielsweise für Niederländisch-Indien erst ab 1897 Auswertungen vorgenommen werden. In temporaler Hinsicht existieren weitere Verzerrungen. So scheinen die abgebildeten Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung oft schon ein bis zwei Jahre alt gewesen zu sein. Dies kann bedeuten, dass beispielsweise ein im Band für das Jahr 1900 aufgeführter Konsul tatsächlich sein Amt zu diesem Zeitpunkt bereits abgegeben hatte, weil sich die gedruckten Informationen eigentlich auf das Jahr 1898 bezogen. Da die tatsächlichen zeitlichen Verzerrungen schwer feststellbar sind, werden in dieser Studie die Informationen so wiedergegeben, wie sie in den Verzeichnissen abgebildet sind, auch wenn damit eine (kleine) zeitliche Verzerrung entsteht. Nur in Fällen, in denen durch externe Quellen eindeutig ein anderes Datum festgestellt werden kann, wird diesen aussenstehenden Informationen der Vorrang gegeben.124 

			Die «Directories & Chronicles» werden bei der Untersuchung von Lobbyingfunktionen (Kapitel 2) konsultiert, wenn es darum geht, die Partizipation von Schweizern an internationalen Handelskammern nachzuzeichnen. Verwendung findet die Quellengattung auch in Bezug auf honorarkonsularische Tätigkeiten (Kapitel 3), um zu untersuchen, inwiefern schweizerische Kaufleute Drittstaaten in Asien konsularisch vertraten. Eine systematische und umfassende Analyse wird dabei exemplarisch für Schweizer in Japan vorgenommen. Die Fokussierung auf dieses Fallbeispiel hat dreierlei Gründe: Erstens erfolgten Drittstaatenvertretungen sehr häufig und regelmässig an allen Orten in Asien, sodass eine vollständige Analyse den Rahmen dieser Studie übersteigen würde. Zweitens ist es durch die geografische Gleichverteilung der Vertretungen möglich, Rückschlüsse von Japan auf andere Regionen zu ziehen und generalisierende Aussagen zu treffen. Und drittens ist die Fokussierung auf Japan besonders zielführend, weil durch die Datenbank Meiji-Portraits (siehe oben) die Bestimmung der Nationalitäten der beteiligten Akteure besonders akkurat erfolgen konnte, um sehr zuverlässige Ergebnisse zu erzielen.

			Im Gegensatz zum Feld des Lobbyings und des Honorarkonsularwesens waren kolonialadministrative Tätigkeiten (Kapitel 1) von schweizerischen Händlern relativ selten und räumlich nicht gleich verteilt. Es bedurfte spezifischer Kontexte, damit Schweizer an Kolonialverwaltungen partizipieren konnten. Aus diesem Grund fällt die Analyse der «Directories & Chronicles» in diesem Bereich am umfassendsten aus. Mit einer besonders systematischen Untersuchung werden die sprichwörtlichen schweizerischen «Nadeln» im kolonialadministrativen «Heuhaufen» identifiziert. Um möglichst alle Schweizer in asiatischen Stadtverwaltungen zu finden, wurden nur jene Orte untersucht, an denen sich schweizerische Händler aufhielten. Die Präsenz einer schweizerischen Handelsgemeinschaft vor Ort war die Grundvoraussetzung dafür, dass schweizerische Händler überhaupt für koloniale Ämter kandidieren konnten.125 An den relevanten Orten wurde in Dreijahresschritten die Zusammensetzung der Verwaltungen analysiert.126 Bei Orten, die Treffer für schweizerische Händler ergeben haben, wurden nachträglich jedoch sämtliche Jahrgänge untersucht, um etwaige Nichtberücksichtigungen von Schweizern zu verhindern.127 Was die Unterscheidung von professionellen und nebenamtlich tätigen Kolonialbeamten angeht, wurde folgende Vorgehensweise gewählt: Falls eine Person ausschliesslich als Mitglied einer kolonialen Verwaltung in den «Directories & Chronicles» verzeichnet war, kann davon ausgegangen werden, dass es sich um einen Berufskolonialbeamten handelte. Wenn jedoch beispielsweise der Name eines Schweizers sowohl einem schweizerischen Handelshaus als auch einer Kolonialverwaltung zugeordnet war, handelte es sich mutmasslich um einen Kaufmann, der nebenamtlich als Kolonialadministrator fungierte. Die Anwendung dieser Methodik hat zum Ziel, Schweizer in sämtlichen Kolonialverwaltungen möglichst vollständig zu identifizieren. Auch wenn vereinzelte Akteure nicht durch das Untersuchungsraster erfasst worden sind oder es zu seltenen Fehlzuschreibungen bei den Nationalitäten kam (siehe oben), ist dies für die vorliegende Studie nicht von entscheidender Relevanz. Solche kleineren Abweichungen ergeben sich zwangsläufig aus den bereits beschriebenen methodischen Schwächen, die mit der Quellengattung verbunden sind. Sie haben aber keine Auswirkungen auf die übergeordneten Thesen und Erkenntnisse. Auch bei Auslassung einiger weniger Fallbeispiele kann gezeigt werden, an welchen Orten Schweizer in Kolonialadministrationen tätig waren und an welchen nicht. Darüber ist es möglich, Hypothesen über die Gründe für eine koloniale Partizipation (oder Nichtpartizipation) von Schweizern zu formulieren. Sofern Forschungsergebnisse aus der Anwendung dieser Methode resultieren, erfolgt in der Fussnote eine Referenz in aggregierter Form.128
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			1 Handel und Kolonialismus: Geschäfte im Kontext von kolonialen Verträgen und Kolonialverwaltungsämtern

			 

			 

			 

			1.1 Der verheissungsvolle Ferne Osten: Die Expansion schweizerischer Händler nach Asien

			Wer waren diese schweizerischen Händler in Asien? Wann, wohin und warum wanderten sie aus? In welchen kommerziellen Feldern wurden sie aktiv? Und wie gelang es ihnen, in Asien Fuss zu fassen und wirtschaftlich erfolgreich zu werden? Die Hintergründe, warum sich schweizerische Kaufleute Richtung Osten orientierten, sind erst einmal nicht in Asien selbst, sondern in der Schweiz und Europa zu finden. Ab dem 16. Jahrhundert hatte sich in der Schweiz eine starke Textil- und Uhrenindustrie herausgebildet.129 Im Rahmen protoindustrieller Strukturen produzierten grosse Bevölkerungsteile in verschiedenen schweizerischen Regionen in Heimarbeit für sogenannte Verleger, also Unternehmer, die die Herstellung von Waren gegen Lohnzahlung in Auftrag gaben und die Rohstoffe für deren Produktion bereitstellten.130 So waren beispielsweise viele Haushalte in den Kantonen Zürich, Glarus, St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden im Bereich der Baumwollspinnerei und -weberei tätig, genauso wie dies in Zürich in der Seidenstoff- sowie in Basel in der Seidenbandweberei der Fall war. In der Textilbranche setzte eine Mechanisierung zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein, sodass in den 1880er-Jahren bereits ungefähr die Hälfte der Produktion in Fabriken geleistet wurde. In der Baumwollindustrie waren die Produktionsprozesse zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig umgestellt, da der Prozess der Mechanisierung in diesem Bereich besonders früh eingesetzt hatte, namentlich in der Baumwollspinnerei 1801 und in der Baumwollweberei in den 1840er-Jahren.131 Die Produktion von tragbaren Uhren war einer der wichtigsten Gewerbezweige in den Kantonen Genf, Waadt und Neuenburg. Verleger unterhielten zentrale Ateliers, in denen die in protoindustrieller Heimarbeit hergestellten Einzelkomponenten einer Uhr zusammengesetzt wurden. Auch wenn es bereits im späten 18. Jahrhundert erste Versuche einer maschinellen Standardisierung von Einzelteilen gab, setzte erst ab den 1870er-Jahren zunehmend und systematisch eine mechanisierte und zentrale Fabrikproduktion ein.132 Diese frühe schweizerische Industrie war aufgrund von Ressourcenarmut im eigenen Land – d. h. fehlendem Rohstoffvorkommen und wenig nutzbarem Raum – in hohem Masse auf den Import von Rohstoffen aus dem Ausland angewiesen,133 so zum Beispiel von Baumwolle und Seide für die Spinnereien und Webereien. Entscheidend war, dass sie aufgrund des beschränkten schweizerischen Binnenmarktes notgedrungen stark exportorientiert arbeitete und dabei auf den europäischen Märkten sehr erfolgreich war.134

			Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde allerdings der Verkauf von Fertigerzeugnissen in die wichtigsten schweizerischen Absatzmärkte, nämlich das benachbarte Ausland, durch die napoleonische Kontinentalsperre und andere protektionistische Massnahmen der Nachbarländer jäh unterbrochen. Infolgedessen lancierte die schweizerische Exportwirtschaft verschiedene Initiativen, um aussereuropäische Märkte zu erschliessen.135 In den 1820er-Jahren war dies in Nord- und Südamerika und in den 1830er-Jahren im Nahen Osten der Fall. Als die Geschäfte in diesen Regionen schlechter liefen, so zum Beispiel in Brasilien, und sich ein Kollaps des Exports in die Levante abzuzeichnen begann, fokussierten schweizerische Unternehmer ab den 1840er-Jahren besonders auf Asien.136 Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts verschoben sich die Gründe für die wirtschaftliche Orientierung Richtung Osten. Während der internationale Protektionismus einer Zeit des Freihandels wich, gingen gleichzeitig die schweizerischen Exporte zwischen den 1850er- und 1870er-Jahren im Allgemeinen zurück. Die exportorientierte Industrie der Schweiz wandte sich daher noch stärker Asien und den sich dort neu eröffnenden Möglichkeiten zu.137 Für diesen Schritt ins ferne Ausland benötigten Industrieunternehmen Intermediäre in Form von Händlern, welche die Verbindungen zu den fernöstlichen Abnehmern (oder auch Produzenten) herstellten. Wie noch zu sehen sein wird, begannen sich die ersten schweizerischen Kaufleute vor diesem Hintergrund vereinzelt in den 1820er-Jahren und dann vermehrt ab den 1840er-Jahren in Asien niederzulassen.

			Die ersten schweizerischen Handelshäuser in Asien waren folglich eng mit der Westschweizer Uhrenbranche oder der Ostschweizer Textilbranche verbunden. Sie entsprachen einem «spezifisch[] schweizerischen Unternehmertypus», nämlich dem des «globalen, exportorientierten Händler[s] und Fabrikanten».138 Dies bedeutete, dass die Grenzen zwischen Industriellen und Kaufleuten nicht trennscharf verliefen, sondern stark verschwommen. Schweizerische Exporthändler waren geschäftlich, sozial und familiär eng mit dem produzierenden Gewerbe ihrer Herkunftsorte verknüpft. Sie unterhielten, obwohl sie transnational und global agierten, enge Verbindungen zu den jeweiligen Branchenzweigen ihrer Heimatregion. Häufig, und da verschmolzen die Sphären des produzierenden Gewerbes und des Handels besonders, waren sie selbst als Industrielle tätig. So war manchmal ein und dasselbe Familienunternehmen bzw. ein und dieselbe Familienunternehmensgruppe gleichzeitig mit der Produktion und mit dem internationalen Handel von Uhren oder Textilien beschäftigt. Diese enge Verzahnung von Handel und Industrie entsprang dem protoindustriellen «Verlagssystem» in der Schweiz und setzte sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der langsam einsetzenden Industrialisierung fort. Typischerweise handelte es sich bei den Verlegern um exportorientierte Fernhandelskaufleute (oder deren Mittelsmänner, die sogenannten Fergger). Beispielsweise vertrieb die Kaufmannsfamilie Zellweger aus dem appenzellischen Trogen ab dem 17. Jahrhundert über ihre verschiedenen Filialen in europäischen Handelszentren, wie Lyon, Textilien, die sie als Verleger in der Ostschweiz zu diesem Zweck hatte produzieren lassen.139 Die Verknüpfung von Handel und Industrie in einem Unternehmen war im internationalen Vergleich per se nichts Ungewöhnliches. So haben Mark Casson und Geoffrey Jones herausgearbeitet, dass internationale Handelshäuser vor allem ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts oft ihr Geschäftsportfolio diversifizierten und damit nicht nur Handel betrieben, sondern beispielsweise auch in den Bereichen Industrie, Transport, Finanz- und Versicherungswesen oder Rohstoffgewinnung tätig wurden.140 Das Spezifikum der schweizerischen Firmen lag darin, dass sich eine besonders starke Verknüpfung zwischen Industrie und Handel innerhalb der Unternehmen herausbildete, dass dies besonders früh geschah, nämlich bereits ab der Frühen Neuzeit, und dass sie eine sehr starke Exportorientierung aufwiesen. Mit Blick auf diesen schweizerischen Unternehmertypus soll in Anlehnung an den von Béatrice Veyrassat geprägten Ausdruck der «marchands-fabricants (Verleger)»141 im Folgenden von «Händler-Fabrikanten» die Rede sein. Ein Kennzeichen dieses Unternehmertypus war auch, dass er in der Schweiz «aufgrund der ausgeprägten Kommunal- und Miliztradition gesellschaftlich-politisch und philanthropisch engagiert»142 war. Die Übernahme von politischen und diplomatischen Funktionen vor Ort in Asien war für Händler-Fabrikanten daher nur die logische Fortsetzung ihrer Aktivitäten in der Schweiz. 

			Wie eine Parallelität und ein Dualismus zwischen Industrieproduktion und Handel innerhalb eines Unternehmens im asiatischen Kontext aussehen konnte, lässt sich sehr gut anhand eines der ersten schweizerischen Händler im Fernen Osten, der genau diesem Typus des Händler-Fabrikanten entsprach, aufzeigen. Der aus einer Uhrmacherfamilie aus dem Val-de-Travers stammende Eduard Bovet gründete gemeinsam mit seinen Brüdern 1822 das Unternehmen Bovet Frères. Dieses fertigte in seiner Niederlassung, d. h. in seinem Atelier in Fleurier, «montre[s] chinoise[s]»143 und versandte diese über seine Filiale in London an die firmeneigene Verkaufsagentur in Guangzhou. Letztere funktionierte ausschliesslich kaufmännisch und hatte die Aufgabe, die speziell für den chinesischen Markt produzierten Uhren an die lokalen Kunden zu vertreiben. Interessanterweise waren solche Verkaufsagenturen nicht blosse Anhängsel des produzierenden Firmenteils in der Schweiz. Sie stellten auch unabhängig operierende Handelshäuser dar, indem sie nicht nur die Produkte der eigenen Firma verkauften. So diversifizierte beispielsweise das Unternehmen Bovet Frères im Laufe der Zeit sein Portfolio und handelte nicht nur mit Uhren, sondern auch mit verschiedensten anderen Waren, die Profite versprachen.144 Erst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und dabei vor allem ab der Zwischenkriegszeit, erfolgte durch die grossen pharmazeutisch-chemischen Produzenten, wie Ciba, Geigy und Hoffmann-La Roche, oder Lebensmittelhersteller, wie die Nestlé & Anglo-Swiss Condensed Milk Co., die Gründung vollwertiger Verkaufsagenturen in Ost- und Südostasien, die nur noch für den Vertrieb der firmeneigenen Produkte zuständig waren.145 Aber egal, ob es sich nun bei den frühen Asienhändlern um reine Handelshäuser oder um industriell-kaufmännische Verbundunternehmen handelte, sie hatten eines gemeinsam: Sie speisten ihre wirtschaftliche Daseinsberechtigung aus der Förderung des schweizerischen Exports.

			Nachdem sich an vielen Orten erste exportorientierte Händler(-Fabrikanten) etabliert hatten, kam ab den 1860er-Jahren ein gänzlich neuer Typus schweizerischer Handelshäuser in Ost- und Südostasien auf – die Welt- und Transithandelsfirmen. Ihr Kennzeichen war, dass sie sich gewissermassen von der Schweiz entkoppelten. Sie operierten oft global, unterhielten an vielen Orten Filialen sowie eigene Organisationsstrukturen für den An- oder Verkauf von Produkten und Rohstoffen. Und die Waren, die sie durch ihre Handelstätigkeit bewegten, berührten in keiner Weise die Schweiz. Die Güter befanden sich vielmehr im «Transit», indem sie von einem Ort der Welt an einen anderen verschifft wurden, ohne jemals physisch in die Schweiz verbracht worden zu sein. Nicht die Waren, sondern lediglich die Geldströme, die mit dem Handel einhergingen, verliefen über die Schweiz. Transit- und Welthandelsfirmen, die von Schweizern betrieben wurden, setzten beträchtliche Handelsvolumina um und leisteten einen entscheidenden Beitrag zur Herstellung des Welthandels.146 

			Sicherlich vermittelten andere schweizerische Asienhändler, die hauptsächlich zum Zweck des schweizerischen Exports gegründet wurden, auch Waren, die nicht den direkten Schweiz-Asien-Handel betrafen und somit unter die Kategorie Transithandel gefallen wären. Diese Unternehmen verfügten aber keineswegs über dieselben ausdifferenzierten globalen Organisationsstrukturen wie Welthandelsfirmen. Hinzu kommt, dass ihre Drittstaatengeschäfte mengenmässig nicht mit jenen von «richtigen» Transithandelsfirmen zu vergleichen waren. Transithandelsfirmen funktionierten grundlegend anders, weil für sie der schweizerische Exporthandel nicht das Hauptgeschäft, sondern eines von vielen Geschäftsfeldern war. Die zentrale Domäne, in der sie aktiv wurden, war der Rohstoffhandel.147 Beispielsweise exportierten sie Baumwolle, Rohseide oder Seidenraupen nach Europa oder handelten diese Produkte innerhalb Asiens. Nachrangig importierten Welt- und Transithandelshäuser auch Fertigerzeugnisse in verschiedene asiatische Regionen, die grösstenteils aus dem «globalen Norden» stammten. Darunter befanden sich unter anderem schweizerische Industrieprodukte, wie Uhren, verarbeitete Textilwaren, (Textil-)Farben der Chemieindustrie, Maschinen, Waffen oder Nahrungsmittel.148 Die Gründung von Welt- und Transithandelsfirmen, die einen Asienbezug hatten, war auf globale Prozesse in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückzuführen. Das Aufkommen internationaler Warenbörsen, ein sich entwickelndes Versicherungs- und Bankensystem sowie bessere globale Kommunikations- und Transportmöglichkeiten begünstigten das Entstehen global operierender Handelsunternehmen.149 

			Mit Blick auf die diplomatisch-politischen Funktionen von Händlern werden in dieser Studie alle schweizerischen Handelsunternehmen untersucht, seien sie nun exportorientierte Handelshäuser oder Welt- und Transithandelsfirmen,150 die als Gesamtorganisation diplomatisch oder politisch aktiv wurden oder deren Eigentümer, Manager und Mitarbeiter (ungeachtet dessen, ob diese individuellen Personen Schweizer waren oder nicht) dies zugunsten ihrer Firmen taten. Welt- und Transithandelsfirmen spielen dabei eine besondere Rolle. Sie waren zwar nicht die einzigen schweizerischen Handelshäuser, die politisch-diplomatische Funktionen ausübten, aber bei ihnen war dies überproportional oft der Fall. Dies lag in der Tatsache begründet, dass es sich bei ihnen um besonders grosse, gut vernetzte und einflussreiche Unternehmen handelte, die für offizielle Ämter prädestiniert waren. Die Abgrenzung, ab wann ein Unternehmen als «schweizerisch» gelten konnte, ist mitunter schwer, da es verschiedene und situativ variable Kriterien für die nationale Zugehörigkeit eines Unternehmens gab. So war selbst den Zeitgenossen nicht immer klar, welche Nationalität einem Unternehmen zugeschrieben werden konnte. Das am häufigsten angewendete Definitionsprinzip war der Ort des offiziell registrierten Stammsitzes einer Firma. Weitere Kriterien konnten die Nationalität der Firmengründer und Eigentümer, die Herkunft des Firmenkapitals, der Wohnsitz der Aktionäre, die Staatsangehörigkeiten der Manager oder die hauptsächlichen Handelsregionen eines Unternehmens sein. Auch ob sich eine Firma unter dem konsularischen Schutz einer fremden Macht befand oder ob eine gewisse soziale und kulturelle Nähe zu einer bestimmten Nation bestand, konnte Einfluss darauf haben, welche nationale Zugehörigkeit einem Unternehmen zugeschrieben wurde.151 Aus diesem Grund ist es zielführend, im Rahmen dieser Studie keine fixen Definitionskriterien anzulegen, sondern vielmehr in den jeweiligen Einzelfällen die individuellen Grauzonen und Unschärfen von nationalen Zuschreibungen zu ergründen und zu benennen. Christof Dejung und Andreas Zangger drücken diesen Ansatz auf treffende Weise aus: «[…] it seems appropriate to consider the national affiliation of firms not so much as a long-standing characteristic that can be verified objectively, but as the result of a process of cultural construction which has to be analysed within its historical context.»152

			Wer waren die individuellen schweizerischen Kaufleute, die für exportorientierte Handelshäuser sowie Welt- und Transithandelsfirmen arbeiteten oder diese sogar gründeten? Das Feld der Händler war zwar nicht einheitlich, doch lassen sich einige Grundcharakteristika herausarbeiten. Schweizerische Kaufleute waren in der Regel männlich und jung, wie im Beispiel der Mitglieder der schweizerischen Japan-Mission. Sie begriffen die Auswanderung nach Ost- und Südostasien als eine soziale und wirtschaftliche «Aufstiegsmöglichkeit» und stammten oft aus einem protestantischen sowie ländlich-bürgerlichen Milieu in der Schweiz.153 Gegenstand der Untersuchung in den folgenden Kapiteln sind diejenigen schweizerischen Individualkaufleute, die Teilhaber, Manager oder Mitarbeiter von schweizerischen Unternehmen waren und gleichzeitig politisch oder diplomatisch aktiv wurden. Gleichzeitig werden aber auch alle individuellen Händler beleuchtet, welche die schweizerische Staatsangehörigkeit hatten und in den Diensten nicht schweizerischer Handelshäuser standen. 

			Die ersten schweizerischen Kaufleute, die nach Asien auswanderten, also exportorientierte Händler im weiteren und Händler-Fabrikanten im engeren Sinne, liessen sich in der Region in verschiedenen Wellen nieder, die jeweils durch lokale, regionale und globale Ereignisse ausgelöst wurden. In den 1840er-Jahren machten sich Vertreter der Textilbranche auf die Suche nach Absatzmöglichkeiten in Asien. Dabei fokussierten sie sich auf diejenigen Regionen, die bereits seit langer Zeit kolonial erschlossen waren und daher für den europäischen Handel gut etablierte Strukturen, Handelsplätze und Märkte aufwiesen sowie über grössere Gemeinschaften von Europäern verfügten.154 Zuerst einmal interessierten sich die Kaufleute für Niederländisch-Indien, ein Kolonialgebiet, das ab dem frühen 16. Jahrhundert durch die niederländische Vereinigte Ostindien-Kompanie (NVOC) erschlossen und nach dem Konkurs und der Auflösung der Gesellschaft 1800 als formale Kolonie von der niederländischen Regierung übernommen worden war.155 Im Jahr 1830 spaltete sich Belgien in der sogenannten Belgischen Revolution von den Niederlanden ab, und dies war auch der Auslöser für wirtschaftliche Umwälzungen in Niederländisch-Indien. Bis dato hatten belgische Textilien den Markt in der Kolonie dominiert, nun aber musste die niederländische Industrie einspringen. Diese war noch gering entwickelt und produzierte wenig kompetitiv für den asiatischen Markt, weil sie durch das Handelsmonopol der NVOC und nach 1800 durch Schutzzölle kaum Innovationsdruck durch ausländische Produzenten ausgesetzt war. Diese Marktlücke füllten zuerst britische und norddeutsche Händler, in den 1840er-Jahren kamen Schweizer hinzu, und alle drei nationalen Kaufmannsgruppen avancierten innerhalb kurzer Zeit zu den marktdominierenden Akteuren im Textilhandel.156 

			Die meisten schweizerischen Händler etablierten sich in Jakarta (Batavia), der Hauptstadt von Niederländisch-Indien, weil sich dort bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts der grösste Handelshafen und die meisten niedergelassenen Europäer in Südostasien befanden. Zudem stellte die Insel Java, auf der sich Jakarta befand, mit ihrer hohen Bevölkerungsdichte einen beträchtlichen Absatzmarkt dar.157 An der Ostküste Sumatras, in der Region um Medan, wurden zudem zahlreiche Schweizer als Pflanzer in der Plantagenwirtschaft tätig.158 In den Anfangsjahren dürfte sich nur eine Handvoll schweizerischer Geschäftsleute in Niederländisch-Indien aufgehalten haben. Mit der Zeit wuchsen die schweizerischen Gruppen immer weiter und deutlich an. Während für Java keine genaueren Zahlen existieren, sind diese für die Ostküste Sumatras vorhanden und geben einen Eindruck der Grössenverhältnisse. So hielten sich 1871 erst neun Schweizer in dem Gebiet auf, 1930 waren es bereits 267.159

			Einer der ersten schweizerischen Händler in Niederländisch-Indien war Johannes Niederer. Er hatte als Angestellter bei einer schweizerischen Handelsfirma in Salvador da Bahia (Brasilien) angeheuert, für die er den Vertrieb von Stoffen aus Trogen organisierte. Die nötigen Kontakte zu den Webereien aus Trogen hatte er, weil er selbst aus einer Familie von Webereifabrikanten aus der Gemeinde stammte. Da die Geschäfte sich schlecht entwickelten, entschied er sich dafür, 1846 im Alter von 28 Jahren ein eigenes Handelshaus in Jakarta zu gründen, und dies, obwohl er keinen persönlichen Bezug zur Hauptstadt von Niederländisch-Indien hatte und die nötigen Abklärungen für den Standortwechsel nur aus der Ferne treffen konnte. Das Unterfangen war daher erst im zweiten Anlauf erfolgreich und kulminierte wenige Jahre später in der Gründung des einflussreichen schweizerischen Handelshauses Niederer & Co., das bis 1931 Bestand hatte. Bei Johannes Niederer handelte es sich erst einmal um einen einfachen exportorientierten Kaufmann, da sein Unternehmen vor allem Textilien von Drittproduzenten aus der Schweiz, zum Teil aber auch aus Frankreich oder England importierte. Bis zu einem gewissen Grad können die Mitglieder der Familie Niederer ab 1860 aber auch als Händler-Fabrikanten charakterisiert werden. Ab diesem Zeitpunkt produzierte Johann Jakob Niederer, der ältere Bruder von Johannes, in seiner Weberei in Bischofszell Textilien für den asiatischen Markt, die sicherlich auch über Niederer & Co. vertrieben wurden. Ab 1868 waren sowohl das Handelshaus in Jakarta als auch die thurgauische Weberei in der Hand von Ulrich Niederer, dem jüngsten der drei Brüder. Dadurch wurde die Verbindung von Industrie und Handel nochmals stärker, auch wenn für Niederer & Co. der Vertrieb der familieneigenen Textilien nicht das Hauptgeschäft gewesen sein dürfte.160

			Ein weiteres wichtiges Handelshaus in Niederländisch-Indien war Maintz & Co., das 1874 von einer wohlhabenden jüdischen Juwelierfamilie aus Paris gegründet wurde und seinen Hauptsitz in der gleichen Stadt hatte.161 Abgesehen vom Standort der Firmenzentrale hatte das Unternehmen nur wenige direkte Bezugspunkte zu Frankreich. So lag der geschäftliche Fokus von Maintz & Co., als grösstes französisches Handelshaus in Niederländisch-Indien, überwiegend auf dem Handel zwischen der Kolonie und Deutschland. Und was das Führungspersonal anbelangte, hielten sich die beiden französischen Seniorchefs vor allem in Paris auf,162 während das Alltagsgeschäft von den führenden Managern in Niederländisch-Indien verrichtet wurde, die fast durchweg gut vernetzte schweizerische Kaufleute waren (siehe Kapitel 3.1). In Asien erweckte Maintz & Co. also vor allem den Eindruck, eine schweizerische Firma zu sein.

			Die zweitwichtigste Destination der frühen schweizerischen Textilhändler in Südostasien waren die Philippinen, die seit dem 16. Jahrhundert eine spanische Kolonie darstellten und infolge des Spanisch-Amerikanischen Kriegs von 1898 bis 1946 unter US-amerikanische Kolonialherrschaft gerieten.163 Die Hauptstadt Manila war zwar ungefähr ein Drittel kleiner als Jakarta und beherbergte auch weniger Europäer, aber dennoch sahen die Kaufleute in der Stadt einen wichtigen Handelsplatz für schweizerische Textilien,164 nicht zuletzt weil erste Erkundungsreisen zeigten, dass der chinesische Markt, in den sie grosse Hoffnungen gesetzt hatten, zwar für Uhren, aber nicht für Stoffe einträglich war.165 In den folgenden Jahrzehnten erhielt das philippinische Inselreich eine immer stärkere Bedeutung für den schweizerischen Handel, weil es verkehrsgünstig zwischen den verschiedenen asiatischen Gebieten gelegen war.166

			Zu den Pionieren auf den Philippinen zählte der Händler-Fabrikant Peter Jenny. Dieser wurde 1843 von dem Glarner Industrieunternehmen P. Blumer & Jenny, das in Schwanden Textildruckereien, -spinnereien und -webereien unterhielt, nach Singapur geschickt, um die bei der südostasiatischen Kundschaft sehr beliebten bedruckten Stoffe der Firma zu vertreiben.167 Bereits 1847 gründete Peter Jenny in Manila mit Jenny & Co. ein eigenes Handelshaus, das über eine Beteiligung mit P. Blumer & Jenny verbunden blieb. Das zentrale Geschäft war weiterhin der Handel mit Textilien aus eigener Produktion, auch wenn die Handelsfirma in Manila ebenfalls eine breite Palette anderer Waren importierte und exportierte.168 Nach seiner Rückkehr in die Schweiz wurde der Händler-Fabrikant 1872 Teilhaber von P. Blumer & Jenny.169 Nach der anfänglichen Ansiedlungswelle von exportorientierten Händlern und Händler-Fabrikanten eröffnete der aus dem Kanton Thurgau stammende Eduard Anton Keller schliesslich 1887 auch eine bedeutende schweizerische Welt- und Transithandelsfirma namens Ed. A. Keller & Co. auf den Philippinen. Das Unternehmen expandierte während oder kurz nach dem Ersten Weltkrieg ebenfalls nach Hongkong.170 Welt- und Transithandelshäuser wie Ed. A. Keller & Co. avancierten zwar zu den wichtigsten, grössten und einflussreichsten schweizerischen Firmen in Asien. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass die meisten (kleineren) Unternehmen auch noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts klassisch exportorientierte Händler waren. So fokussierten die meisten schweizerischen Kaufleute auf den Philippinen bis zum Zweiten Weltkrieg weiterhin auf die Einfuhr von Fertigerzeugnissen aus der Schweiz.171

			Die schweizerische Händlergemeinschaft in Manila umfasste anfänglich nur sehr wenige Personen, laut offiziellen Statistiken waren es genau zwei im Zeitraum von 1847 bis 1849. Durch den sich immer stärker entwickelnden Handel wuchs sie bis in die 1890er-Jahre auf ungefähr 40 Mitglieder an.172 Kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs auf den Philippinen im Jahr 1941 hielten sich nahezu 400 Personen auf dem Archipel auf. Die schweizerische (Handels-)Community war damit verhältnismässig gross. Kurz vor Kriegsausbruch stellte sie die viertstärkste ausländische Gemeinschaft nach der chinesischen, amerikanischen und spanischen dar. Sie übertraf damit zahlenmässig sogar die britische Präsenz auf den Philippinen.173 

			Schweizerische Kaufleute gehörten bereits in der Frühphase des ökonomischen Austauschs mit den Philippinen zu den marktdominierenden Akteuren. Der Import- und Exporthandel mit der Kolonie wurde kaum durch spanische, sondern vor allem durch britische, amerikanische, deutsche und schweizerische Unternehmen getätigt.174 So waren im Jahr 1856 von den insgesamt 13 ausländischen Handelsfirmen in Manila zwei schweizerisch, darunter auch Jenny & Co.175 Die starke Stellung setzte sich fort und schweizerische Kaufleute nahmen gemäss einem Bericht aus dem Jahr 1946 zu diesem Zeitpunkt Leitungsfunktionen in 18 verschiedenen schweizerischen, aber auch amerikanischen, britischen und philippinischen Handelshäusern ein.176

			Kurz nachdem die schweizerischen Kaufleute in den 1840er-Jahren angefangen hatten, sich in Niederländisch-Indien und auf den Philippinen niederzulassen, richteten sie ihren Fokus auf einen weiteren Handelsstandort in Südostasien – Singapur. Den 1819 gegründeten Hafen hatte die British East India Company (BEIC) im Jahr 1826 mit zwei weiteren britischen Besitzungen an der Strasse von Malakka (Penang und Malakka) zu den sogenannten Straits Settlements zusammengefasst, die fortan vom Generalgouverneur der BEIC in Britisch-Indien verwaltet wurden. Im Jahr 1867 wandelte die britische Regierung die Straits Settlements schliesslich in eine britische Kronkolonie um, die direkt dem Colonial Office in London unterstand.177 Der junge Handelsstandort Singapur stand den beiden schon länger etablierten Häfen Jakarta und Manila in Sachen Handelsvolumen sowie Grösse der lokalen europäischen und indigenen Gemeinschaften zunächst nach. Er hatte aber einen entscheidenden Vorteil – den Status des Freihafens. Schweizerische Kaufleute konnten Textilprodukte aus der Schweiz zollfrei importieren und, nicht zuletzt aufgrund der verkehrsgünstigen Lage, über ganz Südostasien weiterverteilen. Über die Zwischenstation Singapur waren sie in der Lage, die Waren mittels Schmugglern auch nach Niederländisch-Indien zu vertreiben, um so den beträchtlichen Schutzzoll zu umgehen, der dort auf Textilwaren erhoben wurde, die nicht aus den Niederlanden stammten. Singapur lief damit Jakarta und Manila schnell den Rang ab und avancierte zum wichtigsten südostasiatischen Hafen für schweizerische Händler.178

			Schweizer liessen sich in der Stadt ab den 1850er-Jahren nieder.179 Die Gemeinschaft, die sich vor allem aus Kaufleuten zusammensetzte,180 hatte aber über lange Zeit eine überschaubare Grösse. Während sie im Jahr 1871 noch zwölf Schweizer umfasste, pendelte sich der Wert zwischen den 1880er-Jahren und dem Ende des Ersten Weltkriegs auf ungefähr 30 Personen ein.181 Erst in den 1920er-Jahren überstieg die Zahl der Schweizer die Marke von 60 und wuchs bis 1940 auf 77 Personen an.182 Die schweizerischen Kaufleute waren mehrheitlich im Textilhandel tätig und spielten in diesem Bereich eine wichtige Rolle in Singapur. Im Gegensatz zu Manila, wo die ersten Schweizer direkt eigene Firmen gründeten, gingen sie zu Anfang Partnerschaften mit bereits etablierten deutschen Handelshäusern ein, auf deren Ortskenntnisse und Organisationsstrukturen sie zurückgriffen. Dies folgte immer einem ähnlichen Muster. Die Textilproduzenten oder -händler in der Schweiz schickten junge Familienangehörige oder Angestellte nach deren Lehre zu ihren Partnern nach Singapur. Dort arbeiteten sie für drei bis sechs Jahre als Assistenten und waren in Eigenregie für den Import von Textilien, vor allem aus der Schweiz, verantwortlich. Da die deutschen Händler selbst keine Expertise und nicht die nötigen Beziehungen in diesem Bereich hatten, waren die schweizerischen Assistenten von grosser Wichtigkeit für die Unternehmen. Die jungen Schweizer leiteten die Import- und Verkaufsabteilungen und stiegen daher oftmals nach ihrer Assistenzzeit zu Prokuristen und später zu Partnern auf. Diese Arrangements waren keine Einzelfälle, sondern systematischer Natur. Bis 1880 waren ungefähr 60 Schweizer bei deutschen Handelshäusern (und der niederländischen Firma Hooglandt & Co.) tätig, nahezu die Hälfte von ihnen hatte die Prokura oder eine Teilhaberschaft. Die deutschen Handelsfirmen verloren auf diese Weise schnell ihren exklusiv deutschen Charakter und entwickelten sich zu schweizerisch-deutschen Verbundunternehmen mit einem hochgradig arbeitsteiligen System. Während sich die Schweizer um den Import kümmerten, betreuten die Deutschen den Bereich des Shippings (Handel und Verschiffung von Rohstoffen), auf den sie spezialisiert waren. Diese Verbundhandelshäuser dominierten zusammen mit britischen Handelsfirmen, die an erster Stelle standen, den Textilhandel in Singapur.183 Im Laufe der Zeit wurden aber auch immer mehr rein schweizerische Handelsfirmen in der Hafenstadt neu gegründet oder die bereits bestehenden Verbundunternehmen mitunter vollständig von den schweizerischen Teilhabern übernommen. So beschreibt der Jahresbericht des schweizerischen Konsulats in Singapur für das Jahr 1928, dass der Grossteil der Kaufleute in der schweizerischen Gemeinschaft bei schweizerischen Handelshäusern angestellt gewesen sei.184

			Eines dieser schweizerisch-deutschen Verbundunternehmen war Kaltenbach, Engler & Co. Gustav Kaltenbach gründete das Handelshaus zwischen 1856 und 1858 in Singapur und ernannte im Jahr 1861 Friedrich (Fred) Engler zum Partner.185 Die beiden miteinander verwandten Kaufmänner stammten aus dem südwestdeutschen Laufen. Beide hatten aber auch klare persönliche Bezüge zur Schweiz. So hielten sie sich vorübergehend in der Schweiz auf, vermutlich weil sie als Deutsche bei Ausbruch des Deutsch-Französischen Kriegs (1870–1871) aus Paris, dem Standort ihrer Firmenzentrale, flüchten mussten. Kaltenbach heiratete eine gebürtige Appenzellerin in Paris. Über Engler sagten die schweizerischen Zeitgenossen in Singapur sogar, dass er (zumindest «at an earlier date»186) Schweizer gewesen sei, weil sein deutscher Vater sich in Winterthur hatte einbürgern lassen. Eventuell war Engler also über eine doppelte Staatsbürgerschaft auch Schweizer.187

			Während Kaltenbach die Geschäfte der Firma in Singapur führte, ging Engler bereits 1861 (oder je nach Quelle 1865) nach Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon), um eine Zweigstelle zu gründen und diese fortan zu leiten. Mit diesem Schritt war Kaltenbach, Engler & Co. eines der Handelshäuser der ersten Stunde in Französisch-Indochina. Dies zeigt abermals, wie schnell und flexibel sich schweizerische Kaufleute in Richtung neuer Kolonialgebiete und Märkte orientierten, um sich auftuende Chancen nutzen zu können.188 Denn Ho-Chi-Minh-Stadt war erst 1859 von französischen Truppen eingenommen worden und Cochinchina (heutiges Südvietnam und Teile des heutigen Kambodscha), dessen Hauptstadt Ho-Chi-Minh-Stadt bildete, war erst 1862 zur französischen Kolonie geworden. Bis 1893 kamen die französischen Protektorate Tonkin, wo sich die wichtige Hafen- und Handelsstadt Haiphong befand, Annam, Kambodscha und Laos zu dem Kolonialreich Französisch-Indochina hinzu.189 Die schweizerische Gemeinschaft vor Ort war klein. Im Jahr 1883 lebten nur 20 nicht französische Europäer in Ho-Chi-Minh-Stadt, die sich aus zwölf deutschen sowie acht britischen und schweizerischen Bürgern zusammensetzten.190 Im Jahr 1921 lebten über ganz Französisch-Indochina verteilt bereits ca. 60 Schweizer,191 1928 war ihre Zahl auf 117 angewachsen, wovon ungefähr 40 Personen sich in der Region Ho-Chi-Minh-Stadt aufhielten.192

			Kaltenbach, Engler & Co. beschäftigte schon kurz nach seiner Gründung nicht vereinzelt, sondern geradezu systematisch Schweizer als Assistenten.193 Zwischen 1859 und 1880 traten acht Schweizer in die Firma ein, fünf von ihnen erlangten im Verlauf der Zeit sogar den Status von Prokuristen oder Partnern.194 Einer der ersten Assistenten der Firma war Johann (auch genannt: Jean oder John) Mettler, der entweder aus St. Gallen oder aus Zug stammte. Er trat 1858 oder 1859 bei Kaltenbach, Engler & Co. ein und nach einer mehrjährigen Assistenzzeit in Singapur wurde er 1867 zum Partner ernannt und leitete ab diesem Zeitpunkt mit Engler zusammen die Filiale in Ho-Chi-Minh-Stadt. Aufgrund der neuen Eigentumsverhältnisse wurde das Unternehmen bis zum Ausschied von Mettler im Jahr 1869 in Kaltenbach, Engler & Mettler umbenannt.195 Für die Geschicke des Unternehmens wurden zwei weitere schweizerische Assistenten von zentraler Bedeutung. Heinrich Fischer kam nach seiner Lehrzeit bei einem Winterthurer Handelshaus 1869 zu Kaltenbach, Engler & Co. nach Singapur. 1872 erhielt er die Prokura und ungefähr 1876 stieg er zum Teilhaber auf. 1888 übernahm er zusammen mit dem aus dem Kanton Zürich stammenden Heinrich Huber das ursprünglich deutsche Handelshaus in Singapur vollständig. Die beiden Schweizer wurden alleinige Eigentümer der Singapur-Filiale, die ab diesem Zeitpunkt unter Fischer, Huber & Co. firmierte. Engler führte die Zweigniederlassung in Ho-Chi-Minh-Stadt als eigenständiges Unternehmen (Engler & Co.) weiter.196

			Interessanterweise wird das Handelshaus in der Forschungsliteratur wahlweise als deutsche,197 französische198 oder schweizerische199 Firma bezeichnet – und zwar je nachdem, welche Kriterien die jeweiligen Verfasser zur Bestimmung der Nationalität explizit oder implizit anwenden und höher gewichten. Beispielsweise spricht für die Identifikation von Kaltenbach, Engler & Co. als französisches Unternehmen, dass Gustav Kaltenbach es zum Zeitpunkt seiner Gründung offiziell als französische Firma in Singapur registriert hatte und der offizielle Hauptsitz sich in Paris befand. Erst die neuere Forschung von Andreas Zangger hat herausgearbeitet, dass es sich um ein arbeitsteiliges schweizerisch-deutsches Verbundunternehmen handelte, das nicht nach klar abgrenzbaren nationalen Kategorien organisiert war.200 

			Die mit Abstand wichtigste und grösste schweizerische Firma in Singapur und in ganz Südostasien war das 1886/1887 gegründete Welt- und Transithandelshaus Diethelm & Co., das aus der schon zuvor bestehenden niederländischen Firma Hooglandt & Co. hervorging. Letztere war bereits 1859 in Singapur gegründet worden, ab 1865 wurde sie mit dem Eintritt des Thurgauers Johann Rudolph Riedtmann, der innerhalb von zwei Jahren zum Partner aufstieg, zu einem schweizerisch-niederländischen Verbundunternehmen. In den Folgejahren beschäftigte Hooglandt & Co. zahlreiche weitere schweizerische Assistenten, die zum Teil auch in Führungspositionen gelangten. Riedtmann baute bei Hooglandt & Co. die zuvor nicht existente Importabteilung auf, die sich vor allem mit der Einfuhr von Textilien beschäftigte.201 Entscheidend für diese Funktion war, dass er nicht nur eine Lehre bei dem wichtigsten Textilhersteller in der Schweiz für den südostasiatischen Markt, der Buntweberei Mathias Naef (Niederuzwil), absolviert hatte, sondern auch der Schwager des Firmenchefs war. Naef gehörte zu denjenigen schweizerischen Produzenten, die für den Export nach Asien junge Familienmitglieder bei ihren Handelspartnern im Osten etablierten, denn er hatte auch einen seiner Schwiegersöhne als Teilhaber bei Niederer & Co. in Jakarta untergebracht.202 1871 stiess mit Wilhelm Heinrich Diethelm ein weiterer junger Thurgauer als Assistent zu Hooglandt & Co. Er war ein Protegé von Riedtmann, die beiden kannten sich von früher, tatsächlich waren sie sogar Nachbarn gewesen. Diethelm hatte eine Lehre bei einer Exportfirma in St. Gallen absolviert, eine Zeit lang in London gearbeitet und sich vor seiner Abreise nach Singapur schliesslich mit der Buntweberei im Haus Mathias Naef vertraut gemacht.203 Er stieg bei Hooglandt & Co. schnell zum Prokuristen und Juniorpartner auf und schliesslich übernahm er 1886/1887 die gesamte Firma, wodurch das schweizerische Handelshaus Diethelm & Co. mit Hauptsitz in Zürich entstand.204

			Da schon schnell nach der Gründung von Diethelm & Co. klar wurde, dass die Importgeschäfte in Singapur zurückgingen, expandierte die Firma nach ganz Südostasien. Sehr früh identifizierte Wilhelm Heinrich Diethelm Französisch-Indochina als wichtige Destination. Bereits 1890 eröffnete er eine Zweigstelle in Ho-Chi-Minh-Stadt mit der Hilfe des bereits oben erwähnten und schon länger vor Ort etablierten Friedrich Engler (Engler & Co.). Eine weitere Dependance entstand in Haiphong (1924), diese wurde für die Jahre 1941–1946 während des Pazifikkriegs nach Hanoi verlegt.205 Auch Siam war ein zentrales und frühes Expansionsziel. Das Königreich wurde 1855, und damit später als China, aber ungefähr zeitgleich mit Japan, zu einem informell-kolonialen Staat durch den Abschluss von sogenannten ungleichen Verträgen – zuerst mit Grossbritannien und ein Jahr später mit den USA und Frankreich. Diese sicherten ausländischen Händlern gewisse (koloniale) Privilegien zu, unter anderem die Möglichkeit, in Siam ungehindert ihren Geschäften nachgehen zu können. Schweizerische Kaufleute etablierten sich als Folge dieser Entwicklungen in dem Königreich, so zum Beispiel der aus dem Kanton Zürich stammende Albert Berli, der 1895 in Bangkok eine bereits länger bestehende schweizerische Handelsfirma übernahm und sie in Berli & Co. umbenannte.206 Für das lange 19. Jahrhundert ist die Grösse der lokalen schweizerischen Gemeinschaft kaum ermittelbar, da sich noch kein schweizerisches Konsulat vor Ort befand, das entsprechende Zahlen hätte erheben können. Für das Jahr 1908 ist aber bekannt, dass in Siam 14 Schweizer lebten,207 während es 1932 schon 42 waren, die meisten von ihnen waren Kaufleute und hielten sich in Bangkok auf.208 Genau in dieser Handelsmetropole etablierte 1906 auch Diethelm & Co. eine Zweigniederlassung. Siam und Französisch-Indochina waren aber nicht die einzigen Expansionsziele der schweizerischen Transithandelsfirma in Südostasien. Im britischen kolonialen Einflussbereich auf der Malaiischen Halbinsel eröffnete die Unternehmensleitung Filialen in Penang (1923), Ipoh (1929) und Kuala Lumpur (1935).209

			Während anfänglich der Import von Textilien aus der Schweiz ein sehr wichtiges Geschäft von Diethelm & Co. war, änderte sich dies zur Jahrhundertwende. Schweizerische Produzenten kehrten dem südostasiatischen Markt zunehmend den Rücken und als Transithandelsfirma führte Diethelm fortan vor allem britische, niederländische, französische und italienische Textilprodukte nach Asien ein.210 Damit und mit der Erweiterung des Filialnetzes in Südostasien ging auch eine geografische Diversifikation der Standorte in Europa einher. 1921 gründete Diethelm & Co. in Manchester eine Zweigstelle, um den Einkauf «im Zentrum des englischen Textilwarengeschäfts» sicherzustellen. Zwei Jahre später folgte die Eröffnung einer Dependance in Paris, die bestens geeignet war, den Handel mit Französisch-Indochina zu fördern.211 Neben dem Importgeschäft, das eine ganze Reihe an Produkten wie Farben oder Maschinen beinhaltete, war Diethelm & Co. auch in verschiedensten anderen Bereichen tätig. Diese umfassten neben der Vertretung von Schifffahrtsgesellschaften und Versicherungen vor allem den Rohstoffhandel. So fungierte die Firma beispielsweise als Agent für die Royal Dutch Petroleum Company und weitere Ölgesellschaften und exportierte in diesem Rahmen in grossem Umfang Öl aus Java, Sumatra und Borneo nach Singapur und Ho-Chi-Minh-Stadt. Genauso hatte das Handelshaus Agenturen für Minengesellschaften, Plantagenbetreiber und Kautschukproduzenten und es handelte innerhalb Asiens mit Reis und Zucker.212 Nach dem Zweiten Weltkrieg erweiterte Diethelm & Co. seine Organisationsstrukturen Richtung USA, Südamerika, Australien und Afrika und wurde dadurch noch mehr zu einem Welthandelshaus im eigentlichen Sinne.213

			Neben Niederländisch-Indien und den Philippinen war auch China eine besonders frühe Destination schweizerischer Händler. Bis 1842 reglementierte das Kaiserreich seinen Aussenhandel sehr stark, sodass ausländische Kaufleute nur über einen Hafen im Süden, den von Guangzhou, mit dem «Reich der Mitte» Handel treiben konnten. Noch bis in das frühe 19. Jahrhundert wurden die Geschäfte fast ausschliesslich von grossen halbstaatlichen Ostindien-Kompagnien getätigt. Diese hatten von ihrem jeweiligen Herkunftsstaat ein verbrieftes Monopol für den Handel, der von Staatsbürgern des jeweiligen Landes in Asien durchgeführt wurde. Dies bedeutete, dass beispielsweise die BEIC Handel in Guangzhou treiben durfte, sämtliche anderen Briten aber nicht (oder nur mit Erlaubnis der BEIC). Die französische Ostindien-Kompagnie und die VOC wurden beide bis 1800 aufgelöst. Das Monopol der BEIC erlosch 1834.214 Da der Weg nun frei war, siedelten sich in Guangzhou im frühen 19. Jahrhundert immer mehr privatwirtschaftlich organisierte Handelsfirmen an. Der schweizerische Uhrmacher Auguste Jeanneret konstatierte, dass zum Zeitpunkt seiner Ankunft in Guangzhou im Jahr 1838 oder 1839 die ausländische Händlergemeinschaft bereits aus 200–300 Personen bestand und sich verschiedene französische, niederländische, britische und amerikanische Handelshäuser etabliert hatten. Seit 1822 gehörte mit dem Arbeitgeber von Jeanneret, der bereits erwähnten Uhrenhandelsfirma Bovet Frères, ein einziges schweizerisches Unternehmen zu dieser frühen und noch kleinen Gemeinschaft.215

			Nach diesen zaghaften Anfängen waren die beiden Opiumkriege (1839–1842 und 1856–1860) und die daraus resultierenden ungleichen Verträge ein entscheidender Pulsgeber für die weitere Intensivierung des schweizerischen Chinahandels. Bei Letzteren handelte es sich um eine Reihe von zwischenstaatlichen Verträgen, die wichtigsten davon waren jene von Nanjing (1842) und Tianjin (1858), die dem chinesischen Kaiserreich als unterlegener Kriegspartei von den Kolonialmächten Grossbritannien, Frankreich, USA und Russland aufgezwungen wurden. Eine der wichtigsten Neuerungen, die sich für ausländische (und damit auch schweizerische) Kaufleute aus den Verträgen ergaben, war die weitere Öffnung Chinas für den ausländischen Handel. Die fremden Geschäftsleute waren nicht mehr darauf beschränkt, über Guangzhou mit dem «Reich der Mitte» zu interagieren. Vielmehr musste die chinesische Regierung über das ganze Land verteilt einige Dutzend sogenannte Vertragshäfen öffnen,216 d. h. ausgewählte Städte, in denen sich ausländische Händler frei niederlassen und Handel treiben konnten. Durch diese Ausweitung der Handelsplätze verringerte sich im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert die Bedeutung Guangzhous deutlich, während Shanghai zum unangefochten grössten und wichtigsten Vertragshafen und Handelsplatz in China avancierte. Neben der Schaffung von Vertragshäfen sah der Vertrag von Nanjing auch die Abtretung Hongkongs an Grossbritannien vor, sodass die Hafenstadt 1843 zur britischen Kronkolonie wurde.217

			Schweizerische Händler zeigten reges Interesse an den Handelsmöglichkeiten, die sich aus dem Vertragshafensystem ergaben, und liessen sich ab 1842 immer mehr in China nieder.218 Anfänglich spielte Guangzhou als kaufmännische Destination noch eine gewisse Rolle, aber mit der Zeit verschoben sich die Gewichte klar zugunsten Shanghais. Dort lebten bereits nach kurzer Zeit über zwei Drittel aller Schweizer im «Reich der Mitte», und diese waren hauptsächlich im Handel tätig. Während sich 1859 erst maximal fünf Schweizer in Shanghai aufhielten, wuchs die Gemeinschaft auf 35 bis 40 Personen bis zur Jahrhundertwende und auf über 200 Schweizer bis Mitte der 1930er-Jahre an.219 Im restlichen China existierten nur noch ein paar vereinzelte kleinere Ansammlungen von Eidgenossen, deren Zusammensetzung und Grösse sich gut für das Jahr 1938 vergleichen lassen. Im Vertragshafen Tianjin lebten 44, in Guangzhou 18 und in Hankou sieben Schweizer, die überwiegend im Handel tätig waren. Unter den 19 Personen in Peking befanden sich kaum Kaufleute, stattdessen gehörten sie diversen Berufsgruppen an. Sie waren beispielsweise Universitätsprofessoren, Hotelmanager, Gouvernanten, Missionare oder Journalisten. Ansonsten waren in verschiedenen chinesischen Provinzen immer wieder schweizerische Missionare vorzufinden.220 In der britischen Kronkolonie Hongkong liessen sich bis zur Jahrhundertwende nur eine Handvoll Schweizer nieder, bis zum Jahr 1942 wuchs deren Zahl jedoch auf 55 Personen an, von denen die Hälfte Händler waren.221 Der schweizerische Handel nahm in China sehr früh eine starke Stellung ein. Bereits 1859 war er mengenmässig direkt hinter dem Grossbritanniens, der Vereinigten Staaten und der deutschen Staaten angesiedelt.222

			Die ersten schweizerischen Kaufleute, die sich während oder nach den Opiumkriegen in China niederliessen, waren Uhrenhändler. Genauso wie ihr Vorbild Bovet Frères stammten sie aus dem Kanton Neuenburg, waren Händler-Fabrikanten und handelten nicht nur mit Uhren, sondern auch mit verschiedenen anderen Waren. Zur Durchführung ihrer Geschäfte verfügten ihre familiengeführten Unternehmen über Filialen in verschiedenen chinesischen Vertragshäfen. Drei dieser frühen Handelshäuser sind für die diplomatisch-politischen Aktivitäten, die in den späteren Kapiteln beschrieben werden, von besonderer Bedeutung: Das Unternehmen Vaucher Frères unterhielt Produktionsstätten in Fleurier und Handelsfilialen in Guangzhou, Shanghai, Hongkong und Tianjin. Die von fünf Brüdern geleitete Firma bestand von 1843 bis 1865.223 Ein weiterer Pionier war Edouard Juvet. Als Sohn eines Landwirts, und damit als Neueinsteiger im Uhrengeschäft, gründete er 1842 das Unternehmen Juvet Frères, das in seinem Atelier in Buttes und Fleurier Zeitmesser produzierte. Vom Erfolg der ersten Uhrenexporteure inspiriert, begann das Familienunternehmen 1856 mit der Herstellung von «montres chinoises» und eröffnete ein Jahr darauf eine Filiale in Shanghai, um die eigens für den chinesischen Markt produzierten Uhren selbst zu vertreiben. Die Firma eröffnete bis 1883 weitere Niederlassungen in Tianjin und Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) und existierte sogar über den Zweiten Weltkrieg hinaus.224

			Mit Edouard Laidrich gründete ein dritter Schweizer eine Uhrenhandelsfirma in China. Der aus Belp (Kanton Bern) stammende junge Mann war in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen und hatte eine Uhrmacherlehre in Fleurier absolviert. Er nutzte die Chance zum sozialen Aufstieg und wanderte nach China aus, um zuerst einen Uhrenhersteller aus Fleurier vor Ort zu vertreten und sich wenig später zusammen mit dem Franzosen Ludovico Vrard selbstständig zu machen. Die beiden Geschäftspartner etablierten 1860 in Shanghai das Handelshaus Laidrich & Vrard, das wenig später in L. Vrard & Cie. umbenannt wurde und ab ungefähr 1870 auch über eine Filiale in Tianjin verfügte. Die Firma verkaufte nicht nur Uhren von namhaften Herstellern aus der Westschweiz, sondern auch solche, die den eigenen Markennamen trugen. Ob sie in Fleurier auch eigene Ateliers zu deren Produktion besass, ist nicht überliefert, aber zumindest liess sie die Herstellung dieser Zeitmesser speziell für L. Vrard & Cie. von Uhrmachern in der Schweiz ausführen.225 Durch dieses Engagement in der Fabrikation kann Laidrich als Händler-Fabrikant klassifiziert werden.

			Die Eigentumsverhältnisse des Unternehmens wechselten mehrfach. 1869 starb Edouard und sein Bruder Fritz trat an seine Stelle. Nach dem wenig später erfolgten Ausscheiden von Ludovico Vrard wurde Fritz Laidrich zum alleinigen Eigentümer. In den Jahren 1880 und 1881 zeichnete sich eine weitere entscheidende Veränderung ab. Fritz Laidrich zog sich vollständig aus dem Geschäft zurück. Er spaltete sein Geschäft in eine Maison du Nord (Filiale in Tianjin) und eine Maison du Sud (Filiale in Shanghai) auf und verkaufte die beiden Teile an zwei unterschiedliche Gruppen von Schweizern. Ein genauerer Blick auf diese Unternehmenssplittung und die involvierten Personen ist von entscheidender Bedeutung, da Vertreter von beiden neu geschaffenen Handelshäusern, wie Kapitel 1.3 zeigen wird, später als Kolonialverwalter tätig wurden. Die Eigentumsrechte am nördlichen Geschäft gingen an die Brüder Pierre und Fritz Loup aus Môtiers (Val-de-Travers) über, die bereits zuvor nach Tianjin gekommen waren (Pierre 1873, Fritz etwas später) und dort die operative Leitung des Unternehmens übernommen hatten. Nach dem Tod von Fritz liess Pierre 1884 den dritten Bruder Alphonse von Paris, wo er wahrscheinlich für L. Vrard & Cie. tätig gewesen war, nach Tianjin kommen, um dort als Bevollmächtigter die Geschäfte zu unterstützen. Die Maison du Nord blieb bis 1947 in der Hand der Familie Loup. Die Maison du Sud verkaufte Fritz Laidrich an den Genfer Hermann Sillem und an Abraham (auch: Abram) Laidrich, vermutlich ein Verwandter von Fritz. Die neuen Eigentümer eröffneten 1889 eine zusätzliche Filiale in Hankou. Das südliche Handelshaus wurde bis spätestens 1919 aufgelöst.226 

			Die Zeitgenossen waren sich uneins, ob es sich bei L. Vrard & Cie. (Maison du Nord) um eine schweizerische oder eine französische Firma handelte. Einige Akteure sahen in der Firma ein ausschliesslich schweizerisches Handelshaus – und in der Tat sprach sehr viel für diese Interpretation. So lagen spätestens 1881 sowohl das leitende Management als auch die Eigentumsrechte vollständig in der Hand der Schweizer Familie Loup. Zudem bestanden enge Handelsbeziehungen des Unternehmens in die Westschweiz. Warum einige Zeitgenossen L. Vrard & Cie. für ein französisches Unternehmen hielten, lässt sich nicht mehr genau rekonstruieren. Eventuell bezogen diese sich auf den Registrierungsort des Firmenhauptsitzes, der in Paris gelegen haben könnte. Dieser Schluss liegt nahe, weil Alphonse Loup 1884 von Paris nach Tianjin abberufen wurde, also vom möglichen Hauptsitz in Europa nach China, und weil einer der beiden ursprünglichen Gründer des Unternehmens Franzose war. Zudem machten die Mitglieder der Familie Loup, die in zweiter oder dritter Generation in China lebten, einen wenig schweizerischen Eindruck auf die Zeitgenossen, weil sie kaum mehr persönliche Bezugspunkte zur Schweiz hatten. Gleichzeitig schrieben sie sich im französischen Konsulat in Tianjin ein, was wiederum bedeutete, dass sie und ihr Unternehmen unter französischem Schutz standen und dadurch auf die Händlergemeinschaft in Tianjin besonders französisch wirkten.227 

			Durch den Zweiten Opiumkrieg zwischen China und den Kolonialmächten Grossbritannien, Frankreich, USA und Russland (1856–1860), flankiert von einem Bürgerkrieg, dem sogenannten Taiping-Aufstand (1851–1864), reduzierte sich der Handel mit schweizerischen Uhren im «Reich der Mitte» zunehmend.228 Ab den 1870er-Jahren ging dieser noch weiter zurück, da amerikanische Produzenten auf die industrielle Massenproduktion setzten und schweizerische Produkte, die noch in Heimarbeit hergestellt wurden, nicht mehr konkurrenzfähig waren. Dementsprechend verschwanden auch die schweizerischen Uhrenhändler zunehmend und jene, die übrig blieben, verloren stark an Bedeutung. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nahmen zwar die Ausfuhren von mittlerweile maschinell gefertigten Uhren aus der Schweiz wieder zu, diese Geschäfte tätigten aber hauptsächlich deutsche und kaum mehr schweizerische Kaufleute.229 

			Zeitlich parallel zum Niedergang der Uhrenkaufleute vollzogen schweizerische Seidenhändler einen fulminanten Aufstieg im «Reich der Mitte».230 Auslöser war ein regionales Ereignis in Europa, das globale Auswirkungen auf die Seidenindustrie und den Seidenhandel hatte. Eine parasitäre Seidenraupenerkrankung, die sogenannte Pébrine, breitete sich Mitte des 19. Jahrhunderts über die Seidenraupenzuchtgebiete Europas aus und vernichtete dabei grosse Teile der Seidenernte. Norditalien hatte bis dato mit seiner Produktion über die Hälfte des weltweiten Rohseidenexports abgedeckt und nach den dortigen Ausfällen Anfang der 1850er-Jahre begannen Kaufleute, sich zuerst nach China und ab 1859 auch nach Japan zu orientieren, um von dort aus Rohseide zu exportieren.231 Unter ihnen waren einige sehr erfolgreiche schweizerische Händler. Diese versorgten fortan die wichtige Seidenwebereiindustrie in Zürich mit dem Rohstoff,232 aber in viel grösserem Ausmass belieferten sie die grossen Seidenhandelsplätze und damit die Industrie in Europa und Amerika.233 China entwickelte sich infolgedessen zum Hauptexportland für Rohseide und hatte dabei in den ersten 30 Jahren sogar einen Anteil am Weltmarkt von ungefähr 50 Prozent. Ab 1909 löste Japan das «Reich der Mitte» als globale Nummer eins ab und die weiter rasant ansteigenden japanischen Rohseidenausfuhren machten in den 1930er-Jahren bereits über zwei Drittel der globalen Exporte aus.234 Genauso wie der neue Export aus China den Weltmarkt veränderte, hatten die globalen Handelsströme Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft. So machten die ausländischen (und schweizerischen) Händler Rohseide zum Hauptexportgut Chinas und das gesamte Handelsvolumen vervielfachte sich bis in die Zwischenkriegszeit. Erst mit der Weltwirtschaftskrise von 1929 liess die Bedeutung der Seide für die chinesische Wirtschaft, und damit auch für die (schweizerischen) Händler, wieder nach.235

			Die Kaufleute in China tätigten den Export von Rohseide nur zu einem kleinen Teil über Guangzhou. Dort etablierte sich mit U. Spalinger & Co. auch nur ein einziges schweizerisches Seidenhandelsunternehmen, das nie zu den grössten Häusern am Platz gehörte.236 Der Gründer Ulrich Spalinger stammte aus dem Kanton Zürich und machte sich 1906 in Guangzhou selbstständig, nachdem er rund 20 Jahre als Seideninspekteur für die britische Firma Jardine, Matheson & Co. am selben Ort gearbeitet hatte. Er schuf 1910 auch eine Filiale in Hongkong. U. Spalinger & Co. bestand bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und hatte anfänglich einen Fokus auf den Rohseidenexport, später auch auf verschiedene andere Handelswaren, so zum Beispiel auf den Import von verarbeiteten Textilien, Autos, Maschinen oder Erzeugnissen der Basler Chemieindustrie.237

			Der hauptsächliche Handelsplatz für Rohseide in China war Shanghai. Dort liessen sich im Laufe der Zeit 15 schweizerische Seidenhandelsfirmen nieder und diese hatten einen beachtlichen Marktanteil. Zur Jahrhundertwende waren sie für ungefähr ein Drittel des gesamten Shanghaier Rohseidenexports verantwortlich, nach dem Ersten Weltkrieg pendelte sich der Wert auf ungefähr zehn bis 20 Prozent ein. Eines dieser Handelshäuser war E. Huber & Co. Der Schweizer Emil Huber startete seine Karriere in Shanghai 1907 als Seidenexperte für die einflussreiche deutsche Handelsfirma Carlowitz & Co. Nicht zufällig machte er sich 1915, also inmitten des Ersten Weltkriegs, selbstständig. Wie andere deutsche Unternehmen auch war Carlowitz während der Kriegszeit politischen Repressionen in China ausgesetzt. Die Gründung eines «neutralen» schweizerischen Unternehmens, das innerhalb kurzer Zeit auch Zweigniederlassungen in Tianjin und Qingdao hatte, ermöglichte es Huber, weiterhin gute Geschäfte zu machen, bloss auf eigene Rechnung. Von der Firmengründung bis 1923 stieg der Marktanteil von E. Huber & Co. am Rohseidenexport in Shanghai von ungefähr vier auf acht Prozent.238 In Tianjin und ganz Nordchina avancierte E. Huber & Co. im gleichen Zeitraum zur bedeutendsten schweizerischen Handelsfirma.239 Danach erfolgte ein deutlicher Abschwung, der im Jahr 1935 im Konkurs des Unternehmens mündete. Ebenfalls 1935 gründete ein ehemaliger Mitarbeiter der abgewickelten Firma, Oskar Joerg, sein eigenes Handelshaus O. Joerg & Co. in Tianjin. Er hatte bis 1925 in derselben Stadt als Prokurist und in Qingdao als Filialleiter für E. Huber & Co. gearbeitet.240 Der geschäftliche Fokus von O. Joerg & Co. lag nicht mehr auf der Seide, sondern auf einem anderen Bereich des Textilhandels. So verzeichnet das «Directory & Chronicle» für das Jahr 1937 als Spezialität der Firma den Export von Strohgeflechten.241 Vermutlich war die Ausfuhr dieser Waren für die bedeutende aargauische Strohindustrie bestimmt, die insbesondere Strohhüte für den Weltmarkt produzierte.242 Oskar Joerg stammte aus Aarau und hatte in Wohlen, dem Zentrum dieser Industrie, einen Teil seiner Schulausbildung genossen,243 er kam also aus der Region und hatte deshalb gute lokale Kontakte zur Anbahnung von Geschäften.

			Das mit Abstand erfolgreichste schweizerische Handelshaus für Rohseide war die 1889 etablierte Welt- und Transithandelsfirma Eduard Sulzer-Frizzoni & Co. (ab 1896 Sulzer, Rudolph & Co.; ab 1928 Charles Rudolph & Co.; ab 1943 von Schulthess & Co.; ab 1947 Desco de Schulthess & Co.).244 Der aus Winterthur stammende Gründer Eduard Sulzer-Frizzoni war im Alter von 22 Jahren nach seiner kaufmännischen Ausbildung nach Yokohama gereist, um für drei Jahre bei der schweizerischen Handelsfirma Ziegler & Co. zu arbeiten und Erfahrungen im Bereich des Rohseidenexportgeschäfts zu sammeln. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz eröffnete er in Zürich seine eigene Firma mit einer Spezialisierung auf den ostasiatischen Rohseidenhandel. Als Welt- und Transithandelshaus importierte Eduard Sulzer-Frizzoni & Co. nur einen kleinen Teil der Ware direkt in die Schweiz und belieferte stattdessen Zwirnereien und Webereien in Deutschland, Frankreich, Italien, England, Spanien und Russland.245 Mit einer dezidiert «globale[n] Strategie» für den Export eröffnete die Firma Zweigniederlassungen in Lyon (1893) und New York (1918), wo sich die jeweils grössten weltweiten Seidenbörsen vor respektive nach dem Ersten Weltkrieg befanden.246 Für den Einkauf der Rohseide liess sich das Unternehmen anfangs durch andere schweizerische, deutsche und vermutlich auch französische Handelshäuser, wie Ziegler & Co., in China und Japan vertreten,247 aber bereits 1897 bzw. 1901 schuf sie eigene Filialen in Shanghai und Yokohama. In Shanghai war Sulzer, Rudolph & Co. 1903 bereits das zweitgrösste Unternehmen im Rohseidenexport überhaupt, die Marktanteile schwankten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zwischen ungefähr vier bis acht Prozent, Ende der 1930er-Jahre stiegen sie in den zweistelligen Bereich. Gerade weil es sich um eine Transithandelsfirma handelte, die mehrere regionale «Standbein[e]» hatte und durch globale Geschäfte ein grosses Handelsvolumen aufwies, war sie so stark und existierte im Gegensatz zu kleineren schweizerischen Seidenhändlern, die spezifisch auf das Chinageschäft ausgerichtet waren, bis weit über den Zweiten Weltkrieg hinaus.248 

			Nicht nur Rohseide, sondern auch Rohbaumwolle war ein beträchtliches Geschäftsfeld in China und Japan. In diesem Bereich war eine weitere schweizerische Welt- und Transithandelsfirma führend – Gebrüder Volkart. Bereits kurz nach seiner Gründung im Jahr 1851 in Winterthur und Mumbai (Bombay) begann das Unternehmen mit dem Export von Rohbaumwolle aus Indien und baute im Laufe der Jahre zu diesem Zweck eine grosse Einkaufsorganisation in der britischen Kolonie auf.249 Den Rohstoff verkaufte Volkart zusammen mit ägyptischer Rohbaumwolle hauptsächlich an das verarbeitende Gewerbe in Europa. Zu einem kleineren Teil exportierte die Firma den Rohstoff aber auch nach Ostasien, in den Anfangsjahren vor allem nach China, wo sich eine immer stärker werdende Textilindustrie befand, die bereits in den 1860er-Jahren ungefähr ein Drittel der gesamten indischen Rohbaumwollausfuhren absorbierte. Gebrüder Volkart eröffnete zu diesem Zweck eine Verkaufsagentur in Shanghai, die von 1878 bis 1908 Bestand hatte und zuerst chinesische Handwebereien sowie ab den 1890er-Jahren die mechanisierte Textilindustrie belieferte. Letztere setzte sich nicht nur aus chinesischen Firmen zusammen. Auch japanische Textilfabrikanten liessen sich nach dem Sieg Japans im Ersten Japanisch-Chinesischen Krieg (1894–1895) zunehmend im «Reich der Mitte» nieder, sodass in der Zwischenkriegszeit bereits fast 50 Prozent der Baumwollspinnereien in China in ihrer Hand waren. Auch nach Japan selbst führte Volkart indische Rohbaumwolle ein. Das Inselreich vollzog einen rasanten Industrialisierungs- und Wachstumsprozess in der Textilbranche, die schnell die chinesische überholte und von 1897 bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts zum grössten Importeur indischer Rohbaumwolle wurde. Aufgrund dieser Entwicklung etablierte Volkart 1903 eine Verkaufsagentur in Kōbe und exportierte schon bald mehr Rohbaumwolle nach Japan als nach China.250

			Der Erste Weltkrieg unterbrach die globalen Handelsströme und damit auch die Exporte von verarbeiteten Textilien aus Europa nach Asien. Infolgedessen verloren europäische Produzenten Marktanteile in Ostasien, während sich in China und noch viel stärker in Japan ein weiterer Industrialisierungsschub vollzog. Japanische Textilfabrikanten (in Japan und in China) avancierten nach dem Krieg zu den stärksten Akteuren auf den asiatischen Märkten. Entsprechend fokussierte sich Volkart noch stärker auf Ostasien und etablierte vor Ort anstatt der relativ schwachen Verkaufsagenturen, die zuvor existiert hatten, vollwertige Filialen oder Tochterfirmen mit einer Teilhaberschaft von chinesischen und japanischen Geschäftsleuten. So wurde in Japan 1917 die Verkaufsagentur von Kōbe nach Osaka verlegt und in eine Filiale umgewandelt. Bereits zwei Jahre später erfolgte die abermalige Transformation in ein schweizerisch-japanisches Tochterunternehmen, die Nichizui Trading Co. Ltd. In Shanghai eröffnete Volkart 1921 eine Zweigniederlassung und überführte diese 1924 in ein Joint Venture mit chinesischen Partnern. Nach deutlichen Verlusten verwandelte Volkart die eigenständige Tochtergesellschaft 1927 in eine gewöhnliche Filiale zurück und gründete zusätzlich eine Niederlassung in Tianjin.251

			Der Aufstieg Volkarts in Ostasien nach dem Ersten Weltkrieg ging Hand in Hand mit der gleichzeitigen Orientierung der Firma Richtung USA. Die wachsende ostasiatische Textilindustrie benötigte nicht mehr nur günstige indische und ägyptische Baumwolle, die Volkart ohnehin bereitstellte, sondern auch langstapelige amerikanische Rohbaumwolle mit hoher Qualität. Zur Befriedigung dieser Nachfrage schuf die Firma Gebrüder Volkart 1920 eine Niederlassung in New York. 1930 erhielt das Handelshaus das Alleinvertretungsrecht der American Cotton Cooperative Association (ACCA), des Dachverbands der amerikanischen Baumwollgenossenschaften, für Indien, China und Japan. Da die Mitglieder der ACCA für ungefähr zehn Prozent der amerikanischen Baumwollernte verantwortlich waren, wurde Volkart über Nacht zu einer der Hauptexportgesellschaften des Rohstoffs in den Vereinigten Staaten. Die ACCA-Vertretung und die daraus resultierende Möglichkeit, gleichzeitig amerikanische, indische und ägyptische Baumwolle in grossem Stil zu vertreiben, machte Volkart auch zu einem der grössten Importeure in Ostasien. So hatte das Handelshaus beispielsweise in den späten 1930er-Jahren einen Marktanteil an den gesamten Rohbaumwolleinfuhren Chinas von ungefähr 25 Prozent. Da Baumwolle auch in China selbst angebaut wurde, funktionierte der Handel von Volkart sogar in der Gegenrichtung. Das Unternehmen exportierte chinesische Rohbaumwolle in die USA, nach Japan, Europa und Australien. Auch am Handel der verarbeiteten Endprodukte war die Firma Gebrüder Volkart durch den Export von Textilien aus den japanischen Webereien beteiligt, beispielsweise nach Argentinien, Südafrika und Australien.252 Auch wenn der Baumwollhandel mit Abstand das wichtigste Geschäftsfeld von Volkart war, engagierte sich das Handelshaus ebenfalls in diversen anderen Sparten. So importiere es europäische Konsumgüter, wie Uhren, Textilfarbstoffe der Basler Chemieindustrie oder Maschinen, vornehmlich solche von schweizerischen Produzenten, nach Japan und China. Genauso verliessen durch die Firma Gebrüder Volkart Rohstoffe, wie Borsten und Häute, das «Reich der Mitte».253

			Die Ansiedlung von schweizerischen Kaufleuten in Japan folgte einer ähnlichen Logik wie jene in China, allerdings startete sie rund 20 Jahre später. Ähnlich wie das «Reich der Mitte» hatte sich Japan über mehrere Jahrhunderte weitgehend von der Aussenwelt abgeschottet. Die japanischen Behörden reduzierten den Aussenhandel auf ein Minimum. Ausschliesslich Niederländer, verkörpert durch die halbstaatliche VOC, sowie Chinesen durften Handel mit dem Inselreich treiben, und dies, analog zur Stellung Guangzhous im vorkolonialen China, nur an einem einzigen Ort, der Hafenstadt Nagasaki. Den Niederländern der VOC wurde für ihre Geschäfte und ihre Niederlassung eine kleine, künstlich aufgeschüttete Insel namens Dejima zugewiesen, die sich in der Bucht von Nagasaki unmittelbar vor den Toren der Stadt befand. Nachdem 1853 amerikanische Kriegsschiffe unter dem Kommando des Offiziers Matthew Perry in Japan anlandeten, war die japanische Regierung gezwungen, ihre isolationistische Politik aufzugeben. Die Unterzeichnung von ungleichen Verträgen mit den USA und direkt darauffolgend mit Grossbritannien, Frankreich, Russland und den Niederlanden im Jahr 1858 besiegelte die Öffnung mehrerer Vertragshäfen für den ausländischen Handel.254 Der ältere niederländische Handelsknotenpunkt Dejima wurde aufgelöst und dafür wurden 1859 die Städte Hakodate, Nagasaki und Yokohama für ausländische Kaufleute geöffnet. In den Jahren 1868 und 1869 folgten Tokyo (Edo), Hyōgo/Kōbe, Osaka und Niigata.255

			Schweizerische Händler zeigten reges Interesse an den neuen Handelsmöglichkeiten.256 Sie etablierten sich in dem Inselreich, und dies vor allem nach dem Abschluss eines ungleichen Vertrags zwischen der Schweiz und Japan im Jahr 1864. Zu Anfang waren es 17 Schweizer, die sich in Yokohama niederliessen, dem nun mit Abstand wichtigsten Hafen für den Aussenhandel in Japan.257 Nach der Öffnung der Vertragshäfen Osaka und Hyōgo/Kōbe ein paar Jahre später etablierte sich auch dort eine kleine Gruppe von Schweizern, allerdings blieb Yokohama auch weiterhin als Destination dominierend. Osaka war bis zur Ankunft der Amerikaner und Europäer Mitte des 19. Jahrhunderts die bedeutendste Stadt für den innerjapanischen Handel gewesen. Im Rahmen des Öffnungsprozesses des Landes wurde sie zuerst als sogenannte Open City, aber nicht als Open Port konzipiert. Dies bedeutete, dass sich Ausländer zwar dort niederlassen, aber nicht direkten Import- und Exporthandel betreiben konnten. Das benachbarte Hyōgo/Kōbe sollte ab Januar 1868 als Open Port für Osaka fungieren. Dies führte innerhalb kürzester Zeit dazu, dass sich fast alle ausländischen Händler in Kōbe, einem Stadtteil von Hyōgo, der speziell für die Ausländer vorgesehen war, niederliessen. Die wenigen in Osaka etablierten Kaufleute wanderten nach und nach fast alle nach Kōbe ab. Es lohnte sich für sie nicht, geschäftliche Doppelstrukturen in den benachbarten Städten zu unterhalten. Dies änderte sich auch nicht, als Osaka im September 1868 doch noch in einen Open Port umgewandelt wurde.258 Die Grössenverhältnisse der an den verschiedenen Orten angesiedelten schweizerischen Gruppen, deren Mitglieder vor allem dem Handelsstand angehörten, lassen sich gut für die Jahre 1886/1887 vergleichen. In ganz Japan zählte zu diesem Zeitpunkt die schweizerische Gemeinschaft 32 Personen.259 In Osaka und Kōbe hielten sich jeweils nur zwei Schweizer auf,260 die restlichen 28 Eidgenossen dürften gänzlich oder zumindest nahezu vollständig in Yokohama angesiedelt gewesen sein.261 An allen anderen Orten in Japan waren Schweizer kaum oder gar nicht vertreten. 

			Um die Jahrhundertwende gewann die Region um Hyōgo/Kōbe und Osaka zunehmend an Bedeutung als internationaler Handelsplatz. Dies galt insbesondere für Osaka, das ein Schattendasein hinter Kōbe gefristet hatte und daher kaum Bedeutung für den Aussenhandel hatte entwickeln können. Dementsprechend liessen sich an den beiden Orten immer mehr schweizerische Kaufleute nieder, auch wenn die meisten von ihnen immer noch in der Hauptwirtschaftsmetropole Yokohama angesiedelt waren. So hielten sich von den mittlerweile 121 Schweizern in Japan 88 in Yokohama auf, der Rest vermutlich in Kōbe und Osaka.262 Diese regionale Verschiebung, sowohl mit Blick auf den Handel als auch auf die Migration, verstärkte sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, sodass sich im Jahr 1937 die mittlerweile auf 271 Personen angewachsene Gruppe von Schweizern in Japan ungefähr hälftig auf die Hauptwirtschaftsgebiete Tokyo-Yokohama und Hyōgo/Kōbe-Osaka aufteilte.263 Analog zu dieser Entwicklung nahm auch die Zahl der schweizerischen Unternehmen in Kōbe und Osaka immer weiter zu. Im Jahr 1906 existierten insgesamt 13 schweizerische Handelsfirmen in Japan, die alle bis auf eine ihren Hauptsitz in Yokohama hatten. Gleichzeitig besassen vier dieser Unternehmen bereits Filialen in Kōbe sowie eines eine Zweigniederlassung in Osaka. Ein Handelshaus war sogar vollständig in Osaka angesiedelt.264 Bis 1936 waren die schweizerischen Unternehmen in Kōbe und Osaka auf 19 angewachsen.265

			Keineswegs zufällig gehörten zu den ersten schweizerischen Kaufleuten, die sich nach Japan begaben, Uhrenhändler. Nach dem deutlichen Rückgang der schweizerischen Uhrenexporte nach China Ende der 1850er-Jahre sahen die Kaufleute in der sich just zur selben Zeit ereignenden zwangsweisen Öffnung Japans einen willkommenen Ausweg für ihre schlecht laufenden Geschäfte. Sie verschoben daher ihren Fokus auf das östliche Inselreich. Schnell erlangten sie dort eine herausragende Stellung. Die von ihnen importierten schweizerischen Taschenuhren dominierten bis 1898 den Handel, ihr Marktanteil belief sich kurz vor der Jahrhundertwende auf über 80 Prozent. Ab 1899 änderte sich dies schlagartig. Die Abschaffung der ungleichen Verträge führte dazu, dass die japanische Regierung zum Schutz der sich stark entwickelnden eigenen Industrie die vormals niedrigen Importzölle auf fertige Uhren deutlich erhöhte. Amerikanische Konkurrenten erkannten darin eine Chance und importierten fortan Uhrengehäuse getrennt von den Uhrwerken, die Einzelteile liessen sie erst nach der Ankunft in Japan zusammenbauen. Auf diese Weise konnten sie die hohen Zollsätze auf Fertiguhren umgehen. Zudem passten sie sich bei der Produktion gut an den sich wandelnden Geschmack der japanischen Kunden an. Schweizerische Produzenten und Händler vollzogen diese Strategieumstellung erst mit vielen Jahren Verzögerung. Die Bedeutung des Handels mit schweizerischen Uhren in Japan sank infolgedessen, ähnlich wie in China, zugunsten der amerikanischen Konkurrenz immer weiter. So lag der Marktanteil bereits 1902 nur noch bei 47 Prozent. Dementsprechend schrumpfte auch die Zahl der schweizerischen Uhrenhändler nach der Jahrhundertwende.266

			Einer der zentralen Uhrenhandelspioniere war James Favre-Brandt. Er stammte aus einer begüterten Familie aus Le Locle,267 sein Vater war Kaufmann.268 Er selbst hatte eine Ingenieursschule in Neuenburg und Vorlesungen im Bereich Medizin in Genf besucht, also keine spezifische kaufmännische Ausbildung oder eine solche als Uhrmacher genossen. Durch eine Empfehlung seines Schwagers Charles Félicien Tissot, der wenige Jahre zuvor eine Uhrenproduktionsfirma gegründet hatte, die später Berühmtheit erlangen sollte, wurde Favre-Brandt in jungen Jahren Mitglied der schweizerischen diplomatischen Japan-Mission. Er gelangte so 1863 an Bord der Medusa nach Japan und gründete dort noch im selben Jahr seine eigene Handelsfirma in Yokohama. Mitinhaber wurde sein nachgereister Bruder Charles, der gelernter Uhrmacher war und damit profundes technisches Wissen in das Unternehmen einbrachte. Die beiden Brüder eröffneten 1868 auch eine Filiale mit Uhrenwerkstatt in Osaka. C. & J. Favre-Brandt & Co. war damit die erste schweizerische Firma, die sich in dem Vertragshafen direkt nach seiner Öffnung niederliess. Das Handelshaus hatte einen starken Fokus auf dem Uhrenimport, handelte aber auch mit anderen Waren, wie Textilien oder optischen Instrumenten. Besondere Relevanz hatte in den ersten Jahren der Import von Gewehren für den militärischen Gebrauch. Als der Uhrenimport zur Jahrhundertwende zu versiegen drohte, verlagerte sich C. & J. Favre-Brandt & Co. stärker auf den Import von Jagdwaffen und Gussrohren. 1923 erlitt die Firma während des Grossen Kantō-Erdbebens beträchtliche Schäden und wurde daher aufgelöst.269

			Noch erfolgreicher als die Uhrenkaufleute waren unter den ersten Schweizern in Japan die Textilhändler. Anfangs betätigten sie sich noch im Import von fertigen Baumwollstoffen aus der Schweiz, bis 1880 stellten sie dieses Geschäft aber aufgrund der wachsenden japanischen Industrieproduktion ein. Zum Hauptgeschäftszweig wurde ähnlich wie in China die Ausfuhr von Rohseide und Seidenraupen,270 da diese Rohstoffe nach der Öffnung Japans schnell zum wichtigsten Exportgut des Landes wurden.271 Der Hauptumschlagsort für Seide war mit Abstand Yokohama, in den 1920er-Jahren kam Kōbe als weiterer Handelsort hinzu.272

			Zu den Seidenkaufleuten gehörte der aus Chur stammende Edouard de Bavier. Noch auf seinem Reiseweg nach Japan als Mitglied der schweizerischen Japan-Mission wurde er bei einem Zwischenstopp in Shanghai von dem amerikanischen Handelshaus Walsh, Hall & Co. abgeworben, um eine Stelle als Seideninspektor, d. h. als Seideneinkäufer, in Japan anzutreten. Das Jobangebot hatte ihm ein schweizerischer Kaufmann namens Wm. Preiswerk vermittelt, der in Shanghai für ein berühmtes deutsches Handelsunternehmen arbeitete und den de Bavier bei seinem Landgang in der Stadt kennengelernt hatte.273 Nach einer kurzen Phase im Angestelltenverhältnis, ebenfalls als Seideninspektor für Jardine, Matheson & Co., machte er sich 1865 in Yokohama mit seiner eigenen Firma für den Rohseidenexport selbstständig, Teilhaber wurde kurze Zeit später auch sein Bruder Ernst. Das beträchtliche Startkapital für das Unternehmen Bavier & Co. stellte der Vater der beiden bereit. Nach der Eröffnung weiterer Filialen in den wichtigen europäischen Seidenzentren Lyon, Mailand und Marseille schuf das Unternehmen 1885 auch eine Niederlassung in Shanghai. Letztere wurde von Ernst geleitet, während Edouard hauptsächlich die Geschicke in Yokohama lenkte.274 In China gehörte Bavier & Co. zu den grossen Seidenexportunternehmen mit einem Marktanteil von zwei bis sieben Prozent. Das Unternehmen ging 1908 in Shanghai Konkurs,275 in Japan bestand es noch bis zu dem Grossen Kantō-Erdbeben von 1923 fort.276 

			Im Seidenexportgeschäft war auch das 1865 etablierte Welt- und Transithandelshaus Siber & Brennwald (ab 1893 Siber, Brennwald & Co.; ab 1900 Siber, Wolff & Co.; ab 1910 Siber, Hegner & Co.) tätig.277 Einer der Gründer, der aus Männedorf stammende Caspar Brennwald, hatte als Kaufmann für eine Baumwollhandelsfirma in Aarau gearbeitet, bevor er 1863 Mitglied der offiziellen schweizerischen Japan-Mission wurde.278 Durch die diplomatische Reise nach Japan konnte er wertvolle Erfahrungen betreffend die lokalen Gegebenheiten, vor allem die wirtschaftliche und politische Situation sowie die ökonomischen Möglichkeiten in dem Inselreich, sammeln.279 Was ihm fehlte, um ein eigenes Unternehmen aufzubauen, waren Expertise im Seidengeschäft sowie, als Sohn eines Bäckermeisters, das nötige Startkapital. Diese Kenntnisse und Ressourcen brachte sein Geschäftspartner Hermann Siber in das Unternehmen ein. Er stammte aus einer schweizerischen Seidenhändlerfamilie, die in Bergamo ein Handelshaus mit einer angeschlossenen Seidenzwirnerei betrieb. Die Firma unterhielt eine Zweigniederlassung in Zürich, wo Hermanns Bruder Gustav auch eine Seidenweberei besass. Nach seiner Ausbildung wurde Hermann vom Familienbetrieb nach London geschickt, dem damaligen Hauptumschlagsort für asiatische Rohseide in Europa. Dort erlernte er bei einem britischen Handelshaus den Beruf des Seideninspektors, seine Aufgabe war es, importierte chinesische und japanische Rohseide zu begutachten. Das Startkapital für Siber & Brennwald stammte aus Krediten seines ehemaligen britischen Arbeitgebers und der Schweizerischen Kreditanstalt in Zürich. Darüber hinaus beteiligte sich das Familienunternehmen der Sibers, und insbesondere Gustav, in finanzieller und geschäftlicher Hinsicht an dem Projekt. Gustav und Hermann waren Teil des gleichen familiären Unternehmenskonglomerats und stimmten sich dementsprechend nach der Gründung von Siber & Brennwald bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten zwischen der Schweiz und Ostasien laufend und eng ab.280 Dies qualifizierte die Brüder als Händler-Fabrikanten, weil sie sowohl in der Industrieproduktion in Europa als auch im Handel mit Asien tätig waren.

			Siber & Brennwald wurde in London gegründet,281 ab 1932 befand sich der offizielle Unternehmenssitz in Zürich. Die Geschäfte tätigten die beiden Unternehmensinhaber ab 1865 überwiegend von ihrer Hauptniederlassung in Yokohama aus. Zweigstellen wurden später in Osaka (1906), Kōbe (1907) und Tokyo (1917) etabliert. Im Jahr 1919 expandierte das Handelshaus nach China, eine Filiale wurde dafür in Shanghai errichtet. Es folgten weitere Zweigstellen in Tianjin (1937) und Peking (1938). Nicht nur in Asien, sondern auch in Europa und Nordamerika expandierte das Welthandelshaus bis zum Zweiten Weltkrieg. So wurden Tochterunternehmen 1933 in New York und 1939 in Lyon geschaffen.282 Siber & Brennwald avancierte nach seiner Gründung schnell zum bedeutendsten Rohseidenexportunternehmen in Japan, direkt gefolgt von Bavier & Co. Eine Statistik für das Jahr 1879 zeigt, dass die beiden schweizerischen Firmen jeweils fast doppelt so viel Rohseide exportierten wie das berühmte britische Handelshaus Jardine, Matheson & Co. Bis zum Jahr 1890 wuchs der Marktanteil von Siber & Brennwald sogar auf über 40 Prozent an. Bis 1903 konnte das Unternehmen diese Führungsposition wahren, ab diesem Zeitpunkt dominierten japanische Handelsfirmen den Markt. Nichtsdestotrotz blieb Siber & Brennwald bis 1930 das grösste ausländische Rohseidenhandelshaus in Japan, eine Stellung, die anschliessend von Charles Rudolph & Co. eingenommen wurde. Auch wenn der Rohseidenexport stets das wichtigste Geschäftsfeld von Siber & Brennwald in Japan war, wurde die Firma in kleinerem Umfang auch im Importgeschäft tätig, dies betraf beispielsweise die Einfuhr von Uhren, Textilien und,283 wie Kapitel 3.1 noch zeigen wird, Waffen. In China waren die geschäftlichen Prioritäten überaschenderweise genau andersherum gelagert. Das Hauptgeschäft machte der Import von (Web-)Maschinen, Waffen, Instrumenten und Uhren aus. Erst 1938 stieg Siber & Brennwald überhaupt im «Reich der Mitte» in das Seidengeschäft ein, die Firma konnte ihre Stellung aber innerhalb kürzester Zeit deutlich ausbauen. So zählte sie direkt nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen mit Charles Rudolph & Co. zu den zwei grossen schweizerischen Seidenexportfirmen.284 

			Schweizerische Handelsfirmen bildeten sich in Japan nicht nur im 19. Jahrhundert, sondern auch noch im 20. Jahrhundert neu heraus. So gründeten beispielsweise die Schweizer Johann Wälchli und Ernst Liebermann, die bereits zuvor kaufmännische Erfahrungen auf den Philippinen respektive in Frankreich und Italien gesammelt hatten, 1912 das Handelshaus Liebermann Wälchli & Co. in Zürich. Das Unternehmen importierte anfänglich von der Schweiz aus japanische Produkte. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde es 1919 erstmals direkt in Japan aktiv durch die Gründung einer Hauptniederlassung in Kōbe und einer weiteren Filiale in Yokohama. Nach dem Grossen Kantō-Erdbeben (1923) folgten eine weitere Zweigstelle in Osaka sowie 1928 Filialen in Tokyo und Nagoya. Die grössten Standorte mit den meisten Mitarbeitenden in Japan waren Kōbe und Osaka, sie befanden sich also in genau jener Wirtschaftsregion, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen deutlichen Aufstieg erlebte und immer mehr Schweizer anlockte. Durch die Neuansiedlung von Firmen wie Liebermann Wälchli & Co. holte die schweizerische Gemeinschaft in der Region Kōbe-Osaka im Vergleich zu jener in Yokohama bei der Zahl ihrer Mitglieder auf. Da die japanische Politik zunehmend isolationistischer wurde und die Behörden Importe und Exporte immer stärker unterbanden, eröffnete Liebermann Wälchli & Co. nach 1936 auch Niederlassungen in Shanghai, Tianjin, Peking, Hongkong, Jakarta und New York. Durch diese geografische Diversifikation schuf sich das Unternehmen mehrere Standbeine und verringerte somit das geschäftliche Risiko.285 Die Firma exportierte vor allem Waren aus Asien, der Hauptgeschäftszweig war dabei die Ausfuhr von japanischen Perlmuttknöpfen, beispielsweise in die Schweiz. Darüber hinaus handelte Liebermann Wälchli & Co. aber auch mit einer breiten Palette von Produkten des täglichen Bedarfs, das Unternehmen belieferte dabei Warenhäuser in den USA und in Lateinamerika.286

			Während Japan im 19. Jahrhundert noch selbst ein Land war, das unter dem informell-kolonialen Einfluss fremder Mächte stand, gelang es dem Inselreich bis zur Jahrhundertwende durch die Abschaffung der ungleichen Verträge nicht nur, seine vollständige Souveränität zurückzuerlangen (siehe Kapitel 1.2), sondern auch selbst zu einer Grossmacht auf internationaler Ebene und zu einer Imperial- und Kolonialmacht in Asien aufzusteigen. Dieser Prozess ging Hand in Hand mit der rasanten Industrialisierung und Militarisierung des Landes während der Meiji-Periode. Die kolonialen Ambitionen Japans äusserten sich bereits im Rahmen des Ersten Japanisch-Chinesischen Kriegs (1894–1895), in dessen Folge die Insel Taiwan zur japanischen Kolonie wurde. Eine noch entscheidendere Wegmarke stellte aber ein Jahrzehnt später der Russisch-Japanische Krieg (1904–1905) dar, den Japan zu seinen Gunsten entscheiden konnte. Er bedeutete erstmals den Sieg eines asiatischen Staates über eine europäische Grossmacht, wodurch das japanische Kaiserreich in den Augen der Weltöffentlichkeit selbst zu solch einer Grossmacht avancierte. Als weitere Folge des Krieges wurde Korea zum japanischen Protektorat und schliesslich 1910 zur formalen Kolonie. Auch Teile der Mandschurei fielen unter japanische Kontrolle.287 

			Die Mandschurei war eine dünn besiedelte chinesische Grenzregion, die ab 1896 von Russland durch den Bau eines T-förmigen Eisenbahnsystems erschlossen wurde, für den das Zarenreich eine koloniale Konzession von China erhalten hatte. Die Ostchinesische Eisenbahn (OCE) verband in West-Ost-Richtung die transsibirische Eisenbahn mit dem russischen Hafen Vladivostok. Den Mittelpunkt der T-Kreuzung bildete die Stadt Harbin. Von dort aus zweigte in Nord-Süd-Richtung die Südmandschurische Eisenbahn (SME) ab, die eine Verbindung zum Hafen Dalian am südlichen Ende der Mandschurei schuf. Der äusserste Süden der Halbinsel Liadong, auf der sich auch Dalian befand, wurde als separates Gebiet von China an Russland verpachtet und bildete damit das sogenannte Pachtgebiet Guandong (Kwantung). Die in der Mandschurei produzierten Güter, vor allem die Sojabohne, wurden über die Schienensysteme der OCE und SME zu den Häfen Vladivostok und Dalian transportiert, um von dort aus exportiert werden zu können. Nach dem Russisch-Japanischen Krieg fielen die SME, die nicht nur ein simpler Schienenstrang, sondern auch ein zehn Meilen breiter exterritorialer Korridor links und rechts der Gleise war, sowie das Pachtgebiet Guandong an Japan. Beide Räume wurden von der japanischen Guandong-Armee (Kwantung-Armee) militärisch abgesichert. Diese Truppenkontingente besetzten 1931 unter einem inszenierten Vorwand die gesamte Mandschurei (Mukden-Zwischenfall) und ein Jahr darauf errichtete Japan auf dem eroberten Territorium das Kaiserreich Mandschukuo.288 Dieses hatte formell den Anspruch, souverän zu sein, war aber de facto ein «Marionettenstaat»,289 weil dessen Regierung von Japan bzw. der Guandong-Armee eingesetzt und kontrolliert wurde. Mandschukuo wurde vom Völkerbund und vom Grossteil der internationalen Staatengemeinschaft nicht anerkannt, sondern als integraler Bestandteil Chinas betrachtet. Auch die Schweiz lehnte aus Rücksicht auf den Völkerbund und aus allgemeinen Neutralitätsüberlegungen eine Anerkennung offiziell ab. Informell forcierte der schweizerische Gesandte in Tokyo, Walter Thurnheer, aber eine wirtschaftliche Kooperation mit Mandschukuo.290 Das Pachtgebiet Guandong bildete formal keinen Teil des Marionettenstaats, sondern blieb diesem vorgelagert. Dementsprechend wurde die japanische Herrschaft über das Pachtgebiet auf internationaler Ebene, so auch durch die Schweiz, weitgehend kontroverslos akzeptiert. An den tatsächlichen Gegebenheiten änderte diese fiktive politische Trennung wenig. Die Produkte Mandschukuos wurden auch nach 1932 über Dalian (japanisch: Dairen) in die Welt exportiert, und somit bildeten die beiden Räume über die Verbindung von Eisenbahn und Hafen weiterhin eine enge wirtschaftliche und militärische Einheit.291 Einige historiografische Ansätze, beispielsweise solche aus China, sehen im Mukden-Zwischenfall von 1931 den eigentlichen Startpunkt des Zweiten Weltkriegs in Asien – und nicht etwa die Jahre 1937 oder 1941.292 Dieser Logik folgend war die Annexion der Mandschurei nur der Auftakt für die Besetzung weiterer Regionen bis 1945. Ab 1937 eroberten die Guandong-Armee und weitere japanische Truppenverbände den Norden und Osten Chinas, sodass bereits im selben Jahr die wichtigen Städte Tianjin, Peking und Shanghai, in denen sich auch Schweizer aufhielten, unter japanische Kontrolle gerieten. 1940 setzten die japanischen Militärbehörden die sogenannte Wang-Jingwei-Regierung zur Verwaltung der besetzten chinesischen Gebiete ein, ein Marionettenregime, das bis 1945 Bestand hatte. Diese Phase des Zweiten Weltkriegs auf chinesischem Territorium wird gemeinhin als Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg (1937–1945) bezeichnet. Nach der Ausweitung des Zweiten Weltkriegs auf die gesamte Pazifikregion durch den Angriff auf Pearl Harbour am 7. Dezember 1941 («Pazifikkrieg», 1941–1945) eroberte das japanische Militär auch die ehemaligen westlichen Kolonien in Südostasien, also die Straits Settlements, Niederländisch-Indien, die Philippinen und Hongkong. Thailand und Französisch-Indochina waren ebenfalls besetzt, deren eigenständige Regierungen existierten zumindest formal aber weiter. Erst mit der Niederlage und Kapitulation Japans endete auch die japanische Besatzungsherrschaft in diesen Räumen.

			Was die Mandschurei betrifft, so hielten sich im Jahr 1946 mehr als 100 Schweizer verteilt über das Gebiet auf, die nahezu vollständig Missionare waren.293 In Harbin existierte laut Stephan Steinmann aber auch eine kleinere Gruppe von schweizerischen Geschäftsleuten.294 Im Wesentlichen dürfte damit ein einziges Handelshaus gemeint sein, das von den Gebrüdern Bryner grenzüberschreitend in Nordostasien betrieben wurde. Der aus einer wenig vermögenden aargauischen Familie stammende Firmengründer Julius Bryner wanderte 1865 im Alter von nur 16 Jahren nach Ostasien aus. In Shanghai startete er seine kaufmännische Karriere als Angestellter bei einer Seidenhandelsfirma. Im Jahr 1870 wechselte er, wie sein Landsmann Edouard de Bavier wenige Jahre zuvor, zum amerikanischen Seidenhändler Walsh, Hall & Co. in Yokohama und wenig später war er bereits Juniorpartner der Handelsfirma Edward Fischer & Co. in Nagasaki. In Japan hielt es ihn trotz Familiengründung mit einer Japanerin nicht lange. Nach einem weiteren Zwischenstopp in Shanghai begab er sich um 1880 als einer der ersten ausländischen Kaufleute in die noch junge russische Hafenstadt Vladivostok, wo er den Grundstein für sein weitverzweigtes und einflussreiches eigenes Familienunternehmen legte. Vladivostok war erst 1860 gegründet worden, nachdem auf Basis ungleicher Verträge das chinesische Kaiserreich einen pazifischen Küstenstreifen an das Zarenreich abtreten musste. Um die Stadt und den Hafen wirtschaftlich zu entwickeln, gewährten die russischen Behörden Zollfreiheit für ausländische Firmen und so kam es, dass Julius Bryner 1884 ein eigenes Unternehmen namens Bryner, Kuznetsov & Co. (1904–1961: Bryner & Co.) in Vladivostok gründete. Nach seinem Tod im Jahr 1920 übernahmen seine drei Söhne Leonid (1884–1947), Boris (1889–1948) und Felix (1891–1943), die aus Julius’ zweiter Ehe mit einer Russin entstammten, die Firmengeschäfte von Bryner & Co.295

			Das Unternehmen war im Handel und insbesondere im Transithandel tätig, wobei es Waren aus der Mandschurei über den Hafen Vladivostok nach Europa verschiffte.296 Dabei kam Bryner & Co. zugute, von Anfang an auch eine Transport- und Schifffahrtsfirma gewesen zu sein, die so einflussreich war, dass sie sogar über ein Monopol auf sämtliche Verladungen im Hafen von Vladivostok verfügte. Ab den 1890er-Jahren erweiterte das Unternehmen sein Geschäftsportfolio im Bereich Rohstoffgewinnung und industrielle Verarbeitung. So beschäftigte sich Bryner & Co. mit dem Abbau von Gold, Silber, Blei, Zink, Kohle und Holz. Letzteres verschiffte die Firma nach Grossbritannien, Australien und Shanghai oder verarbeitete es gleich selbst, unter anderem existierte eine Beteiligung an einer Streichholzfabrik.297

			In Vladivostok gehörten die Mitglieder der Familie Bryner zu den wichtigsten Kaufleuten. Julius Bryner liess sich 1890 einbürgern298 und auch seine drei Söhne, die nicht in der Schweiz geboren worden waren, hatten stets die schweizerische und die russische Staatsbürgerschaft. Mit der doppelten nationalen Zugehörigkeit spielten die Kaufleute geschickt, sie wussten diese je nach Situation einzusetzen. In Russland galten die Bryners als Russen, ein Umstand, der ihnen Türen öffnete.299 Wenn sie sich jedoch geschäftlich ins Ausland begaben, nutzten sie stets ihren schweizerischen Pass, der ihnen vermutlich mehr Reisefreiheit gewährte. Die Russische Revolution gefährdete die Position von Bryner & Co. Anfänglich arrangierten sich die drei Brüder mit den sowjetischen Behörden, aber nach rund zehn Jahren spitzte sich die Situation immer weiter zu, sodass sie im Jahr 1931 Vladivostok und den russischen Fernen Osten unter fluchtartigen Bedingungen verliessen.300 Während die Familie Bryner für eine ihrer Minenkonzessionen über den Weg der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit eine Kompensation von den sowjetischen Behörden erzielen konnte,301 waren sämtliche andere Vermögenswerte der Firma verloren.302

			Der ohnehin grenzüberschreitende Charakter ihrer Geschäfte ermöglichte es den drei Brüdern aber, ihr Unternehmen ab 1931 von der Mandschurei bzw. von Mandschukuo aus weiterzuführen, indem sie auf ein bereits zuvor etabliertes Filialnetz jenseits der Grenze zurückgriffen und dieses anschliessend noch erweiterten.303 In den «Directories & Chronicles» taucht eine Niederlassung von Bryner & Co. in Harbin erstmals für das Jahr 1928 auf. Da die Daten in dem Firmenverzeichnis mit ungefähr zwei Jahren zeitlicher Verzögerung publiziert wurden, ist davon auszugehen, dass die Firma ca. 1926 in Harbin eine Filiale eröffnet hatte. Ungefähr 1929 folgten dann Dependancen in einer weiteren mandschurischen Stadt namens Shenyang (Mukden) sowie im Pachtgebiet Guandong (Dalian).304 Und nur ein Jahr später eröffneten die Bryner-Brüder eine Filiale in Shanghai. Nach ihrer Flucht aus der Sowjetunion leitete Boris die Niederlassung von Bryner & Co. in Harbin, die auch der neue Hauptsitz der Firma war, während Felix die Zweigstelle in Dalian betrieb und Leonid sich um die Geschäfte in Shanghai kümmerte.305 Das Unternehmen schuf ungefähr 1936 in Peking und 1937 in Tianjin weitere neue Niederlassungen, es expandierte also genau in jene nordchinesische Region, die 1937 von japanischen Truppen erobert und für die Dauer des Zweiten Weltkrieges besetzt wurde.306 Gesichert ist, dass Bryner & Co. auch vom mandschurischen Changchun (Xinjing) und vom nordkoreanischen Rason (Rashin) aus operierte, wann genau das Handelshaus dort Strukturen aufbaute, ist aber nicht ermittelbar.307 Allgemein kann also festgehalten werden, dass Bryner & Co. vor 1931 vorwiegend im russisch-sowjetischen Raum operierte und danach fast ausschliesslich im politischen Einflussbereich Japans Geschäfte betrieb. Die Flucht aus Vladivostok hatte vor allem für die Minen- und Holzsparte von Bryner & Co. negative Auswirkungen. Hingegen ging das Schiffsagenturgeschäft ungehindert weiter, da die Firma in ihren verschiedenen Zweigstellen die Vertretung zahlreicher Schifffahrtsgesellschaften übernahm.308 Auch der mandschurische Exporthandel konnte weiterbetrieben werden. Anstatt Produkte aus Mandschukuo über Vladivostok ins Ausland zu verschiffen, konnten die Brüder dies nun problemlos über den Hafen von Dalian bewerkstelligen.

			Die schweizerischen Gemeinschaften an den jeweiligen Orten in Ost- und Südostasien wiesen einige übergreifende Charakteristika und Gemeinsamkeiten auf. Wie bereits zu sehen war, setzten sie sich überwiegend aus Händlern zusammen. Anfänglich, also in der Frühphase der schweizerischen Auswanderung im 19. Jahrhundert nach Asien, bestanden sie nur aus einer Handvoll Personen. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wurden sie immer grösser, und zwar analog zum Wachstum der ausländischen Gemeinschaften als Ganzes. Schweizerische Geschäftsleute bildeten dabei stets eine Minderheit innerhalb der ausländischen Gemeinschaften (und der noch viel grösseren einheimischen Bevölkerung) vor Ort, ihr Anteil bewegte sich meistens im kleinen einstelligen Prozentbereich. So machten beispielweise Schweizer in Shanghai zwischen 1870 und 1935 nur ca. 0,25 bis 0,7 Prozent der ausländischen Einwohner der internationalen Niederlassung der Stadt aus.309 Für Japan liegen detaillierte Daten für das Jahr 1867 vor. Zu diesem Zeitpunkt zählte die ausländische Gemeinschaft in Yokohama 461 Personen. Die mit Abstand grösste nationale Gruppe bildeten die Briten, gefolgt von Amerikanern, Franzosen, Deutschen, Niederländern und Schweizern. Bei Letzteren handelte es sich um 21 Individuen, die lediglich einen Anteil von 4,6 Prozent an den Ausländern in Yokohama für sich reklamieren konnten.310 Ein ähnliches Bild ergab sich für Singapur, wo der Anteil der Schweizer unter zwei Prozent lag. So befanden sich im Jahr 1871 unter den anwesenden 922 Europäern nur zwölf Schweizer, im Jahr 1881 hatte sich mit 24 Schweizern auf 1283 Europäer kaum etwas an den Mengenverhältnissen verändert.311 Betreffend Niederländisch-Indien existieren für die Ostküste Sumatras genauere Zahlen, die sich, was die Grössenverhältnisse angeht, aber auch sehr gut auf Java übertragen lassen. In dem Gebiet befanden sich anfangs verhältnismässig viele Schweizer. So machten sie 1871 mit neun Personen ungefähr ein Fünftel der 42 Europäer aus. Bis im Jahr 1930 war die Gesamtzahl der Europäer (inkl. Amerikanern und Japanern) auf 11 080 angewachsen, darunter befanden sich aber nur noch 2,4 Prozent Schweizer (267 Personen). Niederländer bildeten mit Abstand die grösste Gruppe der Europäer an der Ostküste Sumatras und darauf folgten stets Deutsche, Briten und Schweizer. Alle anderen europäischen Nationen waren deutlich weniger stark vertreten.312

			Trotz ihrer zahlenmässigen Marginalität waren schweizerische Händler an sämtlichen Orten sehr einflussreich und wohlhabend. Dies brachte der schweizerische Vizekonsul in Manila, Albert Sidler, treffend auf den Punkt. In seinem Konsulatsbericht für die Jahre 1920/1921 schrieb er:

			Die Schweizerkolonie auf den Philippinen ist der Zahl nach unbedeutend, der Bedeutung fuer Handel und Industrie des Landes nach aber sehr wichtig und einflussreich. Die grosse Entfernung von der Heimat und die hohen Kosten der Ausreise halten stellensuchende und unbemittelte Landsleute fern und so besteht die Kolonie lediglich aus selbstaendigen Kaufleuten, kaufmaennischen Angestellten, Ingenieuren, Techniker [sic!] etc. die alle in guten oekonomischen Verhaeltnissen leben.313

			Die Analyse Sidlers behielt auch noch 25 Jahre später ihre Gültigkeit. So konstatierte 1946 die Abteilung für Auswärtiges des EPD: «Les membres de la colonie [suisse aux Philippines] sont tous dans une situation aisée […]».314 Für die anderen Orte in Ost- und Südostasien kamen die Zeitgenossen zu ähnlichen Einschätzungen. Die schweizerische Gemeinschaft in Yokohama sei «klein, einflussreich und vermögend», berichtete 1906 der vor Ort befindliche schweizerische Berufskonsul Paul Ritter.315 Und auch für Shanghai konstatierte Richard von der Crone, einer der führenden schweizerischen Kaufleute in der Stadt, der in Kapitel 1.3 noch näher beleuchtet wird: «[…] die Schweizer Kolonie wurde von vielen anderen Ausländern beneidet, weil sie im Grossen und Ganzen wenn auch nicht reich, doch wohlhabend war».316

			Wie diese Marktmacht und starke Stellung der schweizerischen Händler konkret beschaffen war, lässt sich sehr gut am Beispiel Shanghais aufzeigen, und zwar über das Steueraufkommen als Indikator für wirtschaftliche Stärke. Schweizer befanden sich im Jahr 1899 in der Rangliste der Steuern zahlenden Nationen in Shanghai direkt hinter den Bürgern der Grossmächte Grossbritannien, Deutschland, USA, Japan und Frankreich. Ihr Steuervolumen übertraf das der Handelsgemeinschaften anderer europäischer Kleinstaaten oft um ein Vielfaches. Besonders augenfällig wird die Stellung der schweizerischen Händler, wenn man das relative Steueraufkommen zum relativen Bevölkerungsanteil ins Verhältnis setzt. 1899 hatten Schweizer ein Steueraufkommen von 1,6 Prozent der ausländischen Gesamtsteuern zu verzeichnen. Zu diesem Zeitpunkt stellten Schweizer aber nur ungefähr 0,55 Prozent der ausländischen Gesamtbevölkerung Shanghais. Schweizerische Händler waren also um fast den Faktor drei steuerlich überrepräsentiert.317 Für die verschiedenen schweizerischen Handelsgemeinschaften in Ost- und Südostasien galt demnach: Sie waren deutlich kleiner als jene der Grossmächte an den jeweiligen Orten und daher war ihr Anteil am Gesamthandelsvolumen des jeweiligen Wirtschaftsraums gering. Dennoch existierten an jedem dieser Handelsplätze einige individuelle schweizerische Handelshäuser, die überproportional gross, erfolgreich, einflussreich und leistungsstark waren und daher zu den führenden Unternehmen vor Ort gehörten.

			Wieso konnten schweizerische Händler eine so starke Marktstellung in Ost- und Südostasien erreichen? Eine zentrale Startvoraussetzung dafür war das seit dem 16. Jahrhundert herausgebildete und damit sehr früh und stark ausgeprägte Händler-Fabrikanten-Wesen, das eine notgedrungen exportorientiert arbeitende Industrie in der Schweiz zuerst mit dem europäischen, später mit dem globalen Fernhandel aufs Engste verband. Händler-Fabrikanten stellten in der Schweiz Produkte in Massenfertigung und hoher Qualität her. Als Händler waren sie es gewohnt, diese Erzeugnisse in die ganze Welt zu vermitteln und zu diesem Zweck eine hohe Anpassungsfähigkeit an lokale Märkte an den Tag zu legen. So erfassten sie auch in Asien schnell örtliche Bedürfnisse und Vorlieben und passten sich laufend an diese an, indem sie Warenmuster in die Schweiz schickten, die von der eigenen Unternehmensgruppe oder anderen Fabrikanten einfach kopiert und standardisiert produziert werden konnten. Beispielsweise waren schweizerische Kaufleute bereits kurz nach ihrer Ankunft in Niederländisch-Indien in den 1840er-Jahren geschäftlich so erfolgreich, und dies trotz anfänglicher tarifärer Handelshemmnisse in der Kolonie, weil sie mit ihren der örtlichen Mode nachempfundenen, farbig bedruckten Stoffen aus der Ostschweiz den Geschmack der lokalen Kunden trafen.318 Schweizerische Händler verfügten traditionellerweise über eine profunde kaufmännische Ausbildung und vielseitige Sprachkenntnisse, was ihnen neben ihrem technischem Produktwissen beim grenzüberschreitenden Vertrieb half und ihnen beispielsweise einen Vorteil gegenüber vielen der einflussreichen britischen Händler verschaffte.319 Auch standen ihnen die schweizerischen und internationalen Kapitalmärkte und ihre starken Geschäfts- und Familiennetzwerke für die Beschaffung von Krediten für ihre Expansion nach Asien zur Verfügung.320

			Ein weiterer entscheidender Faktor für die Erlangung einer bedeutenden Marktposition war, dass Schweizer in Asien stets sehr früh vor Ort anwesend waren und sich so schnell eine zentrale Stellung erarbeiten konnten. Dieser Umstand war ebenfalls eine Folge des Händler-Fabrikanten-Wesens, das stets der Notwendigkeit gefolgt war, aufgrund des begrenzten Binnenmarktes möglichst flexibel auf neue Absatzmöglichkeiten zu reagieren und neue Märkte zu erschliessen. Als in den 1840er-Jahren ihre Geschäfte in anderen Weltteilen einbrachen oder einzubrechen drohten, orientierten sich schweizerische Händler-Fabrikanten auf der Basis von seit langer Zeit entwickelten und einstudierten Mustern und Praktiken umgehend nach Asien.321 Wie bereits in den Ausführungen zu den einzelnen Regionen zu sehen war, geschah dies immer nach einem ähnlichen Muster. Wenn durch Grossmächte koloniale Räume und Absatzmärkte geschaffen wurden, etablierten sich dort schweizerische Händler wenn auch nicht unmittelbar, so doch innerhalb weniger Jahre. An den meisten Orten zählten zu den besonders früh anwesenden Wirtschaftsakteuren britische, deutsche, amerikanische und eben auch schweizerische Kaufleute und diese dominierten schnell zusammen den Markt. Zum Teil gehörten aber auch zum Beispiel niederländische oder französische Händler zu den Akteuren der ersten Stunde. Im Laufe der Zeit kamen japanische Handelsunternehmen als immer gewichtigere Marktteilnehmer hinzu.

			Ihre frühe Marktmacht führte dazu (und wurde dadurch verstärkt), dass schweizerische Geschäftsleute für andere Nationen, die selbst kaum eigene kaufmännische Unternehmen hervorbrachten, den Handel mit Asien organisierten und so dabei halfen, verschiedene europäische Kolonialgebiete wirtschaftlich zu entwickeln. Insbesondere existierte eine enge Verflechtung zwischen französischen Kolonial- und Wirtschaftsinteressen und schweizerischem Handel. In Ost- und Südostasien existierten kaum französische Handelshäuser. Dies galt beachtlicherweise nicht nur für Gebiete unter der Herrschaft einer fremden Kolonialmacht oder einer indigen-asiatischen Regierung, sondern auch für die verschiedenen kolonialen Besitzungen Frankreichs selbst, also die formale Kolonie Indochina322 und die französischen Konzessionsgebiete im informell-kolonialen China.323 Aus diesem Grund war die französische Wirtschaft auf die Hilfe externer Akteure angewiesen, um ihren Import- und Exporthandel mit den verschiedenen asiatischen Regionen zu organisieren. So kam es, dass in Französisch-Indochina vor allem schweizerische, deutsche und britische Kaufleute dabei halfen, die junge Kolonie nach ihrer Gründung wirtschaftlich zu entwickeln.324 In China war die Situation aus Sicht der schweizerischen Händler noch deutlich vorteilhafter. Es waren schweizerische Unternehmen, die aufgrund ihrer bedeutenden Position im «Reich der Mitte» den chinesisch-französischen Handel nahezu exklusiv abwickelten.325 Sie stützten damit, wie Kapitel 1.3 noch zeigen wird, auch die französische Kolonialpräsenz in den Konzessionsgebieten ab. Wie das Beispiel von Maintz & Co. in Niederländisch-Indien veranschaulicht hat, waren auch die wenigen französischen Handelshäuser, die es in Asien überhaupt gab, oftmals in der Hand von schweizerischen Kaufleuten.

			Warum existierte ein solcher Mangel an französischen Händlern, der durch Schweizer kompensiert wurde? Aimé Humbert, der Leiter der zweiten diplomatischen Japan-Mission der Schweiz, bemerkte dazu im Jahr 1860 mit Blick auf das «Reich der Mitte»:

			Was vorab China betreffe, so sei es eine Thatsache, dass dort mehrere sehr bedeutende Schweizerhandelshäuser bestehen, die theils spezielle Geschäftszweige betreiben, theils sich Spekulations- und Kommissions-Unternehmungen in allen möglichen Artikeln widmen. Namentlich liege ein grosser Theil des Handels Frankreichs mit jenen Gegenden in den Händen von Schweizern, da diese Art Geschäfte dem französischen Karakter nicht zuzusagen scheinen.326

			Diesen spezifisch «französischen Karakter» sahen nicht nur Humbert, sondern auch weitere schweizerische und sogar französische Wirtschaftskreise als ursächlich für den Mangel an französischen Handelshäusern an. So entsandten die Handelskammern von Lyon, Lille, Marseille, Bordeaux, Roanne und Roubaix eine 13-köpfige Mission nach China und Französisch-Indochina, die zwischen 1895 und 1897 die wirtschaftliche Lage vor Ort analysierte und ihre Ergebnisse in 123 Einzelberichten festhielt. Die zentralen Schlussfolgerungen der Berichte betreffend die wirtschaftliche Situation in Französisch-Indochina weckten auch das Interesse des langjährigen Sekretärs, Generalsekretärs und Vizepräsidenten der Zürcher Handelskammer, Emil Richard. Seine Zusammenfassung dieser Schlussfolgerungen veranschaulicht, was im Detail mit einem «französischen Karakter» gemeint war:

			Sodann wird in den Berichten betont, dass Frankreich in Indo-China keine seinem politischen Einfluss entsprechende [wirtschaftliche] Rolle spiele. Als Gründe der Inferiorität der französischen Handelsbeziehungen werden angegeben: die Scheu des französischen Kapitals, sich an Unternehmungen im Auslande zu beteiligen; der Mangel an jungen, energischen und arbeitsamen Leuten, die den Mut haben, sich dem Wohlsein am väterlichen Herd zu entreissen, um sich nach Ländern zu begeben, deren Gefahren sie sich aus Unwissenheit grösser vorstellen, als sie in Wirklichkeit sind; die Annehmlichkeit und Leichtigkeit des Lebens in Frankreich; das von früher Jugend an betriebene künstliche Nivellieren der Charaktere und Fähigkeiten; die grosse Zahl von Beamtenstellen; die augenblickliche oder vorausgesehene Behaglichkeit, die wünschenswerter als die Schätze des Orients erscheinen; endlich der Zeitverlust und die Verzögerungen, welche durch den Militärdienst herbeigeführt werden. Diese Ursachen erklärten die ausserordentlich kleine Zahl von Franzosen, die sich in den französischen Kolonien befänden und die noch dazu der Mehrzahl nach der Armee oder der Verwaltung angehörten. […] Im Gegensatz zu Frankreich hat es bei uns [in der Schweiz] an […] unternehmungslustigen jungen Leuten nie gefehlt.327

			Die Gründe für den Mangel an französischen Kaufleuten und grossen Handelshäusern in Asien waren in den Augen der Zeitgenossen also auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Die französischen Kolonialgebiete waren sehr stark staatszentrierte und auf territoriale Beherrschung ausgerichtete Projekte und weniger wirtschaftliche. Dies begünstigte zwar die Ansiedlung von französischen Beamten, aber nicht von Unternehmen. Zudem machte der relative Wohlstand in Frankreich, gepaart mit dem grossen Angebot an sicheren Stellen im französischen Staatsdienst, ein Auswandern nach Asien für Individuen und Firmen unattraktiv. Für Kapitalgeber sorgten ausreichende Renditemöglichkeiten im Mutterland für eine Zurückhaltung gegenüber risikoreichen Investitionen in unbekannten asiatischen Märkten. In der Schweiz gestaltete sich die Situation anders, weil Unternehmer aufgrund des kleinen Binnenmarktes zwangsläufig auf den Export ihrer Waren und damit auf Handel angewiesen waren. Zudem war die staatliche Verwaltung derart schlank, dass eine Beamtenlaufbahn keine Karriereoption für breite Bevölkerungsschichten darstellte. Da die Schweiz selbst keine Kolonialgebiete besass, war das primäre Motiv von Schweizern zur Expansion nach Asien zwangsläufig ein wirtschaftliches. 

			Wie aber konnten schweizerische Händler-Fabrikanten so früh nach Asien expandieren, in einen Weltteil, über den sie bis dato kaum Kenntnisse hatten? Dazu bedienten sie sich verschiedener Strategien, die sich für sie bereits im ausserasiatischen Kontext bewährt hatten. Zunächst einmal griffen Händler-Fabrikanten auf Exportintermediäre zurück, also Handelsfirmen in Europa, die bereits im Geschäft mit Asien tätig waren. Ihre lange Erfahrung im europäischen Fernhandel und die damit aufgebauten Kontakte ermöglichten es Schweizern, ihre Produkte zum Beispiel von deutschen oder schottischen Handelshäusern nach Asien exportieren zu lassen. Parallel bauten schweizerische Geschäftsleute aber auch innerhalb kurzer Zeit eigene und direkte Verbindungen zu den fernöstlichen Märkten auf. So versuchten sie, Gesellschaften zur assoziativen Exportförderung zu gründen, bei denen es sich um Zusammenschlüsse verschiedener Unternehmer handelte, die gemeinsam Filialen in Asien gründeten, um den Zwischenhandel umgehen zu können. Während diese Methode ernüchternde Resultate lieferte, war eine andere sehr erfolgreich. Zu Beginn der 1840er-Jahre unternahmen verschiedene führende Textilindustrielle aus der Schweiz Erkundungsreisen nach Asien, um die verschiedenen Märkte eingehend zu untersuchen. Ihr Ziel war es, aus erster Hand, also ohne die Vermittlung von Exportintermediären, Informationen zur Nachfrage nach bestimmten Produkten, zu potenziellen lokalen Geschäftspartnern sowie geeigneten Handelsplätzen und Vertriebsformen zu sammeln. Einer dieser Erkundungsreisenden war Conrad Blumer, der Miteigentümer von P. Blumer & Jenny. Im Auftrag der sogenannten India Gesellschaft, eines Konsortiums verschiedener Textilindustrieller aus Glarus, St. Gallen, Stäfa, Aarau und Basel,328 begab er sich 1840 nach Indien, Niederländisch-Indien, Singapur und auf die Philippinen. Ebenfalls in die spanische Kolonie sowie nach China reiste 1843 der erst 22-jährige Kaufmann Leonard Eugster für die Mousseline-Produzenten Gebrüder Tobler & Co. aus Speicher (AR).329 Auch noch zu späteren Zeitpunkten, wenn sich neue Märkte öffneten, führten Schweizer Erkundungsreisen durch. So war beispielsweise die bereits beschriebene schweizerische Delegation, die 1863 mit der Medusa in Japan ankam, nicht nur eine diplomatische, sondern genauso auch eine kommerzielle Mission zur Sammlung von wirtschaftlichen Daten für die schweizerische Exportindustrie und den Handel.330

			Solche Erkundungsreisen nutzten schweizerische Händler-Fabrikanten, um Kontakte und Geschäftsbeziehungen zu Importintermediären aufzubauen, also zu (europäischen) Handelsfirmen, die vor Ort in Asien niedergelassen waren und schweizerische Produkte einführen wollten.331 Wie bereits in den Ausführungen zu Singapur erläutert wurde, entsandten sie junge kaufmännische Vertrauenspersonen nach Asien, die bei den jeweiligen Partnern als Assistenten, Prokuristen oder Teilhaber fungierten. Dieses Vorgehen folgte lang bewährten schweizerischen Fernhandelspraktiken und diente der Absicherung der Geschäfte über lange Distanzen. Sehr schnell gründeten Schweizer aufbauend auf ihren Erfahrungen in anderen Weltteilen aber auch eigene Handelsfirmen in Asien. Diese Methode war allerdings deutlich risikoreicher als der Rückgriff auf Export- oder Importintermediäre, da den schweizerischen Geschäftsleuten anfänglich die nötigen Kenntnisse über die asiatischen Märkte und die nötigen Netzwerke vor Ort fehlten. Dies zeigt beispielsweise der Fall des bereits beschriebenen Johannes Niederer in Niederländisch-Indien.332 Um diesen Schwierigkeiten und Unsicherheitsfaktoren zu begegnen, nutzten einige schweizerische Kaufleute die Teilnahme an einer Erkundungsreise, um im Anschluss eine Firmengründung durchzuführen. Leonard Eugster eröffnete nach seiner Expedition im Jahr 1843 für die Gebrüder Tobler & Co. eine Zweigstelle in Manila, weil er dort Potenzial für den Absatz von Stoffen aus der Schweiz sah.333 Auch Caspar Brennwald und James Favre-Brandt nutzten ihre Delegationsreise nach Japan, um direkt anschliessend eigene Handelshäuser vor Ort zu gründen. Für junge schweizerische Kaufleute gab es auch die Möglichkeit, für einige Zeit bei einer ausländischen Handelsfirma in Ost- und Südostasien zu arbeiten, um anschliessend mit dem gesammelten Marktwissen und den aufgebauten Netzwerken ein eigenes Handelshaus zu gründen. So nutzten die von schweizerischen Industriellen entsandten Vertrauenspersonen ihre Anstellung bei Importintermediären oftmals als Mittel und Weg in die Selbstständigkeit.334 Der Prozess einer Etablierung in Asien wurde, was die Informationsgewinnung und die Anbahnung von Kontakten angeht, für schweizerische Kaufleute und Handelshäuser mit der Zeit immer einfacher. Dies lag daran, dass sich nach den Anfängen in den 1840er-Jahren schon bald an allen grösseren Orten Schweizer aufhielten und so Neuankömmlinge auch auf schweizerische Netzwerke zurückgreifen konnten. Beispielsweise lässt sich dies sehr gut bei Caspar Brennwald und James Favre-Brandt beobachten. Als Teilnehmer der zweiten schweizerischen Japan-Mission suchten sie an jedem neuen Ort, an dem die Delegation während ihrer Reise haltmachte, zuerst einmal die lokal niedergelassenen Schweizer (und Deutschen) auf, um in der Fremde Informationen sowie logistische Hilfe zu erhalten und von den geschäftlichen Netzwerken der lokalen Schweizer zu profitieren sowie direkt Geschäfte anzubahnen.335

			Auch die schnelle und erfolgreiche Expansion der grossen schweizerischen Transithändler nach Asien ab den 1860er-Jahren, die vor allem im internationalen Rohstoffhandel und weniger im Export von schweizerischen Fertigerzeugnissen tätig waren, fusste zumindest indirekt auf dem schon länger angelegten Fundament des Händler-Fabrikanten-Wesens. Dies galt sowohl in personeller Hinsicht, da die Transithändler sich oftmals aus dem Milieu der Händler-Fabrikanten speisten, als auch in Bezug auf Netzwerke und Expertise. Beispielsweise Hermann Siber entstammte einer Händler-Fabrikanten-Familie, die durch die eigene Seidenverarbeitung auf die Zufuhr von asiatischer Rohseide angewiesen war und daher auch über profundes Wissen über diesen Rohstoff verfügte. Hermann wurde für die entsprechende Fortbildung von der Familie sogar nach London geschickt. Als er später mit Caspar Brennwald sein eigenes Transithandelshaus mit einem Fokus auf den Rohseidenexport in Ostasien gründete, verfügte er bereits über das nötige technische Wissen über die Rohseide, über Kenntnisse der internationalen Rohseidenmärkte und der Bedürfnisse der Seidenindustrie sowie über die nötigen Kontakte zu Abnehmern in Europa.

			1.2 «Kapitulationen als Koloniersatz»: Koloniale Privilegien im Zeichen zwischenstaatlicher Verträge

			Wie bereits im vorangegangenen Kapitel aufgezeigt wurde, griffen schweizerische Händler auf verschiedene wirtschaftliche Methoden zurück, um nach Asien expandieren und dort eine starke Marktstellung entwickeln zu können. Gleichzeitig verfolgten sie zu diesem Zweck aber auch unterschiedliche Strategien auf politischer und diplomatischer Ebene. Am wichtigsten war für sie in dieser Hinsicht zunächst einmal, an koloniale Strukturen anzudocken und von diesen zu profitieren, aber auch mitzuhelfen, diese aktiv herzustellen. Denn in diesen sahen schweizerische Kaufleute den Garanten dafür, in einer für sie vorteilhaften Geschäftsumgebung operieren zu können, und dies war die grundlegendste Voraussetzung für all ihre kommerziellen Aktivitäten. Eine solche vorteilhafte Geschäftsumgebung umfasste verschiedene wirtschaftliche Aspekte, wie niedrige Zölle, Handels- und Niederlassungsfreiheit oder Rechtssicherheit (inkl. Schutz des Eigentums),336 aber auch fundamentalere Charakteristika eines Gemeinwesens, wie physische Sicherheit, die sanitäre Situation sowie öffentliche Infrastrukturen.337 Schweizerischen Händlern standen zwei Wege offen, in den Genuss kolonialer Geschäftsumgebungen zu kommen: Erstens konnten sie, wie die folgenden Ausführungen zeigen werden, durch Lobbying darauf hinwirken, in den Geltungsbereich zwischenstaatlicher Verträge zu gelangen, die für sie einen übergeordneten Rechtsrahmen bildeten und ihnen koloniale Privilegien garantierten. Und zweitens konnten sie aktiv Kolonialverwaltungsämter übernehmen (siehe dafür Kapitel 1.3).

			Vom Protektionismus zum Vertragssystem: Zwischenstaatliche Verträge für formale Kolonien 1850–1945

			Als die ersten Schweizer sich ab den 1840er-Jahren nach Asien begaben, fanden sie ein teilweise protektionistisches Umfeld vor, das nicht all ihren Bedürfnissen entsprach. So schotteten europäische Kolonialmächte die Märkte in ihren Kolonialgebieten, so zum Beispiel in Britisch-Indien und Niederländisch-Indien, partiell ab durch Einschränkungen bei der Niederlassungs- und Handelsfreiheit und durch tarifäre Handelshemmnisse. Nichtsdestotrotz fokussierten die frühen Kaufleute bei ihrer Standortwahl zuerst auf bereits lange etablierte und formale Kolonien, als sie sich in Jakarta und Manila niederliessen. In diesen Hafenstädten hatten sie die Möglichkeit, in grösseren europäischen Gemeinschaften nach europäischen Standards zu leben und in einem gewohnten und sicheren Rechtsrahmen zu arbeiten.338 Dies verschaffte ihnen Sicherheit gegenüber einer lokalen Bevölkerung, über die sie wenig wussten und die sie als potenziell bedrohlich empfanden.339 Am wichtigsten für die schweizerischen Händler war es also, dass die grundlegendsten Eigenschaften eines vorteilhaften (europäischen) Gemeinwesens gegeben waren. Die Hindernisse, die sich ihnen in den Weg stellten, fielen nicht so sehr ins Gewicht, weil sie wirtschaftlicher Natur waren und somit durch gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit überwunden werden konnten. Schweizerischen Händlern war es nicht verboten, in Jakarta Handel zu treiben und sich dort niederzulassen, dies war lediglich erschwert. Und der niederländisch-indische Schutzzoll von 12,5 Prozent auf alle Textilwaren, die nicht aus dem kolonialen Mutterland kamen, hielt Schweizer nicht davon ab, eine starke Marktstellung zu erlangen, weil sie deutlich innovativer bei der Produktion von Stoffen und deren Vertrieb in Südostasien waren als ihre niederländischen Konkurrenten. Als Singapur als Freihafen eröffnet wurde, verlagerten die schweizerischen Kaufleute aber zunehmend ihren Fokus von Jakarta und Batavia auf diesen Marktplatz, weil er eben nicht nur Rechtssicherheit, sondern auch Zollfreiheit bot.340

			Ab den 1850er- und besonders ab den 1860er-Jahren setzte eine Ära des Freihandels in Europa ein. Die meisten Staaten besiegelten den wechselseitigen Abbau von Handelsschranken durch den Abschluss von zwischenstaatlichen Verträgen.341 Die schweizerischen Bundesbehörden schreckten aber anfänglich davor zurück, sich an diesem Vertragssystem zu beteiligen. Laut dem Vorsteher des EVD, Josef Knüsel, brachten Handelsverträge nicht nur Vorteile, sondern zogen auch «von der Schweiz zu bietende[] Gegenleistungen» finanzieller Natur nach sich. So minderten die in den Abkommen wechselseitig zugestandenen Zollvergünstigungen auch die eidgenössischen Staatseinnahmen bei Importen aus dem Wirtschaftsraum der Vertragspartnerstaaten. Aus Sicht schweizerischer Industrieller und Kaufleute schenkten damit die «Bundesbehörden den Handelsinteressen der Schweizer im Auslande zu wenig Aufmerksamkeit».342 Um konkurrenzfähig mit anderen europäischen Wettbewerbern zu bleiben, hatten sie ein grosses Interesse daran, dass die Schweiz eigene zwischenstaatliche Verträge abschloss. Sowohl einzelne Firmen als auch Wirtschaftsverbände übernahmen daher die Initiative und betrieben Lobbying bei den entsprechenden Stellen in Bern. Beispielsweise lancierte das Kaufmännische Direktorium St. Gallen, ein einflussreiches Lobbyorgan für die Interessen der Ostschweizer Textilexporteure, in Kooperation mit zahlreichen anderen Verbänden und individuellen Industriellen aus verschiedenen Kantonen mit starker Textilindustrie eine erfolgreiche Kampagne zur Aushandlung eines Vertrags mit Frankreich.343 Auch der Händler-Fabrikant Peter Jenny, der in Manila ein Handelshaus gegründet hatte, warb nach seiner Rückkehr in die Schweiz in seiner Funktion als Nationalrat bei Josef Knüsel um den Abschluss eines Handelsvertrags mit Spanien, der die schweizerischen Handelsinteressen auf den Philippinen fördern sollte.344 Aufgrund solcher Initiativen schloss die Schweiz im Lauf der Zeit mit sämtlichen Staaten, die in Asien über Kolonien verfügten, zwischenstaatliche Freundschafts-, Handels- und Niederlassungsverträge ab, d. h. mit den Vereinigten Staaten (1850), Grossbritannien (1855), Frankreich (1864), Spanien (1869) und den Niederlanden (1863 gescheitert, 1875 abgeschlossen).345

			Diese Abkommen hatten nicht nur für die kolonialen Mutterländer, sondern auch für ihre Besitzungen in Ost- und Südostasien Gültigkeit. Sie beinhalteten niedrige Zollsätze und das Recht auf freie Niederlassung und Geschäftsausübung in den jeweiligen Gebieten. Auch wurden Schweizer dem jeweiligen Landesrecht unterstellt und kamen dadurch in den Genuss von Rechtssicherheit, da sie völlige Gleichberechtigung vor den Gerichten der jeweiligen Kolonie für sich beanspruchen konnten. Von zentraler Wichtigkeit war auch, dass die Verträge Meistbegünstigungsklauseln enthielten, was bedeutete, dass Schweizer automatisch jedes Privileg zuerkannt bekamen, das Angehörige jeglicher anderen ausländischen Nation in dem Gebiet genossen. Diese Meistbegünstigung bezog sich allerdings nicht nur auf andere Ausländer. Vielmehr sahen die Abkommen auch vor, dass Schweizer Händler die gleichen Rechte wie inländische Kaufleute erhalten sollten. Dies bedeutete, dass beispielsweise ein schweizerischer Geschäftsmann in der britischen Kronkolonie Hongkong die gleichen Handelsprivilegien wie seine britischen Konkurrenten besass.346 

			Durch diese zwischenstaatlichen Verträge war die Geschäftsgrundlage der schweizerischen Händler in sämtlichen formalen Kolonien von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg gesichert, als das System der vertraglich verbrieften Privilegien durch die japanische Besatzungsherrschaft unterbrochen und in den Dekolonisierungsprozessen der Nachkriegszeit zunehmend aufgelöst wurde. Schweizerische Kaufleute profitierten so über einen Zeitraum von beinahe 100 Jahren von den kolonialen Strukturen europäischer Grossmächte, ohne dass sie eigener schweizerischer Kolonien bedurften. 

			Ungleiche Verträge: Koloniale Privilegien in Japan, China und Siam 1864–1946

			In Japan, China und Siam gestaltete sich die Situation anders. In den 1840er- und 1850er-Jahren zwangen, wie bereits beschrieben, die militärisch-kolonialen Grossmächte Grossbritannien, USA, Frankreich, Russland und die Niederlande die drei Länder mit militärischen Mitteln zum Abschluss verschiedener ungleicher Verträge. Dadurch wurden Japan, China und Siam zu informell-kolonialen Staaten. Sie waren de jure immer noch souverän und hatten eigene Regierungen, aber informell sahen sie sich dem Einfluss gleich mehrerer Kolonialmächte ausgesetzt. Die ungleichen Verträge enthielten ähnlich wie die Verträge zwischen den europäischen Staaten Bestimmungen (die sogenannten Treaty Rights), die den westlichen Kaufleuten niedrige Importzölle, Handels- und Niederlassungsfreiheit an ausgewählten Orten (Vertragshäfen) sowie das Prinzip der Meistbegünstigung gewährten. Darüber hinaus schrieben sie aber auch einige Privilegien für die Ausländer fest, die tiefer gehend in die Souveränität der asiatischen Gastländer eingriffen. Zu diesen zählte, dass innerhalb der Vertragshäfen Chinas und Japans für die Ausländer Sondergebiete (Konzessionen und internationale Niederlassungen) geschaffen wurden, die ganz oder teilweise unter der kolonialen Verwaltung der fremden Gemeinschaften standen (für die Sondergebiete siehe Kapitel 1.3). Am wichtigsten war aber das Prinzip der Exterritorialität. Ausländische Händler wollten in Japan, China oder Siam unter keinen Umständen dem lokalen Rechtssystem unterstellt werden, weil sie dieses als nicht ausreichend «entwickelt» ansahen. Aus Angst vor Rechtsunsicherheiten und willkürlicher Behandlung vor den Gerichten des Gastlandes setzten auch Schweizer darauf, in den Genuss von Exterritorialitätsbestimmungen zu kommen. Diese entbanden sie von lokaler Jurisdiktion, sodass schweizerische Händler in informell-kolonialen Staaten ausschliesslich schweizerischem Recht unterstanden und Gerichtsprozesse, in die sie involviert waren, von einem schweizerischen Konsularrichter und nicht etwa von einem einheimischen Gericht geführt wurden.347 Aus den Reihen der schweizerischen Händler in Bangkok war in diesem Zusammenhang beispielsweise zu vernehmen:

			Alle wichtigeren Kulturstaaten haben mit Siam Verträge abgeschlossen, wodurch ihre Angehörigen der siamesischen Gerichtsbarkeit entzogen & unter die Jurisdiktion ihrer Konsulate gestellt werden. […] Es ist nicht nur die mangelhafte und unseren Rechtsanschauungen nicht entsprechende Gesetzgebung, der wir uns nicht unterwerfen können. Gesetze können fabriziert werden, und Siam ist in der Tat damit beschäftigt, seine Gesetzgebung nach europäischem Muster umzuformen. Nicht so rasch lassen sich die Anschauungen & Charaktereigenschaften des ganzen Volkes ändern, die die Bildung eines nur einigermassen zuverlässigen & unabhängigen Richterstandes ausschliessen. […] In einer siamesischen Zeitung wurde kürzlich als Beweis für die gute Siamesische Rechtspflege auf die grosse Anzahl Richter hingewiesen, die jedes Jahr wegen Amtsmissbrauch oder Bestechlichkeit entlassen und bestraft werden. Ein sonderbarer Beweis! Es ist daher ausgeschlossen, dass eine andere weisse Nation auf ihre Exterritorialität in nächster Zeit verzichten wird.348

			Ausländische Richter galten demnach als Garanten dafür, die Einhaltung europäischer Rechts- und Verfahrensgrundsätze sicherzustellen. Eine nicht minder wichtige Rolle dürfte gespielt haben, dass sie den ausländischen Händlern gegenüber wohlgesinnt waren. Dies wird besonders augenfällig, wenn man bedenkt, dass die fremden Richter selbst mitunter Honorarkonsuln und damit Kaufleute waren, die über «ihresgleichen» urteilten.349 

			Zeitgenössische Beobachter betonten stets die zentrale Wichtigkeit der ungleichen Verträge, die oft als «Kapitulationen» bezeichnet wurden, für die europäischen Nationen. So prägte 1931 der deutsche Verkehrswissenschaftler und historische Geograf Richard Hennig den Ausdruck «Kapitulationen als Kolonialersatz»,350 der in den folgenden wissenschaftlichen Debatten sogar noch einmal zugespitzt wurde, und zwar im Sinne von «Kapitulationen als Koloniersatz».351 Henning brachte damit zum Ausdruck, dass die verschiedenen Vertragsstaaten aufgrund ihrer Unfähigkeit, Japan, China oder Siam in ihre Kolonialreiche einzuverleiben, ungleiche Verträge abschlossen, die ihnen in der Praxis ein ähnliches Mass an kolonialem Einfluss in diesen Räumen garantieren sollten. Nach dieser Lesart besass die Schweiz zwar de jure keine eigenen formalen Kolonien, durch eine Vertragspolitik wurde sie aber de facto zu einer Kolonialmacht und daher konnten schweizerische Händler unter geschützten kolonialen Rahmenbedingungen operieren. Der schweizerische Rechtswissenschaftler Alois Grendelmeier hingegen widersprach der impliziten Annahme Hennigs, die Schweiz habe durch den Abschluss von bilateralen Verträgen koloniale Motive verfolgt. Zum einen seien Kapitulationen schlichtweg nötig gewesen, damit sich Schweizer nicht unter den Schutz einer ausländischen Grossmacht stellen mussten. Zum anderen sollte damit Chancengleichheit mit anderen kolonialen Akteuren hergestellt werden.352 Die Aussagen Grendelmeiers deckten sich mit den Positionen vieler schweizerischer Händler in Asien, die Exterritorialitätsrechte erlangen wollten, um konkurrenzfähig mit beispielsweise britischen und deutschen Kaufleuten zu bleiben.353 Damit wird sehr gut sichtbar, dass der Aspekt des kolonialen Profitierens zwar durchaus in der Schweiz diskutiert wurde, viele Schweizer sich aber als nicht kolonial begriffen. Vielmehr galten ungleiche Verträge als notwendiges, aber keinesfalls intrinsisch gewolltes Mittel, um in einem internationalen System, das durch den Kolonialismus anderer Nationen geprägt war, überhaupt wirtschaftlich bestehen zu können.

			Da die Schweiz anfänglich aber weder zwischenstaatliche (ungleiche) Verträge mit den drei informell-kolonialen Ländern hatte noch über Konsuln in Asien verfügte, die die Konsulargerichtsbarkeit hätten ausüben können, waren schweizerische Geschäftsleute formal gesehen nicht in der Lage, in den Genuss von Treaty Rights zu kommen. Dessen ungeachtet hielten sich schweizerische Kaufleute auch bereits zu diesem Zeitpunkt vor Ort auf. Möglich machte dies ein Modus, der sich in der Praxis etablierte und nach dem die Regierungen Japans, Chinas und Siams es schlichtweg tolerierten, dass neben den ohnehin anwesenden Händlern der Vertragsmächte auch Schweizer und andere Angehörige vertragsloser Nationen sich auf ihrem Staatsgebiet aufhielten, dort ihren Geschäften nachgingen und von den vergünstigten Zollsätzen profitierten. Zudem konnten sich die Schweizer unter den Schutz einer Vertragsmacht, d. h. einer militärisch-kolonialen Grossmacht, stellen. Dadurch wurde der Vertragstext der jeweiligen Schutzmacht auf sie angewendet, sie genossen folglich die gleichen Privilegien wie die Staatsangehörigen dieser Nation und fielen unter deren Konsulargerichtsbarkeit.354 Da die ersten Vertragsmächte militärisch-koloniale Grossmächte waren und sie ihre Treaty Rights mit der Androhung von Gewalt gegenüber den einheimischen Regierungen durchsetzen konnten, versprachen sich nicht nur schweizerische Händler in Asien und Wirtschaftsverbände in der Schweiz, sondern auch die schweizerischen Bundesbehörden einen besonders effektiven Schutz von diesen Schutzmächten.355 Die Schutzverhältnisse hatten keinerlei rechtliche Grundlage, sie entsprangen einer freien Interpretation der Vertragstexte durch die militärisch-kolonialen Grossmächte. Denn die Abkommen sahen nur vor, dass Staatsangehörige bzw. Untertanen der jeweiligen Vertragsmacht in den Genuss der Treaty Rights kommen sollten. Schutzbefohlene fanden in den Vertragstexten keine Erwähnung, die Grossmächte subsumierten sie schlichtweg unter ihre Staatsangehörigen. Die Regierungen der informell-kolonialen Staaten nahmen diese Auslegung vermutlich stillschweigend hin, weil sie in der Anfangsphase der ungleichen Verträge in einer schwachen Position gegenüber den militärisch-kolonialen Grossmächten waren.356 Zudem wurden Schweizer durch die Praxis des Einschreibens in fremden Konsulaten oftmals für die Behörden und einheimischen Geschäftsleute in den informell-kolonialen Staaten unsichtbar. Sie wurden schlichtweg für Bürger der Schutzmachtnationen gehalten und deshalb fiel im Einzelfall häufig nicht auf, wenn sich Schweizer auf informeller Basis vor Ort aufhielten. So berichtete das EPD dem Bundesrat im Jahr 1913, der schweizerische Gesandte in Washington und frühere Gesandte in Tokyo, Paul Ritter, habe festgestellt,

			[…] dass die Schweiz als solche, mangels einer eigenen Vertretung, in China völlig unbekannt sei; ihre Angehörigen gelten als Deutsche oder Franzosen, je nachdem [ob] sie unter deutschem oder französischem Schutze stehen, und ‹sagt einer unserer Angehörigen, er sei ein Schweizer, so versteht man, er sei ein Schwede!›.357

			In China stellten sich die ersten Schweizer, wie der bereits beschriebene Händler-Fabrikant Eduard Bovet, der 1822 nach China kam, zunächst einmal unter gar keinen Schutz. Sie etablierten sich stillschweigend geduldet im Fahrwasser der militärisch-kolonialen Grossmächte in den Vertragshäfen. Es scheint so, als ob sie sich genau wie ihre britischen, amerikanischen oder französischen Konkurrenten problemlos niederlassen und Handel treiben konnten und sich keinen bedeutenden Repressalien der chinesischen Regierung ausgesetzt sahen, obwohl sie keinerlei Rechtstatus hatten.358 Jedenfalls sahen sie erst ab den frühen 1850er-Jahren überhaupt die Notwendigkeit, sich zuerst in Eigeninitiative unter französischen, ab den 1870er-Jahren auf Vermittlung des Bundesrats auch unter amerikanischen und deutschen Schutz zu stellen.359 In Siam wählten die ersten schweizerischen Händler, die sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dort niederliessen, entweder den französischen oder den deutschen Schutz.360 Und auch als schweizerische Händler kurz nach der Öffnung der Vertragshäfen im Jahr 1858 nach Japan kamen, suchten sie sofort die Protektion durch eine militärisch-koloniale Grossmacht ihrer Wahl. Die meisten entschieden sich für Frankreich als Schutzmacht, in einzelnen Fällen aber auch für Grossbritannien.361

			Solche Schutzverhältnisse, die schweizerischen Händlern das Profitieren von Treaty Rights ermöglichten, ergaben sich nicht automatisch, sondern wurden von den Geschäftsleuten aktiv hergestellt. Zunächst einmal gingen sie in Eigeninitiative auf die jeweiligen Konsuln der Vertragsmächte vor Ort zu, da es ihnen wichtig war, selbst zu entscheiden, unter welcher militärisch-kolonialen Grossmacht sie den aus ihrer Sicht besten Schutz geniessen konnten. So hatte beispielsweise Eduard Bovet in China bewusst Frankreich als Schutzmacht gewählt und reagierte kritisch auf einen Vorstoss des Bundesrats aus dem Jahr 1871, den Schweizern auch den Schutz Deutschlands angedeihen zu lassen.362 Wenn es ihnen notwendig und hilfreich erschien, baten schweizerische Händler entweder einzeln oder über Lobbyorgane den Bundesrat um Vermittlung bei den Regierungen militärisch-kolonialer Grossmächte. Der Bundesrat ging in den Anfangsjahren der schweizerischen Präsenz in Asien auf solche Initiativen grundsätzlich nicht ein. Noch 1858 hatte er einen Antrag der Neuenburger Regierung, für die Schweizer in China um französischen Schutz zu bitten, mit der Begründung abgelehnt, er

			[…] habe bisher ähnlichen Gesuchen, den Schuz fremder Regierungen für Schweizer im Auslande anzurufen, nie entsprochen und glaube, auch dießmal von der bisherigen Uebung nicht abgehen zu sollen; dagegen steht es den Schweizern in China frei, von sich aus […] den Schuz der französischen oder englischen Konsule, daselbst nachzusuchen.363

			Ab spätestens 1860 änderte der Bundesrat aber seine Haltung und die schweizerischen Händler machten immer wieder Gebrauch von der neuen Hilfsbereitschaft der schweizerischen Regierung. Beispielsweise wollte sich das Handelshaus Diethelm & Co. im Jahr 1906, als es eine neue Zweigstelle in Bangkok eröffnete, direkt unter deutschen Schutz stellen und sich zu diesem Zweck in das Handelsregister der deutschen Ministerresidentur vor Ort eintragen lassen. Zu diesem Zweck trat Diethelm & Co. direkt an den Ministerresidenten in Bangkok heran und bat den Bundesrat gleichzeitig, beim deutschen Auswärtigen Amt in Berlin auf eine entsprechende Genehmigung hinzuwirken. Der Einsatz des Bundesrats war letztlich erfolgreich und der deutsche Schutzstatus für Siam wurde dem schweizerischen Handelshaus 1907 gewährt. Die Dringlichkeit des Anliegens hatte Diethelm & Co. in seinen Schreiben an den Bundesrat mit folgenden Worten verdeutlicht: «Unsere Filiale in Bangkok könnte unter gegenwärtigen Verhältnissen unmöglich als Schweizerfirma weiter bestehen, wenn ihr der Schutz der Gerichtsbarkeit einer Grossmacht versagt wäre.»364 Auch die Union Horlogère liess 1860, als die Erlangung von Schutzverhältnissen für Schweizer in Japan schwieriger wurde, über den Bundesrat bei der Regierung der Vereinigten Staaten anfragen, ob sich schweizerische Kaufleute unter die Obhut der amerikanischen Vertretungen in dem ostasiatischen Land begeben könnten.365

			Bei der Union Horlogère handelte es sich um eine der Gesellschaften zur assoziativen Exportförderung, die bereits in Kapitel 1.1 erwähnt wurden. Sie war als Aktiengesellschaft konzipiert, die 1858 von ungefähr 100 Neuenburger Uhrenherstellern in La Chaux-de-Fonds und Le Locle gegründet wurde und das Ziel hatte, den Export von Uhren in neue Absatzmärkte gemeinschaftlich zu fördern. Der zum Präsidenten der Union Horlogère gewählte Neuenburger Ständerat Aimé Humbert richtete die Gesellschaft vor allem auf die Erschliessung neuer Absatzmärkte in Asien und an vorderster Stelle in Japan aus, sodass er eine Niederlassung dort sowie eine weitere in Singapur gründen liess. Die Union Horlogère hatte aber nicht nur diese unmittelbar geschäftliche Funktion der Bereitstellung von Verkaufsbüros in Asien, sie war auch gleichzeitig ein Lobbyorgan für die Neuenburger Uhrenindustrie und den Uhrenhandel. Während dem wirtschaftlichen Teil der Gesellschaft kein grosser Erfolg beschieden war und sie deshalb bereits 1866 wieder aufgelöst wurde, war ihre politische Interessenvertretung sehr effektiv. So wurde die Union Horlogère zum wichtigsten Treiber des Abschlusses eines schweizerischen Handelsvertrags mit Japan.366 

			Schweizerische Händler in informell-kolonialen Räumen operierten konstant in einem fluiden Kontext und konnten die Motive, Handlungen und Interaktionsmuster der Regierungen der informell-kolonialen Staaten sowie der militärisch-kolonialen Grossmächte nur schwer einschätzen und voraussehen. Für sie war daher keinesfalls per se klar, ob es für sie vorteilhafter war, sich unter den Schutz einer fremden Macht zu begeben oder auf den Abschluss zwischenstaatlicher Verträge durch die Schweiz hinzuwirken. Dementsprechend wägten die Kaufleute (und die Wirtschaftsverbände in der Schweiz) die verschiedenen Argumente für und wider eine bestimmte Strategie immer wieder gegeneinander ab. Je nach räumlicher und zeitlicher Situation kamen sie dabei zu unterschiedlichen Einschätzungen und selbst in ein und demselben Kontext wichen die Meinungen der Wirtschaftsakteure zum Teil stark voneinander ab. Auf der einen Seite sahen schweizerische Geschäftsleute einen Wert darin, unter klaren und gesicherten juristischen Verhältnissen zu arbeiten. Insofern war der Abschluss eines eigenen schweizerischen Vertrags zu begrüssen, auch wenn dieser vielleicht nicht alle Privilegien enthielt, die sich die Händler erhofften.367 Zudem waren zwischenstaatliche Verträge eine Voraussetzung für die Eröffnung schweizerischer Gesandtschaften und Konsulate in den informell-kolonialen Räumen und einige Händler wünschten sich solche schweizerischen Aussenvertretungen, um ihre Interessen besser vertreten zu wissen. Auf der anderen Seite befürchteten schweizerische Händler, eigene Verträge könnten eben bedeutend schlechtere Konditionen enthalten als die bereits zuvor abgeschlossenen ungleichen Verträge der militärisch-kolonialen Grossmächte. Diese Sorge wurde auch vom EVD geteilt, das 1859 von der geringen Verhandlungsmacht der Schweiz beim Abschluss und bei der Durchsetzung von Verträgen überzeugt war, da selbst «die grossen Seemächte [Schwierigkeiten] zu überwinden hatten, um die Chinesen zu den kürzlich mit ihnen abgeschlossenen Verträgen zu zwingen und noch immer ist man ungewiss, ob die Vollziehung dieser Verträge nicht auf neue Schwierigkeiten stossen werde.»368 Insbesondere befürchteten einige Händler in diesem Kontext, beim Abschluss eines schweizerischen Vertrags keine Exterritorialität, also das aus ihrer Sicht wichtigste Treaty Right, mehr zugestanden zu bekommen und damit schlechtergestellt zu sein als unter der Konsulargerichtsbarkeit einer fremden Macht.369 Um die Konsularjurisdiktion selbst ausüben zu können, musste die Schweiz Konsulate vor Ort eröffnen. Einige Kaufleute befürchteten jedoch, dass der Schutz dieser schweizerischen Aussenvertretungen schlechter ausgestaltet sein würde als jener unter einer militärisch-kolonialen Grossmacht, weil sie im Notfall über keine militärischen Durchsetzungsmittel gegenüber den lokalen Behörden verfügten.370

			Das System der Einschreibung bei einer fremden Vertragsmacht funktionierte in der Praxis wenn auch nicht schlecht, so doch nicht optimal. So hat Stephan Steinmann die Hilfsleistungen, die schweizerische Händler in China genossen, auch als «Schönwetterschutz» bezeichnet, denn die militärisch-kolonialen Grossmächte halfen den bei ihnen akkreditierten Schweizern, wenn es darauf ankam, also in konkreten Problemfällen, oft nur halbherzig.371 Nichtsdestotrotz hatte dieser Schutz einen nicht zu unterschätzenden Wert für die schweizerischen Händler, weil die in diesem Rahmen ausgeübte Konsulargerichtsbarkeit auch einen sehr effektiven präventiven Charakter aufwies, der verhinderte, von einheimischen Geschäftspartnern betrogen zu werden. Die schweizerische Welt- und Transithandelsfirma Diethelm & Co. bemerkte dazu 1908: 

			Es ist für unsere Filiale in Bangkok geradezu eine Existenz- & Lebensfrage, dass sie mit den Concurrenz Firmen, namentlich deutsche & englische, welche den Vorteil der Gerichtsbarkeit ihres Landes geniessen, auf gleicher Linie stehe. Wir sind genötigt, unsere Importe an eingeborne Händler auf Credit zu verkaufen. Unsere Ausstände belaufen sich bis auf eine Million Franken & es liegt auf der Hand, dass bei einem Geschäft von diesem Umfang hie [sic!] & da Anstände mit der Kundschaft vorkommen, die sich namentlich bei ungünstigen Marktverhältnissen aus ihren Engagements zu ziehen sucht. Jetzt müssen Streitfragen zwischen unserer Firma & eingebornen Händlern ihre Erledigung vor dem deutschen Konsulats Gericht finden. Unsere Filiale ist indessen ein einziges Mal in den Fall gekommen, an dieses Gericht zu gelangen, weil die Händler im voraus wissen, dass sie mit Chicanen nicht durchdringen. Die gegenwärtige Form des Rechtsschutzes, den europäische Firmen geniessen, bietet also schon an & für sich Gewähr einer gesunden geschäftlichen Moral. Ganz anders würde sich aber die Lage einer europäischen Firma gestalten, welche dem Schutz konsularischer Gerichtsbarkeit entzogen wäre.372

			Neben dem Faktor der Prävention veranschaulichen die Ausführungen von Diethelm & Co. aber auch, warum schweizerische Händler dem Privileg der Exterritorialität eine so zentrale Wichtigkeit zuschrieben. Die Geschäftsleute hatten nicht so sehr Angst vor ungerechtfertigter und willkürlicher Strafverfolgung seitens einheimischer Richter. In erster Linie ging es ihnen darum, bei Bedarf finanzielle Forderungen gegenüber indigenen Geschäftspartnern zivilrechtlich durchsetzen zu können. Exterritorialität war gemäss Diethelms Aussage, und auch nach Einschätzung anderer Zeitgenossen,373 vor allem für Importeure relevant. Handelshäuser hingegen, die Produkte von Asien aus exportierten, waren viel weniger auf die Konsulargerichtsbarkeit angewiesen, weil sie keine Schuldner in Form von asiatischen Abnehmern hatten. Damit wies die Exterritorialität für schweizerische Händler-Fabrikanten deutlich mehr Bedeutung auf als für schweizerische Transithändler, die vor allem Rohstoffe aus Asien in die Welt exportierten. Ob ein Entzug der Konsulargerichtsbarkeit gerade für Diethelm & Co. also tatsächlich so einschneidend gewesen wäre, wie oben behauptet, ist fraglich. 

			Was die Schutzverhältnisse der schweizerischen Händler anging, so überwogen in der Praxis ihre Vorteile. Die Kaufleute versuchten dementsprechend, diese so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Der Abschluss eigener ungleicher Verträge durch die Schweiz erfolgte erst, als die Schutzmachtverhältnisse aufhörten zu funktionieren, entweder weil die Regierungen der informell-kolonialen Staaten die gelebte Praxis unterbanden oder weil die jeweiligen militärisch-kolonialen Grossmächte kein Interesse mehr daran hatten, den Schweizern Schutz zu gewähren.

			In Japan vollzog sich das Ende der Schutzverhältnisse innerhalb kurzer Zeit. Während nach der Öffnung des Landes für den ausländischen Handel im Jahr 1858 die Akkreditierung von Schweizern bei fremden Konsulaten noch geduldet war, veränderte sich die Lage innerhalb der nächsten zwei Jahre deutlich. Die japanische Regierung drängte immer vehementer darauf, die Bestimmungen der ungleichen Verträge wortgetreu umzusetzen und somit den Angehörigen vertragsloser Nationen keine Treaty Rights mehr zuzubilligen. Sie setzte die Vertragsmächte unter Druck, keine Schutzverhältnisse mehr zu gewähren, und im Juli 1860 erliess sie eine Bestimmung, dass Ausländer mit vertragslosem Status keinen Zugang mehr zu Japan haben sollten. In der Praxis konnten Schweizer immer noch in begrenztem Rahmen Handel treiben, sie waren geduldet, besonders wenn sie sich in einem Schutzverhältnis befanden.374 Aber es wurde zunehmend schwieriger, einen solchen Status zu erlangen oder zu behalten, weil sich Grossbritannien, die Vereinigten Staaten und die Niederlande dem japanischen Druck beugten.375 So liess die amerikanische Regierung den Bundesrat wissen, den Schweizern in Japan zwar eine «protection morale» zukommen lassen zu können, aber aufgrund der Bestimmungen des zwischenstaatlichen Vertrags mit Japan keinen darüber hinausgehenden Schutz. Die niederländische Regierung gewährte auf Anfrage des Bundesrats noch Anfang 1862 zwei Schweizern einen Schutzstatus, liess aber gleichzeitig durchblicken, dass dies in Zukunft aufgrund der japanischen Bestimmungen nicht mehr möglich sein dürfte.376

			Vor diesem Hintergrund forcierte die Union Horlogère 1859 die Entsendung einer schweizerischen Expedition nach Japan, die das Ziel haben sollte, mit dem Inselreich einen zwischenstaatlichen Vertrag abzuschliessen und im Anschluss ein Konsulat vor Ort zu errichten, das dem Schutz der lokal niedergelassenen Schweizer dienen sollte. Das Kaufmännische Direktorium St. Gallen schloss sich der Initiative sofort an und auch das EVD, an das die Union Horlogère lobbyistisch herangetreten war, unterstützte das Vorhaben. Die Neuenburger Uhrenunion ernannte den in ihren Diensten stehenden Preussen Rudolf Lindau zum Leiter der Expedition und war bestrebt, diesen vom Bundesrat zum offiziellen schweizerischen Gesandten ernennen zu lassen. Der Bundesrat war allerdings zurückhaltend und lehnte dieses Ansinnen ab. Er gestattete lediglich, Lindau zum Delegierten des EVD zu ernennen und ihm nur den Auftrag zu erteilen, vor Ort Informationen zum Handel einzuholen. Damit hatte der Preusse kein offizielles Mandat zur Aushandlung eines schweizerisch-japanischen Handelsvertrags und bei der Expedition Lindaus handelte es sich formell gesehen nur um eine kommerzielle und nicht um eine diplomatische Mission. Diese Entscheidung hatte negative Auswirkungen auf den Verlauf der Expedition. Sowohl die Union Horlogère als auch der Bundesrat wollten erreichen, dass Lindau auf einem französischen Kriegsschiff nach Tokyo befördert würde, um sein diplomatisches «Standing» gegenüber der japanischen Regierung zu erhöhen. Die französische Regierung lehnte eine entsprechende Anfrage des Bundesrats allerdings mit der Begründung ab, sie könne ein Kriegsschiff nur einer offiziellen schweizerischen Mission zur Verfügung stellen. Infolgedessen kam die Expedition auf einem niederländischen Handelsschiff nicht in der japanischen Hauptstadt, sondern in Kanagawa an. Um diese Startschwierigkeiten zu kompensieren, versuchte Lindau, auf die Hilfe verschiedener militärisch-kolonialer Grossmächte zurückzugreifen. Auch wenn einige seiner Anfragen, beispielsweise von Grossbritannien, abgelehnt wurden, erhielt er vom niederländischen Vizekonsul Dirk de Graeff van Polsbroek und in einem geringeren Masse von dessen französischem Amtskollegen Unterstützung bei den Vertragsverhandlungen mit den japanischen Behörden. In Nagasaki erhielt er bei seiner Ankunft auch den Schutz des amerikanischen Konsuls. Letztlich war Lindau trotz dieser Starthilfe nicht erfolgreich bei seiner diplomatischen Mission, ein zwischenstaatliches Abkommen zu erreichen, weil die japanische Regierung im Allgemeinen den Abschluss neuer ungleicher Verträge vermeiden wollte.377 Durch sein inoffizielles Auftreten, das dem Habitus der militärisch-kolonialen Grossmächte entgegenlief, sahen die japanischen Unterstaatssekretäre für auswärtige Angelegenheiten auch keine Gefahr darin, das Anliegen Lindaus zurückzuweisen: 

			Auch der Schweizer in Kanagawa ist zum erstenmal hier. Zudem kam er mit einem gewöhnlichen Handelsschiff, obschon er die Stellung eines Gesandten beansprucht. Deswegen glauben wir berechtigt zu sein, diese Angelegenheit nicht so ernst zu nehmen und sein Gesuch anders zu behandeln als die die Gesuche anderer Mächte.378

			Eine neue Dynamik in der Angelegenheit entwickelte sich nach dem Abbruch der Expedition erst wieder, als 1860 Portugal und 1861 Preussen (inklusive des Deutschen Zollvereins) neue Verträge mit Japan abschlossen. Besonders die Repräsentanten der letztgenannten Nation traten bei den Vertragsverhandlungen anders als Lindau mit Nachdruck auf, indem sie zu diesem Zweck ein imposantes Geschwader an Kriegsschiffen unter der Leitung von Graf Friedrich zu Eulenburg nach Ostasien entsandten und sich somit als neue militärisch-koloniale Grossmacht in Japan präsentierten. Für die Schweiz war durch diese neuen Abkommen der Weg für den Abschluss eines eigenen Vertrags geebnet.379 Aimé Humbert, der Präsident der Union Horlogère, sprach sich gegenüber den Bundesbehörden mit Nachdruck für den Neustart von Verhandlungen aus.380 Und er war es auch, der letztlich vom Bundesrat zum Leiter einer zweiten diplomatischen Mission nach Japan ernannt wurde. Die neue Gesandtschaft hatte dieses Mal ein offizielles Mandat und nachdem Humbert 1862 für Verhandlungen nach Den Haag gereist war, erhielt sie substanzielle Hilfe durch die Niederlande. Die niederländischen Aussenvertreter in Japan fungierten bei den Vertragsverhandlungen der schweizerischen Mission als Vermittler gegenüber der japanischen Regierung und sie sagten zu, die Schweizer vor Ort zumindest provisorisch unter ihren konsularischen Schutz zu nehmen. Zudem sollten die Kolonialbehörden in Niederländisch-Indien angewiesen werden, die Mission auf einem niederländischen Kriegsschiff nach Tokyo zu bringen, was dieser nicht nur militärischen Schutz, sondern auch diplomatischen Status verleihen sollte.381 Das aufwendige Zeremoniell, das auf die Ankunft der niederländischen Korvette Medusa in Tokyo 1864 folgte, kam dann auch einem Staatsempfang gleich und unterstrich die Wichtigkeit und den offiziellen Charakter der schweizerischen Mission. Zunächst einmal fuhr die Medusa, wie auf dem Titelbild bereits zu sehen war, offiziell unter niederländischer Flagge, die am Heck des Schiffes angebracht war, in der japanischen Hauptstadt ein, aber am Fockmast wehte von weit her sichtbar eine schweizerische Zierflagge.382 Was nach dem Anlegen im Hafen geschah, beschreibt Paul Akio Nakai eindrücklich:

			Der Einzug in Yedo erfolgte in Begleitung von 102 Marinesoldaten und Matrosen der ‹Medusa›. An der Spitze schritt eine Eskorte Yakunins (japanische Offiziere mit zwei Schwertern am Gürtel). Zwei Marinesoldaten trugen die schweizerische und die holländische Fahne. Jedes Mitglied der Mission schritt zwischen zwei holländischen Offizieren. Dann folgte wieder eine Abteilung der Marinesoldaten, und den Zug schloss wiederum eine Truppe Yakunins. Als man im Chooji-Tempel angelangt war, bildete die Militäreskorte Spalier, die Schweizer Flagge wurde am Fahnenmast gehisst, man begrüsste sich gegenseitig, und die Zeremonie war beendet.383

			Nach der Ankunft der Humbert-Mission starteten die Verhandlungen mit den japanischen Behörden, die im Übrigen nicht nur von den niederländischen, sondern auch von den amerikanischen Diplomaten vor Ort unterstützt wurden.384 Noch 1864 konnte schliesslich ein Freundschafts- und Handelsvertrag zwischen der Schweiz und Japan erfolgreich abgeschlossen werden. Dieser enthielt die üblichen Privilegien der ungleichen Verträge, darunter auch das Recht auf Meistbegünstigung und Exterritorialität.385

			Obwohl sich in China um einiges früher schweizerische Händler etabliert hatten als in Japan, liess der Abschluss eines zwischenstaatlichen Vertrags zwischen der Schweiz und dem «Reich der Mitte» deutlich länger auf sich warten. Die Frage, ob ein solcher Vertrag ausgehandelt werden sollte, war aufs Engste mit der Frage verknüpft, ob die Schweiz in China eigene Konsulate errichten sollte. Aus diesem Grund werden diese beiden Themenkomplexe im Folgenden gemeinsam behandelt und in den Kapiteln 3.1 und 3.2 ergänzt. 

			Nach dem Zustandekommen des Vertrags von Tianjin (1858) wurde die Frage der Schaffung von schweizerischen Konsulaten in China erstmals durch verschiedene schweizerische Akteure ausgiebig diskutiert. Die Debatte initiierten sowohl Westschweizer Uhrenhändler und -industrielle als auch die Bundesbehörden, weil sie Wege ausloten wollten, wie der schweizerische Handel am besten gefördert werden könnte in einem China, das im Begriff war, sich noch weiter für ausländische Geschäftsleute zu öffnen. Ende 1858 stellten 35 Unternehmer, jeweils 13 aus Genf und Sainte-Croix sowie neun aus Fleurier, gemeinsam ein Gesuch an den Bundesrat, in Guangzhou ein Honorarkonsulat zu errichten. Nach ihrem Dafürhalten sollte der aus Genf stammende Uhrenkaufmann Charles Dimier, der bereits seit zwölf Jahren in China weilte und ein Handelshaus (Dimier frères) mit Niederlassungen in Guangzhou und Shanghai besass, zum Honorarkonsul ernannt werden. Bei den Geschäftsleuten handelte es sich um Uhren- und Musikdosenfabrikanten, von denen einige explizit angaben, bereits Produkte für den chinesischen Markt herzustellen, während andere vermutlich erst im Begriff waren, dies zu tun.386 Gleichzeitig waren die Unternehmer aber nicht nur industriell, sondern auch kaufmännisch tätig, denn das EVD bemerkte gegenüber dem Bundesrat, die Unterzeichnenden des Gesuchs seien «Handelsfirmen».387 Und in der Tat befanden sich unter ihnen auch in China tätige Händler-Fabrikanten, so die bereits beschriebenen Firmen Vaucher Frères und Juvet Frères.388

			Parallel zum Vorstoss der Westschweizer Unternehmer hatte der Bundesrat (und stellvertretend das EVD) begonnen, Erkundigungen zur Thematik der Errichtung von Konsulaten in China bei verschiedenen Stellen einzuholen. Er trat an die schweizerischen Gesandtschaften und Konsulate in Paris, Rom und Leipzig heran, was dem Umstand geschuldet war, dass es 1858 noch keine schweizerischen Aussenvertretungen in Asien, dafür aber solche in Europa gab. Zudem befragte der Bundesrat die Kantonsregierungen von Neuenburg,389 Genf und Waadt, die kantonal-staatlichen Handelskommissionen von Basel, Zürich und Glarus sowie die privatwirtschaftlich organisierte Handelskammer von St. Gallen (Kaufmännisches Direktorium St. Gallen) nach ihrer Meinung.390 Die Antworten fielen sehr heterogen aus. Jene des Staatsrats von Neuenburg zeigte, dass die Haltung der oben genannten 35 Unternehmer nur für einen Teil der Westschweizer Uhrenhändler und -industriellen repräsentativ war. So bemerkte der Staatsrat, dass ein Teil der Neuenburger Uhrenhändler an schweizerischen Konsulaten interessiert sei, weil in Kürze eine aus Chinesen und Ausländern bestehende Kommission über eine Revision der Zolltarife in China beraten sollte. Und ein schweizerischer Konsul vor Ort sollte den Kaufleuten ermöglichen, bei diesen Verhandlungen mitreden zu können. Zu diesen Konsulatsbefürwortern gehörten laut der Neuenburger Regierung vor allem jene Kaufleute, die bereits in China etabliert waren, also beispielsweise Vaucher Frères und Juvet Frères. Ein anderer Teil der Neuenburger Uhrenunternehmer, also eher jene Geschäftsleute, die noch nicht in China tätig waren, sprach sich hingegen dafür aus, «[de] placer provisoirement, par l’entremise et avec la recommandation du Conseil fédéral, nos négociants suisses en Chine sous la protection des autorités ou agents français, anglais ou américains, qui ont à leur disposition de puissantes marines militaires […]».391

			Die Regierungen von Neuenburg und Genf befürworteten die Etablierung von Konsulaten in China,392 wobei Letztere als einen Hauptgrund für ihre Haltung ins Feld führte, es sei einem schweizerischen Konsul im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Händler möglich, sich auch ausserhalb der Vertragshäfen frei zu bewegen und somit auch im Landesinneren zu agieren. Die Genfer Regierung verband mit diesem Vorrecht die Hoffnung, ein eidgenössischer Konsul könne mit den Warenmustern der Uhrenhändler und -produzenten in diese unzugänglichen Gebiete reisen und somit neue Absatzmärkte erschliessen. Bei den Handelskommissionen und Handelskammern war die Stimmungslage genauso kontrovers wie bei den Unternehmern. Während die Basler Handelskommission die Schaffung von Konsulaten in Shanghai und Guangzhou befürwortete, waren jene Organisationen in Zürich, St. Gallen und Glarus der Meinung, die Zeit für die Eröffnung eigener Konsulate sei noch nicht reif und die schweizerischen Händler vor Ort seien besser «unter dem Schuze einer der grossen Seemächte» aufgehoben.393 Der schweizerische Honorargeneralkonsul in Leipzig, Kaspar Hirzel-Lampe, der im Hauptberuf Kaufmann war und bereits persönlich Handel mit China betrieben hatte, äusserte sich in ähnlicher Weise wie die drei letztgenannten Handelskommissionen bzw. Handelskammern. Er empfahl dem Vorsteher des EVD, die Schweizer vor Ort unter britischen oder französischen Schutz zu stellen, anstatt einen eigenen Handelsvertrag abzuschliessen und Konsulate zu errichten. Denn er war der Meinung, «Handelsverträge mit Ländern wie China und Japan sind nur thunlich für Seemächte, und die Consulate sinken zu einer Nul herab, wenn der Consul nicht einige Kriegsschiffe und Kanonen hinter sich hat, um sich in Rechtsakt zu setzen». Er verwies dabei auf das Beispiel der Konsulate Preussens und Sachsens, die in China keine Wirkung hatten entfalten können und selbst auf die Hilfe des britischen Konsuls angewiesen waren, weil die deutschen Staaten anfangs nicht als militärisch-koloniale Grossmacht in China aufgetreten waren.394 Erst als die preussische Eulenburg-Mission, die bereits in Japan vorstellig geworden war, auch 1861 einen Vertrag mit China erwirkte, begannen die deutschen Staaten (und später das Deutsche Kaiserreich), in den Rang einer ernst zu nehmenden Grossmacht in Asien aufzusteigen. 

			Das EVD schloss sich den Meinungen der Handelskommissionen und Handelskammern von Zürich, St. Gallen und Glarus und sinngemäss derjenigen von Kaspar Hirzel-Lampe an. Es argumentierte, dass die Eröffnung von Konsulaten notwendigerweise dem Abschluss eines zwischenstaatlichen Vertrags zwischen der Schweiz und China folgen müsste, in dem die Etablierung solcher Vertretungen garantiert würde. Selbst Grossbritannien, Frankreich, Russland und die USA hatten aber Probleme, ihre zugesicherten Rechte aus dem Vertrag von Tianjin in der Praxis durchzusetzen – und diese Staaten verfügten über Kanonenboote inmitten des Zweiten Opiumkriegs. Ohne die Zwangsmittel einer militärisch-kolonialen Grossmacht zu besitzen, war es für das EVD zweifelhaft, ob ein etwaiger Handelsvertrag überhaupt die erwünschte Wirkung erzielen konnte und schweizerische Konsuln in der Lage waren, die lokal ansässigen schweizerischen Händler effektiv zu schützen. Das EVD beantragte daher beim Bundesrat, das Gesuch der 35 Uhrenhändler und -fabrikanten abzulehnen mit dem Verweis, der richtige Zeitpunkt für den Abschluss eines Vertrags mit China sei noch nicht gekommen, «da die gegenwärtig dort bestehenden Verhältnisse noch zu neu und zu wenig geordnet seien, um schon jezt [sic] deren Tragweite und Gestaltung auf die Zukunft beurtheilen zu können».395 Der Bundesrat genehmigte diesen Antrag,396 sodass der Abschluss eines Vertrags und die Eröffnung von Konsulaten im «Reich der Mitte» auf unbestimmte Zeit verschoben wurden. Im Jahr 1863, also vier Jahre nach dem Beschluss, stellte sich heraus, dass die Entscheidung des Bundesrats ganz im Sinne der meisten schweizerischen Kaufleute in China gewesen war. Eine erstmalige Umfrage unter den Schweizern in Shanghai, die Aimé Humbert im Rahmen seiner diplomatischen Reise nach Japan vor Ort durchführte, ergab, dass diese es mehrheitlich bevorzugten, aufgrund der begrenzten Machtmittel der Schweiz unter französischem Schutz zu bleiben.397 Für die lokal niedergelassenen Händler war das informelle, also vertraglich nicht begründete Profitieren von Treaty Rights bei gleichzeitigem Genuss militärisch-konsularischer Rückendeckung durch eine Grossmacht vorläufig die beste Lösung zum Betreiben ihrer Geschäfte.

			Erst mit dem Zusammenbruch des chinesischen Kaiserreichs und der Ausrufung der Republik China im Jahr 1912 kam wieder Bewegung in die Frage der Errichtung schweizerischer Aussenvertretungen und des Abschlusses eines zwischenstaatlichen Vertrags. Die Initiative kam dieses Mal nicht von exportorientierten Industriellen und Händler-Fabrikanten in der Schweiz, sondern von der neuen chinesischen Regierung sowie von den schweizerischen Berufsdiplomaten, die es mittlerweile in Asien gab. Zeitlich nachgeschaltet gingen die Vorstösse auch von den in China anwesenden schweizerischen (Transit-)Händlern aus. Auf schweizerischer Seite waren im Wesentlichen zwei Personen federführend aktiv, der schweizerische Berufsgesandte in Tokyo, Ferdinand von Salis, und der Leiter der Transithandelsfirma Sulzer, Rudolph & Co. in Shanghai, Albert Jost. Der Diplomat und der Kaufmann waren ein eingespieltes Team, weil sie kurz zuvor gemeinsam die Errichtung einer sogenannten Handelsagentur in Shanghai bei den schweizerischen Bundesbehörden erwirkt hatten (für Einzelheiten zur Handelsagentur siehe Kapitel 3.2).

			Direkt nach der Ausrufung der Republik zeigte die neue chinesische Regierung reges Interesse an der Aufnahme diplomatischer Beziehungen und dem Abschluss eines zwischenstaatlichen Vertrags mit der Schweiz. Um sich aus kolonialen Abhängigkeiten zu befreien und ein Moment der nationalen Souveränität zu schaffen, war die neue Republik bestrebt, vor allem mit Kleinstaaten, im Fall der Schweiz mit einer neutralen «Schwesterrepublik»,398 zu kooperieren, die den Einfluss der militärisch-kolonialen Grossmächte auf das «Reich der Mitte» ausgleichen sollten. Eine Handelsagentur bedeutete lediglich wirtschaftlichen Austausch. Was sich die chinesische Regierung von der Schweiz wünschte, war aber die Eröffnung einer Gesandtschaft in Peking. Um dies zu erreichen, traten chinesische Regierungsrepräsentanten auf verschiedenen informellen und indirekten Wegen an die Schweiz heran. Beispielsweise hatte 1912 ein in Asien niedergelassener Schweizer namens Waelchli dem ersten provisorischen Präsidenten der chinesischen Republik, Sun Yat-sen (孙逸仙), einen Besuch abgestattet. Bei diesem Schweizer handelte es sich wahrscheinlich um Johann Wälchli, den späteren Gründer des einflussreichen Handelshauses Liebermann Wälchli & Co. Anlässlich der Zusammenkunft drückte Sun gegenüber dem Kaufmann «sein Bedauern aus, dass die Schweiz keine diplomatische Vertretung in China besitze, da dieselbe unter den neuen Verhaeltnissen beidseitig gute Dienste zu leisten vermoechte». Über Ferdinand von Salis gelangte diese Information schliesslich auch an das EPD.399 Des Weiteren fühlte im April 1914 der chinesische Gesandte in Japan, Lu Zongyu (陆宗舆), bei von Salis vorsichtig nach, ob die Schweiz bereit sei, wechselseitig diplomatische Vertretungen zu etablieren. Als von Salis signalisierte, ein formales Gesuch gerne an die schweizerischen Bundesbehörden weiterzuleiten,400 erhielt er wenig später auch von Yuan Shikai (袁世凯), dem zu diesem Zeitpunkt amtierenden chinesischen Präsidenten, offiziell die Nachricht übermittelt, China hege den Wunsch, mit der Schweiz einen Vertrag abzuschliessen und diplomatische Beziehungen aufzunehmen.401

			Ferdinand von Salis nahm die Anregungen der chinesischen Repräsentanten auf. Auch er befürwortete gegenüber den Bundesbehörden die Schaffung einer solchen diplomatischen Vertretung in der chinesischen Hauptstadt, da die bereits geschaffene Handelsagentur in Shanghai in seinen Augen nicht ausreichend war. Er ging davon aus, dass das neue republikanische China eine Öffnung vollziehen und sich in allen Lebensbereichen dem «Westen» annähern würde, genauso wie dies Japan in den 1860er-Jahren getan hatte. Dadurch entstand aus seiner Sicht für die nächsten Jahrzehnte ein potenziell riesiger Markt mit ungeahnten Möglichkeiten. Von Salis war mit seiner Einschätzung nicht allein. Marktteilnehmer verschiedenster Nationalität versuchten, Einfluss im «Reich der Mitte» zu gewinnen, und fast alle europäischen Kleinstaaten, d. h. Dänemark, Schweden, Norwegen, Belgien und die Niederlande, hatten bereits eine diplomatische Vertretung in Peking aufgebaut, um die Interessen ihrer nationalen Unternehmen bei der neuen chinesischen Regierung politisch zu fördern. Als Kleinstaaten qualifizierten sich diese Nationen aus Sicht von Ferdinand von Salis und aus Perspektive des EPD, weil sie nur über eine unbedeutende militärische Präsenz in China verfügten, während beispielsweise die Niederlande im Japan der 1850er- und 1860er-Jahre noch als militärisch-koloniale Grossmacht gelten konnte. Mit Blick auf die Strategien dieser anderen Nationen in China war Ferdinand von Salis der Meinung, die Schweiz müsse eine Gesandtschaft vor Ort etablieren, damit schweizerische Firmen nicht ins Hintertreffen gerieten.402 

			Albert Jost und die anderen Schweizer in China waren jedoch strikt gegen die Eröffnung von Gesandtschaften und Konsulaten. Sie sahen die Beibehaltung des Status quo als am vorteilhaftesten an. Dies bedeutete, sich weiterhin unter den Schutz der französischen oder deutschen Konsulate in China zu stellen, weil aus ihrer Sicht eigene Aussenvertretungen nicht die nötigen Machtmittel zur Durchsetzung schweizerischer Interessen entfalten konnten. Des Weiteren befürchteten die Schweizer in China, dass beim Abschluss eines Handelsvertrags, der zwangsläufig der Eröffnung einer Gesandtschaft vorausgehen musste, keine Exterritorialitätsrechte mehr von der neuen chinesischen Nationalregierung gewährt würden. Die schweizerischen Händler verharrten damit in kolonialen Denkmustern. Sie sahen in China nicht eine neue Schwesterrepublik, mit der auf Augenhöhe zu kooperieren sich lohnte, sondern weiterhin einen informell-kolonialen Staat mit «barbarisch[er]»403 Gerichtsbarkeit, vor dem es sich zu schützen galt.404 Dies brachte eine Aussage Josts sehr gut auf den Punkt: 

			[…] wenn China auch Republik ist so wird es dann für die Schweiz nicht leichter werden etwas durchzudrücken als früher, die Chinesen bleiben dieselben & nur wer Macht oder viel Geld hat erreicht etwas bei der Regierung. Wir sind unter deutschem Schutze fein raus & könnten es unter schweizerischem nicht besser haben […].405

			Das EPD, das EVD und der Bundesrat schlossen sich letztlich den Argumenten der Schweizer in China an und betonten darüber hinaus auch den Kostenaspekt, der mit einer Gesandtschaft verbunden war, da diese zwangsläufig mit Berufsdiplomaten versehen werden musste. Die Eröffnung einer «richtigen» schweizerischen Vertretung in China wurde abermals für unbestimmte Zeit auf Eis gelegt.406

			Erst nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs kam wieder starke Bewegung in die Angelegenheit. Die schweizerischen Händler in China vollzogen eine fundamentale Kehrtwende in ihrer Haltung, gaben ihre Blockadehaltung zu schweizerischen Aussenvertretungen auf und forderten fortan vehement die Eröffnung eines Berufskonsulats in Shanghai. Grund für diesen Sinneswandel waren die negativen Kriegserfahrungen unter französischem, deutschem oder amerikanischem Schutz, die Bürgern anderer Kleinstaaten mit eigenen Vertretungen erspart blieben.407 Am schlechtesten erging es Schweizern, die bei deutschen Konsulaten eingeschrieben waren, weil sie von Seiten der Entente und ihrer Verbündeten oftmals wie Feindzugehörige behandelt wurden. Bei den französischen Vertretungen wurden schweizerische Händler schlechter behandelt als französische Unternehmen, wenn es beispielsweise um die Erbringung von handelsrelevanten Dienstleistungen, wie die Ausstellung zwingend benötigter Exportzertifikate, ging.408

			Auch die Vereinigten Staaten, deren Unternehmen nicht so stark in Konkurrenz zu schweizerischen Firmen standen und bei denen daher weniger Gründe für eine diskriminierende Behandlung vorlagen,409 zeigten wenig Interesse und Priorität bei Hilfeleistungen gegenüber Schweizern. Dies verdeutlicht das Beispiel des Kaufmanns Ulrich Spalinger. Der Händler war ursprünglich beim deutschen Konsulat in Guangzhou eingeschrieben und wurde während des Krieges beschuldigt, dem deutschen Konsul bei der Stationierung von deutschen U-Booten geholfen zu haben. Ausserdem wurde ihm der unerlaubte Weiterexport von Seidenabfällen nach Deutschland, die eigentlich für Frankreich bestimmt waren, angelastet.410 Durch diesen angeblichen Akt des «Trading with the enemy» geriet er auf eine britische schwarze Liste, die ihm fortan nicht nur den Handel mit britischen Gebieten, sondern auch mit der Schweiz unmöglich machte,411 weil Spalinger aus logistischen Gründen sämtliche Waren über die für ihn blockierte britische Kronkolonie Hongkong verschiffen musste. Die Beschuldigungen waren aus Sicht Spalingers von Konkurrenten frei erfunden worden und sollten der Schädigung seines Geschäfts dienen. Schliesslich wechselte Spalinger das Schutzverhältnis und schrieb sich beim amerikanischen Konsulat in Guangzhou ein. Aber auch die US-Vertretung zeigte kaum Interesse, sich für den schweizerischen Kaufmann einzusetzen und gegen die in seinen Augen unrechtmässige Benachteiligung vorzugehen.412 Ohne ein schweizerisches Konsulat war Spalinger auf sich allein gestellt. Mit dem Ersten Weltkrieg hatte sich also das internationale System abrupt und grundlegend verändert. Freihandel sowie koloniale Kooperationsformen wurden unterbrochen und deshalb sahen sich schweizerische Händler dazu gezwungen, sich an die neue Situation anzupassen und auf Ressourcen des schweizerischen Staates zurückzugreifen, wenn es um ihren Schutz ging. Eine grundsätzliche Abkehr von kolonialen Prinzipien bedeutete ihre neue Haltung aber nicht.

			Der Bundesrat und das EPD waren trotz starker Interventionen der Schweizer in China und des schweizerischen Gesandten in Japan immer noch nicht bereit, Vertretungen im «Reich der Mitte» zu eröffnen.413 Diese wiederholte und geradezu grundsätzliche Ablehnung der Bundesbehörden stiess bei ausländischen Beobachtern, insbesondere bei den Repräsentanten von Staaten, die bereits diplomatische Vertretungen in China etabliert hatten, auf Erstaunen. Beispielsweise tauschte sich Ferdinand von Salis intensiv mit dem schwedischen Gesandten in Japan, Gustaf Oscar Wallenberg, darüber aus, welche strategischen Möglichkeiten «kleineren und neutralen» Staaten gegenüber der chinesischen Regierung zur Verfügung standen und wie diese, also konkret Schweden und die Schweiz, miteinander kooperieren konnten.414 Gegenüber von Salis äusserte Wallenberg die Ansicht, die Methoden des kolonialen 19. Jahrhunderts, in dem Kleinstaaten im Fahrwasser der Kanonenboote der Grossmächte problemlos Handel treiben konnten, ohne dabei über institutionalisierte diplomatische Vertretungsformen in China zu verfügen, seien vorbei. Bedingung für den Handel mit dem neuen republikanischen China waren für ihn zwischenstaatliche Verträge und die Etablierung von Gesandtschaften und Konsulaten. So schrieb er an Ferdinand von Salis:

			Jedes Land, das es schätzt, zum Weltverien [sic!] zugehören, muss, wenn es in der Reihe der anderen Nationen auf den grossen Märkten des Fernen Ostens arbeiten will, unter gleichartigen Formen auftreten. – Wir leben nicht mehr in den Zeiten der ausziehenden Abenteurer, die sich auf ihren Revolver ausschliesslich verlassen konnten. – Die Kaufleute können den Interessen ihres Landes, die Produktion abzusetzen, unter solchen Umständen nicht rationell dienen. – Die nötige Organisation ist erforderlich. – Die Schweiz muss eine Vertretung in China haben – und einen Vertrag, – wenn sie ihre Produkte unter den Chinesen, die ein Viertel der Bevölkerung der ganzen Welt, darstellen, absetzen will.415

			Nachdem die Bundesbehörden also abermals die Entscheidung auf unbestimmte Zeit vertagt hatten, brachte erst ein erneuter diplomatischer Vorstoss zur Aufnahme offizieller diplomatischer Beziehungen von chinesischer Seite im Jahr 1917 neue Bewegung in die Angelegenheit.416 Für die letztlich erfolgreiche Unterzeichnung eines Freundschaftsvertrags zwischen der Schweiz und China im Jahr 1918 gab aber das persönliche Engagement von Albert Jost den entscheidenden Ausschlag. Dieser reiste im richtigen «psychologischen Moment» nach Bern und leistete persönliche Überzeugungsarbeit auf politischer Ebene.417 Vor allem sprach er persönlich bei Alfred Frey, Nationalrat und Präsident des Schweizerischen Handels- und Industrievereins (SHIV), vor und nahm Kontakt zum Bundespräsidenten Felix Calonder und zum Vorsteher des EVD auf.418 Beim SHIV handelte es sich um den führenden schweizerischen Dachverband (für Details zum SHIV siehe Kapitel 2.3). Der unterzeichnete Vertrag war sehr vorteilhaft für die Schweiz ausgestaltet, da er eine Meistbegünstigungsklausel und das Privileg der Konsulargerichtsbarkeit enthielt. Damit war die Schweiz das letzte Land, das Exterritorialitätsrechte in China zugesprochen bekam.419

			Dekolonialisierung: Abschaffung der ungleichen Verträge in Japan, China und Siam 1899–1946

			Genauso wie schweizerische Händler auf die Strukturen und Unterstützung von militärisch-kolonialen Grossmächten zurückgriffen, um in informell-kolonialen Räumen Privilegien zu erhalten und zwischenstaatliche Verträge abzuschliessen, waren sie auch in den späteren Dekolonisierungsprozessen vom Handeln ebenjener Grossmächte (und anderer Vertragsmächte) abhängig. Der Verlust schweizerischer Treaty Rights folgte stets auf die Aufgabe kolonialer Vorrechte durch die Grossmächte, und hier war besonders Grossbritannien federführend.

			In Japan vollzogen sich die Dekolonisierungsprozesse besonders früh. Die ungleichen Verträge wurden bis zum Ende des 19. Jahrhunderts abgeschafft, indem Japan mit sämtlichen Vertragsstaaten, inklusive der Schweiz, zwischen 1894 und 1897 neue Verträge aushandelte und abschloss, welche die alten, kolonial geprägten Vereinbarungen ersetzten und allesamt im Jahr 1899 in Kraft traten. Der grössere politische Kontext, in dem die Vertragsrevisionen stattfanden, war der Aufstieg Japans zu einer Gross- und Kolonialmacht in Asien, der sich während des Ersten Japanisch-Chinesischen Kriegs (1894–1895) bereits deutlich abzeichnete. In den Augen der westlichen Vertragsmächte wurde Japan zu einem ernst zu nehmenden Machtfaktor, dem sie immer schwerer die Abschaffung asymmetrischer kolonialer Privilegien verweigern konnten. Auf konkreter Ebene hatte Japan seit den 1870er- und vor allem seit den 1880er-Jahren sein Rechtssystem immer weiter nach europäischen Standards umgebaut und diese Reformen führte die japanische Regierung als eines ihrer Hauptargumente an, warum die Abschaffung der Exterritorialität und letztlich der gesamten ungleichen Verträge gerechtfertigt war.420 Die Vertragsmächte erkannten diese Fortschritte an und auch der Bundesrat bemerkte 1896 in einer Botschaft an die Bundesversammlung:

			[…] neben diesen wirtschaftlichen Fortschritten haben sich tiefgreifende Verbesserungen der Verfassung (nationales Parlament seit 1886) und Gesetzgebung vollzogen, die dem Lande heute erlauben, aus seiner Verschlossenheit gänzlich herauszutreten und die Gleichstellung der Fremden und der Japaner zu proklamieren.421

			Den Anfang bei der Abschaffung der ungleichen Verträge machte Grossbritannien, das im Juli 1894 einen Vertrag unterzeichnete, durch den Japan weitgehend seine Souveränität zurückerhielt. Durch einen «effet domino» zogen die anderen westlichen Vertragsstaaten bei der Revision ihrer Verträge mit Japan nach, zuerst die Vereinigten Staaten (November 1894), danach Italien (Dezember 1894), Russland (Juni 1895), Dänemark (Oktober 1895), Deutschland (April 1896), Schweden-Norwegen (Mai 1896), Belgien (Juni 1896), Frankreich (August 1896), die Niederlande (September 1896) und im November 1896 die Schweiz. Nach der Eidgenossenschaft folgten nur noch Spanien und Portugal (Januar 1897) sowie Österreich-Ungarn (Dezember 1897).422 

			Schweizerische Händler versuchten bereits kurz nachdem der Abschluss des britisch-japanischen Vertrags bekannt wurde, durch Lobbying Einfluss auf die später folgenden Verhandlungen zur Revision des schweizerischen Vertrags zu nehmen. Besonders früh wurde der Präsident der Zürcherischen Seidenindustrie-Gesellschaft, Gustav Siber (1857–1924), aktiv. Er war der Neffe von Hermann Siber, dem Mitbegründer von Siber, Brennwald & Co. in Japan. Nach dem Tod seines Vaters Gustav (Senior) hatte er 1882 dessen Seidenwebereigeschäft in der Schweiz übernommen, das eng mit Siber, Brennwald & Co. verbunden war.423 Die Zürcherische Seidenindustrie-Gesellschaft stand als Branchenverband nicht nur, wie ihr Name suggeriert, Industriebetrieben offen. Vielmehr zählte die Gesellschaft auch grosse Asientransithändler zu ihren Mitgliedern, welche die Zürcher Seidenwebereien mit Rohseide belieferten. Zumindest in den 1940er-Jahren waren Siber, Hegner & Co. (vormals Siber, Brennwald & Co.) und vermutlich auch Charles Rudolph & Co. Mitglieder des Verbands.424 

			Als sich Gustav Siber im Januar 1895 an Conrad Cramer-Frey, den Präsidenten des SHIV,425 betreffend die Vertragsrevision mit Japan wandte, agierte er demnach auch im Interesse, vielleicht sogar im Auftrag von Siber, Brennwald & Co. In seinem Brief schilderte er, dass immer noch keine Rechtssicherheit für schweizerische Firmen in Japan bestehe und daher das Privileg der Exterritorialität auch weiterhin von grosser Wichtigkeit sei.426 Mit dieser Haltung war Siber nicht allein. Zahlreiche Schweizer und Ausländer anderer Nationalität in Japan beharrten auf der Konsularjurisdiktion, während die Regierungen der verschiedenen Vertragsstaaten bereit waren, diese abzuschaffen.427 Gleichzeitig zeigte Siber in seinem Brief an Cramer-Frey aber auch ein hohes Mass an Pragmatismus. Er erkannte an, dass es unrealistisch war, auf schweizerischer Seite gegen die Aufgabe der Konsulargerichtsbarkeit zu kämpfen, da die japanische Regierung diese von allen Vertragsstaaten verlangte und die Gewährung einer Ausnahme für die Schweiz kaum denkbar war. Stattdessen bat er Cramer-Frey darum, bei den Bundesbehörden darauf hinzuwirken, in den Vertragsverhandlungen vor allem auf den Aspekt der Höhe der Einfuhrzölle zu fokussieren, da die Zürcherische Seidenindustrie-Gesellschaft hier noch einen geringen Verhandlungsspielraum vermutete. Besonders im Blick hatte Siber den japanischen Importzoll auf Seiden- und Halbseidenprodukte, der im britischen Vertrag von 1894 von vormals fünf auf 15 Prozent heraufgesetzt worden war und der exportorientierten Zürcher Seidenindustrie Sorgen bereitete.428

			Als in der ersten Hälfte des Jahres 1896 die Verhandlungen zwischen der schweizerischen und der japanischen Regierung zur Revision des Vertrags von 1864 begannen, wurde den Bundesbehörden schnell klar, dass noch viel weniger Verhandlungsspielraum bestand als von der Zürcherischen Seidenindustrie-Gesellschaft erhofft und angenommen. Die japanische Regierung war ausschliesslich bereit, mit Grossbritannien, Deutschland, Frankreich und den Vereinigten Staaten über die Höhe der Einfuhrzollsätze zu verhandeln, weil diese Nationen zusammen für 90 Prozent des japanischen Imports verantwortlich waren. Die Schweiz, als Nation mit starken individuellen Handelsfirmen, aber geringem absolutem Handelsvolumen, und alle anderen Vertragsstaaten sollten hingegen lediglich Verträge mit Meistbegünstigung erhalten. Dadurch galten für sie zwar die gleichen Zolltarife wie für die vier (wirtschaftlichen) Grossmächte, aber sie konnten deren Höhe selbst nicht beeinflussen.429 Auch Hilfe bei den vier (wirtschaftlichen) Grossmächten zu suchen, war für die schweizerischen Bundesbehörden wenig erfolgversprechend. So hatte bereits 1895 die deutsche Regierung eine Anfrage des EPD abgelehnt, sich bei der japanischen Regierung für niedrige Zollsätze für Seidenwaren einzusetzen. Dieses Gesuch hatte das EPD auf Betreiben des SHIV und der Zürcherischen Seidenindustrie-Gesellschaft vorgenommen.430

			Der letztlich 1896 mit der japanischen Regierung abgeschlossene Vertrag war analog zu jenen der anderen Vertragsstaaten ausgestaltet und verfügte wie bereits erwähnt über eine Meistbegünstigungsklausel. Er sah die Abschaffung der Exterritorialität sowie der Sondergebiete, d. h. der internationalen Niederlassungen, vor (für die internationalen Niederlassungen siehe Kapitel 1.3). Im Gegenzug gewährte Japan die Öffnung des gesamten Landes für ausländische Kaufleute, damit diese für Handel und Niederlassung nicht mehr nur auf die wenigen Vertragshäfen beschränkt blieben.431 Sowohl die schweizerischen Bundesbehörden als auch die Wirtschaftsverbände waren mit dem neuen Vertrag verhältnismässig zufrieden, weil dessen Bestimmungen das Maximum dessen darstellten, was für die Schweiz zu erreichen gewesen war. So hielt der SHIV, der während der Vertragsverhandlungen vom EVD konsultiert wurde, die «Aufhebung der Consulargerichtsbarkeit für unvermeidlich […], nachdem die wichtigsten Handelsstaaten, wie England, die Vereinigten Staaten und Deutschland, auf sie verzichtet haben». Den Abschluss eines «blossen Meistbegünstigungsvertrags», der keine Beeinflussung der Zollsätze erlaubte, hielt der Dachverband für alternativlos, weil der Schweiz «keinerlei passende Kampfmittel zu Gebote st[anden], um auf Japan einen Druck auszuüben».432 Das EVD zeigte sich mit den von Grossbritannien, Deutschland, Frankreich und den Vereinigten Staaten final ausgehandelten Zolltarifen zufrieden, weil diese für die wichtigsten schweizerischen Exportgüter moderat waren. Selbst wenn die Schweiz in der Lage gewesen wäre, eigenständig mit Japan über die Zolltarife zu verhandeln, hätte sie aus Sicht des EVD nichts «Günstigeres als die erwähnten Grossstaaten» erreichen können. Aus diesem Grund begrüsste das EVD das im schweizerisch-japanischen Vertrag festgeschriebene Prinzip der Meistbegünstigung.433

			In China verlief die Abschaffung der ungleichen Verträge und vor allem der Exterritorialität nach ähnlichen Mustern. Ihr Auslöser war aber nicht ein Erstarken des Landes, wie dies in Japan der Fall gewesen war, sondern der Zweite Weltkrieg, der die Beziehungsdynamiken zwischen kolonialen und kolonisierten Staaten veränderte. Im Januar 1943 gaben Grossbritannien und die Vereinigten Staaten ihre kolonialen Vorrechte durch die Unterzeichnung neuer bilateraler Verträge mit ihrem Verbündeten, der nationalistischen Regierung Chinas mit Sitz in Chongqing, auf. Die japanische Regierung tat es den beiden alliierten Mächten gleich und verzichtete 1943 ebenfalls auf ihre kolonialen Privilegien gegenüber dem von ihr drei Jahre zuvor in Nanjing eingesetzten Marionettenregime Wang Jingweis. Gemäss Michele Coduri gingen die drei grossen Kriegsparteien diesen Schritt, um ihre Dekolonisierungsbereitschaft propagandistisch auszuschlachten und um sich mit ihren jeweiligen chinesischen Verbündeten gut zu stellen. Wie bei dem Dominoeffekt, der sich in Japan Ende des 19. Jahrhunderts vollzogen hatte, stimmten während des Krieges zahlreiche weitere Vertragsstaaten einer Revision ihrer Verträge zu, so zum Beispiel Italien, Norwegen, die Niederlande, Belgien, Schweden und Vichy-Frankreich.434

			Im Gegensatz dazu hatte der Bundesrat über den Krieg hinweg die Aufgabe der schweizerischen Exterritorialitätsrechte so lange wie möglich hinausgezögert, um die Interessen der schweizerischen Händler in den von Japan besetzten Gebieten zu schützen. Im Juli 1945 wies das EPD aber darauf hin, dass diese Taktik nicht mehr haltbar war, da neben der Schweiz nur Portugal noch nicht auf die Konsularjurisdiktion verzichtet hatte. Die Exterritorialitätsrechte der Schweiz waren 1918 nicht wörtlich im schweizerisch-chinesischen Vertrag festgeschrieben worden, sondern lediglich indirekt über das Prinzip der Meistbegünstigung in einer gesonderten Erklärung. Dies bedeutete, dass Schweizer das Privileg nur so lange besassen, wie es noch andere Vertragsstaaten in China gab, die noch über explizite Exterritorialitätsrechte verfügten. Und es schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis Portugal seine kolonialen Privilegien aufgeben würde. Um diesem Schritt der portugiesischen Regierung zuvorzukommen und infolgedessen gar keine Rechte mehr zu haben, beschloss der Bundesrat, proaktiv mit der chinesischen Regierung in Chongqing in Verhandlung zu treten.435 Letztlich wurden die schweizerischen Exterritorialitätsrechte durch einen Notenaustausch der beiden Regierungen am 13. März 1946 abgeschafft. Gleichzeitig sah das Dokument vor, dass die Schweizer in China bis zum Abschluss eines neuen Niederlassungs- und Handelsvertrags «die gleichen Rechte und Privilegien geniessen [sollten], die den Angehörigen der meistbegünstigten Nationen gewährt worden sind oder noch gewährt werden […]».436 Ein solcher schweizerischer Vertrag kam bis zur Proklamation der Volksrepublik China im Jahr 1949 nicht mehr zustande, obwohl beispielsweise die Swiss Chamber of Commerce in China dafür Lobbying betrieb (siehe dafür Kapitel 2.2). Dennoch profitierten die Schweizer vor Ort von den neuen bilateralen Verträgen, welche die Grossmächte und später die anderen Vertragsstaaten zwischen 1943 und 1945 ausgehandelt hatten. 

			In Siam war die Situation speziell, weil die Dekolonisierung mit dem Abschluss eines zwischenstaatlichen Vertrags zwischen der Schweiz und Siam zusammenfiel. Schweizer in Siam standen jahrzehntelang unter dem Schutz Frankreichs und Deutschlands und profitierten dadurch informell von den vertraglich garantierten kolonialen Privilegien dieser Nationen wie der Exterritorialität. Erstmals wurde ein schweizerisch-siamesischer Freundschafts- und Handelsvertrags im Jahr 1931 auf Basis der Gleichberechtigung abgeschlossen, womit die Schweiz offiziell sämtliche kolonialen Vorrechte für ihre Bürger aufgab, die diese formal gesehen ohnehin nicht besessen hatten. Anders als in Japan und China übersprang der Bundesrat damit den Abschluss eines ungleichen Vertrags und ging direkt in die Phase der Vertragsrevision über. Der Prozess der Dekolonisierung, an dessen Ende der Vertragsabschluss stand, ging schleichend über einen Zeitraum von über 30 Jahren vonstatten. Er begann 1897, als erstmals ein Schweizer negative Erfahrungen mit der Anwendung der Konsulargerichtsbarkeit machte. Er war Augenzeuge eines Mordes geworden, den ein Siamese an einem Amerikaner begangen hatte. Da der Schweizer unter französischem Schutz stand, nahm der lokale französische Konsul auf Bitten seines amerikanischen Amtskollegen die Aussage des Zeugen und eine eidesstattliche Erklärung auf. Die siamesische Regierung protestierte im Nachhinein gegen diesen Schritt, weil sie der Auffassung war, dass der Schweizer als Angehöriger einer vertragslosen Nation nicht unter die französische Konsulargerichtsbarkeit falle und von den siamesischen Behörden hätte befragt werden müssen. Auch wenn der Vorfall folgenlos blieb, war er doch Symptom einer grösseren Strategie der siamesischen Regierung,437 ähnlich wie zuvor in Japan auf eine Reform des eigenen Rechtssystems und auf die Abschaffung der Exterritorialität hinzuarbeiten.438 

			Vor dem Hintergrund dieser ersten Warnzeichen wurde Albert Berli, Chef einer bedeutenden schweizerischen Handelsfirma in Bangkok (Berli & Co.), gemeinsam mit seinem Partner in der Schweiz, Martin Haffter (M. Haffter & Co.), politisch aktiv. Die beiden Geschäftsleute wählten genau den richtigen Zeitpunkt, als sie – nur wenige Tage bevor der siamesische König Chulalongkorn der Schweiz im Mai 1897 einen Staatsbesuch abstattete – eine Petition an das EPD richteten. In dieser plädierten sie dafür, der Bundesrat möge anlässlich des Zusammentreffens mit dem siamesischen Staatsoberhaupt auf den Abschluss eines zwischenstaatlichen Vertrags hinwirken. Wichtig war ein solches bilaterales Abkommen aus ihrer Sicht nicht nur, weil bedeutende schweizerische Handelsinteressen in Siam vorhanden waren, sondern auch weil Berli sich durch die Forderung der siamesischen Regierung bedroht sah, sich nicht mehr unter die französische Konsularjurisdiktion stellen zu dürfen und sich der siamesischen Gerichtsbarkeit fügen zu müssen. Berli, der über gute Beziehungen zum König von Siam und dessen Hof verfügte, bemerkte gegenüber dem EPD zudem, dass der Abschluss eines solchen Vertrags der siamesischen Regierung «sehr passen und willkommen sein würde». Ob der Kaufmann diese Aussage traf, weil er bereits bei den siamesischen Behörden in der Angelegenheit inoffiziell vorgefühlt hatte, ist nicht überliefert.439 

			Bei dem Staatsbesuch kam das Thema des bilateralen Vertrags denn auch zur Sprache und sowohl der siamesische König als auch der Bundesrat zeigten sich bereit,440 in weitere Verhandlungen einzusteigen, die in Paris geführt werden sollten. Der Bundesrat liess mit Beschluss vom 30. November 1897 über Charles Édouard Lardy, den schweizerischen Gesandten in der französischen Hauptstadt, einen ersten Vertragsentwurf an den Schweizer Charles Corragioni d’Orelli übermitteln, der als Legationsrat und Sekretär der siamesischen Gesandtschaft in Paris fungierte. Bei dem Vorschlag handelte es sich im Kern um einen einfachen Meistbegünstigungsvertrag, der Schweizern dieselben Rechte wie Briten, Deutschen und Franzosen zusichern sollte, einschliesslich der Exterritorialität. Zudem sollten schweizerische Bürger ausdrücklich das Recht erhalten, sich unter den Schutz eines beliebigen fremden Vertragsstaats stellen zu können, durch den auch die Konsulargerichtsbarkeit ausgeübt werden würde.441 Die siamesische Regierung lehnte diesen Entwurf jedoch ab. Im Februar 1898 schloss sie mit Japan einen Vertrag ab, der die Aufgabe der Konsularjurisdiktion nach der erfolgreichen Beendigung der laufenden siamesischen Justizreformen vorsah. Die Schweiz sollte einen ähnlichen Vertrag unterschreiben, um Druck auf die militärisch-kolonialen Grossmächte und die anderen Vertragsstaaten auszuüben, einer Revision ihrer bereits bestehenden Verträge und einem Verzicht auf die Konsulargerichtsbarkeit zuzustimmen. Um diesen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur Dekolonialisierung zu erreichen, stellte Charles Corragioni d’Orelli der Schweiz Gegenleistungen in anderen Bereichen in Aussicht.442

			«[N]ach näherer Prüfung [des siamesischen Gegenvorschlags] und Konsultierung eines mit Siam in bedeutendem Geschäftsverkehr stehenden Kaufmanns», bei dem es sich wahrscheinlich um Berli oder Haffter handelte, schlug das EVD im Januar 1899 dem Bundesrat vor, einem Vertrag nach japanischem Vorbild nur unter bestimmten Bedingungen zuzustimmen. So sollte die schweizerische Konsulargerichtsbarkeit erst dann erlöschen, wenn «vorher eine oder zwei europäische Grossmächte» ebenfalls ihre Exterritorialitätsrechte aufgeben würden.443 Dem EPD ging dieser Vorschlag aus zwei Gründen zu weit. Erstens war es der Meinung, «die Schweiz, welche keine massgebende Macht in Siam darstellte, [sei] […] auf den Schutz fremder Seemächte angewiesen». Damit war vor allem die Protektion durch die militärisch-kolonialen Grossmächte Frankreich und Deutschland gemeint, die Flottenkontingente in Asien hatten und den Schweizern vor Ort mit der Gewährung der Konsulargerichtsbarkeit behilflich waren. Der vom EVD benutzte Begriff der «europäischen Grossmächte» war aus Sicht des EPD unpassend und kontraproduktiv. Denn zu dieser Kategorie gehörten auch Staaten, die zwar in Europa, nicht aber in Asien als Grossmacht gelten konnten, wie Italien, Österreich-Ungarn oder Spanien (nach dem Verlust der Philippinen). Als problematisch sah das EPD die Situation an, dass, wenn zwei oder drei solcher europäischen Grossmächte ihre Exterritorialitätsrechte aufgeben würden, die Schweizer in Siam automatisch die ihrigen auch verlieren und dann ganz ohne Schutz durch eine militärisch-koloniale Grossmacht dastehen würden. Zweitens hielt es das EPD für unvereinbar mit der Souveränität und Würde der Schweiz, «uns in einem Staatsvertrag oder auch nur in den Verhandlungen über einen solchen gleichsam als Trabanten dieser oder jener europäischen Grossmacht auszugeben». Das EPD verwendete den Begriff der «Grossmacht» also situativ flexibel. Wenn es der Argumentation diente, die Schweiz kleinzureden, wie beim Herausstreichen der Notwendigkeit des Schutzes durch eine befreundete Seemacht, wurde die Terminologie verwendet, wenn hingegen die Eigenstaatlichkeit der Schweiz betont werden sollte, verzichtete das EPD auf die Unterscheidung zwischen «Grossmächten» und «Kleinstaaten». Das EPD empfahl letztlich dem Bundesrat, nicht auf den Vorschlag des EVD einzutreten. Stattdessen sollte Lardy gegenüber den siamesischen Unterhändlern unmissverständlich klarmachen, dass der Bundesrat nur weiterverhandeln könne, wenn der Vertragstext für Schweizer das Recht festschreibe, «sich unter den Schutz und die Gerichtsbarkeit einer beliebigen fremden Macht zu stellen, solange die Schweiz keine eigene Vertretung in Siam besitze […]».444 Der Bundesrat folgte mit seinem Beschluss vom 3. Februar 1899 dem Antrag des EPD und handelte damit nach dem gleichen Schema wie bei der Revision der ungleichen Verträge in Japan (1896).445 Die grundsätzliche Stossrichtung des Entscheids war es, einen Verzicht auf die Konsulargerichtsbarkeit so lange wie möglich hinauszuzögern, d. h. bis sämtliche Grossmächte ihre Exterritorialitätsrechte aufgaben. Dies hatte den Vorteil, dass die Grossmächte die Einhaltung der neuen Verträge mit politischen und nötigenfalls mit militärischen Mitteln sicherstellen konnten und die Schweiz dadurch indirekt profitieren konnte. Beispielsweise konnte die britische Regierung intervenieren, wenn ausländische Händler nach der Abschaffung der Exterritorialität von siamesischen Gerichten diskriminierend behandelt wurden.446

			Die kategorische Haltung des Bundesrats zur Beibehaltung der Exterritorialitätsrechte und anderer kolonialer Privilegien führte 1899 zum Abbruch der Vertragsverhandlungen zwischen der Schweiz und Siam. In den nächsten Jahren passierte nicht viel in der Angelegenheit, ausser dass 1907 die französische Regierung dem jahrelang aufgebauten siamesischen Druck nachgab, indem sie Schweizern in Siam keinen Schutz und keine Unterstellung unter die französische Konsulargerichtsbarkeit mehr gewährte. Die lokalen Schweizer waren ab diesem Zeitpunkt voll auf den Schutz Deutschlands angewiesen.447 Erst anlässlich der Zweiten Haager Friedenskonferenz (Juni bis Oktober 1907) kam neue Bewegung in die Frage. In einer informellen Unterredung zwischen Gaston Carlin (schweizerischer Delegierter), Charles Corragioni d’Orelli (siamesischer Delegierter) und Johannes Kriege (deutscher Delegierter) schlug Carlin vor, die Verhandlungen wieder aufzunehmen und den Abschluss eines Vertrags anzustreben, der die Aufgabe der Konsulargerichtsbarkeit unter bestimmten Bedingungen als Massgabe enthalten sollte.448 Infolgedessen arbeiteten das EVD und der SHIV, der von den Bundesbehörden in der Frage konsultiert wurde, wie schon 1899 einen Vorschlag aus, der den Verlust der schweizerischen Exterritorialität an jenen der Grossmächte Grossbritannien, Deutschland und Frankreich koppeln sollte.449 Das EPD wiederum war der Meinung, dass diese Zugeständnisse der siamesischen Regierung nicht ausreichen würden und eine Verknüpfung mit den Grossmächten daher zu unterlassen sei.450 Der Bundesrat folgte abermals der Einschätzung des EPD und beschloss am 10. April 1908, der siamesischen Regierung einen Meistbegünstigungsvertrag vorzuschlagen, bei dem die siamesische Gerichtsbarkeit für Schweizer direkt nach dem Abschluss der Justizreformen gelten sollte, und zwar unabhängig von der Stellung der Bürger anderer Vertragsstaaten zu diesem Zeitpunkt. Bis dahin sollten sich die Schweizer in Siam unter den Schutz und die Konsularjurisdiktion einer fremden Macht stellen können.451

			Den schweizerischen Händlern in Siam ging dieser Beschluss des Bundesrats deutlich zu weit. Sie sahen durch diesen ihre wirtschaftliche Stellung gefährdet. Aus diesem Grund richteten vor allem Diethelm & Co. und Berli & Co. in Absprache mit dem SHIV 1908 verschiedene Gesuche an das EPD und das EVD oder sie wurden persönlich bei diesen Behörden vorstellig. Als Argumente führten die Kaufleute an, das Prinzip der Exterritorialität sei für ihre Firmen überlebensnotwendig. Sie wollten dieses entweder gar nicht aufgeben oder zumindest erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt. Vor allem war es ihnen wichtig, dass sie ihre Exterritorialitätsrechte nicht vor ihren Konkurrenten verlieren würden, d. h., sie wollten nicht «die einzigen Weissen unter siamesischer Gerichtsbarkeit, mit Ausnahme von Griechen & andern Balkanvölkern»452 sein. Daher war es den schweizerischen Händlern wichtig, die Aufgabe kolonialer Privilegien durch die militärisch-kolonialen Grossmächte abzuwarten, und diese sahen sie noch in ferner Zukunft. Dementsprechend waren die Geschäftsleute wenig überzeugt von der weitgehend bedingungslosen Aufgabe der Exterritorialität durch das EPD und befürworteten viel mehr den Ansatz des EVD, die Unterstellung der Schweizer unter die siamesische Gerichtsbarkeit an die militärisch-kolonialen Grossmächte zu koppeln. Zudem war es den Kaufleuten wichtig, sich weiterhin unter den Schutz und die Konsulargerichtsbarkeit einer militärisch-kolonialen Grossmacht zu stellen. Alternativ brachten sie aber auch die Eröffnung von schweizerischen Konsulaten ins Spiel.453

			Die Interventionen der Firmenvertreter änderten nichts an der Haltung der Bundesbehörden. Gleichzeitig antworte aber auch die siamesische Regierung nicht auf den neuen Vertragsvorschlag des Bundesrats, sodass erst wieder am 10. März 1909 starke Bewegung in die Debatte kam, als Grossbritannien einen bilateralen Vertrag mit Siam abschloss, der mit sofortiger Wirkung einen Verzicht auf die Konsulargerichtsbarkeit beinhaltete.454 Die schweizerischen Händler waren von diesem Schritt völlig überrascht worden und vollzogen eine Kehrtwende, was ihre strategische Position anging. Der SHIV sowie Diethelm & Co. und Berli & Co. gelangten abermals an die Bundesbehörden und vertraten nun vehement die Auffassung, die Ausgangslage habe sich grundlegend verändert. Es gelte nun, so schnell wie möglich ein Abkommen mit Siam abzuschliessen, möglichst analog zu jenem Grossbritanniens, damit um jeden Preis der «vertragslose[] und unhaltbare[] Zustand»455 «beseitigt und […]eine klare Ordnung für die Schweizer in Siam»456 geschaffen werden könne, auch wenn dies die sofortige und bedingungslose Aufgabe der Konsulargerichtsbarkeit nach sich zöge.457 Der Bundesrat beschloss allerdings, erst einmal nichts zu überstürzen und nichts zu unternehmen. Er folgte damit einem Antrag des EPD, das der Meinung war, der Bundesrat solle der siamesischen Regierung kein neues Angebot zur sofortigen Aufgabe der Exterritorialität unterbreiten, sondern erst einmal auf eine Antwort auf den Vertragsvorschlag vom 10. April 1908 warten, die noch ausstand. Der Bundesrat sollte gemäss dem EPD den Verzicht auf die Treaty Rights so lange hinauszögern, bis die verschiedenen anderen Vertragsstaaten diesen Schritt gegangen seien. Dieses Zuwarten sollte auch dazu dienen, die Schweizer vor Ort so lange wie möglich unter deutschen Schutz und die deutsche Konsulargerichtsbarkeit stellen zu können.458

			Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs unternahm keine der beiden Seiten einen neuen Anlauf, die Vertragsverhandlungen weiterzuführen. Dies änderte sich erst 1916, als der siamesische Gesandte in Paris informell bei Charles Édouard Lardy vorfühlte, ob seitens des Bundesrats noch ein Interesse an der Wiederaufnahme der Gespräche bestand. Sowohl Lardy als auch das EPD waren allerdings der Meinung, dass die Durchführung von Verhandlungen in den Wirren der Kriegszeit nicht infrage kam.459 Ein weiterer Effekt des Krieges war, dass schweizerische Firmen, wie Diethelm & Co., ihre Registrierung bei der deutschen Vertretung in Bangkok aufgeben mussten, weil sie sonst aufgrund des britischen «Trading with the Enemy Act» keinen Handel mehr mit den britischen Kolonien in Asien hätten treiben dürfen. Aufgrund dieses Schritts kamen sie ab 1915 nicht mehr in den Genuss der deutschen Konsulargerichtsbarkeit und waren ab diesem Zeitpunkt der siamesischen Gerichtsbarkeit unterworfen.460

			Nachdem Grossbritannien bereits vor dem Krieg einen Anfang mit dem Verzicht auf die Exterritorialität gemacht hatte, begannen ab 1920 zuerst die Vereinigten Staaten und dann sukzessive die verschiedenen anderen Vertragsstaaten, ihre Treaty Rights aufzugeben. In diesem Kontext war nun auch für die Schweiz die Gelegenheit gekommen, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. So beschloss 1926 der Bundesrat, unter Mitwirkung von H. Kunz, dem Geschäftsführer der Filiale von Diethelm & Co. in Bangkok, und durch Vermittlung der Vereinigten Staaten zuerst informelle und später formelle Verhandlungen mit der siamesischen Regierung zu führen. Im Mai 1931 konnte schliesslich ein Freundschafts- und Handelsvertrag zwischen der Schweiz und Siam abgeschlossen werden, der auf dem Prinzip der Gleichberechtigung der beiden Vertragsparteien beruhte und keine kolonialen Privilegien mehr umfasste. Da das Abkommen eine Meistbegünstigungsklausel enthielt, konnten Schweizer fortan genauso ungehindert Handel in Siam treiben wie die Angehörigen aller anderen Vertragsstaaten auch.461

			1.3 Schweizer in Kolonialverwaltungen: Eine systematische Analyse

			Wie in Kapitel 1.2 gezeigt wurde, bildete für schweizerische Kaufleute das System der zwischenstaatlichen Verträge von Mitte des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts den übergeordneten rechtlichen Rahmen, durch den sie von (kolonialen) Privilegien profitierten und in Asien geschäftlich operieren konnten. Ihre Teilhabe an diesem System, das von staatlichen Akteuren geschaffen und unterhalten wurde (d. h. von militärisch-kolonialen Grossmächten und weiteren Vertragsstaaten wie der Schweiz), sicherten sich Händler über einen Zeitraum von rund 100 Jahren immer wieder auf indirekte Weise durch Lobbying. Darüber hinaus konnten Händler aber noch auf einen direkten Weg zur Formung ihrer kolonialen Geschäftsumgebungen zurückgreifen, indem sie nicht nur politische Entscheidungsträger, also beispielsweise den Bundesrat, beeinflussten, sondern selbst zu solchen wurden. So waren Mitgliedschaften in Kolonialadministrationen und kolonialen Stadtverwaltungen strategisch gesehen ein wichtiges politisches Betätigungsfeld der Geschäftsleute, über das sie konkrete alltägliche Kolonialpolitik betreiben konnten. In der Praxis ergaben sich zahlreiche Überschneidungen zwischen Lobbying und Kolonialverwaltungsfunktionen, sodass diese Werkzeuge von den Kaufleuten komplementär zum Erreichen ähnlicher Ziele eingesetzt werden konnten.462

			Handelsunternehmen der formalen Kolonialmächte, wie z. B. britische oder niederländische Firmen, waren oftmals an Kolonialverwaltungen in Asien beteiligt. Dies ist naheliegend, wenn man bedenkt, dass diese Händler Bürger von Staaten waren, die über eigene Kolonien verfügten, in denen sie Chancen auf politische Partizipationsrechte besassen.463 Schweizer zeigten ebenfalls ein grosses Interesse, Kolonialverwaltungsämter zu übernehmen, in der Praxis gelang ihnen das als Angehörige eines Staates ohne Kolonien aber verhältnismässig selten.464 In welchen Administrationen und Kontexten fungierten sie tatsächlich (oder eben gerade nicht) als Kolonialadministratoren und welche Faktoren waren dafür verantwortlich, dass ein vermeintlich nicht kolonialer schweizerischer Firmenvertreter Zugang zu einer Kolonialverwaltung erhielt, also zum zentralsten politischen Organ einer Kolonie? Zur Beantwortung dieser Fragen gilt es, einen näheren Blick auf die unterschiedlichen Arten von Kolonialverwaltungen zu werfen.

			In Ost- und Südostasien existierten zahlreiche koloniale Administrationen, die allerdings keinem einheitlichen Schema unterlagen. Grob lassen sich jedoch mehrere Haupttypen von kolonialen Gebilden identifizieren. Es existierten Verwaltungen auf kolonieweiter bzw. nationaler Ebene, zu denen sowohl die Zentralverwaltungen der formalen Kolonien als auch die nationalen Regierungen der informell-kolonialen Staaten gehörten. Letztere waren zwar mit indigenen Akteuren besetzt, sie beschäftigten aber auch zahlreiche ausländische Berater, die einen nicht zu unterschätzenden kolonialen Einfluss in die einheimischen Verwaltungen einbrachten. Auf lokal-städtischer Ebene existierten zudem koloniale Stadtverwaltungen, die durch Stadträte (Municipal Councils) politisch geleitet wurden. Solche Stadträte existierten in den formalen Kolonien und sie regierten auch die Sondergebiete, die auf Basis der ungleichen Verträge in den Vertragshäfen Chinas und Japans geschaffen wurden und als «Minikolonien» funktionierten. Die Sondergebiete unterteilten sich wiederum in national organisierte Konzessionen und internationale Niederlassungen.

			Wie im Folgenden noch zu sehen sein wird, waren Händler, egal welcher Nationalität, wenig in den übergeordneten Kolonialregierungen anzutreffen, da diese in erster Linie durch Berufskolonialbeamte besetzt waren. In den Stadträten hingegen waren sie häufig vertreten. Ursächlich dafür war, dass die Zeitgenossen Stadträte zum einen als Orte der Selbstverwaltung der lokalen (Händler-)Gemeinschaften begriffen und sie zum anderen als nicht koloniale Gebilde ansahen.465 Beispielsweise ging der schweizerische Händler Ulrich Hafter (Maintz & Co.) mit keinem Wort auf die verschiedenen Stadtverwaltungen in Niederländisch-Indien ein, als er ungefähr im Jahr 1931 in seinen «Erinnerungen aus Java» die dortige Kolonialverwaltung beschrieb.466 Solche Denkmuster lagen in der Vorstellung begründet, dass in Stadträten nicht «hohe» Kolonialpolitik, sondern «simple» und praktisch-technische städtische Administration vollzogen wurde.467 Wie beispielsweise Isabella Jackson deutlich aufzeigen konnte, waren Stadträte allerdings hochgradig koloniale Verwaltungen. Sie übten eine Form von Staatlichkeit aus und beschäftigten sich vor allem mit den Feldern Hygiene, Polizeidienst, Infrastrukturmassnahmen und Steuererhebung. Dies waren alles Bereiche, die sehr stark kolonial konnotiert waren und massiv das Leben der indigenen Bevölkerung beeinflussten und reglementierten. Jackson betont zudem, dass Stadtverwaltungen, die sich oftmals aus nichtstaatlichen Akteuren zusammensetzten, aufgrund eines methodischen Nationalismus lange Zeit von der Wissenschaft nicht als vollwertige kolonialpolitische Einheiten anerkannt wurden. So konstatiert sie mit Blick auf die Stadtverwaltungen der Konzessionen und internationalen Niederlassungen in China: «The concessions […] should be categorised with colonies around the world. […] Decentring the nation […] and focusing instead on people and localities shows that the treaty ports were as colonial as any other part of the European empires.»468 Aus diesem Grund werden bei der folgenden Untersuchung zu den Partizipationsmöglichkeiten von Schweizern sämtliche Formen von Kolonialverwaltungen und insbesondere auch die Stadtverwaltungen in den Blick genommen.469

			Formale Kolonien: Hongkong, Straits Settlements, Philippinen, Französisch-Indochina und Niederländisch-Indien

			In den verschiedenen formalen Kolonialgebieten in Ost- und Südostasien waren die Zentralregierungen durch Berufskolonialbeamte besetzt, die teilweise durch privatwirtschaftliche Akteure ergänzt wurden. Die Gouverneure als Leiter der Regierungen waren mit umfangreichen Kompetenzen ausgestattet, während den Vertretern des Handels eine untergeordnete und beratende Funktion zukam. Hierarchisch unterhalb dieser zentralen Kolonialadministrationen befanden sich auf lokaler Ebene Stadtverwaltungen. Die jeweiligen Stadträte setzten sich nicht ausschliesslich, aber doch oft aus Händlern und anderen Wirtschaftsvertretern zusammen. Die politischen Systeme waren durch einen Ansatz geprägt, der auf nationale Abgrenzung ausgelegt war. Dies äusserte sich unter anderem darin, dass in übergeordneten Kolonialverwaltungen und kolonialen Stadtverwaltungen fast ausschliesslich nationale Vertreter des kolonialen Mutterlandes anzutreffen waren. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte, vor allem für die britischen Kolonien, ein regionenübergreifender Diskurs zur Inklusion von indigenen Akteuren in koloniale Verwaltungen ein, der in der Zwischenkriegszeit beispielsweise durch das Konzept der «Dyarchie» fortgeführt wurde, das in der Person des britischen Beamten Lionel George Curtis in Südafrika seinen Ursprung nahm und über Britisch-Indien auch nach China gelangte. Die Debatten führten dazu, dass beispielsweise in die Legislativräte (Legislative Councils) der Straits Settlements und Hongkongs, also in die legislativen Organe der jeweiligen übergeordneten britischen Kolonialverwaltungen, 1869 respektive 1880 zum ersten Mal Vertreter der chinesischen Gemeinschaften Einzug hielten. Bis zum Zweiten Weltkrieg wurden in den verschiedenen Administrationen Ost- und Südostasien zunehmend indigene Personen aufgenommen, auch wenn sie dort stets eine Minderheit bildeten.470 

			Die politische Teilhabe anderer europäischer Akteure, die keine Bürger der jeweiligen Kolonialmacht waren, war nicht Teil dieses breiten Kolonialdiskurses. Dementsprechend wurden sie in der Regel von den Verwaltungen ausgeschlossen.471 So blieb beispielsweise auch Diethelm & Co. der Zugang zum Legislativrat der Straits Settlements verwehrt. Die Manager der Zweigstelle des Handelshauses in Singapur zeigten 1930 gegenüber der Firmenzentrale in Zürich Interesse daran, einen ihrer Mitarbeiter als Mitglied in das Gremium zu entsenden. Hypothetisch wäre dies über eine Mitgliedschaft in der Singapurer Handelskammer möglich gewesen, da die Institution eines der Mitglieder im Legislativrat nominieren durfte. Da aber keine Repräsentanten ausländischer, sondern nur Vertreter britischer Firmen für einen Ratssitz zugelassen wurden, verfolgte Diethelm & Co. dieses Ansinnen nicht weiter.472

			In Hongkong und den Straits Settlements sowie in den spanischen und amerikanischen Administrationen auf den Philippinen waren Schweizer dementsprechend nie Teil der Kolonialverwaltungen.473 In anderen formalen Kolonien lassen sich aber vereinzelte Ausnahmen identifizieren, so zum Beispiel in Niederländisch-Indien. Dort waren auf Ebene der Gesamtkolonialregierung nur niederländische Berufskolonialbeamte vorzufinden. Indigene Personen blieben während des langen 19. Jahrhunderts im Gegensatz zu den britischen Kolonien fast kategorisch von den Verwaltungen ausgeschlossen. Erst vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs und einer immer stärker werdenden nationalistischen Bewegung innerhalb der einheimischen Bevölkerung gaben die niederländischen Entscheidungsträger nach. 1918 wurde ein sogenannter Volksraad als nationales Parlament gegründet, der zwar über gewisse Partizipationsrechte für die indigenen Eliten verfügte, aber schwach war, weil er nur eine beratende Funktion gegenüber der Exekutive hatte. Andere Ausländer waren aus Prinzip nicht als Kolonialverwalter in der Kolonialregierung zugelassen.474 

			Nur bei niedrigen, wissenschaftlich-technischen Verwaltungsfunktionen, beispielsweise bei Botanikern oder Ingenieuren, rekrutierten die niederländisch-indischen Behörden systematisch gut ausgebildete Schweizer, vorzugsweise mit einem Abschluss der ETH Zürich, da sie auf deren Fachkenntnisse angewiesen waren. Beachtlicherweise schaffte es aber dennoch Ende der 1920er-Jahre einer dieser Wissenschaftler in eine äusserst hohe Stellung in der Kolonialverwaltung Niederländisch-Indiens. Es handelte sich um einen international ausgewiesenen Botaniker, den Genfer Charles-Jean Bernard. Dieser war ab 1905 Leiter der wissenschaftlichen Labore des botanischen Gartens von Bogor (Buitenzorg), die sich beispielsweise mit dem Anbau von Teepflanzen beschäftigten. Von 1927 bis 1932 gelangte er in eines der höchsten kolonialadministrativen Ämter von Niederländisch-Indien. Er wurde zum Leiter des Departements für Landwirtschaft, Handel und Industrie ernannt, das als eines der grossen Departemente direkt dem Generalgouverneur unterstellt war. Bernard fungierte also als einer der Minister der Kolonie. Wie aber konnte ein Schweizer solch eine Stellung erlangen und warum gerade wurde Charles-Jean Bernard ausgewählt? Die erste Frage ist leicht zu beantworten. Der Genfer nahm die niederländische Staatsbürgerschaft an, wodurch er anschliessend als Departementschef fungieren konnte und nicht von dem Ämterverbot für nicht niederländische Ausländer betroffen war. Die Annahme der Staatsangehörigkeit des jeweiligen kolonialen Mutterlandes konnte also eine Strategie für Schweizer sein, um Posten in den Verwaltungen von formalen Kolonien übernehmen zu können.475 Was die zweite Frage angeht, so muss Bernard vor allem deshalb von den niederländischen Entscheidungsträgern der Kolonie für seine Funktion ausgewählt worden sein, weil er Botaniker war. Als Fachmann für Pflanzenzucht stellte er einen idealen Experten dar, um ein Departement zu leiten, das sich stark mit Landbau beschäftigte und damit der Plantagenwirtschaft der Kolonie diente. Dies unterschied Charles-Jean Bernard von den verschiedenen schweizerischen Händlern, die in China und Japan in kolonialen Stadtverwaltungen Ämter übernahmen. Diese Kaufleute waren Generalisten, da sie keine Fachexpertise für ihre politischen Aufgaben vorzuweisen hatten und sich spezifische Kenntnisse erst während der Ausübung ihrer kolonialadministrativen Tätigkeiten aneigneten.

			In den nach dem Ersten Weltkrieg gegründeten Stadträten Niederländisch-Indiens, allen voran in Medan, waren durchaus Repräsentanten von Handels- und anderen Wirtschaftsunternehmen vertreten. Genauso wie in den britischen Kolonien und auf den Philippinen befanden sich in diesen Institutionen aber keine Schweizer, sondern Niederländer und wenige indigene Personen.476 Charles-Jean Bernard war also als Schweizer sowohl auf Ebene der übergeordneten Kolonialregierung als auch auf Ebene der kolonialen Stadtverwaltungen eine Ausnahme – und seine Partizipation am kolonialen Politikbetrieb wurde auch nur möglich, weil er zum niederländischen Staatsbürger wurde.

			In Französisch-Indochina waren die Verwaltungsstrukturen ähnlich, mit einem einzigen Unterschied: Äusserst vereinzelt konnten nicht französische Ausländer, ohne die französische Staatsbürgerschaft anzunehmen, ebenfalls an den Kolonialadministrationen partizipieren. Die Verwaltungen auf Ebene der Gesamtkolonie und der Provinzen in Französisch-Indochina bestanden hauptsächlich aus französischen Berufskolonialbeamten. Diese wurden ergänzt durch eine kleine Anzahl inoffizieller Mitglieder und Repräsentanten der Handelskammern, bei denen es sich um französische Bürger handelte, die dem privatwirtschaftlichen Bereich zugeordnet werden können. Zudem waren einige wenige indigene Persönlichkeiten Teil der Administrationen.477

			Unterhalb dieser übergeordneten Ebene der Kolonialregierungen verkörperten die Stadtverwaltungen bzw. Stadträte in Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon), Hanoi und Haiphong den Aspekt der kolonialen Selbstverwaltung in hohem Masse. So bestanden sie fast ausschliesslich aus Vertretern der lokalen Gemeinschaft. Bei diesen Mitgliedern der lokalen Administrationen handelte es sich um französische und ab dem Jahr 1879 zunehmend auch um indigene Vertreter der Privatwirtschaft. Dabei gilt es allerdings festzustellen, dass diese Wirtschaftsakteure – im Gegensatz zu anderen Orten, an denen vor allem äusserst einflussreiche transnational operierende Handelsunternehmen in den Stadträten vertreten waren – oftmals verschiedensten Kleingewerben zuzuordnen waren. Neben kleineren Händlern und Vertretern von Banken amtierten beispielsweise auch Pharmazeuten, Mediziner, Anwälte und einfache Ladenbesitzer als Stadträte.478 Vereinzelt waren aber auch andere Nationalitäten in den Stadträten vertreten. Beispielsweise war der britische Konsul in den 1930er-Jahren Teil des Stadtrats von Haiphong. Für Ho-Chi-Minh-Stadt ist in den «Directories & Chronicles» ab dem Jahr 1883 explizit vermerkt, dass der Stadtrat nur aus französischen und indigenen Vertretern bestand.479 Tatsächlich waren aber auch immer wieder einzelne deutsche Händler in dem Gremium vertreten.480 Ein interessantes Beispiel für ein (mit hoher Sicherheit) britisches Stadtratsmitglied war F. W. Mitchell. Der lokale Agent der einflussreichen britischen Bank HSBC wirkte in den Jahren 1879 und 1880 an der Verwaltung von Ho-Chi-Minh-Stadt mit.481

			Unter den nicht französischen Ausländern in den Stadträten in Französisch-Indochina befanden sich aber nicht nur Briten oder Deutsche. So ist auch eine schweizerische Beteiligung am Stadtrat von Ho-Chi-Minh-Stadt zu verzeichnen. Das 1867 gegründete politische Organ wurde von einem Berufskolonialbeamten präsidiert und die verschiedenen Stadtratsmitglieder wurden in allgemeiner Wahl durch die lokale Gemeinschaft bestimmt. Als der Stadtrat erstmalig zusammenkam, setzte er sich vor allem aus französischen Militärs, aber auch aus einem französischen und einem deutschen Händler zusammen. Ausserdem war in ihm Friedrich (Fred) Engler vertreten. Er fungierte in den Jahren 1867 und 1868 als Mitglied des Gremiums.482 Wie Kapitel 1.1 gezeigt hat, war er ein deutscher Kaufmann, der starke persönliche Bezüge zur Schweiz hatte und eventuell sogar durch eine doppelte Staatsbürgerschaft Schweizer war. Die Filiale seiner Firma Kaltenbach, Engler & Mettler in Ho-Chi-Minh-Stadt leitete er gemeinsam mit dem schweizerischen Teilhaber Johann Mettler. Bei Kaltenbach, Engler & Mettler handelte es sich um ein schweizerisch-deutsches Verbundunternehmen, in dessen Interesse Engler in der Stadtverwaltung agierte. Nur wenige Jahre später, von 1873 bis 1874, übernahm Eugene Sandner, ein anderer Mitarbeiter der mittlerweile in Kaltenbach, Engler & Co. umbenannten Firma, dasselbe Amt. Sandner reizte das Prinzip der Multifunktionalität voll aus, denn er war nicht nur Stadtrat, sondern zur selben Zeit auch aktives Mitglied der Handelskammer und des Handelsgerichts sowie amtierender Honorarkonsul für Belgien und die Niederlande in Ho-Chi-Minh-Stadt. Die Nationalität von Eugene Sandner ist nicht ermittelbar. Gut möglich, dass er kein Schweizer war.483

			Warum gerade in Französisch-Indochina und nicht in vielen anderen Kolonien schweizerische Firmenvertreter – und andere Ausländer, die nicht aus den jeweiligen kolonialen Mutterländern stammten – in den Kolonialverwaltungen anzutreffen waren, lag in der Struktur der Wirtschaftsakteure auf lokaler Ebene begründet. In Indochina waren wenige französische Grossunternehmen, beispielsweise aus dem Bereich des Handels, vertreten (siehe Kapitel 1.1). Aufgrund dieses Mangels übernahmen häufig Vertreter von Kleingewerben Stadtratsämter, die aufgrund ihrer Stellung kein grosses politisches Gewicht besassen oder in Bezug auf die komplexen Verwaltungsaufgaben weniger qualifiziert waren. Es lag daher nahe, dass die lokalen Gemeinschaften die Vertreter einflussreicher ausländischer Unternehmen in die Stadträte wählten.484 Bei diesen grossen Firmen handelte es sich um britische, deutsche und schweizerische, und dies war kein Zufall, denn wie Kapitel 1.1 gezeigt hat, waren es in der Frühphase der Kolonie vor allem Bürger dieser drei Nationen, die neben Franzosen vor Ort anwesend waren. Die politische Partizipation schweizerischer Händler kann denn auch als Starthilfe für die Kolonie und die Stadtverwaltung von Ho-Chi-Minh-Stadt in gerade diesen Anfangsjahren verstanden werden. Nach 1874, als sich die kolonialen Strukturen langsam festigten und die Auswahl potenzieller Kandidaten zunehmend grösser wurde, wählten die lokalen (Händler-)Gemeinschaften auch keine Schweizer mehr in die Stadträte.485

			Regierungsberater in informell-kolonialen Staaten: Siam und China

			In informell-kolonialen Staaten wie Siam oder China existierten hauptberuflich tätige ausländische Regierungsberater, die eine nicht zu unterschätzende Kontrolle über die einheimischen staatlichen Verwaltungen auf nationaler Ebene ausübten und daher nicht nur als loyale Beamte der informell-kolonialen Regierungen, sondern auch als Kolonialadministratoren gelten können. In Siam verfolgte König Chulalongkorn ab den 1880er-Jahren bis zum Ende seiner Regentschaft im Jahr 1910 eine Politik des systematischen Umbaus der nationalen Verwaltung nach westlichem Vorbild. Ziel war es, die administrativen Strukturen des Landes zu stärken, damit dieses sich besser gegen den Einfluss Grossbritanniens und Frankreichs behaupten und seine Souveränität wahren konnte. Die beiden militärisch-kolonialen Grossmächte hatten fast sämtliche Gebiete in unmittelbarer Nachbarschaft Siams in ihre Kolonialreiche integriert und konkurrierten um territorialen Einfluss in der Region, so auch in Siam. Die Verwaltungsreform beinhaltete vor allem die systematische und gross angelegte Beschäftigung von ausländischen Beratern, deren wichtigste Eigenschaft aus Sicht des Königs in ihrer profunden Expertise in ihrem jeweiligen Fachgebiet bestand, weil das benötigte Wissen bei den einheimischen Eliten nur bedingt vorhanden war. Der Grossteil der Berater waren Briten, es gab aber auch in jeweils geringer Zahl Franzosen, Amerikaner, Deutsche, Italiener, Belgier, Dänen, Schweden, Norweger, Japaner, Niederländer, Portugiesen, Spanier und Russen unter ihnen. Im Jahr 1907 befanden sich beispielsweise 247 ausländische Berater in Siam, von denen allein 126 britisch waren. Die siamesische Regierung achtete darauf, nach Möglichkeit jede Verwaltungseinheit nur mit Personen derselben Staatsangehörigkeit zu besetzten, um den Einfluss jeder einzelnen Nation auf das Gesamtsystem zu begrenzen. Beispielsweise war das Finanzministerium vor allem in britischer, das Justizministerium in französischer und die Marine in dänischer Hand. König Chulalongkorn war zudem bestrebt, möglichst viele Angehörige von neutralen Staaten als Berater zu ernennen. Dies diente dazu, sich sowohl mit Grossbritannien als auch mit Frankreich gut zu stellen und gleichzeitig deren Macht zu begrenzen. Die beiden rivalisierenden Grossmächte sahen es nicht gerne, wenn ein Angehöriger des jeweils anderen Staates in die siamesische Verwaltung eintrat. Mit einem neutralen Kandidaten konnten sich beide Seiten aus Sicht von Chulalongkorn am besten arrangieren. Sein Nachfolger, König Vajiravudh, leitete während seiner Regentschaft (1910–1925) das Ende des Systems der ausländischen Berater ein. Parallel zur Abschaffung der ungleichen Verträge sollte auch die nationale Kontrolle über die Verwaltung wiederhergestellt werden. Die Berater verschwanden nicht sofort, wurden aber sukzessive, sobald geeignetes einheimisches Personal vorhanden war, bis in die 1930er-und 1940er-Jahre ausgetauscht.486

			Schweizerische Berater existierten bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg überhaupt nicht in Siam.487 Dieser Umstand war eng mit dem Fehlen eines zwischenstaatlichen Vertrags zwischen der Schweiz und Siam (siehe Kapitel 1.2) und nachgeordnet einer schweizerischen Aussenvertretung in dem Königreich verknüpft (siehe Kapitel 3.2). Zu Beginn der Gespräche über den Abschluss eines bilateralen Vertrags, d. h. in den Jahren 1897 bis 1898, signalisierte der siamesische Verhandlungsführer Charles Corragioni d’Orelli seinem schweizerischem Gegenpart Charles Édouard Lardy informell, dass «die siamesische Regierung […] der Schweiz […] wahrscheinlich erhebliche Zugeständnisse machen würde», wenn diese im Vertragstext auf Exterritorialitätsrechte verzichtete. Ob Charles Corragioni d’Orelli explizit ausbuchstabierte, welche konkreten Konzessionen er im Blick hatte, ist nicht überliefert. Jedenfalls aus Sicht von Lardy war damit unter anderem die Einstellung von Schweizern innerhalb des siamesischen Verwaltungsapparats gemeint. Für den Bundesrat waren diese möglicherweise zu gewinnenden Administrationsstellen aber von untergeordneter Bedeutung verglichen mit den zur Disposition stehenden Exterritorialitätsprivilegien, sodass er mit seinem Beschluss von 1899 für den Abbruch der Verhandlungen über einen Vertrag und damit auch über die Vergabe von Verwaltungsposten sorgte.488 

			Die schweizerischen Händler in Siam waren anderer Meinung als der Bundesrat. Diethelm & Co. und Berli & Co. schrieben der Präsenz von Schweizern in Verwaltungsämtern eine zentrale Wichtigkeit zu. Die Kaufleute versprachen sich von schweizerischen Beratern in siamesischen Diensten, dass diese aufgrund ihrer leitenden Stellung in ihrem jeweiligen Regierungsdepartement Staatsaufträge für schweizerische Produkte möglich machen würden. Diese staatlichen Geschäfte wären wiederum dem schweizerischen Handel zugutegekommen. Darüber hinaus gingen die schweizerischen Kaufleute davon aus, dass Schweizer in offizieller Funktion weiteren Schweizern in die Verwaltung verhelfen würden, womit sich der Effekt des wirtschaftlichen Profitierens noch verstärkt hätte. So wusste Diethelm & Co. ungefähr 1909 zu berichten,489 «dass Siam z. B. einen Dänen als Admiral gehabt habe, der sich grossen Einflusses bei Hof erfreute, dadurch viele seiner Landsleute in gute Stellungen brachte und seinem Heimatland auch sonst nützlich sein konnte».490 Zusammen mit dem SHIV lobbyierten die beiden Handelshäuser daher bis 1909 immer wieder gegenüber den Bundesbehörden dafür, mit Siam einen bilateralen Vertrag abzuschliessen und bei dieser Gelegenheit eine «vertrauliche, formlose Abmachung»491 über die Beratertätigkeiten zu treffen. Die Chancen, eine solche Zusatzvereinbarung über die Vermittlung von Charles Corragioni d’Orelli zu erhalten, schätzten sie als gut ein. Zum einen hatte Siam konstant einen grossen Bedarf an europäischen Beratern, weil deren Fluktuation hoch war. Sie blieben meistens nur wenige Jahre im Königreich und kehrten dann in ihre Heimatstaaten zurück.492 Zum anderen kam den Schweizern ihr vermeintlich nicht kolonialer, neutraler Status zugute. So konstatierte Alfred Frey (SHIV), «Siam [nehme] ganz gern Angehörige kleinerer Staaten auf, schon um die Rivalität der grossen unter sich nach Möglichkeit zu vermeiden».493 Und seitens Berli & Co. war zu vernehmen:

			Engländer, Franzosen, Deutsche, Belgier, Holländer, Dänen, Italiener & Amerikaner bekleiden einflussreiche und gut besoldete Stellungen in den verschiedenen Regierungs-Departementen. Kein einziger Schweizer findet sich darunter, obschon wir uns als Angehörige eines neutralen Staates ohne Kolonialpolitik besonders für solche Stellungen eignen würden.494

			Einen letzten politischen Vorstoss machte der schweizerische Honorarkonsul in Singapur, Walter Ingold, der im Hauptberuf Manager von Diethelm & Co. war, gegenüber dem EPD im Jahr 1923. Er war der Meinung, dass die Errichtung eines schweizerischen Konsulats in Bangkok den gewünschten Erfolg bringen würde. Ein Konsul vor Ort konnte nach seinem Dafürhalten Schweizer einigermassen problemlos in den siamesischen Staatsdienst vermitteln.495 Die Lobbyingbemühungen der Händler waren allerdings vergeblich. Es kam nie eine Vereinbarung über Beratertätigkeiten zwischen dem Bundesrat und der siamesischen Regierung zustande, weil erst 1931 ein schweizerisch-siamesischer Vertrag abgeschlossen und erst 1932 ein Konsulat in Bangkok eröffnet wurde. Der Bundesrat handelte zu spät, um Schweizern noch Kolonialverwaltungsstellen zu sichern, d. h. lange nachdem die Politik König Chulalongkorns, ausländische Berater zu rekrutieren, beendet wurde und Siam in die Phase der Dekolonisierung eingetreten war. Die anderen bereits erwähnten nationalen Gruppen in den Diensten der siamesischen Verwaltung hatten alle eine Gemeinsamkeit. Sie waren Angehörige von Vertragsstaaten, deren Regierungen vermutlich informelle Abkommen mit dem König betreffend die Involvierung ihrer Landsleute in den siamesischen Verwaltungsapparat geschlossen hatten. 

			Solche Abkommen zwischen den Regierungen waren zwar sehr wichtig, aber dennoch keine absolute Notwendigkeit, um ausländischer Berater in Siam zu werden. Denn es gab einen prominenten Ausnahmefall, bei dem ein Schweizer schon vor der Aufnahme offizieller diplomatischer Beziehungen zwischen der Schweiz und Siam in ein hohes siamesisches Regierungsamt gelangte. Es handelte sich um den Architekten Charles Albert Béguelin (1888–1979) aus Tramelan (Kanton Bern), über den der schweizerische Gesandte in Japan, Emile Traversini, in einer Korrespondenz an das EPD aus dem Jahr 1931 sagte: «M. Béguelin est un haut fonctionnaire de l’Etat Siamois. Sous sa direction et d’après ses plans se construisent tous les hôpitaux, lazarets, dispensaires du Royaume.»496 Über Béguelin sind nicht viele Fakten bekannt. Ein Internetbeitrag der thailändischen Botschaft in Bern, der anlässlich des 90. Jahrestages der offiziellen Beziehungen zwischen der Schweiz und Thailand über Facebook und Twitter verbreitet wurde,497 beschreibt, Béguelin habe ab 1918 erst für das Schweizer Handelshaus Berli & Co. in Bangkok gearbeitet. Später sei er dann von der siamesischen Regierung mit Arbeiten im Bereich «civil engineering» beauftragt worden, in deren Rahmen er die Pläne für zahlreiche «prominent public buildings: schools, stores, hospitals, government offices as well as private luxury mansions in Bangkok» entwarf, bevor er 1943 in die Schweiz zurückkehrte.498 Aus anderen Quellen geht hervor, dass er bereits 1912 als Architekt in die Dienste der siamesischen Regierung trat, eine Position, die er angeblich nur bis 1934 behielt.499 Auch wenn die genauen Daten seines Wirkens nicht mehr präzise rekonstruierbar sind, lassen sich doch zwei grundlegende Feststellungen treffen. Erstens war Charles Albert Béguelin über mehrere Jahre in leitender Funktion im informell-kolonialen Regierungsapparat Siams beschäftigt, um die Entwicklung öffentlicher Gebäudeinfrastrukturen voranzutreiben. Zweitens dürfte er als Bürger einer neutralen Nation gewisse Vorteile gehabt haben, um in das Amt zu gelangen. Der Hauptgrund, warum er von den siamesischen Behörden als Staatsbediensteter ausgewählt wurde, lag aber in seiner Expertise als Architekt, die ihn für die Planung öffentlicher Gebäude befähigte. Damit weist der Fall Béguelins deutliche Parallelen zu jenem des Schweizers Charles-Jean Bernard auf, der aufgrund seines Fachwissens als Botaniker Einzug in die Kolonialverwaltung Niederländisch-Indiens hielt.

			In China existierte ebenfalls ein prominentes Beispiel eines Schweizers, der ähnlich wie Béguelin in Siam als einflussreicher Berater fungierte. Wie Kapitel 4.1 zeigen wird, war der Kaufmann Hartmann Heinrich Sultzberger Ende des 19. Jahrhunderts als hauptberuflicher (aussen-)politischer Berater für den hohen chinesischen Würdenträger Li Jingfang (李經方) tätig. Eine andere politische Institution im «Reich der Mitte», die mit ausländischen Beratern bzw. Amtsträgern versehen war, bildete der sogenannte Chinese Maritime Customs Service (bis 1912 Imperial Maritime Customs Service). Es handelte sich dabei um die mächtige Seezollbehörde Chinas, die formell der chinesischen Regierung unterstand, aber seit ihrer Gründung im Jahr 1854 auch stark unter ausländischer – vor allem britischer – Kontrolle stand. Die Institution beschäftigte Tausende Beamte, die sowohl Chinesen als auch Ausländer verschiedenster Nationalitäten umfassten, und verschränkte chinesische und ausländische Interessen und Verwaltungspraktiken. Durch die Kontrolle eines beträchtlichen Teils der Staatsfinanzen stellte die Seezollbehörde sowohl ein starkes chinesisch-nationales als auch ein kolonial-imperiales Instrument der Herrschaftsausübung dar.500 Im Rahmen des Forschungsprojekts «Chinese Maritime Customs Project» an der Universität Bristol wurde eine systematische Datenbank des Personals der Seezollbehörde aufgebaut, welche die Beteiligung von Personen aus über 20 unterschiedlichen Nationen an der Institution zeigt. Auch 24 Schweizer, die eher einfachere (Hilfs-)Tätigkeiten ausübten, lassen sich innerhalb der Personallisten identifizieren. Bereits 1863 trat der Erste von ihnen in den Chinese Maritime Customs Service ein, der späteste Austritt erfolgte 1950. Die meisten Schweizer übten ihre Tätigkeiten aber zwischen den 1880er- und den 1920er-Jahren aus. Sie waren Wächter, Flussschifffahrtspolizisten, Leuchtturmwärter, Hafenzollmeister, Postbeamte, Büroangestellte, Sekretäre, Ingenieure und Mechaniker. Dies zeigt, dass es sich bei diesen Individuen um eine ganz andere Personengruppe handelte als bei dem elitären Kreis der schweizerischen Händler. Während Letztere ehrenamtlich und nebenberuflich diplomatische, politische und koloniale Funktionen ausübten, um die Geschäfte ihrer transnational operierenden Unternehmen zu fördern, waren die Mitarbeiter des Chinese Maritime Customs Service fest angestellt. Sie bestritten mit dieser administrativen Tätigkeit schlichtweg ihren Lebensunterhalt.501 Dieses Beispiel veranschaulicht, dass auch «einfache» Mitglieder der schweizerischen Gemeinschaft in China an kolonialen Verwaltungen beteiligt waren.

			Wie in Siam war die Frage, ob Schweizer als Regierungsberater fungieren konnten, in hohem Masse mit dem Abschluss eines zwischenstaatlichen Vertrags und mit der Eröffnung schweizerischer Aussenvertretungen verbunden. Auch die Interessen und Argumentationen der Akteure wiesen Ähnlichkeiten auf. 1914 bekundete der chinesische Gesandte in Tokyo, Lu Zongyu (陆宗舆), gegenüber seinem schweizerischen Amtskollegen Ferdinand von Salis das Interesse der neuen republikanischen Regierung Chinas, wechselseitige diplomatische Vertretungen aufzubauen und zu diesem Zweck auch einen bilateralen Vertrag mit der Schweiz abzuschliessen (siehe Kapitel 1.2). Von Salis erstattete dem schweizerischen Bundespräsidenten Arthur Hoffmann Bericht über diese Unterhaltung und gab sogleich wieder, welche Zugeständnisse der chinesische Repräsentant im Gegenzug für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen in Aussicht gestellt hatte. Lu habe ihm mit Blick auf die Errichtung einer schweizerischen Gesandtschaft zu verstehen gegeben,

			[…] dass eine solche in Peking um so erwuenschter waere, als seine Regierung mehr und mehr in die Lage komme, auslaendische Kraefte, seien es juristische Rathgeber, Ingenieure oder Professoren etc., beizuziehen und es vorzoege solche aus einem kleinen Staate und besonders einer Schwesterrepublik zu berufen, indem bei Grossmaechten immer die Gefahr von Komplikationen damit verbunden sei.502

			Das EPD beschäftigte sich ebenfalls mit der Frage der Errichtung einer Gesandtschaft in Peking und erstattete dem Bundesrat im selben Jahr darüber Bericht. Es wies dabei auf die positiven Aspekte einer schweizerischen diplomatischen Vertretung in China hin, die aus Sicht des Departements sicherstellen konnte, dass Schweizer von der chinesischen Regierung bei der Vergabe von Beamten- und Professorenstellen nicht übergangen würden. Das EPD hielt zudem fest, dass gerade Schweizer gute Chancen auf die Erlangung chinesischer Verwaltungsposten hatten:

			Die Schweiz sucht in China keinerlei politischen Einfluss zu erlangen, ihr Gebiet grenzt nicht an das chinesische an, da sie keine Kolonien hat; eine Kriegsflotte, durch welche ein Druck auf die Regierung Yan Shi Kais und seiner Nachfolger ausgeübt werden könnte[,] existiert auch nicht und kann auch nie geschaffen werden; es würde somit die chinesische Regierung wesentlichen Vorteil aus der Bevorzugung von Schweizern ziehen, deren politisch ganz neutrale Stellung ausser Zweifel stünde [...].503

			Bei der Abwägung der verschiedenen Vor- und Nachteile spielte für das EPD das Argument, Schweizer in Verwaltungsfunktionen bringen zu können, allerdings nur eine marginale Rolle. Der Bundesrat folgte letztlich der Empfehlung des EPD, vorerst von der Schaffung einer Gesandtschaft abzusehen.504 Ob beim tatsächlichen Abschluss eines Freundschaftsvertrags zwischen der Schweiz und China im Jahr 1918 nochmals ähnliche Zugeständnisse durch die chinesische Regierung gemacht wurden, ist nicht ermittelbar. In jedem Fall wird aber sichtbar, dass bis zu diesem Zeitpunkt Schweizer keine Möglichkeit hatten, systematisch in die chinesische Verwaltung zu gelangen, weil dies die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Staaten erfordert hätte. Während des langen 19. Jahrhunderts gelang es daher Schweizern nur sporadisch, in höhere administrative Positionen zu gelangen, wie das Beispiel Hartmann Heinrich Sultzbergers zeigt.

			Nationalisierte Stadtverwaltungen im informell-kolonialen China

			In informell-kolonialen Räumen existierte neben der eben beschriebenen Tätigkeit als Regierungsberater oder Beamter innerhalb einheimischer Behörden noch eine andere und viel bedeutendere Form des Engagements von Schweizern in Kolonialadministrationen. In China und Japan – nicht aber in Siam – bildeten sich innerhalb der Vertragshäfen Sondergebiete. Diese Areale wurden vom restlichen Stadtgebiet abgetrennt und für die ausländischen Gemeinschaften bereitgestellt, damit diese dort ungestört Handel treiben und sich niederlassen konnten. Ein zentrales Merkmal dieser Gebiete war, dass sie weitgehend frei von Einmischung der indigenen Behörden geführt wurden, da die jeweiligen Verwaltungen in ausländischer Hand waren. Es existierten im Wesentlichen zwei Typen von Sondergebieten: nationale Konzessionen, die nur an einzelne Kolonialmächte vergeben wurden, und internationale Niederlassungen, die von verschiedenen Nationen gemeinsam betrieben wurden. Während in Japan ausschliesslich internationale Niederlassungen existierten, waren in China fast alle der Sondergebiete Konzessionsgebiete. Letztere wurden nach national definierten Kriterien politisch organisiert. Sie wurden nicht von einem Kolonialbeamten, sondern vom jeweiligen lokalen Konsul – und damit meistens auch von einem staatlichen Vertreter – geleitet. Zusätzlich existierten – genau wie in formalen Kolonien – Stadträte, die vor allem mit lokalen Händlern besetzt wurden. Solche Municipal Councils hatten, wie die folgenden Ausführungen zeigen werden, oft nur eine beratende Funktion und die politische Macht der nationalen Sondergebiete lag in den Händen des jeweiligen Konsuls. Es existierten aber auch Verwaltungssysteme, in denen die Stadträte grössere Freiheitsgrade und mehr Kompetenzen hatten.505 Die folgende Analyse zu den politischen Partizipationsformen schweizerischer Kaufleute bezieht sich auf all jene Vertragshäfen, in denen Stadträte existierten und Schweizer sich auch tatsächlich aufhielten. Dies war in Shanghai, Tianjin, Hankou, Guangzhou und Harbin der Fall.506

			Japanische, russische, deutsche, italienische, belgische und österreich-ungarische Konzessionen existierten in den Vertragshäfen Tianjin, Hankou und Harbin. Ihnen war gemein, ähnlich wie formale Kolonialgebiete zu funktionieren. Der jeweilige Konsul als staatlicher Vertreter – anstatt eines Gouverneurs in Kolonien – übte die Oberhoheit über das Territorium aus. Die Stadträte dieser Sondergebiete waren bis auf wenige Ausnahmen nur mit eigenen Staatsbürgern besetzt, die sich oft aus dem Bereich des Handels rekrutierten. Darüber hinaus bestand in den Konzessionen genauso wie in den Kolonien die Tendenz, mit der Zeit immer mehr indigene Akteure, also Chinesen, in die Verwaltungen zu integrieren, um die koloniale Herrschaft zu legitimieren und abzusichern. Die Konzessionen wiesen eine starke nationale Ausrichtung auf und daher waren andere Ausländer gar nicht oder kaum in den Verwaltungen vertreten. Am ehesten war dies noch in der russischen Konzession in Tianjin der Fall. So tauchen in den Listen der Stadtratsmitglieder auch englische Namen auf.507

			Im Gegensatz zu diesen kolonialen Systemen waren die britischen Konzessionsgebiete in Tianjin, Guangzhou und Hankou wesentlich offener. Die Macht des jeweiligen Konsuls war beschränkt, was einen grösseren politischen Freiraum für die Händlergemeinschaften schuf. In den Stadträten befand sich stets eine Mehrheit an Briten, überwiegend Unternehmensvertreter und teilweise britische Angestellte des Imperial Maritime Customs Service. Gleichzeitig existierte während des langen 19. Jahrhunderts aber auch immer eine Minderheitsbeteiligung von anderen ausländischen Wirtschaftsakteuren an den Municipal Councils, d. h. vor allem von amerikanischen, deutschen und russischen Geschäftsleuten. Während des Ersten Weltkriegs wurden die Vertreter der beiden letztgenannten Nationen ausgeschlossen und in der Zwischenkriegszeit nahm der Anteil der nicht britischen Ausländer allgemein ab und die Beteiligung von Chinesen zu.508

			Schweizer waren von diesen beiden Formen nationaler Sondergebiete ausgeschlossen. Im ersten Fall waren schlichtweg keine anderen ausländischen Nationalitäten in der Verwaltung vertreten und bei dem zweiten Typus waren die wenigen repräsentierten Ausländer Vertreter wirtschaftlicher und militärisch-kolonialer Grossmächte. Deutsche, amerikanische und russische Händler erhielten die Chance zur Partizipation, weil sie Mitglieder grosser und wirtschaftlich starker Gemeinschaften an dem jeweiligen Ort waren, die eine ökonomische Relevanz für die jeweiligen Konzessionsgebiete besassen. Schweizerische Kaufleute waren zwar auf individueller Ebene der Firmen, nicht aber auf Ebene der Gesamtgemeinschaft einflussreich.

			In französischen Konzessionen war dies anders. Dort erhielten Schweizer systematisch die Chance zur Partizipation an den Stadtverwaltungen. Diese Gebiete waren eine eigenwillige Mischform der zwei eben beschriebenen Typen nationaler Sondergebiete. Sie folgten unter der Aufsicht des staatlichen Konsuls einem sehr national ausgerichteten Konzept von Kolonialismus, ein Umstand, der beispielsweise aufseiten der Briten zu regelmässiger Kritik führte.509 Gleichzeitig wurden in deren Stadträte ungewöhnlich viele westliche Ausländer aufgenommen, sodass die Gremien nahezu paritätisch mit französischen und nicht französischen Mitgliedern besetzt waren. 

			Das System der französischen Konzessionsgebiete nahm seinen Anfang in Shanghai. Dort schuf der französische Konsul Charles de Montigny im Jahr 1849 eine französische Konzession, die bis 1943 Bestand hatte.510 Diese sollte zum grössten und wichtigsten Sondergebiet Frankreichs in China werden und, was das politische System angeht, als Vorbild für alle später gegründeten französischen Konzessionen dienen. Vor diesem Hintergrund waren die Mechanismen, wie Schweizer Teil des französischen Stadtrats in Shanghai wurden, auch wegleitend für die französischen Konzessionen in Tianjin, Hankou und Guangzhou.511 Von 1854 bis 1862 wurde das Sondergebiet vom sogenannten Shanghai Municipal Council (SMC) verwaltet, einem Stadtrat, der nicht nur für die französische, sondern auch für die britische und amerikanische Konzession in Shanghai zuständig war (siehe dafür das nachfolgende Kapitel). 1862 zog sich der französische Konsul Benoît Edan aus diesem nationenübergreifenden Kooperationsprojekt zurück und schuf einen eigenständigen und exklusiven Stadtrat für die französische Konzession.512 Er behielt sich die Nominierung von dessen Mitgliedern vor, bei denen es sich ausschliesslich um Franzosen handelte. Obwohl Akteure anderer Nationalität zu diesem frühen Zeitpunkt keine Chance hatten, Teil des politischen Organs zu werden, bezog der französische Konsul die ausländischen Grundeigentümer – und damit Wirtschaftsvertreter – der Konzession in die Beratungen bezüglich des Gründungsprozesses mit ein. So kam es, dass auch der schweizerische Uhrenhändler Fritz Vaucher, der als Leiter der Shanghai-Filiale der Firma Vaucher Frères zu diesem kleinen Personenkreis gehörte, eine Einladung zu den Gesprächen erhielt.513 In den Anfangsjahren der Konzession konnten also Schweizer zwar noch nicht zu Stadträten avancieren, sie gehörten aber bereits zum Zirkel der wichtigsten politischen Akteure der Konzession.

			Im Jahr 1866 wurde auf Drängen führender Wirtschaftsvertreter das Stadtratssystem durch den französischen Konsul modifiziert und ein Reglement verabschiedet, das erstmals die Beschaffenheit der Konzessionsverwaltung festschrieb. Ab diesem Zeitpunkt – bis zum Jahr 1927 – bestand der Stadtrat aus vier Franzosen und vier anderen Ausländern, die nicht mehr vom Konsul, sondern von den wohlhabendsten französischen und ausländischen Grundbesitzern und Steuerzahlern gewählt wurden und sich ebenfalls aus diesem Personenkreis rekrutierten. Damit erhielten schweizerische Händler potenziell die Möglichkeit, Stadtratsämter einzunehmen.514 Das Verhältnis von französischen und anderen ausländischen Stadtratsmitgliedern war bewusst paritätisch angelegt, allerdings verfügte der Konsul als Präsident des Stadtrats über ein Letztentscheidungsrecht bei Stimmengleichheit, weshalb stets eine französische Mehrheit in dem Gremium sichergestellt war.515 Der Konsul verlor mit der Reform der Stadtverwaltung allerdings keineswegs an Macht, da der Stadtrat nicht als unabhängiges Organ konzipiert war. Er hatte in letzter Instanz lediglich beratende Funktionen gegenüber dem französischen Konsul und war diesem Rechenschaft schuldig. Dieser Ansatz entsprach einer sehr staatlich-national ausgerichteten Konzessionspolitik, welche die politische Macht vor allem in der Person des Konsuls bündelte. Damit wich diese deutlich von dem «kosmopolitischeren» und mehr auf Selbstverwaltung der Händlergemeinschaft ausgerichteten Konzept der internationalen Niederlassung von Shanghai ab.516

			Von 1866 bis zum Ersten Weltkrieg tauchen in den jährlichen Listen der vier ausländischen Stadtratsmitglieder überwiegend englische Namen auf. Es handelte sich vor allem um britische Unternehmensvertreter, besonders häufig sind Mitarbeiter von Butterfield & Swire oder E. D. Sassoon & Co. anzutreffen, und vereinzelt wahrscheinlich um amerikanische Repräsentanten. Auch lässt sich für viele Jahre ein deutsches Stadtratsmitglied identifizieren. Dieses Sitzverteilungsmuster war auch typisch für die internationale Niederlassung von Shanghai und wird im nachfolgenden Kapitel ausführlich diskutiert. Trotz dieser anglo-amerikanischen und deutschen Vorrangstellung, die auf die grosse wirtschaftliche Bedeutung dieser nationalen Gruppen in Zeiten des Freihandels hindeutet, wurden auch vereinzelt schweizerische Händler und Vertreter schweizerischer Handelsfirmen in den Stadtrat gewählt.517 Im Jahr 1874 war dies erstmals mit Leo Juvet, Leiter der Shanghai-Dependance der Uhrenhandelsfirma Juvet Frères, der Fall. Da die Wahl allerdings nachträglich für ungültig erklärt wurde, nahm er seinen Platz in der Stadtverwaltung nie ein.518 Bei dem ersten Schweizer, der tatsächlich sein Stadtratsamt antrat, handelte es sich um Georges Bluntschli. Er war Leiter der Shanghai-Filiale und Partner der Lyoner Firma Cozon & Giraud, die im Seidenhandel tätig war. In den 1870er- und 1880er-Jahren war er mehrfach Mitglied des Stadtrats und zweimal sogar dessen stellvertretender Vorsitzender. In welchen Jahren genau er diese Ämter bekleidete, ist aufgrund der lückenhaften Datenlage nicht abschliessend ermittelbar, aber zumindest für 1882 und 1883 gesichert. Der Schweizer avancierte durch seine Stadtratsfunktionen zu einer der bedeutendsten politischen Persönlichkeiten der französischen Konzession, was allein schon daran ersichtlich wird, dass 1906 sogar eine Strasse nach dem ehemaligen Stadtrat benannt wurde und er damit in das kollektive Gedächtnis der französischen Gemeinschaft eingeschrieben wurde. Nach seiner Rückkehr nach Zürich zählte er zum Kreis der führenden Seidenhändler und -industriellen in der Schweiz. So wurde er Teilhaber der auf den Rohseidenimport spezialisierten Zürcher Firma Sieber & Co., Präsident der Seidenindustrie-Gesellschaft sowie Mitglied des Verwaltungsrats der Seidentrocknungsanstalt und des Zürcher Schiedsgerichts für den Rohseidenhandel.519 Das Beispiel Bluntschlis verdeutlicht, dass gerade schweizerische Händler, die für französische Unternehmen arbeiteten, gute Chancen hatten, in den französischen Stadtrat von Shanghai zu gelangen. 

			Aber nicht nur Schweizer im Dienst von französischen Unternehmen erhielten Stadtratsämter, sondern auch Franzosen, die für schweizerische Handelsfirmen arbeiteten. Im Jahr 1888 hielt J. Fournel, der vor dem Hintergrund des Sitzverteilungsverhältnisses von vier Franzosen und vier anderen Ausländern Franzose gewesen sein muss, als leitender Manager der schweizerischen Handelsfirma Bavier, Meyer & Co. Einzug in den Stadtrat. Nur ein Jahr später war es R. de Malherbe, Shanghai-Direktor von Bovet Frères, der ältesten schweizerischen Uhrenhandelsfirma in China, der ebenfalls Stadtratsmitglied wurde.520 Aus den Akten eines Gerichtsfalls, bei dem de Malherbe beschuldigt wurde, einen britischen Journalisten zu einem Duell herausgefordert und ihn mit einer Pferdepeitsche geschlagen zu haben, geht eindeutig hervor, dass er französischer Staatsbürger war.521 

			Während des Ersten Weltkriegs veränderte sich die Zusammensetzung des französischen Stadtrats stark. Koloniale und wirtschaftliche Kooperationsformen kamen teilweise zum Erliegen und politische Auswahlkriterien für die ausländischen Stadtratsmitglieder traten in den Vordergrund. Ein ähnlicher Prozess fand in der internationalen Niederlassung von Shanghai statt und wird im nachfolgenden Kapitel noch ausführlicher beleuchtet. Während das deutsche Mitglied als Vertreter einer feindlichen Nation vollständig verschwand, wurden von 1916 bis 1919 zwei der vier für nicht französische Ausländer reservierten Sitze an einen Russen, als Verbündeten Frankreichs, und einen Belgier vergeben. Von 1920 bis 1941 waren auch diese beiden Nationalitäten nicht mehr im Stadtrat vertreten und stattdessen erhielt in den meisten Jahren ein Schweizer einen Sitz. So entwickelte sich in der Zwischenkriegszeit ein sehr stabiles Muster von drei Briten und Amerikanern sowie einem Schweizer aufseiten der ausländischen Vertreter. Schweizerische Kaufleute übernahmen aufgrund der grossen politischen Umwälzungen also gewissermassen dauerhaft den Stadtratssitz, den die in Ungnade gefallenen deutschen Geschäftsleute in der Zeit vor dem Krieg besetzt hatten. Der grösste Unterschied in der internationalen Niederlassung war, dass der deutsche Platz nicht mit einem Schweizer, sondern einem Japaner wiederbesetzt wurde (siehe das nachfolgende Kapitel).522 Die schweizerischen Händler im Stadtrat arbeiteten in leitender Position sowohl für schweizerische Unternehmen als auch für andere ausländische Handelshäuser. Von 1920 bis 1934 war der ursprünglich aus Zürich kommende Franz Schwyzer mit nur zwei Jahren Unterbrechung Stadtratsmitglied in der französischen Konzession. Während acht Jahren amtierte er dabei, neben seiner eigentlichen Position als Bevollmächtigter und Seideninspekteur für die einflussreiche britische Handelsfirma Arnhold & Co., sogar als Vizepräsident des Stadtrats.523 Parallel zu dem Engagement Schwyzers fungierte Albert Jost, ein leitender Angestellter des führenden schweizerischen Handelshauses Sulzer, Rudolph & Co., wenn auch nicht als Stadtrat, so doch als Commissaire Foncier von 1920 bis 1921 in der französischen Konzession.524 Des Weiteren waren 1936 Ami Juvet, der Chef der schweizerischen Firmen Hirsbrunner & Co. in Shanghai und Juvet & Cie. in Tianjin,525 sowie 1938 der aus Basel stammende Reinhard Plattner, Prokurist von Jardine, Matheson & Co. in Shanghai und Leiter des Silk and Waste Silk Department derselben Filiale, Stadträte in dem Sondergebiet. Der aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretene Plattner wurde durch Edouard Eglé ersetzt,526 der das Stadtratsamt von 1939 bis 1940 oder 1941 bekleidete. Der ursprünglich aus dem Kanton St. Gallen kommende Eglé war hauptberuflich Geschäftsführer der Shanghai-Dependance der schweizerischen Handelsfirma Siber, Hegner & Co. und – wie in Kapitel 4 ausführlich zu sehen sein wird – ab 1942 gleichzeitig Leiter des IKRK-Büros in Shanghai.527

			Diese schweizerischen Kaufleute wurden in der Zwischenkriegszeit nicht alle auf dieselbe Art und Weise ausgewählt und ernannt. Denn ab 1927 änderte sich die Nominierungspraxis der Mitglieder des Conseil municipal. Formal wurden bis 1927 Reformen des Stadtverwaltungsreglements verabschiedet, die unter anderem vorsahen, dass sich die vier ausländischen Stadtratsmitglieder aus mindestens drei verschiedenen Nationalitäten zusammensetzen mussten. Dies hatte zum Zweck, dass keine einzelne nationale Gruppe die französische Vormachtstellung in der Verwaltung gefährden konnte.528 Das neue Reglement kam in der Praxis allerdings nie zum Tragen, da der französische Generalkonsul 1927 über eine Notverordnung den Stadtrat auflöste und in eine provisorische Kommission umwandelte. Die wichtigste Implikation dieses Schrittes war, dass dadurch das Wahlrecht der Steuerzahler verloren ging. Ausschliesslich dem Generalkonsul oblag es in der Zeit von 1927 bis 1941, alle Stadtratsmitglieder zu nominieren,529 zu denen auch zunehmend Chinesen zählten. Dieser achtete auch weiterhin penibel darauf, eine französische Mehrheit für die Kommission zu generieren, sodass diese in den 1930er-Jahren ungefähr neun bis zehn französische, fünf chinesische und vier ausländische Mitglieder umfasste, zu denen fast immer auch ein Schweizer Händler zählte. Die schweizerischen Händler verfügten also auch nach 1927 weiterhin über einen Sitz im Stadtrat und daher war es für sie in der Praxis wenig relevant, ob ihr Repräsentant von den Steuerzahlern oder vom französischen Generalkonsul ausgewählt wurde.530

			In Tianjin sorgte Michel Alexandre Kleczkowski, der erste Sekretär der französischen Gesandtschaft in China, 1861 für die Errichtung einer französischen Konzession, die bis 1946 Bestand hatte. In den ersten zehn bis 20 Jahren seiner Existenz blieb das Konzessionsgebiet weitgehend ungenutzt, während das benachbarte britische Sondergebiet einen rasanten Aufstieg erlebte. Erst mit der Schaffung eines Stadtrats im Jahr 1875 und mit verschiedenen Infrastrukturmassnahmen begann sich die Konzession vor allem ab den 1880er-Jahren zu entwickeln. Dieser Prozess ging sehr langsam vonstatten, denn im Jahr 1896 lebten erst 30 Franzosen in der Konzession.531 Das politische System des Sondergebiets orientierte sich stark an jenem der französischen Konzession in Shanghai, die bereits einige Jahre zuvor geschaffen worden war. Dies lag vor allem daran, dass französische Konsuln zwischen den verschiedenen Konzessionsgebieten in China zirkulierten und oft ihre Karriere in Shanghai begannen.532 So hatte beispielsweise Charles de Montigny 1848 das französische Konsulat in Shanghai gegründet und bis 1859 in der Stadt zuerst als Vizekonsul und dann als Generalkonsul fungiert, bevor er von 1863 bis 1868 der erste französische Konsul in Tianjin wurde.533 Die Konzepte, welche die Konsuln aus Shanghai mitbrachten, manifestierten sich im französischen Konzessionsgebiet von Tianjin auf zwei Ebenen. Zum einen war es politisch ganz klar national ausgerichtet, da der französische Konsul den Stadtrat und die Konzession kontrollierte und dabei die Verfolgung französischer Interessen im Blick hatte.534 Zum anderen übernahmen die Konsuln viele der rechtlichen Bestimmungen und Reglemente aus Shanghai für die anderen Konzessionen, so auch für jene in Tianjin.535 Dies war auch so auf Ebene der Bestimmungen für die Auswahl der Stadtratsmitglieder. Wenn man beispielsweise die Verteilung der Sitze des Stadtrats von Tianjin in den späten 1880er-Jahren in den «Directories & Chronicles» betrachtet, wird offensichtlich, dass analog zum französischen Stadtrat von Shanghai eine Regelung existiert haben muss, die ein Verhältnis von ungefähr vier französischen und vier ausländischen Stadtratsmitgliedern vorsah. Die Inklusion von Ausländern in den Conseil municipal leitete sich also direkt von der Praxis in Shanghai ab.536

			Als 1875 der Stadtrat zum ersten Mal zusammentrat, setzte er sich schlichtweg aus den wenigen Mitgliedern zusammen, über welche die äusserst kleine ausländische Gemeinschaft in der Konzession überhaupt verfügte. Der französische Konsul Charles Dillon hatte bis dato nur zwei Geschäftsleuten ein Grundstück in dem noch unattraktiven Sondergebiet verkaufen können, dem russischen Unternehmer A. D. Startseff und einem Schweizer namens Loup, bei dem es sich um den in Kapitel 1.1 beschriebenen Pierre Loup (oder alternativ um seinen Bruder Fritz) handelte, den Leiter der Uhrenhandelsfirma L. Vrard & Cie. (spätere Maison du Nord) in Tianjin. Die beiden erhielten folglich einen Sitz im Stadtrat. Darüber hinaus wurde das Gremium mit drei Missionaren aufgefüllt, denn ausser den beiden Händlern hatten nur ein paar Missionsgesellschaften freies Land von Dillon erworben.537 Bis Ende des Jahrhunderts änderte sich die Situation kaum. So zeigt ein Plan der Konzession aus dem Jahr 1894, dass die meisten Parzellen in dem Gebiet immer noch französischen Missionaren und nur zwei respektive drei Grundstücke Startseff und Loup gehörten. Parzellen im Besitz neuer und weiterer Unternehmer zeigt der Plan nicht.538 Dementsprechend war es auch nur logisch, dass die beiden einzigen merkantilen Grundbesitzer der Konzession auch nach 1875 Teil des Stadtrats blieben. Wahrscheinlich fungierte Startseff durchgehend bis 1900 als Stadtrat und Loup bis zu seinem Tod 1899, nur unterbrochen von den Jahren 1884 bis 1891, in denen Pierre einen Aufenthalt in der Schweiz einlegte und sein Bruder Alphonse vom mutmasslichen Hauptsitz von L. Vrard & Cie. in Paris nach Tianjin reiste, um die Geschäfte der Firma und auch das Stadtratsamt vorübergehend zu übernehmen.539 Die beiden Loup-Brüder waren nicht nur einfache Stadtratsmitglieder, sondern hatten in manchen Jahren auch die herausgehobene Funktion des Schatzmeisters und des Honorarsekretärs der Institution inne. Von 1900 bis 1903 führte einer der Söhne von Pierre, entweder G. Loup, B. Loup oder A. Loup, die Funktion in der Stadtverwaltung weiter.540 Die Mitglieder der Familie Loup müssen dem französischen Konsul und der lokalen Gemeinschaft als besonders geeignet für ein Stadtratsamt erschienen sein, weil ihr Unternehmen und auch sie persönlich auf die Zeitgenossen vor Ort einen «französischen» Eindruck machten. Auch verfügte beispielsweise Alphonse Loup über gute ökonomische und soziale Kontakte in Frankreich, weil er in Paris gelebt und gearbeitet hatte (siehe Kapitel 1.1).

			Von 1900 bis 1904 war auch noch ein anderer schweizerischer Händler im französischen Stadtrat vertreten. Dabei handelte es sich um Henri L. E. Bègue, den Leiter der Tianjin-Niederlassung der schweizerischen Firma E. Bavier & Co.541 In den Jahren 1906 bis 1908 hatte ausserdem ein A. Vogel einen Sitz im französischen Stadtrat. Dieser Name lässt sich ansonsten nicht in den «Directories & Chronicles» finden und keiner Firma zuordnen, weshalb es sich um einen Schreibfehler handeln muss. Der einzig existierende ähnliche Name in den Tianjin-Verzeichnissen ist ein A. Vogelsberg, bei dem es sich um den Nachfolger von Bègue bei dem schweizerischen Handelsunternehmen E. Bavier & Co. handelte. Die Nationalität von Vogelsberg ist zwar unbekannt, es könnte sich aber um einen Deutschen gehandelt haben, da er 1908 zur deutschen Handelsfirma H. M. Schultz & Co. wechselte. Franzose war er nicht, da der französische Stadtrat zu diesem Zeitpunkt sowieso schon einen Überhang an französischen Mitgliedern aufwies und daher Vogelsberg gemäss dem etablierten Sitzverteilungsmuster ein nicht französischer Ausländer gewesen sein muss. In jedem Fall vertrat A. Vogelsberg von 1906 bis 1907 die Interessen einer schweizerischen Firma in der französischen Stadtverwaltung.542 Bis zum Ersten Weltkrieg waren zwei Merkmale charakteristisch für den französischen Stadtrat von Tianjin. Erstens führte der chronische Mangel an Kaufleuten in der Konzession, die üblicherweise in Asien für Stadtratsämter präferiert wurden, dazu, dass wie bereits bei der Wahl von 1875 auch andere Personengruppen Sitze im Conseil municipal erhielten. Es handelte sich um Missionare, aber auch um Ingenieure, Professoren und Kanzleipersonal des Konsulats. Zweitens bestanden die ausländischen Stadtratsmitglieder nicht nur aus Schweizern und Russen, sondern beispielsweise auch aus Briten und Deutschen.543

			Die Zusammensetzung des Stadtrats während des Ersten Weltkriegs und in der Zwischenkriegszeit lässt sich aufgrund der schlechten Datenlage kaum noch rekonstruieren. Lediglich für die Zeit von 1921 bis 1924 existieren detaillierte Mitgliederlisten des Conseil municipal in den «Directories & Chronicles».544 Zumindest näherungsweise geben diese Jahre einen Einblick in die Transformationsprozesse, denen die städtische Verwaltung aufgrund des Krieges unterzogen war. Die ausländischen Stadtratsmitglieder umfassten keine deutschen Vertreter mehr. Sie setzten sich wahrscheinlich aus ein bis zwei Briten, einem Belgier und einem Schweizer zusammen. So fungierte in den Jahren 1922 bis 1923 James Alphonse Juvet, Mitinhaber des schweizerischen Handelshauses Juvet & Cie., als Mitglied des Stadtrats. Er war der Sohn von Leo Juvet, der 1874 fast in den französischen Stadtrat von Shanghai gelangt wäre, und der Bruder von Ami Juvet, der 1936 tatsächlich in dieses Gremium Einzug hielt. Das Erlangen von Stadtratsämtern in den verschiedenen französischen Konzessionsgebieten, in denen sie lebten und arbeiteten, war demnach eine systematische Strategie aller Mitglieder der Kaufmannsfamilie. Ab 1935 fungierte James auch als schweizerischer Konsularagent in Tianjin. Er war auf einer sozialen Ebene eng mit französischen Gesellschaftskreisen verbunden, was sich allein darin äusserte, dass seine Frau aus Paris stammte.545 Insgesamt betrachtet lässt sich konstatieren, dass schweizerische Händler systematisch und fast durchgängig am französischen Stadtrat in Tianjin – von seiner Gründung bis zum Ersten Weltkrieg und vermutlich auch in der Zwischenkriegszeit – beteiligt waren.

			Auch in der französischen Konzession von Hankou, die 1896 eröffnet und 1946 wieder aufgelöst wurde, konnten schweizerische Händler an der Verwaltung partizipieren, und zwar bereits unmittelbar nachdem der französische Konsul Joseph Dautremer im Jahr 1898 einen Stadtrat ins Leben gerufen hatte.546 In den «Directories & Chronicles» taucht der französische Stadtrat zum ersten Mal in der Ausgabe für das Jahr 1899 auf. Da die Informationen in dem Adressverzeichnis in der Regel um ein bis zwei Jahre veraltet waren, ist davon auszugehen, dass der Eintrag sich auf das Gründungsjahr des Stadtrats bezieht. In diesem war neben dem französischen Konsul, der die Funktion des Präsidenten innehatte, sowie einem französischen Händler und einem französischen Missionar auch der Schweizer Abraham (auch: Abram) Laidrich aufgeführt. Er war Miteigentümer von L. Vrard & Cie. (Maison du Sud) und Leiter der Firmenniederlassung in Hankou (siehe Kapitel 1.1). Nach einer kurzen Unterbrechung war Laidrich auch 1903 und 1904 im französischen Stadtrat in Hankou vertreten. In den Folgejahren ist keine schweizerische Beteiligung im Conseil municipal mehr zu verzeichnen. Dies deutet darauf hin, dass schweizerische Händler ähnlich wie in Tianjin vor allem in der Anfangsphase des französischen Konzessionsgebiets Partizipationsmöglichkeiten hatten, als dieses noch klein und wenig entwickelt war. In der französischen Konzession in Guangzhou waren Schweizer nie in der Verwaltung vertreten.547

			Warum wurden aber überhaupt ausländische Wirtschaftsvertreter in die französischen Stadträte aufgenommen? Und wieso handelte es sich bei zahlreichen dieser Ausländer ausgerechnet um schweizerische Kaufleute, wo diese doch in anderen nationalen Konzessionsgebieten oftmals ausgeschlossen wurden?

			Die Grundproblematik der verschiedenen französischen Konzessionen in China war, dass sie wirtschaftlich nur sehr schwach entwickelt waren und dass kaum bedeutende französische Handelsunternehmen in den Gebieten existierten. Stattdessen stellten die Gemeinwesen vor allem beliebte Residenzorte für Chinesen und andere Ausländer dar, beherbergten die besten Hotels der Städte oder verfügten über populäre Einkaufsstrassen. Anstelle von französischen Unternehmern waren an diesen Orten vor allem französische Missionare anzutreffen. Damit standen die französischen Sondergebiete im klaren Kontrast zu den britischen Konzessionen, die die ökonomischen Leistungszentren der Vertragshäfen darstellten und in denen sich zahlreiche britische Handelsfirmen von grösstem Einfluss aufhielten.548 Aus dieser Schwäche heraus waren die französischen Enklaven auf den Zuzug nicht französischer ausländischer Handelshäuser angewiesen, um ihre Wirtschaftssysteme zu entwickeln.549 Der Zuwachs solcher externer Händler und anderer Ausländer, welche die französischen Konzessionen als Residenzorte nutzten, führte dazu, dass stets viel mehr Ausländer als Franzosen in den Sondergebieten lebten.550 Da sich die Gemeinwesen in so hohem Masse auf externe Kräfte stützten, mussten diese auch notgedrungen in irgendeiner Form in die Stadträte integriert werden. Daneben existierten schlichtweg nicht genügend einflussreiche und qualifizierte französische Händler in den Konzessionen, die politische Ämter hätten übernehmen können. Aus diesem Grund mussten die französischen Konsuln und die lokalen «Ratepayers», also die wohlhabendsten Steuerzahler, die sich vor allem aus dem Kreis der örtlichen Unternehmer speisten (siehe dafür das nächste Kapitel), in hohem Masse auf ausländische Handelsvertreter für den Stadtrat zurückgreifen.

			Wenn schon aufgrund von Sachzwängen ausländische Unternehmer in die französischen Stadträte inkorporiert werden mussten, dann waren Schweizer das «kleinste Übel» in politischen Systemen, die eigentlich auf die Wahrung rein nationaler Interessen ausgelegt waren. In Shanghai wurde in den 1920er-Jahren eine Reform des Verwaltungsreglements verabschiedet, das vorschrieb, dass sich die vier ausländischen Stadtratsmitglieder aus mindestens drei verschiedenen Nationalitäten zusammensetzen mussten. Auch wenn die Regelung formal nie in Kraft trat, zeigt sie doch, dass ein allgemeiner Konsens darüber herrschte, möglichst viele Nationalitäten in den Stadtrat zu inkorporieren, damit eine einzelne nationale Gruppe nicht die Macht der französischen Mitglieder in dem Gremium gefährden konnte. Der Einbezug von Schweizern in die Verwaltung war ein probates Mittel, die administrative Übernahme der Konzession durch Vertreter einer anderen kolonialen Grossmacht zu verhindern. Insbesondere eine Usurpation der ausländischen Sitze durch die übermächtigen britischen Handelsfirmen in Shanghai konnte so verhindert werden.

			Die Inklusion von Schweizern ist auch auf die hochgradige Verflechtung von französischer Wirtschaft und schweizerischem Handel in China zurückzuführen. Der Mangel an französischen Handelsunternehmen im «Reich der Mitte» führte dazu, dass ein grosser Teil des Handels zwischen Frankreich und China, und zwar bereits sehr intensiv in der Frühphase der französischen Präsenz in China, von einigen führenden schweizerischen Handelshäusern betrieben wurde.551 Die französische Industrie und die französischen Konzessionsgebiete waren also in hohem Masse von schweizerischen Händlern abhängig. Diese waren in den Anfangsjahren der französischen Konzessionen ohnehin oft die einzigen Wirtschaftsakteure, die überhaupt in den Gebieten anwesend waren, wie das Beispiel von Pierre Loup in Tianjin zeigt. Sie wurden daher Teil der Stadträte und halfen dabei mit, die noch kleinen und jungen Konzessionsgebiete zu entwickeln. Sie erarbeiteten sich dadurch eine starke Stellung, die sie dazu nutzen konnten, auch noch an Stadtratssitze zu gelangen, als im Verlauf des frühen 20. Jahrhunderts die Konzessionen immer grösser und ausdifferenzierter wurden. 

			Auch ihre sprachliche, kulturelle und soziale Nähe zu den französischen Gemeinschaften in China half Schweizern, sich an den Verwaltungen zu beteiligen. Auffällig ist, dass gerade Schweizer und Belgier häufig in französischen – nicht aber in anderen – Stadträten auftauchten. Die sprachliche Nähe zwischen diesen beiden nationalen Gruppen und lokalen französischen Gesellschaftskreisen spielte bei der Auswahl der Stadtratskandidaten eine wichtige Rolle. So stammten viele der schweizerischen Chinahändler aus der Romandie. Der Aspekt der Sprache schuf eine kulturelle Nähe, die sich auch in vermehrten gesellschaftlichen Kontakten niederschlug. Die sozialen Verbindungen zwischen Schweizern und Franzosen in China waren eng, was sich allein schon aus dem Umstand ergibt, dass schweizerische Händler mit französischen Frauen verheiratet waren. Auch auf ökonomischer Ebene existierten zahlreiche schweizerisch-französische Beziehungen durch die Tatsache, dass einige schweizerische Händler vor ihrem China-Aufenthalt in Frankreich gearbeitet oder mit französischen Firmen kooperiert hatten. Dadurch entwickelten sich dichte soziale Beziehungsgeflechte, die auch Auswirkungen auf die Situation in den chinesischen Konzessionen hatten. Schweizerische Händler hielten also auch Einzug in die Stadträte, weil sie in den Augen der französischen Gemeinschaften in China besonders «französisch» waren.

			Internationalisierte Stadtverwaltung im informell-kolonialen Shanghai

			Internationale Niederlassungen waren im Gegensatz zu Konzessionen nicht national, sondern inter- bzw. transnational organisiert.552 In China waren sie eine Randerscheinung, da unter den vielen ausländisch verwalteten Gebieten lediglich zwei dieser Kategorie zuzuordnen waren. Bei diesen handelte es sich um die internationale Niederlassung in Shanghai (Shanghai International Settlement), dem mit Abstand wichtigsten Sondergebiet im «Reich der Mitte», und die deutlich kleinere internationale Niederlassung von Gulangyu (Kulangsu International Settlement) im Vertragshafen Xiamen. In Japan hingegen existierten sieben ausländische Sondergebiete, die nur international und nicht national organisiert waren, so in Hakodate, Nagasaki, Yokohama, Tokyo (Edo), Hyōgo/Kōbe, Osaka und Niigata. Internationale Niederlassungen wurden nicht von einem einzelnen Konsul eines bestimmten Staates geleitet, sondern die Konsuln sämtlicher Vertragsmächte übten gemeinsam einen (je nach System mehr oder weniger starken) Einfluss auf die Stadtverwaltungen aus. Die mit Abstand wichtigsten Regierungsstellen der Niederlassungen waren aber Stadträte, die sich vor allem aus Händlern verschiedener Nationalitäten zusammensetzten, zu denen Schweizer theoretisch auch gehören konnten. Internationalisierte Kolonialgebilde waren daher deutlich unabhängiger von staatlichen Vertretern der Kolonialmächte als national organisierte Systeme.553 Natürlich war eine Partizipation von schweizerischen Kaufleuten an den Municipal Councils immer nur dann möglich, wenn diese an einem bestimmten Ort auch tatsächlich niedergelassen oder zumindest anwesend waren. Aus diesem Grund werden in den folgenden Analysen nur jene Vertragshäfen in den Blick genommen, wo dies der Fall war, d. h. Shanghai, Yokohama, Hyōgo/Kōbe und Osaka.554

			Das Shanghai International Settlement war die erste und grösste internationale Niederlassung, die in Asien gegründet wurde. Sie war ein Zusammenschluss von nationalen Konzessionsgebieten, die bereits zuvor existiert hatten. Im Jahr 1845 wurde eine britische, kurz darauf eine amerikanische sowie im Jahr 1849 eine französische Konzession in Shanghai ins Leben gerufen. 1854 schufen die drei ausländischen Gruppen zusammen den sogenannten Shanghai Municipal Council (SMC), einen Stadtrat, der alle drei Konzessionsgebiete gemeinsam verwalten sollte. Während sich der französische Konsul 1862 wieder aus dem Arrangement zurückzog und fortan die französische Konzession eigenständig weiterführte (siehe dafür das vorangegangene Kapitel), verstärkten die britischen und amerikanischen Konsuln die Kooperation noch weiter, indem sie ihre beiden Konzessionsgebiete 1863 zu einer internationalen Niederlassung unter der Verwaltung des SMC verschmolzen. Diese Niederlassung existierte, je nach Sichtweise, bis zur japanischen Okkupation des Gebiets im Dezember 1941555 oder bis zur formalen Übergabe der Verwaltung an die projapanische Regierung Wang Jingweis im Jahr 1943.556

			Das politische System des Shanghai International Settlement wurde zum Vorbild für alle später gegründeten internationalen Niederlassungen in China und Japan und ist daher von grosser Bedeutung für die folgenden Betrachtungen.557 Es schuf sowohl Freiräume für die politische Partizipation von Kaufleuten, wies aber auch grosse inhärente Konstruktionsprobleme auf, die in der Pluralität beteiligter staatlicher und nichtstaatlicher Akteure und dem geringen Grad an Formalisierung des Rechts und der politischen Prozesse bestanden. Diese Probleme existierten auf zwei Ebenen, einer aussenpolitischen und einer innenpolitischen.

			Aussenpolitisch, also die Bedeutung und den Status der internationalen Niederlassung Shanghais im internationalen politischen System betreffend, war es schwer, das Gemeinwesen einzuordnen. Wie der Name schon suggeriert, wurde das Sondergebiet von den Zeitgenossen als eine internationale Zone angesehen, die nicht dem Souveränitätsbereich eines einzelnen Staates zuzuordnen war.558 Um das Wesen dieses internationalen Konstrukts besser fassen zu können, wurde die Niederlassung oft mit dem Völkerbund559 und später mit den Vereinten Nationen verglichen.560 Gleichzeitig klang bei den führenden Shanghaier Akteuren aber auch immer an, dass die internationale Niederlassung als eine Art souveräner neutraler Staat zu betrachten sei.561 Dieser Anspruch auf Staatlichkeit, der sich zu einem gewissen Grad in der politischen Praxis niederschlug, hatte aber keinesfalls eine gesicherte juristische Grundlage.562 Lediglich der SMC als Exekutivorgan, aber gerade nicht die internationale Niederlassung stellte eine rechtliche Körperschaft auf internationaler Ebene dar. Und selbst der vermeintlich gesicherte juristische Status des SMC wurde von den Zeitgenossen bis 1899 immer wieder angezweifelt, weil die in Form eines zwischenstaatlichen Vertrags verabschiedete Verfassung der internationalen Niederlassung (die sogenannten Land Regulations) bis zu diesem Zeitpunkt von chinesischer Seite nie ratifiziert wurde.563 Am besten kann die internationale Niederlassung mit den Worten des südafrikanischen Richters Richard Feetham charakterisiert werden. In seinem Untersuchungsbericht aus dem Jahr 1931 zu SMC-Reformmöglichkeiten, mit dessen Anfertigung er vom SMC beauftragt worden war, konstatierte er, dass das Regierungssystem des Sondergebiets durch «piecemeal and makeshift arrangements», «difficulties» und «anomalies» geprägt sei. Die Niederlassung war für Feetham dabei «a subject for irritating and inconclusive international controversy».564 Die internationale Niederlassung war also eine Art umstrittene und nicht genau einzuordnende internationale Anomalie, die sich als souveräner Staat präsentierte. In der Praxis hatte sie keinesfalls die gleichen Handlungsspielräume wie andere etablierte Staatswesen, sodass der SMC stets in hohem Masse auf die Hilfe und Kooperation zahlreicher externer staatlicher Akteure angewiesen war. Beispielsweise hatte der Stadtrat keine Möglichkeit, die Grenzen der internationalen Niederlassung zu kontrollieren, und musste 1939 zur Regulierung der Migrationsströme von jüdischen Flüchtlingen auf die Hilfe europäischer Regierungen zurückgreifen.565 Auch konnten Handelsschiffe, wie sonst bei Staaten üblich, nicht unter der neutralen Flagge der internationalen Niederlassung fahren, was besonders in Kriegszeiten Nachteile mit sich brachte.566

			Auf innenpolitischer Ebene bot sich ein ähnliches Bild. Die 1869 verabschiedeten Land Regulations, die fast unverändert bis zur Auflösung des Sondergebiets in den 1940er-Jahren Bestand hatten,567 definierten drei zentrale Akteurgruppen des politischen Systems: den SMC, die Ratepayers sowie Konsuln und Diplomaten. Dem SMC als Gremium der führenden Händler kam die Aufgabe des leitenden Exekutivorgans zu. Er war aber formal mit nur wenigen Kompetenzen ausgestattet und stattdessen den Ratepayers Rechenschaft schuldig, die den eigentlichen Souverän und die legislative Institution der Niederlassung verkörperten. Bei den Ratepayers handelte es sich um eine kleine und wohlhabende Schicht von Ausländern, die ihre politische Mitwirkungsberechtigung aus dem Umstand bezogen, dass sie Besitzer oder Pächter von Land waren und somit Steuern in einem Umfang zahlten, der oberhalb eines bestimmten Schwellwerts lag. Sie rekrutierten sich genauso wie die SMC-Mitglieder aus den führenden Handels- bzw. Wirtschaftskreisen. Die lokalen Konsuln der Vertragsmächte in Shanghai und deren jeweilige diplomatische Repräsentanten in China vertraten nicht nur den SMC in zwischenstaatlichen Verhandlungen nach aussen,568 sondern verkörperten auch «[...] a sort of Upper House of the Settlement for legislative purposes»,569 d. h. eine Art obere Legislativkammer, die wiederum die Ratepayers kontrollierte. Relevant war diese Akteurkonstellation für das Gesetzgebungsverfahren. Die Land Regulations als Verfassungstext waren sehr schwierig zu ändern, weshalb der SMC kaum eine Chance hatte, Modifikationen daran vorzunehmen. Stattdessen war der Stadtrat dazu angehalten, seine Handlungen durch das Verabschieden von Verordnungen (sogenannten Bye-Laws) zu legitimieren. Dieser Prozess des Verordnungserlasses war mehrstufig. Eine Verordnung, die vom SMC vorgeschlagen wurde, musste sowohl von den Ratepayers als auch von den Diplomaten und Konsuln genehmigt werden.570 In der Praxis führte diese komplexe Prozedur dazu, dass ab 1869 nicht nur die Land Regulations weitgehend frei von Veränderungen blieben, sondern auch kaum Verordnungen modifiziert oder neu verabschiedet wurden.571 Der kaum veränderbare rechtliche Rahmen regelte viele Politikbereiche nur unzureichend und setzte darüber hinaus formaljuristisch dem SMC sehr enge Handlungsgrenzen. Dies kam einer Handlungsunfähigkeit des Stadtrats und einer Unregierbarkeit der Niederlassung gleich. In der Praxis kompensierte der formal machtlose SMC diesen Missstand, indem er mit der Zeit seine Kompetenzen ohne rechtliche Grundlage immer weiter ausdehnte und so zum massgebenden politischen Akteur des Sondergebiets avancierte. Theoretisch wären dadurch fast alle Stadtratsmassnahmen juristisch anfechtbar gewesen. Des Weiteren hätten die Handlungen des SMC auch sehr einfach von einzelnen nationalen Gruppen auf Ebene der Ratepayers unterbunden werden können. Der einzige Grund, warum dies nicht geschah, war der Faktor der Kooperation aller beteiligten Akteure, die die Handlungen des SMC de facto akzeptierten und dadurch das System stützten. Dieser geteilte Kooperationswille existierte, weil alle Seiten vom Funktionieren des politischen Gemeinwesens profitierten. Dieses Regierungskonstrukt war allerdings so fragil, dass die Konfrontation eines einzelnen Akteurs bzw. einer einzelnen Grossmacht – wie China, Grossbritannien, die Vereinigten Staaten oder Japan – ausgereicht hätte, um das System ernsthaft in Gefahr zu bringen.572 Diese grundsätzlichen Konstruktionsprobleme und der damit verbundene Zwang zur Kooperation sollten ein Kennzeichen der politischen Systeme aller internationalen Niederlassungen werden, also auch jener der später gegründeten Sondergebiete in Japan. 

			Der SMC als zentrales Exekutivorgan der internationalen Niederlassung von Shanghai wurde von der Versammlung der Ratepayers gewählt. Da der SMC und die ihm unterstellte Verwaltung durch kooperierende, nichtstaatliche Akteure verschiedener Nationalität konstituiert wurden, entsprach das politische System der internationalen Niederlassung gemäss Isabella Jackson einem «transnational colonialism».573 Das Wahlsystem des Stadtrats sah keinerlei Bestimmungen vor, Kontingente im SMC an bestimmte nationale Gruppen zu vergeben. So konnten theoretisch auch schweizerische Kaufleute in Stadtratsämter gewählt werden, sofern sie nur genügend Stimmen der Ratepayers auf sich vereinten.574 

			In der Praxis hatten schweizerische Kaufleute aber in diesem politischen System auf allen Ebenen kaum eine Chance, zu partizipieren. Sie bekleideten bis 1941 kein einziges Stadtratsamt.575 Und auch in der Verwaltung der internationalen Niederlassung, die dem SMC unterstand, nahmen Schweizer nicht nur keinerlei leitende Positionen ein,576 sondern waren überhaupt nicht in dem Verwaltungsapparat vertreten.577 Erst 1941 gelang es einem einzigen Schweizer, in den SMC Einzug zu halten. Richard von der Crone, der Leiter der Shanghai-Filiale des Handelshauses Gebrüder Volkart, «wurde der erste und letzte Schweizer Stadtrat»578 in der internationalen Niederlassung von Shanghai. Für diese fehlenden Partizipationsmöglichkeiten gab es einen bestimmten Grund. Bei den (de jure freien) SMC-Wahlen wurden bereits im Vorfeld durch informelle und kooperative Absprachen Stadtratssitze nach einem bestimmten Aufteilungsschlüssel an die «stärksten» (dominant)579 Nationen verteilt, sodass die eigentlichen Wahlen einer Pro-forma-Zustimmung gleichkamen. Das Kriterium zur Bestimmung der «stärksten» Nationen waren deren Stimmanteile in der Ratepayer-Versammlung.580 Diese Stimmanteile stellten indirekt einen Indikator für die gesamte wirtschaftliche Stärke der nationalen Gruppen dar,581 weil die Stimmberechtigung an Landbesitz oder -pacht gekoppelt war. Je mehr Ratepayers eine bestimmte Nation also aufzuweisen hatte, desto mehr einflussreiche Unternehmer mit Firmengebäuden, Warenhäusern, Hafenanlagen und Produktionsstätten waren mit ihr assoziiert. Auch wenn in Shanghai sehr einflussreiche individuelle schweizerische Handelsfirmen existierten, war die schweizerische Handelsgemeinschaft insgesamt gesehen schlichtweg zu klein, um mit der wirtschaftlichen Performanz der Grossmächte mitzuhalten (siehe Kapitel 1.1). 

			Auf Basis dieses Faktors nationaler wirtschaftlicher Stärke spiegelte der SMC im Zeitverlauf die jeweils wichtigsten nationalen Gruppierungen Shanghais wider. Dessen Zusammensetzung änderte sich mit den sich allmählich verschiebenden ökonomischen Kräfteverhältnissen, wobei das Sitzverteilungssystem nicht stringent statistisch festgelegt war. So hatten auch immer wieder übergeordnete politische Entwicklungen grossen Einfluss auf die Zusammensetzung des SMC. Und es ergaben sich Asymmetrien und Beharrungstendenzen zugunsten etablierter Akteure, wie der britischen Händler, und zulasten aufstrebender Gruppen, wie z. B. der japanischen Gemeinschaft. Prinzipiell galt aber, dass die im Stadtrat vertretenen Händlergemeinschaften zu kritischen Zeitpunkten, wenn eine unterrepräsentierte nationale Gruppierung Anspruch auf mehr SMC-Partizipation erhob, immer wieder ein Stück weit ihre privilegierte Position im SMC aufgaben. Dieses Vorgehen lag in den bereits oben beschriebenen verfassungsrechtlichen Konstruktionsmissständen der internationalen Niederlassung begründet, die das politische System fragil machten und auch bei dem Wahlrecht für SMC-Wahlen und damit bei der Frage nach der Zusammensetzung des Stadtrats auftraten. Theoretisch konnte diejenige nationale Ratepayer-Gruppe, die zahlenmässig am stärksten war bzw. über 50 Prozent der Gesamtstimmen auf sich vereinte, alle SMC-Sitze mit eigenen Vertretern besetzen und so den SMC usurpieren.582 Dies geschah in der Praxis nur deshalb nicht, weil in der Regel alle Akteure auf Kooperation bedacht waren und die informellen Absprachen zur Sitzaufteilung im Vorfeld der Wahlen respektierten.583 Da aber stets eine solche Usurpation oder eine sonstige Blockade des SMC durch eine nationale Gruppe im Bereich des Möglichen lag, waren insbesondere britische Firmenvertreter – als grösste und am längsten etablierte Gruppe im SMC – stets auf die Aufrechterhaltung kooperativer Beziehungen bedacht und stimmten, wenn auch oftmals zögerlich und widerwillig, Anpassungen des Sitzverteilungsmusters zu. Wie noch zu sehen sein wird, war die Wahl Richard von der Crones im Jahr 1941 das Resultat eines kritischen Moments, der das Potenzial hatte, das fragile politische System zum Kollabieren zu bringen, und der durch eine solche kooperative Absprache entschärft wurde. Die Ernennung des Schweizers war ein Kompromiss aus der japanischen Forderung nach höherer SMC-Beteiligung und dem britischen Anspruch auf Aufrechterhaltung der eigenen Vormachtstellung im Stadtrat.584

			Während seiner fast 100-jährigen Bestehenszeit (von 1854 bis 1941/1943) waren es in der Regel Bürger von (kolonialen) Grossmächten, und dabei vor allem britische Händler, die den Stadtrat dominierten.585 Bis 1928, als erstmals chinesische Repräsentanten in den SMC aufgenommen wurden, hatten britische Händler stets eine Mehrheit im SMC.586 Aber auch danach blieben sie die stärkste ausländische Kraft im Stadtrat und dominierten daher bis zur Etablierung eines «provisorischen SMC» Anfang 1941 die Geschicke des Gremiums.587 Von 1854 bis 1869 bestand der SMC aus sieben Personen, fünf Briten und zwei Amerikanern, und nachdem er im Jahr 1869 auf neun Mitglieder vergrössert wurde, kamen zwei weitere Briten zu dem Gremium hinzu. Der Umstand, dass die internationale Niederlassung aus einem Zusammenschluss zweier nationaler Konzessionsgebiete hervorgegangen war und die britischen und amerikanischen Händlergemeinschaften auch den grössten Anteil am Handel in dem Sondergebiet hatten, erklärt die Dominanz der beiden nationalen Gruppen in dieser Frühphase des SMC.588 Zwischen 1873 und 1889 verringerte sich die Anzahl der Briten und Amerikaner um ein bis zwei Sitze. An ihrer statt waren meistens ein deutscher Unternehmensvertreter und in zehn Jahren entweder ein französischer oder ein dänischer Repräsentant Teil des Stadtrats. Erst von 1890 bis 1914 entwickelte sich ein relativ stabiles Sitzverteilungsmuster von sieben Briten, einem Amerikaner und einem Deutschen.589 Der Einbezug der neuen Kräfte in den SMC war Ausdruck der zunehmenden Handelsmacht anderer europäischer Nationen.590 Deutsche Kaufleute avancierten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wirtschaftlich zur zweitwichtigsten ausländischen Gruppe in der internationalen Niederlassung. Sie überholten die amerikanische Händlergemeinschaft und damit war es für die britischen und amerikanischen Ratepayers schwer, ihnen einen Sitz im SMC vorzuenthalten. So zeigt eine Statistik aus den Jahren 1899/1900, dass bei den SMC-Wahlen die britischen Ratepayers über ungefähr 45 Prozent der Gesamtstimmen verfügten, gefolgt von deutschen (neun Prozent) und amerikanischen (acht Prozent). Französische Geschäftsleute standen mit einem Stimmanteil von ca. fünf Prozent an vierter Stelle, wodurch auch sie ab und zu einen Stadtratssitz erhielten. Warum in manchen Jahren ein Repräsentant der kleinen Gruppe von Dänen in den SMC gelangen konnte, ist allerdings unklar. Schweizerische Kaufleute waren jedenfalls mit einem Anteil von 0,78 Prozent an den Ratepayer-Stimmen chancenlos bei den SMC-Wahlen, auch wenn die Ratepayers prinzipiell offen für den Einbezug weiterer europäischer Händlernationen in den Stadtrat waren.591 Und auch in den Folgejahren änderte sich nichts am Stimmanteil der Schweizer, so lag dieser 1939 bei 0,65 Prozent, also ungefähr genauso hoch wie in den Jahren 1899/1900.592

			Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in Shanghai durchaus schweizerische Kaufleute gab, die gewillt (und geeignet) waren, ein Stadtratsamt zu übernehmen, was das Beispiel des Seidenhändlers Ernst de Bavier zeigt, der 1902 für den SMC kandidierte. Trotz seines Engagements verlief die Wahl nicht erfolgreich für de Bavier. Das im Vorfeld abgesprochene übliche Muster von sieben Briten, einem Amerikaner und einem Deutschen kam zum Tragen und der schweizerische Händler fand sich auf dem letzten Platz der Ergebnisliste wieder. Bemerkenswerterweise konnte er aber trotz dieser Platzierung eine beachtliche Anzahl von Stimmen gewinnen.593 Dies deutet darauf hin, dass der Schweizer in den Augen vieler Ratepayers ein respektables Mitglied der internationalen Handelsgemeinschaft in Shanghai und durchaus ein geeigneter Kandidat war. In der Praxis spielten die informellen Absprachen zu Sitzverteilungsmustern aber eine dominante Rolle und stachen als Auswahlkriterien individuelle Merkmale der Kandidaten aus.

			Im Zeichen von Freihandel und kolonialen Kooperationsformen war das lange 19. Jahrhundert durch eine prinzipielle Offenheit des Stadtrats für verschiedene europäische Nationen gekennzeichnet, nicht aber für asiatische Akteure. Dies sollte sich erst mit dem Ersten Weltkrieg und den grundlegenden politischen Umwälzungen in der Zwischenkriegszeit ändern. Die Debatten um eine Inklusion neuer nationaler Gruppen in den SMC waren ab 1914 sehr stark politisch geprägt und standen im Zeichen eines chinesischen Nationalismus und eines japanischen Imperialismus.

			Ab 1919 verstärkte sich in China eine nationalistische Bewegung, die auf eine Revision der ungleichen Verträge sowie auf die Abschaffung der Exterritorialität und der Sondergebiete abzielte. In Shanghai eskalierte die Lage 1925 nach dem sogenannten Zwischenfall des 30. Mai, bei dem es zur Tötung von Protestierenden durch den Polizeidienst der internationalen Niederlassung kam. In diesem Kontext forderte die Gemeinschaft der wohlhabenden chinesischen Ratepayers die Inklusion eigener Repräsentanten in den SMC, ein Druckmittel waren dabei beispielsweise Massenstreiks, die das politische und wirtschaftliche System der internationalen Niederlassung lahmlegten.594 Im Gegensatz zu vielen Briten in Shanghai, die strikt an ihren kolonialen Privilegien festhalten wollten, erkannten die führenden britischen Handelsfirmen die Zeichen der Zeit. Für sie waren die Treaty Rights das Relikt eines 19. Jahrhunderts der Kanonenbootpolitik und schlicht in einem national erstarkten China nicht aufrechtzuerhalten.595 Unternehmen wie Jardine, Matheson & Co. und Butterfield & Swire verfolgten bereits ab 1920 eine Politik der Kooperation auf Augenhöhe. Dies bedeutete langfristig eine Aufgabe der Treaty Rights und die Inklusion von Chinesen in den SMC.596 Die Positionen innerhalb der Handelshäuser waren aber keinesfalls rein progressiv und kontroverslos. Kurzfristig befürchteten manche Kaufleute, dass eine Aufnahme von Chinesen in den SMC zu schnell und umfangreich geschehen könnte, sodass Privilegien zu früh aufgegeben würden.597 Letztlich waren es die etablierten SMC-Mitglieder und britische Diplomaten, die den Impuls gaben, die neun ausländischen Mitglieder des SMC um zusätzliche chinesische Vertreter zu erweitern, 1928 zuerst um drei und 1930 um weitere zwei.598 Die Erhöhung der Gesamtzahl der SMC-Mitglieder auf 14 Personen war ein Versuch der etablierten (britischen) Grossmachtvertreter, das fragile politische System der internationalen Niederlassung durch eine «cooperation in the face of intractable differences»599 zu schützen.

			Was die Zusammensetzung der neun ausländischen SMC-Mitglieder angeht, war der Erste Weltkrieg eine entscheidende Zäsur. 1915 beendeten die britischen Ratepayers dauerhaft die Inklusion eines deutschen Stadtratsmitglieds, weil sie deutsche Händler nicht mehr als wirtschaftliche Kooperationspartner, sondern als politische Feinde betrachteten. Stattdessen wählten sie mit einem Russen den Vertreter einer Entente-Macht in den SMC. Die japanische (Händler-)Gemeinschaft in Shanghai war mit dieser Neubesetzung nicht einverstanden, sie erhob gegenüber den britischen Ratepayers Anspruch auf den vormals deutschen Stadtratssitz. In dieser Haltung spiegelte sich der Umstand wider, dass Japan während des Krieges ein Verbündeter Grossbritanniens war und seit Ende 1914 sogar das vormalige deutsche Pachtgebiet Jiaozhou (Kiautschou) auf chinesischem Boden verwaltete. Neben diesem Aspekt der Anerkennung eines japanischen Kolonial- und Grossmachtstatus hatten die japanischen Ratepayers aber auch weitere gewichtige Argumente, um eine Partizipation am SMC geltend zu machen. Die japanische Gemeinschaft in Shanghai war seit dem 19. Jahrhundert stark angewachsen und hatte die anderen ausländischen Gruppen bei Weitem überholt. So lebten beispielsweise 1920 10 000 Japaner in der Stadt, aber nur 5000 Briten und 2000 Amerikaner. Die immer grösser werdende wirtschaftliche Stärke und der damit wachsende Stimmenanteil bei den SMC-Wahlen führte dazu, dass die japanische Gemeinschaft bei den SMC-Wahlen im Stadtrat unterrepräsentiert war.600 Beispielweise 1929 bildeten Japaner bereits die zweitgrösste Ratepayer-Gruppe in der internationalen Niederlassung mit einem Stimmenanteil von ungefähr 22 Prozent.601

			Die britischen Diplomaten in China setzten sich 1915 vergeblich bei den britischen Ratepayers für eine japanische Beteiligung am Stadtrat ein. Aber bereits wenige Monate nach der Wahl fand der SMC eine beiderseitig annehmbare provisorische Lösung, weil er befürchtete, Japan könne ansonsten ein eigenständiges nationales Konzessionsgebiet in Shanghai etablieren. Erst mit dem Ausscheiden des russischen Stadtrats im Jahr 1918, als infolge der Russischen Revolution das russisch-britische Bündnis zerbrach, waren die Ratepayers bereit, einer dauerhaften japanischen Mitgliedschaft im SMC zuzustimmen. Gemäss dem neuen Sitzverteilungsmuster umfasste der Stadtrat ab 1919, was seine ausländischen Mitglieder anging, sechs Briten, zwei Amerikaner und einen Japaner.602 Schon bald erhob die japanische Gemeinschaft aber Anspruch auf weitere Sitze im SMC. 1927 stellte die japanische Gemeinschaft entgegen vorherigen Absprachen zwei statt des bis dato üblichen einen Kandidaten zur Wahl. Um eine Eskalation zu verhindern und das Funktionieren des SMC zu gewährleisten, verzichtete Benjamin David Fleming Beith auf seine bereits erklärte Kandidatur. Der Repräsentant des britischen Handelshauses Jardine, Matheson & Co. stellte damit freiwillig seinen SMC-Sitz einem zweiten japanischen Vertreter zur Verfügung.603 Dieser einmalige und improvisierte Vorgang wurde zu gängiger Praxis und in den Folgejahren umfasste der SMC stets zwei Japaner.604 Die partikulare und kooperative Aufgabe kleiner Vorrechte sollte aus Sicht von Beith also langfristig die übergeordneten britischen Privilegien und damit die koloniale Geschäftsumgebung der eigenen Handelsfirma schützen. 

			Die Ruhepause dauerte allerdings nicht lange. Die Spannungen und Konflikte nahmen ab 1931 immer weiter zu, weil die japanische Gemeinschaft einen dritten SMC-Sitz beanspruchte. Neu war im Vergleich zu 1927, dass sie immer weniger versuchte, dieses Ziel auf diplomatischem Weg, also über informelle Absprachen im Vorfeld der Wahlen, zu erreichen, sondern über Kampfabstimmungen an der Wahlurne.605 Die führenden britischen (und amerikanischen) Handelsfirmen nahmen ebenfalls eine konfrontative Haltung ein und versuchten fortan, um jeden Preis eine weitere Erhöhung der japanischen Präsenz im Stadtrat zu verhindern sowie ihre eigene Position in Shanghai zu schützen.606 Zu diesem Zweck verfolgten sie verschiedene Strategien. So nutzten sie beispielsweise für die SMC-Wahl von 1936 und auch für die Wahlen in den folgenden Jahren ihre Lobbyverbände, die noch in Kapitel 2.2 beschrieben werden, wie die China Association, die British Resident’s Association und die britische Handelskammer in Shanghai, als organisatorische Plattformen, um die britischen Wähler und potenzielle britische Stadtratskandidaten zu mobilisieren und zu koordinieren.607 An der Sitzverteilung im SMC änderte sich erst einmal nichts. Der Stadtrat bestand weiterhin aus jeweils fünf Briten und Chinesen sowie jeweils zwei Amerikanern und Japanern.

			Bei einer ausserordentlichen Versammlung der Ratepayers am 23. Januar 1941 eskalierte letztlich der schwelende Konflikt gewaltsam. Die Veranstaltung hatte zum Zweck, eine beträchtliche Erhöhung der Grundsteuern zu verabschieden. Durch Verfahrenstricks sollte dies gegen den Willen der japanischen Steuerzahler durchgesetzt werden.608 Die Budgetfrage war der Tropfen, der das politische Fass zum Überlaufen brachte. Für die japanischen Grundbesitzer kulminierte in der Streitfrage die gefühlte Wut und Machtlosigkeit der letzten Jahre und diese Stimmung wurde noch gezielt von japanischen Militärkreisen angefacht.609 Anders kann nicht erklärt werden, warum Y. Hayashi, der Vorsitzende der japanischen Ratepayers Association, auf der Steuerzahlerversammlung eine Waffe zog und zwei Schüsse auf den britischen Vorsitzenden des SMC, William Johnstone Keswick, abgab. Der Vertreter der Firma Jardine, Matheson & Co. wurde zwar nur leicht verletzt, aber die ohnehin aufgeladene Stimmung unter den japanischen Steuerzahlern eskalierte infolge des Attentatsversuchs. Dazu bemerkte der Verweser des schweizerischen Generalkonsulats Sven Stiner, der Augenzeuge des Geschehens war: 

			Die Raedelsfuehrer stuerzten sich auf die Tribuene, um die Verhaftung des Attentaeters zu verhindern, trugen ihn im Triumph auf den Schultern herum und warfen Stuehle, Bretter und Blumentoepfe gegen die Vertreter des S.M.C., waehrend eine andere Gruppe den Versuch machte, des verletzten Keswick habhaft zu werden.610

			Der Attentatsversuch stellte einen zentralen Wendepunkt sowohl der anglo-amerikanischen als auch der japanischen Handlungsstrategien dar. Beide Seiten erkannten, dass kooperative Lösungsansätze und Verhandlungen notwendig waren, um eine weitere gewaltsame Eskalation der Situation zu verhindern. Sie einigten sich darauf, den SMC vorübergehend abzuschaffen. Stattdessen sollte die internationale Niederlassung «by Commission»611 verwaltet werden. Die zu etablierende Kommission, die später offiziell als Provisional Council612 bezeichnet wurde, sollte nicht mehr von den Steuerzahlern gewählt, sondern über einen vorverhandelten fixen Verteilungsschlüssel nach Nationen besetzt werden. Dies garantierte ausgeglichenere Beteiligungsrechte beider Lager und verringerte die Wahrscheinlichkeit erneuter Konfrontationen. Der provisorische SMC war nur für die Dauer des Zweiten Weltkriegs, der in Europa bereits 1939 ausgebrochen war, aber in Asien bis dato nur die Konfliktparteien Japan und China umfasste, konzipiert, danach sollte über grundlegendere Reformen verhandelt werden. Er war ein Modus Vivendi, um den anglo-japanischen Konflikt für die Dauer des Kriegs einzufrieren und auf die Nachkriegszeit zu verlagern.613

			Die Aushandlungsprozesse zur Ausgestaltung des provisorischen SMC und zur Sitzverteilung der darin vertretenen Nationen standen ganz im Zeichen des Krieges und folgten dessen Logik. Die Konfliktlinien verliefen nicht mehr wie noch einige Jahre zuvor zwischen grösseren und kleineren Handelsnationen oder zwischen Asiaten und Europäern, sondern zwischen alliierten Mächten (inkl. der noch nicht in den Krieg eingetretenen USA) und Achsenmächten. Anfänglich verhandelten britische und japanische SMC-Mitglieder in der Angelegenheit.614 Amerikanische Akteure wurden hingegen erst spät von den Plänen über einen provisorischen SMC unterrichtet und spielten daher insgesamt betrachtet nur eine sekundäre Rolle.615 Die Schlussverhandlungen, die bis Ende März 1941 andauerten, wurden offiziell von den britischen, japanischen und amerikanischen Generalkonsuln geführt, wobei die jeweiligen SMC Mitglieder weiterhin stark in den Prozess involviert blieben.616 Praktisch gar keinen Einfluss auf die Ausgestaltung des provisorischen SMC hatten Chinesen und Vertreter der anderen Vertragsmächte, zu denen auch die Schweiz zählte, da sie nicht in die Verhandlungen einbezogen wurden, sondern lediglich am Ende ihre formale Zustimmung geben sollten.617 Der kritischste und zentralste Streitpunkt bei den Gesprächen um den provisorischen SMC war die Verteilung der Sitze. Die Verhandlungsparteien waren zwar bestrebt, eine möglichst hohe Anzahl an Stadtratsposten für sich selbst zu erzielen, näherten sich im Verlauf der Zeit aber immer weiter einem Kompromiss an und einigten sich letztlich Ende März 1941 auf einen provisorischen SMC, dessen wichtigste Eigenschaft eine Parität zwischen Repräsentanten der Achsenmächte und Nicht-Achsenvertretern darstellte. Damit war das zentrale Kriterium für die Sitzverteilung die Affiliation oder zumindest Nähe zu einem politischen Lager.618 

			Gemäss der Einigung sollte der provisorische SMC aus vier Chinesen,619 drei Japanern, drei Briten und drei Amerikanern bestehen. Zudem erfuhr der Stadtrat eine «Internationalisierung» (internationalisation),620 die ebenfalls von der japanischen Seite gefordert worden war,621 indem ein Deutscher und zwei Vertreter sogenannter «other countries» hinzugefügt wurden.622 Aber was genau war mit der letztgenannten Kategorie gemeint, die offensichtlich den Nicht-Achsenvertretern zugerechnet wurde? Die Bezeichnung «other countries» war ein vager und behelfsmässiger Begriff, der eine Personengruppe umreissen sollte, für die die Verhandlungsführer keine präzise Bezeichnung hatten. Gemeint waren damit Vertreter kleinerer europäischer Nationen – aber eben keine Europäer, die dem Lager der Achsenmächte angehörten oder unter dessen Einfluss standen. Von den Repräsentanten der «other countries» wurde angenommen, dass sie eine klare Haltung gegen die Achsenmächte einnehmen und daher im Einklang mit der anglo-amerikanischen Seite agieren würden.623 Sie sollten von den Briten und Amerikanern ausgewählt werden, weil sie zu deren politischen Lager gezählt wurden. Unter dem Begriff «other countries» wurden sowohl Bürger von alliierten als auch neutralen europäischen Staaten subsumiert.624 Insgesamt betrachtet ist es erstaunlich, dass neutrale Akteure dezidiert der anglo-amerikanischen Seite zugeordnet wurden. Am ehesten ist diese Haltung mit dem Ansatz einer «benevolent neutrality» zu erklären, die eine Bevorzugung einer der Konfliktparteien vorsieht.625 

			Bis Ende März hatten sich die britischen, amerikanischen und japanischen Generalkonsuln zwar auf die grobe Zusammensetzung des provisorischen SMC verständigt, die Auswahl von konkreten Personen war aber noch offen. Dies sollte sich in Kürze ändern. Am 1. April 1941 berief der britische Generalkonsul Anthony Hastings George ein Treffen mit 17 der führenden Vertreter der britischen Gemeinschaft Shanghais – amtierende SMC-Mitglieder, Händler, Landbesitzer und Vertreter der Lobbyverbände – ein. Er informierte diese darüber, welche finale Lösung er mit seinem amerikanischen und japanischen Amtskollegen über den finalen Zuschnitt des provisorischen SMC sowie die grundsätzliche Verteilung der Stadtratssitze nach Nationen hatte vereinbaren können. Gleichzeitig startete der Generalkonsul zum ersten Mal eine Diskussion darüber, mit welchen Persönlichkeiten die zwei Sitze für «other countries» besetzt werden sollten. Die 17 britischen Geschäftsleute waren sich schnell einig, dass bei der Auswahl der Kandidaten darauf geachtet werden müsse, dass diese sich loyal gegenüber Briten und Amerikanern verhalten und gegen die Achsenmächte Position beziehen würden. So konstatierten sie: «[…] in order to ensure the parity on the Council for the non-Axis interests […] they must be persons, not necessarily of intellectual brilliance, but of anti-Axis convictions and in no way subject to pressure from Axis authorities.»626 Dementsprechend schlugen sie im Rahmen des Treffens fünf Kandidaten vor. In hierarchisch absteigender Reihenfolge waren dies: J. D. Carriere (Niederländer), A. Brondal (Däne), Richard von der Crone (Schweizer), Schmidt (Däne) und C. J. Knipschildt (Däne).627 Bei den genannten Personen handelte es sich durchweg um einflussreiche Geschäftsleute. Carriere war der oberste Manager der Schifffahrtsgesellschaft Java-China-Japan Lijn in Shanghai, von der Crone der Leiter der örtlichen Dependance der schweizerischen Handelsfirma Gebrüder Volkart und Knipschildt der Direktor der Handelsfirma Knipschildt & Eskelund. Letzterer fungierte ausserdem zusammen mit Brondal als Vorsitzender respektive stellvertretender Vorsitzender der dänischen Handelskammer in Shanghai.628 

			Wie Richard von der Crone in diese Kandidatenliste gelangen konnte, ist unklar. Er selbst kann sich nicht aktiv um eine Stellung als Stadtrat bemüht haben, da am 1. April 1941 nur eine Handvoll Briten und Amerikaner in die Pläne zur Schaffung des provisorischen SMC eingeweiht waren. Der Vorschlag zu seiner Kandidatur konnte daher nur von einem der britischen Händler gekommen sein. Welcher von Richard von der Crones zahlreichen einflussreichen britischen Freunden seinen Namen ins Spiel brachte, ist nicht mehr eindeutig zu rekonstruieren.629 Eventuell stammte der Vorschlag von den Vertretern der führenden Handelsfirma Jardine, Matheson & Co. Richard von der Crone und John Keswick waren privat eng miteinander verbunden – eine Freundschaft, die sogar die Kriegszeit weit überdauerte.630 Bei John Keswick handelte es sich um den jüngeren Bruder von William Johnstone Keswick, den vormaligen Vorsitzenden des SMC, auf den im Januar 1941 auf der Versammlung der Ratepayers die Schüsse abgegeben worden waren, die die Situation in Shanghai hatten eskalieren lassen. William wurde nach dem missglückten Attentatsversuch einer der zentralen Akteure bei der Aushandlung des provisorischen SMC und er war auch bei dem Treffen mit Anthony Hastings George vom 1. April anwesend. Eventuell war es daher der ältere der Keswick-Brüder, der Richard von der Crone unterstützte.631 

			Die Vertreter der britischen (Händler-)Gemeinschaft trafen mit ihren Vorschlägen vom 1. April eine entscheidende Vorauswahl für die Repräsentanten der «other countries». Denn die oben genannten fünf Kandidaten sollten die Basis für die folgenden Entscheidungsprozesse bilden, die in den nächsten zwei Wochen abgeschlossen werden konnten. George beriet sich nach dem Treffen vom 1. April mit seinem amerikanischen Amtskollegen Frank Pruitt Lockhart über die Aspiranten. Die finale Entscheidung, welche der fünf Persönlichkeiten ausgewählt werden sollten, wollten die beiden Generalkonsuln aber aufgrund der hohen Komplexität der Frage nicht selbst treffen. Sie überliessen dies den amtierenden drei britischen und drei amerikanischen Mitgliedern des SMC, also den führenden Handelsvertretern ihrer Nationen, die bis zum 17. April 1941 zwei der Kandidaten auswählten: J. D. Carriere und Richard von der Crone.632 Die Entscheidung für den Niederländer und den Schweizer, der eigentlich nur auf Rang drei der Vorauswahlliste gestanden hatte, trafen die SMC-Mitglieder, unterstützt von den Generalkonsuln, auf Basis zweier Kriterien. In erster Linie achteten sie darauf, inwiefern die Kandidaten in die wirtschaftlichen und sozialen Netzwerke der Briten und Amerikaner eingebunden waren. Nachgeordnet spielte aber auch die Nationalität der Personen eine Rolle – und zwar insofern, als diese Aufschluss über die politische Affiliation des Kandidaten gab. Neutralität konnte ein entscheidender Indikator dafür sein, dass ein Kandidat gar nicht oder nur in geringem Masse dem Druck der Achsenmächte ausgesetzt war.633

			J. D. Carriere und Richard von der Crone wurden ausgewählt, weil sie beide Kriterien erfüllten. Der Niederländer hatte gute Beziehungen zur britischen Gemeinschaft in Shanghai und Richard von der Crone war als Vertreter der einflussreichen Firma Gebrüder Volkart sehr eng mit den ökonomischen Netzwerken der Amerikaner und des British Empire verknüpft. Volkart war als Rohbaumwollhandelsunternehmen global aktiv. Dabei war die Firma vor allem sehr stark in Britisch-Indien tätig, wo sie zu einem der grössten Handelshäuser zählte und damit intensive Verbindungen zu den kolonial-wirtschaftlichen Eliten unterhielt (siehe Kapitel 1.1). Von der Crone war zwar in den breiteren gesellschaftlichen Kreisen Shanghais nicht übermässig bekannt, aber er unterhielt enge Kontakte zu den führenden geschäftlichen Persönlichkeiten der anglo-amerikanischen Gemeinschaften in der Stadt.634 Diese engen sozialen Beziehungen konnte er nicht nur aufgrund seiner geschäftlichen Position unterhalten – als Manager von Gebrüder Volkart und als Präsident der Cotton Importers’ Association. Auch auf einer persönlichen Ebene war er vor allem mit den führenden britischen Geschäftsleuten als Mitglied der wichtigsten sozialen Clubs der ausländischen Shanghai-Gemeinschaft verbunden.635 Was das Kriterium der Nationalität angeht, galt Carriere als Vertreter einer alliierten Nation als «always […] entirely sympathetic to the democratic cause», und von der Crone half sein neutraler Status als Schweizer.636

			Alle anderen Kandidaten erfüllten maximal eines der beiden Kriterien. Die drei dänischen Aspiranten galten auf Ebene der Netzwerke als geeignet. Da sie stets enge Beziehungen zur britischen Gemeinschaft unterhalten hatten, standen sie sehr hoch im Kurs der britischen Gemeinschaft. Ausserdem präferierte Lockhart den Dänen Schmidt, weil dieser für eine amerikanische Firma arbeitete und seine Frau im amerikanischen Konsulat angestellt war. Er war also gewissermassen sehr «amerikanisch». Letztlich wurden aber alle dänischen Kandidaten nicht weiter in Betracht gezogen, weil sie aufgrund ihrer Nationalität immer mehr unter den Druck der Achsenmächte gerieten. Bei portugiesischen Geschäftsleuten, für die der portugiesische Generalkonsul nach dem 17. April noch vehement, aber vergeblich einen Sitz im provisorischen SMC zu erhalten versuchte, war es genau umgekehrt. Sie waren durch ihre Neutralität vor dem Zugriff der Achsenmächte geschützt, aber nicht in die ökonomischen Netzwerke der britischen und amerikanischen Unternehmen in Shanghai eingebunden.637

			Nachdem ab April 1941 der provisorische SMC wenige Monate erfolgreich existiert und agiert hatte, veränderte sich Ende des Jahres die Lage in Shanghai nach dem japanischen Überfall auf Pearl Harbour am 7. Dezember 1941 deutlich. Einen Tag später, am 8. Dezember, drangen japanische Einheiten in die internationale Niederlassung ein, um neuralgische Punkte und Institutionen zu kontrollieren, ohne aber das Gebiet vollständig zu besetzen.638 Im Vergleich zu anderen Orten in China waren die japanischen Besatzungsbehörden in Shanghai verhältnismässig zurückhaltend, da sie viele der (zivilen) Strukturen und Prozesse in der Niederlassung unangetastet liessen.639 Diese Entwicklungen spiegelten sich auch im SMC wider. Die Militärverantwortlichen verlangten von den britischen, amerikanischen und niederländischen Stadträten, von ihren Ämtern zurückzutreten, weil sich Japan nun mit den alliierten Nationen im Krieg befand. Gleichzeitig legten sie aber grossen Wert darauf, zu betonen, dass sie keine Absicht hatten, den SMC zu usurpieren oder den internationalen Charakter der Niederlassung infrage zu stellen. Um dies zu demonstrieren, sollten die sieben alliierten Sitze nicht mit Achsenvertretern wiederbesetzt werden, sondern bis Kriegsende vakant bleiben. Die zurückgetretenen Stadträte sollten also nur für die Dauer des Krieges pausieren und der SMC dadurch prinzipiell «international» bleiben. Der SMC wurde daher ab Januar 1942 von 15 auf acht Mitglieder reduziert und bestand bis August 1943, als die internationale Niederlassung aufgelöst und an die projapanische Wang-Jingwei-Regierung übergeben wurde, aus drei Japanern, drei Chinesen, einem Deutschen und einem Schweizer. Richard von der Crone konnte seine Stellung als Stadtrat aufrechterhalten, weil er als neutraler Akteur betrachtet wurde.640

			Für diese «milde» Haltung des japanischen Militärs gegenüber dem SMC und für die Tatsache, dass der Stadtrat nicht mit reinen Achsenvertretern wieder «aufgefüllt» wurde und für Richard von der Crone als neutralen Akteur offen blieb, gab es drei Gründe. Erstens waren die japanischen Militärbehörden peinlich darauf bedacht, den Anschein eines immer noch intakten «Internationalismus» in der Niederlassung aufrechtzuerhalten. Die Adressaten dieses Internationalismus-Narrativs, das der Legitimation der Besatzungsherrschaft diente, waren in den Augen der zeitgenössischen Beobachter die vielen Bürger neutraler Staaten in der Shanghai-Gemeinschaft und641 die chinesische Bevölkerung. Letzterer sollte suggeriert werden, dass die japanischen Truppen keinerlei «territorial ambitions in China»642 hegten und daher – im Gegensatz zu den westlichen Imperialmächten – antikolonial und chinafreundlich waren.643 Höchstwahrscheinlich richtete sich das japanische Internationalismus-Narrativ aber nicht nur an Neutrale und Chinesen, sondern auch an eine breitere und abstraktere globale Öffentlichkeit. Richard von der Crone war als neutraler Akteur von zentraler Bedeutung für das japanische Bild einer fortwährenden internationalen Kooperation in der Niederlassung. Formal gesehen handelte es sich bei ihm um den einzigen im SMC verbliebenen Nicht-Achsenvertreter. Daher war er unabdingbar für die Darstellung eines Internationalismus unter japanischen Vorzeichen.

			Ein zweiter Grund, warum das japanische Militär den SMC nicht stärker vereinnahmte, waren die Heterogenität und Rivalitäten innerhalb des Achsenlagers. Die deutschen und italienischen Bündnispartner forderten zunehmend eine höhere Beteiligung am SMC in Form von neuen Stadtratssitzen, wohingegen die japanischen Militärbehörden dies um jeden Preis verhindern wollten. Die Shanghai-Gemeinschaften der Achsenmächte, speziell die deutsche und japanische, konkurrierten im wirtschaftlichen Bereich miteinander. Vor diesem Hintergrund war die japanische Seite nicht bereit, das als ihre exklusive Interessensphäre betrachtete Shanghai zu teilen.644 Bei der Inklusion von verschiedenen Nationalitäten in den SMC bevorzugten die japanischen Behörden also neutrale Akteure wie Richard von der Crone gegenüber Deutschen oder Italienern. Der Schweizer Händler war ungefährlicher für die japanischen Interessen als Vertreter der Achsenmächte.

			Der dritte Grund für die «milde» Vorgehensweise der japanischen Armee waren praktische Sachzwänge, die es den Militärbehörden nicht erlaubten, die verschiedenen Systeme der internationalen Niederlassung, z. B. die Wirtschaft oder Stadtverwaltung, fundamental zu verändern. Die Besatzungstruppen waren zahlenmässig sehr klein und ihnen standen nur wenige Experten zur Verfügung. Sie hatten daher schlichtweg nicht das Personal, eine grosse ausländische und chinesische Gemeinschaft in der Niederlassung zu verwalten.645 Aufgrund dieser praktischen Sachzwänge waren die japanischen Militärbehörden auf die Expertise der Stadträte angewiesen. Dies galt insbesondere für Richard von der Crone, wie sich noch in Kapitel 1.5 zeigen wird.

			Insgesamt kann also festgehalten werden, dass Richard von der Crone ursprünglich in den provisorischen SMC gewählt wurde, weil er über sehr gute Netzwerke und Kontakte zu britischen und amerikanischen Wirtschaftskreisen verfügte und weil er als Bürger eines neutralen Staates während des Zweiten Weltkriegs Vorteile mit sich brachte. Für die japanischen Behörden, die wenig später über von der Crones Verbleib im SMC entschieden, spielte nur noch der Faktor der Neutralität eine Rolle. Hinzu kam allerdings, dass sich der Schweizer bereits in der Stadtverwaltung eine Expertise erarbeitet hatte, die nun unverzichtbar für die japanischen Besatzungsbehörden war. Und wie sich noch in Kapitel 1.5 zeigen wird, war Richard von der Crone auch in der postkolonialen Phase der unmittelbaren Nachkriegszeit an der munizipalen Administration Shanghais beteiligt.

			Internationalisierte Stadtverwaltungen im informell-kolonialen Japan

			In Japan existierten sieben internationale Niederlassungen, die zwischen 1859 und 1869 eröffnet und 1899 wieder geschlossen wurden, als mit der Abschaffung der ungleichen Verträge die Sondergebiete in den japanischen Stadtgemeinden aufgingen. Die Niederlassungen bauten auf dem bereits in China etablierten Vertragshafensystem auf. Nach der Öffnung erster japanischer Städte und Häfen für ausländische Händler im Jahr 1859 waren es vor allem Vertreter der grossen Chinahandelshäuser, wie Jardine, Matheson & Co., die sich zuerst in Japan niederliessen. Diese brachten das Konzept einer städtischen Selbstverwaltung der Handelsgemeinschaften in die neu eröffneten Vertragshäfen. So dienten auch in Japan vor allem die internationale Niederlassung in Shanghai und der 1854 geschaffene SMC als Paradebeispiele und Blaupausen für ein prosperierendes Sondergebiet und eine effektive Stadtverwaltung durch die Händler.646 Während es in Shanghai aber die Ausnahme war, dass schweizerische Kaufleute an der Stadtverwaltung partizipieren konnten, gelang ihnen dies in Japan viel häufiger und systematischer an jenen Orten, wo sie anwesend waren: Yokohama, Hyōgo/Kōbe und Osaka.

			In Yokohama war die 1859 gegründete internationale Niederlassung ein Erfolg, sie avancierte zum grössten und wichtigsten Sondergebiet in Japan. Der ausländische Stadtrat der Niederlassung war allerdings hochgradig dysfunktional. 1862 ins Leben gerufen, scheiterte die ausländische Stadtverwaltung bereits nach wenigen Monaten. Im Jahr 1864 wurde ein zweiter Versuch unternommen, einen Stadtrat zu etablieren, der aber bereits 1867 wieder aufgelöst wurde. Danach fiel die Administration der Niederlassung weitgehend in den Verantwortungsbereich der japanischen Behörden. In der kurzen Zeitspanne, in welcher der Stadtrat Bestand hatte, waren Schweizer fest in der Institution vertreten.647 Der Schweizer Hans Conrad Morf, ursprünglich aus Zürich stammend, arbeitete von 1862 bis 1865 als Seideninspekteur für das deutsche Unternehmen Kniffler & Co. in Yokohama und stieg in diesen Jahren zum Prokuristen der Firma auf. 1865 etablierte er sein eigenes Seidenhandelshaus H. C. Morf & Co. und im selben Jahr wurde er in den Stadtrat der internationalen Niederlassung von Yokohama gewählt, wo er Mitglied der Finanzkommission wurde.648 Morf reiste Ende des Jahres 1866 aus Yokohama ab – vermutlich nur temporär im Rahmen eines Heimaturlaubs. An seiner statt wurde Hermann Siber, Inhaber der schweizerischen Handelsfirma Siber & Brennwald, am 9. Dezember 1866 einstimmig in den Stadtrat gewählt.649 Vermutlich übte Siber dieses Amt bis zur wenig später erfolgten endgültigen Auflösung der Institution aus.

			Der 25-köpfige Stadtrat umfasste «11 Engländer, 5 Amerikaner, 4 Franzosen, 2 Holländer, 2 Preussen und ein[en] Schweizer»,650 wobei Morf und Siber jeweils das schweizerische Mitglied in dem Gremium verkörperten. Der Abschluss eines Freundschafts- und Handelsvertrags zwischen der Schweiz und Japan im Jahr 1864 hatte die Grundvoraussetzung für die Aufnahme der beiden schweizerischen Kaufleute in den Stadtrat gebildet (siehe Kapitel 1.2). Denn ähnlich wie in Shanghai wurde die Sitzverteilung in dem Stadtrat auf Basis der Anteile der nationalen Gemeinschaften der verschiedenen Vertragsmächte am gesamten ausländischen Landbesitz in der Niederlassung vorgenommen. Das Kriterium für eine Beteiligung an dem Municipal Council war also wirtschaftliche Performanz. Die Gruppe der Schweizer in Yokohama verfügte in den 1860er-Jahren über ungefähr ein Fünfundzwanzigstel der Grundstücksfläche in der internationalen Niederlassung und erhielt entsprechend einen garantierten Sitz im dortigen Stadtrat.651 Dies passte zu den Zeichen der Zeit, die durch Freihandel und koloniale Kooperationsformen geprägt waren. So erhielten, wie bereits zu sehen war, auch in der internationalen Niederlassung Shanghais die stärksten europäischen Handelsnationen bis 1914 Zugang zum SMC. Erst ab dem Ersten Weltkrieg spielten politische Allianzen und Rivalitäten für Stadtratsmitgliedschaften eine immer stärkere Rolle. 

			Die Gründe für das Scheitern des Stadtrats in Yokohama im Jahr 1867 waren vielfältig: fehlende Finanzmittel, Missmanagement, Verschwendung von Geldern, eine nicht ausreichende Partizipation der «einfachen» Ausländer am politischen Prozess und fehlender Rückhalt bei den verschiedenen Konsuln. Zudem hatten genau wie im Fall der internationalen Niederlassung von Shanghai alle ausländischen Stadträte in Japan – dies betraf nicht nur Yokohama, sondern auch Hyōgo/Kōbe und Osaka – innen- und aussenpolitische Konstruktionsprobleme. Eine saubere rechtliche Konstruktion der Stadtverwaltungen war allein schon deshalb nicht möglich, weil verschiedene Nationen an ihnen beteiligt waren und es nahezu ausgeschlossen war, deren unterschiedliche Jurisdiktionen in Einklang zu bringen. Um die Reibungsverluste zwischen den unterschiedlichen Gruppen zu minimieren, waren die beteiligten Akteure beispielsweise in Yokohama stets bemüht, möglichst viele Nationen im Stadtrat zu repräsentieren, so auch die oben erwähnten Schweizer. Die Stadträte existierten, weil die beteiligten Akteure – Händler, Konsuln, Steuerzahler, japanische Behörden etc. – ein Interesse an ihrer Aufrechterhaltung hatten und daher miteinander kooperierten. Dies war so lange der Fall, wie die Stadträte erfolgreich waren und befriedigende Ergebnisse produzierten – also in Kōbe bis Ende des 19. Jahrhunderts und in Yokohama nur einige wenige Jahre.652

			Auf einer konkreten Ebene löste sich der Stadtrat in Yokohama im Jahr 1867 schlichtweg selbst auf, weil er eingestehen musste, dass die Selbstverwaltung der Niederlassung durch die ausländische Händlergemeinschaft gescheitert war. Die verschiedenen öffentlichen Systeme waren in einem schlechten Zustand und dies lag in der mangelhaften Arbeit des Stadtrats begründet, auch wenn dieser die Schuld den japanischen Behörden zuschob. Die diplomatischen Vertreter der militärisch-kolonialen Grossmächte Grossbritannien, Frankreich, Niederlande, Preussen und USA handelten daraufhin Ende des Jahres 1867 ein Abkommen mit den japanischen Behörden aus, das vorsah, dass die Stadtverwaltung wieder auf Letztere übergehen sollte. Da die japanischen Entscheidungsträger eigentlich kein Interesse daran hatten, die Verwaltung der desolaten Niederlassung zu übernehmen, stimmten sie ohne zu zögern einem Kompromissvorschlag der Grossmächte zur Einsetzung eines Municipal Director zu. Dieser sollte aus der ausländischen Gemeinschaft rekrutiert werden, die japanischen Behörden bei ihren Aufgaben unterstützen und an der Spitze der japanischen Stadtverwaltung stehen. Wenig später wurde ausserdem festgelegt, dass die Person ein Angestellter einer japanischen Behörde sein sollte, von der er seinen Lohn beziehen würde. Als erster Municipal Director der internationalen Niederlassung wurde Martin Dohmen ernannt, der im britischen Konsulardienst tätig war. Seine Einsetzung in das Amt ging auf Harry Parkes, den britischen Gesandten und Generalkonsul in Japan, zurück, der Dohmen protegierte. Gegen das neue japanische Stadtverwaltungssystem unter der Leitung Dohmens regte sich aber sofort starker Widerstand seitens der ausländischen Händlergemeinschaft und der konsularischen Vertreter der kleineren Vertragsmächte, die nicht an den Verhandlungen mit den japanischen Behörden beteiligt gewesen waren. Hauptkritikpunkte waren die angeblich schlechte Arbeit Dohmens, der aber in der Tat bessere Resultate vorzuweisen hatte als der vorherige Stadtrat, sowie seine vorgebliche Illoyalität gegenüber den ausländischen Händlern. So wurde ihm unterstellt, vor allem im Interesse der Japaner, nicht aber der ausländischen Gemeinschaft zu handeln. Die ausländische Gemeinschaft forderte, in Zukunft selbst den Municipal Director auswählen zu können, da dessen Ernennung hinter den verschlossenen Türen der Grossmächte und der japanischen Behörden geschehen war.653 

			Der Anführer oder zumindest vehementeste Vertreter dieser Gegenbewegung war Hermann Siber. Dies war kein Zufall, denn er war durch den munizipalen Systemwechsel gleich in zweierlei Hinsicht persönlich blossgestellt und machtpolitisch hintenangestellt worden. Zum einen legte Dohmen innerhalb kürzester Zeit die Missstände der Verwaltung offen, die Siber als früheres Stadtratsmitglied mitverursacht hatte. Zum anderen war der Schweizer gleichzeitig zu seinem Stadtratsamt auch als Honorargeneralkonsul für die Schweiz in Yokohama tätig gewesen.654 In dieser Funktion war er von den Verhandlungen, die letztlich zu dem Abkommen zwischen den Grossmächten und den japanischen Behörden geführt hatten, ausgeschlossen worden. Während Siber 1867 seine Stellung als Stadtrat verlor, konnte er sein konsularisches Amt behalten. Und dieses gab ihm ein diplomatisch-politisches Werkzeug in die Hand, gegen Dohmen vorzugehen und somit seinen Einfluss auf die Stadtverwaltung – zumindest teilweise – auch weiterhin aufrechtzuerhalten. Er handelte nicht allein, sondern im Verbund mit einem anderen Schweizer – dem Kaufmann Edouard de Bavier. Dieser fungierte ebenfalls als Honorarkonsul in Yokohama, allerdings nicht für die Schweiz, sondern für Dänemark. Innerhalb des konsularischen Korps in Yokohama waren die beiden die einzigen konsularischen Vertreter, die sich kategorisch weigerten, das neue Stadtverwaltungsregime im Allgemeinen und Martin Dohmen als Municipal Director im Speziellen anzuerkennen. Siber begründete dies damit, dass das zwischenstaatliche Abkommen über die Etablierung der neuen Administration keinerlei Gültigkeit und bindende Wirkung für Schweizer habe, da es seitens der japanischen Regierung nur mit einigen Grossmächten, nicht aber mit der Schweiz ausgehandelt und unterzeichnet worden war. Siber ging damit in Fundamentalopposition zur neuen Stadtverwaltung unter japanischem Vorzeichen. De Bavier schlug anfänglich einen ähnlichen Ton wie Siber an, musste aber schliesslich die Autorität Dohmens anerkennen, weil sein Vorgesetzter im dänischen konsularischen Dienst intervenierte und ihm eine entsprechende Anweisung erteilte.655

			Die Weigerung der Anerkennung des Municipal Director durch Hermann Siber hatte deutliche und bedrohliche Auswirkungen auf die neue Stadtverwaltung. So informierte und instruierte der Händler in seiner Funktion als Generalkonsul offiziell alle Schweizer in Yokohama, dass sie sämtlichen Vorschriften und Anweisungen der neuen Stadtverwaltung nicht Folge leisten müssten, da diese für schweizerische Bürger keinerlei rechtliche Grundlage hätten. Auf einer praktischen Ebene war diese Instruktion besonders für den Bereich der Eintreibung der Pachtzinsen für die Grundstücke der Händler von grosser Relevanz. Diese bildeten für die japanischen Behörden die steuerliche Haupteinnahmequelle in der internationalen Niederlassung und waren damit die finanzielle Grundlage für sämtliche munizipalen Arbeiten. Hermann Siber betonte deutlich, dass er die Eintreibung von Grundsteuern durch die japanischen Behörden als illegal betrachte und in seiner Funktion als Generalkonsul und Konsularrichter keine Schweizer juristisch verfolgen werde, die diese Abgaben nicht leisten würden. Er ermutigte damit seine Landsleute völlig offen und unverhohlen dazu, ihre Steuern an die Stadtverwaltung nicht zu entrichten – und viele Schweizer in Yokohama kamen dieser Aufforderung bereitwillig nach. Damit nicht genug, trieb Siber den Konflikt mit der Stadtverwaltung zusätzlich auf die Spitze, indem er zur selben Zeit seine konsularischen Privilegien nutzte, um einen Chinesen, der eine Straftat begangen hatte, unter seinen konsularischen Schutz zu stellen, wodurch dieser einer Bestrafung durch die japanischen Behörden entging. Chinesen waren als Angehörige einer Nation, die nicht als Vertragsmacht galt, normalerweise der japanischen Gerichtsbarkeit unterworfen. Dieser Vorgang stellte einen deutlichen Affront seitens des schweizerischen Generalkonsuls gegenüber den Behörden des Gastlandes dar.656 Letztlich hatte Hermann Siber Erfolg mit seiner diplomatischen Kampagne. Die japanischen Behörden kamen der inhaltlichen Forderung nach, Dohmen abzusetzen und die Auswahl des Municipal Director in die Hände der Händler und nicht mehr der Diplomaten der Grossmächte zu legen.657 

			Hermann Sibers Meinungsführerschaft innerhalb der ausländischen Yokohama-Gemeinschaft und sein Kampf gegen die «Obrigkeit» der japanischen Stadtverwaltung war auch für die Zeitgenossen ein besonderer Vorgang. Die Rolle des schweizerischen Generalkonsuls in der Angelegenheit wurde denn auch unter dem vielsagenden Titel «The modern William Tell» in der Yokohama-Ausgabe der Satirezeitschrift «The Japan Punch» in Form einer Karikatur verewigt (Abbildung 1).658
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			Abbildung 1: Karikatur «The modern William Tell». (Quelle: o. A.: The Japan Punch, Yokohama 1867, S. 75)

			 

			In der Karikatur sind zwei Hauptkontrahenten abgebildet: Auf der linken Bildseite Hermann Siber, der durch das Schweizerkreuz auf seiner Brust leicht zu identifizieren ist. Er tritt in einem mittelalterlich anmutenden Gewand auf und trägt eine Armbrust, was ihn klar erkennbar zu Wilhelm Tell macht. An seinem Gürtel, also genau da, wo in vielen historischen Abbildungen Wilhelm Tells ein Schwert oder ein Köcher mit Pfeilen zu sehen ist, trägt Siber eine grosse Taschenuhr. Dies ist eine Anspielung auf die Schweizer Uhrenproduktion und damit auch auf seine Funktion als Kaufmann, der unter anderem mit Uhren handelte. Rechts im Bild ist der japanische Gouverneur von Kanagawa zu sehen, der durch den Sonnenkreis der japanischen Flagge auf seiner Brust zu erkennen ist. Er wird von verschiedenen japanischen Beamten begleitet, welche die unterschiedlichen Abteilungen der Stadtverwaltung, wie den Polizeidienst und die Stadtreinigung, verkörpern. In der Mitte zwischen den beiden Kontrahenten ist eine Stange in den Boden gesteckt, auf der ein «Gesslerhut» in Form einer britischen Konsularmütze befestigt ist. Dieser Hut symbolisiert Martin Dohmen als Municipal Director, der in seiner ursprünglichen Funktion britischer Konsularbeamter war. Der Gouverneur von Kanagawa bedeutet den umstehenden Personen mit einem Fingerzeig, den Hut Dohmens zu grüssen und sich vor diesem zu verbeugen. Er unterstreicht diese Forderung durch eine drohende Geste, indem er gleichzeitig sein Schwert griffbereit in seiner anderen Hand hält. Sämtliche europäischen und asiatischen Mitglieder der Yokohama-Gemeinschaft, die im Hintergrund links zu sehen sind, unterwerfen sich ehrfürchtig der Konsularmütze und ziehen ihre Hüte als Zeichen ihres Respekts und ihres Grusses. Nur Hermann Siber weigert sich, sich der neuen Stadtverwaltung zu unterwerfen. Er steht aufrecht in heldenhafter Pose und verhöhnt den Gouverneur von Kanagawa sogar noch, indem er ihm «eine lange Nase dreht». Diese Geste spielt auf die abgebildete lange Nase des Gouverneurs von Kanagawa an, der somit verspottet wird. Die Angriffslustigkeit des Schweizers wird noch durch den üppigen Federschmuck auf seinem Hut unterstrichen, der ihn nicht nur deutlich grösser erscheinen lässt, sondern auch an einen aufgestellten Hahnenkamm erinnert. Diese Hahnenkamm-Metapher passt ganz wörtlich zur Geste der «langen Nase», da diese im Englischen mit «to cock a snook» bezeichnet wird. Das «Collins Dictionary» gibt zu der Redewendung folgende Definition: «If you cock a snook at someone in authority or at an organization, you do something that they cannot punish you for, but which insults them or expresses your contempt.»659 Dies verdeutlicht in passender Weise Hermann Sibers Position. Er verspottete die japanischen Behörden als formale Staatsgewalt in Yokohama, konnte von diesen aber nicht belangt oder behindert werden, weil er als schweizerischer Honorargeneralkonsul im Rahmen seiner Amtsprivilegien vor Interventionen der japanischen Gastlandbehörden geschützt war. Die Karikatur bringt also Folgendes zum Ausdruck: Kaufleute einer kleinen Nation, die per se erst einmal wenig politisches Mitspracherecht an ihren asiatischen Niederlassungsorten hatten, konnten durch die Erlangung und Nutzung von honorarkonsularischen Ämtern Macht gegenüber Berufsdiplomaten von Grossmächten und den Behörden der asiatischen Gastländer erlangen. Diese Macht konnten sie dazu nutzen, einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf (koloniale) Stadtverwaltungen zu nehmen. Interessanterweise wird Hermann Sibers heroische Wilhelm-Tell-Pose aber auch ein Stück weit durchbrochen durch die Brille, die er trägt: Diese will nicht so recht zu dem Bild des Freiheitskämpfers passen, sondern vielmehr zu dem eines kaufmännischen «Schreibtischtäters». Vielleicht sind es dieses Brillengestell und auch die Taschenuhr, die ihn in den Augen des Karikaturisten zu einem «modernen» (modern) Wilhelm Tell machten. 

			Die 1868/1869 gegründeten Stadträte in Hyōgo/Kōbe und Osaka waren, auch wenn sie ebenfalls Konstruktionsschwächen aufwiesen, auf deutlich solidere rechtliche Beine gestellt als in Yokohama. Dies führte dazu, dass sie relativ gute Verwaltungsarbeit leisteten und dementsprechend sogar bis 1899, also bis zum Ende der ungleichen Verträge, Bestand haben konnten.660 Die Struktur der Stadträte in beiden Städten war sehr ähnlich. Beide Institutionen setzten sich aus dem japanischen Lokalgouverneur, dem Consular Body – also allen ausländischen Konsuln an dem jeweiligen Ort – sowie drei bis vier gewählten Mitgliedern der ausländischen Gemeinschaft zusammen. Die japanischen Gouverneure erschienen nur gelegentlich zu den Stadtratssitzungen und mischten sich kaum in Verwaltungsfragen ein. Im Allgemeinen waren die japanischen Behörden froh, sich nicht um die Verwaltung der fremden Niederlassungen kümmern zu müssen. In Kōbe dominierten die Konsuln, die ex officio in der Niederlassungsverwaltung tätig waren, den Stadtrat sehr stark. Dies führte zu grösseren Konflikten mit der Handelsgemeinschaft.661 In Osaka dagegen waren fast keine Konsuln anwesend, weil die Stadt während des 19. Jahrhunderts kaum Bedeutung für den ausländischen Handel hatte. Deshalb trat dort dieses Problem nicht auf.662

			Für schweizerische Händler existierten also zwei strategische Möglichkeiten, in die Stadträte von Kōbe und Osaka zu gelangen. Erstens durch die Übernahme eines Honorarkonsulamts für einen beliebigen Staat, da jeder Konsul ex officio im Stadtrat vertreten war, und zweitens über eine direkte Wahl durch die ausländische Gemeinschaft. Von 1874 bis 1899 sicherten sich schweizerische Kaufleute in Osaka über den ersten der beiden Wege sehr systematisch Stadtratsämter. Im Juli 1874 übernahm der Uhrenhändler Charles Favre-Brandt (C. & J. Favre-Brandt & Co.) auf Veranlassung des schweizerischen Honorargeneralkonsuls in Japan, Caspar Brennwald, provisorisch das Amt eines Konsularagenten für die Schweiz in Osaka und 1876 wurde er vom Bundesrat, ebenfalls auf Initiative und Empfehlung von Brennwald, offiziell zum schweizerischen Vizekonsul ernannt,663 eine Position, die er formell bis 1887, aber praktisch bis zu seiner Abreise in die Schweiz im Jahr 1881 innehatte.664 Danach besetzte der Bundesrat das Vizekonsulat nicht wieder und schloss es 1890 dauerhaft, weil die wirtschaftliche Bedeutung des Konsularbezirks über die Jahre abgenommen hatte und sich nicht einmal mehr eine Handvoll Schweizer dort aufhielten. Fortan vertrat der deutsche Berufskonsul die Schweiz in Hyōgo und Osaka.665

			Favre-Brandt hatte allerdings noch eine zweite konsularische Funktion inne. Kurz bevor er 1876 zum schweizerischen Vizekonsul ernannt worden war, wurde ihm das Amt des belgischen Konsularagenten (ab 1882 ein vollwertiges Konsulat) für Osaka zuteil, das er ebenfalls bis zu seiner Abreise aus Japan im Jahr 1881 ausübte.666 Charles Favre-Brandt hatte demnach über seine parallel übernommenen konsularischen Ämter für die Schweiz und Belgien gleichzeitig zwei Sitze bzw. Stimmen im Stadtrat von Osaka. Nach der Abreise von Charles Favre-Brandt aus Japan übernahm sein Mitarbeiter Louis Du Bois (auch Dubois geschrieben) die Leitung der Geschäfte von C. & J. Favre-Brandt & Co. und das belgische Konsulamt in Osaka.667 Der ebenfalls aus Le Locle stammende Schweizer fungierte als belgischer Konsul und damit als Mitglied des Stadtrats bis 1893, als er genauso wie Charles Favre-Brandt aus Osaka für längere Zeit abreiste. Aufgrund seiner Absenz folgte C. Du Bois, der vermutlich ein Verwandter von Louis war und als Leiter der Osaka-Filiale von C. & J. Favre-Brandt & Co. nachrückte, bis 1896 als belgischer Honorarkonsul. Zu diesem Zeitpunkt verliess auch er Osaka und James Favre-Brandt jun., der Neffe von Charles Favre-Brandt, übernahm sowohl die Filialleitung als auch das belgische Konsulat bis zu seinem Tod im Jahr 1907. Daraufhin betrieb Charles Favre-Brandt jun., der Sohn von Charles Favre-Brandt, das Konsulat, bis es zwischen 1909 und 1912 geschlossen wurde. Die endgültige Aufgabe der belgischen Aussenvertretung, durch welche die Firma C. & J. Favre-Brandt & Co. ihr honorarkonsularisches Betätigungsfeld verlor, ist auf den schleichenden Bedeutungsverlust Osakas als Handelsstadt zurückzuführen. Während des 19. Jahrhunderts wurden vor diesem Hintergrund fast alle Konsulate in der Stadt geschlossen und die belgische Vertretung war über viele Jahre das letzte verbliebene Konsulat in Osaka. 668 Daran wird ersichtlich, dass von 1874 bis zur Schliessung der ausländischen Niederlassung von Osaka im Jahr 1899 immer ein Schweizer Händler in seiner Funktion als Honorarkonsul – entweder für die Schweiz oder Belgien – über einen Sitz im Stadtrat verfügte.

			Auch über die Wahl durch die lokale Gemeinschaft als zweiten strategischen Weg für die Erlangung von Stadtratsämtern schafften es schweizerische Kaufleute häufig, Sitze im Municipal Council von Osaka zu erhalten. Der Erste von ihnen war H. Geslien. Er wurde für die Jahre 1876 und 1877 von der Gruppe der Ausländer in Osaka als Stadtrat gewählt. Obwohl es sich bei ihm eigentlich um einen Deutschen handelte, war er der Leiter der Osaka-Filiale der einflussreichen Schweizer Handelsfirma Bavier & Co. Er agierte also im Auftrag, Interesse und Namen einer schweizerischen Firma. Seine deutsche Staatsbürgerschaft dürfte für das politische Amt kaum eine Rolle gespielt haben. Er vertrat nicht eine Nation, sondern vielmehr ein Unternehmen im Stadtrat.669 Darüber hinaus waren die Führungspersönlichkeiten der Firma C. & J. Favre-Brandt & Co. nicht nur als Konsuln, sondern zusätzlich auch als gewählte Mitglieder im Stadtrat vertreten. Louis Du Bois wurde von 1886 bis 1892 von der lokalen Gemeinschaft nicht nur in den Stadtrat, sondern auch in das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden und des Schatzmeisters der Institution gewählt. C. Du Bois (1895) und James Favre-Brandt jun. (1896 bis 1899) fungierten ebenfalls als gewählte Schatzmeister des Stadtrats.670 Dies zeigt, dass die individuellen schweizerischen Händler oftmals nicht nur über einen, sondern gleichzeitig zwei Sitze im Stadtrat von Osaka verfügten. In den meisten Jahren hatten sie sowohl eine Stimme als Konsul als auch eine als regulär gewähltes Mitglied.

			Die oben genannten schweizerischen Kaufleute spielten eine wichtige Rolle im Stadtrat von Osaka, wenn man die Zusammensetzung des Gremiums nach Nationen näher betrachtet. Die Anzahl der Sitze in dem politischen Leitungsorgan der internationalen Niederlassung von Osaka schwankte zwischen fünf und zehn, in den meisten Jahren waren es jedoch sieben. Die meisten ausländischen Mitglieder des Stadtrats waren Briten, direkt gefolgt von Schweizern. Aber auch Amerikaner und Deutsche waren darin vertreten. Neben diesen hauptsächlichen vier nationalen Gruppen lassen sich sehr vereinzelt auch Niederländer, Kanadier, Franzosen und sogar ein Chinese identifizieren. Für die untersuchten Jahre (erst ab 1873 liegen detaillierte Daten vor) ergibt sich ein durchschnittlicher Sitzanteil von schweizerischen Akteuren in dem Gremium von etwas mehr als 20 Prozent. Während in den Anfangsjahren schweizerische Händler noch nicht so stark repräsentiert waren, stieg die Beteiligung ab 1886 auf fast 30 Prozent.671

			Dieser Anteilszuwachs lag vor allem in der Struktur der ausländischen Gemeinschaft begründet. Während in den 1870er-Jahren noch einige ausländische Handelsfirmen und ein paar wenige Konsulate zur Vertretung ihrer Interessen in Osaka angesiedelt waren, wanderten diese bis Mitte der 1880er-Jahre672 sukzessive in das nahe gelegene und prosperierende Handelszentrum Hyōgo/Kōbe ab. Osaka wurde in erster Linie ein Ort der Missionare.673 Fast die einzige namhafte Handelsfirma überhaupt, die bis Ende des 19. Jahrhunderts in der Stadt verblieb, war C. & J. Favre-Brandt & Co. Der dezimierte Consular Body, der auch im Stadtrat vertreten war, bestand nur noch aus den konsularischen Vertretern der Schweiz und Belgiens, die Mitarbeiter von C. & J. Favre-Brandt & Co. waren. Für die Wahl der regulären Mitglieder des Stadtrats waren ebenfalls die Repräsentanten des Schweizer Unternehmens die einzigen zur Verfügung stehenden Händler. Da Handelstreibende im Allgemeinen bei kolonialen Verwaltungsämtern Missionaren vorgezogen wurden, war es also nur logisch, auf das Personal von C. & J. Favre-Brandt & Co. zurückzugreifen. Von 1886 bis 1899 führte diese Situation zu einem sehr stabilen Sitzverteilungsmuster im Stadtrat von Osaka. Neben dem japanischen Gouverneur waren zwei Sitze für die Vertreter von C. & J. Favre-Brandt & Co. reserviert – einer in der Funktion als belgischer Konsul und der andere als gewähltes Mitglied. Zwei weitere Sitze entfielen auf amerikanische Missionare. Es waren ebenfalls zwei Briten im Stadtrat vertreten – ein Missionar und der Leiter der Polizei der ausländischen Niederlassung von Osaka.674

			In Hyōgo/Kōbe waren keine bedeutenden schweizerischen Handelsfirmen niedergelassen. Allerhöchstens bediente C. & J. Favre-Brandt & Co. von Osaka aus den dortigen Markt. Aus diesem Grund gab es auch kein schweizerisches Personal, das Ämter im Stadtrat der internationalen Niederlassung von Kōbe hätte übernehmen können. Eine Ausnahme bildete die Ebene der Konsuln. Auch in Kōbe war der Consular Body im Stadtrat vertreten675 und Charles Favre-Brandt war von 1874 bis 1881 nicht nur zum konsularischen Vertreter der Schweiz für Osaka, sondern vom Bundesrat auch als Vertreter für Hyōgo/Kōbe ernannt worden. Dies bedeutet, dass er ebenfalls über einen Sitz im Stadtrat von Kōbe verfügte. Inwiefern Favre-Brandt in der Praxis dieses Amt auch tatkräftig ausübte, ist nicht überliefert. Es ist aber denkbar, dass er durch seinen Wohnsitz in Osaka nur wenig Interesse an der Stadtverwaltung von Kōbe hatte, weil die Geschäfte seiner Firma von den dort getroffenen Verwaltungsentscheidungen nur wenig – positiv wie negativ – tangiert wurden. In jedem Fall war der Einfluss von Favre-Brandt auf den Stadtrat von Kōbe nicht besonders hoch. Die Grösse des politischen Organs schwankte immer leicht um einen Wert von 20 Sitzen, von denen Favre-Brandt nur einen einzigen beanspruchen konnte. Die meisten Mitglieder des Stadtrats waren Konsuln, weshalb der Consular Body die Stadtverwaltung dominieren konnte. Kleinstaaten, wie Dänemark, Portugal, Belgien, Hawaii oder Schweden/Norwegen, wurden in Kōbe meistens von den Berufskonsuln der Grossmächte – allen voran des Deutschen Reichs, Grossbritanniens und der USA – mitvertreten oder durch Honorarkonsuln aus dem Kreise der Händler repräsentiert. Die Nationalität dieser individuellen Berufs- oder Honorarkonsuln war meistens deutsch, britisch, amerikanisch und niederländisch. Bei den wenigen von der lokalen Gemeinschaft in Kōbe gewählten Mitgliedern des Stadtrats handelte es sich in der Regel um Briten oder Deutsche. Insgesamt betrachtet kann festgestellt werden, dass von den ungefähr 20 Stimmen im Stadtrat ca. acht bis neun auf deutsche Vertreter und fünf bis sieben auf britische Repräsentanten entfielen.676 Das politische Leitungsgremium der ausländischen Niederlassung von Kōbe war also vor allem ein Betätigungsfeld dieser beiden nationalen Gruppen, während Schweizer nur am Rande partizipieren konnten.

			Die Beispiele von Osaka und Kōbe verdeutlichen, genauso wie jenes von Hermann Siber in Yokohama, dass die verschiedenen politisch-diplomatischen Betätigungsfelder von (schweizerischen) Händlern keinesfalls getrennt zu betrachten sind. Konsularische Funktionen und Kolonialverwaltungsämter waren in hohem Masse funktionslogisch miteinander verwoben. In internationalisierten, aber nicht in nationalen kolonialen Stadtverwaltungen waren die konsularischen Korps, also alle lokal ansässigen fremden Konsuln, mitunter in den Administrationen vertreten. Da konsularische Ämter nicht nur mit Berufs- sondern auch mit Honorarkonsuln besetzt werden konnten, stand Händlern potenziell dieser Weg offen, um auch ein Stadtratsmandat zu erhalten. Tendenziell galt, dass Kleinstaaten öfter als Grossmächte auf Honorarkonsuln als Vertreter zurückgriffen. An wichtigen und grossen Orten waren aber auch kleinere Entsendestaaten eher dazu geneigt, Berufskonsuln zu etablieren. Dies war auch im Fall der Schweiz so, die beispielsweise nur nebenamtlich tätiges Konsulatspersonal in China besass, aber in der wichtigsten Metropole Shanghai ein Berufskonsulat eröffnete.677 Daraus lässt sich schliessen, dass schweizerische Händler vor allem in internationalisierten Kolonialgebilden, die in kleineren und unbedeutenderen Städten angesiedelt waren, eine Chance hatten, über Honorarkonsulämter in Kolonialverwaltungen zu gelangen. 

			Insgesamt betrachtet gelangten schweizerische Händler also viel leichter in internationalisierte Kolonialadministrationen in informell-kolonialen Staaten als in Verwaltungen von formalen Kolonialgebieten einzelner Nationen. Dies lag auf einer sehr grundlegenden Ebene erst einmal daran, dass die Internationalität einiger Sondergebiete in China und Japan eine prinzipielle Offenheit für die Partizipation verschiedenster Nationen schuf. Auch Angehörige kleiner Nationen konnten dementsprechend leichter Teil der Kolonialverwaltungen werden. Hinzu kam, dass genau dieser internationale Charakter der Niederlassungen zu rechtlichen Konstruktionsproblemen und damit systembedingten Schwächen führte, die wiederum einen Kooperationsdruck der unterschiedlichen Akteure auslösten. Um einen Kollaps der Stadtverwaltungen zu vermeiden und Legitimität für das politische System zu schaffen, wurden möglichst viele Nationalitäten in die Stadträte miteinbezogen. Die Internationalität der Systeme führte auch in manchen Fällen dazu, dass die Mitglieder der konsularischen Korps in den Stadträten vertreten waren. Schweizerische Händler konnten so, falls sie als Honorarkonsuln tätig waren, Einzug in die Kolonialadministrationen halten. In formalen (nationalen) Kolonialgebieten hingegen waren keinesfalls sämtliche ausländische Konsuln an den Verwaltungen beteiligt, sondern in der Regel nur staatliche Vertreter des kolonialen Mutterlandes. 

			Es stellt sich allerdings noch die Frage, warum Schweizer in Japan deutlich leichter in die Stadträte von internationalisierten Sondergebieten gelangten als in China. Die beiden grössten internationalen Niederlassungen in Shanghai und Yokohama wiesen in Bezug auf die Frage, wie Händler in die Stadträte gewählt werden konnten, relativ ähnliche Bedingungen und Bestimmungen auf. Die Mitglieder der Gremien wurden proportional zur wirtschaftlichen Stärke der ausländischen Nationen (gemessen am Grundbesitz der jeweiligen Nation) in der jeweiligen Stadt ausgewählt. Bei genauerer Betrachtung ergibt sich allerdings ein entscheidender Unterschied. Während die wohlhabenden schweizerischen Kaufleute in Shanghai nur über weniger als ein Prozent der Grundstücke aller Ausländer verfügten, waren es in Yokohama nahezu vier Prozent.678 Die Schweizer Gemeinschaft in Yokohama verfügte also über einen höheren Anteil an der Gesamtwirtschaftsleistung der ausländischen Gemeinschaft vor Ort. Dieser stärker ausgeprägte ökonomische Erfolg auf Ebene der schweizerischen Gesamtgemeinschaft reichte in Yokohama gerade, um einen Sitz im Stadtrat zu erhalten, in Shanghai hingegen eben nicht. Der Grund für die unterschiedliche wirtschaftliche Performanz der Gemeinschaften dürfte ein Stück weit daran gelegen haben, dass Yokohama um ein Vielfaches kleiner war als die Metropole Shanghai. Angehörige eines Kleinstaates wie der Schweiz, der nur eine begrenzte Anzahl an Asienkaufleuten hervorbringen konnte, gingen vermutlich in der Masse der grossen ausländischen Bevölkerung Shanghais leichter unter.679 Ein anderer Faktor, warum schweizerische Kaufleute leichter in Japan als in China an Stadträten partizipieren konnten, ist in der Frage der Beteiligung von konsularischen Vertretern zu suchen. Während in Japan – und dabei vor allem in den kleineren Vertragshäfen – oftmals Honorarkonsuln in den Stadträten anzutreffen waren, war das konsularische Korps im Stadtrat der internationalen Niederlassung von Shanghai gar nicht vertreten. Dies verringerte die Chance für schweizerische Händler, an der Verwaltung zu partizipieren.

			1.4 Treaty Rights und Kolonialverwaltungsämter: Motive von Händlern und staatlichen Akteuren 

			An diesem Punkt stellt sich noch die Frage, welche Interessen und Motive die verschiedenen Akteure hatten, dass Händler in den Genuss von Treaty Rights kamen und Einzug in koloniale Verwaltungen hielten. Was waren die konkreten Motive der Kaufleute für eine Partizipation am System der zwischenstaatlichen Verträge und an Kolonialadministrationen? Hatten diese überhaupt ein uneingeschränktes Interesse an der Übernahme von (städtischer) Regierungsarbeit? Und wieso liessen die beteiligten Staaten – also die Regierungen (oder ihre lokalen diplomatisch-konsularischen Vertreter) der militärisch-kolonialen Grossmächte, der informell-kolonialen Staaten oder der Schweiz – es zu, dass schweizerische Händler koloniale Privilegien erhielten und politische Ämter übernahmen?680

			Motive der Händler in Asien

			Wie bereits zu sehen war, hatten zwischenstaatliche Verträge für Kaufleute eine zentrale Bedeutung, weil sie das grundlegende rechtliche Rahmenwerk für ihre Aktivitäten in Asien bildeten. Sie formten die Geschäftsumgebungen der Händler, indem sie ihnen Privilegien, wie Handels- und Niederlassungsfreiheit, Rechtssicherheit, niedrige Zölle und das Prinzip der Meistbegünstigung, brachten. Besondere Wichtigkeit schrieben die Händler den Treaty Rights in informell-kolonialen Räumen zu, wo zusätzlich das Prinzip der Exterritorialität und der Konsulargerichtsbarkeit zum Tragen kam (siehe Kapitel 1.2). Diese Prioritätensetzung galt für alle ausländischen Kaufleute unabhängig von ihrer Nationalität. Ein beträchtlicher Teil ihrer Lobbyarbeit bezog sich daher regelmässig auf den Abschluss und die Neuregelung der ungleichen Verträge oder auf die Sicherstellung von deren Einhaltung durch indigene Behörden.681 In informell-kolonialen Räumen führten die einheimischen Regierungen vorrangig Verhandlungen mit militärisch-kolonialen Grossmächten über zwischenstaatliche Verträge, während Gespräche mit kleineren Vertragsstaaten, wie der Schweiz, weniger Priorität hatten und nachrangig behandelt wurden.682 Aus diesem Grund waren es auch zunächst einmal vor allem britische Händler, die Lobbyarbeit zur Etablierung, Aufrechterhaltung oder Durchsetzung von Vertragsrechten betrieben, und zwar gegenüber dem britischen Foreign Office.683 

			Auch für schweizerische Kaufleute war dieses «Treaty-Lobbying» die wichtigste Form der politischen Interessenvertretung, allerdings handelten sie mit Blick auf britische Händler nachgeschaltet, und dies auf zwei Weisen. Erstens strebten sie mittels Lobbying danach, sich unter den Schutz einer militärisch-kolonialen Grossmacht zu stellen, um in den Genuss von deren Treaty Rights zu kommen. Und zweitens versuchten sie, den Bundesrat zu überzeugen, Verträge mit Meistbegünstigungsbestimmungen abzuschliessen, durch die sie die gleichen Vertragsrechte genossen wie Händler der Grossmachtnationen (siehe Kapitel 1.2). Schweizerische Händler dockten also über ihre politischen Vorstösse an bereits bestehende Vertragssysteme an, die mithilfe von Lobbyarbeit britischer, aber auch französischer, deutscher, amerikanischer oder niederländischer Kaufleute etabliert worden waren. 

			Auch die Übernahme von Kolonialverwaltungsämtern diente Händlern jeglicher Nationalität zur Herstellung einer positiven Geschäftsumgebung. Die Systeme kolonialer Selbstverwaltung durch Kaufleute wurden mitunter polemisch als «taipan oligarchy» bezeichnet. Darin kam die Vorstellung zum Ausdruck, dass Händler einen unbedingten Willen zur Erlangung politischer Macht hatten und die Regierungsorgane von kolonialen Gemeinwesen gewissermassen usurpierten.684 Tatsächlich hatten ausländische Kaufleute kein uneingeschränktes Interesse an der Übernahme kolonialer Regierungsarbeit, genauso wenig waren sie aber auch Kolonialverwalter wider Willen. Die Motivlage der Geschäftsleute bewegte sich zwischen diesen beiden Extrempositionen. Es sprachen sowohl gewichtige Argumente für als auch gegen die Übernahme von kolonialen Ämtern und diese wurden immer wieder neu diskutiert und gegeneinander abgewogen.

			Händler fungierten nebenberuflich und ehrenamtlich als Kolonialverwalter und verfügten zu Beginn ihrer Tätigkeit über keine Expertise in einem bestimmten Bereich städtischer Verwaltungsarbeit. Sie erlernten die spezifischen und fachlichen Kenntnisse, die sie für ein bestimmtes Kolonialverwaltungsamt benötigten, erst während der eigentlichen Ausübung dieser Funktion.685 Die entscheidenden Kriterien für die Auswahl eines kaufmännischen Stadtratskandidaten waren beispielsweise aus Sicht der führenden britischen Handelshäuser ein gesunder Menschenverstand, eine gewisse Intelligenz und Bildung sowie eine langjährige Asienerfahrung.686 Dementsprechend diente die Übernahme von Kolonialverwaltungsämtern weder dem Lohnerwerb noch der beruflichen Weiterentwicklung. Stattdessen strebten Händler eine koloniale Selbstverwaltung hauptsächlich an, weil sie die Geschäftsumgebung, in der ihre Unternehmen operierten und welche die grundlegende Basis ihres wirtschaftlichen Erfolgs darstellte, in einem für sie positiven Sinne aktiv gestalten wollten.687 Die führenden Handelsfirmen waren dabei der Meinung, dass nur die fähigsten Personen eine solche Geschäftsumgebung herstellen konnten – womit die einflussreichsten Firmeninhaber und -manager, nicht aber Vertreter kleinerer Unternehmen oder staatliche Repräsentanten gemeint waren.688 Was bedeutete dies aber konkret? Bemerkenswerterweise zielte die kolonialadministrative Arbeit von Händlern, die überwiegend in lokalen Stadträten politisch aktiv wurden, nicht primär auf wirtschaftspolitische Fragestellungen, wie zum Beispiel ein besonders vorteilhaftes Wirtschaftsrecht, ab.689 Stattdessen lag der Fokus auf grundlegenden Funktionen eines jeden Gemeinwesens: Massnahmen in den Bereichen städtische Infrastruktur, Hygiene und Sicherheit bzw. öffentliche Ordnung. Es ging also beispielsweise um den Bau von Strassen, Brücken, Uferpromenaden und Hafenanlagen. Händler interessierten sich auch stark für die Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen, wie Malaria, Cholera und Typhus. Dies wurde angestrebt durch die Trockenlegung von Sümpfen, durch die Schaffung von Entwässerungskanälen und Abwassersystemen, durch die Etablierung von Strassenreinigungen oder durch den Bau von Spitälern. Dem Bereich der öffentlichen Ordnung wurde durch die Schaffung von Strassenbeleuchtungen, die den öffentlichen Raum in den Nächten sicherer machen sollten, und vor allem durch den Aufbau von Polizeidiensten Rechnung getragen. Zu diesen drei Faktoren kam noch ein vierter hinzu, und zwar jener der Selbstbesteuerung. Die Schaffung gewisser Standards im Bereich Infrastruktur, Hygiene und Sicherheit sowie eine eigenständige Steuererhebung waren zwei Seiten derselben Medaille, da letztgenannter Bereich die finanzielle Grundlage für die drei erstgenannten Faktoren bildete. Bei diesen Motiven handelte es sich um gängige Topoi, die kolonialverwaltungsübergreifend in allen Kolonialgebieten in Asien anzutreffen waren690 und eine zeitliche Persistenz aufwiesen, also sowohl Mitte des 19. Jahrhunderts als auch am Vorabend des Zweiten Weltkriegs existierten.691 Sie galten für ausländische Händler jedweder Nationalität, also auch für Schweizer.692

			Neben diesen allgemeinen und zeitlich stabilen Motiven gab es in Kriegs- und Krisenzeiten auch spezifischere Gründe zur Übernahme eines Stadtratsamtes, die sich auf die unmittelbare Kriegszeit bezogen. Dies zeigt sich sehr gut am Beispiel Richard von der Crones, der während des Zweiten Weltkriegs in Shanghai im Wesentlichen drei Motive für die Ausübung seines SMC-Amtes hatte. Erstens kamen die Geschäfte der Firma Gebrüder Volkart während des Pazifikkrieges praktisch zum Erliegen. Aus diesem Grund hatte von der Crone kaum ökonomische Aufgaben zu erfüllen und konnte den Hauptteil seiner Zeit für die Arbeit in der Stadtverwaltung aufwenden.693 Zweitens engagierten sich andere Schweizer Händler während des Zweiten Weltkriegs im Feld der humanitären Diplomatie. Dies diente dazu, Reputation und neue Netzwerke für das eigene Unternehmen zu generieren, was im Idealfall dazu führen sollte, nach dem Krieg die Firmengeschäfte wieder schneller und erfolgreicher aufnehmen zu können, als dies bei Konkurrenten anderer Nationalitäten der Fall war.694 Richard von der Crone teilte dieses Motiv mit den anderen schweizerischen Händlern. Während er vor dem Krieg im Wesentlichen über profunde wirtschaftliche Beziehungen, vor allem zu britischen Geschäftsleuten, verfügte, kam er durch seine SMC-Funktion mit den wichtigsten politischen Akteuren Shanghais in Kontakt. Dadurch konnte er seine Netzwerke für die Nachkriegszeit vergrössern.695 Letztlich waren Gebrüder Volkart und andere schweizerische Unternehmen, die sich im Bereich humanitärer Diplomatie engagierten, tatsächlich in der Lage, ihre Geschäfte nach 1945 vergleichsweise schnell und effizient wieder in Gang zu bringen.696 Der dritte und wichtigste Grund, warum Richard von der Crone bereit war, das Stadtratsamt zu übernehmen, war persönlicher und sozialer Natur. Genauso wie die verschiedenen britischen und amerikanischen SMC-Mitglieder wollte der schweizerische Händler während des Krieges den Fortbestand der internationalen Niederlassung gewährleisten und die Shanghai-Gemeinschaft beschützen.697 Von der Crone nannte Shanghai seine «zweite Heimat».698 Er hatte fast die gesamte Zeit seines Lebens im Erwachsenenalter in der Stadt verbracht. Mit 21 Jahren war er als Mitarbeiter von Gebrüder Volkart in Shanghai angekommen und im Alter von 38 Jahren wurde er in den SMC berufen.699 Daher waren fast alle seine sozialen Kontakte auf die ostasiatische Stadt bezogen. Von der Crone hatte zahlreiche enge Freunde unter den führenden chinesischen und ausländischen Geschäftsleuten.700 Er pflegte auch mit der schweizerischen Gemeinschaft Shanghais sehr enge soziale Kontakte und war eines ihrer prominentesten Mitglieder.701 Daher war die Arbeit des schweizerischen Händlers im SMC während des Pazifikkriegs auch eine Methode, den sozialen Raum, in dem er lebte, zu beschützen und aufrechtzuerhalten. 

			Die Motive von Schweizern, die keine Kaufleute waren und ein Kolonialverwaltungsamt hauptberuflich ausübten, waren anders gelagert. So wurden Charles-Jean Bernard in Niederländisch-Indien und Charles Albert Béguelin in Siam aufgrund ihrer fachlichen Expertise für ihre Verwaltungsfunktionen ausgewählt. Ihr Hauptmotiv zur Übernahme eines Amtes in einer Kolonialverwaltung lag in der Bestreitung ihres Lebensunterhalts und ausserdem ergaben sich für sie durch eine hohe und verantwortungsvolle koloniale Verwaltungsposition mit Sicherheit sehr gute gestalterische und berufliche Chancen in ihrem Fachgebiet. Aber auch wenn hauptberuflich tätige schweizerische Kolonialverwalter eigene Motive besassen, übten sie dennoch ihre administrativen Funktionen auch im Interesse der schweizerischen Händlergemeinschaften vor Ort aus. So hofften schweizerische Kaufleute auf Staatsaufträge aus ihren Reihen (siehe dafür Kapitel 1.3).

			Bezeichnenderweise war in «normalen» Zeiten das Interesse von Handelsfirmen an einer aktiven Partizipation an kolonialen Administrationen zum Teil gering. Die Vorteile, die eine gut geführte Stadtverwaltung in den Bereichen Infrastruktur, öffentliche Ordnung und Gesundheit mit sich brachte, gerieten in der Praxis leicht in Vergessenheit und traten in den Hintergrund. Es bestand daher oftmals ein Mangel an Stadtratskandidaten.702 Erst in Krisenzeiten änderte sich dies und das Interesse an kolonialadministrativen Funktionen nahm wieder deutlich zu.703 Diese kolonialadministrative Zurückhaltung in der alltäglichen Praxis lässt sich durch verschiedene Faktoren erklären, die aus Sicht der Handelsfirmen gegen die Übernahme von Kolonialverwaltungsfunktionen sprachen.

			Auf der Kontra-Seite der Argumente war bei den Handelsunternehmen vor allem der immense zeitliche Aufwand zu verbuchen, der mit einem kolonialadministrativen Amt verbunden war. Die internationale Niederlassung von Shanghai war in dieser Hinsicht ein besonders eindrückliches Beispiel, weil es sich um ein sehr grosses ausländisches Gemeinwesen mit einem besonders hohen Verwaltungsaufwand handelte. In der Zwischenkriegszeit musste ein Firmenvertreter für die SMC-Tätigkeit ungefähr vier Stunden täglicher Arbeit veranschlagen.704 Die Funktion des SMC-Chairman war im gleichen Zeitraum mit noch deutlich grösseren Nachteilen verbunden, da sie fast 100 Prozent der gesamten Arbeitszeit des Amtsträgers einnahm und damit eine Vollzeitangelegenheit war. Im 19. Jahrhundert dürfte der Arbeitsaufwand für die Stadtratsmitglieder aber noch überschaubar gewesen sein, als die internationale Niederlassung noch klein war. Da die SMC-Posten meistens durch die obersten Leiter der Shanghai-Filialen der jeweiligen Unternehmen besetzt wurden, bedeutete die Übernahme des Chairman-Amtes die Freistellung des zentralen Firmenmanagers von seinen Geschäftsaufgaben.705 Dementsprechend waren gewöhnliche SMC-Positionen deutlich beliebter als die des Vorsitzenden, weil sie zumindest noch teilweise mit den geschäftlichen Bedürfnissen in Einklang zu bringen waren.706 Dieser hohe Zeitaufwand kollidierte mit der Erledigung der eigentlichen geschäftlichen Aufgaben der Unternehmen, die sehr umfangreich waren und kaum die weitgehende Abwesenheit des Niederlassungsleiters von Shanghai erlaubten. Im Zweifelsfall hatten die geschäftlichen Tätigkeiten Vorrang vor politischen Mandaten. Besonders stark war diese Sichtweise beispielsweise bei der britischen Handelsfirma Butterfield & Swire ausgeprägt, die ihren Managern über viele Jahre nicht erlaubte, für den SMC und den Hongkong Legislative Council zu kandidieren, unter anderem weil aus ihrer Sicht die Sitzungen der beiden Institutionen zu regelmässig und häufig stattfanden. In kleineren Gemeinwesen, wie den verschiedenen Vertragshäfen entlang der chinesischen Küste und im Landesinneren, waren Handelsunternehmen hingegen weniger restriktiv. Ein Hauptgrund für diese Haltung war, dass der zeitlich-administrative Aufwand in diesen kleineren Stadträten bedeutend geringer war.707 

			Handelsfirmen waren allerdings keinesfalls homogene Akteure mit kohärenten Interessen. So divergierten die Motivlagen zur Übernahme von kolonialadministrativen Ämtern zwischen den Firmenzentralen in Europa und den individuellen Stadtratskandidaten in Asien. Während die Zentralen durch politische Funktionen ihrer Manager die Geschäfte der Firma bedroht sahen, waren die einzelnen Unternehmensvertreter vor Ort über ihre persönliche Arbeitsbelastung besorgt.708 Aus einem Doppelmandat zwischen Stadtverwaltungsamt und Leitung der lokalen Firmenzweigstellen konnten eine Überlastung und damit potenziell psychische und physische Gesundheitsfolgen für das lokale Führungspersonal in Asien entstehen.709 Für individuelle Manager bestand aber auch ein wichtiger Grund, der für eine Stadtratskandidatur sprach. Die Übernahme einer so exponierten Funktion bedeutete einen nicht zu unterschätzenden Reputations- und Prestigezuwachs für den Amtsträger in der Händlergemeinschaft.710 In der Praxis überwogen bei individuellen Firmenvertretern nicht selten die Kontra-Argumente, sodass sie auf eine Kandidatur für ein kolonialadministratives Amt verzichteten.711

			Insgesamt betrachtet waren also Handelshäuser daran interessiert, dass hochkarätige Händler in die Stadträte gelangten, um ein hohes Niveau an städtischer Verwaltung zu gewährleisten. Gleichzeitig strebten sie aber keineswegs immer danach, selbst Manager für diese Ämter freizustellen. Vielmehr bauten einige Firmen darauf, dass ihre einflussreichen Konkurrenten diese Aufgaben übernehmen würden, um passiv von deren Dienst an der städtischen Gemeinschaft zu profitieren. Das gleiche Phänomen war auf Ebene der individuellen Firmenmanager, die in der Praxis die eigentliche kolonialadministrative Arbeit verrichten sollten, zu beobachten.712

			Einschränkend ist zu bemerken, dass diese Motivstruktur der Zurückhaltung vor allem bei einflussreichen britischen Firmen und ihren Managern anzutreffen war. Vertreter kleinerer europäischer Staaten, darunter auch schweizerische Unternehmen und ihr Führungspersonal, waren in der alltäglichen Praxis deutlich mehr bereit, auch tatsächlich für Stadtratsämter zu kandidieren.713 Der Grund dafür ist vermutlich in einem Motiv zu suchen, das besonders für Vertreter kleinerer Nationen galt. Die Übernahme kolonialer Ämter erzeugte, wie bereits gezeigt wurde, eine Reputationssteigerung für Kaufleute. Britische Firmen, wie Jardine, Matheson & Co., waren als zentrale marktdominierende Akteure in aller Munde und hatten daran keinen gesteigerten Bedarf. Schweizerische Händler hingegen waren zwar wirtschaftlich stark, wurden als Angehörige einer kleinen Nation von den lokalen Gemeinschaften aber nicht als gleichwertig empfunden. Durch eine Stadtratsmitgliedschaft konnten schweizerische Unternehmen und ihre Manager öffentlich sichtbar in den elitären Kreis der wichtigsten Wirtschaftsakteure aufsteigen, ein Umstand, der auch positive Auswirkungen auf die Geschäfte hatte.

			Motive der staatlichen Akteure

			Auch staatliche Akteure hatten bestimmte Motive, zwischenstaatliche Verträge abzuschliessen und zu unterstützen, dass Händler, egal ob diese nun Schweizer oder Briten waren, Teil von Kolonialverwaltungen wurden. In Europa entwickelte sich ab den 1850er-Jahren ein System des Freihandels unter der Führung Grossbritanniens, dem sich alle in Asien anwesenden militärisch-kolonialen Grossmächte sukzessive anschlossen, um ihren nationalen Industrie- und Handelsunternehmen Zugang zu den fremden Märkten zu ermöglichen und nicht ins Hintertreffen zu geraten.714 Aus denselben Gründen sah sich der Bundesrat veranlasst, dieser internationalen Entwicklung zu folgen, allerdings, wie Kapitel 1.2 gezeigt hat, oft zurückhaltend, nicht zuletzt aus finanziellen Überlegungen. Was den Bereich der Kolonialverwaltungen anging, verinnerlichten koloniale Grossmächte alle in der einen oder anderen Form die Idee einer kolonialen Selbstverwaltung durch die lokalen Händlergemeinschaften. Bereits ab dem frühen 19. Jahrhundert entstand ein «transnational municipalism», der vor allem im anglo-amerikanischen Raum die Beteiligung von privaten Akteuren an der städtischen Verwaltung stark propagierte und beispielsweise die Form von Municipal Councils oder Town Hall Meetings annahm. Dieses global zirkulierende Konzept gelangte auch in die Kolonialgebiete Asiens und schlug sich, wie bereits zu sehen war, in dem Umstand nieder, dass an allen Orten Kaufleute an kolonialen Verwaltungen beteiligt waren, wenn auch jeweils in unterschiedlicher Ausprägungsform.715 Die Inklusion von Händlern in koloniale Administrationen hatte aus Sicht der staatlichen Akteure praktische Vorteile. Kaufleute konnten beispielsweise die jeweilige Kolonialregierung bei der Informationsaggregierung, die für politische Entscheidungen notwendig war, unterstützen sowie einen besseren Kontakt zur lokalen Händlergemeinschaft herstellen, was wiederum zu einer gesteigerten Akzeptanz für Verwaltungsmassnahmen führen konnte.716 In informell-kolonialen Räumen kam ein weiteres Motiv hinzu. Während staatliche Akteure in formalen Kolonien einen aktiven Führungsanspruch in den Verwaltungen hatten, was sich durch die Einsetzung von professionellen Kolonialbeamten auf höchster Ebene zeigte, war dies für manche Grossmächte in den kolonialen Stadtverwaltungen der Sondergebiete in China oder Japan nicht so. Speziell das britische Foreign Office war in diesen Räumen penibel darauf bedacht, nicht ein zweites Britisch-Indien in Ostasien zu schaffen, und verfolgte daher ganz bewusst eine Politik der Zurückhaltung und der minimalen Einmischung.717 Dies wiederum schuf die Notwendigkeit und auch die Freiräume für eine Selbstverwaltung der Händler.718 Auch das amerikanische State Department verfolgte eine ähnliche Strategie.719 Einschränkend ist zu erwähnen, dass andere westliche Grossmächte, wie zum Beispiel Frankreich, eine stärker territorial und imperial ausgerichtete Kolonialpolitik in ihren eigenen Konzessionsgebieten in China verfolgten, die einen stärkeren staatlichen Führungsanspruch implizierte.720

			Die Regierungen informell-kolonialer Staaten wie China und Japan hatten nur ein bedingtes Mitspracherecht bei der Frage, ob Vertragshäfen für ausländische Händler geöffnet, Sondergebiete etabliert und ausländische Händler in Stadträte berufen wurden. Diese Aspekte wurden in den ungleichen Verträgen geregelt, die, wie die Bezeichnung schon suggeriert, Ausdruck einer Machtasymmetrie zulasten der Gastlandregierungen waren und von diesen nur bedingt freiwillig abgeschlossen wurden. Nichtsdestotrotz stand eine Selbstverwaltung der ausländischen Händler im Rahmen von Sondergebieten nicht zwangsläufig im Widerspruch zu indigenen Interessen und Praktiken. Beispielsweise stellten chinesische Behörden die ausländischen Händlergemeinschaften in eine Reihe mit auswärtigen chinesischen Gilden (huiguan), die aus anderen Regionen Chinas stammten. Diese wurden ausserhalb der Stadtmauern in abgesonderten Gebieten angesiedelt, in denen sie weitgehend nach den Normen ihrer Herkunftsregionen leben konnten und unter dem Paradigma der Selbstverwaltung exterritoriale Rechte genossen. Der Rückgriff auf dieses traditionelle Konzept der räumlichen Segregation von Gilden ermöglichte es den chinesischen Behörden, den Einfluss der ausländischen «Barbaren» (barbarians)721 besser zu neutralisieren und vor allem kulturelle Durchmischungen mit der indigenen Bevölkerung weitgehend zu unterbinden.722 Auch scheuten beispielsweise japanische Behörden oftmals den Aufwand und die Probleme, die damit verbunden waren, ausländische Händlergemeinschaften zu verwalten. Sie überliessen in vielen Fällen bereitwillig die internationalen Niederlassungen, solange diese während des 19. Jahrhunderts existierten, der administrativen Gewalt der fremden Kaufleute und Konsuln.723 Wie das Beispiel Siams gezeigt hat, war die Inklusion von ausländischen, hauptamtlich tätigen Regierungsberatern in die nationalen Verwaltungen auch nicht nur ein Ausdruck kolonialer Abhängigkeit, sondern genauso auch ein Mittel, nationale Souveränität und damit mehr Unabhängigkeit von den Regierungen der militärisch-kolonialen Grossmächte zu erlangen (siehe Kapitel 1.3).

			Wie aber positionierten sich die verschiedenen staatlichen Akteure zur Frage, ob konkret Schweizer in den Genuss von Vertragsrechten kommen und an den Stadträten beteiligt werden sollten? Die Regierungen von formalen Kolonien hatten oftmals ein Interesse daran, dass schweizerische Händler durch den Abschluss von zwischenstaatlichen Verträgen in ihren Kolonialgebieten operierten und zum Teil auch Mitglieder der Stadträte wurden, weil diese dabei halfen, die europäischen Kolonien zu entwickeln, wie das Beispiel Französisch-Indochinas bereits gezeigt hat (siehe Kapitel 1.1 und 1.3). Auch in Niederländisch-Indien waren Schweizer in Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft gern gesehene Gäste. So benötigte die Kolonialregierung von Niederländisch-Indien ihre Fachkenntnisse, gleichzeitig waren Schweizer aber auch «keine Bedrohung für ihre kolonialen Interessen».724

			In informell-kolonialen Staaten ist es schon erklärungsbedürftiger, warum militärisch-koloniale Grossmächte schweizerische Händler dabei unterstützten, in den Genuss von Treaty Rights zu kommen, entweder durch die Gewährung des Schutzes ihrer Konsuln oder durch die Unterstützung der Schweiz beim Abschluss eigener ungleicher Verträge. In diesen Räumen standen ihre eigenen Händlergruppen in grösserer Konkurrenz zu schweizerischen Kaufleuten und so ist es auch nachvollziehbar, dass beispielsweise Grossbritannien in den 1850er- und 1860er-Jahren nicht bereit war, der Schweiz beim Abschluss eines zwischenstaatlichen Vertrags mit Japan zu helfen. Beachtlicherweise taten die Niederlande, Frankreich und die Vereinigten Staaten aber genau das, und zwar nicht nur für die Schweiz, sondern auch für andere Handelsnationen. Paul Akio Nakai hat in diesem Zusammenhang die Hypothese aufgestellt, dass der französische Konsul in Japan mit der schweizerischen Mission von Rudolf Lindau kooperieren wollte, um eine wirtschaftliche Allianz zwischen der schwach ausgeprägten französischen Kaufmannsgemeinschaft in Japan und anderen europäischen Handelsnationen gegen die dominante Wirtschaftsmacht Grossbritannien zu schmieden. Über ein ähnliches Motiv verfügten gemäss August Gonzenbach, einem bernischen Grossrat, der an der Organisation der zweiten schweizerischen Japan-Mission beteiligt war und gute Beziehungen zum niederländischen Königshof hatte, auch die niederländischen Behörden. Seiner Ansicht nach waren die Niederlande aus drei Gründen bereit, die Schweiz politisch in Japan zu unterstützen. Erstens stand die Ausfuhr von Industrieerzeugnissen aus der Schweiz nach Japan in keiner direkten Rivalität zum Export von niederländischen Produkten in das Inselreich. Zweitens profitierten niederländische Handelsunternehmen auch vom schweizerischen Export, weil sie selbst in der Ostschweiz Textilien einkauften und diese nach Japan verkauften. Und drittens war die Schweiz einer der wichtigsten Importeure von Rohstoffen aus Niederländisch-Indien.725 Was die Teilhabe von schweizerischen Händlern an den Stadträten in China und Japan anging, so befürworteten die Konsuln der Grossmächte – und deren nationale Händlergemeinschaften – diese immer dann, wenn sie für das jeweilige politische System wichtig war. Wie bereits gezeigt wurde, konnten schweizerische Kaufleute administrativ partizipieren, wenn sie wirtschaftliche Macht besassen, eine sprachliche, kulturelle und soziale Nähe zu den Händlern von Grossmachtnationen aufwiesen, wenn sie den Einfluss anderer Grossmachtvertreter in dem Stadtrat kompensieren konnten oder wenn der Faktor der politischen Neutralität in Kriegs- und Krisenzeiten relevant wurde.726

			Auf Ebene der informell-kolonialen Staaten war die japanische Regierung zwar nicht bestrebt, einen ungleichen Vertrag mit der Schweiz abzuschliessen, sie tat dies aufgrund der Sachzwänge des internationalen Systems aber trotzdem. Die Regierungen Chinas und Siams hingegen arbeiteten aktiv auf den Abschluss eines zwischenstaatlichen Vertrags mit der Schweiz hin. Von der Kooperation mit einer vermeintlich nicht kolonialen, politisch neutralen Nation und im Fall Chinas mit einer «Schwesterrepublik» versprachen sie sich mehr Unabhängigkeit von militärisch-kolonialen Grossmächten und die Schaffung nationaler Souveränität. Analog dazu bevorzugten die Regierungen informell-kolonialer Staaten Schweizer gegenüber Briten, Amerikanern, Deutschen oder Franzosen für Verwaltungsämter (siehe Kapitel 1.2 und 1.3).

			Die schweizerischen Behörden, also der Bundesrat, das EPD sowie die Berufsdiplomaten und -konsuln vor Ort, waren in die Entscheidungen über die Inklusion von schweizerischen Kaufleuten in Kolonialverwaltungen nicht involviert. Diese fielen nicht in ihren Zuständigkeits- und darüber hinaus auch nicht in ihren eigentlichen Interessenbereich. Nichtsdestotrotz befürworteten schweizerische Behörden prinzipiell die Übernahme von kolonialadministrativen Ämtern durch schweizerische Bürger, weil diese einen Reputationszuwachs für die schweizerischen Gemeinschaften vor Ort als Ganzes bedeuteten.727 Gleichzeitig sicherten sich die staatlichen Vertreter der Schweiz aber politisch ab, indem sie betonten, dass eine koloniale Verwaltungsfunktion ausschliesslich in der Rolle als Privatperson, nicht aber als offizieller Repräsentant der Schweiz angenommen werden durfte. Diese Bedingung sollte sicherstellen, dass die schweizerische Regierung nicht für die politischen Handlungen des jeweiligen Kolonialverwalters verantwortlich gemacht werden konnte.728

			1.5 Praktische Kolonialverwaltungsarbeit: Von Infrastruktur-, Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen zur kriegsbedingten Nahrungsmittelversorgung

			Welche kolonialadministrativen Tätigkeiten übten Kaufleute konkret aus? Schweizerische Händler waren in ihrer Funktion als Kolonialadministratoren in sämtlichen Kerngebieten städtisch-kolonialer Verwaltungsarbeit aktiv, die in Kapitel 1.4 bereits beschrieben wurden. So war Hermann Siber in Yokohama729 genauso wie Franz Schwyzer im Stadtrat der französischen Konzession von Shanghai für Fragen der Hygiene zuständig. Schwyzer war zudem im Bereich städtischer Infrastrukturentwicklung tätig, d. h., er beschäftigte sich mit öffentlichen Baumassnahmen, Gärten und Parks.730 In Yokohama (Hans Conrad Morf),731 Osaka (Louis Du Bois, C. Du Bois, James Favre-Brandt jun.)732 und der französischen Konzession Shanghais (Ami Juvet, Reinhard Plattner, Edouard Eglé) fungierten zudem einige Schweizer in ihren jeweiligen Stadträten als Verantwortliche für Finanzen und Steuern.733 Richard von der Crone war in jedem Fall in der Nachkriegszeit mit polizeilichen Aufgaben in Shanghai betraut.734 Zwei Fotografien deuten aber darauf hin, dass er während des Zweiten Weltkriegs auch schon eine ähnliche Funktion ausgeübt haben muss. Zum einen war er an einem Treffen der Polizeichefs der verschiedenen Stadtverwaltungen in Shanghai beteiligt, was darauf hindeutet, dass er in die Koordination der Polizeidienste involviert war (Abbildung 2). Zum anderen nahm er in der Funktion als Stadtrat eine Polizeiparade während des Krieges ab (Abbildung 3).
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			Abbildung 2: Stehend hinten (von links): «chinesischer Sekretär», Alfred Glathe (deutsches SMC-Mitglied), «Polizeichef eines angrenzenden chinesischen Gebiets», Polizeichef der französischen Konzession von Shanghai, Polizeichef der internationalen Niederlassung von Shanghai, Chef des Übersetzungsdienstes der internationalen Niederlassung von Shanghai; kniend vorne: Richard von der Crone (schweizerisches SMC-Mitglied); Fotografie der Josepho Studios, Shanghai, Winter 1942/43. (Quelle: AfZ, NL Richard von der Crone)735
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			Abbildung 3: «Abnahme der Polizeiparade»; abgebildete Personen (von rechts nach links): Xu Jianping (chinesisches SMC-Mitglied), Alfred Glathe (deutsches SMC-Mitglied), Richard von der Crone (schweizerisches SMC-Mitglied), Yuan Lidun (chinesisches SMC-Mitglied), Person fünf und sechs unbekannt; Fotografie des Fotostudios Basch Brothers, Shanghai, o. D. (Quelle: AfZ, NL Richard von der Crone)736

			 

			Während des Pazifikkriegs sorgte der Manager des Handelshauses Gebrüder Volkart auch noch auf andere und ungewöhnliche Weise für öffentliche Sicherheit in der internationalen Niederlassung.737 So organisierte von der Crone während des Zweiten Weltkriegs vor allem die Versorgung der Shanghaier Zivilbevölkerung mit Nahrungsmitteln. Nach eigener Aussage diente diese Tätigkeit in erster Linie dazu, Unruhen zu verhindern und die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten.738 Im Juli 1941 wurde Richard von der Crone Vorsitzender des SMC Food Supplies Committee, das 1942 in Commodity Control Committee umbenannt wurde.739 Er verblieb in diesem Amt bis zur Übergabe der internationalen Niederlassung Shanghais an die chinesischen (aber projapanischen) Wang-Jingwei-Behörden am 1. August 1943. Die Funktion des Vorsitzenden wurde zur Hauptaufgabe von der Crones während des Krieges und absorbierte fast die ganze ihm zur Verfügung stehende Zeit. Darüber hinaus war es genau diese Position, die den schweizerischen Händler zu einem der wichtigsten Stadträte während der Kriegszeit machte. Als Komiteevorsitzender war Richard von der Crone dafür verantwortlich, die Lebensmittelversorgung der Zivilbevölkerung, vor allem mit Reis, sicherzustellen – eine Aufgabe, die während des Krieges von überragender Bedeutung für Shanghai wurde.740 Bis zum 8. Dezember 1941, dem Zeitpunkt der Übernahme der internationalen Niederlassung von Shanghai durch das japanische Militär, war das Food Supplies Committee unter der Führung des schweizerischen Händlers mit dem Import von Reis beschäftigt, der durch den sino-japanischen Konflikt knapp geworden war. Das Grundnahrungsmittel wurde auf Betreiben des Komitees aus Französisch-Indochina oder über die Hafenstadt Hongkong aus Yangon (Rangun) nach Shanghai verschifft.741 Des Weiteren war es die Aufgabe des Food Supplies Committee, die Reispreise für die Bevölkerung niedrig zu halten und ein Abfliessen von günstigem Reis durch Spekulationen in das Hinterland Shanghais zu verhindern. Um dies zu erreichen, führten von der Crone und seine Mitstreiter Preiskontrollen und eine Überwachung des Transports und der Lagerbestände von Reis ein. Um die Nahrungsmittelversorgung sicherzustellen, forcierte das Komitee aber nicht nur Importe und Handelskontrollen, sondern kaufte auch grosse Mengen an günstig importiertem Reis von chinesischen Händlern auf, die beträchtliche Mengen des Grundnahrungsmittels über das ganze Stadtgebiet verteilt in ihren Lagerhäusern akkumuliert hatten.742 Wie stark der Bereich der Nahrungsmittelversorgung personell mit den Polizeidiensten verknüpft war, zeigt Abbildung 4 sehr gut. Nicht nur Richard von der Crone fungierte an dieser Schnittstelle, sondern auch der «Polizeichef eines angrenzenden chinesischen Gebiets», der bereits in Abbildung 2 zu sehen gewesen ist, war im Food Supplies Committee vertreten (erste Person vorne rechts).
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			Abbildung 4: «Verpflegungscommission & Preiscontrolle der Internationalen Zone Schanghais ca. 2 Millionen Einwohner als Präs[ident]»; vordere Reihe, dritte und vierte Person von rechts: Richard von der Crone und Alfred Glathe; Fotografie des Fotostudios [Basch & Buesch], o. D. (Quelle: AfZ, NL Richard von der Crone)743

			 

			Nach der japanischen Okkupation der internationalen Niederlassung am 8. Dezember 1941 waren die japanischen Besatzungsbehörden genau auf diese elaborierten Strukturen der Nahrungsmittelversorgung angewiesen, die Richard von der Crone und sein Komitee vor Dezember 1941 etabliert hatten. Nach der Machtübernahme liess das japanische Militär den SMC zwar weitgehend unangetastet als politisches Organ, schränkte aber seine Macht deutlich ein, da es die wichtigsten übergeordneten Politikfelder zu kontrollieren begann. Die einzige Institution innerhalb des SMC, die noch über eine grössere Handlungsmacht verfügte, war das Food Supplies Committee.744 Dieser Umstand machte Richard von der Crone zu einem der wichtigsten Stadträte während des Krieges. Der Grund für diese spezielle politische Position des Komitees lässt sich auf einen einfachen Nenner bringen: Die Nahrungsmittelversorgung wurde zum gravierendsten Problem in Shanghai, aber die japanischen Militärbehörden waren nicht in der Lage oder nicht gewillt, sich selbst mit dieser Angelegenheit zu befassen. Um es mit den Worten von Christian Henriot zu sagen: «the Japanese […] basically left it [die SMC-Maschinerie] alone to face the actual problems of food supply»,745 weil sie «indifferent to the fate of the local population» und nur «concerned with the ultimate issue of the war» waren.746 Die Nahrungsmittelversorgung wurde während der Kriegszeit zum grössten Problem, da nach der japanischen Okkupation die Reisbestände in Shanghai noch knapper wurden, als dies ohnehin bereits der Fall war. Dies hatte verschiedene Gründe. Einer davon war, dass die japanischen Besatzungsbehörden schlichtweg nicht über das Personal verfügten, die komplexe Aufgabe der Nahrungsmittelverteilung zu übernehmen.747 Bezeichnenderweise war die Knappheit an Nahrungsmitteln, die massgeblich und zum Teil willentlich durch die japanischen Besatzungsbehörden verursacht wurde, gleichzeitig ein ernsthaftes Problem für das japanische Militär. Die Situation brachte ein hohes Risiko mit sich, zu (gewaltsamen) Unruhen innerhalb der grösstenteils chinesischen Zivilbevölkerung zu führen und die japanische Herrschaft über Shanghai zu gefährden.748 Um die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung aufrechtzuerhalten und einen Kollaps der öffentlichen Ordnung zu verhindern, waren die Besatzungsbehörden daher in hohem Masse auf Richard von der Crone und sein Komitee angewiesen.

			Während der Okkupationsphase war das Food Supplies Committee vor allem in drei Bereichen tätig. Erstens bauten Richard von der Crone und seine Mitarbeitenden die Massnahmen zur Preiskontrolle weiter aus, indem beispielsweise Geschäfte geschlossen wurden, wenn sie Reis nicht zu den vom SMC festgesetzten niedrigen Preisen verkauften.749 Mit der Zeit erweiterte das Komitee auch die Bandbreite der Waren, die der Preiskontrolle unterlagen, sodass die SMC-Verwaltung schliesslich die Preise Tausender Konsumgüter des Grundbedarfs regulierte. Zweitens intensivierte das Food Supplies Committee in Ermangelung neuer Reisimporte die bereits vor dem Überfall auf Pearl Harbour etablierte Praxis, Reis aus akkumulierten privaten Beständen im gesamten Stadtgebiet zu requirieren. Und drittens rationierte das Komitee die wenigen vorhandenen Reiskontingente, indem die Anzahl der Verkaufsgeschäfte und die abzugebende Menge an Reis pro Person limitiert wurden. Im Juli 1942 etablierte das Food Supplies Committee sogar zum ersten Mal ein umfassendes Rationierungssystem, das auf einem neu durchgeführten Zensus beruhte.750

			Das Food Supplies Committee war nicht nur mit der Versorgung der Bevölkerung in der internationalen Niederlassung, sondern auch in der französischen Konzession und einem Teil des chinesisch kontrollierten Stadtgebietes betraut. Es war daher eine Kooperation der verschiedenen administrativen Gebiete in Shanghai und bestand auch aus französischen und chinesischen Vertretern. Insgesamt war es damit für die Nahrungsmittelversorgung von ungefähr 3,3 Millionen Menschen zuständig. Damit die administrativen Massnahmen des SMC und des französischen Stadtrats in Bezug auf die Lebensmittelfragen abgestimmt werden konnten, wurden immer wieder Treffen der jeweiligen Verantwortlichen abgehalten. Diese waren oft informeller Natur und fanden bis spät in die Nacht in der Wohnung Richard von der Crones bei einem gemeinsamen Essen statt.751 Die Handlungsfähigkeit des Komitees wurde zu einem gewissen Teil durch das «forceful chairmanship»752 Richard von der Crones sichergestellt. Aber die Tatsache, dass es wirkliche Resultate produzieren konnte, war vor allem der Unterstützung der führenden japanischen Zivilakteure zu verdanken, die gegen die japanischen Militärbehörden – soweit dies möglich war – intervenierten.753

			Wie kann die Arbeit des Food Supplies Committee aber nun bewertet werden? War sie ein Erfolg? Die Massnahmen des Komitees halfen, ein Minimum an Nahrungsmitteln für die Shanghaier Bevölkerung zu gewährleisten.754 Trotzdem waren sie teilweise wirkungslos, weil die japanischen Militärbehörden verhinderten, dass genügend Reis aus dem Hinterland nach Shanghai gelangte. Die Verteilung des ohnehin nur spärlich verfügbaren Reises wurde zusätzlich dadurch erschwert, dass das SMC-Preiskontrollsystem erhebliche Schwachstellen aufwies. In der Theorie hatte der SMC das Recht, sowohl die Grosshandels- als auch die Einzelhandelspreise für Produkte festzulegen. In der Praxis wurden jedoch die Grosshandelspreise von dem sogenannten Asia Development Board, der ökonomischen Abteilung des japanischen Militärs, bestimmt. Aus diesem Grund hatte der SMC keinen Einfluss auf die Preise beim Einkauf des Reises im chinesischen Hinterland und konnte lediglich die Endverbraucherpreise in Shanghai kontrollieren. Diese eingeschränkten Handlungsoptionen stellten sich in der Praxis als wenig effektiv heraus.755 Dies hilft, den Widerspruch aufzulösen, warum verschiedene Zeitgenossen die Arbeit des Food Supplies Committee als Erfolg werteten,756 während die wegweisende Forschungsarbeit von Christian Henriot auf ein Versagen der Stadtverwaltung bei der Nahrungsmittelpolitik hinweist.757 In absoluten Zahlen war die Versorgung mit Lebensmitteln in der internationalen Niederlassung sicherlich prekär, da die japanische Armee den Fluss ausreichender Mengen an Nahrung von den ländlichen Regionen in die Stadt verhinderte. Relativ betrachtet konnte das SMC Food Supplies Committee aber zumindest die begrenzten Handlungsspielräume innerhalb des japanischen Okkupationssystems nutzen – beispielsweise, indem es auf die Macht der japanischen Zivilakteure zurückgriff. Obwohl seine Massnahmen weit von einem Idealzustand entfernt waren, konnte das Komitee zumindest einen vollständigen Kollaps der Nahrungsmittelversorgung verhindern. Damit half es, eine minimale Lebensgrundlage für die ausländische und chinesische Gemeinschaft während des Krieges aufrechtzuerhalten. Und es stellte sicher, dass die öffentliche Ordnung in Shanghai intakt blieb.

			Die Aktivitäten Richard von der Crones in der Stadtverwaltung, also der Schutz der Zivilbevölkerung Shanghais durch die Sicherung der Nahrungsmittelversorgung, wies deutliche Parallelen zum Engagement anderer Schweizer im Bereich der humanitären Diplomatie während des Pazifikkriegs auf (siehe Kapitel 4). Aus diesem Grund können die Funktionen von der Crones nicht als klassische Arbeit in einer Kolonialverwaltung charakterisiert werden. Die Tätigkeiten des Händlers wiesen Ähnlichkeiten mit den «Guten Diensten» und dem Engagement des IKRK in Asien auf und nahmen daher eine spezifisch schweizerische Ausprägungsform an.

			1.6 Kapitelfazit

			Schweizerische Händler in Asien strebten ab der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts stets danach, ihre Geschäftsumgebungen in einem für sie positiven Sinne zu formen. So waren sie daran interessiert, am System der zwischenstaatlichen und ungleichen Verträge zu partizipieren, welche die übergeordneten kolonialen «Spielregeln», also die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, festlegten, die für die Händler galten. Auf einer praktischeren und alltäglicheren Ebene zielten schweizerische Kaufleute zudem darauf ab, als Kolonialverwalter zu fungieren und damit die kolonialen Gemeinwesen, in denen sie tätig waren, mitzugestalten. Diese Aktivitäten sollten der Herstellung einer adäquaten Infrastruktur, einer sanitären Situation, die auf die Verhinderung von Krankheiten und Seuchen ausgerichtet war, sowie eines hohen Niveaus an öffentlicher Sicherheit dienen. Zusätzlich strebten schweizerische Kaufleute nach einer effizienten Selbstbesteuerung, welche die Massnahmen in den genannten Bereichen finanzieren sollte. 

			Die Teilhabe am System der zwischenstaatlichen und ungleichen Verträge stellte für schweizerische Kaufleute auf verschiedenen Ebenen ein Trittbrettfahren auf den kolonialen Strukturen militärisch-kolonialer Grossmächte dar. Dieses Profitieren war zwar an sich ein passiver Vorgang, wurde aber von den Händlern sehr bewusst und aktiv herbeigeführt, indem sich die Geschäftsleute systematisch des politischen Werkzeugs des Lobbyings bedienten, das in Kapitel 2 noch beschrieben wird. Trittbrettfahren war darüber hinaus kein unidirektionaler Vorgang, denn auch die Grossmächte profitierten von einer Kooperation mit schweizerischen Geschäftsleuten, und selbst die informell-kolonialen Staaten taten dies in mancherlei Hinsicht.

			Durch zwischenstaatliche Verträge waren schweizerische Kaufleute in der Lage, ab den 1850er-Jahren bis zum Zweiten Weltkrieg in sämtlichen formalen Kolonialgebieten unter geschützten und vorteilhaften Rahmenbedingungen zu arbeiten, und dies, obwohl sie Bürger eines Staates ohne eigene Kolonien waren. Im Gegenzug halfen sie dabei, die Kolonialgebiete für die europäischen Grossmächte wirtschaftlich zu entwickeln. In informell kolonialen Staaten bemühten sich schweizerische Kaufleute in erster Linie darum, sich unter den Schutz einer militärisch-kolonialen Grossmacht zu stellen. Dadurch erhielten sie nicht nur konsularische und militärische Rückendeckung zur Wahrung ihrer Interessen – eine Dienstleistung, die die offizielle Schweiz kaum erbringen konnte oder wollte –, sondern kamen auch in den Genuss der Treaty Rights der jeweiligen Nation. Auf dieser Basis konnten Schweizer immer nur so lange operieren, wie die Schutzmächte und die informell-kolonialen Regierungen dies zuliessen, d. h. in Japan bis in die frühen 1860er-Jahre, in China und Siam bis zum Ersten Weltkrieg. Anschliessend bewegten die Kaufleute den Bundesrat dazu, (ungleiche) bilaterale Verträge zwischen der Schweiz und den drei informell-kolonialen Ländern abzuschliessen, um weiterhin in den Genuss von Vertragsrechten zu kommen. Bei den Vertragsverhandlungen erhielt die Schweiz Unterstützung durch verschiedene militärisch-koloniale Grossmächte, die sich wirtschaftliche Vorteile für ihre Nationen durch die Kooperation mit den schweizerischen Händlergemeinschaften in informell-kolonialen Räumen versprachen. Auch für die Regierungen Siams und Chinas konnte der Abschluss eines Vertrags mit der Schweiz Chancen bieten, um durch die Zusammenarbeit mit einer neutralen, vermeintlich nicht kolonialen Nation den Einfluss von militärisch-kolonialen Grossmächten im eigenen Land zu dämpfen und die Abschaffung der Exterritorialität voranzutreiben. Auch bei diesem Prozess der Dekolonialisierung waren schweizerische Kaufleute von militärisch-kolonialen Grossmächten abhängig, da diese bei der Revision der ungleichen Verträge stets vorangingen und der Bundesrat gezwungenermassen nachzog. In Japan verloren schweizerische Händler ab 1899, in Siam während des Ersten Weltkriegs und in China 1946 ihre kolonialen Privilegien. Trotzdem konnten sie auch danach unter annehmbaren Rahmenbedingungen weiterarbeiten. So bewegten sie sich auch mit den neuen Verträgen über das Prinzip der Meistbegünstigung im Fahrwasser der Grossmächte, die vorteilhafte Regeln bei den Vertragsrevisionen aushandelten und später auch über deren Durchsetzung wachten.

			Schweizerische Händler profitierten von den Strukturen kolonialer Gemeinwesen, die staatliche Akteure oder beispielsweise britische Kaufleute verwalteten, auch wenn sie selbst nur selten die Möglichkeit hatten, als Kolonialadministratoren zu fungieren. Nur unter bestimmten Voraussetzungen schafften sie es, in Kolonialverwaltungen zu gelangen. Die Administrationen in formalen Kolonialgebieten blieben Schweizern fast ausnahmslos und kategorisch verschlossen, weil diese politischen Systeme ausschliesslich nationalen Kolonialakteuren – also Kolonialbeamten und nationalen Unternehmensvertretern – und teilweise indigenen Personen vorbehalten blieben. Seltene Ausnahmen entstanden dann, wenn Schweizer aufgrund ihrer fachlichen Expertise für einen bestimmten Bereich einer Kolonialverwaltung benötigt wurden – aber selbst dann geschah ihre Inklusion nur unter der Bedingung eines Staatsbürgerschaftswechsels. 

			Am häufigsten war es Schweizern in informell-kolonialen Staaten möglich, in Kolonialadministrationen zu gelangen, da diese Gebiete per se von verschiedenen Kolonialmächten bewirtschaftet wurden und daher prinzipiell offen für Akteure verschiedener Nationalitäten waren. Auf nationaler Ebene stellten die Regierungen von Siam und China Ausländer als Berater und Beamte an, und dabei bevorzugten sie prinzipiell Schweizer gegenüber Briten, Franzosen, Amerikanern oder Deutschen, weil diese als neutral und «nicht kolonial» galten und somit den Einfluss von Grossmachtvertretern auf das politische System verringern konnten. Sie versuchten auch, die schweizerischen Bundesbehörden zum Abschluss von zwischenstaatlichen Verträgen zu bewegen, indem sie ihnen als Gegenleistung die Vergabe von Verwaltungsposten an schweizerische Bürger in Aussicht stellten. Da der Bundesrat aber zurückhaltend betreffend die Aushandlung solcher Verträge war, konnten Schweizer in Siam gar nicht und in China zumindest bis 1918 nicht systematisch, sondern nur sporadisch in hohe Beraterfunktionen gelangen. Bei den Schweizern in Diensten einer informell-kolonialen Regierung handelte es sich um hauptberufliche Kolonialverwalter und daher gehörten schweizerische Händler nicht zu diesem Personenkreis. Die einzige Möglichkeit für schweizerische Kaufleute, eine Beteiligung an Kolonialverwaltungen zu erhalten, bestand auf lokaler Ebene in den Stadträten der ausländischen Sondergebiete.

			Die internationalen Niederlassungen, die in Japan und China existierten, boten grundsätzlich die meisten Chancen für schweizerische Kaufleute auf eine Verwaltungspartizipation. Die Internationalität der Systeme machte diese offener für verschiedene Nationalitäten, gleichzeitig aber auch politisch instabiler aufgrund inhärenter Konstruktionsprobleme. Zur Verhinderung eines Zusammenbruchs fragiler Verwaltungen wurden wiederum möglichst viele Nationalitäten – darunter Schweizer – in die Stadträte inkorporiert. Nationale Konzessionsgebiete, die es nur in China gab, waren eine Mischform zwischen internationalen Niederlassungen und formalen Kolonien. Viele von ihnen waren ähnlich organisiert wie Kolonien, wodurch keine Schweizer in ihren Stadträten anzutreffen waren. Es existierten aber auch offenere politische Systeme und so erhielten schweizerische Händler häufig die Chance, sich in französischen Konzessionsgebieten an den Conseils municipaux zu beteiligen. Während des langen 19. Jahrhunderts konnten schweizerische Kaufleute vor allem dann Sitze in Stadträten erhalten, wenn sie zu den wirtschaftlich stärksten Nationen vor Ort zählten. Dies war im prosperierenden Yokohama, aber noch viel stärker in kleineren internationalen Niederlassungen, wie in Osaka und Hyōgo/Kōbe, und in den französischen Konzessionsgebieten Shanghais, Tianjins und Hankous der Fall. Da in der Frühphase dieser Sondergebiete oft viele Missionare und wenige ausländische Wirtschaftsakteure vor Ort anwesend waren, spielten schweizerische Kaufleute eine wichtige Rolle bei deren wirtschaftlicher Entwicklung. Gleiches galt für Französisch-Indochina, wo in den 1860er- und 1870er-Jahren ausnahmsweise auch schweizerische Kaufleute Teil des Stadtrats von Ho-Chi-Minh-Stadt wurden. Auch eine sprachliche, kulturelle und soziale Nähe zu den Grossmachtnationen, in diesem Fall zu den lokalen französischen Gemeinschaften, konnte schweizerischen Kaufleuten behilflich sein auf dem Weg in die munizipalen Verwaltungen. Ab dem Ersten Weltkrieg gelangten Schweizer vermehrt aus politischen Gründen in die verschiedenen Stadträte. In der französischen Konzession von Shanghai und wahrscheinlich auch jener von Tianjin nahmen schweizerische Händler systematisch den Sitz ein, den vor dem Krieg ein Deutscher innegehabt hatte. Und auch während des Zweiten Weltkriegs wurde der Faktor der politischen Neutralität entscheidend für die Auswahl von Schweizern für Kolonialverwaltungsämter.

			Was aber passierte, wenn schweizerischen Händlern beispielsweise in formalen Kolonien und nationalen Konzessionsgebieten aufgrund ihrer Nationalität der Zugang zu Kolonialverwaltungsämtern verweigert wurde? In diesen Fällen waren die Kaufleute nicht zur kolonialadministrativen Tatenlosigkeit verdammt, denn sie verfügten über wirksame alternative Handlungsstrategien. Einzelne Schweizer konnten beispielweise die Staatsbürgerschaft der Kolonialmacht des jeweiligen Kolonialgebiets annehmen. Schweizerischen Handelshäusern wiederum stand die Möglichkeit offen, schlichtweg einen leitenden Mitarbeiter in einen Stadtrat zu entsenden, der die Nationalität des jeweiligen kolonialen Mutterlandes aufwies. So schickten beispielsweise schweizerische Firmen ihre französischen Manager in den Stadtrat der französischen Konzession von Shanghai.

			Händler wurden immer an den Orten kolonialadministrativ aktiv, an denen staatliche Akteure Freiräume für sie schufen. In informell-kolonialen Räumen waren die Regierungen mancher Grossmächte, wie Grossbritannien, nicht bereit, sich übermässig stark bei der Schaffung und Aufrechterhaltung von kolonialen Systemen zu engagieren. Dies eröffnete Kaufleuten die Möglichkeit, eine koloniale Selbstverwaltung aufzubauen. In formalen Kolonien oder staatlich organisierten Konzessionsgebieten förderten professionelle Kolonialbeamte und Berufskonsuln die Mitwirkung von nebenamtlich tätigen, kaufmännischen Stadträten, um deren ökonomische Expertise in den politischen Prozess miteinzubeziehen und um ein höheres Mass an Legitimation für politische Entscheidungen in den lokalen Händlergemeinschaften zu erlangen. 

			Im Allgemeinen wies der Bereich der Kolonialadministration auch deutliche Querverbindungen zu den anderen politisch-diplomatischen Betätigungsfeldern von schweizerischen Händlern auf. Zum einen konnten schweizerische Kaufleute durch die Übernahme honorarkonsularischer Ämter Einfluss auf städtische Kolonialadministrationen nehmen. Beispielsweise waren sie so in der Lage, Sitze in den Stadträten einiger internationaler Niederlassungen in Japan zu erlangen, in denen Konsuln ex officio vertreten waren.758 Zum anderen wiesen die Aktivitäten von schweizerischen Kaufleuten, die speziell in Kriegs- und Krisenzeiten als Kolonialverwalter fungierten, deutliche Parallelen zu und Überschneidungen mit den Bereichen der Krisendiplomatie und der humanitären Diplomatie auf, in denen schweizerische Händler ebenfalls tätig waren.759
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			2 Lobbying: Das zentrale politische Betätigungsfeld von schweizerischen Händlern in Asien

			 

			 

			 

			 

			 

			 

			Lobbying war das wichtigste politisch-diplomatische Werkzeug von schweizerischen (und anderen ausländischen) Kaufleuten in Asien. Es war nicht nur besonders grundlegend, weil die Händler über Treaty-Lobbying ihre Geschäftsumgebungen formen konnten (siehe Kapitel 1.2), sondern es war auch mit allen anderen Werkzeugen kombinierbar und deshalb universell einsetzbar (siehe Kapitel 2.4). Wie bereits in Kapitel 1.2 zu sehen war, erfolgte das Lobbying zum Teil individuell, in der Regel übten es Kaufleute aber in organisierter Form aus, also über Verbände. Das Lobbying zur Förderung des Asienhandels über solche Organisationen fand in einem grenzüberschreitenden Kontext statt und gestaltete sich aus zwei Gründen viel komplexer als die politische Interessenvertretungsarbeit auf nationaler Ebene. Erstens mussten Unternehmen Lobbying nicht gegenüber einer, sondern mindestens zwei Regierungen betreiben und in informell-kolonialen Räumen war die Situation noch unübersichtlicher, weil theoretisch sämtliche Vertragsstaaten an den politischen Regelsetzungsprozessen beteiligt waren. Zweitens existierten aufgrund dieser Pluralität der Akteure keine festgefügten und institutionalisierten Strukturen zur Einbindung von Handelsverbänden in den politischen Entscheidungsfindungsprozess. Aus diesem Grund mussten schweizerische Kaufleute, die in Asien tätig waren, ihre eigenen Lobbystrategien entwickeln und dabei verschiedene Wege und organisationale Formen des Lobbyings kombinieren. Sie beteiligten sich, wie zu sehen sein wird, an internationalen Handelskammern in Asien, gründeten eine schweizerische Handelskammer vor Ort und partizipierten am Verbandssystem in der Schweiz. Nicht zuletzt profitieren sie auch von den Lobbyaktivitäten und -strukturen von Kaufleuten der Grossmachtnationen, allen voran britischen Händlern.

			2.1 General Chambers of Commerce: Partizipation von schweizerischen Händlern an internationalen Handelskammern in Asien

			Während in Europa mitunter schon im frühen 19. Jahrhundert regionale Handelskammern existierten,760 verfügten ausländische Händler in Ost- und Südostasien zu diesem Zeitpunkt noch über keine entsprechenden Organisationen. Da mit dem zunehmenden Asienhandel solche vor Ort befindlichen Interessenvertretungsstrukturen aber immer mehr an Bedeutung gewannen, gründeten ausländische Kaufleute vor allem ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – vereinzelt aber auch schon früher – ebenfalls Handelskammern an verschiedenen Orten in Asien.761 Bei diesen handelte es sich überwiegend um sogenannte General Chambers of Commerce, die von Händlern unterschiedlicher Nationalität gemeinsam betrieben wurden und deshalb im Folgenden als internationale Handelskammern bezeichnet werden.762 

			Welche Art von Organisationen stellten Handelskammern dar und welchen Zweck erfüllten sie? In ihren Gründungsgrundsätzen aus dem Jahr 1861 hielt die internationale Handelskammer von Hongkong, die Hong Kong General Chamber of Commerce (HKGCC), dazu fest:

			The object of the Chamber shall be to watch over and protect the general interests of Commerce, to collect information on all matters of interest to the Mercantile Community, and to use every means within its power for the removal of evils, the redress of grievances, and the promotion of the common good; to communicate with authorities and others thereupon; to form a code of practice whereby the transaction of business may be simplified and facilitated; to receive references; and to arbitrate between disputants – the decisions in such references to be recorded for future guidance.763

			Diese Leitlinien waren bis auf ein paar kleine Adaptionen identisch und wortgleich mit den ebenfalls in englischer Sprache abgefassten Zielen, die sich die 1945 gegründete Schweizerische Handelskammer in China, die in Kapitel 2.2 beschrieben wird, in ihren Statuten gab.764 Die verschiedenen internationalen und nationalen Handelskammern in Asien hatten also identische oder zumindest ähnliche Satzungen, die als Blaupausen bei der Gründung neuer Handelskammern fungierten und auch sinngemäss bei den kantonalen und lokalen Handelskammern in der Schweiz zum Tragen kamen.765 Der Wortlaut der Gründungsleitlinien der HKGCC veranschaulicht, dass Handelskammern in Europa und Asien Verbände darstellten, die nicht einen bestimmten Branchenzweig fokussierten, sondern den gesamten Handel an einem bestimmten Ort oder in einer spezifischen Region in jeglicher Form förderten und damit die Interessen potenziell aller dort aktiven Unternehmen vertraten.766 Dieses Ziel konnten Handelskammern prinzipiell auf zwei Weisen erreichen. Zum einen hatten sie rein ökonomische Funktionen, indem sie für ihre Mitglieder bestimmte wirtschaftliche Dienstleistungen erbrachten,767 zum anderen vertraten sie aber auch die politischen Interessen der ihnen angeschlossenen Unternehmen gegenüber den relevanten Behörden. Handelskammern hatten also stets einen dualen Charakter, der auf der einen Seite wirtschaftliche Aufgaben und auf der anderen Lobbying umfasste. Die verschiedenen ausländischen Handelskammern in Asien unterschieden sich insofern, als sie auf einen der beiden Aufgabenbereiche ein stärkeres Gewicht legten. 

			Mitgliedschaften von schweizerischen Handelsunternehmen in internationalen Handelskammern

			Was die internationalen Handelskammern in Asien angeht, so wurden diese ab der Mitte des 19. Jahrhunderts in der Regel von britischen, amerikanischen, deutschen oder französischen Kaufleuten gegründet und dementsprechend waren die Verbände in der Anfangsphase ihres Bestehens meistens nur diesen kaufmännischen Gruppen vorbehalten. Schweizerischen Händlern blieb eine Partizipation bis ungefähr zur Jahrhundertwende in der Regel verwehrt. Dies fiel für sie aber erst einmal nicht so sehr ins Gewicht, weil sie indirekt genauso wie Kaufleute der vier oben genannten Nationen von den Lobbyaktivitäten der internationalen Handelskammern profitierten. Möglich machte dies das System der zwischenstaatlichen Verträge, an dem schweizerische Kaufleute ab den 1850er-Jahren bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs partizipierten, indem sie sich bewusst unter den Schutz einer militärisch-kolonialen Grossmacht stellten oder den schweizerischen Bundesrat in Form von Treaty-Lobbying dazu bewegten, eigene schweizerische Verträge abzuschliessen (siehe dafür Kapitel 1.2). Über das in den Verträgen verankerte Prinzip der Meistbegünstigung genossen Schweizer jedes Recht, das auch anderen Nationen gewährt wurde. Vom Ergebnis her gedacht machte es also beim Lobbying keinen Unterschied, ob ein Händler britischer oder schweizerischer Bürger war.

			Erst ab dem ausgehenden 19. Jahrhundert – mit Ausnahme von Yokohama, wo dies schon ab den 1860er-Jahren geschah – öffneten sich internationale Handelskammern zunehmend, wenngleich langsam für Angehörige weiterer Nationen. Britische, amerikanische, deutsche und französische Kaufleute dominierten auch weiterhin die Institutionen, hinzu kamen aber Angehörige weiterer wichtiger oder aufstrebender Handelsnationen, insbesondere Händler kleinerer europäischer Staaten und japanische Geschäftsleute. Schweizerische Händler hatten grosses Interesse an den neuen Teilhabemöglichkeiten, denn sie machten regen Gebrauch von ihnen. So partizipierten sie vereinzelt bereits ab dem Ende des 19. Jahrhunderts an internationalen Handelskammern und diese Entwicklung beschleunigte sich in den Dekaden danach deutlich. Die Mitgliedschaft schweizerischer Handelsfirmen in internationalen Handelskammern war daher vor allem ein Phänomen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 

			Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden schweizerische Unternehmen beispielsweise zunehmend Mitglieder der 1861 ins Leben gerufenen internationalen Handelskammer von Hongkong.768 Die Gründungsmitglieder der HKGCC waren in den 1860er- bis 1880er-Jahren vor allem britische Firmen wie Gibb, Livingston & Co., Jardine, Matheson & Co., Gilman & Co., Turner & Co., Butterfield & Swire, Reiss & Co., David Sassoon & Co., Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (P. & O.) oder die Chartered Bank of India, Australia and China. Auch einige einflussreiche deutsche Handelsfirmen – wie Carlowitz & Co., Siemssen & Co., Arnhold, Karberg & Co., Melchers & Co. und Schellhass & Co. –, ein amerikanisches Handelshaus (Russell & Co.) und ein französisches Unternehmen (Compagnie des Messageries Maritimes) waren Mitglieder der ersten Stunde.769

			Diese vermeintliche Internationalität der Organisation in ihren Anfangsjahren – zumindest was Vertreter von Grossmächten anging – darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich bei der HKGCC um eine hochgradig britische Angelegenheit handelte. So lässt sich bei näherer Untersuchung der Führungsstrukturen der Handelskammer feststellen, dass die Geschicke der HKGCC fast ausschliesslich von britischen Akteuren bestimmt wurden. Das zentrale Leitungsorgan der Organisation, das General Committee, umfasste anfänglich neun und im Laufe der Zeit zwölf Mitglieder, zu denen auch der Chairman und der Vice-Chairman zählten.770 Am Beispiel des Jahres 1886 lässt sich die interne Zusammensetzung dieses Leitungsgremiums gut veranschaulichen. Unter den neun Mitgliedern befanden sich Repräsentanten von fünf britischen, drei deutschen und einer amerikanischen Firma.771 Britische Unternehmensvertreter hatten eine Stimmenmehrheit im General Committee der HKGCC und waren dadurch in der Lage, richtungsweisende Entscheidungen der Handelskammer ohne die Zustimmung anderer nationaler Gruppen zu treffen. Darüber hinaus beanspruchten sie mit dem Chairman und Vice-Chairman die beiden höchsten Positionen der Handelskammer. Die Besetzungspraxis dieser beider Ämter zwischen den Jahren 1861 und 1945 offenbart die Dominanz britischer Akteure noch in viel eindrücklicherer Weise. In dieser Zeitspanne von 85 Jahren waren sämtliche Chairmen britische Unternehmensmanager. Das Gleiche galt – bis auf drei Jahre, in denen nicht britische Händler die Funktion übernahmen – ebenfalls für die Vice-Chairmen des General Committee.772 Eine besondere Stellung nahm dabei das führende britische Handelshaus Jardine, Matheson & Co. ein. In den 40 Jahren von der Gründung der HKGCC bis zur Jahrhundertwende war während 14 Jahren ein Vertreter des Unternehmens Chairman und während sechs Jahren Vice-Chairman. Während des 19. Jahrhunderts hatten damit Manager von Jardine, Matheson & Co. in der Hälfte der Fälle eines der beiden obersten Führungsämter der Handelskammer inne und kontrollierten daher in hohem Masse die Aktivitäten der HKGCC.773 Um es mit den Worten von Nathan Albert Pelcovits auszudrücken: «Controlled is none too strong a word, particularly for the Hongkong Chamber of Commerce which was run almost as a department of Jardine, Matheson & Co.»774

			Gegen Ende des 19. und vor allem im Verlauf der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts diversifizierte sich allerdings die Zusammensetzung der Handelskammer. Obwohl britische Handelsfirmen weiterhin die Leitungsstrukturen der HKGCC deutlich dominierten und kontrollierten,775 erlangten auch zunehmend Unternehmen anderer Nationalität, wie z. B. niederländische, schwedische oder japanische Firmen, eine Mitgliedschaft in der Handelskammer. Die Inklusion der letztgenannten Gruppe spiegelte den rasanten Aufstieg Japans zu einer Industrie- und Handelsmacht in Asien im Verlauf des 19. Jahrhunderts wider. Auch schweizerische Unternehmen gehörten zu den neuen Mitgliedern der HKGCC. Diese hatten offensichtlich ein Interesse daran, in die internationale Handelskammer einzutreten, obwohl sie nicht wirklich an den britisch dominierten Exekutivorganen der HKGCC partizipieren konnten oder ein besonders signifikantes Mitspracherecht bei strategischen Entscheidungen der Handelskammer hatten. Als erste schweizerische Firma wurde im Jahr 1911 die lokale Verkaufsorganisation der Nestlé & Anglo-Swiss Condensed Milk Co. Mitglied der HKGCC. Darauf folgte nur wenige Jahre später die Union Trading Co. bzw. Union Handels Gesellschaft (1915), die als Handelsgesellschaft der Basler Mission fungierte. Auch andere einflussreiche Handelshäuser traten sukzessive in die HKGCC ein. So wurde 1920 die Transithandelsfirma Keller, Kern & Co. (später Ed. A. Keller & Co.) HKGCC-Mitglied. 1940 folgten dann Liebermann Wälchli & Co. sowie U. Spalinger & Co. und im Jahr 1946 verzeichnete das Mitgliedsregister der Hongkonger Handelskammer schliesslich auch das einflussreiche Welt- und Transithandelshaus von Schulthess & Co. und die Verkaufsorganisation von Ciba (China) Ltd.776

			Auch in Manila spielte die Anbindung an internationale Handelskammern eine wichtige Rolle für dort ansässige schweizerische Firmen. Die im Jahr 1900 gegründete und damit älteste Handelskammer auf den Philippinen stellte die Manila Chamber of Commerce dar. In dieser spielten vor allem britische Unternehmen eine führende Rolle, wobei auch andere europäische Firmen durch sie vertreten wurden. Alle schweizerischen Unternehmen auf den Philippinen waren Mitglieder dieser internationalen, aber doch britisch dominierten Handelskammer und fühlten ihre Interessen durch diese gut vertreten. Diese schweizerische Partizipation an einer Lobbyorganisation bei einer gleichzeitig starken Stellung von britischen Händlern zeigt, dass die Dominanz von Briten in der HKGCC nicht einfach darauf zurückzuführen war, dass es sich bei Hongkong um eine britische Kronkolonie handelte. Vielmehr bestimmten britische Unternehmen auch an anderen Orten in Asien die Geschicke internationaler Handelskammern, weil sie ökonomisch besonders einflussreich waren. Neben der Manila Chamber of Commerce als internationaler Organisation gab es in Manila weitere nationale Handelskammern, wie die philippinisch-einheimische, chinesische, französische und amerikanische Handelskammer. Die letztgenannte Institution hatte vor allem US-amerikanische Mitgliederfirmen und vertrat dadurch sehr herausragende ökonomische Interessen derselben, öffnete sich aber auch für Unternehmen anderer Nationalität. Dadurch wurde sie de facto zu einer internationalen Handelskammer, wenn auch mit klarer amerikanischer Führungsstellung. Einige schweizerische Firmen wurden so mit der Zeit auch Teil der American Chamber of Commerce und konnten dadurch von dieser nach aussen vertreten werden.777

			Noch früher als in Hongkong und Manila versuchten schweizerische (Handels-)Unternehmen, sich in Shanghai einer internationalen Handelskammer als Mitglieder anzuschliessen. Im Jahr 1847 war in dem Vertragshafen eine nationale britische Handelskammer gegründet worden, die 1863 in die Shanghai General Chamber of Commerce (SGCC) umgewandelt wurde und fortan einen internationalen Charakter erhielt. Die einflussreiche SGCC hatte bis in die 1880er-Jahre mehrheitlich britische Mitglieder, umfasste aber auch einige amerikanische, deutsche und französische Unternehmen. Auch im Exekutivkomitee der SGCC spiegelte sich die Dominanz britischer Akteure wider, da es zur Hälfte mit britischen und zur anderen Hälfte mit Vertretern der anderen drei Nationen besetzt war. Erst in der letzten Dekade des 19. Jahrhunderts öffnete sich die SGCC für Firmen anderer Nationalität und wurde so zu einer internationalen Handelskammer im eigentlichen Sinne. Ungeachtet dessen blieb die führende Stellung britischer Händler ungebrochen, da diese weiterhin mehr als die Hälfte der Mitglieder stellten. Neu war, dass neben japanischen Akteuren vor allem Vertreter anderer europäischer Staaten hinzukamen. Unter diesen neuen Unternehmen nahmen schweizerische eine herausragende Rolle ein. Dies verdeutlichen die Mitgliederzahlen der SGCC für das Jahr 1901. Die insgesamt 92 Mitglieder der Handelskammer setzten sich aus 47 britischen, 21 deutschen, sieben amerikanischen, sechs französischen, drei japanischen und drei schweizerischen Firmen sowie jeweils einem Vertreter aus Belgien, Dänemark, den Niederlanden, Italien und Russland zusammen. Die Aufnahmekriterien der SGCC begünstigten vor allem grössere und einflussreichere Unternehmen, weil die Mitgliedsbeiträge relativ hoch angesetzt waren.778 Ähnlich wie beim SMC (siehe Kapitel 1.3) spiegelte die Zusammensetzung der Mitglieder die sich verschiebenden wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse der einzelnen Handelsnationen wider bzw. die Tatsache, dass in Shanghai sehr einflussreiche schweizerische Handelsfirmen existierten, die auch fähig waren, die geforderten Mitgliedsbeiträge zu bezahlen. Auf einer programmatischen Ebene kann festgestellt werden, dass die SGCC weniger eine Handelskammer im ursprünglichen Sinne darstellte, was sie primär zu einer Institution der Wirtschaftsförderung gemacht hätte. Vielmehr verkörperte die Handelskammer von Beginn an ein dezidiert politisches Organ und dies weckte auch das Interesse von schweizerischen Kaufleuten.779

			In Yokohama wurde im Jahr 1866 eine Yokohama General Chamber of Commerce gegründet, die später in Yokohama and Tokyo Foreign Board of Trade (YGCC) umbenannt wurde. Diese hauptsächlich durch britische Unternehmen dominierte Handelskammer, die aber auch beispielsweise über wichtige amerikanische und französische Mitgliederfirmen verfügte, war ebenfalls von grossem Interesse für schweizerische Handelshäuser. So waren die hauptsächlich im Seidenhandel tätigen Unternehmen Bavier & Co., Nabholz & Co., Siber, Hegner & Co. und Sulzer, Rudolph & Co. spätestens ab der Zwischenkriegszeit Mitglieder der YGCC. In der Tat ist aber davon auszugehen, dass schweizerische Unternehmen schon zu den Gründungsmitgliedern der Institution gehörten und daher bereits ab 1866 Teil der Handelskammer waren, denn individuelle schweizerische Handelsvertreter gehörten schon ab diesem Zeitpunkt zu den Führungspersönlichkeiten der YGCC.780 Die YGCC betrieb Lobbyarbeit gegenüber den japanischen Behörden, ihr Aktivitätsfokus lag aber im Vergleich zur SGCC weniger auf der politischen Interessenvertretung, sondern stärker auf ökonomischen Aspekten.781

			Schweizerische Kaufleute als Führungspersönlichkeiten in internationalen Handelskammern

			Schweizerische Handelsunternehmen waren aber nicht nur einfache, passive Mitgliederfirmen von internationalen Handelskammern, sondern versuchten auch, Einfluss auf das politische «Agenda-Setting», die Strategiefindung und die exekutiven Handlungen der Institutionen zu nehmen, denn dies war ihnen im Rahmen des indirekten Profitierens über das Prinzip der Meistbegünstigung während des 19. Jahrhunderts noch nicht möglich gewesen. Dementsprechend unternahmen sie immer wieder Anstrengungen, eigene Vertreter in den Leitungsorganen der Handelskammern zu etablieren. Auch wenn diese Führungsstrukturen stets mehrheitlich in der Hand etablierter, vor allem britischer Akteure blieben, gelang es schweizerischen Händlern immer wieder, einzelne Sitze in den Exekutivkomitees zu erlangen. Damit konnten sie zwar keine Stimmenmehrheiten erreichen, waren aber doch in der Lage, an Entscheidungsfindungsprozessen der Handelskammern aktiv teilzuhaben und auf direkte Weise strategische Richtungsentscheidungen graduell zu beeinflussen. Sie verfügten damit auch über ein Insiderwissen über aktuelle Vorgänge, das vielen anderen Unternehmen verborgen blieb, und stiegen darüber hinaus – die Aussenwirkung betreffend – deutlich sichtbar in den Kreis der relevantesten Unternehmen vor Ort auf.

			Einer der frühesten schweizerischen Händler, der solch eine Stellung erlangen konnte, war Ernst de Bavier. Das von ihm geführte Seidenhandelshaus E. Bavier & Co. in Shanghai (siehe Kapitel 1.1) war eine der drei oben genannten Firmen, die zur Jahrhundertwende die ersten schweizerischen Mitglieder der SGCC wurden. Im Jahr 1899 trat das Handelsunternehmen offiziell der internationalen Handelskammer in Shanghai bei.782 Bei dieser einfachen und passiven Mitgliedschaft blieb es aber nicht lange. Bereits im Jahr 1902 fungierte Ernst de Bavier auf Anfrage der SGCC als Textilsachverständiger für die Handelskammer. Konkret sollte er einen Fall untersuchen, bei dem angeblich zu viel Feuchtigkeit enthaltende Baumwolle in die internationale Niederlassung in Shanghai importiert wurde. Das Gutachten de Baviers führte schliesslich dazu, dass gegenüber dem Importeur der Textilprodukte eine gerichtliche Strafe verhängt wurde.783 Nur zwei Jahre später wurde Ernst de Bavier im April 1904 zum ersten schweizerischen Mitglied des Exekutivkomitees der Handelskammer ernannt. Bei der Erlangung dieses Postens war ihm seine frühere Gutachtertätigkeit für die SGCC vermutlich behilflich. De Bavier festigte durch seine Funktion als Sachverständiger der SGCC seine Stellung als Experte im Textilbereich und machte diese in der Händlergemeinschaft Shanghais noch mehr sichtbar. Dies wiederum erleichterte eine Ernennung zum Komiteemitglied, zumal das Leitungsorgan der SGCC gerade in grossem Masse die Interessen der Seiden- und Baumwollhändler vertrat.

			Das im April 1904 gewählte zwölfköpfige Exekutivkomitee der SGCC bestand neben Ernst de Bavier aus acht Vertretern britischer Unternehmen, wie Jardine, Matheson & Co. oder Butterfield & Swire, zwei Repräsentanten deutscher Firmen und einem Abgesandten einer französischen Schifffahrtsgesellschaft. Auch wenn das Komitee der SGCC damit mehrheitlich in britischer Hand blieb, war Ernst de Bavier in der Lage, an den Verhandlungen über die strategischen Richtungsentscheidungen der Handelskammer teilzunehmen und in bescheidenem Masse die Aktivitäten der SGCC zu beeinflussen.784 Handelskammern hatten auch immer die Aufgabe, als ökonomische Schiedsgerichte für ihre Mitglieder zu agieren. Diesbezüglich erhielt Ernst de Bavier zusätzlich zu seinem Sitz im Exekutivkomitee der SGCC ab 1906 eine Mitgliedschaft im sogenannten Arbitration Sub-Committee der Handelskammer und wurde somit zu einem integralen Teil des Prinzips schiedsgerichtlicher merkantiler Selbstregulierung.785 Dass sich die verschiedenen Ämter von Ernst de Bavier innerhalb der SGCC für sein Unternehmen auszahlten, zeigt eine Liste der Teilnehmer der SGCC-Jahresversammlung 1907. Die ungefähr 20 auf der Veranstaltung vertretenen Firmen waren hauptsächlich britischer, deutscher und französischer Herkunft, beinhalteten aber auch das schweizerische Unternehmen E. Bavier & Co.786 Die aktive Teilhabe von Ernst de Bavier in den höchsten Gremien der Handelskammer zementierte die Zugehörigkeit des schweizerischen Handelshauses, das sich bereits eine starke Marktstellung erarbeitet hatte (siehe Kapitel 1.1), zum elitären Kreis der führenden Firmen in Shanghai noch weiter. Seine Ämter innerhalb der Handelskammer übte der schweizerische Kaufmann in jedem Fall bis Februar 1907, spätestens aber bis zu seinem Suizid im Februar 1908 aus.787

			Auch an anderen Orten entwickelten sich schweizerische Handelsvertreter immer wieder zu zentralen Akteuren in verschiedenen Handelskammern. So wurde im Jahr 1900, also in etwa zur gleichen Zeit wie Ernst de Bavier, der schweizerische Kaufmann Charles L. E. Hagnauer ein Mitglied des siebenköpfigen Leitungsgremiums der internationalen Handelskammer von Jakarta.788 Bei Hagnauer handelte es sich um einen Gesellschafter des führenden schweizerischen Handelshauses Niederer & Co.789 Ebenfalls in Niederländisch-Indien wurde der Schweizer Ulrich Hafter, der die örtliche Zweigstelle der französischen Handelsfirma Maintz & Co. leitete, aufgrund seiner herausragenden geschäftlichen Stellung von den niederländischen Kolonialbehörden und von der lokalen Handelsgemeinschaft zum Mitglied des Führungsorgans der Handelskammer von Semarang gewählt, eine Stellung, die er ungefähr zwischen 1904 und 1909 bekleidete.790 Er bemerkte dazu in seinen Memoiren:

			Die Umstände waren mir hold, das Unternehmen [die 1904 gegründete Filiale von Maintz & Co. in Semarang] bewies bald seine Existenzberechtigung, der Umsatz stieg & das Ansehen gegen Aussen vermehrte sich mit dem Resultat, dass ich nach 4 Jahren die besten Ergebnisse von allen Niederlassungen erzielt hatte und ich persönlich die Anerkennung einheimsen durfte, dass ich als Vertreter meiner Branche zum Mitglied der Handelskammer, durch die Regierung ernannt und durch den Handel zum Vorstand des Handelsvereins gewählt wurde.791 

			Schweizerische Händler waren aber nicht immer nur einfache Mitglieder der aus mehreren Personen bestehenden Exekutivkomitees der Handelskammern. Sie zählten zum Teil auch zum Spitzenführungspersonal der Organisationen, das diesen Komitees vorstand. Beispielsweise war dies in Bangkok der Fall. Dort wurde H. Kunz als leitender Manager von Diethelm & Co. 1924 zum Vorsitzenden der Bangkok International Chamber of Commerce gewählt.792 Im Jahr 1930 fungierte darüber hinaus ein weiterer Manager von Diethelm & Co. – Otto Adler – als stellvertretender Vorsitzender der Bangkoker Handelskammer. Das Führungspersonal dieser internationalen Handelskammer war ansonsten britischer Herkunft.793 

			In Guangzhou existierte neben einer britischen und einer französischen Handelskammer auch eine Canton Foreign Chamber of Commerce.794 Bei dieser handelte es sich um eine internationale Handelskammer, die im Vergleich zu ähnlichen Institutionen in Asien besonders früh im Jahr 1836 gegründet worden war.795 Genauso wie Kunz in Bangkok gelang es auch in dieser internationalen Handelskammer einem Schweizer, das höchste Amt der Organisation einzunehmen. So fungierte der schweizerische Kaufmann Ulrich Spalinger (U. Spalinger & Co.) 1915 als Chairman der Canton Foreign Chamber of Commerce, deren Exekutivkomitee sich zu diesem Zeitpunkt mehrheitlich aus britischen, aber auch amerikanischen und französischen Geschäftsleuten zusammensetzte.796 Ein Mitglied des Komitees war im Jahr 1930 ausserdem der Schweizer August Hoffmeister, der neben Ulrich Spalinger einer der beiden Partner der Handelsfirma U. Spalinger & Co. in Guangzhou war. Hoffmeister stellte eine hochgradig multifunktionale Person dar, da er zur gleichen Zeit auch als Kanzler des schweizerischen Honorarkonsulats in Guangzhou amtierte, das bezeichnenderweise von seinem Partner Ulrich Spalinger als Honorarkonsul geleitet wurde und damit fest in der Hand der Handelsfirma war. Zudem war Hoffmeister der Präsident des Masonic Clubs in Guangzhou.797 Seine Funktion als Honorarkanzler bekleidete August Hoffmeister insgesamt von 1923 bis 1939, woraufhin er von 1939 bis 1948 zum schweizerischen Honorarkonsul in Guangzhou aufstieg.798 Das Führungsorgan der Canton Foreign Chamber of Commerce umfasste neben einem Vorsitzenden und einem stellvertretenden Vorsitzenden fünf weitere Komiteemitglieder. Im Jahr 1930 bestand es neben Hoffmeister beispielsweise auch aus einem Vertreter des britischen Unternehmens Butterfield & Swire und des deutschen Handelshauses Reuter, Brockelmann & Co. sowie mit J. J. Wierink aus einem Repräsentanten der niederländischen Holland-China Handelscompagnie, N. V. (Holland-China Trading Co.). Besonders Wierink hatte ein ähnlich multifunktionales Profil wie Hoffmeister, weil er neben den eben beschriebenen Funktionen auch als Honorarkonsul für die Niederlande fungierte.799 Das Beispiel von J. J. Wierink zeigt, dass nicht nur führende schweizerische Kaufleute, sondern auch Händler anderer kleinerer europäischer Nationen multifunktional agierten und im Verlauf der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Leitungsfunktionen von internationalen Handelskammern aufsteigen konnten.

			Auch in Penang erhielt der Schweizer Paul Lienhard, der hauptberuflich der örtliche Geschäftsführer von Diethelm & Co. war, ein wichtiges Führungsamt. So bekleidete er 1936 die Funktion des Präsidenten der Exportabteilung der lokalen Handelskammer.800

			In Yokohama waren im Exekutivkomitee der YGCC ebenfalls in signifikanter Weise schweizerische Händler vertreten. Bei der Betrachtung der personellen Zusammensetzung des Komitees zwischen 1917 und 1920 wird deutlich, dass in jedem der vier Jahre ein schweizerischer Unternehmensvertreter in dem Gremium präsent war. Das Komitee der Handelskammer bestand aus elf Personen, deren nationale Zusammensetzung zwar relativ stabil war, aber dennoch leicht von Jahr zu Jahr variierte. Sechs bis acht Komiteemitglieder vertraten in diesem Zeitraum britische Unternehmen, zwei bis vier Funktionsträger waren entweder französische oder amerikanische Firmenrepräsentanten und ein Mitglied war stets eine schweizerische Führungspersönlichkeit, die sich aus einer der beiden grossen schweizerischen Seidenhandelsfirmen Siber, Hegner & Co. (E. Bosshart) oder Sulzer, Rudolph & Co. (R. Sulzer) rekrutierte.801 Britische Unternehmen hatten also stets eine Stimmenmehrheit im Exekutivorgan und die auf individueller Ebene ökonomisch sehr starken schweizerischen Handelshäuser verfügten als einzige Vertreter einer kleineren europäischen Nation über einen stabilen Sitz in der Handelskammer. 

			Schweizerische Händler fungierten nicht ausschliesslich als einfache Komiteemitglieder in der YGCC, sondern beanspruchten immer wieder auch die obersten Leitungsfunktionen der Organisation für sich. Im Jahr 1866, dem Zeitpunkt der Gründung der Handelskammer, wurde Rudolf Lindau zu einem der beiden ersten Vorsitzenden (Chairman) der Institution gewählt. Lindau war zwar Preusse, hatte allerdings kurz zuvor für die Union Horlogère gearbeitet und die Schweiz diplomatisch in Japan vertreten (siehe Kapitel 1.2). Er kann daher als schweizerischer Akteur betrachtet werden, der massgeblich an der Gründung der Handelskammer und der Führung derselben in der Anfangszeit beteiligt war. Im Jahr 1881 wurde ein anderer Schweizer, ein Partner innerhalb des Handelshauses Siber, Wolff & Co., Arnold Wolff, zum stellvertretenden Vorsitzenden (Vice-Chairman) der Handelskammer ernannt.802

			Der erfolgreichste Schweizer in dieser Hinsicht war aber Jakob Fritz Kern (auch: Jaques Kern). Der Seidenhändler und Seideninspekteur kam erstmals 1906 als Angestellter der Firma Sulzer, Rudolph & Co. nach Japan und war in den folgenden Jahren für die Seidenhandelsfirmen Jewett & Bent und Villa Bros. of Japan Ltd. als Prokurist und Geschäftsführer tätig. Infolge des Grossen Kantō-Erdbebens im Jahr 1923 übernahm er sogar gleichzeitig die vorübergehende notfallmässige Vertretung der drei Seidenhandelshäuser Charles Rudolph & Co., F. Strähler & Co. und der Japan Silk Importing Co. Jakob Kern gründete ausserdem sein eigenes Handelshaus A. Kern & Co., für das er ab 1928 ausschliesslich tätig war. Zwischen 1927 und 1932 war er Mitglied des Exekutivkomitees und des schiedsgerichtlichen Komitees der YGCC. Von 1933 bis mindestens 1939 stieg er nochmals in der Hierarchiestruktur der Handelskammer auf und wurde sogar zum Chairman der beiden Gremien ernannt. Damit war Kern der bis dahin am längsten amtierende Vorsitzende des Exekutivkomitees und der Schiedsgerichtsstelle der Handelskammer. Darüber hinaus wurde er zum Spezialdelegierten der YGCC ernannt, der die notwendigen Vollmachten besass, um für die Handelskammer in jeglichen Belangen mit den japanischen Behörden zu verhandeln. Der schweizerische Seidenhändler stieg also in den 1930er-Jahren zur leitenden Führungspersönlichkeit und zum zentralen Lobbyisten der Handelskammer in Yokohama auf.803 Ein weiterer einflussreicher Seidenhändler in Yokohama war Paul Louis Nipkow, der von 1933 bis mindestens 1939 Partner von Charles Rudolph & Co. und Leiter aller ostasiatischen Filialen des Unternehmens war. Nipkow war zwar nicht Mitglied der internationalen Handelskammer in Yokohama, fungierte aber in leitenden Positionen in einigen anderen Handelsverbänden, die potenziell als Lobbyorgane für die Handelsfirmen dienen konnten. So war er ab 1925 Präsident der Association of Foreign Raw and Waste Silk Merchants of Yokohama sowie über mehrere Jahre Vizepräsident der Vereinigung japanischer Rohseiden Exporteure. Zudem war Nipkow Mitglied des japanischen Komitees fuer die Normierung des Handels in Rohseide und deren Untersuchung und Klassification sowie des japanischen Ausschusses an der zweiten amerikanisch-japanischen Rohseiden Conferenz.804 

			Welche Art von Lobbying betrieben internationale Handelskammern nun zur Vertretung der Interessen der verschiedenen ausländischen – und damit auch schweizerischen – Händler? Aufgrund ihrer geografischen Lage waren sie geradezu prädestiniert dafür, Einfluss auf die Behörden des Gastlandes zu nehmen, was im Folgenden als «Gastlandlobbying» bezeichnet wird. Beispielsweise die YGCC und die SGCC betrieben diese Form von Interessenvertretung. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Organisationen in informell-kolonialen Räumen auch gleichzeitig Lobbying bei den Regierungen der jeweiligen ausländischen Vertragsmächte praktizierten, so zum Beispiel die SGCC. Diese Strategie wird im Folgenden als «Heimatlobbying» bezeichnet, weil sie zum Zweck hatte, dass die Heimatregierungen der ausländischen Kaufleute über zwischenstaatliche Verhandlungen Druck auf die indigenen Behörden des Gastlandes ausübten. Dieses Heimatlobbying kam aus schweizerischer Perspektive einem «Grossmachtlobbying» gleich, weil die vornehmlichen und wichtigsten Adressaten dieser Interessenvertretungsstrategie militärisch-koloniale Grossmächte waren, wie Grossbritannien oder die USA. Wenn britische Händler zum Beispiel über die SGCC Lobbying beim britischen Foreign Office betrieben, dann kam dies über die Meistbegünstigung auch Schweizern zugute. Grossmachtlobbying war für schweizerische Kaufleute also das indirekte Profitieren vom Heimatlobbying der Händler von Grossmachtnationen. Die internationalen Handelskammern nutzten darüber hinaus noch eine dritte Lobbyingstrategie, die eine Mischform aus Gastland- und Heimatlobbying darstellte. Diese war hybrid, weil sie sich rein lokal in Asien entfaltete wie das Gastlandlobbying, aber ausländisch-staatliche Akteure adressierte, wie dies beim Heimatlobbying der Fall war. So nahmen die Organisationen – beispielsweise durch Beratungsarbeit – Einfluss auf die ausländischen Diplomaten und Konsuln vor Ort, die wiederum als Konsequenz über die Themen und Anliegen der Handelskammern mit den indigenen Regierungen und Behörden verhandelten.805 Die Adressaten dieser Form von Lobbying waren zum Teil auch schweizerische Kaufleute, sofern diese sich honorarkonsularisch betätigten. Beispielsweise war Caspar Brennwald als Honorargeneralkonsul für die Schweiz in Japan (1866–1881) auch Teil des diplomatischen und konsularischen Korps (siehe Kapitel 3.1), das regelmässig von der YGCC mit Lobbying bedacht wurde. Einschränkend gilt zu bemerken, dass diese Form der Interessenvertretung sich innerhalb der Korps vor allem an die einflussreichsten Diplomaten und Konsuln richtete – und dies war im Fall Japans der britische Gesandte und nicht etwa Caspar Brennwald.806

			2.2 Eine nationale Lobbyorganisation in Asien: Vom Trittbrettfahren bei Grossmachtverbänden zur Gründung der Schweizerischen Handelskammer in China

			Nachdem sich internationale Handelskammern ungefähr ab der Mitte des 19. Jahrhunderts in Asien herausbildet hatten, entstanden im Laufe der Zeit auch immer mehr nationale Verbandsstrukturen der einzelnen ausländischen Händlergemeinschaften vor Ort. Dies geschah oftmals im Nachhinein und als Reaktion auf Nachteile, welche die internationalen Organisationen aufwiesen. Tendenziell bildeten zuerst Kaufleute von Grossmächten solche nationalen Verbände heraus. So schufen ab dem späten 19. Jahrhundert und verstärkt ab dem Ersten Weltkrieg britische Händler ein komplexes und ausdifferenziertes System der politischen Interessenvertretung in Asien mit zahlreichen und unterschiedlichen Organisationen. Ab dem Ersten Weltkrieg folgten aber auch zahlreiche Gemeinschaften von kleineren (europäischen) Handelsnationen. Zum einen gründeten ausländische Händler nationale Handelskammern, zum anderen aber auch hochspezialisierte, professionalisierte und national organisierte Asienlobbyverbände, die nicht mehr viel mit dem dualen Charakter von Handelskammern gemein hatten, sondern in erster Linie politische Interessenvertretungsorgane darstellten. Schweizerische Händler etablierten im Gegensatz zu ihren ausländischen Kollegen lange Zeit kein eigenständiges Lobbyorgan in Asien. Erst während des Zweiten Weltkriegs wurde eine einzige schweizerische Handelskammer in China gegründet. In der Zeit davor profitierten sie stattdessen über das Prinzip der Meistbegünstigung indirekt vom Lobbying der nationalen Verbände anderer ausländischer Kaufleute. Britische Lobbyorganisationen waren dabei besonders einflussreich und daher für das schweizerische Trittbrettfahren am zentralsten. Aus diesem Grund wird im Folgenden exemplarisch – also stellvertretend für die Lobbyorgane weiterer Nationen – das ausdifferenzierte System der britischen Verbände in Asien umrissen, um aufzuzeigen, wie Schweizer im Sinne von Grossmachtlobbying von diesen Strukturen profitieren konnten. Darauf aufbauend wird der Prozess der Gründung des ersten und einzigen schweizerischen Lobbyorgans in Asien, der Handelskammer in China, beschrieben. Die Debatten, die auf dem Weg zu dieser national-schweizerischen Organisation geführt wurden, werfen auch ein Schlaglicht auf die Umstände, warum an anderen Orten in Asien die Gründung schweizerischer Lobbyorgane ausblieb.

			Britische Lobbyorgane in Asien: Nationale Handelskammern und spezialisierte Asienlobbyverbände

			Britische Händler verliessen sich beim Lobbying vor Ort in Asien bis in das späte 19. Jahrhundert auf das System der internationalen Handelskammern807 (siehe Kapitel 2.1), das jedoch improvisierter Natur und aus ihrer Sicht alles andere als optimal war. Auch die politische Interessenvertretung in Grossbritannien – wie Kapitel 2.3 zeigen wird – wies über weite Strecken des 19. Jahrhunderts keine feste institutionelle Basis auf. Vor diesem Hintergrund etablierten britische Kaufleute auf nationaler Basis dezidierte Asienlobbyverbände, die effektivere und professionellere Lobbystrukturen sowohl in der britischen Heimat als auch gleichzeitig in Asien schaffen sollten. In Südostasien wurde so 1868 die Straits Settlements Association ins Leben gerufen, welche die Wirtschaftsregionen Singapur und Penang adressierte. Diese operierte so erfolgreich, dass sie bald Nachahmer fand. So hatten britische Händler in Ostasien die Organisation genau beobachtet und waren zu dem Schluss gekommen, dass diese ausgezeichnete Lobbyarbeit gegenüber dem Colonial Office und der lokalen britischen Kolonialverwaltung in Singapur geleistet hatte. Auf Basis dieses Vorbilds in den Straits Settlements gründeten sie 1889 für Ostasien die sogenannte China Association.808 Auf letztere Organisation soll im Folgenden exemplarisch näher eingegangen werden.

			Die von einigen Senior Managers der britischen Ostasienhandelsfirmen geschaffene China Association hatte den Anspruch, ein direkter Nachfolger der HKGCC und SGCC zu sein, schuf aber im Gegensatz zu den beiden internationalen Handelskammern erstmals eine solide Grundlage für die britischen Lobbybemühungen. Spätestens ab dem Ersten Japanisch-Chinesischen Krieg (1894–1895) übernahm die China Association eine Führungsrolle und avancierte zum zentralen Organ britischer Interessenvertretung in Ostasien.809 Die China Association verfügte anfänglich nur über ein General Committee (siehe Kapitel 2.3) als politische Vertretungsinstanz in London, bildete mit der Zeit aber auch Organisationsstrukturen auf lokaler Ebene im Fernen Osten heraus.810

			Die Etablierung lokaler Zweigniederlassungen in Asien lag in der Tatsache begründet, dass bis dato fast ausschliesslich internationale Handelskammern als ausländische Lobbyorgane in Asien vorzufinden waren. Kurz nach der Gründung der China Association in London im Jahr 1889 war das General Committee daher für seine politischen Aktivitäten auf Kooperationen mit diesen lokalen Handelskammern in Asien, vor allem mit der SGCC,811 aber auch mit der HKGCC und der YGCC, angewiesen.812 Es zeichnete sich jedoch relativ schnell ab, dass sich die Londoner Organisation nicht bedingungslos auf die Hilfe dieser lokalen Akteure in Fernost verlassen konnte. Dies lag aus Sicht der britischen Händler auch darin begründet, dass diese keine rein britischen Lobbyorganisationen, sondern internationale Handelskammern darstellten und damit nicht in ausreichendem Masse die britischen Wirtschaftsinteressen vertraten. Hauptauslöser dieser kritischen Sichtweise auf die internationalen Handelskammern war die Ernennung eines Amerikaners zum Chairman der SGCC im Jahr 1892. Die britischen Ostasienfirmen hegten eine diffuse Angst davor, dass dieser die Handelskammer zum Instrument amerikanischer Interessenpolitik machen könnte. Diese Befürchtungen waren aber rein spekulativer Natur, da der Chairman in der alltäglichen Praxis gar keine Anstrengungen unternommen hatte, tatsächlich Lobbyarbeit im Sinne der amerikanischen Händler zu unternehmen.813

			Was die regionale Ausrichtung der Organisation anging, entschied das General Committee, seinen Fokus nicht nur auf China, sondern auch auf Hongkong und Japan zu legen.814 Eigentlich sollte das Lobbyorgan aufgrund dieser Erweiterung des geografischen Aktionsradius auf weite Teile Ostasiens den Namen China, Hongkong & Japan Association erhalten. Da dieser allerdings aus Sicht der Handelsunternehmen zu «sperrig» (cumbrous) gewesen wäre, behielt die Organisation den im Grunde genommen irreführenden Namen China Association bei.815 In letzter Instanz oblag es der Initiative der britischen Händlergemeinschaften vor Ort, die jeweiligen Zweigniederlassungen zu etablieren. In den Jahren 1892 und 1893 entstanden so Filialen der China Association in Shanghai, Yokohama816 und Hongkong,817 wohingegen sich die Eröffnung einer Niederlassung in Kōbe bis zum Ende des Jahrzehnts hinauszögerte.818 Im 20. Jahrhundert wurde dieses System zudem durch Filialen in Tianjin und Hankou komplementiert.819 

			Insgesamt betrachtet erfuhr das System der internationalen Handelskammern also ab den 1890er-Jahren für die Lobbybemühungen der britischen Händler in Ostasien einen deutlichen Bedeutungsverlust. Erst 1915 unternahmen die britischen Kaufleute einen erneuten Versuch, die Rolle von Handelskammern wieder aufzuwerten – dieses Mal aber unter nationalen Vorzeichen. Mit dem Gastlandlobbying der internationalen Handelskammern waren die britischen Kaufleute zufrieden. Beim Heimatlobbying war dies allerdings nicht der Fall. Aus Sicht der Handelsfirmen waren die britischen (Wirtschafts-)Interessen in China und speziell in Shanghai gegenüber der britischen Regierung in London unterrepräsentiert. Das lag nach Meinung der Händler vor allem daran, dass in Shanghai mit der SGCC nur eine internationale Handelskammer existierte, die sich aufgrund ihres nicht rein britischen Charakters gegenüber den Behörden in London kaum Gehör verschaffen konnte. In der Hoffnung, dass eine genuin britische Lobbyorganisation langfristig mehr Einfluss auf die Heimatregierung ausüben könnte, gründeten daher die verschiedenen britischen Firmen in Shanghai im Mai 1915 eine britische Handelskammer in der Wirtschaftsmetropole.820 Der kurzfristige und akute Anlass für die Gründung der Organisation war aber der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Britische Kaufleute waren der Meinung, dass die britische Regierung nicht entschieden genug gegen die nun als Feinde wahrgenommenen deutschen Handelsfirmen in China vorging, und wollten daher eine Lobbykampagne starten. Über die SGCC war dies nicht möglich, weil in dieser auch Deutsche vertreten waren, und so war eine der ersten Handlungen der neu gegründeten britischen Handelskammer, beim britischen Generalkonsul in Shanghai eine Petition gegen die «inaction of the Home Authorities» einzureichen, die dieser wiederum an das Foreign Office weiterleiten sollte.821 

			Rund zehn Jahre nach der Gründung der britischen Handelskammer in Shanghai fiel die Erfolgsbilanz der neuen Lobbyorganisation aus Sicht der Händler allerdings mager aus.822 Aus diesem Grund wurde 1926 eine erneute Restrukturierung der reformbedürftigen britischen Handelskammer vorgenommen, die darin bestand, eine Teilfusion mit der China Association vorzunehmen. Die beiden Organisationen blieben zwar eigenständige Entitäten mit separaten Satzungen und Mitgliederstämmen, aber die beiden General Committees und die Sekretariate wurden in Form eines Joint Committee zusammengelegt.823 Dieses Joint Committee sollte eine institutionelle Plattform darstellen, über welche die Handelskammer und die China Association enger kooperieren, gemeinsame Aktivitäten durchführen und damit Synergieeffekte nutzen konnten.824 Das Joint Committee war in den Augen der führenden britischen Händler letztlich ein Erfolg.825 Bereits drei Jahre nach seiner Gründung hatte es seine Bewährungsprobe bei den zwischenstaatlichen Verhandlungen über eine Revision der ungleichen sino-britischen Verträge bestanden. So fungierte das Joint Committee als Aktionsplattform für die britischen Händler, um Heimatlobbying gegenüber dem britischen Foreign Office zu betreiben und so Einfluss auf die Ausgestaltung des neuen Abkommens mit China zu nehmen.826 Durch die Bündelung und Koordinierung verschiedener Lobbyorganisationen, wie der Handelskammern in China und in Grossbritannien, agierte das Joint Committee in diesem Sinne erfolgreich.827

			Der Erste Weltkrieg stellte aber nicht nur eine Zäsur für die Lobbystrategien britischer Händler dar, sondern bedeutete für sämtliche Kaufleute das Ende einer «period of economic cosmopolitanism» und den Beginn einer «politicization of the global economy».828 Dementsprechend begannen auch zahlreiche andere Händlergruppen sukzessive, sich nicht mehr nur auf internationale Handelskammern zu verlassen, sondern nationalisierte Verbandsstrukturen aufzubauen. Während vor dem Ersten Weltkrieg lediglich eine italienische Handelskammer in Shanghai existiert hatte, erfolgte 1915 die Gründung einer amerikanischen und in den 1920er-Jahren einer französischen, deutschen, japanischen, norwegischen und russischen Handelskammer. In den 1930er-Jahren kamen eine belgische, brasilianische, dänische und niederländische hinzu.829 Des Weiteren existierten im Jahr 1938 gesichert auch eine schwedische und eine griechische Handelskammer, deren genaues Gründungsdatum nicht zu rekonstruieren war. Zumindest die Organisationen der kleineren europäischen Nationen, vermutlich aber auch alle anderen, hatten einige grundlegende Gemeinsamkeiten. Sie gingen auf rein privatwirtschaftliche Initiativen ohne staatliche Beteiligung zurück und die Führungsgremien der Institutionen waren ehrenamtlich mit Firmenvertretern besetzt, was ihre Unterhaltskosten niedrig hielt. Ihre Organisationsstrukturen waren minimalistisch gestaltet, da sie im Wesentlichen nur drei Hauptfunktionen verfolgten, die zum Teil politischer und zum Teil wirtschaftlicher Natur waren. Erstens fungierten sie als Subeinheiten der SGCC und unterstützten diese beispielweise bei konzertierten Lobbymassnahmen aller nationalen Handelskammern. Zweitens führten sie aber auch eigene politische Lobbyarbeit ohne die SGCC aus, wenn wirtschaftspolitische Bereiche und Branchen betroffen waren, die eine besondere Relevanz für die jeweiligen nationalen Händler aufwiesen. Und drittens leiteten sie «Trade Enquiries» von Importeuren und Exporteuren weiter und agierten damit als wirtschaftlicher Vermittlungsdienst zwischen Anbietern und Abnehmern von Waren.830

			Schweizerische Kaufleute und das System der nationalen Lobbyorgane von Grossmächten

			Anders als bei den internationalen Handelskammern konnten schweizerische Händler nicht aktiv an den nationalen Verbandsstrukturen anderer ausländischer Händlergruppen in Asien partizipieren. Nichtsdestotrotz profitierten sie indirekt über die bereits erwähnten Meistbegünstigungsklauseln genauso von den Lobbybemühungen der Organisationen anderer Kaufleute – und zwar besonders von denen, die Bürger einer militärisch-kolonialen Grossmacht waren. Streng genommen war es für schweizerische Händler also gar nicht notwendig, eigene Strukturen aufzubauen, wenn die professionalisierte China Association oder das gut organisierte britische Joint Committee bereits politische Veränderungen bewirken konnten, die ihnen genauso zugutekamen wie ihren britischen Konkurrenten.

			Nur in seltenen Ausnahmefällen – nämlich in Krisenzeiten – erhielten schweizerische Händler (bedingten) Zugang zu und aktive Partizipationsmöglichkeiten an den Lobbyorganen von Grossmachtnationen. Dies zeigt das aussergewöhnliche Beispiel der Handelsfirma Diethelm & Co. in Singapur. In der Hafenstadt erhielt das schweizerische Unternehmen das Angebot, nicht in die Leitungsgremien einer internationalen, sondern einer national-britischen Handelskammer einzutreten. Mit der Singapore Chamber of Commerce existierte in der Handelsmetropole eine britische Handelskammer, die in der Regel auch nur britischen Unternehmen offenstand. Im Jahr 1930 fragte diese Organisation jedoch bei Diethelm & Co. an, ob die Firma nicht Mitglied der Handelskammer werden wolle. Hintergrund dieses Angebots der britischen Handelskammer waren schlechte wirtschaftliche Aussichten – vor allem im Importsektor – kurz nach Ausbruch der Weltwirtschaftskrise im Jahr zuvor. Konkret fürchteten britische Händler, ihren Einfluss auf dem «Bazar» gegenüber immer stärker werdenden chinesischen Konkurrenten zu verlieren, und wollten daher enger mit anderen europäischen Handelshäusern kooperieren.831 Ein Bazar stellte einen hauptsächlich von lokalen asiatischen Händlern betriebenen Grossmarkt dar, der als Plattform für den Zwischenhandel diente und auf dem auch europäische Unternehmen agierten. Damit verkörperte er eine Art «Kontaktzone» zwischen kolonialen und lokalen Wirtschaftssystemen und -subjekten.832 Da Diethelm & Co. eine einflussreiche Stellung beim Importhandel auf dem Bazar aufwies, war die Firma als Kooperationspartner besonders attraktiv für die Singapore Chamber of Commerce. Neben einer einfachen Mitgliedschaft stellte diese daher Diethelm & Co. in Aussicht, einen Sitz im Import-Subkomitee der Handelskammer zu erhalten. Dazu sollte das Gremium, das aus vier britischen Firmenvertretern bestand, um zwei Sitze für andere europäische Händler erweitert werden, von denen einer für das schweizerische Unternehmen vorgesehen war.833 

			Die Manager der Zweigniederlassung von Diethelm & Co. in Singapur leiteten die Anfrage der Handelskammer an ihre Firmenzentrale in Zürich weiter und legten dieser die Vor- und Nachteile dar, die aus ihrer Sicht mit einer Mitgliedschaft verbunden waren. Die Filialleiter sahen im Wesentlichen drei Punkte, die gegen den Eintritt in die Handelskammer sprachen. Erstens waren sie verärgert darüber, dass dem Unternehmen nur in der Krisenzeit eine Mitgliedschaft angeboten wurde, während unter normalen Umständen kaum Interesse von britischen Handelskreisen an einer Kooperation mit Diethelm & Co. bestand. Zweitens handelte es sich aus Sicht der Manager nicht um eine vollwertige Mitgliedschaft, weil Diethelm & Co. als nicht britische Firma keine Möglichkeit hatte, einen Vertreter in das Exekutivkomitee, also das Leitungsorgan der Handelskammer, zu entsenden. Zudem wäre es einem Schweizer auch verwehrt geblieben, als Repräsentant der Handelskammer in den Legislative Council der Kolonie gewählt zu werden und somit aktiv an der Kolonialverwaltung in Singapur zu partizipieren.834 Der Legislative Council war das gesetzgebende Organ der Kolonialadministration der Straits Settlements und bestand aus 13 offiziellen und 13 inoffiziellen Mitgliedern. Von den Letzteren wurden zwei durch die Handelskammern in Singapur und Penang ex officio ernannt, wodurch die legislative Mitbestimmung der Singapore Chamber of Commerce institutionalisiert wurde.835 Und drittens wäre die komfortable Stellung von Diethelm & Co. auf dem Bazar eventuell untergraben worden. Als nicht britische Firma, die darüber hinaus nicht in der britischen Handelskammer war, hatte Diethelm & Co. seither eine bevorzugte Stellung bei den lokalen asiatischen Händlern im Vergleich zu ihren britischen Konkurrenten genossen. Für eine Mitgliedschaft sprachen im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen empfanden die Leiter der Singapur-Filiale eine engere Kooperation mit britischen Firmen zur Abwehr eines grösseren Einflusses von chinesischen Händlern als sinnvoll. Zum anderen sahen sie es als wichtig an, engeren Kontakt zu britischen Firmen und Behörden zu erhalten, da sie schliesslich in einer britischen Kronkolonie agierten und auf solche Beziehungen angewiesen waren – nicht zuletzt, weil der Bazar als Handelsbezugspunkt für Diethelm & Co. in Zukunft an Bedeutung abnehmen konnte. Nach Abwägung dieser verschiedenen Argumente empfahlen die Singapur-Manager der Firmenzentrale, einer Mitgliedschaft zuzustimmen, aber mit dem Beitritt wegen der «etwas gespannten Lage» noch einige Zeit zu warten.836

			Die Firmenchefs von Diethelm & Co. in Zürich erteilten daraufhin ihr prinzipielles Einverständnis und überliessen es ihrem lokalen Führungspersonal in Singapur, den passenden Moment für den Handelskammereintritt zu wählen. Die Manager in Singapur entschieden sich letztlich erst 1936 dazu, Mitglied der Singapore Chamber of Commerce zu werden. Ausschlaggebend waren für sie zwei Faktoren. Erstens war Diethelm & Co., beispielsweise für Exporte nach Niederländisch-Indien, darauf angewiesen, Warenrechnungen von der Handelskammer gegenzeichnen bzw. zertifizieren zu lassen, um die entsprechenden Güter verschiffen zu können. Diese Dienstleistung erbrachte die Handelskammer aber nur für Mitgliederfirmen. Und zweitens sass die Handelskammer als Lobbyorgan in den späten 1930er-Jahren am Verhandlungstisch um eine fiskalpolitische Reform innerhalb der Kolonie. Die Leiter der Singapur-Filiale von Diethelm & Co. sahen es dabei als wichtig an, immer frühzeitig über die neuesten politischen Entwicklungen unterrichtet zu sein und auch gegebenenfalls – im Sinne von Lobbying – Einfluss auf die Verhandlungen nehmen zu können. Dies konnte die Handelsfirma durch den Beitritt zur britischen Handelskammer erreichen. Während der erste der beiden Faktoren also eine dezidiert wirtschaftliche Stossrichtung aufwies, war der zweite politischer Natur. Damit spiegelten die Motive des Unternehmens für den Eintritt in die Organisation genau den dualen Charakter der Funktionen von Handelskammern wider.837

			Allgemein zeigt die oben beschriebene bevorzugte Behandlung von Diethelm & Co. auf dem Bazar durch asiatische Händler auch sehr gut auf, dass ein Ausschluss von britischen Organisationsstrukturen nicht nur nachteilhaft für schweizerische Händler war, sondern diese ganz im Gegenteil in eine privilegierte Lage versetzen konnte. Durch die fehlende Involvierung in britische Strukturen konnten sie sich als «neutrale» und «nicht koloniale» Akteure gegenüber lokalen asiatischen Geschäftsleuten in den britischen Kronkolonien generieren. Dies führte dazu, dass schweizerische Unternehmen bessere Geschäftsbeziehungen zu lokalen Händlern aufwiesen als ihre britischen Konkurrenten. Gleichzeitig profitierten sie immer noch indirekt, vollständig und automatisch vom Lobbying der britischen Handelskammern über die zwischenstaatlichen Verträge. Die Nichtpartizipation an Lobbystrukturen und damit das Sich-Zurückziehen auf das Prinzip des Profitierens über Meistbegünstigungsklauseln konnte folglich auch eine bewusste Handlungsstrategie von schweizerischen Händlern sein.

			Das Fehlen nationaler schweizerischer Lobbyorgane in Asien als Strategie der grossen Handelshäuser bis 1942

			Im Gegensatz zu britischen Handelsunternehmen verfügten ihre schweizerischen Pendants bis in die Wirren des Pazifikkriegs hinein über kein ausdifferenziertes System von Lobbyorganen. Vielmehr etablierten schweizerische Kaufleute bis 1942 keine einzige genuin schweizerische Handelskammer in Asien und erst recht kein asienspezifisches Lobbyorgan, das analog zur britischen China Association funktioniert hätte. Dieses Fehlen von schweizerischen Organisationen war im internationalen Vergleich höchst ungewöhnlich, da, wie bereits gezeigt wurde, die meisten europäischen Händlergemeinschaften im Verlauf der Zwischenkriegszeit nationale Handelskammern in Asien gründeten. Obwohl selbst viele zeitgenössische Beobachter in Asien von dieser Absenz schweizerischer Handelskammern überrascht waren,838 folgte diese doch einem gängigen und übergeordneten Muster von schweizerischen Wirtschaftsverbandsgründungen im Ausland.

			Bis zum Zweiten Weltkrieg existierten weltweit nur fünf schweizerische Aussenhandelskammern. Dabei handelte es sich um eine 1898 gegründete Organisation in Brüssel sowie um Handelskammern in Wien, Mailand und Paris, die vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs entstanden. Im Jahr 1937 kam zudem eine schweizerische Handelskammer in Buenos Aires hinzu. In London, Madrid, Stockholm, Warschau, Barcelona und Tanger gab es ebenfalls Bemühungen, schweizerische Handelskammern zu gründen, diese scheiterten allerdings. Schweizerische Aussenhandelskammern waren also dünn gesät und vor allem ein europäisches Phänomen. Sie gingen ursprünglich auf private Initiativen der jeweiligen Händler vor Ort zurück, die eine weitgehende Autonomie gegenüber offiziellen und halbstaatlichen schweizerischen Stellen hatten. Diese privatwirtschaftliche Organisation der Handelskammern wurde mit der Zeit aber immer mehr durch korporatistische Elemente angereichert. Eine grosse Zäsur stellte dabei das Jahr 1931 dar. Da die verschiedenen Handelskammern zunehmend mit finanziellen Problemen konfrontiert waren, beantragten sie zu diesem Zeitpunkt Finanzbeiträge bei den schweizerischen Bundesbehörden, die auch gewährt wurden. Im Gegenzug verloren die Handelskammern aber zu einem guten Teil ihre Autonomie und wurden ab den 1930er-Jahren in das offizielle schweizerische Exportförderungssystem integriert. Dadurch gelangten sie nicht nur in grösserem Masse in eine Abhängigkeit von den offiziellen schweizerischen Aussenvertretungen, sondern wurden auch institutionell enger mit der Schweizerischen Zentrale für Handelsförderung verknüpft.839 

			Die erste (und einzige) rein schweizerische Handelskammer in Ost- und Südostasien wurde 1942 bzw. 1945 in Shanghai etabliert.840 Wieso aber erfolgte diese Gründung so spät und wieso existierten zuvor keine schweizerischen Handelsverbände in Asien und nur so wenige weltweit? Darüber geben die Debatten Aufschluss, die in Shanghai geführt wurden und letztlich zur Schaffung der oben erwähnten Handelskammer führten. Vor 1942 gab es in dem Vertragshafen immer wieder vergebliche Versuche, vor allem in den 1930er-Jahren, eine solche Organisation zu gründen. Diese gingen in der Regel auf Initiativen kleinerer schweizerischer Firmen zurück und scheiterten immer wieder am Widerstand der etablierten Grossunternehmen.841 Diese einflussreichen Handelshäuser nahmen eine solche ablehnende Haltung aus zwei Gründen ein. Erstens waren in ihrer Wahrnehmung internationale Handelskammern völlig ausreichend für die politische Interessenvertretung. Nach ihrer Auffassung erbrachten die SGCC und zusätzlich der Handelsattaché und der Handelsdienst des schweizerischen Generalkonsulats in Shanghai bereits alle nötigen Dienstleistungen im Bereich der Wirtschaftsförderung, ohne dass durch die Gründung einer genuin schweizerischen Handelskammer ein besonderer Mehrwert geschaffen worden wäre. Die Kaufleute waren bestrebt, unnötige und kostspielige Redundanzen zu vermeiden.842 Zweitens, und das war der entscheidende Punkt, verhinderten schweizerische Unternehmen, die bereits über eine starke Marktstellung verfügten, die Gründung von Handelskammern stets deswegen, weil sie darin vor allem eine Begünstigung von kleineren und noch nicht etablierten schweizerischen Firmen sahen, die sie als direkte Konkurrenz betrachteten.843 Etienne Lardy, der schweizerische Generalkonsul in Shanghai, bemerkte dazu im Jahr 1932, dass die «commerçants bien établis […] ne tiennent pas à faire partager à d’autres les fruits de leur expérience».844

			Was Lardy genau mit «Früchte ihrer Erfahrung» meinte, war das Kerngeschäft von Kaufleuten, das darin bestand, in unvollkommenen Märkten durch einen Informationsvorsprung Produzenten und Abnehmer zusammenzubringen und so als Vermittler aufzutreten. Handelskammern konnten aus Sicht der etablierten Handelshäuser eine Konkurrenz darstellen, da eine zentrale Funktion, die sie gemeinhin erfüllten, eben auch ein solcher Vermittlungsdienst war. Und dieser wurde vor allem von neuen Marktteilnehmern genutzt, die so die hohen Kommissionen der Handelshäuser umgehen konnten.845 Auch die firmeneigenen Verkaufsorganisationen der Basler pharmazeutischen Industrie in Shanghai teilten diese Einstellung,846 weil vor allem kleinere schweizerische Hersteller von Generika, die sich keine eigenen Vertriebsstrukturen im Ausland leisten konnten, über Vermittlungsdienste auf dem chinesischen Markt Fuss zu fassen versuchten.847 Bei der wichtigsten der Initiativen zur Gründung einer Handelskammer in Shanghai zeichnete sich im Jahr 1938 anfänglich sogar ein Erfolg ab, letztlich votierten die verschiedenen in Shanghai ansässigen Firmen und Einzelunternehmer aber mit 13 zu sieben Stimmen gegen das Vorhaben, wodurch das Projekt scheiterte. Während erwartungsgemäss kleinere Geschäftstreibende mehrheitlich für die Gründung der Handelskammer stimmten, waren die grossen Handelsfirmen und Industriebetriebe fast geschlossen gegen eine solche Massnahme, so zum Beispiel Siber, Hegner & Co. Einzig und allein die Firma Gebrüder Volkart sprach sich für die Etablierung einer schweizerischen Handelskammer aus.848

			Abgesehen von Handelskammern unterhielten auch andere Organisationen Vermittlungsdienste, die in Konkurrenz zu etablierten schweizerischen Handelsunternehmen standen. Zu diesen Akteuren gehörten zum einen Konsulate849 und zum anderen die Handelsagenturen der Schweizerischen Zentrale für Handelsförderung.850 Diese wurde 1927 gegründet, wobei deren Vorgängerorganisationen bis auf das Jahr 1908 zurückgingen. Obwohl es sich formal um eine private Institution handelte, stellte die Zentrale für Handelsförderung de facto eine halbstaatliche Organisation dar. In finanzieller Hinsicht wurde diese massgeblich durch Bundesmittel finanziert und auch unter personellen und administrativen Gesichtspunkten existierten starke Anbindungen an staatliche Stellen. So unterstand die Organisation unter anderem der Aufsicht des Bundesrats und der Handelsabteilung im EVD. Die Zentrale für Handelsförderung agierte von Zürich und Lausanne aus,851 etablierte ab 1937 aber durch Bundessubventionen finanziert auch sogenannte Handelsagenturen, die Zweigstellen der Organisation im Ausland zur besseren Exportförderung darstellten. Diese Auslandsfilialen waren aus Sicht der Zentrale für Handelsförderung deshalb wichtig, weil infolge des Ersten Weltkriegs und der anschliessenden Weltwirtschaftskrise schweizerische Exporte rückläufig waren und die Phase des globalen Freihandels am Abklingen war. Durch zunehmende protektionistische Massnahmen und sich nationalisierende Märkte wurde der Bedarf an aktiver, professioneller und konzertierter Exportförderung grösser. Von 1937 bis 1940 wurden 16 Handelsagenturen etabliert, zwei davon in Asien, d. h. in Shanghai und Jakarta. Auffälligerweise waren diese ersten Zweigstellengründungen überwiegend in aussereuropäischen und kolonialen Kontexten verortet. Diese geografische Verteilung war dem Umstand geschuldet, dass die Zentrale für Handelsförderung Handelsagenturen vor allem in neuen und aufstrebenden Märkten schuf, wo Geschäftsstrukturen erst etabliert werden mussten und auf keine allzu grosse schweizerische Gemeinschaft vor Ort zurückgegriffen werden konnte.852 Im Gegensatz dazu wurden Handelskammern an Plätzen errichtet, die bereits über eine etablierte Gruppe von schweizerischen Kaufleuten verfügten, welche die Handelskammer als Exportförderungsorgan eigenständig unterhalten konnte. Wie bereits gezeigt wurde, war dies vor allem in Europa der Fall. In Shanghai war die schweizerische «Kolonie» vor Ort nicht so gross, dass die Gründung einer Handelskammer aus Sicht der etablierten Firmen und des örtlichen schweizerischen Generalkonsulats verhältnismässig gewesen wäre, da die Organisation nur ungefähr 15 Firmen und sechs Individualmitglieder umfasst hätte. Dies war auch einer der Gründe, warum es 1937 zwar zur Gründung einer Handelsagentur, 1938 jedoch zur Ablehnung einer schweizerischen Handelskammer kam.853 

			Die Zentrale für Handelsförderung verstand sich als Vertretungsorgan der exportierenden Industrie und Landwirtschaft und somit der verschiedenen Produzenten in der Schweiz.854 Damit trat sie – analog zum Beispiel der Handelskammern – in direkte Konkurrenz zu etablierten Handelsfirmen und Grossindustriebetrieben mit eigenen Verkaufsstellen im Ausland. Dementsprechend waren es vor allem kleinere und mittlere Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe, die von der Zentrale für Handelsförderung profitierten und die Gründung von Handelsagenturen befürworteten. Grossunternehmen hingegen versuchten, die Etablierung dieser Vertretungen im Ausland nach Möglichkeit zu unterbinden.855 Diese divergierenden Sichtweisen auf die Handelsagenturen spiegelten sich auch im Fall Shanghais wider, denn die Schweizer vor Ort waren zwiegespalten hinsichtlich der Frage, ob die Gründung einer Handelsagentur sinnvoll war.856

			Der Aufgabenbereich der Handelsagenturen erstreckte sich auf verschiedenste Bereiche der Exportförderung, wie Marktforschung, Werbemassnahmen und wirtschaftliche Berichterstattung.857 Der zentralste und ureigene Tätigkeitsbereich der Agenturen war allerdings mit Abstand der Vertretervermittlungsdienst. Die Zentrale für Handelsförderung ermöglichte den Markteintritt kleinerer schweizerischer Produzenten im Ausland, indem sie Vertriebsstrukturen durch die Vermittlung von Vertretern bzw. Agenten vor Ort schuf. Die Anbahnung von «Erstlingsgeschaeften»858 war also die Kernaufgabe der Handelsagenturen, die bei Erfolg bis zu zwei Prozent Kommission auf die vermittelten Geschäfte erhoben und damit günstiger waren als die etablierten Handelshäuser.859 

			In organisatorischer Hinsicht kooperierte die Handelsagentur in Shanghai eng, aber dennoch nicht reibungslos mit dem Handelsdienst des Generalkonsulats in Shanghai. Letzterer übernahm dabei die Führungsrolle, während die Handelsagentur ergänzend tätig wurde.860 Das Arrangement war zum beiderseitigen Vorteil ausgelegt. Die Handelsagentur, die stets in einer schwachen finanziellen Position war, konnte beispielsweise während des Zweiten Weltkriegs auf die Strukturen des Generalkonsulats zurückgreifen.861 Und wie noch zu sehen sein wird, war für den Handelsdienst des Generalkonsulats vor allem interessant, dass die Handelsagentur viel informeller agieren konnte als die offizielle schweizerische Aussenvertretung.

			Von der Swiss Merchants’ Association zur Swiss Chamber of Commerce in China (1942/1945)

			Der jahrelange Stillstand bei der Frage nach der Errichtung einer schweizerischen Handelskammer fand im Frühjahr 1942 mit der Etablierung der sogenannten Swiss Merchants’ Association (SMA; Vereinigung schweizerischer Kaufleute) in Shanghai ein Ende.862 Diese Organisation wurde 1945 in die Swiss Chamber of Commerce in China (Schweizerische Handelskammer in China) umgewandelt und war damit – zumindest dem Anspruch nach – nicht mehr nur auf eine Stadt beschränkt, sondern stellte eine Institution für ganz China dar.863 Initiant der Schaffung und der Weiterentwicklung der Handelskammer war,864 wie bereits bei dem gescheiterten Gründungsversuch von 1938,865 Wilhelm Schilling. Bei ihm handelte es sich um den schweizerischen Berufsvizekonsul in Shanghai, der auch gleichzeitig die Funktion eines Handelsattachés innehatte und daher den für alle wirtschaftlichen Angelegenheiten zuständigen Handelsdienst des schweizerischen Generalkonsulats in Shanghai leitete. Schilling hatte in jungen Jahren eine kaufmännische Karriere bei der Handelsfirma Gebrüder Volkart eingeschlagen, war aber später in den Staatsdienst gewechselt.866

			Was war der Grund, dass sich Schilling durchsetzen konnte und die führenden schweizerischen Handelshäuser ihren Widerstand gegen eine Handelskammer aufgaben? Die Gründung der SMA war weniger einem klaren Bekenntnis zu einer Handelskammer geschuldet, sondern vielmehr aus der Not heraus geboren. Ausschlaggebend war die Zäsur des Zweiten Weltkriegs. Während der japanischen Okkupationsphase Shanghais und der späteren Dekolonisierungsprozesse in China kam das System der Treaty Rights abrupt zum Erliegen, von dem schweizerische Händler seit Jahrzehnten profitiert hatten (siehe Kapitel 1.2). In einem fundamental gewandelten Umfeld, das nicht mehr dem Prinzip der Handelsfreiheit, sondern dem der nationalen und politischen Kontrolle von Märkten folgte, waren die Geschäftsleute auf enge Kooperationsformen mit den lokalen japanischen und chinesischen Behörden angewiesen, die fortan die regulatorischen Rahmenbedingungen der Händler definierten. Über eine eigene Handelskammer konnten die schweizerischen Kaufleute solche neuen Kontakte zu politischen Kreisen herstellen.

			Die japanischen Besatzungsbehörden, die ab Dezember 1941 Shanghai kontrollierten, richteten das lokale Wirtschaftssystem auf ihre Bedürfnisse aus und regulierten internationale Handelsaktivitäten deutlich. In diesem Zug wurden die Privilegien schweizerischer Staatsbürger teilweise ausgesetzt. Konkret mussten alle Lagerbestände von Gütern bei den Besatzungsbehörden gemeldet und für sämtlichen Warenumschlag innerhalb Shanghais Transportbewilligungen eingeholt werden. Um dies bewerkstelligen und überhaupt noch weiter Handel treiben zu können, gründete die schweizerische Händlergemeinschaft unter der Führung von Schilling innerhalb kürzester Zeit nach dem Beginn der Okkupation die SMA, die als Liaison-Organisation zwischen den schweizerischen Kaufleuten und den japanischen Behörden fungierte sowie die geforderten Daten übermittelte und für deren Richtigkeit bürgte. Die Vereinigung war also der institutionelle Rahmen, der dem neuen japanischen Besatzungsregime die vollkommene Kontrolle über alle schweizerischen Warenbestände und -ströme erlaubte. 

			Als sich im Juli 1943 abzeichnete, dass die internationale Niederlassung Shanghais von den japanischen Besatzungsbehörden in Kürze offiziell aufgelöst und an das projapanische Regime Wang Jingweis übergeben werden sollte, debattierten die führenden Geschäftsleute zusammen mit dem schweizerischen Generalkonsul über die Zukunft der SMA. Die Wortführerschaft übernahm dabei H. Edelmann,867 Prokurist der schweizerischen Aluminiumwalzwerke Chinese Aluminium Rolling Mills Ltd. in Shanghai.868 Er prognostizierte, dass im politischen System der neuen chinesischen Regierung Handelskammern eine viel bedeutendere Rolle spielen würden als zuvor und dass daher die SMA – vermittelt über die internationale Handelskammer in Shanghai – einen beträchtlichen Lobbyeinfluss auf die neuen chinesischen Behörden ausüben können würde.869 Ob die SMA zwischen August 1943 und 1945 tatsächlich eine solche Wirkmächtigkeit entfalten konnte, ist unklar, aber zumindest setzte sich in den schweizerischen Handelskreisen die Idee weiter durch, die SMA zu stärken und auf das Gastlandlobbying bei den chinesischen Behörden auszurichten. So entschied die Vollversammlung der SMA im Frühjahr 1945, also wenige Monate vor Kriegsende in Shanghai im August, die Organisation in eine vollwertige Handelskammer unter dem Namen Swiss Chamber of Commerce in China umzuwandeln. Diese sollte besser auf die Förderung des Nachkriegsgeschäfts ausgerichtet werden und dabei vor allem die Probleme angehen, die sich aus der sich bereits abzeichnenden Abschaffung sämtlicher ausländischen Exterritorialitätsrechte in China ergeben würden.870 

			Nach ihrer Gründung fiel die Swiss Chamber of Commerce in China aber erst einmal für längere Zeit vor allem durch Untätigkeit auf, weil die tatsächliche Abschaffung des ungleichen schweizerisch-chinesischen Vertrags nach Kriegsende noch auf sich warten liess. Und solange die Vertragsrechte noch galten, musste die Handelskammer kaum schweizerische Interessen gegenüber der neuen nationalistischen Regierung unter Führung der Guomindang vertreten. Erst als Mitte März 1946 der Bundesrat offiziell die schweizerischen Exterritorialitätsrechte aufgab (siehe Kapitel 1.2), begann die Handelskammer zu reagieren und konkrete Pläne auszuarbeiten. Es war Bruno Britt, der Leiter der Verkaufsorganisation des Basler Chemieproduzenten Geigy in Shanghai, der die entscheidende Initiative ergriff. Im April 1946 machte er der Leitung der schweizerischen Handelskammer weitreichende Vorschläge für eine strukturelle und programmatische Ausrichtung der Organisation, die er mit folgender Aussage einleitete:

			With the resumption of business, Swiss firms which hitherto relied much on their exterritorial rights and Consular registration, may in their interest, demand for a closer co-operation with the Swiss Chamber of Commerce. The tasks of the Swiss Chamber of Commerce may therefore become more important.871

			Aus dieser Grundannahme leitete er drei zukünftige Hauptaufgaben und -merkmale der Swiss Chamber of Commerce in China ab, die letztlich von der Generalversammlung der Handelskammer und von Schilling befürwortet und zur Umsetzung genehmigt wurden. Erstens sollte die Handelskammer, was ihre Strukturen betraf, eng mit den staatlichen und halbstaatlichen Stellen der Schweiz in Shanghai kooperieren, um Redundanzen zu vermeiden und Synergien zu nutzen. Zweitens war die Organisation dazu gedacht, zum offiziellen Verbindungsorgan zwischen schweizerischen Kaufleuten und chinesischen Behörden zu werden und gegenüber Letzteren Gastlandlobbying für die Händler zu betreiben. Und drittens sollte sich dieses Gastlandlobbying vor allem auf den wirtschaftspolitischen Bereich beziehen, wie z. B. die Zollgesetzgebung und die Währungspolitik. Gleichzeitig sah Britt die Handelskammer auch in der Pflicht, ihre Mitgliederfirmen über neue chinesische Wirtschaftsgesetze zu informieren. Diese drei Aspekte, die handlungsleitend für die Handelskammer in den nächsten Jahren werden sollten, werden im Folgenden näher beleuchtet.872

			Was das erste Merkmal der Handelskammer, also ihre Struktur, anging, wiesen die SMA und die spätere Swiss Chamber of Commerce in China über die Jahre einen relativ stabilen Mitgliederstamm von 34 bis 39 Firmen in Shanghai auf. Ausserhalb Shanghais entstand nach 1945 nur noch ein einziger Ableger der Handelskammer in Tianjin, wo ungefähr neun Mitgliederfirmen eine eigenständige Subgruppe bildeten. In anderen Vertragshäfen Chinas hingegen ging von den lokalen schweizerischen Händlern keine Initiative aus, sich der Handelskammer anzuschliessen und eine eigene Zweigstelle der Organisation aufzubauen.873 Die wichtigsten Mitgliederfirmen der SMA und der Swiss Chamber of Commerce in China rekrutierten sich sowohl aus dem Bereich des Handels als auch aus der chemischen und pharmazeutischen Industrie. Zur ersten Gruppe gehörten vor allem die führenden Firmen Gebrüder Volkart, Siber, Hegner & Co., Trachsler & Co., von Schulthess & Co., Liebermann Wälchli & Co. und W. Schetelig. Die zweite Gruppe bestand im Wesentlichen aus den Verkaufsorganisationen der Firmen Ciba, Geigy und Hoffmann-La Roche.874 Das ökonomische Kräfteverhältnis zwischen diesen beiden Gruppen war einigermassen ausgeglichen, wobei dennoch die schweizerischen Händler leicht grössere Marktanteile hatten als die Sparte der Chemieproduzenten.875

			Dieses relativ paritätische Verhältnis zwischen Handelshäusern und Herstellern von chemischen und pharmazeutischen Produkten spiegelte sich auch in der Zusammensetzung des Leitungsgremiums der Handelskammer wider. Das Exekutivkomitee bestand aus fünf und später sieben Personen876 und war so zusammengesetzt, dass die verschiedenen Geschäftssparten ausreichend repräsentiert waren.877 Es setzte sich im Durchschnitt über die Jahre relativ ausgeglichen und zu gleichen Teilen aus Vertretern des Handels und der Chemieindustrie zusammen.878 Die wohl wichtigsten Persönlichkeiten der Handelskammer wurden durch Bruno Britt (Geigy) und Richard von der Crone (Gebrüder Volkart) verkörpert, die als Vorsitzender (Chairman) respektive stellvertretender Vorsitzender (Vice-Chairman) in der Nachkriegszeit amtierten. In diesen Funktionen standen sie nicht nur dem Leitungskomitee vor, sondern lenkten auch die Geschicke der Handelskammer sehr weitreichend und nachhaltig.879 Auf administrativer Ebene fungierte W. A. Benz, der Privatsekretär von Richard von der Crone bei der Firma Gebrüder Volkart, gleichzeitig als Sekretär der Handelskammer.880

			Die Organisationsstrukturen betreffend war die Swiss Chamber of Commerce in China (und die SMA) analog zu den fünf schweizerischen Aussenhandelskammern gestaltet, die bis 1941 weltweit gegründet worden waren, denn sie kooperierte sehr eng mit dem schweizerischen Generalkonsulat in Shanghai und der schweizerischen Gesandtschaft in China sowie mit der schweizerischen Handelsagentur in Shanghai. In diesem Beziehungsgeflecht übernahmen die schweizerischen Aussenvertretungen die führende Rolle und koordinierten die verschiedenen staatlichen, halbstaatlichen und privaten schweizerischen Organe. Bis er im Jahr 1946 in die Schweiz zurückkehrte,881 fungierte Wilhelm Schilling als ehrenamtlicher Berater der SMA und der Swiss Chamber of Commerce in China und in dieser Funktion formulierte er die Verfassung der Organisation auch massgeblich mit.882 Nach seiner Abreise aus Shanghai traten zwei Personen an seine Stelle, welche die Verbindung zur Handelskammer aufrechterhielten. Henry de Torrenté, der schweizerische Gesandte in Nanjing, wurde zum Ehrenpräsidenten der Handelskammer und Adalbert Koch zu deren Ehrenvizepräsidenten ernannt.883 Bei Letzterem handelte es sich um den schweizerischen Generalkonsul in Shanghai, der gleichzeitig auch als Legationsrat für Handelsfragen der Gesandtschaft fungierte. In dieser Doppelfunktion war er das zentrale Bindeglied zwischen den durch die Handelskammer repräsentierten Wirtschaftskreisen Shanghais und der schweizerischen Gesandtschaft in Nanjing.884 Mit der Handelsagentur der Schweizerischen Zentrale für Handelsförderung ergab sich allein schon deshalb eine Verknüpfung, weil die Handelskammer in deren Büroräumen untergebracht war.885

			Die enge Zusammenarbeit der verschiedenen beteiligten Akteure äusserte sich zuallererst in den regelmässigen Veranstaltungen der Handelskammer. So war auf den ungefähr monatlich stattfindenden Sitzungen des Exekutivkomitees neben den Führungspersönlichkeiten der Handelskammer auch stets Adalbert Koch anwesend. Auf ausserordentlichen Treffen der Handelskammer, die hauptsächlich der Vernetzung und Koordination mit der Gesandtschaft dienten, war Henry de Torrenté stets vertreten. Beide Veranstaltungsarten wurden zudem von E. Senn, dem Leiter der Handelsagentur in Shanghai, besucht. Die Sitzungen der Handelskammer, in denen die richtungsweisenden Strategien der Organisation entwickelt und beraten wurden, waren also keineswegs eine rein interne und diskrete Angelegenheit, sondern zur gleichen Zeit eine Koordinationsplattform für die verschiedenen staatlichen, halbstaatlichen und privatwirtschaftlichen Akteure der Schweiz in China. Dies war keineswegs gang und gäbe, sondern ein singulärer Vorgang unter den verschiedenen nationalen Handelskammern in Shanghai. Wie bereits gezeigt wurde, waren diese in der Zwischenkriegszeit streng privatwirtschaftlich organisiert worden, ohne Einfluss von staatlichen Stellen. In der Nachkriegszeit hatten die ausländischen nationalen Handelskammern dann gemeinsam beschlossen, keine diplomatischen Vertreter zu Sitzungen ihrer jeweiligen nationalen Exekutivkomitees zuzulassen. Dies sollte die nationalen Handelskammern als rein private und nicht als staatlich-politische Organisationen vor den chinesischen Behörden erscheinen lassen, um deren nationalen Souveränitätsanspruch nicht zu untergraben. So reagierten Letztere in der Nachkriegszeit empfindlich auf mögliche politische Einflussnahmen von ausländischen Staaten und ehemaligen Kolonialmächten. Während dieser Beschluss einstimmig von allen restlichen Handelskammern gefasst wurde, votierte die schweizerische als einzige Organisation gegen die Regelung. Darüber hinaus befolgte sie den Beschluss, wie gerade beschrieben, in der Praxis nicht, um weiterhin eng mit den schweizerischen diplomatischen Stellen kooperieren zu können.886

			Beim Bereitstellen von Informationen für ihre Mitglieder und bei der Lobbyarbeit beschäftigte sich die Swiss Chamber of Commerce in China im Einklang mit den Plänen von Bruno Britt vor allem mit wirtschaftspolitischen Problemen und weniger mit anderen Politikfeldern wie «High Politics». Zu diesen inhaltlichen Interessenbereichen der Handelskammer zählten beispielsweise Import-, Export- und Finanztransaktionskontrollen, Unternehmensrecht, Steuergesetzgebung, Landbesitz und -registrierung sowie allgemeine Marktanalysen. Dabei handelte es sich sämtlich um Politikfelder, die im alten System der Exterritorialität noch schweizerischem Recht unterlagen und somit für die schweizerischen Firmen in der Zwischenkriegszeit unter dem Gesichtspunkt des Gastlandlobbyings irrelevant gewesen waren.887 Tatsächlich fokussierte die Swiss Chamber of Commerce in China, ebenfalls in Übereinstimmung mit den Vorgaben Britts vom April 1946, in der Nachkriegszeit hauptsächlich auf Gastlandlobbying, während beispielsweise die britische Handelskammer in Shanghai, wie bereits zu sehen war, auch Heimatlobbying betrieb. Der Grund für diese strategische Ausrichtung der schweizerischen Handelskammer war ihre hochgradige Verflechtung mit den staatlichen und halbstaatlichen Stellen der Schweiz. Sie war nicht in der Lage, Lobbying gegenüber schweizerischen Regierungsstellen in Bern zu betreiben, da beispielsweise ständig staatliche Vertreter an den Sitzungen des Exekutivkomitees partizipierten. So war es schlichtweg nicht möglich, geheime Lobby- und Verhandlungsstrategien, beispielsweise für Gespräche mit dem EPD oder dem Bundesrat, zu diskutieren und entwickeln. Die Handelskammer war also vielmehr eine Plattform, um gemeinsame gesamtschweizerische Ziele – im Sinne von Lobbying gegenüber chinesischen Behörden – zu definieren und Aufgaben auf dem Weg dahin zwischen den verschiedenen Akteuren aufzuteilen.

			Was die politische Interessenvertretung der schweizerischen Unternehmen im Sinne von Gastlandlobbying anging, hatten Henry de Torrenté und Adalbert Koch den klaren Anspruch, eine führende Rolle zu übernehmen. Aus ihrer Sicht war es die Aufgabe der Berufsdiplomaten und -konsuln, wirtschaftspolitische Verhandlungen sowohl mit den Behörden in China als auch in Bern zu übernehmen. Die Aufgabe der Handelskammer dabei war lediglich die eines Informationslieferanten. Aus diesem Grund legten sie grossen Wert auf eine klare Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche zwischen den diplomatischen Stellen und der Handelskammer, wobei Letztere sich nicht in genuine Aufgaben der Gesandtschaft und des Konsulats einmischen sollte.888 Die schweizerische Handelskammer wiederum begrüsste grundsätzlich die Verhandlungsbemühungen der schweizerischen Diplomaten und Konsuln im Dienst der Unternehmen,889 hatte aber auch selbst den Anspruch, zusätzlich eigenständige Lobbyarbeit bei den chinesischen Behörden zu betreiben. Um jedoch keine Konflikte entstehen zu lassen, gaben die Vertreter der Handelskammer nach und versicherten Koch, dass sie die Aufgabensphäre der Gesandtschaft und des Generalkonsulats respektieren und sich daher in keiner Weise politisch oder diplomatisch betätigen würden.890 Für die diplomatischen Repräsentanten war damit klar, dass die Handelskammer nicht bei Angelegenheiten «genereller Natur» verhandeln und insbesondere bei zwischenstaatlichen Verträgen, wie einem Niederlassung- oder Handelsvertrag, nicht direkt mit chinesischen Stellen in Kontakt treten würde. Was aber genau unter dem Begriff «genereller Natur» zu verstehen war oder ab wann eine Verhandlung als «politisch» bezeichnet werden konnte, wurde nicht genau definiert.891 Dies führte immer wieder zu Zuständigkeitskonflikten. Denn die Handelskammer legte ihren Handlungsspielraum in der Praxis mitunter grosszügig aus. So betrieb sie beispielsweise stillschweigend Lobbyarbeit bei den chinesischen Behörden in Shanghai für die Vergabe von Importquoten,892 nachdem Adalbert Koch mit denselben Stellen kurz zuvor in der derselben Frage verhandelt hatte.893 Dementsprechend verärgert war der Generalkonsul über das Vorgehen der Handelskammer, als er davon erfuhr. Dies war aus seiner Sicht nicht wünschenswert, weil die chinesischen Regierungsstellen durch Doppelverhandlungen die unterschiedlichen schweizerischen Akteure gegeneinander ausspielen konnten.894

			Die schweizerische Gesandtschaft und das Generalkonsulat waren aber nicht grundsätzlich gegen Lobbymassnahmen und Verhandlungen der Swiss Chamber of Commerce in China, sondern lediglich gegen jene, die autonom und ohne Absprache durchgeführt wurden. In einigen Fällen förderten die beiden Institutionen daher auch eine aktive Verhandlungsrolle der Handelskammer, die allerdings unter der Führung der diplomatischen Vertreter und komplementär zu deren eigenen Bemühungen stattzufinden hatte. Ein gutes Beispiel dafür waren einige Treffen der Handelskammerführung mit chinesischen Behördenvertretern in Nanjing und Shanghai, die auf Initiative des schweizerischen Gesandten im Verlauf des Jahres 1947 stattfanden. Auf Einladung von Henry de Torrenté reiste eine Delegation der Handelskammer, bestehend aus Bruno Britt und Richard von der Crone, im April 1947 nach Nanjing. Dort hatte der schweizerische Gesandte für sie Treffen mit zwei führenden chinesischen Politikern der Zentralregierung arrangiert, um Vorschläge der schweizerischen Firmen zu wirtschaftspolitischen Veränderungen einzubringen.895 Bei diesen beiden chinesischen Amtsträgern handelte es sich um Wang Yunwu (王雲五), den Wirtschaftsminister Chinas, und Weng Wenhao (翁文灝), der sowohl Vizepräsident des Exekutiv-Yuan als auch «Pr[é]sident de la Commission Suprême de l’[É]conomie» war.896 Zusammen waren sie die beiden Akteure, die im Wesentlichen die Wirtschaftspolitik Chinas formulierten.897 Mit Weng diskutierten Britt und von der Crone die Probleme betreffend die Durchführung von Handelstransaktionen in Schweizer Franken.898 Mit Wang behandelten sie eine grosse Bandbreite an wirtschafts- und finanzpolitischen Themengebieten, wie beispielweise Importgenehmigungen, Importquoten, Handelstransaktionen auf Kommission oder Wechselkurskontrollen.899 Das Treffen mit den beiden Spitzenpolitikern lieferte für die beiden schweizerischen Geschäftsleute insofern positive Resultate, als Wang und Weng sie bei den entsprechenden Fachbehörden in Shanghai empfahlen und die Handelskammer ihre Anliegen in der Folge bei diesen spezialisierten Stellen vorbringen konnte.900 Weng hatte im Allgemeinen ein besonders offenes Ohr für die Anliegen der schweizerischen Unternehmen und unterstützte diese tatkräftig, weil er sehr positiv gegenüber der Schweiz eingestellt war und sich besonders von schweizerischer Seite eine Mitwirkung beim Wiederaufbau Chinas wünschte. Diese Sympathien für die Schweiz rührten aus Sicht der Handelskammer unter anderem daher, dass er einer der chinesischen Delegierten beim Völkerbund gewesen war und daher in Genf gelebt hatte sowie Englisch und Französisch sprach.901 Ein anderer, allgemeinerer Grund für die wohlwollende Haltung, der auf sämtliche chinesischen Würdenträger zutraf, war, dass die neutrale Schweiz als antiimperialistisch betrachtet wurde und daher einen idealen und ungefährlichen Kooperations- und Wirtschaftspartner darstellte.902 

			Das parallele und koordinierte Lobbying der Gesandtschaft respektive des Generalkonsulats und der Handelskammer hatte – trotz gewisser Reibungen zwischen den Akteuren – in der Summe grosse Vorteile für beide Seiten und machte die Verhandlungsführung effektiver. Für die schweizerische Handelskammer waren ihre Lobbykampagnen deutlich erfolgversprechender, weil ihre Anstrengungen durch die parallelen Verhandlungen der Diplomaten und Konsuln multipliziert wurden und so mehr Durchschlagskraft erhielten. Ausserdem brachte der Gesandte die Vertreter der Handelskammer erst mit chinesischen Spitzenpolitikern in Kontakt, zu denen sie ansonsten nur schwerlich Zugang bekommen hätten. Für Henry de Torrenté und Adalbert Koch wiederum war das Engagement der Handelskammer zwar auf der einen Seite negativ konnotiert, weil aus ihrer Sicht die privatwirtschaftliche Organisation vor allem eigennützige Partikularinteressen vertrat und weniger das übergeordnete schweizerische Gemeinwohl im Blick hatte. Auf der anderen Seite aber überwogen die Vorteile aus einer Kooperation. Bei sensiblen politischen Angelegenheiten, welche die offiziellen Vertreter der Schweiz nicht thematisieren konnten, war die schweizerische Handelskammer in der Lage, anstelle der Gesandtschaft oder des Generalkonsulats inoffiziell und informell zu verhandeln. Beispielsweise war es Henry de Torrenté nicht möglich, eine Aufgabe der Wechselkurskontrollen von Devisen von der chinesischen Regierung zu fordern, weil dies zum einen ein Eingriff in die Souveränitätsrechte des Gastlandes gewesen und zum anderen der offiziellen Währungspolitik der Schweiz zuwidergelaufen wäre. Bruno Britt und Richard von der Crone konnten hingegen auf ihrem Treffen mit Weng Wenhao – auch im Interesse der Gesandtschaft – als private Akteure auf inoffizieller Ebene eine Änderung der Wechselkursregulierung fordern.903 Des Weiteren war die Handelskammer in Petitionen nicht an einen diplomatischen Ton gebunden, sondern in der Lage, deutlich explizitere und härtere Kritik gegenüber den chinesischen Behörden zu formulieren, als dies die offiziellen schweizerischen Aussenvertreter konnten.904 Die beiden Akteure ergänzten sich also bei ihren Lobbyaktivitäten sehr gut, weil ihnen jeweils andere Handlungsräume offenstanden und diese situativ ausgenutzt werden konnten.

			Die Möglichkeit, informell operieren zu können, war auch einer der Hauptgründe, warum die offiziellen schweizerischen Aussenvertretungen mit den Handelsagenturen der Schweizerischen Zentrale für Handelsförderung kooperierten. Handelsagenturen waren formal als private Organisationen organisiert. Dieser Status eröffnete ihnen Handlungsspielräume, die staatlichen Vertretungen verschlossen blieben.905 Beispielsweise animierte Walter Thurnheer, der schweizerische Gesandte in Tokyo, den Handelsagenten in Shanghai, E. G. A. Brack, im Jahr 1937 dazu, eine Erkundungsreise nach Mandschukuo zu unternehmen. Während es einem offiziellen schweizerischen Vertreter, wie dem Vizekonsul Schilling, aus politischen Gründen niemals möglich gewesen wäre, sich in einem von der Schweiz nicht anerkannten Staat zu bewegen, war dies für den «Privatmann» Brack kein Problem (zu Mandschukuo siehe Kapitel 1.1). Eine private Reise ohne Diplomatenpass hatte zudem den Vorteil, dass Brack bei seiner Rückkehr wieder problemlos die chinesische Grenze überqueren konnte und von den chinesischen Behörden nicht an der Wiedereinreise gehindert wurde. Konkret sollte der Handelsagent nach Auffassung Thurnheers ausloten, inwiefern sich in dem Marionettenstaat Abnehmer für schweizerische Produkte finden lassen würden, die bereit waren, gegen Barzahlung und nicht gegen langfristige Kredite zu importieren.906 Der Hintergrund für Thurnheers Vorstoss war, dass er in Mandschukuo einen wichtigen Wirtschaftsfaktor für den zukünftigen schweizerischen Handel sah. Um engere wirtschaftliche Beziehungen zwischen der Schweiz und Mandschukuo herzustellen, wäre eine offizielle Anerkennung des Marionettenstaates notwendig gewesen, was allerdings aus politischen Gründen nicht möglich war. Langfristig strebte der schweizerische Gesandte allerdings offizielle Beziehungen zwischen den beiden Staaten an. Aus diesem Grund versuchte Thurnheer in der Zwischenzeit, durch verschiedene Massnahmen auf informellem Wege Beziehungen anzubahnen, um damit den Behörden in Mandschukuo eine spätere Anerkennung und damit Wohlwollen zu signalisieren. Die letztlich durchgeführte Reise des Handelsagenten Brack reihte sich in diesen Massnahmenkatalog, der durchaus Erfolge zeitigte, ein.907

			Neben dem konzertierten Lobbying mit der Gesandtschaft und dem Generalkonsul verfügte die schweizerische Handelskammer in Shanghai auch noch über einen zweiten Weg der politischen Einflussnahme gegenüber den chinesischen Behörden, der sie von Henry de Torrenté und Adalbert Koch unabhängiger machte. Dabei handelte es sich um Lobbying über das sogenannte International Joint Committee.908 Vor 1941 hatte die SGCC als übergreifende Dachorganisation der verschiedenen nationalen Handelskammern gedient. Diese internationale Handelskammer wurde allerdings während des Krieges aufgelöst. In der Nachkriegszeit fehlte also eine gemeinsame Kooperationsplattform der einzelnen Handelskammern für das Lobbying gegenüber den chinesischen Regierungsstellen. Um hier Abhilfe zu schaffen, ergriff die britische Handelskammer die Initiative zur Gründung eines International Joint Committee, das koordinierte Aktivitäten der Einzelorganisationen erlauben sollte.909 Dem Verbund gehörten unter anderem die britische, französische, dänische, norwegische, belgische, schweizerische, amerikanische und niederländische Handelskammer an.910 Dabei ist auffällig, dass sich im Vergleich zur Zwischenkriegszeit die Machtverhältnisse zwischen den nationalen Handelskammern und Wirtschaftsverbänden verschoben hatten. Während vor 1941 die britische Handelskammer autonom agieren konnte und in Lobbyangelegenheiten eine führende Rolle übernahm, war sie in der Nachkriegszeit – nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Verlustes der Treaty Rights – ein Primus inter Pares. Die britische Handelskammer war nach 1945 bei Lobbyaktivitäten stark auf die Hilfe der anderen nationalen Handelskammern angewiesen, wodurch diese, insbesondere auch die schweizerische Organisation, als Akteure der politischen Interessenvertretung deutlich aufgewertet wurden.911 Dieser Verlust an britischer Dominanz manifestierte sich auch im Führungspersonal des International Joint Committee. Während vor dem Krieg die Führungsebene der SGCC vor allem von britischen Unternehmensvertretern geprägt war, war beispielsweise Frithjof Hoehnke der Vorsitzende des International Joint Committee in der Nachkriegszeit. Bei diesem handelte es sich um den Repräsentanten der norwegischen Handelskammer in China.912 Das International Joint Committee eröffnete der schweizerischen Handelskammer einen Weg des «klassischen» Lobbyings ohne die Intervention staatlicher Akteure. Wenn beispielsweise die schweizerische Gesandtschaft der Handelskammer Restriktionen für Verhandlungen auferlegte, konnte diese schlichtweg über ihren zweiten Kanal des International Joint Committee solche Vorgaben umgehen.

			Insgesamt kann festgestellt werden, dass die politische Interessenvertretung der schweizerischen Handelskammer sowohl über das International Joint Committee als auch in Kooperation mit den schweizerischen Aussenvertretungen von mittlerem Erfolg gekennzeichnet war. Im Allgemeinen bewirkten die politischen Kampagnen der Handelskammer bei den chinesischen Behörden keine fundamentalen Veränderungen in den verschiedenen wirtschaftspolitischen Themenbereichen. Dies lag aber weniger in einer Unprofessionalität der Lobbyarbeit oder einer grundsätzlichen Ablehnung der schweizerischen Positionen durch die chinesischen Verhandlungsführer, sondern vielmehr in praktischen Sachzwängen der chinesischen Regierungsstellen begründet.913 Auf einer konkreten Ebene konnte die schweizerische Handelskammer aber immer wieder graduelle Veränderungen der wirtschaftspolitischen Praktiken erreichen.914 Aber selbst wenn direkte Versuche der politischen Einflussnahme scheiterten, wiesen die Verhandlungen mit den Behörden immer noch den fundamentalen Vorteil der Informationsbeschaffung auf. Durch die direkte Fühlungnahme mit den relevanten Regierungsstellen war die Handelskammer – und damit ihre Mitgliederfirmen – stets sehr früh und im Voraus über geplante wirtschaftspolitische Massnahmen unterrichtet.915 Die enge Verknüpfung der verschiedenen staatlichen, halbstaatlichen und privaten schweizerischen Akteure führte dazu, dass diese Synergieeffekte nutzen und unterschiedliche Verhandlungsebenen – offizielle und informelle – bedienen konnten. 

			Wie waren jedoch die Möglichkeiten der politischen Interessenvertretung der schweizerischen Handelskammer gegenüber den Regierungsstellen in Bern gestaltet? Das Heimatlobbying war, wie bereits beschrieben, sehr schwach ausgeprägt. Es hatte für die Handelskammer bzw. die Handelsfirmen in der Nachkriegszeit in erster Linie bei der Frage nach dem Abschluss eines neuen bilateralen Handelsvertrags zwischen der Schweiz und China Relevanz. Dabei hatte die Handelskammer in China aber keine Möglichkeiten, direkt mit den relevanten Behörden in Bern in Verbindung zu treten, und war deshalb auf den schweizerischen Gesandten und Generalkonsul als Vermittler angewiesen. Dies versetzte die Handelskammer in eine sehr schwache Position. Als Richard von der Crone 1947 versuchte, die Thematik der Handelsverträge bei den lokalen Diplomaten zu forcieren, scheiterte er an einer abwartenden Haltung von Koch und de Torrenté.916 Nichtsdestotrotz wurde das Anliegen des Abschlusses eines Handelsvertrags in den Folgejahren bis zur praktischen Auflösung der Handelskammer, die ungefähr 1953 erfolgte, von den Vertretern der Organisation wieder aufgegriffen.917 

			2.3 Lobbying in der Schweiz und in Europa: Handelskammern, Branchenverbände, Spitzenverbände und Asienlobbyverbände 

			Um Heimatlobbying betreiben zu können, nutzten die meisten Asienhändler jedweder Nationalität zwar auch ihre Verbände in Ost- und Südostasien (siehe Kapitel 2.1 und 2.2), vor allem aber unterhielten sie zu diesem Zweck Lobbystrukturen in ihren Heimatländern. Schweizerische Kaufleute verfolgten bis in die Zwischenkriegszeit hinein jedoch nur in beschränktem Masse eine solche Strategie. Heimatlobbying gegenüber den Bundesbehörden in Bern hatte zwar Relevanz für sie, wie z. B. Kapitel 1.2 gezeigt hat, in viel grösserem Umfang setzten sie aber auf Grossmachtlobbying, also das Trittbrettfahren über das Prinzip der Meistbegünstigung. Sie profitierten besonders vom Heimatlobbying britischer Händler, also beispielsweise von den Strukturen der China Association in London, die im Folgenden exemplarisch beleuchtet werden. Erst ab den 1930er-Jahren begannen schweizerische Kaufleute mit Asienbezug, ihre Verbandsstrukturen in der Schweiz zu festigen. 

			Britisches Lobbying in Grossbritannien: Von lokalen Handelskammern über Ad-hoc-Komitees bis zur China Association

			Wie bereits in den Kapiteln 2.1 und 2.2 zu sehen war, nutzten britische Händler bis zur Gründung dezidierter Asienlobbyverbände, wie der China Association, internationale Handelskammern in Asien, um Lobbying bei der britischen Regierung zu betreiben. Für das Heimatlobbying waren aber Organisationsstrukturen in Grossbritannien von noch viel grösserer Wichtigkeit. Diese waren, genauso wie jene in Asien, bis zur Schaffung der China Association im späten 19. Jahrhundert schwach ausgeprägt, von improvisierter Natur und bestanden weitgehend aus Handelskammern.918

			In der britischen Heimat konnten Handelsunternehmen, die in Asien tätig waren, lediglich auf ein Netz von Handelskammern zurückgreifen, die lokale oder regionale Unternehmen im Vereinigten Königreich seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert an verschiedenen Orten aufgebaut hatten. Diese Organisationen unterhielten Beziehungen zu Parlament, Foreign Office, Colonial Office sowie Board of Trade und konnten so Einfluss auf handelspolitische Vorgänge nehmen. Diese Institutionen wiesen jedoch keine spezifische Ausrichtung auf die britische Asienpolitik auf und waren daher nur bedingt ein nützliches Lobbywerkzeug der Asienhändler. Erst mit der Gründung der London Chamber of Commerce im Jahr 1881 änderte sich dies in Ansätzen. Die Londoner Handelskammer wurde unter anderem von William Keswick gegründet und erhielt dadurch einen dezidierten Asienfokus. Keswick war Partner von Matheson & Co., der Muttergesellschaft der einflussreichen Asienhandelsfirma Jardine, Matheson & Co. in der britischen Hauptstadt.919

			Wie funktionierte dieses Heimatlobbying über die Handelskammern in Grossbritannien aber konkret? Die heimatlichen Handelskammern – beispielsweise in Manchester und Glasgow – lancierten selbst keine politischen Kampagnen gegenüber der Regierung. Vielmehr waren es die internationalen Handelskammern in Asien, welche die Initiative zum Heimatlobbying ergriffen und dabei die heimatlichen Handelskammern instrumentalisierten. Die heimatlichen Handelskammern waren vor allem Repräsentanten der britischen Industriebetriebe und verfügten aufgrund dieses nationalen Fokus über kaum zuverlässige Informationen über asiatische Märkte. Die britischen Asienfirmen nutzten diese Informationsasymmetrien, indem sie den Handelskammern in Grossbritannien entweder über individuelle Firmenvertreter oder in grösserem Masse über die Handelskammern in Asien ihr Narrativ der politischen und wirtschaftlichen Lage auf den fernöstlichen Märkten vermittelten. Beispielsweise in Bezug auf das «Reich der Mitte» ging diese Erzählung ungefähr so: Britische Fertigerzeugnisse verzeichneten niedrige Absatzzahlen auf dem chinesischen Markt. Schuld daran waren nicht wirtschaftliche, sondern vor allem politische Hindernisse, d. h. die Unzulänglichkeiten der zwischenstaatlichen sino-britischen Verträge. Auf Basis dieses Narrativs forderten sie – teilweise erfolgreich – die heimischen Handelskammern dazu auf, Druck auf das Foreign Office hinsichtlich der Abschaffung dieser Handelshemmnisse aufzubauen. Die britischen Händler – vor allem vermittelt durch die HKGCC und SGCC – machten also ihre Anliegen zu Problemen der heimatlichen Handelskammern als Repräsentanten der britischen Industrie.920 Das Foreign Office liess sich bei diesen Lobbyingaktivitäten keineswegs von den britischen Handelsfirmen vollständig vereinnahmen.921 Nichtsdestotrotz ist aber erkennbar, dass die britische Regierung die Asienhändler und deren Handelskammern als Akteure sehr ernst nahm, da sie bei grundlegenden politischen Entscheidungen diese proaktiv in die Beratungen miteinbezog.922

			Ein weiterer wichtiger Weg des Heimatlobbyings, den britische Händler bis zum Ende des 19. Jahrhunderts beschritten, war die Gründung von «Ad-hoc-Komitees» in London. Für spezifische politische Probleme wurden von den Handelsunternehmen oder von den internationalen Handelskammern in Asien nur kurzfristig existierende Komitees ins Leben gerufen. Diese hatten die Aufgabe, die Lobbykampagnen, die sich an die britische Regierung richteten, in London zu organisieren und zu leiten, vor allem aber die heimatlichen Handelskammern von Kooperationen zu überzeugen. Sie stellten Plattformen dar, welche die politischen Kräfte der lokalen Handelskammern in Asien und der heimatlichen Handelskammern gegenüber den britischen Behörden bündelten. Diese Ad-hoc-Komitees waren somit die ersten Vorläufer der China Association, da erstmals aus Asien zurückgekehrte Firmenmanager versuchten, solide Lobbyingstrukturen in der Hauptstadt und ein engeres Verhältnis zum Foreign Office aufzubauen. Auf diese Weise konnten die Händler – zumindest sporadisch – eine gute institutionelle Basis für die politische Einflussnahme im Vereinigten Königreich schaffen.923

			Im Laufe der Zeit bildeten sich auch nationale Dachverbände der Handelskammern heraus, an denen britische Asienhändler über ihre Individualorganisationen partizipierten. So entsandte beispielsweise die HKGCC immer einen Händler als Repräsentanten in die Federation of Chambers of Commerce of the British Empire, die 1911 gegründet wurde und ihren Sitz in London hatte. Für die politische Interessenvertretung der britischen Kaufleute mit Asienbezug hatten diese übergeordneten Spitzenverbände allerdings kaum praktischen Nutzen oder Relevanz.924

			Gegen Ende des 19. Jahrhunderts lösten die britischen Kaufleute in Asien das improvisierte System der heimatlichen Handelskammern und Ad-hoc-Komitees ab und stellten ihre Heimatlobbyaktivitäten mit der Gründung von spezialisierten Asienlobbyverbänden, wie der China Association, auf eine neue und solide institutionelle Basis.925 Das Kernstück der China Association waren nicht so sehr ihre in Kapitel 2.2 beschriebenen asiatischen Zweigniederlassungen, sondern ihre Organisationsstrukturen in der britischen Hauptstadt. Das zentrale Leitungsgremium des Verbands bildete das General Committee, das auch London Committee genannt wurde. Dieses bestand vereinzelt aus Parlamentsmitgliedern sowie ehemaligen Kolonialbeamten und Militärangehörigen, die einen Asienbezug aufwiesen, aber vor allem aus Vertretern der führenden Ostasienfirmen. Zu diesen Unternehmen zählten unter anderem Banken, Ölkonzerne, Industriebetriebe und Schifffahrtsgesellschaften. Die am stärksten repräsentierte Gruppe waren aber die grossen britischen Asienhandelshäuser, deren prominenteste Vertreter Jardine, Matheson & Co. und Butterfield & Swire waren, sie umfasste aber auch Firmen wie Dent & Co., Arnhold & Co., Gibb, Livingston & Co. und Dodwell & Co.926 Die China Association war also stets ein Instrument von grenzüberschreitend tätigen Grossunternehmen und nicht von KMUs oder «einfachen» Briten in Ostasien.927

			Die mit Abstand wichtigsten individuellen Exekutivfunktionen der Organisation lagen im Amt des Chairman sowie stellvertretend in dem des Vice-Chairman begründet.928 Die beiden Posten waren meistens mit Vertretern der einflussreichsten Handelsunternehmen besetzt. In den Anfangsjahren waren dies vor allem Repräsentanten von Dent & Co. und Jardine, Matheson & Co.929 In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dominierten in erster Linie Butterfield & Swire und Jardine, Matheson & Co. diese Positionen.930 

			Die wichtigste Lobbyingmethode der China Association war der Weg der politischen Interessenvertretung über das Foreign Office. Die Organisation hielt sehr engen, vertrauensvollen und kooperativen Kontakt zum britischen Aussenministerium.931 Das Ziel der China Association war es, konfrontatives Verhalten und kritische Äusserungen gegenüber den britischen Behörden in der Öffentlichkeit zu vermeiden und stattdessen durch Diskretion und Kooperation932 das Foreign Office in der Formulierung seiner Asienpolitik graduell zu beeinflussen.933 Im Gegensatz zu dieser sehr engen Verbindung zum Aussenministerium unterhielten die führenden britischen Handelsunternehmen – und damit auch die China Association – traditionell in viel geringerem Umfang und nur rudimentär Beziehungen zum Colonial Office.934 Dies führte dazu, dass die China Association auf räumlicher Ebene zwar effektives Lobbying für China oder Japan betreiben konnte, da in diesen informell-kolonialen Kontexten das Foreign Office die britische Regierung vertrat. In der britischen Kronkolonie Hongkong hingegen, die unter den Zuständigkeitsbereich des Colonial Office fiel, hatte die China Association nur bedingt und sporadisch Erfolge im Bereich der politischen Einflussnahme zu verbuchen.935

			Neben der zentralen Vorgehensweise der China Association, dem Lobbying über das Foreign Office, existierte auch noch ein weiterer Weg der politischen Interessenvertretung. Dabei handelte es sich um das Stellen von kritischen Fragen im House of Commons mit dem Ziel, auf diese Weise Agenda-Setting betreiben und politischen Druck auf die britische Regierung aufbauen zu können. Diese Lobbyingmethode war für die China Association allerdings lange Zeit nur von sekundärer sowie untergeordneter Natur und kam nur sporadisch zum Einsatz. Die Organisation galt in diesem Bereich des Lobbyings als ineffizient.936 Die führenden britischen Handelshäuser erkannten in den 1930er-Jahren aber zunehmend den Wert dieser Form der Interessenvertretung, die andere Verbände geschickt einzusetzen wussten.937 Um diesen Missstand zu beheben, ernannte die China Association 1935 Lord Winterton zu ihrem Präsidenten – den Vorsitzenden des China sub-committee of the Foreign Affairs Committee der konservativen Partei.938 Dieses Komitee war ein Unterhausausschuss führender konservativer Politiker mit Bezug zur britischen Chinapolitik,939 der dafür bekannt war, kritische Fragen im House of Commons zugunsten der Briten im «Reich der Mitte» vorzubringen.940 

			Die China Association agierte in Grossbritannien im Bereich der politischen Interessenvertretung keineswegs im Alleingang. Vielmehr ergaben sich vielfältige Kooperationsformen mit anderen Lobbyorganen. Dies betraf vor allem die Handelskammern. Genauso wie in Asien die Zweigniederlassungen der China Association zum Teil Kooperationen mit den lokalen Handelskammern eingingen (siehe Kapitel 2.2), ergaben sich auch in Grossbritannien Synergieeffekte zwischen dem General Committee und den heimatlichen Handelskammern. Das London Committee übernahm ab dem späten 19. Jahrhundert die Leitung der Lobbykampagnen in der britischen Hauptstadt und erfuhr dabei Unterstützung durch die verschiedenen lokalen Handelskammern.941 

			Insgesamt lässt sich festhalten, dass den britischen Handelsunternehmen mehrere sehr effiziente, professionalisierte und integrierte Lobbyorganisationen zur Verfügung standen. Auf deren Ressourcen der politischen Einflussnahme konnten sie je nach Zielsetzung und Bedarf einzeln zurückgreifen. Oftmals nutzten die einflussreichen Handelshäuser allerdings nicht nur eine partikulare Organisation, um ein bestimmtes politisches Anliegen zu verfolgen. Vielmehr kombinierten sie mehrere Lobbywege und machten daher von verschiedenen Lobbyorganisationen und -systemen gleichzeitig Gebrauch. Die Lobbyorganisationen kooperierten je nach Fragestellung stark und pragmatisch miteinander und konnten daher ihre Kapazitäten und Kompetenzen sehr zielführend und effektiv bündeln. Den spezialisierten Asienlobbyverbänden kam dabei eine zentrale Rolle zu. Sie dienten als Leitinstitutionen und Koordinationsplattformen für die Lobbykampagnen in der britischen Heimat. Die britischen Handelsunternehmen verfügten also nicht über einzelne politische Werkzeuge, sondern über ein ausdifferenziertes Lobbyingsystem. Schweizerische Händler waren zwar nicht direkt an diesem System beteiligt, profitierten aber davon.

			Lobbyingstrukturen in der Schweiz: Von lokalen Handelskammern zum SHIV als Spitzenverband

			Ähnlich wie im britischen Fall standen am Anfang der Verbandsentwicklung in der Schweiz lokale, regionale oder kantonale Handelskammern. Bis Ende der 1850er-Jahre existierten nur sogenannte Handelskommissionen, die staatlich organisiert und lediglich zur Beratung der kantonalen Regierungen bestimmt waren. Es handelte sich also mehr um Behörden als um Lobbyorgane von Unternehmen. Eine Ausnahme bildete das einflussreiche Kaufmännische Direktorium St. Gallen, das bereits 1675 gegründet worden war und die Interessen der Ostschweizer Textil(export)industrie politisch vertrat. Zu diesem Kaufmännischen Direktorium kamen ab den späten 1850er-Jahren Schritt für Schritt weitere privatwirtschaftlich organisierte Handelskammern hinzu, die sich anfänglich zum Teil als «Börsenvereine» oder «Handels- und Industrievereine», später dann aber zunehmend als «Handelskammern» bezeichneten. Die erste Schaffung einer solchen privatwirtschaftlichen Organisation erfolgte in der Waadt im Jahr 1859, weitere wichtige Gründungen fanden beispielsweise in Bern (1860), Glarus (1864), Genf (1865), Zürich (1873) und Basel (1876) statt.942

			Für schweizerische Asienhändler waren diese Handelskammern für lange Zeit ihr erster Bezugs- und Ansatzpunkt, was das Heimatlobbying in der Schweiz anging. Asienhändler gehörten zum Teil zu den prominenten Gründungsmitgliedern dieser Organisationen und sie waren auch durchaus in deren Leitungsgremien vertreten. Trotzdem blieben Handelskammern vor allem eine Domäne der schweizerischen Industrie. Wenn also Asienthemen in diesen Organisationen behandelt wurden, kamen dabei eher die Interessen der exportorientierten Textil- oder Uhrenindustrie als die der reinen Asienhändler zum Ausdruck. Beispielsweise versuchte die Zürcher Handelskammer in den Jahren 1897 und 1898, eine durch den Bund finanziell unterstützte schweizerische Handelskammer – bzw. eine Art Handelsagentur – in Japan zu erhalten. Die neue Organisation sollte vor allem als Vermittlungsbüro zwischen schweizerischen Produzenten und japanischen Abnehmern fungieren und somit den Export aus der Schweiz fördern. Dieser politische Vorstoss, der letztlich nicht erfolgreich war, spiegelte keinesfalls die Interessen der schweizerischen Händler in Japan wider, weil ökonomische Vermittlungsdienste, wie bereits in Kapitel 2.2 zu sehen war, das ureigene Geschäftsmodell der Kaufleute bedrohten.943 

			In den ersten Jahren nach ihrer Gründung spielten Asienhändler noch eine prominentere Rolle in den Handelskammern, weil das Asiengeschäft in der Mitte des 19. Jahrhunderts noch massgeblich vom Typus des Händler-Fabrikanten bestimmt war. So prägte beispielsweise Peter Jenny (siehe Kapitel 1.1) massgeblich die Handelskammer von Glarus in ihrer Startphase. Nach seiner Rückkehr von Manila in die Schweiz in den 1860er-Jahren fungierte er über viele Jahre als Nationalrat und Ständerat.944 In seiner alten Heimat war er auch eine treibende Kraft beim Aufbau von Lobbystrukturen. Auf individueller Ebene warb er gegenüber den Bundesbehörden immer wieder und nachdrücklich für die Förderung des Asienhandels und damit der schweizerischen Exportindustrie.945 Peter Jenny war zudem der Präsident der staatlichen Handelskommission von Glarus, welche die Kantonsbehörden beriet, und 1864 eines der Gründungsmitglieder der privatwirtschaftlich organisierten Glarner Handelskammer. Aufgrund der Tatsache, dass Produktion und Handel in seiner Person verschmolzen, repräsentierte Jenny in der Handelskammer sowohl die Interessen der heimischen Exportindustrie als auch die des Asienhandels. Nichtsdestotrotz nahm er vermutlich seine Rolle als Gründungspersönlichkeit der Handelskammer vor allem aufgrund seiner Funktion als Industrieller und weniger als Kaufmann ein.946 Denn auch seine individuellen Lobbybemühungen fanden nur Anklang bei den Bundesbehörden, weil diese ihn als einflussreichen Industriellen und nicht als Händler betrachteten.947 Händler-Fabrikanten – im Gegensatz zu reinen Kaufleuten – waren aufgrund ihrer Produzentenfunktion in der Lage, effektives Lobbying zu betreiben.

			In Zürich, wo besonders viele und wichtige Asienhändler ihre Stammsitze hatten, lässt sich die Stellung der schweizerischen Kaufleute mit Asienbezug in den Handelskammern noch besser veranschaulichen. Der Vorstand der dortigen Handelskammer, der anfänglich neun Mitglieder umfasste und bis zum Ende des Ersten Weltkriegs auf 21 anwuchs, setzte sich im Wesentlichen aus Industriellen (vor allem aus dem Bereich der Textil- und Seidenproduktion), aber auch aus Vertretern des Bankwesens und der Versicherungsbranche zusammen. Händler waren ebenfalls vertreten, aber nur in untergeordneter Zahl, und von den Kaufleuten mit einem dezidierten Fokus auf Asien befanden sich jeweils nur einer oder maximal zwei gleichzeitig im Vorstand. Beispielsweise wies 1873, also im Gründungsjahr der Handelskammer, von den neun Vorstandsmitgliedern nur eines einen direkten Asienbezug auf. Es handelte sich um den Händler-Fabrikanten und Nationalrat Heinrich Fierz,948 der Baumwollindustrieller war, aber gleichzeitig im Jahr 1857 eine Exportgesellschaft mit Hauptsitz in Zürich gegründet hatte und dadurch auch zum «Grosskaufmann» geworden war. Die Gesellschaft diente als Zusammenschluss kleinerer Baumwoll- und Seidenfabrikanten, die ihre Produkte koordiniert in neuen ausländischen Märkten absetzen wollten. Die Exportgesellschaft operierte global und hatte Ableger in Europa, Brasilien, Indien, im Nahen und Mittleren Osten und in China.949 Fierz war sicherlich aufgrund des Umstands an das Vorstandsamt gelangt, dass er ein wichtiger Zürcher Industrieller war. Mit Blick auf seine kaufmännische Funktion konnte er aber auch Einfluss auf die inhaltliche Ausrichtung der Zürcher Handelskammer nehmen, um den Chinahandel zu fördern.

			Heinrich Fierz war aber beileibe nicht der einzige Händler-Fabrikant in dem Vorstandsgremium. Ein prominentes Mitglied in der Frühphase der Zürcher Handelskammer war beispielsweise Conrad Cramer-Frey, der schnell zum Präsidenten der Organisation avancierte – und das parallel zu seiner Funktion als Nationalrat. Cramer-Frey war Teilhaber eines Unternehmenskonglomerats, das sich in Aarau und Zürich der Fabrikation widmete, aber auch in Brasilien eine Handelsfirma betrieb. Cramer-Frey hatte als Kaufmann selbst mehrere Jahre in Bahia gelebt. Er war daher genauso Händler-Fabrikant wie Fierz, allerdings nicht mit einem Asien-, sondern einem Lateinamerikafokus.950

			Im Laufe der Zeit nahm die Bedeutung der im Asiengeschäft tätigen Händler-Fabrikanten in der Zürcher Handelskammer ab. Stattdessen erhielt ein neuer Typus von Kaufleuten mehr Repräsentationsmöglichkeiten. Ende des 19. Jahrhunderts kamen die grossen schweizerischen Welt- und Transithandelsfirmen auf, die kleinere Händler-Fabrikanten an Marktmacht und Einfluss schnell übertrafen.951 Ab dem Jahr 1900 setzte sich dieser neue Händlertypus auch politisch durch, denn ab diesem Zeitpunkt war immer ein führender Repräsentant des Asientransithandels als Mitglied im Vorstand der Zürcher Handelskammer vertreten, d. h. von 1900 bis 1909 A. Wolff-Sutz (Siber, Wolff & Co.), von 1909 bis 1918 Wilhelm Heinrich Diethelm (Diethelm & Co.) und von 1919 bis mindestens 1924 E. Müller-Renner (Gebrüder Volkart).952 Mitunter schaffte es auch ein Asientransithändler in das höchste Amt der Handelskammer. Willy Max Keller-Diethelm kam 1906 als Anfang Zwanzigjähriger nach Manila und trat dort in die führende schweizerische Transithandelsfirma Ed. A. Keller & Co. ein, die sein Vater Eduard Anton Keller ungefähr zwei Jahrzehnte zuvor gegründet hatte (siehe Kapitel 1.1). Nach dem Tod des Vaters und seiner Hochzeit mit der Tochter seines geschäftlichen Konkurrenten Wilhelm Heinrich Diethelm kehrte er 1919 in die Schweiz zurück. In den folgenden Jahren fungierte er als Verwaltungsratspräsident und Partner der Firma (1921–1955) und auch als Präsident der Zürcher Handelskammer.953 Wann genau er die letztgenannte Funktion ausübte, konnte im Rahmen dieser Studie nicht rekonstruiert werden. Zumindest für das Jahr 1942 lässt sich aber mit Sicherheit sagen, dass er das Amt des Präsidenten der Zürcher Handelskammer innehatte.954 Aber auch kleinere Asienhändler gelangten durchaus in den Vorstand der Organisation. Dies zeigt das Beispiel von A. Sulzer, der von 1921 bis mindestens 1924 Mitglied des Gremiums war.955 Bei dessen Firma Sulzer Bruderer & Co. handelte es sich nicht um ein grosses Transithandelshaus, sondern um ein einfaches Importunternehmen in Indien.956 Schweizerische Asienhändler konnten also an Entscheidungen der Handelskammern in der Schweiz mitwirken und in den Vorstandsgremien Agenda-Setting betreiben, sie hatten aber insgesamt betrachtet nur einen beschränkten Einfluss auf die Organisationen. Die Binnendifferenzierung der Kaufleute zeigt, dass Händler-Fabrikanten Mitte des 19. Jahrhunderts noch relativ gut Lobbying in der Schweiz betreiben konnten, weil sie die Funktion des heimischen Produzenten verkörperten. Dies war bei reinen Asienkaufleuten, z. B. bei den Welt- und Transithändlern in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, weniger der Fall.

			Ähnlich wie in Grossbritannien waren die Lobbybemühungen der Handelskammern in der Schweiz in der Mitte des 19. Jahrhunderts eher improvisierter als professioneller Natur. Die Organisationen waren zufällig und wenig koordiniert auf lokaler und regionaler Ebene entstanden. Während sie dementsprechend mit den Kantonsregierungen gute Beziehungen unterhielten und auf diese einen nicht zu unterschätzenden politischen Einfluss ausübten, war das Lobbying gegenüber der Regierung in Bern in den Anfangsjahren der Handelskammern nur bedingt effizient.957 Auch waren die Handelskammern nur in Ansätzen miteinander verbunden, sodass schweizerische Industrielle und Händler eine verstärkte organisatorische Bündelung und Koordination der Lobbykräfte gegenüber den Bundesbehörden als notwendig erachteten.958 Eine solide Institutionalisierung der Lobbybemühungen auf nationaler Ebene wurde auch nicht zuletzt deshalb als wichtig angesehen, weil sich Schweizer zunehmend mit Schutzzöllen im Ausland konfrontiert sahen, gegen die es gemeinsam vorzugehen galt.959 Genauso wie im britischen Fall gab es daher im späten 19. Jahrhundert Anstrengungen, diese Missstände zu beheben,960 allerdings nicht durch die Schaffung von spezialisierten Asienlobbyverbänden (der erste dieser Art wurde erst 1945 gegründet) oder einem ganzen System an Lobbyverbänden. Stattdessen wurde mit dem SHIV im Jahr 1870 ein Spitzenverband ins Leben gerufen.961

			Der SHIV vertrat nicht ausschliesslich die Interessen der schweizerischen Asienfirmen, sondern die der gesamten Industrie und des gesamten Handels der Schweiz.962 Er verfügte über zwei Leitungsgremien, die aus führenden Unternehmerpersönlichkeiten bestanden. Zum einen war dies der sogenannte Vorort, bei dem es sich um eine administrative und geschäftsleitende Präsidialbehörde handelte. Die Bezeichnung «Vorort» setzte sich im Laufe der Zeit auch für den Gesamtverband umgangssprachlich durch. Zum anderen wies der SHIV einen beratenden Ausschuss auf, der anfänglich aus elf Mitgliedern bestand. Dieser Ausschuss entwickelte sich in der Praxis zur einflussreichen leitenden Instanz des SHIV, da er nicht nur administrative Aufgaben ausführte, sondern gerade bei inhaltlichen politischen Fragen eine Führungsrolle übernahm. Er war als übergeordnete Einheit auch dafür zuständig, einen Ausgleich zwischen den divergierenden Positionen der einzelnen Sektionen zu schaffen.963

			Die Mitglieder des SHIV waren nicht einzelne Unternehmen oder individuelle Geschäftsleute, sondern Subverbände, welche die sogenannten Sektionen des Spitzenverbands bildeten.964 Bei politischen Fragen entwickelte sich ein institutionalisierter und stufenförmiger Vernehmlassungsprozess, bei dem der Bund zunächst einmal die Leitungsgremien des SHIV kontaktierte.965 Diese wiederum konsultierten ihre Sektionen über Umfragen und aggregierten die eingehenden Stellungnahmen der einzelnen Subverbände zu einer Gesamtposition der Industrie und des Handels, die dann gegenüber den Bundesbehörden vertreten werden konnte.966 Die Gründungsmitglieder des SHIV waren die verschiedenen Handelskammern, weil sie 1870 die einzig existenten Verbandsformen des Handels und der Industrie in der Schweiz darstellten.967 Im Laufe der Zeit nahm allerdings die Bedeutung dieser lokal und regional organisierten Subverbände zugunsten von Branchenverbänden ab, die sich ab den 1870er-Jahren zunehmend gründeten. Im Jahr 1879 traten die ersten beiden sektoral organisierten Subverbände dem SHIV bei, die sich sogleich mit 19 Handelskammersektionen konfrontiert sahen. Einer dieser beiden ersten Branchenverbände war der im selben Jahr etablierte Schweizerische Spinner- und Weberverein. Um die Jahrhundertwende war das Verhältnis von Regional- und Fachverbänden bereits ausgeglichen. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts kehrte sich die Relation fundamental um, sodass 1956 den 23 Handelskammern 106 Branchenverbände entgegenstanden.968 Aufgrund ihrer immer schlechter werdenden Repräsentation im SHIV büssten Handelskammern also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunehmend ihren Einfluss auf die schweizerische Bundespolitik ein. Denn sie hingen zwangsläufig vom SHIV ab, der zum zentralen und unangefochtenen Lobbyorgan der Industriellen und Händler gegenüber der Schweizer Regierung avancierte.969 Für die Bundesbehörden brachte es deutliche Vorteile, mit dem SHIV über ein zentrales Verbindungsglied zur Industrie und zum Handel zu verfügen. Zum einen mussten sie bei politischen Fragen nicht mehr sämtliche Einzelverbände konsultieren, sondern erhielten aggregierte Informationen und ein konsolidiertes Stimmungsbild der Gesamtwirtschaft. Zum anderen waren sie nicht mehr gezwungen, bei sensiblen politischen Angelegenheiten Güterabwägungen bei divergierenden Positionen innerhalb der Geschäftswelt vorzunehmen. Dies erledigte der Spitzenverband bereits für sie.970

			Wie war nun die Stellung der schweizerischen Asienhändler im SHIV? Allgemein kann festgestellt werden, dass der Handel deutlich schlechter im SHIV repräsentiert war als die Industrie. Der Handel wiederum spaltete sich nochmals in den schweizerischen Grosshandel und den Transithandel auf.971 Und innerhalb dieser Unterkategorie der Transithändler fokussierte sich nur ein gewisser Teil der Handelshäuser auf Asien. Schweizerische Kaufleute mit Asienbezug stellten also im SHIV nur eine kleine Gruppe dar. Deshalb handelte es sich bei dem SHIV zwar allgemein betrachtet um eine sehr einflussreiche Organisation, aber dennoch keinesfalls um ein effektives und exklusives Lobbyorgan der Asienhändler mit einem dezidierten politischen Asienfokus, wie dies beispielsweise im britischen Fall mit der China Association gegeben war.

			Die marginale Repräsentation schweizerischer Asienhändler im SHIV äusserte sich konkret auf zwei Ebenen – bei ihrer Vertretung in den Sektionen und in den Leitungsgremien. Da die Sektionen anfänglich nur aus Handelskammern bestanden, in denen Asienkaufleute nur eine untergeordnete Rolle spielten, schlug sich diese mangelnde Repräsentation auch automatisch auf die Machtverhältnisse im SHIV nieder. Als im Laufe der Zeit die Bedeutung von Handelskammern im SHIV abnahm und zunehmend neu gegründete (industrielle) Branchenverbände an ihre Stelle in dem Spitzenverband traten, wurde die Lage für die Asienhändler sogar nochmals deutlich schlechter. Denn sie verfügten bis 1934, als der Verband Schweizerischer Transit- und Welthandelsfirmen (VSTW) gegründet wurde, über gar keinen eigenen Branchenverband.972 Bis in die späte Zwischenkriegszeit waren Asienhändler dementsprechend in mehr als der Hälfte der SHIV-Sektionen gar nicht vertreten, weil es sich um industrielle Branchenverbände handelte. Und in den verbleibenden Handelskammer-Sektionen nahmen sie nur eine untergeordnete Stellung ein.

			Auf Ebene der Leitungsgremien bot sich ein ähnliches Bild. Die Präsidenten und Direktoren des SHIV, die an der Spitze der Leitungsorgane standen, waren überwiegend (Textil-)Industrielle und keine Kaufleute.973 Eine Ausnahme bildete beispielsweise Carl Emil Viktor von Gonzenbach, der von 1874 bis 1876 Präsident des SHIV war und vermutlich in dieses Amt gelangte, weil er gleichzeitig Präsident des Kaufmännischen Direktoriums St. Gallen war. Im Hauptberuf betrieb von Gonzenbach ein Handelshaus in St. Gallen. Er war ein international tätiger Kaufmann, zumindest hatte er seine Ausbildung nicht nur in St. Gallen, sondern auch in Italien und im Nahen Osten absolviert.974 Auch Händler-Fabrikanten schafften es in den frühen Jahren des SHIV vereinzelt in das Präsidentenamt des Spitzenverbands. So war der bereits beschriebene Conrad Cramer-Frey, der auf das Brasiliengeschäft spezialisiert war und als Präsident der Zürcher Handelskammer fungierte, auch von 1882 bis 1900 Präsident des SHIV.975

			In den gesamten Leitungsgremien des SHIV, also nicht nur bezogen auf die Präsidenten und Direktoren an deren Spitze, waren auch kaum Handelsvertreter vorhanden.976 Eine Ausnahme bildete wiederum die Frühphase des SHIV, in der Händler-Fabrikanten, die sogar einen Asienbezug aufwiesen, mitunter zu den wichtigsten Akteuren der Leitungsgremien gehörten, auch wenn sie zahlenmässig stets in der Minderheit blieben. Die zentrale Gründungsfigur des SHIV war der bereits in Kapitel 1.1 beschriebene Peter Jenny, der ein Paradebeispiel eines Asienhändlers darstellte, der gleichzeitig in der Textilfabrikation in der Schweiz tätig war. Als die Person, welche die Initiative zur Schaffung des SHIV ergriffen hatte, war Jenny auch Teil des ersten beratenden Ausschusses ab 1870. Ein weiteres Mitglied dieses ersten Ausschusses war G. Siber-Gysi, der als Vertreter der Zürcher Handelskammer (Börsenverein Zürich) in dem Leitungsgremium des SHIV auftrat.977 Bei ihm handelte es sich um den Händler-Fabrikanten Gustav Siber, der über seinen Bruder Hermann aufs Engste mit dem in Ostasien tätigen Handelshaus Siber & Brennwald verbunden war (siehe Kapitel 1.1).978

			Besonders in der Anfangsphase des SHIV hatten also Händler-Fabrikanten noch in einem gewissen Rahmen die Möglichkeit, die Themen des Asienhandels auf die politische Agenda zu setzen, weil sie in erster Linie als exportorientierte Industrielle und weniger als Kaufleute mit Industriebezug betrachtet wurden. Und auch die späteren Transithandelshäuser konnten sich bei spezifischen Fragen mit Asienbezug, so zum Beispiel bei der Aushandlung zwischenstaatlicher Verträge (siehe Kapitel 1.2), innerhalb des SHIV Gehör verschaffen. Im Allgemeinen waren die Kaufleute im SHIV aber unterrepräsentiert und deshalb spielten Asienthemen nur eine untergeordnete Rolle.

			Warum aber hatten schweizerische Fabrikanten eine so viel stärkere Stellung in den schweizerischen Verbandsstrukturen als (Asien-)Händler? Und warum war der politisch-lobbyistische Organisationsgrad der Letzteren nicht höher? Die Gründe dafür waren vielfältig. Generell kann festgestellt werden, dass in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, der politischen Kreise979 und der Wirtschaftswissenschaften in der Schweiz der Handel im Vergleich zur Industrie nur eine marginale Rolle spielte. Der Volkswirtschaftler Fritz Mangold brachte dies 1935 treffend auf den Punkt:

			Es ist seltsam, dass der schweizerische Handel, welcher Art er auch sein mag, in allen wirtschaftswissenschaftlichen Darstellungen der Schweiz über der Landwirtschaft, der Industrie usw. vernachlässigt oder bloss in einer Erläuterung unseres Warenverkehrs mit dem Auslande abgetan wird; selbst in Landmanns ‹Schweizerischer Volkswirtschaft› fehlt eine Darstellung des schweizerischen Handels.980

			Noch in gravierenderem Masse galten diese Wahrnehmungslücke und die Geringschätzung für den Spezialbereich des Transithandels. Transithändler vermittelten und bewegten Produkte und Rohstoffe von einem Drittland in ein anderes, ohne dabei die Schweiz zu tangieren, sodass solche Warenströme dem heimischen Betrachter weitgehend verborgen blieben. Diese fehlende Sichtbarkeit von Transithandelshäusern und ihren Tätigkeiten wurde besonders bei der Firma Gebrüder Volkart deutlich, die zwar eines der weltweit führenden Handelsunternehmen darstellte, aber trotzdem in der Schweiz bis in die Zwischenkriegszeit weitgehend unbekannt war. Die weitverbreitete Ansicht, der Handel sei im Gegensatz zur Industrie irrelevant für die schweizerische Volkswirtschaft,981 führte auch zu zahlreichen Diskriminierungen des erstgenannten Bereichs durch die schweizerischen Behörden, beispielsweise das EVD. Diese benachteiligten bei wirtschaftspolitischen Massnahmen oftmals nicht nur den Handel gegenüber dem verarbeitenden Gewerbe im Allgemeinen, sondern auch insbesondere den Transithandel. Dieser wurde aus national-volkswirtschaftlicher Sicht als besonders schädlich angesehen, da die vermittelten Waren weder in der Schweiz produziert wurden noch für die Schweiz bestimmt waren und so vermeintlich keine Relevanz für den Inlandsmarkt hatten.982 Innerhalb der Transithandelsfirmen wiederum hatten die Asienhändler eine schwache Stellung, da besonders der innereuropäische Transithandel, beispielsweise unter Beteiligung Deutschlands oder Italiens, nicht aber der in absoluten Umsatzzahlen deutlich geringere Asienhandel Aufmerksamkeit erregte.983 Daran wird deutlich, dass die schweizerischen Asienhändler gleich auf drei hierarchisch nachgeschalteten Ebenen marginalisiert wurden: Industrie versus Handel, Handel versus Transithandel und europäischer Transithandel versus Asientransithandel.

			Diese Geringschätzung oder Unterschätzung des Handels war einer der ausschlaggebenden Gründe, warum sich Kaufleute weniger Gehör in den schweizerischen Verbänden verschaffen konnten. Sie waren dementsprechend weniger gut in den Organisationen repräsentiert. Besonders im Fall des SHIV hatte dies tiefgreifende Auswirkungen auf einer politischen Ebene. Da der Spitzenverband das zentrale Verhandlungsorgan aller schweizerischen Unternehmen mit den Bundesbehörden darstellte, wird auch klar, warum Vertreter des verarbeitenden Gewerbes beträchtlich grösseren Einfluss auf das EVD und den Bundesrat hatten als ihre merkantilen Pendants. Die verschiedenen Interessengruppen waren deutlich mächtiger als die Transithandelsfirmen und genossen Repräsentationsprivilegien in Bern. Dies führte zu einer starken Übernahme von politischen Positionen der Industrie durch das EVD.984 Für die Fürsprecher des Transithandels war dies ein «Kampf des Kleinern gegen einen übermächtigen Grösseren, gegen den bisher wegen seiner Grösse und seines Einflusses nicht aufzukommen war».985

			Dabei stellt sich jedoch die Frage, warum britische Asienhandelshäuser, die ebenfalls im Transithandel tätig waren, eine so starke politische Stellung in London einnehmen konnten, während für ihre schweizerischen Pendants in Bern das Gegenteil der Fall war. Der Grund ist in den Strukturen des British Empire zu suchen, das massgeblich auf den Aktivitäten von Händlern aufgebaut war. Britische Händler waren an vielen Orten die Pioniere des Empires und kooperierten eng mit dem Colonial Office. Im informell-kolonialen China beispielsweise verkörperten die britischen Handelshäuser sogar das British Empire vor Ort. Aus diesem Grund waren Asienhandelsfirmen im Vereinigten Königreich per se zentrale politische Akteure. In der Wahrnehmung der Behörden und der Öffentlichkeit waren (und sind bis heute) daher Firmen wie Jardine, Matheson & Co. ein integraler Bestandteil kollektiver britischer Identität. Die zentrale Wichtigkeit asiatischer Regionen – hauptsächlich verkörpert durch Britisch-Indien, aber auch durch China – und die staatstragende Relevanz britischer Händler für das British Empire erklären, warum es britischen Asienfirmen nicht schwerfiel, sich in den politischen Strukturen Londons zu verwurzeln.986 Im Gegensatz dazu spielten in der Schweiz als Binnenland ohne eigene Kolonien internationale Handelsbeziehungen und grenzüberschreitende Interaktionsmuster keine besondere Rolle für ein Identitätsnarrativ. Vielmehr speiste sich die Idee nationaler Stärke auf wirtschaftlicher Ebene aus einer Industrieproduktion, die potenziell Raum für Exporte schuf. Die «Welt» diente dabei aber weniger als Bezugspunkt von Identität, sondern als potenzieller Absatzmarkt für die Schweiz. In einer Volkswirtschaft, die auf einer Wahrnehmungsebene vor allem dem Primat der Industrie folgte, war es für schweizerische Handelsfirmen deutlich schwerer, politischen Einfluss zu nehmen.

			Ein weiterer Grund für den geringen politischen Organisationsgrad der schweizerischen Asienhändler ist nicht in den äusseren Rahmenbedingungen, sondern in der Einstellung der Firmen zu finden. Traditionell agierten die Handeltreibenden – auch aufgrund der Art und Weise, wie der Transithandel funktionierte – sehr autonom und individuell, weshalb sie keinen gesteigerten Wert auf einen Zusammenschluss mit anderen Transithandelsfirmen legten.987 

			Erklärungsbedürftig ist aber noch, warum die schwache politische Stellung für schweizerische Asienhändler nicht weiter ins Gewicht fiel, wo doch durchaus Möglichkeiten bestanden hätten, ihre Lobbysituation zu verbessern. Warum gründeten Asienhändler nicht viel früher einen dezidierten Asienlobbyverband, der exklusiv ihre Interessen vertreten hätte? Wieso riefen Transithändler erst so spät einen eigenen Branchenverband ins Leben, wo sie doch problemlos schon Jahrzehnte zuvor diesen Schritt hätten gehen können? Und wieso legten die grossen Asienhandelshäuser eine starke und geradezu stoische Haltung des Individualismus an den Tag, anstatt mehr auf Kooperation mit anderen Handelsunternehmen zu setzen? Die kurze Antwort auf diese Fragen ist: Weil die Bildung von Organisationen zur politischen Interessenvertretung in Zeiten des Freihandels schlicht nicht notwendig war. Von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1920er-Jahre verfügten schweizerische Kaufleute durch Meistbegünstigungsklauseln und Exterritorialitätsrechte über einen relativ freien Zugang zu den unterschiedlichen Märkten in Asien. In diesem freien Kräftespiel der Wirtschaft konnten die grössten und einflussreichsten schweizerischen (Transit-)Handelshäuser über ihre beträchtliche ökonomische Macht unabhängig von Zusammenschlüssen bestehen. Ganz im Gegenteil, die Gründungen von Verbandsstrukturen schienen sogar schädlich, weil sie die Gefahr bargen, kleinere, nicht etablierte Handelsfirmen zu fördern und zu begünstigen, wie Kapitel 2.2 gezeigt hat. 

			Ein Branchenverband für grenzüberschreitend tätige Kaufleute: Die Gründung des Verbands Schweizerischer Transit- und Welthandelsfirmen (VSTW)

			Zu Beginn der 1930er-Jahre änderte sich das internationale System jedoch einschneidend, der freie Welthandel wurde zunehmend durch nationale protektionistische Massnahmen eingeschränkt. Dadurch und durch die Art und Weise, wie die schweizerischen Behörden mit der neuen Situation im internationalen Handel umgingen, sahen die schweizerischen Handelsfirmen ihre Geschäftsgrundlage erstmals grundlegend gefährdet. Besonders fühlten sich die Händler durch die Clearing-Abkommen benachteiligt, die in diesem Zusammenhang vom schweizerischen Bundesrat ab 1931 mit zahlreichen Staaten systematisch ausgehandelt und abgeschlossen wurden. Dies führte erstmals zu der Forderung der Etablierung eines Branchenverbands der Transithandelsfirmen, der schliesslich in Form des VSTW im Jahr 1934 gegründet wurde. Direkter Auslöser für diesen Schritt war das Verrechnungsabkommen mit Deutschland, bei dem die schweizerische Industrie zahlreiche Import- und Exportkontingente erhielt, der Transithandel aber weitgehend davon ausgeschlossen wurde. Der neue Verband wurde ins Leben gerufen, um gegen diese aus Sicht der Transithandelsfirmen ungerechtfertigten Clearing-Massnahmen der Bundesbehörden vorzugehen.988 Die erstmalige Gründung eines Fachverbands der Transithändler in der Schweiz erfolgte also genau in einer Zeit der zunehmend staatlich regulierten Märkte, wodurch ein Bewusstsein für die Wichtigkeit des politischen Instruments der organisierten Interessenvertretung aufseiten der Kaufleute entstand.

			Der 1934 gegründete VSTW mit Sitz in Basel hatte vor allem die Aufgabe, seine Mitgliederfirmen gegenüber den Behörden und Verbänden in der Schweiz politisch zu vertreten. Dabei war die neue Organisation aber keineswegs ein Lobbyorgan der Asienhandelsunternehmen, sondern vielmehr eine Institution für alle schweizerischen Transithandelsfirmen, unter denen die Unternehmen mit Asienbezug nur eine Minderheit darstellten. So hatte der Verband zum Gründungszeitpunkt 65 Mitglieder, unter denen sich vier offensichtliche Handelsfirmen mit Asienbezug befanden, d. h. Siber, Hegner & Co., Charles Rudolph & Co., Gebrüder Volkart und die Union Handels Gesellschaft. Zu späteren Zeitpunkten traten dem VSTW allerdings noch weitere Handelshäuser bei, die im Asiengeschäft tätig waren, wie zum Beispiel Diethelm & Co., das wie auch Gebrüder Volkart zu den wichtigsten fünf Unternehmen des Verbands avancieren sollte. Auch im Vorstandsgremium des VSTW spiegelte sich die Beteiligung der fernöstlichen Händler wider. So war Charles Rudolph, der Leiter des gleichnamigen Unternehmens, der erste Vizepräsident des Verbandes und langjähriges Vorstandsmitglied. Auch die Firmen Siber, Hegner & Co., Ed. A. Keller & Co. sowie Gebrüder Volkart entsandten vereinzelt Vertreter in den ungefähr siebenköpfigen Vorstand, wobei die Unternehmen des ausserasiatischen Transithandels auch in diesem Gremium die Mehrheit stellten. Entsprechend diesen Strukturen wies der VSTW auch keinen dezidierten thematischen Fokus auf Asien auf, sondern war vor allem mit dem europäischen Transithandel beschäftigt – auch wenn immer wieder Anliegen des Asienhandels berücksichtigt wurden.989 Es handelte sich also nicht um ein hocheffektives Asienlobbyorgan, wie dies die britische China Association darstellte, sondern um einen allgemeinen Branchenverband, der nur bedingt hilfreich für die Vertretung der Interessen der Asienhandelshäuser war.

			Der VSTW trat 1935 dem SHIV bei, um als kleiner Einzelverband besser mit den schweizerischen Behörden bezüglich wirtschaftspolitischer Anliegen in Kontakt treten zu können. Gleichzeitig hatte er aber auch das Ziel, weiterhin direkt mit diesen verhandeln zu können, da der SHIV teilweise kein Interesse an den Anliegen des VSTW zeigte und sich deshalb die Zusammenarbeit mit diesem mitunter schwierig gestaltete.990 Von behördlicher Seite waren direkte Verhandlungen mit einem Einzelverband, wie dem der Schweizerischen Transit- und Welthandelsfirmen, aber gar nicht erwünscht, da die Bundesbehörden nur auf oberster Verbandsebene mit dem SHIV in Verbindung treten wollten. Der Vorsteher des EVD, Bundesrat Hermann Obrecht, machte dem VSTW deshalb deutlich klar: «Der engere Contakt mit den Behörden, der vom Transithandel gewünscht wird, muss durch den Vorort [SHIV] erfolgen. Die Transithandelsfirmen müssen dafür sorgen, dass ihre Wünsche in vermehrtem Masse beim Vorort durchgesetzt werden.»991 Trotz dieser Vorgabe etablierte sich in der Praxis ein Vorgehen, bei dem der Verband zum Teil eigenständig mit der Handelsabteilung des EVD und dem EPD korrespondierte und zum Teil die Behörden über den Weg des SHIV kontaktierte. Inhaltlich betrafen die Eingaben des Verbands bei den Behörden im Fall des Asienhandels beispielsweise die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zur Regierung Chiang Kai-sheks992 oder die Aufhebung von Zahlungsverkehrsrestriktionen im Chinahandel nach dem Zweiten Weltkrieg, also Themen, die auch Richard von der Crone über die Schweizerische Handelskammer in China zur selben Zeit adressierte (siehe Kapitel 2.2).993 Auch die Zuteilung von Import- und Exportsonderkontingenten an die schweizerischen (Uhren-)Händler in Ostasien, deren Geschäfte während des Zweiten Weltkriegs zum Erliegen gekommen waren und die daher neue Exportmöglichkeiten in den Dollarraum suchten, waren Teil des Nachkriegslobbyings des Verbands.994 Diese Bemühungen waren vereinzelt erfolgreich, generell kann aber festgestellt werden, dass der VSTW kein besonders mächtiges und daher nur ein bedingt effektives Lobbyorgan für die schweizerischen Asienhändler war.

			Die späte Gründung eines ersten Asienlobbyverbands: Die Vereinigung der Schweizerischen Philippinenfirmen (VSP)

			Die regionalen Handelskammern, der SHIV und der VSTW hatten als potenzielle Institutionen für das Heimatlobbying keinen dezidierten Asienfokus. Die erste «richtige» Asienlobbyorganisation für den Kontakt mit den Behörden in Bern entstand erst mit der Gründung der Vereinigung der Schweizerischen Philippinenfirmen (VSP) im Frühjahr 1945. Die Organisation hatte sieben Mitgliederfirmen aus dem Bereich des Handels, wobei das Unternehmen Ed. A. Keller & Co. als grösste und bedeutendste schweizerische Philippinenhandelsfirma klar die Führung übernahm. So fungierte Willy Max Keller-Diethelm, der Verwaltungsratspräsident der Firma, gleichzeitig als Leiter der neuen Vereinigung. Aber auch wenn die Vereinigung endlich eine effektivere Plattform gerade für die Interessenvertretung der schweizerischen Asienhändler darstellen sollte, unterlag sie in institutioneller Hinsicht genau den gleichen Beschränkungen wie die bis dahin existierenden Lobbystrukturen der Händler. So hatte die VSP ihren Sitz und ihr Sekretariat beim VSTW in Basel und war mit diesem aufs Engste verwoben. Bei Fragen des Heimatlobbyings nutzte die Vereinigung vor allem die Strukturen des VSTW, sodass Petitionen über diesen an den SHIV und von dort an die Bundesbehörden weitergeleitet wurden.995 Interessenvertretung funktionierte demnach, wie bereits in der Vergangenheit, über eine Kaskade hierarchisch gestaffelter Verbände. Im Bereich des politischen Lobbyings in der Schweiz bot die VSP also kaum Vorteile gegenüber dem bereits zuvor etablierten VSTW. Ein zusätzlicher Nutzen war lediglich, dass die Interessen der Asienhändler durch die neue Institution nach aussen prominenter und sichtbarer zutage traten und so auch stärker beim VSTW repräsentiert waren.

			Der Hauptgrund für die Etablierung der VSP war die Forderung nach Kompensation von Kriegsschäden, welche die schweizerischen Handelsfirmen in Südostasien erlitten hatten. Über Entschädigungen wurde auf zwischenstaatlicher Ebene verhandelt, wobei eine auf die Philippinen entsandte US-amerikanische War Damage Commission über etwaige Kompensationen entschied. Auf schweizerischer Seite stand das EPD über die schweizerische Gesandtschaft in Washington mit der amerikanischen Regierung in dieser Angelegenheit in Kontakt. Auch der schweizerische Berufskonsul in Manila, Oskar Schneider, hatte Verbindungen zu der War Damage Commission. Schliesslich wurde mit dem «Philippine Rehabilitation Act of 1946» aber eine Regelung etabliert, nach der nur nach philippinischem oder amerikanischem Recht organisierte Firmen eine Möglichkeit auf Entschädigung hatten, wodurch schweizerische Handelsfirmen benachteiligt wurden. Die schweizerischen Behörden hatten demnach keinen besonders grossen Einfluss auf die Ausgestaltung der Entschädigungsregeln.996 

			Ein weiteres Anliegen der VSP war der Abschluss eines bilateralen Handels- und Niederlassungsvertrags zwischen der Schweiz und den Philippinen. Bis zur Unabhängigkeitserklärung der Philippinen im Juli 1946 galten für ausländische Handelsfirmen die Handelsbestimmungen, die zwischen ihren Herkunftsländern – also beispielsweise der Schweiz – und den USA in Form von Handelsverträgen bestanden (siehe Kapitel 1.2). Mit der Unabhängigkeit des südostasiatischen Landes existierte für schweizerische Händler jedoch erst einmal kein rechtliches Rahmenwerk mehr, durch das sie privilegierten Zugang zum philippinischen Markt gehabt hätten und das ihnen einen gewissen Schutz garantiert hätte. Da der junge Staat erst im Begriff war, administrative Strukturen aufzubauen, und da aussenpolitische Verhandlungseinheiten noch nicht existierten, war es auf einer technischen Ebene für die schweizerischen Behörden sehr schwierig, einen neuen bilateralen Vertrag für schweizerische Kaufleute auszuhandeln. Lediglich die USA hatten es frühzeitig geschafft, mit den Philippinen eine provisorische Regelung zu treffen, die amerikanischen Staatsbürgern für die Dauer von 28 Jahren eine privilegierte Stellung im Bereich des Handels und der Niederlassungsfreiheit im Vergleich zu Angehörigen anderer Nationen garantierte. Um weiterhin konkurrenzfähig auf den Philippinen operieren zu können, forderten die schweizerischen Handelsfirmen den Abschluss eines bilateralen Vertrags. Da die schweizerische Taktik für diese Verhandlungen zwischen den schweizerischen Bundesbehörden und dem SHIV ausgearbeitet wurde, blieb den Asienfirmen nur der Weg des Lobbyings gegenüber diesen Stellen über die VSP und den VSTW.997 Im Jahr 1948 hatte das EPD bereits einen Vertragsentwurf konzipiert, allerdings scheiterte dieser an den Vorbehalten der philippinischen Behörden, die eine nationale Agenda verfolgten und sämtlichen ausländischen Regierungen mit Misstrauen begegneten. Daher mussten die schweizerischen Händler ihre Forderung nach einem unmittelbar abzuschliessenden bilateralen Vertrag aufgeben.998 Letztlich konnte ein Freundschaftsvertrag mit den Philippinen, der auch Passagen zu Handels- und Niederlassungsfragen enthielt, erst im Jahr 1956 abgeschlossen werden.999

			Die Beispiele der verschiedenen Verbände zeigen, dass schweizerischen (Asien-)Händlern der Wert effektiven Lobbyings immer erst dann bewusst wurde, wenn der freie Handel unterbrochen und Wirtschaftsräume durch staatliche Eingriffe reglementiert wurden. Erst in diesen Situationen bedurfte es aus ihrer Sicht gemeinsamer Organisationen, um mit staatlichen Stellen verhandeln zu können, welche die neuen zentralen Akteure der regulierten Märkte darstellten. So ist es auch nicht verwunderlich, dass praktisch sämtliche Verbandsgründungen immer in Zeiten von Krisen und Schutzzollmassnahmen stattfanden. Wie bereits gezeigt werden konnte, war Protektionismus auf internationaler Bühne ein ausschlaggebender Grund für die Entstehung der Handelskammern und des SHIV im 19. Jahrhundert sowie des VSTW, der VSP und der Schweizerischen Handelskammer in China in den 1930er- und 1940er-Jahren. Die Beispiele der Philippinen und Chinas verdeutlichen, dass schweizerische Asienkaufleute besonders in postkolonialen Kontexten Interesse an der Schaffung von spezialisierten Verbänden hatten, wenn koloniale Handelsprivilegien ihre Gültigkeit verloren.

			Legislative Doppelfunktionen: Händler und Industrielle als Parlamentsabgeordnete

			Eine wichtige Rolle beim Heimatlobbying spielten auch Asienkaufleute, die gleichzeitig als Parlamentsmitglieder fungierten. Führende Persönlichkeiten unter den britischen Asienhändlern wurden immer wieder Mitglieder des britischen Unterhauses, wenn sie nach vielen Jahren in Asien in ihre alte Heimat zurückkehrten und dort die Leitung der Firmenzentralen übernahmen. Über diese Doppelfunktionen konnten sie effektives Lobbying in London betreiben und spielten daher innerhalb der britischen Lobbyorgane als Schnittstellen zur Politik eine entscheidende Rolle. Besonders gut zeigt sich dies bei dem General Committee der China Association. Einige Vertreter in dem Londoner Führungsgremium des Asienlobbyverbands waren gleichzeitig auch Mitglieder im House of Commons. Diesen Parlamentsmitgliedern kam innerhalb der China Association eine wichtige und herausragende Stellung zu, da sie als direkte Verbindungsglieder zum politischen Betrieb in London galten und somit Lobbying über den Kanal des Parlaments betreiben konnten.1000 Zu dieser Personengruppe gehörten beispielsweise Edward Albert Sassoon – ein Vertreter der einflussreichen jüdischen Händlerfamilie Sassoon –, Thomas Sutherland – einer der Direktoren der P. & O. und Mitbegründer der HSBC – oder William Keswick, Partner von Matheson & Co., der Muttergesellschaft des führenden Asienhandelshauses Jardine, Matheson & Co.1001 Mit Edward Turnour, 6. Earl Winterton,1002 war beispielsweise auch ein führender Berufspolitiker der konservativen Partei Mitglied des General Committee und des Unterhauses.1003 Es gilt jedoch festzuhalten, dass Parlamentsmitglieder innerhalb der China Association keinesfalls die Regel, sondern die Ausnahme darstellten. Unter den ungefähr 20 bis 30 Angehörigen des General Committee befanden sich höchstens zwei bis drei Mitglieder des britischen Unterhauses – oftmals allerdings auch nur ein oder gar kein Parlamentsmitglied. Diese Individualpersonen stellten demnach eine exklusive und elitäre Gruppe dar, die aus dem Kreis der anderen Vertreter des General Committee deutlich herausstach, dadurch hohe Reputation genoss und der zentrale Aufgaben der politischen Interessenvertretung oblagen.

			Die formal höchste Position innerhalb der China Association war das Amt des Präsidenten. Dieses war weniger als exekutives Leitungsorgan, sondern mehr als Schnittstellenfunktion zu den höheren politischen Kreisen in London gedacht.1004 Vereinzelt waren Vertreter der grossen Handelshäuser, wie Sir Alfred Dent1005 oder Dallas Gerald Mercer Bernard (Matheson & Co.),1006 Präsidenten der China Association. In der Regel waren dies aber ehemalige Kolonialbeamte, Parlamentsmitglieder oder Berufspolitiker, die besonders gute Verbindungen zu den politischen Institutionen der britischen Hauptstadt unterhielten. Beispielsweise handelte es sich dabei um Sir George William Des Vœux1007 – ehemaliger Gouverneur von Hongkong1008 –, Sir Cecil Clementi Smith1009 – ein im Ruhestand befindlicher Gouverneur der Straits Settlements sowie Generalkonsul und High Commissioner für Borneo und Sarawak1010 – oder die bereits erwähnten Thomas Sutherland1011 und Earl Winterton.1012

			Britische Asienhändler konnten also gerade auch deshalb effektiv ihre Interessen gegenüber der britischen Politik vertreten, weil die Einflussreichsten unter ihnen als Parlamentarier fungierten und weil sie für die Führungspositionen ihrer Lobbyverbände profilierte Berufspolitiker und ehemalige Kolonialbeamte gewinnen konnten, die in politischen Kreisen eine hohe Stellung hatten und bestens vernetzt waren. Die wirkmächtige Partizipation von Kolonialbeamten und Berufspolitikern an Asienlobbyverbänden war Ausdruck der Umstände, die das British Empire geschaffen hatte. Der Asienhandel war von zentraler Wichtigkeit für das Funktionieren des britischen Weltreichs und damit für den politischen Betrieb in London. Und im Fernen Osten arbeiteten Kaufleute und Kolonialbeamte eng zusammen. Daher war es auch nur logisch, dass es zu Verschränkungen der verschiedenen Akteure auf politischer Ebene kam. Ohne die zentrale Wichtigkeit des Empires und des Asienhandels für die britische Wirtschaft wäre es den Asienkaufleuten schwerer gefallen, parlamentarische Mandate zu erlangen.

			Im schweizerischen Fall war dies gänzlich anders. Das schweizerische Parlament war bis mindestens in die 1960er-Jahre in hohem Masse durch ein Milizprinzip geprägt, das dazu führte, dass zahlreiche Unternehmer Mandate erhielten und so eine enge Verflechtung zwischen Politik und Wirtschaft hergestellt wurde.1013 Dies hätte eigentlich gerade für eine Beteiligung von einflussreichen schweizerischen Asienhändlern an der Legislative gesprochen. Wenn man jedoch die genaue Zusammensetzung des Parlaments betrachtet, fällt auf, dass von 1910 bis 1957 ungefähr 17 bis 25 Prozent der Abgeordneten selbstständige Unternehmer aus den Bereichen Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft waren. Handelsrepräsentanten hingegen waren praktisch überhaupt nicht vertreten.1014 Diese Nichtexistenz von Händlern im Parlament, aber auch in anderen politischen Bereichen wird besonders offenkundig in einer Detailstudie von Florian Weber zur Aussen(wirtschafts)politik der Schweiz im Ersten Weltkrieg. Weber arbeitet dabei heraus, dass die zentralsten und einflussreichsten aussenpolitischen Akteure in der Schweiz während der Kriegszeit sich grösstenteils aus dem Bereich der Industrie, nicht aber des Handels rekrutierten.1015

			Wenn überhaupt waren Asienhändler in ihrer Funktion als Händler-Fabrikanten im schweizerischen Parlament vertreten. So war der bereits erwähnte Peter Jenny von 1866 bis 1872 Nationalrat und von 1875 bis 1877 Ständerat.1016 Auch der bereits behandelte Heinrich Fierz war im Zeitraum von 1855 bis 1874 Nationalrat.1017 In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts existierten also ein paar vereinzelte Händler-Fabrikanten mit Asienbezug im Parlament. Diese bildeten aber eine Ausnahme und nicht die Regel. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts trat mit dem Aufstieg der grossen Transithandelsfirmen das Parlament als Betätigungsfeld der Asienhändler weitgehend in den Hintergrund.

			Schweizerische Asienhändler hatten also im Vergleich zu ihren britischen Pendants kaum Möglichkeiten, ihre Interessen in den legislativen Prozess im Heimatland einzubringen. Für diesen Unterschied der beiden Systeme können im Wesentlichen zwei Gründe identifiziert werden. Erstens waren schweizerische Händler – wie bereits zu sehen war – weniger sichtbar in der Öffentlichkeit durch ihren fehlenden Industriebezug, und dadurch war es für sie schwer, politische Ämter zu erlangen, während britische Kaufleute von ihrer Verknüpfung mit dem British Empire profitierten. Zweitens muss aber auch auf die Motive der Wirtschaftsakteure verwiesen werden. Unternehmen partizipierten an exekutiven und legislativen Organen vor allem, um die Geschäftsumgebung, in der sie operierten, aktiv mitgestalten zu können – also beispielsweise, um das wirtschaftsrechtliche Rahmenwerk eines Wirtschaftsraums zu beeinflussen. Für Industriebetriebe, die lokal in der Schweiz verortet waren, war es deshalb nur folgerichtig, Funktionen in der Bundesverwaltung oder im schweizerischen Parlament zu übernehmen. Händler hingegen hatten eher ein Interesse daran, Exekutiv- und Legislativpositionen in kolonialen Verwaltungen zu übernehmen, weil ihre massgebliche Geschäftsumgebung in Asien situiert war (siehe Kapitel 1.4). 

			Ungeachtet dessen war es in Zeiten von Freihandel und Exterritorialität für die schweizerischen Händler aber auch kaum notwendig, parlamentarische Arbeit in der Schweiz zu betreiben. Relevante zwischenstaatliche Verhandlungen, beispielsweise mit China, wurden in diesen Phasen durch das britische Foreign Office und nicht durch das EPD vorgenommen und schweizerische Händler profitierten davon durch Meistbegünstigungsklauseln in gleichem Masse. 

			2.4 Ein grundlegendes und universales politisches Werkzeug: Motive und Aufgabenfelder der Lobbytätigkeit

			Britische und schweizerische Kaufleute verfügten über verschiedene Motive, warum sie Verbände unterhielten oder warum sie gerade davon absahen, Organisationsstrukturen zur politischen Interessenvertretung aufzubauen.1018 Genauso gab es spezifische Gründe, warum verschiedene staatliche Akteure mit Lobbyorganen kooperierten oder sich für deren Lobbying empfänglich zeigten.

			Motive von Händlern: Das grundlegende Werkzeug

			Prinzipiell wiesen Handelsunternehmen ein grosses Interesse an dem Instrument des politischen Lobbyings auf, auch wenn die Partizipation an Lobbyorganisationen stets eine Abwägungsfrage zwischen Vor- und Nachteilen war, die immer wieder neu verhandelt und diskutiert wurde. Bei britischen Firmen war der Wille, Lobbying zu betreiben, stark ausgeprägt, was allein schon dadurch sichtbar wird, dass sie ein ausdifferenziertes und komplexes System von Lobbyorganisationen unterhielten (siehe Kapitel 2.1 bis 2.3), das nicht zu unterschätzende zeitliche1019 und finanzielle Ressourcen absorbierte.1020 Bei schweizerischen Kaufleuten waren der Bedarf und das Interesse an Lobbyaktivitäten genauso vorhanden, allerdings war dies oft viel weniger sichtbar, weil sie keine eigenen Lobbyorgane unterhielten und vom Lobbying der britischen Händler profitierten (siehe unten).

			Was machte aber nun Lobbying so wichtig für europäische Asienhändler? Prinzipiell betrieben Händler unabhängig von ihrer Nationalität und von Zeit und Ort Lobbying und sie unterhielten zu diesem Zweck Organisationen, um ihre «Interessen» zu wahren und zu fördern. So findet sich beispielsweise in den Statuten der Schweizerischen Handelskammer in China, die im Kontext des Zweiten Weltkriegs gegründet wurde, folgende Passage: «The object of the Chamber is to watch over and protect the general interests of commerce […]».1021 Auch bereits mehr als 80 Jahre zuvor hatte die HKGCC als internationale Handelskammer ihre Ziele fast wortgleich formuliert.1022 Aber nicht nur in Asien, sondern auch in Europa herrschte dieses Motiv vor. Als 1889 die China Association in London gegründet wurde, bemerkte beispielsweise Sir Alfred Dent als erster Chairman der Organisation, dass «the main object of the Association would be to maintain British interests and British trade».1023 Und auch die Handelskammern und sonstigen Verbände in der Schweiz hatten es sich zur Aufgabe gemacht, die Interessen des Handels (aber vor allem der Industrie) zu vertreten.1024 Was genau bedeutete aber diese vage formulierte Zielsetzung, die «Interessen» des Handels und damit der Handelsunternehmen zu fördern?

			Zunächst einmal erbrachten Verbände wirtschaftliche Dienstleistungen für Handelsunternehmen. Dies war vor allem bei den Handelskammern in Asien und in Europa der Fall, die im Gegensatz zu dezidierten Lobbyorganisationen einen dualen Charakter aufwiesen und so nicht vornehmlich politische, sondern auch rein wirtschaftliche Aufgaben hatten.1025 So unterhielten Handelskammern beispielsweise eine Schiedsgerichtsbarkeit für Streitfälle zwischen ihren Mitgliederfirmen oder sie erleichterten Markttransaktionen,1026 indem sie für die Asienkaufleute Herkunftszeugnisse für Waren und Beglaubigungen von Kaufverträgen ausstellten. Solche Zertifizierungen von Dokumenten generierten Transparenz und Vertrauen zwischen den Marktteilnehmern und waren im grenzüberschreitenden Handelsverkehr wichtig und notwendig.1027 Ebenfalls unterhielten Handelskammern Vermittlungsdienste, die bereits in Kapitel 2.2 beschrieben wurden.1028

			Eine weitere grundlegende ökonomische Funktion von Verbänden war die Gewinnung von Informationen, die vor allem wirtschaftlicher und wirtschaftspolitischer Natur waren, und deren Bereitstellung für ihre merkantilen Mitgliederfirmen. Verbände produzierten Marktanalysen, stellten volkswirtschaftliche Kennzahlen und Statistiken bereit1029 und informierten über wirtschaftspolitische Vorgänge. So beschäftigten sie sich beispielsweise mit Fragen der Zoll-, Steuer- und Währungspolitik und des Unternehmensrechts sowie mit Regularien im Bereich Import, Export oder Landbesitz.1030 In Kriegszeiten, besonders während der Weltkriege, verschoben sich jedoch die Inhalte, weil Nachrichten über Kriegsentwicklungen und übergeordnete politische Prozesse, die potenziell geschäftsgefährdend sein konnten, für die Unternehmen an Relevanz gewannen.1031 

			Im Bereich der Informationsgewinnung ergab sich auch noch ein weiteres Motiv, das spezifisch bei schweizerischen Kaufleuten – und sicherlich auch Händlern anderer kleinerer Nationen – zum Tragen kam. Auch wenn sie in internationalen Handelskammern (oder nationalen Organisationen anderer ausländischer Händlergruppen) oft keine einflussreiche Rolle spielten, konnte eine Mitgliedschaft in diesen Verbänden sehr gewinnbringend für schweizerische Händler sein, weil sie so direkt an Verhandlungen mit politischen Entscheidungsträgern beteiligt waren und damit früher als einige ihrer Konkurrenten über die neuesten wirtschaftspolitischen Prozesse und Reformvorhaben unterrichtet waren. Die Partizipation an einflussreichen nicht schweizerischen Lobbyorganisationen konnte also zu einem Informationsvorsprung und somit zu Wettbewerbsvorteilen führen.1032 Das Gleiche galt auch für den eher seltenen Fall, dass schweizerische Händler eigene Verbände unterhielten. Auch wenn diese mitunter nicht mächtig genug waren, um im Rahmen des Gastlandlobbyings tatsächlichen und weitreichenden politischen Einfluss auszuüben, gelangten schweizerische Kaufleute über die Verhandlungen ihrer Organisationen mit den lokalen Behörden frühzeitig und exklusiv an wirtschaftspolitische Informationen. Beispielsweise diskutierte der in Kapitel 2.2 beschriebene Adalbert Koch für die Schweizerische Handelskammer in China 1947 mit Lee Kan, dem Direktor des chinesischen Departments für Importe und Exporte, über die Vergabe von Importquoten. Die Verhandlungen hatten einen weder positiven noch negativen Ausgang, offenbarten Koch allerdings zu einem frühen Zeitpunkt, wie das genaue Schema der Importquoten in der Zukunft gestaltet sein würde.1033 Für britische Händler war dieser Aspekt weniger relevant, weil sie über ihre zahlreichen eigenen und einflussreichen Verbände automatisch und leicht an Informationen gelangten. Sie konnten ausserdem viel besser aktiven und direkten Einfluss auf politische Entscheidungsträger in Form von Lobbying ausüben, weshalb für sie Informationsgewinnung eine weniger grosse Rolle spielte. 

			Die mit Abstand wichtigste Funktion von Verbänden war genau dieses Lobbying im engeren Sinne – und dies galt auch stets für schweizerische Händler, zumindest auf einer indirekten Ebene des Trittbrettfahrens. Lobbying hatte zum Ziel, direkten Einfluss auf politische Institutionen und Amtsträger sowie deren Entscheidungen zu nehmen. Somit sollte die Lobbyarbeit substanzielle Veränderungen von exekutiven und legislativen Massnahmen erreichen.1034 Wer waren jedoch die Adressaten des Lobbyings und in welchen inhaltlichen Bereichen versuchten Handelsunternehmen Einfluss zu nehmen? Analog zum Bereich der Informationsgenerierung versuchten Händler, über Verbände vor allem wirtschaftspolitische Veränderungen zu bewirken. Die Lobbytätigkeiten gegenüber staatlichen Stellen bezogen sich daher beispielsweise auf das Handelsrecht1035 und staatliche Importquoten,1036 auf Zölle der Gastland- und Heimatregierungen,1037 die Steuer- und Kartellgesetzgebung oder das Marken- und Patentrecht.1038

			An welche Akteure sich lobbyistische Beeinflussungsversuche richteten, hing in der Regel von der Art des Rechtsbereichs und von dem jeweiligen politisch-geografischen Raum ab, in dem sich die Unternehmen bewegten. Was die unterschiedlichen Rechtsbereiche angeht, muss zwischen zwei Szenarien differenziert werden – und zwar, ob bei wirtschaftspolitischen Fragen Rechte aus übergeordneten zwischenstaatlichen Verträgen berührt wurden oder nicht.1039 Wenn dies nicht der Fall war, richteten sich die Lobbyorganisationen bei wirtschaftspolitischen Anliegen, die sie an ihren Niederlassungsorten in Asien hatten, in der Regel nicht an ihre jeweiligen Heimatregierungen, sondern direkt an die lokalen Behörden des Gastlandes. Falls sich ausländische Händler hingegen in Rechten, die aus solchen zwischenstaatlichen Abkommen resultierten, durch die Gastlandregierungen verletzt sahen, konnten sie auf eine wirksame Intervention ihrer Heimatregierungen gegenüber den lokalen Behörden in Asien hoffen und dementsprechend Lobbyarbeit bei ihren eigenen Aussenministerien, Diplomaten oder Konsuln betreiben.1040 Beispielsweise verzichtete die China Association in den 1930er-Jahren darauf, die Bemühungen der chinesisch-halbstaatlichen China Vegetable Oil Corporation, ein Exportmonopol herzustellen, über Lobbying beim britischen Foreign Office zu verhindern. Aus Sicht der Lobbyorganisation waren nicht in ausreichendem Masse Treaty Rights betroffen, weshalb sie direkt bei den chinesischen Behörden intervenierte.1041 In genau umgekehrter Weise machte 1866 die YGCC Lobbying beim britischen Gesandten (und nachgeordnet auch bei anderen diplomatisch-konsularischen Vertretern wie Caspar Brennwald), damit dieser Einfluss auf die japanische Regierung bezüglich der Höhe der japanischen Zölle nahm. Zollfragen waren oft ein wichtiger Gegenstand von zwischenstaatlichen Verträgen und betrafen daher zu einem gewissen Grad die Vertragsrechte.1042

			Auch von dem Faktor des räumlichen Geltungsbereichs der jeweiligen wirtschaftspolitischen Rechtsvorschriften hing es ab, ob Lobbying überhaupt nötig war und an welche Akteure es sich richtete. Viele der Konzessionen und internationalen Niederlassungen in China und Japan wurden vor allem von Händlern regiert, wodurch diese Geschäftsleute in der Lage waren, die städtische (Wirtschafts-)Politik massgeblich und aktiv zu gestalten (siehe Kapitel 1.3). In diesen räumlichen Kontexten spielte Lobbying bei der Beeinflussung der Gesetzgebung daher für Handelsunternehmen kaum eine Rolle. In ausländischen politischen Gebilden, die weniger auf unternehmerische Selbstverwaltung, sondern mehr auf staatliche koloniale Strukturen abgestützt waren, war Lobbying gegenüber den Kolonialverwaltungen aber durchaus eine Option. Dies war prinzipiell in jenen Sondergebieten der Fall, deren Verwaltungssysteme auf staatliche Akteure setzten. Auch traf dies auf die formalen Kolonien in Asien zu, die fast ausschliesslich von professionellen Kolonialbeamten geführt wurden. Beispielsweise versuchten die HKGCC und die China Association in den 1930er-Jahren, die «Hong Kong Foreshore and Sea Bed Ordinance» zu modifizieren, ein Gesetzespaket zur Nutzung der Küstenlinie und zur Regelung des Meerzugangs von wassernahen Grundstücken in der britischen Kronkolonie Hongkong. Die beiden Verbände betrieben zu diesem Zweck erfolgreich Lobbying gegenüber der britischen und Hongkonger Regierung sowie dem Hongkong Legislative Council, dem Gesetzgebungsorgan der Kolonie.1043 Im Normalfall war der Bedarf an politischem Lobbying aber im chinesischen und japanischen Inland, also in informell-kolonialen Staaten jenseits der Vertragshäfen und Sondergebiete, am stärksten, weil diese Räume unter die Jurisdiktion der chinesischen und japanischen Regierungen fielen. Ausländische Unternehmen unterstanden aufgrund der Exterritorialitätsrechte zwar dort formal nicht den gesetzlichen Massnahmen der indigenen Behörden, waren aber zumindest indirekt davon betroffen – und dies war nicht im Interesse der europäischen Kaufleute.1044 

			Die weitaus wichtigste und häufigste Form des Lobbyings bezog sich aber nicht auf partikulare Gesetzesvorhaben, sondern auf die zwischenstaatlichen Verträge bzw. die Treaty Rights selbst. Wie in Kapitel 1.2 und 1.4 bereits gezeigt wurde, betrieben Händler unabhängig von ihrer Nationalität in hohem Masse Treaty-Lobbying. Über die darin enthaltenen Meistbegünstigungsklauseln profitierten schweizerische Kaufleute bei sämtlichen wirtschaftspolitischen Fragen automatisch von den Lobbybemühungen der Kaufleute einer Grossmacht (siehe Kapitel 2.1 bis 2.3).

			Zuletzt sei noch ein genuin schweizerisches Motiv erwähnt, das bei britischen Händlern nicht auftrat. Schweizerische Kaufleute partizipierten in Asien an internationalen Handelskammern (und sehr selten auch an Organisationen anderer nationaler Gruppen) nicht nur, um wirtschaftliche Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können, Informationen zu erhalten oder um Lobbying betreiben zu können. Sie taten dies auch zum Zweck der Netzwerkbildung. Dies wird besonders am Beispiel der Firma Diethelm & Co. deutlich, die eine Mitgliedschaft in der britischen Handelskammer von Singapur in Betracht zog, um engere Kontakte zu führenden britischen Unternehmen und Behörden herstellen zu können (siehe Kapitel 2.2). Bessere Netzwerke mit Firmen konnten für neue Geschäftsbeziehungen und intensivere Beziehungen mit britischen offiziellen Stellen für die Erreichung politischer Ziele genutzt werden. Netzwerkbildung war jedoch, wie noch zu sehen sein wird, normalerweise eines der Hauptmotive für die Übernahme von honorarkonsularischen und krisendiplomatischen Ämtern, nicht aber für das Betreiben von Lobbying (siehe Kapitel 3.4 und 4.4). Dementsprechend war für britische Kaufleute das Prinzip der Generierung von Kontakten auch kein Motiv für den Aufbau von Lobbyorganen oder für die Teilhabe an diesen. Diese Diskrepanz von schweizerischen und britischen Lobbymotiven wird aber leicht erklärbar, wenn man bedenkt, dass britische Händler ohnehin ein integraler Teil der kolonialen Gemeinschaft der britischen Kolonie der Straits Settlements waren und daher per se Kontakt zu anderen britischen Unternehmen und Behörden in Singapur hatten. Schweizerische Firmen mussten als Teil einer «Outgroup» erst diese Beziehungen aktiv herstellen. Dabei muss betont werden, dass dieses Phänomen nicht nur für britische Kolonien, sondern für alle Orte in Ost- und Südostasien galt. Beispielsweise auch in den chinesischen und japanischen Vertragshäfen dominierten Händler von Grossmachtnationen (und allen voran Briten) die lokalen ausländischen Gemeinschaften. Schweizer – und Kaufleute anderer kleiner Nationen – waren daher stets darauf angewiesen, über aktive Anstrengungen Teil dieser Netzwerke zu werden, um erfolgreich Geschäfte betreiben zu können.1045

			Bezüglich des Lobbyings existierten aber auch Nachteile für die Handelshäuser, die stets bei den Abwägungen der Firmen mitbedacht wurden. Aus Sicht der Unternehmen lagen zwei hauptsächliche Negativaspekte betreffend den Betrieb von und die Partizipation an Verbänden vor. Zum einen war deren Unterhalt mit bedeutenden Kosten verbunden, die nicht zwangsläufig getragen werden konnten. Aus diesem Grund galt es zumindest, unnötige institutionelle Redundanzen zu minimieren und so die Budgets der Firmen nicht überzustrapazieren.1046 Zum anderen schlug der hohe Arbeitsaufwand für die führenden Manager der Handelshäuser zu Buche, sofern diese ein exekutives Amt in einem der Leitungsgremien der Verbände übernahmen.1047 

			Nichtsdestotrotz fielen diese Kontra-Argumente nicht übermässig ins Gewicht, weil zwischen den führenden Handelshäusern weitgehend Einigkeit darüber herrschte, dass Lobbyarbeit ein unverzichtbares politisches Instrument darstellte. Dies lässt sich sehr gut am Beispiel eines der führenden britischen Chinahandelshäuser, Butterfield & Swire, demonstrieren. Im Allgemeinen waren die grössten britischen Asienhandelshäuser stark und breit gestreut in sämtlichen politisch-diplomatischen Bereichen aktiv.1048 Butterfield & Swire bildete dabei eine Ausnahme und hatte eine deutlich restriktivere Haltung. Unter den führenden britischen Händlern war das Unternehmen am stärksten darauf bedacht, ressourcenschonend vorzugehen und daher nur in ausgewählten Domänen und in begrenzter Weise politisch und diplomatisch aktiv zu werden. John Samuel Swire, Seniorpartner und einer der Gründer von Butterfield & Swire in den 1860er-Jahren,1049 hatte in der Anfangsphase des Unternehmens Tätigkeitsrichtlinien für die führenden Manager der Firma vorgegeben. Diese regelten die Übernahme von aussergeschäftlichen Ämtern und hatten ungefähr bis zum Ersten Weltkrieg Bestand.1050 Die Vorgaben des Firmenchefs folgten der Maxime einer klaren Priorisierung wirtschaftlicher Aufgaben. Die lokalen leitenden Mitarbeiter Butterfields sollten sich in ihrer knappen Arbeitszeit in erster Linie auf die Förderung der Unternehmensgeschäfte konzentrieren und nur in Ausnahmefällen ausserbetriebliche Funktionen ausüben. Die zusätzliche Übernahme von Direktoriumsposten in öffentlichen Unternehmen oder Mitgliedschaften in den Leitungsorganen kolonialer Stadtverwaltungen, wie dem SMC oder dem Hongkong Legislative Council, waren aufgrund des damit verbundenen Zeitaufwands in der Regel unerwünscht (zum Zeitaufwand siehe Kapitel 1.4). Wenn sich freie Zeitfenster während des Geschäftsbetriebs ergaben, sollten sich die Manager der Firma lieber mit direkten wirtschaftlichen Strategien zur Verbesserung des Betriebsergebnisses beschäftigen als mit politisch-diplomatischer Betätigung, die nur indirekt positive Effekte auf die Geschäfte hatte.1051 Karitative Tätigkeiten, wie zum Beispiel humanitäre Diplomatie, waren hingegen nur deshalb von dem Betätigungsverbot Swires ausgenommen, weil sie vor allem in der Freizeit und nicht während der Arbeitszeit der Unternehmensmanager ausgeführt werden konnten. Trotz dieser umfangreichen Restriktionen war Swire aber in hohem Masse an einem Engagement der Firma im Bereich des Lobbyings interessiert. Dies hatte zwei Gründe. Erstens war die Arbeitsbelastung der Manager in diesem politischen Feld geringer, weil die Exekutivkomitees der Lobbyorganisationen, in denen sie vertreten waren, im Gegensatz zu den Leitungsgremien der Stadtverwaltungen keine regelmässigen Sitzungen abhielten. Zweitens, und das ist der entscheidendere Punkt, versprach sich John Swire & Sons, von einer guten Lobbyarbeit wirtschaftlich zu profitieren. Die Firmenzentrale befürwortete Ämterübernahmen ihrer Manager in den führenden Lobbyorganen und begründete dies folgendermassen: «[…] our stake in the trade of China demands that we should […] do what we can to push British interests».1052 John Swire & Sons war also der Meinung, dass das Unternehmen eine herausragende wirtschaftliche Stellung im Chinahandel einnahm. Gleichzeitig ging die Firmenleitung davon aus, dass diese erfolgreiche Position in die allgemeinen britischen (Wirtschafts-)Interessen in China eingebettet war bzw. von diesen abhing oder nur durch diese ermöglicht wurde. Lobbying war also aus Sicht der Handelsfirma ein wirksames Mittel, die britische Präsenz in China, die vor allem wirtschaftlicher Natur war und nicht zuletzt durch ein informell-koloniales zwischenstaatliches System gestützt wurde, zu fördern. Diese Unterstützung der allgemeinen britischen Interessen, so die Lesart der Firma, sollte wiederum auch für Butterfield & Swire das Operieren in einer vorteilhaften Geschäftsumgebung ermöglichen. Selbst besonders zurückhaltende Firmen wie Butterfield & Swire, die bei politisch-diplomatischen Tätigkeiten oftmals kein Engagement an den Tag legten, sahen Lobbyarbeit also als unverzichtbar an. Dies zeigt, dass für Händler Lobbying das wichtigste aller potenziellen politischen Werkzeuge war, die ihnen zur Verfügung standen. 

			Auch wenn dies genauso für schweizerische Händler galt, war die Motivsituation im schweizerischen Fall noch etwas spezieller. Grosse und bereits seit Langem existente schweizerische Handelsunternehmen verhinderten bis 1942 die Gründung von genuin schweizerischen Handelskammern in Asien, weil diese vor allem kleinere und noch wenig etablierte Konkurrenten begünstigten (siehe Kapitel 2.2). Handelskammern mit ihrem dualen Charakter waren also stets eine zweischneidige Angelegenheit. Auf der einen Seite brauchten einflussreiche Kaufleute diese für das Lobbying oder allgemeine wirtschaftliche Dienste, auf der anderen Seite waren die damit einhergehenden ökonomischen Vermittlungsdienste ein triftiger Grund, die Etablierung solcher Organisationen abzulehnen. Im Allgemeinen hatten schweizerische Kaufleute aber ein genauso starkes Interesse an Lobbying wie ihre britischen Kollegen, allerdings blieb dies oftmals unterschwellig verborgen. Sie unterhielten zwar in vielen Fällen keine eigenen Lobbyorganisationen, profitierten aber indirekt beispielsweise von den Lobbyaktivitäten britischer Geschäftsleute. Schweizerische Händler reflektierten nur selten bewusst über diese Form des Trittbrettfahrens, denn das Grossmachtlobbying lief im geschäftlichen Alltag automatisch und im Hintergrund ab, ohne dass sie darauf direkten Einfluss hatten. So konnten in den historischen Quellen, die im Rahmen dieser Forschungsarbeit konsultiert wurden, keine Belege dafür gefunden werden, dass schweizerische Händler sich «im laufenden Betrieb» explizit mit dem Phänomen auseinandersetzten.1053 Schweizerische Kaufleute offenbarten aber immer dann ihr starkes Motiv, Grossmachtlobbying zu betreiben, wenn es darum ging, die Grundvoraussetzungen für diesen Prozess des Profitierens zu schaffen. So zeigten sie stets ein reges und aktives Interesse am Abschluss von zwischenstaatlichen Verträgen mit Meistbegünstigungsklausel, wie in Kapitel 1.2 zu sehen war. 

			Lobbying war also nicht nur für britische, sondern auch für schweizerische Kaufleute und potenziell für sämtliche anderen Händler das wichtigste politisch-diplomatische Instrument. Ein zentraler Grund dafür war, dass es sich bei Lobbying um ein besonders grundlegendes Werkzeug handelte. Mit Lobbyaktivitäten konnten Kaufleute ihre «Interessen» fördern, d. h. die fundamentalsten Eigenschaften und Grundlagen ihrer Geschäftsumgebung beeinflussen und aktiv gestalten. Die anderen politisch-diplomatischen Instrumente, über die Händler verfügten, konnten zwar ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Rahmenbedingungen, unter denen die Kaufleute in Asien operierten, und deren Geschäfte haben, aber eben nicht auf einer so grundlegenden Ebene. Die Schaffung einer für die Händler vorteilhaften Geschäftsumgebung konnte verschiedene konkrete Formen annehmen. Am wichtigsten war es für die Kaufleute, auf einer übergeordneten Ebene den Abschluss von zwischenstaatlichen Verträgen und die Ausgestaltung der Treaty Rights zu beeinflussen, welche die grundlegendsten rechtlichen Rahmenwerke der ausländisch-merkantilen Präsenz in Asien darstellten. Diese sicherten den Händlern nicht nur koloniale Privilegien, sondern beispielsweise auch die Existenz von Sondergebieten. Auf konkreter Ebene strebten Unternehmen vor allem danach, über Lobbyorganisationen die Ausgestaltung von wirtschaftspolitischen Massnahmen mitzubestimmen. Die Beeinflussung der lokalen Wirtschaftspolitik durch Lobbying hatte eine grössere Relevanz in den Räumen ausserhalb von Konzessionsgebieten und internationalen Niederlassungen. Innerhalb dieser Sondergebiete mussten Handelsfirmen oftmals keine politischen Amtsträger von einer «geeigneten» Wirtschaftspolitik überzeugen. Vielmehr waren Unternehmensvertreter als multifunktionale Akteure in vielen Fällen selbst diese Amtspersonen und konnten so eigenständig wirtschaftspolitische Massnahmen ergreifen. Daher war in diesen Sondergebieten, wie in Kapitel 1.3 zu sehen war, nicht Lobbying, sondern die Übernahme von Ämtern in kolonialen Stadtverwaltungen ein geeignetes Mittel, die Geschäftsumgebung der Handelsunternehmen aktiv zu gestalten. Während Lobbying also eher die Geschäftsumgebung ausserhalb von Konzessionsgebieten und internationalen Niederlassungen formen konnte, stellten Stadtverwaltungsposten die Möglichkeit dar, dies auch innerhalb dieser Sondergebiete zu erreichen.

			Motive von Händlern: Lobbying als universales Werkzeug

			Lobbying war für Asienhandelsfirmen aber nicht nur aufgrund seines grundlegenden Charakters das wichtigste ihrer politisch-diplomatischen Instrumente, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass es sich um ein sehr allgemeines und nicht spezifisches Werkzeug handelte. Andere zentrale Formen der politisch-diplomatischen Betätigung durch Firmen – wie z. B. Ämter in kolonialen Stadtverwaltungen, das Honorarkonsularwesen oder die Krisendiplomatie – waren sehr spezifische Instrumente, mit denen Firmen in der Regel nur ganz bestimmte Ziele verwirklichten. Lobbying hingegen war ein Universalinstrument, das für nahezu sämtliche Problemlagen und auch in Kombination mit allen anderen Werkzeugen eingesetzt werden konnte: Kolonialverwaltungsfunktionen, Honorarkonsularwesen und Krisendiplomatie.1054

			Zwischen dem Bereich des Lobbyings und der Übernahme von Ämtern in Kolonialverwaltungen bestanden zahlreiche Querverbindungen.1055 Dies galt vor allem für Grossmachtvertreter, also zuallererst für britische Händler, weil diese prominent in vielen Administrationen von britischen Kolonien oder von kolonialen Sondergebieten in informell-kolonialen Staaten vertreten waren. Für schweizerische Kaufleute traf dies in viel geringerem Masse zu, da sie selten Teil von kolonialen Stadtverwaltungen waren und daher zwangsläufig die Interdependenzen mit dem Bereich des Lobbyings gering ausfielen. Britische Händler konnten beispielsweise die Ausgestaltung der Verfassungen (Land Regulations) von Sondergebieten, die zwischenstaatlich ausgehandelt wurden, auf zwei Wegen beeinflussen. Zum einen waren sie oftmals als Stadträte in den Verwaltungen der Sondergebiete vertreten und konnten über diese Ämter Einfluss auf die lokalen Gastlandbehörden nehmen. Zeitgleich waren sie in der Lage, diese Bemühungen durch das Heimatlobbying ihrer Verbände zu flankieren und zu unterstützen. Britische Händler konnten also über dieses doppelspurige Vorgehen in ihren Funktionen als Stadträte und als Verbandsvertreter die prinzipielle Existenzberechtigung und die grundlegende Beschaffenheit von internationalen Niederlassungen und Konzessionen beeinflussen.1056 Auch war das Treaty-Lobbying ein wichtiges Mittel, um den Abschluss kolonialer zwischenstaatlicher Verträge zu bewirken (siehe Kapitel 1.2).

			Im wirtschaftspolitischen Alltagsgeschäft – also jenseits der Ebene der grundlegenden Verfassungen kolonialer Entitäten – war Lobbying in kolonialen Gebieten nur dann nötig, wenn die jeweiligen Verwaltungen nicht durch kaufmännische, sondern durch staatliche Akteure geprägt waren. In kolonialen Räumen mit einem Mischcharakter konnten sich dabei durchaus Synergien zwischen Funktionen in Kolonialverwaltungen und lobbyistischer Verbandsarbeit ergeben. Beispielsweise in der britischen Kronkolonie Hongkong lag die Regierungsgewalt hauptsächlich in den Händen von staatlichen Kolonialbeamten. Nichtsdestotrotz waren in den zentralen exekutiven und legislativen Organen der Kolonie auch einige britische Händler als «Unofficial Members» vertreten.1057 Da diese jedoch eine relativ schwache politische Stellung aufwiesen, konnten sie bei politischen Durchsetzungsschwierigkeiten auf die Unterstützung der HKGCC und der China Association zurückgreifen, die Lobbyarbeit betrieben, um den Interessen der Händler in der Kolonialverwaltung mehr Gehör zu verschaffen.1058 Lobbying und die Arbeit in kolonialen Administrationen waren also zwei politische Werkzeuge, die kombiniert und konzertiert eingesetzt werden konnten, um dasselbe Ziel zu erreichen. Es waren zwei Wege, den Druck auf überwiegend staatlich dominierte Kolonialverwaltungen zu erhöhen, um eine möglichst weitreichende Änderung von Politik zu erreichen und somit die Geschäftsumgebungen in Kolonien und Sondergebieten zu formen.

			Die Verknüpfungen zwischen Kolonialverwaltungsfunktionen und Verbandsarbeit waren zudem bei einer noch viel grundlegenderen Frage von Relevanz: nämlich der nach der Besetzungspraxis von Kolonialadministratorenstellen. Zum Teil erhielten Handelskammern das exklusive Recht, eine bestimmte Anzahl an Mitgliedern in die Gremien von Kolonialverwaltungen zu entsenden.1059 Handelskammern wählten als solche Repräsentanten ihr leitendes Personal aus. Und da britische Händler oftmals die höchsten Führungspositionen in Handelskammern einnehmen konnten, waren sie auch in der Lage, auf diese Weise in die Kolonialadministrationen entsandt zu werden. Britische Kaufleute konnten also ihr Engagement in Lobbyorganen nutzen, um auch koloniale Verwaltungsfunktionen zu erhalten. Beispielsweise war Benjamin David Fleming Beith (Jardine, Matheson & Co.) eine der Führungspersönlichkeiten der HKGCC und 1929 sogar ihr Chairman. Vor dem Hintergrund dieser herausragenden Stellung wurde er im selben Jahr als Vertreter der Handelskammer in den Hongkong Legislative Council entsandt.1060 Britischen Händlern – als Gemeinschaft und nicht als individuelle Firmen – war viel daran gelegen, dass hochqualifizierte und kompetente britische Firmenvertreter Einzug in Kolonialverwaltungen hielten. Dies sollte dazu dienen, die Funktionsfähigkeit derselben auf einem möglichst hohen Niveau zu halten und somit die britischen Wirtschaftsinteressen vor Ort zu fördern.1061 Britische Lobbyorgane übernahmen daher mitunter die Aufgabe, potenzielle und geeignete Kandidaten auszuwählen, anzusprechen und zu mobilisieren.1062 Verbände waren also auch dahingehend tätig, das multifunktionale merkantile Personal der Kolonialverwaltungen zu organisieren und zu koordinieren, um eine möglichst adäquate Gestaltung der Geschäftsumgebungen in kolonialen Räumen – und dabei vor allem in informell-kolonialen Sondergebieten – sicherzustellen.

			Für schweizerische Kaufleute hatte Lobbying nur wenig Aussicht auf Erfolg, wenn es um die Erlangung von Funktionen in Kolonialverwaltungen ging, da ihnen oft der Zugang zu diesen verwehrt wurde. Nichtsdestotrotz gab es spezifische Konstellationen, in denen politische Interessenvertretungsarbeit auch für Schweizer Sinn machte, wenn es um koloniale Administrationen ging. Wie Kapitel 1.3 gezeigt hat, betrieben schweizerische Kaufleute 1909 im Kontext des Abschlusses eines ungleichen Vertrags mit Siam Lobbying gegenüber dem Bundesrat, um sich dafür einzusetzen, dass Experten aus der Schweiz in die Dienste verschiedener siamesischer Regierungsbehörden gestellt würden. Solche Verwaltungsfunktionen hatten für die Firmen einen bestimmten ökonomischen Zweck: Schweizerische Landsleute hätten als leitende Persönlichkeiten in den jeweiligen Regierungsdepartementen siamesische Staatsaufträge an die schweizerische Industrie vergeben können.

			Auch im Bereich des Honorarkonsularwesens ergaben sich Synergieeffekte mit dem Feld des Lobbyings. Wie Kapitel 3.4 noch zeigen wird, übernahmen britische Händler in China in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts oftmals die konsularische Vertretung kleinerer Drittstaaten, um das Verbot der britischen Regierung, Opiumhandel in China zu betreiben, zu umgehen. Die Erlangung dieser Ämter war aber nicht das einzige politisch-diplomatische Werkzeug, das britische Handelsunternehmen zu diesem Zweck einsetzten. Gleichzeitig betrieben die verschiedenen Handelskammern in China über Jahre immer wieder Lobbyarbeit, um eine für die Firmen wohlgesinntere britische Opiumpolitik herbeizuführen. Diese Lobbyanstrengungen richteten sich beispielsweise gegen ein Verbot des Opiumhandels und später auch gegen eine zu hohe Besteuerung von Opium. Zudem versuchten die Handelskammern, die Abschaffung der chinesischen Seezollbehörde zu erreichen, weil diese das Ziel verfolgte, den Schmuggel von Opium zu unterbinden.1063 Die Übernahme von Honorarkonsulatsposten und Lobbying stellten zwei Wege für britische Handelsunternehmen dar, um dasselbe politische Ziel zu erreichen. Die beiden Instrumente wurden gemeinsam eingesetzt, um während des 19. Jahrhunderts wirtschaftspolitische Rechtsvorschriften zu verhindern oder zu umgehen, die eine Regulierung der Kerngeschäftsfelder der Unternehmen vorsahen.

			Für schweizerische Firmen war die Verknüpfung von Honorarkonsularwesen und Lobbying aber noch deutlich stärker ausgeprägt. Schweizerische Kaufleute fungierten sehr oft als konsularische Vertreter der Schweiz in Asien. Gleichzeitig betrieben sie über die Verbände in der Schweiz, an denen sie partizipierten, oder auch auf individueller Ebene Heimatlobbying, um die personelle Besetzung der verschiedenen Honorarkonsulate zu beeinflussen oder um mitzubestimmen,1064 an welchen Orten Vertretungen eröffnet wurden und welche organisationale Form diese annahmen.1065 Auch konnten sie sich über Verbandsarbeit an den grossen übergreifenden Debatten zur Ausgestaltung und zu Reformen des schweizerischen Konsularwesens beteiligen, bei denen es immer wieder um die Frage ging, inwieweit ein honorarkonsularisches System beibehalten oder Berufskonsuln etabliert werden sollten.1066 Schweizerische Händler waren also in der Lage, über Lobbyarbeit das schweizerische Honorarkonsularwesen zu gestalten, von dem sie profitierten (oder das sie zum Teil aufgrund eines Mangels an Profit abschaffen wollten).1067

			Handelsfirmen konnten das Instrument des Lobbyings auch in Kombination mit Funktionen im Feld der Krisendiplomatie und der humanitären Diplomatie einsetzen. Wie in Kapitel 4 gezeigt wird, verlagerten Unternehmen ihre wirtschaftlich ausgerichteten Anstrengungen in Kriegs- und Krisenzeiten hauptsächlich in den Bereich der diplomatischen Vermittlungstätigkeit und der humanitären Diplomatie. Im Fall von britischen Händlern spielte dabei das ausdifferenzierte System von Lobbyorganisationen, das sie in Asien errichtet hatten, eine zentrale Rolle. In Krisenzeiten stellten britische Verbände ihre wirtschaftspolitische Hauptarbeit weitgehend ein. Stattdessen fungierten sie als zentrale Plattformen zur Organisation von humanitären Hilfsaktionen. Besonders bei der Einwerbung von Hilfsgeldern in Grossbritannien und bei deren Verteilung vor Ort entwickelten sich Lobbyorgane, wie die China Association, zu den entscheidenden organisationalen Instrumenten der britischen Firmen, um im Bereich der humanitären Diplomatie tätig sein zu können.1068 Schweizerische Kaufleute unterhielten hingegen lange Zeit überhaupt keine eigenen Lobbyorgane vor Ort in Asien, die für den Bereich der Krisendiplomatie und humanitären Diplomatie hätten eingesetzt werden können. Wenn man allerdings einen Blick auf die Verbände wirft, die in der Schweiz existierten, wird schnell offensichtlich, dass für diese – in einem lokalen oder nationalen Kontext – stets auch wohltätige Arbeit ein integrales und selbstverständliches Element ihres Aktivitätsportfolios war.1069 Dies zeigt, dass der Aspekt der humanitären Diplomatie auch prinzipiell bei schweizerischen Verbänden angelegt war, aber dass dieser im Falle von schweizerischen Händlern in Asien schlichtweg nicht zum Tragen kam, weil sie keine Verbände in Asien unterhielten.

			Lobbyingmotive von staatlichen Akteuren 

			Nun stellt sich allerdings noch die Frage, warum die schweizerischen Behörden, also der Bundesrat, das EPD, Kantonsregierungen oder auch die Berufsdiplomaten und -konsuln in Asien, sich als Adressaten von Lobbying anboten. Zunächst einmal brachte für staatliche Stellen die Kooperation mit Lobbyverbänden, aber auch mit den halbstaatlichen Handelsagenturen, bedeutende Vorteile, was den Modus der politischen Arbeit anging, da die beiden letztgenannten Organisationsgruppen informeller agieren konnten als die schweizerischen Berufsvertreter in Asien. Dieses informelle Vorgehen erweiterte nicht nur den Handlungsspielraum für die schweizerischen Behörden im Ausland, sondern ermöglichte für sie auch gleichzeitig eine Verantwortungsdiffusion und damit eine Absicherung. Falls informelle Tätigkeiten unerwünschte Resultate zeigten oder für Verstimmungen bei den Gastlandbehörden sorgten, konnten negative Auswirkungen auf die offizielle Schweiz verhindert werden. Die Verantwortung für informelle Aktivitäten konnte stets auf die jeweiligen Lobbyverbände oder Handelsagenturen abgeschoben werden, auch wenn diese im Interesse oder Auftrag der schweizerischen Staatsvertreter agiert hatten (siehe Kapitel 2.2). 

			Des Weiteren waren Kooperationen mit Verbänden für schweizerische Behörden von zentraler Bedeutung, weil sie die schwach ausgeprägten staatlichen Verwaltungsstrukturen und Beamtenapparate kompensieren konnten. Verbände dienten vor allem als Informationslieferanten für staatliche Stellen.1070 Sie aggregierten und konsolidierten Informationen und vereinfachten dabei die politische Meinungsbildung.1071 Im Laufe der Zeit wurden vor allem die Spitzenverbände, wie der SHIV, in institutionalisierte Vernehmlassungsverfahren eingebunden.1072 Für die Bundesbehörden bedeutete dies eine bedeutende Aufwandsersparnis, da sie nicht mehr sämtliche Meinungen der einzelnen Verbände bei politischen Sachfragen einholen und keine politisch heiklen Güterabwägungen mehr vornehmen mussten, da dies bereits durch den SHIV erledigt wurde (siehe Kapitel 2.3).1073 Nicht zuletzt resultierte aus der Erbringung dieser Leistungen durch Verbände ein weiteres Motiv für staatliche Stellen. Schweizerische Behörden waren durch die Auslagerung von Aufgaben an die Privatwirtschaft in der Lage, Kosten zu sparen.1074 Nachteile, die sich aus dem Lobbying ergaben, waren für schweizerische Behördenvertreter vor allem darin zu sehen, dass Verbände in erster Linie Partikularinteressen vertraten und weniger das übergeordnete schweizerische Gemeinwohl im Blick hatten.1075

			Die Regierungen von Grossmächten akzeptierten oder tolerierten zumindest das indirekte Profitieren schweizerischer Kaufleute vom Grossmachtlobbying aus den gleichen Gründen, warum sie die Schweiz dabei unterstützten, zwischenstaatliche Verträge mit Meistbegünstigungsklauseln abzuschliessen (siehe Kapitel 1.4). Und auch britische Händler hatten durchaus ein Interesse daran, schweizerische Kaufleute in die internationalen Handelskammern oder sogar in die britische Handelskammer in Singapur aufzunehmen, weil diese wirtschaftlich sehr einflussreich waren und so die Organisationen stärkten (siehe Kapitel 2.1 und 2.2). Zuletzt gilt es noch zu klären, warum sich auch die Regierungen der jeweiligen Gastländer – und zwar insbesondere der informell-kolonialen Staaten – empfänglich für Lobbying von Handelsunternehmen zeigten. Länder wie China, Japan oder Siam standen in einer Art kolonialem Abhängigkeitsverhältnis zu den europäischen Grossmächten. Die Regierungen dieser informell-kolonialen Staaten waren daher gezwungenermassen dem Lobbying ausländischer Händler ausgesetzt, auch wenn dies nicht in ihrem Sinne war. Interessanterweise zeigten sich indigene Behörden aber zum Teil offen für Kooperationen mit schweizerischen Verbänden, weil sie die Schweiz als neutral und antiimperial ansahen und somit als geeigneten Partner für die Förderung ihrer nationalen Interessen betrachteten.1076

			2.5 Kapitelfazit

			Lobbying war ein politisches Instrument von Handelsfirmen, das durch drei Hauptmerkmale gekennzeichnet war. Erstens handelte es sich um ein indirektes politisches Werkzeug. Dies ergab sich zunächst einmal aus der Tatsache, dass Lobbyisten keine politischen Entscheidungsträger waren, sondern solche beeinflussten. Für schweizerische Kaufleute galt der indirekte Charakter von Lobbying darüber hinaus in besonderem Masse, weil sie oftmals keine eigene politische Interessenvertretungsarbeit leisteten, sondern als Trittbrettfahrer an die Lobbystrukturen und -aktivitäten anderer ausländischer Händlergruppen in Asien andockten und von diesen profitierten. Zweitens war Lobbying ein besonders grundlegendes politisches Werkzeug, weil damit die fundamentalsten Eigenschaften der kolonialen Geschäftsumgebungen der Händler beeinflusst und geformt werden konnten. So war das Hauptmotiv von Kaufleuten für das Betreiben von Lobbying, den Abschluss zwischenstaatlicher Verträge zwischen ihren Heimatregierungen und den Behörden ihrer asiatischen Zielregionen zu bewirken, die ihnen (koloniale) Privilegien zusicherten. Ausserdem konnte über Lobbying auf die allgemeinen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen Einfluss genommen werden, unter denen die Händler operierten. Zu beachten gilt dabei, dass in manchen kolonialen Sondergebieten Händler selbst die Regierungsgeschäfte leiteten und somit die lokale ökonomische Gesetzgebung bestimmten. Lobbying war daher ein Mittel, Wirtschaftspolitik ausserhalb dieser Sondergebiete zu gestalten, während die Übernahme von kolonialen Stadtratsämtern die gleiche Funktion innerhalb dieser Räume erfüllte. Drittens handelte es sich bei Lobbying um ein universales Instrument. Es konnte potenziell mit sämtlichen anderen politisch-diplomatischen Funktionen von Händlern kombiniert und eingesetzt werden, um beliebige Ziele zu erreichen. Es handelte sich daher um eine Art politisches Multifunktionswerkzeug. Schweizerische Kaufleute nutzten dieses Allzweckinstrument vor allem mit Blick auf den Bereich des Honorarkonsularwesens, um mitbestimmen zu können, an welchen Orten schweizerische Konsulate eröffnet wurden, welche Organisationsform diese erhielten und wie diese Posten personell besetzt wurden. In anderen Bereichen, wie der Krisendiplomatie, schöpften sie das universale Potenzial von Lobbying allerdings kaum aus. Dies lag aber nicht etwa daran, dass sie keinen Bedarf oder kein dementsprechendes Interesse hatten, sondern dass sie auf einer praktischen Ebene schlichtweg über fast keine eigenen schweizerischen Lobbyverbände in Asien verfügten, die sich im Bereich der Krisendiplomatie engagieren konnten. Aufgrund seines grundlegenden und universalen Charakters war Lobbying das wichtigste politisch-diplomatische Werkzeug von Asienhändlern.

			Lobbying in einem grenzüberschreitenden Kontext gestaltete sich deutlich komplexer als in rein nationalen Situationen, weil unterschiedlichste staatliche Akteure und Rechtsräume betroffen waren. Schweizerische Asienhändler verfügten daher über drei Wege, die flexibel und situativ kombiniert werden konnten, um Lobbying zu betreiben: Trittbrettfahren auf den Lobbystrukturen von Händlern kolonialer Grossmächte, die Partizipation an internationalen Lobbyorganisationen und die Gründung von eigenen, genuin schweizerischen Verbänden.

			Der grundlegendste dieser drei Wege war das Trittbrettfahren. Schweizerische Asienhändler wirkten von der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts systematisch darauf hin, am System der zwischenstaatlichen Verträge zu partizipieren, indem sie sich entweder unter den Schutz einer militärisch-kolonialen Grossmacht stellten oder den Bundesrat dazu bewegten, bilaterale Verträge mit den in Ost- und Südostasien präsenten westlichen Kolonialmächten oder mit informell-kolonialen Staaten abzuschliessen. Diese Abkommen enthielten Meistbegünstigungsklauseln, die dazu führten, dass sämtliche Privilegien, die durch das Lobbying anderer ausländischer Händlergruppen erzielt wurden, auch automatisch für schweizerische Kaufleute galten (siehe Kapitel 1.2). Das effektivste und einflussreichste Lobbying betrieben in Asien die Händler von Grossmachtnationen, da diese nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht sehr bedeutende Gruppen darstellten, sondern sich auch in politischer und militärischer Hinsicht auf die Rückendeckung ihrer Heimatregierungen verlassen konnten, wenn es darum ging, Druck auf informell-koloniale Regierungen auszuüben. Schweizerische Händler profitierten also von dem Gastlandlobbying und dem Heimatlobbying (d. h. aus schweizerischer Sicht Grossmachtlobbying), das vor allem britische, aber auch amerikanische, deutsche und französische Kaufleute über ihre nationalen Verbände in Asien und in ihren Heimatländern sowie über internationale Handelskammern in Asien, die sie dominierten, ausübten. Trittbrettfahren war ein Prozess, der im Alltagsgeschäft automatisch, also ohne das Zutun von Schweizern ablief. Daher setzten sich schweizerische Händler nicht ständig bewusst mit dem Phänomen auseinander, sondern immer nur dann, wenn sie tatsächlich Einfluss darauf ausüben konnten, d. h., wenn es um den Abschluss von zwischenstaatlichen Verträgen ging. Dieses Profitieren war die wichtigste Form der politischen Interessenvertretung für schweizerische Asienkaufleute von den 1850er- bis in die frühen 1930er-Jahre.

			Eine weitere Möglichkeit des Lobbyings, die schweizerische Händler in Asien vereinzelt bereits in den 1860er-Jahren und verstärkt ab dem späten 19. Jahrhundert parallel und ergänzend zum Trittbrettfahren nutzten, war die Partizipation an internationalisierten Verbänden. Britische, amerikanische, deutsche und französische Kaufleute gründeten an zahlreichen Orten in Asien internationale Handelskammern, an denen schweizerische Unternehmen als Mitglieder partizipieren konnten. Auch waren schweizerische Handelshäuser aufgrund der Tatsache, dass sie fast überall in Asien zu den wirtschaftlich stärksten und einflussreichsten Unternehmen gehörten, in der Lage, immer wieder ihre führenden Manager in die Leitungsgremien der Organisationen zu entsenden. Auch wenn Grossmachtvertreter die internationalen Handelskammern dominierten, konnten schweizerische Kaufleute über diese Teilhabemöglichkeiten graduell Einfluss auf die Lobbystrategien der Verbände nehmen und so vor allem effektives und aktives Gastlandlobbying betreiben. Vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis ungefähr 1930 bestimmte die Kombination von Grossmachtlobbying und Teilhabe an internationalen Handelskammern das politische Handeln der schweizerischen Kaufleute. 

			Ein dritter Weg des Lobbyings für schweizerische Asienhändler war die Gründung eigener Verbände in Asien oder in der Schweiz, die exklusiv ihre politischen Interessen vertreten konnten. Diese Variante des Lobbyings übten schweizerische Asienkaufleute in der Praxis aber kaum aus. Bis in die 1930er-Jahre unterhielten sie überhaupt keine eigenen Verbände, was nach aussen leicht den Eindruck erwecken konnte, dass sie dem Instrument des Lobbyings keine besondere Bedeutung zumassen. Tatsächlich lag dieses Vorgehen aber nicht in einem Desinteresse, sondern vielmehr darin begründet, dass schweizerische Händler befürchteten, durch neue Verbände vor allem nicht etablierte und kleinere Konkurrenten zu begünstigen. Genauso wichtig war, dass sie die ersten beiden Wege des Lobbyings in Zeiten des Freihandels als völlig ausreichend erachteten. In erster Linie profitierten sie vom Lobbying anderer ausländischer Händler. Ergänzend partizipierten sie an internationalen Handelskammern in Asien für das Gastlandlobbying. Und im Bereich des Heimatlobbyings – das meistens keine grosse Wichtigkeit für schweizerische Geschäftsleute besass, weil das Grossmachtlobbying an dessen Stelle trat – beteiligten sich die Asienhändler an den regionalen Handelskammern in der Schweiz und an dem SHIV als Spitzenverband. In all diesen Organisationen spielten schweizerische Händler nur eine untergeordnete Rolle. Grossmachtvertreter dominierten die internationalen Handelskammern in Asien. Die Regional- und Dachverbände in der Schweiz wiederum wurden massgeblich durch schweizerische Industrielle geleitet und gelenkt. Dieser Mangel an exklusiver Interessenvertretung spielte für die Asienkaufleute von den 1850er-Jahren bis in die Zwischenkriegszeit hinein aber weiter keine Rolle, da sie über das Trittbrettfahren (und internationale Handelskammern) schon fast alles erreichen konnten, was für sie in kolonialer und wirtschaftspolitischer Hinsicht notwendig war. Immer nur in Krisenzeiten, in denen das internationale System des Freihandels und des Kolonialismus in Bedrängnis geriet und nationaler Protektionismus entstand, gründeten schweizerische Asienhändler effektive Verbände zur Vertretung ihrer Interessen. In diesen Kontexten funktionierte das Prinzip des Trittbrettfahrens nicht mehr und schweizerische Kaufleute mussten ihre eigenen Lobbystrukturen aufbauen. Dies war beispielsweise 1934 der Fall, als ein Branchenverband für Transit- und Welthandelsfirmen (VSTW) in der Schweiz gegründet wurde, der zwar eine Verbesserung der Repräsentation der Asienhändler im Bereich des Heimatlobbyings bedeutete, aber immer noch kein exklusives Lobbyorgan darstellte. Besonders der Zweite Weltkrieg und die postkolonialen Umbruchsphasen, die mit diesem zusammenhingen, waren solche Krisenmomente, in denen eigenständige Lobbyverbände notwendig wurden. So gründeten schweizerische Händler 1942 bzw. 1945 mit Blick auf die postkoloniale Nachkriegszeit eine Schweizerische Handelskammer in China, die vor allem Gastlandlobbying betrieb, und 1945 einen spezialisierten Asienlobbyverband für schweizerische Philippinenfirmen (VSP) mit Sitz in Basel für das Heimatlobbying. Allgemein kann also konstatiert werden, dass während der langen Ära des Kolonialismus in Ost- und Südostasien Trittbrettfahren und die Partizipation an internationalen Verbänden der Hauptlobbyingweg der Händler war, während in postkolonialen Kontexten eigene Lobbyverbände aufgebaut wurden, weil koloniale Privilegien, wie Meistbegünstigung oder Exterritorialität, als Geschäftsgrundlage wegfielen.

			Zusammen betrachtet offenbaren Kapitel 1 und Kapitel 2, dass zwei übergeordnete politische Strategien von schweizerischen Händlern in Asien existierten, die zeitlich aufeinander folgten. Von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Zwischenkriegszeit fokussierten sich schweizerische Kaufleute auf Treaty-Lobbying, Grossmachtlobbying, internationale Handelskammern und die Übernahme von Kolonialverwaltungsämtern, um ihre Geschäftsumgebungen entweder allgemein oder speziell in Sondergebieten in einem für sie positiven Sinne zu gestalten. Mit diesen vier Elementen setzten sie in Zeiten von Freihandel und kolonialer Zusammenarbeit auf Formen der internationalen politischen Kooperation, um ihr Ziel zu erreichen. Erst in der Zwischenkriegszeit, als sich das internationale Umfeld änderte und die asiatischen Räume zunehmend von politischer und ökonomischer Abgrenzung auf Basis des Kriteriums der Nation gekennzeichnet waren, änderten schweizerische Kaufleute ihre Strategie. Im Bereich des Lobbyings setzten sie zunehmend auf eigene nationale Organisationsstrukturen, aber im Bereich der Kolonialverwaltungen änderte sich durch einen glücklichen Umstand wenig. Da schweizerische Kaufleute aufgrund ihrer Nationalität als «neutrale» Akteure galten, konnten sie auch weiterhin an den Kolonialverwaltungen partizipieren, und dies selbst während der Weltkriege.

			Es gilt an dieser Stelle noch festzuhalten, was die Spezifika des schweizerischen Lobbysystems im internationalen Vergleich waren. Neben dem Trittbrettfahren stellte der hohe Grad an Korporatismus der genuin schweizerischen Verbände eine Besonderheit dar. Während bei anderen Nationen staatliche und privatwirtschaftliche Akteure getrennt agierten, waren im schweizerischen Fall Verbände, halbstaatliche Stellen und staatliche Behörden in institutionalisierten Kooperationsformen eng miteinander verwoben. So lag in China eine sehr enge Verzahnung zwischen der Schweizerischen Handelskammer, der Handelsagentur der Schweizerischen Zentrale für Handelsförderung sowie den schweizerischen Berufsdiplomaten und -konsuln vor. Auch in der Schweiz wurden die Asienhändler in einen institutionalisierten und hierarchisch gestaffelten Vernehmlassungsprozess eingebunden, bei dem die schweizerischen Bundesbehörden bei sämtlichen Fragen eng mit dem SHIV kooperierten. Der SHIV wiederum konsultierte seine einzelnen Sektionen, also die Handelskammern und Branchenverbände, in denen die Asienhändler Mitglieder waren. Dieses korporatistische Verbandssystem hatte seine Vor- und Nachteile für die beteiligten Akteure. So profitierten die staatlichen Stellen davon, aggregierte Informationen durch die Verbände zu erhalten und über diese auch informeller agieren zu können. Die Lobbyverbände wiederum erhielten eine bevorzugte Unterstützung durch die schweizerischen Behörden und wurden durch diese in Kontakt mit wichtigen Entscheidungsträgern der Gastlandregierungen gebracht. Nachteilhaft war für Asienhändler, dass sie kein eigentliches Heimatlobbying betreiben konnten, da an ihren Strategieformulierungen auch stets staatliche Akteure beteiligt waren. Dies hätte eigentlich durch einen privilegierten Zugang zu den Behörden im Rahmen des Korporatismus kompensiert werden müssen. Allerdings waren Asienhändler eine kleine und nicht übermässig bedeutende Wirtschaftsgruppe, sodass sie sich in dem Verbandssystem des SHIV, das durch Fabrikanten dominiert wurde, nur wenig Gehör verschaffen konnten. Das korporatistische Lobbying im schweizerischen Fall war also effektiv beim Gastlandlobbying, wie das Beispiel der Schweizerischen Handelskammer in China zeigt, es war aber beim Heimatlobbying für Asienhändler nicht sehr vorteilhaft.

			Ein weiteres Spezifikum des schweizerischen Lobbyings war die Organisationsform der Verbände, in denen sich die Asienhändler engagierten. Britische Kaufleute unterhielten ein ausdifferenziertes System unterschiedlicher Verbände. Zudem gründeten sie hochspezialisierte und effektive Asienlobbyverbände, welche die Aufgabe hatten, als Koordinationsplattformen dieser heterogenen Organisationen und als exklusive Sprachrohre und Interessenvertretungsinstanzen der Asienhändler zu fungieren. Asienlobbyverbände waren dafür bestimmt, koordinierte und hochwirksame Lobbykampagnen in Asien, aber vor allem in Grossbritannien durchzuführen. Es war gerade diese Verbandsart, die das britische Lobbying zum Erfolgsmodell machte. Schweizerische Händler hingegen sahen bis 1945 davon ab, eigenständige Asienlobbyverbände zu gründen. Sie begnügten sich damit, in der Schweiz in Handelskammern und Spitzenverbänden (und später auch in einem Branchenverband) repräsentiert zu sein, die viel mehr die Interessen von Industriellen als ihre eigenen vertraten. Sie verfügten zwar über Mitgliedschaften in verschiedenen Verbänden, aber über kein Koordinationsorgan, um ihre Lobbykräfte zugunsten der Asiengeschäfte effektiv zu bündeln und auszurichten. Schweizerische Asienhändler verzichteten darauf, spezialisierte Asienlobbyverbände zu gründen, weil in Zeiten von Freihandel und kolonialen Privilegien schlichtweg kein effektives eigenes Heimatlobbying notwendig war. Das Beispiel des ersten schweizerischen Asienlobbyverbands, der VSP, zeigt aber auch, dass Asienlobbyverbände im korporatistischen System der Schweiz wenig Aussichten auf Lobbyerfolg gehabt hätten. Die britische China Association hatte exklusiven Zugang zur britischen Regierung, um ihre Interessen in den politischen Prozess zu transferieren. Die VSP hingegen war wie alle anderen Verbände in der Schweiz in das hierarchisiert und gestaffelt aufgebaute Gesamtsystem der Spitzenverbände eingebunden. Die Vereinigung hatte kaum direkten Zugang zu den Bundesbehörden, sondern musste Lobbying beim SHIV betreiben und war daher ein Verband unter vielen. Dieser Befund deutet darauf hin, dass das schweizerische Verbandssystem nicht gut darauf ausgelegt war, die Interessen von Auslandschweizern in Phasen des internationalen Protektionismus und in postkolonialen Umgebungen zu berücksichtigen.

			Zu guter Letzt gilt es noch einen weiteren Faktor zu beachten, warum britische Händler einen grossen Einfluss auf ihre Heimatregierung ausüben konnten, während schweizerische Kaufleute mit Asienbezug sich mitunter schwertaten, sich in Bern politisches Gehör zu verschaffen. Britische Händler in Asien waren eng mit dem British Empire verknüpft, und an manchen Orten verkörperten sie es sogar. Für das Vereinigte Königreich nahm das Weltreich in wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Hinsicht eine zentrale Rolle ein. Asienhändler hatten daher per se eine Wichtigkeit, die ihnen den Zugang zu den politischen Eliten und Arenen erleichterte. Schweizerische Asienhändler hatten in der öffentlichen Wahrnehmung hingegen kaum Relevanz für die Schweiz, deren Wirtschaftssystem gemeinhin über die Industrie definiert wurde. Dafür hatten schweizerische Geschäftsleute einen anderen entscheidenden Vorteil, der ihnen das Gastlandlobbying erleichterte. In informell-kolonialen Staaten – wie Japan, China und Siam – und auch bei den indigenen Eliten in formalen Kolonien galten schweizerische Kaufleute aufgrund der Neutralität der Schweiz als «antiimperial» – und das, obwohl sie in der Praxis genauso von kolonialen Privilegien profitierten wie andere ausländische Händler auch. Dies erleichterte schweizerischen Händlern nicht nur Geschäfte mit indigenen Firmen, sondern auch die politische Einflussnahme bei Behörden in informell-kolonialen Staaten. In Zeiten von Kolonialismus und Freihandel waren schweizerische Händler damit theoretisch sogar bessergestellt als ihre britischen, amerikanischen, deutschen oder französischen Konkurrenten. Sie profitierten über das lobbyistische Trittbrettfahren von den gleichen kolonialen Privilegien wie alle anderen Händler, waren aber bei indigenen Eliten bessergestellt als Firmen von kolonialen Grossmächten.
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			3 «Kontorrock und Konsulatsmütze»: Schweizerische Händler als Honorarkonsuln für die Schweiz und andere (Klein-)Staaten

			 

			 

			 

			 

			 

			 

			Schweizerische Händler in Asien waren nicht nur im Bereich der Kolonialadministrationen und des Lobbyismus politisch tätig. Sie engagierten sich auch im Feld des Konsularwesens. Prinzipiell waren Staaten in der Lage, sich auf zweierlei Arten im Ausland repräsentieren zu lassen. Zum einen konnten sie diplomatische Vertretungen, also Botschaften oder Gesandtschaften, und zum anderen konsularische Posten unterhalten. Formal waren Erstere dazu bestimmt, Austausch zwischen den Regierungen des Entsende- und des Gaststaates zu ermöglichen und damit politische Funktionen auszuüben. Letztere hingegen sollten in der Theorie in erster Linie die Interessen der im Ausland befindlichen eigenen Staatsbürger vertreten und damit vor allem zivilrechtliche sowie wirtschaftliche Aufgaben wahrnehmen – wie aber noch zu sehen sein wird, galt dies nicht für die Praxis. Das internationale Konsularwesen wurde, im Gegensatz zur Diplomatie, bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts nie verbindlich völkerrechtlich geregelt.1077 Ungeachtet dessen lassen sich konsularische Kernmerkmale identifizieren, die unabhängig vom jeweiligen Entsende- und Empfangsstaat auftraten. Zum Beispiel wiesen konsularische Ämter eine hierarchische Binnendifferenzierung auf. Im schweizerischen Fall waren Generalkonsuln am ranghöchsten angesiedelt, gefolgt von Konsuln, Vizekonsuln, Konsularagenten und Konsularkorrespondenten bzw. -delegierten.1078 Viel wichtiger für die Betrachtung in diesem Kapitel ist aber eine andere Unterscheidung von konsularischen Funktionen. Es existierten sowohl Berufskonsuln (consules missi), die für ihre Tätigkeit aus staatlichen Mitteln entlohnt wurden, als auch Honorarkonsuln (consules electi), die das Amt nebenberuflich und ehrenamtlich ausübten. Diese wurden in der Regel aus der Gemeinschaft der Kaufleute vor Ort rekrutiert, weshalb sie auch als «consuls commerçants»1079 oder «merchant-consuls»1080 bezeichnet wurden. Schweizerische Händler fungierten in Asien als Honorarkonsuln entweder für die Schweiz oder für (kleine) Drittstaaten wie Dänemark oder Belgien. Diese Doppelfunktion zwischen Geschäft und konsularischem Amt, die geradezu typisch für Kaufleute in Asien war, kommt treffend in einem Buch zur frühen merkantilen Präsenz in Japan zum Ausdruck, das erstmals 1886 veröffentlicht und im Jahr 1939 neu herausgegeben wurde. Es trägt den vielsagenden Titel «Kontorrock und Konsulatsmütze» und zeigt auf dem Buchcover einen ausländischen Merchant Consul, der ebenjene beiden Kleidungsstücke gleichzeitig trägt. Dies veranschaulicht, dass auch bereits die zeitgenössischen Beobachter das Phänomen der Merchant Consuls als besonders prägend empfanden (siehe Abbildung 5).
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			Abbildung 5: Buchcover «Kontorrock und Konsulatsmütze». (Quelle: Weber, Arthur Richard [Schriftstellername: Arwed Solano]: Kontorrock und Konsulatsmütze. Eine Erzählung aus dem überseeischen Leben, neu herausgegeben und mit geschichtlichen Anmerkungen und einem Schlüssel versehen von Kurt Meissner, Tokyo 1939 [1886])1081

			 

			Schweizerische Händler übernahmen solche nebenamtlichen konsularischen Tätigkeiten nur bedingt, um ihre Geschäftsumgebungen zu formen, wie dies in den zuvor beschriebenen politisch-diplomatischen Feldern der Fall war (siehe Kapitel 1 und 2). Nur in bestimmten Kontexten, vor allem während des 19. Jahrhunderts, taten sie dies in Ergänzung zu kolonialadministrativen Funktionen und Lobbyismus. Stattdessen waren honorarkonsularische Funktionen während der zweiten Hälfte des 19. und in abgeschwächter Form während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihr primäres politisch-diplomatisches Werkzeug, um Prestige und Netzwerke zu generieren und auf diese Weise ihre Geschäfte zu fördern (für Details siehe Kapitel 3.4). In dem folgenden Kapitel werden die Entwicklung des schweizerischen Konsularwesens in Asien und die Beteiligung von schweizerischen Asienhändlern daran untersucht. Dabei werden zusätzlich und exemplarisch auch immer wieder die honorarkonsularischen Funktionen berücksichtigt, die schweizerische Kaufleute für Drittstaaten ausübten. Nur im Fall Japans erfolgt, stellvertretend für alle anderen Regionen Ost- und Südostasiens, eine systematische Analyse der Drittstaatenvertretungen.1082

			3.1 Vom Trittbrettfahren bei fremden Kolonialmächten zu einem genuin «schweizerischen Konsulartypus»: 1862–1914

			Das internationale konsularische (und diplomatische) System, das die Grundlage dafür bildete, dass schweizerische Händler in Asien als Honorarkonsuln fungieren konnten, hatte seinen Ursprung in Europa. Auf dem Wiener Kongress hatten die europäischen Staaten 1815 mit dem «Reglement über den Rang zwischen den diplomatischen Agenten» zwar die Beschaffenheit des diplomatischen Systems definiert, nicht aber jene des Konsularwesens auf internationaler Ebene. Eine verbindliche Regulierung des letztgenannten Bereichs erfolgte erst 1963 mit dem «Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen».1083 Aufgrund dieser fehlenden völkerrechtlichen Festlegung stand es sämtlichen Entsendestaaten bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts in einem formaljuristischen Sinne frei, ihre Konsularwesen in beliebiger Weise zu gestalten. Dies galt folglich auch für die Frage, ob sie Berufs- oder Honorarkonsuln im Ausland ernennen konnten und über welche Funktionen und welche Stellung diese Repräsentanten verfügten.1084 Eingeschränkt wurde diese Freiheit nur dadurch, dass die Empfangsstaaten ebenfalls der Ernennung eines Konsuls zustimmen, also das Exequatur erteilen mussten.1085 Die Entsendestaaten orientierten sich daher auch stets an bereits etablierten sowie gemeinhin anerkannten Praktiken, und da sich in der Frühen Neuzeit der Merchant Consul zur ungeschriebenen Norm entwickelt hatte, griffen die jeweiligen Staaten um 1800 in ihren europäischen Nachbarländern noch mehrheitlich auf solche Honorarkonsuln als lokale Repräsentanten zurück.1086

			Erst ab dem ausgehenden 18. Jahrhundert forcierten Grossbritannien und Frankreich eine Professionalisierung ihrer Konsularwesen. Dass gerade diese beiden Staaten den Startschuss für eine solche Entwicklung gaben, war keineswegs ein Zufall, denn bei ihnen handelte es sich um imperiale Grossmächte, die durch die Entsendung von Berufskonsuln ihre globale Vormachtstellung, auch in ökonomischer Hinsicht, sichern wollten. Während das britische Foreign Office in westlichen Ländern durchaus noch Honorarkonsuln einsetzte, um sie mit «untergeordneten» wirtschaftlichen Aufgaben zu betrauen, entsandte es ab 1834 fast ausschliesslich Berufskonsuln nach Ostasien. Ihnen schrieb das Foreign Office eine höhere Wichtigkeit zu, weil sie auch dezidiert politische Aufgaben hatten, sie repräsentierten beispielsweise in China das «informal Empire».1087 Auch Frankreich betrieb sowohl global als auch in Asien ein professionelles Konsularwesen,1088 wie aber noch zu sehen sein wird, gab es auch Ausnahmen von dieser Regel, beispielsweise vertrat ein schweizerischer Merchant Consul den französischen Staat zeitweilig in Hongkong. Aufstrebende koloniale Grossmächte taten es Grossbritannien und Frankreich gleich. Beispielsweise setzte die japanische Meiji-Regierung beim Aufbau ihres Konsularwesens, das sich an europäische Diplomatiepraktiken anlehnte, im späten 19. Jahrhundert ausschliesslich auf Berufskonsuln und engagierte keine Honorarkonsuln,1089 vermutlich um Japan als vollwertige Grossmacht auf Ebene der internationalen Staatengemeinschaft zu präsentieren.

			Die meisten anderen europäischen Staaten professionalisierten ihre Konsularwesen zwar im Verlauf des langen 19. Jahrhunderts teilweise, verfügten zum Zeitpunkt des Ausbruches des Ersten Weltkriegs aber immer noch über mehr Honorar- als Berufskonsulate.1090 Sie betrieben folglich «gemischte[] System[e]».1091 Beispielsweise liessen sich die verschiedenen kleineren deutschen Einzelstaaten noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem durch Honorarkonsuln in Asien vertreten. Ab der Reichsgründung von 1871 forcierte Deutschland zunehmend die Professionalisierung der eigenen Konsulate, auch um eine Gleichwertigkeit als koloniale Grossmacht nach aussen zur Schau zu stellen, und gerade in Asien etablierte das Deutsche Reich besonders viele Berufskonsulate. Nichtsdestotrotz blieb das deutsche Konsularwesen global gesehen ein gemischtes System, das mehrheitlich aus Honorarkonsulaten bestand.1092 Andere europäische Grossmächte, wie Italien oder Österreich-Ungarn,1093 die keine militärisch-kolonialen Grossmächte in Asien waren, unterhielten ebenfalls sowohl Berufs- wie auch Honorarkonsulate. Wie noch zu sehen sein wird, wurden die österreich-ungarischen Konsulate in Asien zum Teil von schweizerischen Merchant Consuls betrieben. Auch Staaten wie die Niederlande und Spanien, die in Asien formale Kolonien besassen, verfügten mehrheitlich über nebenamtliche Vertretungen im Ausland, die sie mehr aus wirtschaftlichen denn aus (kolonial-)politischen Gründen errichteten.1094 Am wichtigsten waren die Etablierung und die Aufrechterhaltung von Honorarkonsulaten für die verschiedenen europäischen Kleinstaaten. Aufgrund knapper nationaler Staatsbudgets wählten sie ein besonders flexibles und pragmatisches Vorgehen, das zwar noch einen starken Fokus auf nebenamtliche Vertretungen legte, aber im Fall einer positiven Kosten-Nutzen-Bilanz auch die Etablierung von Berufskonsulaten an wichtigen Orten erlaubte. Dementsprechend waren die gemischten Systeme bei ihnen besonders stark ausgeprägt.1095

			Die Schweiz reihte sich während des langen 19. Jahrhunderts prinzipiell in das Bild der Kleinstaaten ein, allerdings mit zwei wichtigen Unterschieden. Erstens eröffneten viele Staaten im Laufe der Zeit durch den zunehmenden globalen Handel und die Ausdehnung der Kolonialgebiete weltweit immer mehr Aussenvertretungen,1096 und die schweizerischen Bundesbehörden taten dies auch, übten dabei aber eine viel grössere Zurückhaltung aus. So war beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs die Zahl der Konsulate und damit die Dichte des schweizerischen Konsularnetzes um ein Vielfaches niedriger als bei anderen Nationen. Zweitens fokussierte die Schweiz dem Prinzip des Milizsystems folgend noch viel stärker als andere Staaten auf Merchant Consuls. Abgesehen von elf professionellen Gesandtschaften in Paris, Wien, Rom, Berlin, Washington, Buenos Aires, London, Tokyo, St. Petersburg, Rio de Janeiro und Madrid1097 verfügte die Schweiz 1914 weltweit nur über zwei Berufskonsulate, die in Rio de Janeiro und Montreal situiert waren. Dem standen weltweit 115 eidgenössische Honorarkonsulate gegenüber.1098 Das Verhältnis von Berufs- zu Honorarkonsulaten betrug damit 1:58. Es wich deutlich von jenem der anderen europäischen Staaten mit gemischten Systemen ab. Beispielsweise kamen 1914 in Deutschland auf jede professionelle Vertretung 3,4 Honorarkonsulate. Im Fall von Dänemark und Norwegen lag die Relation immerhin noch bei rund 1:30. Der Mittelwert über verschiedene ausgewählte Nationen betrug 11,6.1099 Dieses systematische Fehlen von Berufskonsulaten bzw. die Ablehnung einer Professionalisierung aus Prinzip machte die Schweiz während des langen 19. Jahrhunderts zu einer Ausnahmeerscheinung im internationalen Vergleich. In Abgrenzung zu den gemischten Systemen war aus diesem Grund zeitgenössisch auch von einem genuin «schweizerischen Konsulartypus»1100 die Rede, also einem Sonderfall unter den europäischen Staaten, der das Honorarkonsularwesen nahezu in dogmatischer Reinform praktizierte. Wie in Kapitel 3.2 zu sehen sein wird, setzte erst in der Zwischenkriegszeit eine Teilprofessionalisierung des schweizerischen Konsularwesens ein. Interessanterweise war eine so extreme Form der Fokussierung auf Honorarkonsulate sonst nur bei aussereuropäischen Kleinstaaten, wie dem Königreich Hawaii, zu beobachten, allerdings aus anderen Gründen. Wie Kapitel 3.3 zeigen wird, nutzte der Inselstaat europäische und amerikanische Merchant Consuls, um «Zivilisiertheit» auszustrahlen und Souveränität für den stets von kolonialer Abhängigkeit bedrohten Staat zu generieren.

			Für die Etablierung und Aufrechterhaltung des eher aussergewöhnlichen schweizerischen Konsularsystems existierten mehrere Gründe. Genau wie bei anderen Kleinstaaten war für die schweizerischen Bundesbehörden finanzielle Sparsamkeit ein wichtiger Faktor, zusätzlich spielte aber auch das republikanische Selbstverständnis in der schweizerischen Politik und Öffentlichkeit eine zentrale Rolle (für Details siehe Kapitel 3.4). Auch die starke schweizerische Exportwirtschaft, gepaart mit dem Fernhandel, war ein gewichtiger Grund, warum die Schweiz im internationalen Vergleich nur wenige Konsulate unterhielt und diese fast ausschliesslich mit Honorarkonsuln besetzte.1101 Weltweit existierten an den verschiedenen Orten stets besonders früh schweizerische Händlergemeinschaften, und dies war auch in Asien der Fall, wie Kapitel 1.1 gezeigt hat. Die schweizerischen Bundesbehörden waren daher in der komfortablen Situation, stets aus deren Kreis qualifizierte Honorarkonsuln rekrutieren zu können und keine Berufskonsuln entsenden zu müssen. Zudem war es aus ihrer Sicht nicht nötig, viele Konsulate im Ausland zu unterhalten, weil die lokalen Gemeinschaften gross genug waren, um sich selbst zu organisieren.1102 Das Festhalten an einem konsularischen Milizsystem war aber auch in hohem Masse dem politischen Einfluss des schweizerischen Grosshandels und der Grossindustrie bei den Bundesbehörden geschuldet. Während in den 1850er- und 1860er-Jahren in Zeiten globalen Freihandels das schweizerische Honorarkonsularwesen noch relativ kontroverslos in der Schweiz akzeptiert wurde, kam ab Mitte der 1870er-Jahre zunehmend Kritik an diesem System auf. Vor dem Hintergrund zunehmender protektionistischer Massnahmen einzelner Staaten in der internationalen Arena wurde der Ruf nach einer Stärkung staatlicher Wirtschaftsförderungsorgane, also nach Konsulaten, lauter. Forderungen nach einem professionelleren Konsularwesen kamen vor allem von kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) in der Schweiz, die sich keine eigenen Filialen in Asien leisten konnten. Exportorientierte Grossindustrielle und etablierte einflussreiche Händler, vertreten durch den SHIV, blockierten hingegen diese Reformbemühungen bis zum Ersten Weltkrieg wenn auch nicht vollständig, so doch weitgehend. Sie hatten ihre eigenen Geschäftsstrukturen bereits aufgebaut, waren weniger auf staatliche Hilfe angewiesen und wollten die Förderung der aufstrebenden KMU-Konkurrenz verhindern.1103 Die Haltung der einflussreichen Grossunternehmen ähnelte also stark jener, die sie auch in Bezug auf die Eröffnung von schweizerischen Handelskammern im Ausland an den Tag legten. Ihre Abneigung bestand gegenüber den wirtschaftlichen Vermittlungsdiensten, die Handelskammern und Konsulate betrieben (siehe dafür Kapitel 2.2).

			Der Prozess einer langsamen Professionalisierung des Konsularwesens hin zu gemischten Systemen, der für die meisten europäischen Staaten noch vor dem Ersten Weltkrieg einsetzte, für die Schweiz aber gerade nicht, war auch das Ergebnis eines internationalen Diskurses. Vor allem die Grossmächte, die ihre Konsularsysteme bereits professionalisiert hatten, versuchten ab den 1890er-Jahren, auf internationaler und transnationaler Ebene die Schaffung eines «Weltkonsularreglement[s]» analog zu jenem Abkommen betreffend die Diplomaten von 1815 (siehe oben) zu forcieren, das auch den Status der Honorarkonsulate regeln sollte. Sie empfanden es als ungerechtfertigt, dass die Honorarkonsuln der verschiedenen anderen Staaten (und insbesondere der Kleinstaaten) denselben Rang wie die von ihnen selbst entsandten Berufskonsuln innehatten, und waren bestrebt, diesen Zustand zu ändern. Sowohl das Institut de droit international als auch das Committee of Experts for the Progressive Codification of International Law des Völkerbunds, beides zentrale Arenen der Debatte, empfahlen auf Drängen der Grossmächte entweder die Abschaffung des Typus der Honorarkonsuln oder zumindest eine hierarchische Zurücksetzung desselben. Letztlich wurden die regulativen Entwürfe aber nicht in verbindliches internationales Recht umgewandelt, sodass sich prinzipiell nichts an der Existenzberechtigung des Honorarkonsularwesens änderte.1104 Nichtsdestotrotz erzeugte der internationale Diskurs einen zunehmenden Professionalisierungsdruck auf die verschiedenen Kleinstaaten, die infolgedessen im Verlauf des langen 19. Jahrhunderts zunehmend Berufskonsulate eröffneten. Genauso wie die Grossmächte nutzten aber auch schweizerische Akteure in hohem Masse diese transnationalen Plattformen und internationalen Organisationen, um internationale Normen zu beeinflussen und die Aufrechterhaltung des «schweizerischen Konsulartypus» zu ermöglichen. Und sie waren damit insofern sehr erfolgreich, als sie die Schaffung eines «Weltkonsularreglements», wie oben beschrieben, bis 1963 verhindern konnten.

			Das Agieren der Schweizer zeigt sich sehr gut bei den Debatten, die innerhalb des Institut de droit international geführt wurden. Die 1873 in Belgien gegründete internationale (bzw. transnationale) Organisation war ein Zusammenschluss von juristischen Experten zu Fragen des internationalen Rechts. Anlässlich ihrer Jahrestagung von 1896 in Venedig fand eine eingehende Debatte zur Stellung von Honorarkonsuln im internationalen System statt. An der Veranstaltung nahmen insgesamt 35 Personen teil, die ausschliesslich europäischer Nationalität waren, was den stark eurozentristischen Charakter der Organisation insgesamt widerspiegelte.1105 Bei den Teilnehmenden handelte es sich grösstenteils um Professoren, Richter, Anwälte etc. Die Debatte hatte daher den Anspruch, vor allem wissenschaftlicher und theoretischer Natur zu sein, wie einer der Partizipanten bemerkte. Tatsächlich verlief sie aber nur bedingt akademisch, sondern stark entlang nationaler politischer Interessen, vor allem weil auch hochrangige Diplomaten und Politiker unter den 35 Teilnehmern waren. Diese vertraten die Auffassungen ihrer Regierungen und es waren gerade sie, die prominent das Wort während der Sitzung ergriffen und die Meinungsbildung lenkten.1106 Schweizer waren mit fünf Vertretern überproportional stark repräsentiert, sie stellten zusammen mit Franzosen, Deutschen und Italienern den Grossteil der Anwesenden.1107 Der prominenteste der schweizerischen Repräsentanten und ihr Wortführer war Charles Édouard Lardy, seines Zeichens schweizerischer Gesandter in Paris, der wenige Monate später Unterhändler für den Abschluss eines Handelsvertrags zwischen der Schweiz und Siam werden sollte (siehe dafür Kapitel 1.2). Lardy war ein sehr einflussreiches Mitglied des Institut de droit international, da er 1899 sogar zu dessen Präsident gewählt wurde.1108 Bei den anderen vier schweizerischen Vertretern an der Tagung handelte es sich um Professoren und Anwälte, von denen sich der Genfer Anwalt Georges de Seigneux und ein Privatdozent der Universität Bern, Michel Kebedgy, neben Lardy in der Debatte am stärksten hervortaten.1109

			Die Initiative in der Debatte ging in erster Linie von Édouard Engelhardt aus, dem französischen Gesandten (ministre plénipotentiaire) in Genua. Als Sprachrohr seiner Regierung und stellvertretend für die Interessen der anderen Grossmächte brachte er zum Ausdruck,1110 es sei unverhältnismässig und ungerecht, dass nebenamtliche Vertreter (der Kleinstaaten) «[le] même titre, […] le même rang […] [et] les mêmes droits» haben sollten wie Berufskonsuln. Er plädierte dafür, die Beseitigung eines «dilettantisme consulaire» zu vollziehen und die Stellung der Merchant Consuls mithilfe des Völkerrechts herabzusetzen. Für ihn waren Honorarkonsuln eine «anomalie» des internationalen Systems. Auch Arthur Desjardins, Generalanwalt am französischen Kassationsgerichtshof in Paris, der den Vorstoss Engelhardts bekräftigte, sah in dem Treiben der Kleinstaaten eine eigenwillige Ausnahmeerscheinung. Was die internationale Norm darstellen sollte, war für ihn selbstevident: die Konsularreglemente und Praktiken der «grandes puissances», also in erster Linie diejenigen Frankreichs.1111 Während die sonstigen Teilnehmer der Tagung dem Vorstoss der französischen Vertreter kaum widersprachen, setzten die drei schweizerischen Repräsentanten Charles Édouard Lardy, Georges de Seigneux und Michel Kebedgy zu einer entschiedenen Gegenrede an. Sie ergriffen das Wort für die «petits pays», die aufgrund beschränkter Haushaltsmittel nicht in der Lage waren, systematisch Berufskonsuln ins Ausland zu entsenden, und somit einen Nachteil gegenüber finanzstarken Grossmächten hatten, besonders betreffend kleinere und weniger wichtige Orte im Ausland, an denen sich die Eröffnung eines Berufskonsulats nicht lohnte. Im Sinn hatten die drei schweizerischen Repräsentanten aber keineswegs sämtliche kleine Nationen, sondern nur jene, die über grosse Händlergemeinschaften im Ausland verfügten, aus denen sie genügend qualifizierte Kandidaten für ein honorarkonsularisches Amt rekrutieren konnten, die in ihrer Amtsführung genauso gut wie Berufskonsuln und obendrein mit den lokalen Verhältnissen vertraut seien. Gemeint war unter den Kleinstaaten also vor allem die Schweiz. Und diese stilisierte Lardy sogar zum konsularischen Vorbild, denn das wahre Problem des internationalen Konsularwesens sah er in dem Umstand, dass viele andere Kleinstaaten (und zum Teil auch europäische Grossmächte) in grösserem Umfang Honorarkonsulate an Orten eröffneten, an denen sie über keine nennenswerten Händlergemeinschaften verfügten und daher Merchant Consuls ernannten, die nicht die Nationalität des Entsendestaates hatten.1112 Genau von diesem Umstand profitierten aber gerade die schweizerischen Händler in Asien, weil er ihnen die Möglichkeit eröffnete, systematisch Drittstaatenvertretungen zu übernehmen.

			Im Jahr 1781 importierten britische Händler erstmals die (ungeschriebenen) Normen des europäischen Konsularwesens und speziell das Konzept der Honorarkonsuln nach Guangzhou und adaptierten es an die dortigen Verhältnisse. Sie sorgten dafür, dass sich das europäische Konsularsystem in den folgenden Jahrzehnten in ganz Asien fest etablierte. Um das Handelsmonopol der BEIC zu umgehen, übernahmen britische Kaufleute zahlreich und systematisch die honorarkonsularische Vertretung nicht von Grossbritannien, sondern von vielen Drittstaaten in Ost- und Südostasien (siehe Kapitel 3.4). Die Regierungen dieser verschiedenen Länder, allen voran jene von Kleinstaaten, die keine Berufskonsuln ins Ausland entsandten oder über gemischte Systeme verfügten, aber gleichzeitig die wirtschaftliche Expansion ihrer Nationen nach Asien fördern wollten, stimmten der Ernennung von britischen Händlern als Honorarkonsuln zu, weil diese überall anzutreffen waren. Sie stellten in den verschiedenen Hafenstädten die zahlenmässig grösste und wirtschaftlich einflussreichste Gruppe der Kaufleute dar. Eigentlich präferierten die verschiedenen europäischen Staaten die Vergabe solcher honorarkonsularischer Posten an eigene Staatsbürger, problematisch war aber in der Praxis, dass in der Frühphase der ausländischen Präsenz in Asien oftmals keine oder nur vereinzelte Kaufleute mit der Nationalität des Entsendestaates vor Ort präsent waren, die diese Ämter ausüben konnten. 1113 Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als sich die Zahl der in Asien ansässigen Bürger vieler Kleinstaaten erhöhte, begannen sich die Konsularsysteme zunehmend zu nationalisieren, sodass immer mehr Landsleute als Honorarkonsuln eingesetzt wurden und die britischen Kaufleute sukzessive an Bedeutung verloren.1114

			Die Schweiz partizipierte nicht an diesem System der britischen Merchant Consuls, denn sie unterhielt bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts überhaupt keine Aussenvertretungen in Asien, die mit britischen Kaufleuten (oder solchen anderer Nationalität) hätten besetzt werden können. Als sich die ersten schweizerischen Händler in Asien niederliessen (siehe Kapitel 1.1), stellten sie sich daher zunächst unter den konsularischen Schutz von militärisch-kolonialen Grossmächten und auch noch später taten sie dies nach Möglichkeit an all jenen Orten, wo keine schweizerischen Konsulate existierten (siehe Kapitel 1.2). Schweizerische (Honorar-)Konsulate bildeten sich von 1798 bis Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem in den europäischen Hafenstädten heraus, um den schweizerischen Handel und die schweizerische Wirtschaft zu unterstützen. Gleichzeitig entstanden auch vor dem Hintergrund der transatlantischen Emigrationsbewegungen einige Honorarkonsulate in Nord- und Südamerika, denn schweizerische Konsulate verfügten stets über einen dualen Aufgabencharakter. Sie waren zum einen mit Wirtschaftsförderung betraut und sollten zum anderen ärmere Bevölkerungsschichten, die aus der Schweiz auswanderten, als Migrationshelfer im Ausland unterstützen. Die Debatten zur Etablierung von schweizerischen Honorarkonsulaten in Ost- und Südostasien setzten in den 1850er-Jahren ein und materialisierten sich zu Beginn der 1860er-Jahre in ersten tatsächlichen Konsulatseröffnungen. Diese stellten ein Novum dar, da sie primär der Unterstützung der schweizerischen Kaufleute und Exportindustrie dienten und der Bundesrat somit erstmals in aussereuropäischen Kontexten aus rein wirtschaftlichen und nicht migrationsbedingten Gründen konsularische Vertretungen errichtete.1115 Die Leitung der neuen Aussenvertretungen übernahmen vor Ort schweizerische Kaufleute und diese kopierten dafür das Konzept der honorarkonsularischen Repräsentation, das britische Händler einige Jahrzehnte zuvor in Asien eingeführt und etabliert hatten. Auch nutzten sie diesen britischen Ansatz als Blaupause, als sie in den späten 1850er-Jahren, also ein paar Jahre vor der Eröffnung des ersten schweizerischen Konsulats, damit begannen, für zahlreiche andere Drittstaaten konsularische Funktionen in Asien zu übernehmen.

			Es war keineswegs ein Zufall, dass die Aushandlungsprozesse und die Übernahme erster honorarkonsularischer Ämter durch schweizerische Kaufleute in den 1850er-Jahren starteten. Denn lange Zeit sahen die meisten europäischen Kolonialmächte ihre Kolonien als Gebilde, die in ökonomischer Hinsicht primär der heimischen Wirtschaft dienen sollten. Ausländische Kaufleute durften sich zwar vor Ort niederlassen, die Kolonialregierungen erhoben für sie bzw. für die Produkte ihrer Herkunftsregionen aber höhere Importzölle als für einheimische Produkte und erlaubten in der Regel auch nicht die Etablierung von ausländischen Konsulaten. Dies änderte sich in Asien erst ungefähr ab Mitte des 19. Jahrhunderts, als immer mehr Nationen zum Freihandel übergingen und vor diesem Hintergrund zwischenstaatliche Handelsverträge abschlossen (siehe Kapitel 1.2). Diese Abkommen regelten und erlaubten fortan üblicherweise die gegenseitige Etablierung von Konsulaten.1116 Auch wenn einige Nationen, so zum Beispiel kleinere deutsche Staaten, bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Konsulate in Asien ohne eindeutige rechtliche Grundlage und zum Teil ohne Einwilligung des Empfangsstaates (z. B. in China) eröffnet hatten, setzte der Grossteil der Konsulatseröffnungen in Asien erst mit dem Aufkommen des Systems zwischenstaatlicher Verträge ein.1117 So auch im Fall der Schweiz.

			Die Organisation des schweizerischen Konsularwesens war in den 1850er- und 1860er-Jahren weitgehend improvisiert sowie wenig institutionalisiert.1118 Entscheidende Prozesse spielten sich noch kaum an den Zieldestinationen in Asien, sondern in Europa und in erster Linie in der Schweiz ab. Innerhalb des Landes war die Konsularorganisation vor allem ein lokales und regionales bzw. kantonales Phänomen. Wie noch zu sehen sein wird, waren die Initiativen zur Etablierung von Konsulaten in Asien, einschliesslich Vorschlägen für die Auswahl von Konsuln, ein Bottom-up-Prozess. Sie gingen vor allem von einflussreichen Unternehmern aus der westschweizerischen Uhren- und der deutschschweizerischen Textilbranche aus, je nachdem, welches der beiden Exportgüter in einem bestimmten asiatischen Land oder einer bestimmten Kolonie gerade besonders hohe Absatzchancen versprach. In Ost- und Südostasien niedergelassene Händler zählten kaum zu dieser Kategorie, da entweder noch keine oder nur kleine schweizerische Gemeinschaften vor Ort etabliert waren. Bei den Geschäftsleuten handelte es sich stattdessen vor allem um in der Schweiz ansässige exportorientierte Industrielle mit einem Interesse am Asienhandel, aber auch in geringerer Zahl um Kaufleute in der Schweiz. Federführend und am wirkmächtigsten bei der Lancierung von Initiativen war der Unternehmertypus der Händler-Fabrikanten mit Asienbezug.1119 Händler-Fabrikanten übten nicht nur auf individueller Ebene einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf konsularische Entscheidungen aus, sondern auch über die ersten nichtstaatlichen und rein privatwirtschaftlich organisierten Wirtschaftsverbände auf regionaler bzw. kantonaler Ebene. Wie bereits in Kapitel 2.3 zu sehen war, entwickelten sich in der Schweiz sektorale Branchenverbände und Dachverbände (SHIV) auf nationaler Ebene erst ab den 1870er-Jahren. Zu Beginn der 1860er-Jahre bildeten sich langsam erste kantonale Handelskammern heraus. Zum Zeitpunkt der Eröffnung erster Konsulate in Asien existierten so bereits zwei handelskammerähnliche Lobbyorgane in Form des Kaufmännischen Direktoriums St. Gallen und der Union Horlogère, welche die Textil- respektive die Uhrenbranche vertraten. Genau diese beiden Organisationen (und vereinzelt auch Kantonsregierungen) waren es, die für die Händler-Fabrikanten ebenfalls die Initiative für die Eröffnung von Konsulaten in Asien ergriffen. Nur vereinzelt gingen die Impulse für Konsulatseröffnungen von schweizerischen Honorarkonsuln in Europa und von Diplomaten in Asien aus. Erst ab Mitte der 1870er-Jahre, als bereits erste schweizerische Merchant Consuls in Asien existierten, kam diesen ein immer grösserer Einfluss auf konsularische Entscheidungen zu.

			Die verschiedenen Initiativen aus den Reihen der Wirtschaftsvertreter richteten sich an die schweizerischen Bundesbehörden und in den 1850er- und 1860er-Jahren speziell an das EVD, denn formal fiel zu diesem Zeitpunkt die Leitung der konsularischen Angelegenheiten in dessen Zuständigkeitsbereich. Ab ungefähr 1870,1120 formal aber erst mit dem Konsuarreglement von 1875, ging die Leitung des Konsularwesens vom EVD auf das EPD über. Gleichwohl musste das EPD weiterhin das EVD bei konsularischen Fragen konsultieren, womit dieses weiterhin in die Prozesse eingebunden blieb. Auf Bundesebene war das schweizerische Konsularwesen also ab diesem Zeitpunkt zweifach abgestützt.1121 Das EVD bzw. später das EPD griffen die verschiedenen Initiativen der Unternehmer, Wirtschaftsverbände, Kantonsregierungen, Diplomaten und Konsuln auf und gaben betreffend die Eröffnung von Konsulaten und deren personelle Besetzung Empfehlungen an den Bundesrat ab. Letzterer folgte in der Regel diesen Vorschlägen und Anträgen im Rahmen seiner Letztentscheidungskompetenz.1122 In der Praxis waren die politischen Strukturen auf Bundesebene zur Zeit der ersten Konsulatseröffnungen in Asien jedoch noch schwach ausgeprägt. Das EVD verfügte selbst über wenige Ressourcen1123 und suchte daher die Hilfe und die Expertise staatlicher Akteure auf Ebene der industriell geprägten Kantone bei der Informationsaggregation und Entscheidungsfindung.1124 In der Westschweiz trat das EVD bei konsularischen Fragen vor allem mit den Kantonsregierungen von Genf, Waadt und Neuenburg in Kontakt. In den Kantonen der Deutschschweiz existierten sogenannte Handelskommissionen (Basel, Zürich, Glarus), die den zentralen Anlaufpunkt für das EVD darstellten.1125 Die primäre Aufgabe von Handelskommissionen war es, wie Kapitel 2.3 gezeigt hat, die jeweiligen Kantonsregierungen in ökonomischen Fragen zu beraten. Sie waren zwar durchaus mit Vertretern aus der Wirtschaft besetzt, aber dennoch nicht privatwirtschaftlich, sondern staatlich organisiert. Es handelte sich also nicht um Handelskammern im Sinne von Lobbyorganen. Vielmehr wandte sich das EVD sowohl bei Kantonsregierungen als auch bei Handelskommissionen an staatlich-kantonale Akteure. Nur im Fall des Kantons St. Gallen konsultierte das EVD regelmässig keine Handelskommission, sondern eine Handelskammer (das Kaufmännische Direktorium St. Gallen).1126 Ebenfalls holte das EVD in den 1850er- und 1860er-Jahren Erkundigungen bei schweizerischen Gesandten und Konsuln ein, die ihre Posten in europäischen Städten hatten, weil in Asien bis dato noch keine schweizerischen Repräsentanten existierten, deren Expertise es nutzen konnte.

			Einer der ersten konkreten Vorstösse, ein Honorarkonsulat in Asien zu errichten, der dem oben beschriebenen Muster folgte, bezog sich auf China. Wie in Kapitel 1.2 bereits ausführlich beschrieben wurde, richteten 1858 verschiedene Händler-Fabrikanten und exportorientierte Industrielle aus der westschweizerischen Uhrenbranche eine Petition an den Bundesrat, ein Honorarkonsulat in Guangzhou zu errichten. Das EVD holte daraufhin Erkundigungen bei den schweizerischen Gesandten und Konsuln in Paris, Rom und Leipzig, bei den westschweizerischen Kantonsregierungen sowie bei den deutschschweizerischen Handelskommissionen und -kammern ein. Der Bundesrat lehnte das Gesuch jedoch 1859 mit der Begründung ab, vor der Schaffung von Konsulaten müsse zwingend der Abschluss eines zwischenstaatlichen Vertrags mit China erfolgen. Und da während des Zweiten Opiumkriegs die politische Lage noch zu unübersichtlich war, hielt der Bundesrat den richtigen Zeitpunkt für den Start von Verhandlungen zu solch einem Vertrag noch nicht gekommen. Die eigentlich nur auf einen günstigeren Moment aufgeschobene Etablierung von schweizerischen Aussenvertretungen liess noch einige Dekaden auf sich warten.

			Die schweizerischen Uhrenhändler in China hatten trotz der Zurückhaltung des Bundesrats auch andere Mittel und Wege, Konsulatsposten zu erhalten, die zwar nicht für die ganze schweizerische Gemeinschaft im «Reich der Mitte», aber doch für ihre eigenen individuellen Firmen von Nutzen waren. Anstatt die Eidgenossenschaft zu vertreten, übernahmen sie die konsularische Repräsentation von Drittstaaten. Dies verdeutlicht der Fall Frankreichs Mitte des 19. Jahrhunderts. Da in China kaum französische Handelsunternehmen existierten, wickelten vor allem einflussreiche schweizerische Handelsfirmen den chinesisch-französischen Handel ab (siehe Kapitel 1.1). Dies hatte einen vorteilhaften Nebeneffekt. «Eines dieser Schweizerhäuser (Vaucher frères) habe sich eine so hervorragende Stellung errungen, dass ihm Frankreich sein Konsulat in Shanghai anvertraut habe»,1127 bemerkte 1860 Aimé Humbert, der wenig später die zweite schweizerische Japan-Mission leiten sollte (siehe Kapitel 1.2). Humbert war über den Ort des Konsulats allerdings nicht korrekt unterrichtet. Es handelte sich nicht um die französische Vertretung in Shanghai, die stets mit französischem Berufspersonal besetzt war, sondern um jene in Hongkong.1128 In der wenige Jahre zuvor etablierten britischen Kronkolonie amtierte Albert Emile Vaucher (Vaucher frères)1129 von 1857 bis 1862 als Konsularagent für Frankreich.1130 Dies war ein aussergewöhnlicher Vorgang, weil Frankreich, wie bereits beschrieben, in der Regel weltweit Berufs- und keine Honorarkonsuln entsandte. Die Nominierung Vauchers war der schwachen französischen Präsenz in der Frühphase der Kolonie Hongkong zuzuschreiben, die auch ein hohes Mass an Improvisation auf politischer Ebene und damit den Rückgriff auf nichtstaatliche diplomatische Akteure erforderte.

			Nachdem die Schaffung einer Aussenvertretung in Guangzhou 1859 noch gescheitert war, eröffnete der Bundesrat auf Antrag des EVD 1862 das erste schweizerische Konsulat in Asien in Manila. Die Initiative dafür ging massgeblich vom schweizerischen Händler-Fabrikanten Peter Jenny aus (siehe Kapitel 1.1). Bereits 1851 hatte dieser beim EVD eine Petition eingereicht, in Manila ein Konsulat zu errichten, und praktischerweise hatte er gleich sich selbst für das Amt des Honorarkonsuls vorgeschlagen. Der Bundesrat lehnte auf Vorschlag des EVD diesen Antrag ab, weil zu diesem Zeitpunkt nur sehr wenige Schweizer in der Hafenstadt niedergelassen waren und Jenny durch seine Funktion als Konsul gegenüber seinen Landsleuten einen zu starken Wettbewerbsvorteil, «gewißermaßen ein Monopol des Einflußes in den Geschäften»,1131 erhalten hätte. Des Weiteren argumentierte das EVD, ähnlich wie bei der Debatte um die Errichtung von Konsulaten in China wenige Jahre später, dass schweizerische Händler aufgrund des Mangels der Schweiz an militärischen Durchsetzungsmitteln besser unter dem Schutz einer militärisch-kolonialen Grossmacht aufgehoben waren.1132 Jenny liess sich von seinem Vorhaben aber nicht abbringen und sprach sich 1860 im Rahmen eines Treffens von Industriellen mit dem Vorsteher des EVD, Josef Knüsel, erneut und dezidiert für die Schaffung eines Konsulats in Manila und den Abschluss eines zwischenstaatlichen Handelsvertrags mit Spanien aus, um die schweizerischen Handelsinteressen auf den Philippinen zu fördern.1133 Das EVD holte daraufhin Erkundigungen bei den Kantonsregierungen von Neuenburg, Waadt und Genf, bei den staatlichen Handelskommissionen von Basel, Zürich und Glarus sowie beim Kaufmännischen Direktorium St. Gallen als privatwirtschaftlich organisierter Handelskammer ein. Die konsultierten Stellen befürworteten die Eröffnung eines Honorarkonsulats. Die spanische Regierung hatte keine Einwände gegen die Eröffnung einer solchen Vertretung, und dies, obwohl 1862 noch kein schweizerisch-spanischer Handelsvertrag (siehe Kapitel 1.2) bestand, der üblicherweise die gegenseitige Etablierung von Konsulaten regelte und erlaubte.1134 Wie bereits gezeigt wurde, war dies im asiatischen Kontext aber auch nicht unüblich.

			Das EVD empfahl nach den erfolgten Abklärungen dem Bundesrat die Eröffnung eines Honorarkonsulats in Manila, um die bereits seit den 1840er-Jahren an dem Ort etablierten und einflussreichen schweizerischen Händler in ihren Geschäften zu unterstützen und dadurch den Export von schweizerischen Industrieprodukten an dem wichtigen Handelsplatz weiter zu fördern. Hinzu kam, dass andere Handelsnationen bereits Konsulate auf den Philippinen errichtet hatten. Die schweizerischen Unternehmer liefen also Gefahr, durch die fehlende konsularische Vertretung im internationalen Vergleich kommerziell ins Hintertreffen zu geraten.1135 Die Liste der in Manila konsularisch vertretenen Staaten war tatsächlich beträchtlich. Um 1862 verfügten Grossbritannien und Frankreich über Berufskonsulate in der Stadt. Die USA, Dänemark sowie Schweden und Norwegen wurden von Mitarbeitern amerikanischer Handelsunternehmen konsularisch vertreten. Belgien beschäftigte einen britischen Händler und Hamburg sowie Bremen einen deutschen Geschäftsmann als Honorarkonsul. Italien, Chile und Portugal wurden allesamt durch spanische Akteure konsularisch vertreten, wobei zumindest in den ersten beiden Fällen klar festgestellt werden kann, dass sich diese aus dem Handelsstand rekrutierten. Auch Brasilien verfügte über einen Konsularagenten in Manila. Während also zahlreiche Staaten zwar nicht durch Berufskonsuln, aber doch zumindest durch nebenamtlich agierendes Personal repräsentiert waren, fehlte jegliche schweizerische Vertretung auf den Philippinen.1136

			Im März 1862 ernannte der Bundesrat mit Peter Jenny genau die Person zum ersten Honorarkonsul in Manila, die das Lobbying gegenüber dem EVD lanciert und über viele Jahre geleitet hatte. Für den Händler-Fabrikanten zahlte sich sein Engagement nicht nur aus, weil er als Schweizer nun den Schutz des Konsulats genoss, sondern weil das konsularische Amt ihm persönlich und seiner Firma noch weitere Vorteile brachte. Das Konsulat wurde von 1862 bis 1945 durchgehend von verschiedenen schweizerischen Händlern und anderen Wirtschaftsvertretern geleitet. So übten Jenny und Karl Germann, der ab 1873 die Firma Jenny & Co. übernahm, das Konsulamt bis 1880 aus. Von 1880 bis 1887 übernahm das schweizerische Handelsunternehmen C. Lutz & Co. in Person des Teilhabers Eduard Anton Keller das schweizerische Konsulat. Der Seidenspezialist Emil Sprüngli, der ebenfalls für C. Lutz & Co. gearbeitet, aber dann seine eigene Handelsfirma Sprüngli & Co. gegründet hatte, amtierte von 1888 bis 1910 als Honorarkonsul für die Schweiz. Er wurde von 1911 bis 1922 durch Otto Gmür abgelöst, der aus dem Kanton St. Gallen stammte und das Unternehmen Sprüngli ab 1911 unter eigenem Namen weiterführte.1137 Von 1922 bis 1945 war es schliesslich der aus dem Kanton Solothurn stammende Ingenieur Albert Sidler, Leiter der Philippine Engineering Co., der die Schweiz konsularisch in Manila vertrat.1138 Auch wenn ausserhalb der Hauptstadt keine anderen offiziellen schweizerischen Konsulate auf den Philippinen existierten, gab es doch auch an anderen Orten inoffiziellere Wege, eine schweizerische Vertretung sicherzustellen. Beispielsweise amtierte in den 1920er-Jahren der in Iloilo ansässige Hermann Waelti von der Firma Waelti & Habluetzel im Auftrag von Sidler als sogenannter Korrespondent des Konsulats. In dieser Funktion vertrat er das Konsulat in Manila auf den entlegeneren Inseln Panay, Mindore, Negros und Samar und weitete somit den Wirkungsradius der Hauptstadtvertretung auf grössere Teile des Archipels aus.1139 Formal hatte ein Konsularkorrespondent keinerlei konsularischen Rechte und keinen konsularischen Rang. Es handelte sich um eine rein ausführende und weisungsgebundene Kraft, die dem Konsul unterstellt war und diesem Rechenschaft ablegte. In der Praxis konnten, wie noch zu sehen sein wird, Korrespondenten allerdings in beträchtlichem Umfang konsularische und politische Funktionen ausüben.1140

			Bevor der Bundesrat sich aber überhaupt im Jahr 1862 bereit erklärte, ein Konsulat in Manila zu eröffnen, hatten schweizerische Händler in der Stadt andere Mittel und Wege gefunden, an begehrte Honorarkonsulatsposten zu gelangen. Sie nutzten ihre starke Marktstellung, um Vertretungen für Drittstaaten zu erhalten. Anfang 1862 hatte Peter Jenny das Konsulamt für Bremen erhalten. Mit der Übernahme der schweizerischen Konsularvertretung wenig später im selben Jahr hatte er zwei konsularische Posten gleichzeitig inne.1141 Das Bremer Konsulat ging in den 1860er-Jahren zuerst an Karl Germann und anschliessend an J. U. Meilly (manchmal auch J. N. Meilly oder N. Meilly geschrieben), ebenfalls von der Firma Jenny & Co., über. Mit der deutschen Reichsgründung 1871 ging das Honorarkonsulat in einem gesamtdeutschen Berufskonsulat auf, weshalb die Ära schweizerischer Konsularvertreter für Bremen in Manila endete.1142 

			Von 1871 bis 1905 waren leitende Mitarbeiter schweizerischer Handelsunternehmen auch mit dem Konsulat für Österreich-Ungarn in Manila betraut. Seinen Anfang nahm diese Entwicklung mit der Ernennung von Julius Spanier zum Konsul. Obwohl es sich bei ihm vermutlich nicht um einen Schweizer handelte – er kam ursprünglich aus Hannover –, arbeitete er doch in leitender Stellung für das einflussreiche schweizerische Handelsunternehmen Labhart & Co. Die Firma war bei der Vergabe des Amtes des schweizerischen Konsuls 1862 dem Konkurrenzunternehmen Jenny & Co. unterlegen gewesen und erhielt 1871 die Chance, über einen Drittstaat doch noch an einen Konsulatsposten zu gelangen. Die österreich-ungarische Regierung wollte aufgrund des wachsenden Handels mit den Philippinen ein Honorarkonsulat errichten, jedoch befanden sich keine geeigneten Landsleute vor Ort, die diese Funktion hätten übernehmen können. Aus diesem Grund entschieden sich die österreich-ungarischen Behörden, genau wie das bei Bremen der Fall gewesen war, für ein schweizerisches Unternehmen, das zu den einflussreichsten vor Ort zählte und ein hervorragendes Ansehen genoss.1143 Schweizerische Handelsunternehmen gehörten zu den wenigen Firmen, die sehr früh eine führende Stellung auf den Philippinen erworben hatten. Sie waren daher ein Anlaufpunkt für Drittstaaten, die bei der Eröffnung von Honorarkonsulaten in Ermangelung eigener starker Handelshäuser auf die Dienste der Schweizer zurückgriffen.

			Auf Julius Spanier folgte der Schweizer Johann Conrad Labhart-Lutz, ebenfalls von Labhart & Co., als österreich-ungarischer Honorarkonsul. Von 1887 bis 1905 übernahmen zwei Führungspersönlichkeiten von C. Lutz & Co. (später Ed. A. Keller & Co.), Werner Wegelin und Alphons Debrunner, das Amt. Nach einer mehrjährigen Unterbrechung wurde das Konsulat inmitten des Ersten Weltkriegs erneut von einem Schweizer geführt, bevor es endgültig geschlossen wurde. Die Schweiz übernahm zwischen 1917 und 1923 die Schutzmachtfunktion für Österreich-Ungarn auf den Philippinen. Aus diesem Grund war der schweizerische Honorarkonsul Otto Gmür (Sprüngli & Co.) mit dem Konsulat im Rahmen der «Guten Dienste» betraut.1144

			Die zweite schweizerische Vertretung, die nach jener in Manila in Ost- und Südostasien errichtet wurde, befand sich in der Hauptstadt Niederländisch-Indiens, d. h. in Jakarta (Batavia). Bereits 1855 hatte es betreffend die Eröffnung eines solchen Konsulats einen ersten Versuch des schweizerischen Konsuls in Amsterdam, Jean Theophile Liotard, gegeben. Dieser hatte dem EVD berichtet, dass die niederländische Regierung von ihrer seitherigen Praxis, prinzipiell keine Konsulate fremder Staaten in Niederländisch-Indien zuzulassen, abgerückt sei und mit den USA sowie Belgien kürzlich ein Abkommen über die Etablierung von Konsulaten in der Kolonie abgeschlossen habe. Er empfahl daher, für die Schweiz denselben Weg zu beschreiten, um anschliessend ein Konsulat zu eröffnen. Das EVD (und in der Folge der Bundesrat) befürwortete das Projekt zwar prinzipiell mit Blick auf die Förderung des schweizerischen Handels, verfolgte es aber nicht weiter, weil die vom Departement befragten Handelskommissionen (Zürich und Basel) und Handelskammern (St. Gallen) es aus Sicht des EVD nicht enthusiastisch genug unterstützten. Noch wichtiger war, dass das EVD den konkreten Entwurf eines konsularischen Abkommens ablehnte, das die niederländische Regierung dem Bundesrat vorlegte und das sich an jene Verträge anlehnte, die die Niederlande auch mit anderen Staaten abschloss.1145 Die Gründe dafür waren widersprüchlich, denn einerseits gab das EVD zu, dass die in dem Entwurfstext enthaltenen «Bedingungen nichts enth[ielten], das von Seite der Schweiz ernstlich beanstandet werden müßte». Andererseits waren dem EVD diese Bedingungen auch noch nicht weitreichend und massgeschneidert genug.1146

			Weitere Vorstösse zur Errichtung eines Konsulats in Jakarta kamen in den Folgejahren aus dem Kreis der schweizerischen Textilindustriellen und -händler, die ein besonderes Interesse am und eine starke Marktstellung beim Export ihrer Produkte nach Niederländisch-Indien hatten. So richteten sich 1860 Peter Jenny1147 und 1861 das Kaufmännische Direktorium St. Gallen sowie die Regierung von Appenzell Ausserrhoden diesbezüglich an das EVD. Die beiden letztgenannten Akteure waren an einer schweizerischen Aussenvertretung insbesondere deswegen interessiert, weil sie damit rechneten, dass Niederländisch-Indien in absehbarer Zeit zu einem vollständigen System des Freihandels übergehen und die Einfuhrzölle auf schweizerische Baumwolltücher in Höhe von 25 Prozent in diesem Zuge abschaffen würde. Aus Sicht der ostschweizerischen Petenten war ein Konsul hilfreich, um diesen Prozess zu unterstützen und Druck auf die niederländischen Behörden zur Senkung tarifärer Handelshemmnisse ausüben zu können. In ihren Schreiben schlugen sie dem EVD gleich noch einen möglichen Kandidaten für das Honorarkonsulamt aus ihren eigenen Reihen vor, d. h. den aus Trogen stammenden Textilhändler Konrad Sonderegger, Chef des Unternehmens Ed. Moormann & Co. in Jakarta.1148

			Der Eröffnung eines Konsulats in Jakarta stand ab 1863 nichts mehr im Weg, denn der Bundesrat schloss in diesem Jahr einen Freundschafts-, Handels- und Niederlassungsvertrag mit den Niederlanden ab (siehe Kapitel 1.2). Dieser Vertrag wurde zwar vom niederländischen Parlament nicht ratifiziert, das diesem beigefügte Abkommen über die Errichtung von Konsulaten in Niederländisch-Indien hingegen schon. Auf Antrag des EVD ernannte daher der Bundesrat 1863 Konrad Sonderegger zum Honorarkonsul in Batavia.1149 Er folgte damit den personellen Vorschlägen des Kaufmännischen Direktoriums St. Gallen sowie der Regierung von Appenzell Ausserrhoden. Empfehlungen zu seiner Person kamen aber beispielsweise auch von Aimé Humbert (siehe Kapitel 1.2). Das Honorargeneralkonsulat wurde 1882 vom Bundesrat in ein einfaches Honorarkonsulat umgewandelt.1150 Neben einem Konsul bestand die Vertretung auch aus einem Vizekonsul, der im Fall eines Rücktritts des Ersteren das Konsulamt übernahm.1151 Bei den Konsuln und Vizekonsuln handelte es sich durchgehend um Schweizer, die in leitender Funktion bei einflussreichen schweizerischen und ausländischen Unternehmen tätig waren. Besonders häufig stellten die Appenzeller Handelsfirma Niederer & Co. und noch in viel stärkerem Masse das französische Unternehmen Maintz & Co., dessen leitende Manager in Asien aber vor allem schweizerische Kaufleuten waren, das konsularische Personal für die schweizerische Vertretung in Jakarta.1152

			Schweizerische Kaufleute und Handelshäuser hatten ein starkes Interesse, möglichst viele Konsulate zu betreiben, und dies oftmals sogar gleichzeitig. So vertraten sie genauso wie auf den Philippinen nicht nur die Eidgenossenschaft, sondern nutzten auch die Chance, die Repräsentation von Drittstaaten zu erlangen. Beispielsweise übernahm der aus Winterthur stammende Eugen Buss, Chef von Maintz & Co. in Jakarta,1153 nicht nur 1890 das schweizerische, sondern für die Dauer von einem Jahr auch das portugiesische Konsulamt. Letzteren Posten hatte eigentlich sein Associé inne, als dieser aber vorübergehend aus Jakarta abreiste, übernahm Buss die Funktion.1154 Auch jenseits von Jakarta vertraten Schweizer andere Staaten. In Niederländisch-Indien war der Bundesrat bis zum Ersten Weltkrieg nur bereit, in der Hauptstadt ein schweizerisches Honorarkonsulat zu betreiben. In Ermangelung eidgenössischer Konsulatsposten waren schweizerische Händler daher bestrebt, an anderen Orten der Kolonie als Konsuln für kleinere Drittstaaten zu fungieren. In Surabaya war der aus dem Kanton Zürich stammende Kaspar Ernst Schnurrenberger, Prokurist bei Maintz & Co. und Leiter der örtlichen Firmenfiliale, dementsprechend von 1900 bis 1903 und 1912 bis 1913 Konsul für Belgien. Für das Jahr 1914 übernahm der Zürcher Ulrich Hafter, der eigentlich der Chef der Jakarta-Niederlassung von Maintz & Co. war, dieses Amt von Schnurrenberger stellvertretend.1155 

			Für die schweizerischen Kaufleute, Händler-Fabrikanten und Vertreter der Exportindustrie hatten Konsulatseröffnungen in Japan die höchste Priorität. Bereits 1859 war es das mittels Lobbying verfolgte Ziel der Union Horlogère (und in zweiter Linie des Kaufmännischen Direktoriums St. Gallen) gewesen, eine erste schweizerische diplomatische Mission unter der Leitung von Rudolf Lindau nach Japan zu schicken, um zuerst einen Handelsvertrag abzuschliessen und direkt im Anschluss ein Konsulat zu eröffnen. Diese beiden Aspekte waren eng miteinander verknüpft, denn das Zustandekommen eines zwischenstaatlichen Abkommens stellte die rechtliche Grundvoraussetzung für die Schaffung von schweizerischen Vertretungen in dem Inselreich dar. Bei den Vorbereitungen zur Entsendung einer zweiten Japan-Mission reiste Aimé Humbert, Leiter derselben und gleichzeitig Präsident der Union Horlogère, nach Den Haag und handelte im August 1862 im Namen des Bundesrats ein Abkommen mit der niederländischen Regierung aus. In diesem willigte die niederländische Regierung unter anderem ein, dass nach dem erfolgten Vertragsabschluss zwischen der Schweiz und Japan der niederländische Generalkonsul und die ihm untergegebenen einfachen Konsuln in Japan auf Wunsch der Schweiz provisorisch als schweizerische Konsuln vor Ort fungieren würden (siehe Kapitel 1.2).1156 Der Bundesrat ratifizierte dieses Abkommen noch im selben Jahr. Er kommunizierte diesen Beschluss, und damit sein prinzipielles Einverständnis zu der konsularischen Lösung, an das niederländische Aussenministerium,1157 das die Nachricht wiederum dem niederländischen Generalkonsul in Japan, Dirk de Graeff van Polsbroek, weiterleitete.1158

			Nur vier Tage nach dem erfolgreichen Abschluss des Freundschafts- und Handelsvertrags zwischen der Schweiz und Japan am 6. Februar 1864 (siehe Kapitel 1.2) ernannte sich Dirk de Graeff van Polsbroek, der massgeblich an den Vertragsverhandlungen beteiligt gewesen war, selbst und eigenmächtig zum schweizerischen Generalkonsul in Japan mit Sitz in Yokohama. Gleichzeitig nominierte er in Eigeninitiative und auf provisorischer Basis schweizerische Honorarkonsuln für alle drei zu diesem Zeitpunkt für Ausländer geöffneten Vertragshäfen, die ihm als Generalkonsul unterstellt sein sollten. Er ernannte mit George Frederic Plate für Yokohama und Albertus Johannes Bauduin für Nagasaki zwei niederländische Händler, die in den jeweiligen Städten bereits als Merchant Consuls für ihr Heimatland fungierten. Nebenbei hatte Bauduin nicht nur das eidgenössische, sondern auch das portugiesische Konsulat interimsmässig übernommen, was zeigt, dass die niederländischen Konsuln ihre Dienste verschiedenen europäischen Staaten, gewissermassen als diplomatische Starthilfe, zur Verfügung stellten.1159 Für Hakodate bestimmte de Graeff van Polsbroek rund drei Monate später, als er im Mai 1864 einen Besuch in dem entlegenen Vertragshafen machte, den Schweizer Henri Pierre Veuve als eidgenössischen Honorarvizekonsul ad interim. Dieser hatte für die französische Gesandtschaft in Yokohama gearbeitet und agierte 1864 vorübergehend als Konsularagent für Frankreich in Hakodate.1160 Die Wahl fiel auf ihn, da er zu diesem Zeitpunkt schlichtweg der einzige Schweizer in Hakodate war.1161

			Bei diesen verschiedenen personellen Entscheidungen stützte sich de Graeff van Polsbroek auf das schweizerisch-niederländische Abkommen von August 1862 (siehe oben), ohne aber nochmals vorgängig mit dem Bundesrat Rücksprache gehalten zu haben. Er schuf schlichtweg Fakten und muss dabei Rückendeckung von Aimé Humbert erhalten haben, der zu diesem Zeitpunkt auch noch in Japan weilte. Den Bundesrat informierte der neue selbst ernannte Generalkonsul der Schweiz in Japan erst im Nachhinein, sodass dieser die konsularischen Ernennungen erst im Juni und August 1864 rückwirkend bestätigte. Dies galt aber nicht für George Frederic Plate, denn es war unbewusst zu einer Doppelbesetzung seines Postens gekommen. Kurz bevor Dirk de Graeff van Polsbroek den Niederländer zum Konsul in Yokohama ernannte, hatte sich der Bundesrat in Bern für die Berufung von Rudolf Lindau auf denselben Posten entschieden und den Preussen auf den Weg nach Japan geschickt. Da die Laufzeiten von Briefen zwischen Europa und Asien Monate betrugen, wussten beide Seiten nichts von der jeweils anderen Entscheidung. Als sich der Irrtum herausstellte, entschied der Bundesrat, dass Plate zurücktreten und Lindau fortan die Stelle des Konsuls in Yokohama übernehmen sollte.1162 Die Initiative und die «Agency» für die Neugründungen von Konsulaten lagen also im Fall Japans bei den lokalen Akteuren in Asien, d. h. Diplomaten und Vertretern des Uhrenhandels, und der Bundesrat hatte nicht zuletzt aufgrund der schlechten Kommunikationsmöglichkeiten wenig Einfluss auf diese Entscheidungen.

			Die beiden Aussenvertretungen in Hakodate und Nagasaki wurden innerhalb weniger Jahre wieder geschlossen. 1868 erfolgte die Auflösung des Vizekonsulats in Hakodate. Auslöser waren die Persönlichkeit und das Verhalten Veuves. Aus schweizerischen Kreisen in Japan war zu vernehmen, dass er einen «liederlichen Lebenswandel» führe, zahlreiche Probleme mit Schulden habe und dies unvereinbar mit der Würde des Konsulamts sei.1163 Veuve wurde vom Bundesrat entlassen und bei dieser Gelegenheit das gesamte Vizekonsulat geschlossen. Die gleichzeitige Schliessung lag darin begründet, dass sich kein weiterer Schweizer in Hakodate aufhielt und der Vertragshafen keine wirtschaftliche Relevanz für die Schweiz hatte entfalten können.1164 Da auch in Nagasaki die ökonomische Situation der Schweizer sich nicht wie erwünscht entwickelt hatte, wurde das Konsulat nach dem Wegzug von Bauduin aus der Stadt im Jahr 1869 nicht wiederbesetzt und stattdessen aufgelöst. Die schweizerischen Interessen in Nagasaki wurden ab diesem Zeitpunkt vermutlich durch die französischen Konsuln vertreten.1165 Diese Vorgänge zeigen den hohen diplomatischen Improvisationsgrad in der Frühphase der schweizerischen Präsenz in Asien. Dirk de Graeff van Polsbroek wollte keinesfalls eine Chance verpassen, und ohne genau zu wissen, wo sich eine Vertretung kommerziell auszahlen würde, eröffnete er einfach überall Konsulate. Bei der Auswahl des Konsulatspersonals nahm er jene Personen, die verfügbar waren und kostenlos amtieren würden, ohne Genaueres über deren Qualifikation in Erfahrung gebracht zu haben. Als Konsequenz dieses Vorgehens traten bereits nach kurzer Zeit die Ineffizienz von zwei der drei Konsulaten und teilweise eine mangelnde Eignung der Konsuln zutage.

			In Yokohama sah die Situation ganz anders aus als in Nagasaki und Hakodate. Der Handel florierte und es existierte eine stetig wachsende schweizerische Gemeinschaft an diesem Ort. Eine schweizerische Aussenvertretung hatte daher in Yokohama eine langfristige Daseinsberechtigung. Als 1866 de Graeff van Polsbroek und Lindau zurücktraten, übernahm der Kaufmann Caspar Brennwald (Siber & Brennwald) das Amt des Honorargeneralkonsuls in Yokohama.1166 Um sich und seiner Firma diesen Posten zu sichern, ging er besonders zielgerichtet und planvoll vor, indem er hinter den Kulissen bei jedem einzelnen Bundesrat vorsprach und sich somit gegen seine Konkurrenten durchsetzte.1167 Das Generalkonsulat blieb auf Dauer fest in der Hand der Leiter der Firma Siber & Brennwald: Caspar Brennwald (1866–1881), Arnold Wolff (1881–1887) und Arnold Dumelin (1888–1893).1168 Ab 1867 schuf der Bundesrat zusätzlich das Amt eines Vizekonsuls in Yokohama, das er sogleich auf Vorschlag von Caspar Brennwald mit dessen Partner Hermann Siber besetzte. Ab 1867 handelte es sich in Yokohama also um ein Honorargeneralkonsulat und ein angeschlossenes Honorarvizekonsulat in der Hand ein und desselben einflussreichen schweizerischen Handelsunternehmens.1169 Nicht nur in Yokohama, sondern auch an Orten wie Manila und Jakarta wählte der Bundesrat vor allem während des 19. Jahrhunderts solche Doppelamtkonstrukte. Die ernannten Honorarvizekonsuln sollten im Fall eines Rücktritts, einer temporären Abwesenheit oder einer gesundheitlichen Verhinderung des eigentlichen Honorarkonsuls die Konsulargeschäfte ungestört weiterführen können. Diese Form der Nachfolgeregelung wendeten die Bundesbehörden vor allem deshalb an, weil die Fluktuation der Konsuln – aufgrund von Ruhestandseintritten, regelmässigen Heimaturlauben und Ausfällen wegen Tropenkrankheiten – in Asien höher war als in Europa (siehe für Details Kapitel 3.4). Ausserdem waren die Kommunikationswege Mitte des 19. Jahrhunderts zwischen der Schweiz und Asien noch lang und damit die Entscheidungsprozesse zeitaufwendig, sodass nur mit einer Vizekonsul-Lösung die Amtsgeschäfte ohne Unterbrechung fortgeführt werden konnten.1170 Für Caspar Brennwald war es also initial schwer und aufwendig, Honorargeneralkonsul in Yokohama zu werden. Als dies bereits geschehen war, gestaltete es sich für die Firma Siber & Brennwald aber verhältnismässig einfach, sich auf Dauer diese Funktion zu sichern, weil die Bundesbehörden dem Faktor Kontinuität eine hohe Priorität einräumten.

			Auch in späteren Zeiten bei anderen Aussenvertretungen ohne Vizekonsuln war das EPD auf grösstmögliche Kontinuität bedacht. Es hatte ein Interesse daran, ein Konsulamt so lange wie möglich in der gleichen Firma zu belassen, weil häufige Wechsel dem Prestige der Aussenvertretungen schadeten.1171 In der Praxis schlug daher ein scheidender honorarkonsularischer Vertreter oft einen Nachfolger vor, der aus der eigenen Firma,1172 aber durchaus auch aus anderen Unternehmen stammte.1173 Das EPD folgte im Normalfall den Empfehlungen des im Rücktritt befindlichen konsularischen Vertreters. Bei temporären Abwesenheiten eines Honorarkonsuls, beispielsweise im Fall eines längeren Heimaturlaubs in der Schweiz, war der Prozess ganz ähnlich gestaltet. Der jeweilige Honorarkonsul bestimmte einen Verweser für das Amt, den er entweder innerhalb der eigenen Firma oder auch aus seinem sonstigen persönlichen Netzwerk rekrutierte.1174 Diese Vorgehensweise galt auch für Drittstaaten, was erklärt, wie schweizerische Händler immer wieder mit der temporären Verwaltung von Konsulaten verschiedener Staaten beauftragt wurden. Befreundete Honorar- und sogar Berufskonsuln unterschiedlicher Staaten ernannten während ihrer Abwesenheit mitunter schweizerische Geschäftsleute zu Acting Consuls bzw. Verwesern, wie beispielsweise schon für den Fall Jakartas zu sehen war.1175

			Die ersten schweizerischen Honorarkonsuln in Japan (siehe oben) sowie jene der anderen europäischen und amerikanischen Staaten wurden von der japanischen Shogunatsregierung problemlos anerkannt und ihnen wurde das Exequatur erteilt. Denn in den bilateralen Verträgen, die sie zwischen der zwangsweisen Öffnung Japans für den ausländischen Handel im Jahr 1854 und ihrem Machtverlust im Jahr 1868 mit ausländischen Staaten abschloss, wurde die Ernennung von Honorarkonsuln nicht ausdrücklich untersagt.1176 Nach ihrer Machtübernahme im Jahr 1868 legte die neue Meiji-Regierung eine ganz andere, und zwar ablehnende Haltung gegenüber Honorarkonsuln an den Tag – wohl auch um sich von der Politik des Vorgängerregimes deutlich abzugrenzen und die eigene Herrschaft zu sichern und zu legitimieren.1177 Die neue offizielle Position offenbarte sich erstmals bei den Verhandlungen über die beiden ersten Verträge mit ausländischen Staaten (Schweden und Spanien), welche die neue Meiji-Regierung aushandelte. Im Rahmen dieser Gespräche forderte die japanische Regierung, dass für alle zukünftigen und sogar rückwirkend für alle bereits bestehenden Verträge eine Klausel eingefügt werden sollte, dass in allen geöffneten japanischen Häfen und Städten nur noch Berufs- und keinerlei Honorarkonsuln mehr angesiedelt werden dürften.1178 Besondere Sprengkraft verlieh diesem Verlangen die Tatsache, dass es verbunden war mit der Drohung eines vollständigen Abbruchs aller bilateralen Beziehungen zu Staaten, die sich weigerten, auf die neue Regel einzugehen.1179

			Die Gründe für die konfrontative und diplomatisch brüske Haltung der japanischen Regierung sind in der Kombination zweier Faktoren zu suchen, die problematisch für die japanischen Behörden waren: konsularischer «Amtsmissbrauch», gepaart mit dem Prinzip der Konsularjurisdiktion. Wenn nebenamtliche Vertreter (unerlaubterweise) ihre konsularischen Privilegien für den Abschluss und die Förderung von Handelsgeschäften nutzten oder schlichtweg in ihrer Funktion als Händler illegale Praktiken anwendeten, gab es für den japanischen Staat keine Möglichkeit, diese Repräsentanten zu belangen, da Honorarkonsuln oftmals mit der Konsulargerichtsbarkeit über Bürger ihres Landes betraut waren und damit über sich selbst richten konnten.1180 Wenn beispielsweise die Meiji-Behörden eine Klage gegen Caspar Brennwald erhoben hätten, wäre dieser in seiner Funktion als Händler Beschuldigter und in seiner Kapazität als Generalkonsul Richter in ein und demselben Prozess gewesen. Wie konnte also die japanische Regierung unter diesen Voraussetzungen die Durchsetzung rechtlicher Vereinbarungen erwirken? Zum Beispiel war diese Frage bei Konflikten zwischen konsularisch tätigen Händlern und den japanischen Zollbehörden relevant, wenn es um die Verzollung und Kontrolle von Handelswaren ging.1181 Besonders konzentrierte sich aber die japanische Kritik – in Abgrenzung zu «normalen» Honorarkonsuln – auf Honorargeneralkonsuln, wie Brennwald, die ein ganz spezielles Privileg besassen. Während es «gewöhnlichen» Ausländern in Japan nur erlaubt war, sich in bestimmten geöffneten Vertragshäfen aufzuhalten und dort Handel zu treiben, durften Generalkonsuln sich frei im ganzen Land bewegen und in geschlossene Regionen und Städte reisen. Mit dieser Möglichkeit betrieben nebenamtliche Vertreter oft Missbrauch, indem sie an jenen Orten, die für ihre geschäftlichen Konkurrenten unzugänglich waren, Handelskontakte aufbauten und Geschäfte abschlossen.1182 Diese Praxis nannte sich «Official Trading» – sie stand bei ausländischen (und schweizerischen) Händlern, die keine konsularische Funktion innehatten, in grosser Kritik. Official Trading wurde von verschiedenen (Honorar-)Generalkonsuln betrieben,1183 die schweizerischen Vertreter standen aber unter besonderer Beobachtung der Meiji-Regierung.1184 Grund dafür waren militärstrategische Interessen. Die Firma Siber & Brennwald belieferte, nicht zuletzt aufgrund generalkonsularischer Reiseprivilegien, während des Boshin-Kriegs (1868–1869) illegalerweise den Daimyō (d. h. den lokalen Fürsten) des Sendai-han (des Fürstentums Sendai), der gegen die Truppen der Meiji-Regierung kämpfte, mit Waffen.1185 Die Entsendung von Berufskonsuln war der Meiji-Regierung vor allem in den entlegenen Vertragshäfen, wie Nagasaki oder Hakodate, wichtig, weil dort der Zugriff der Zentralregierung und ihre Kontrollmöglichkeiten der ausländischen Repräsentanten schwach waren.1186 Auch dies war ein Ausdruck der Angst der Meiji-Regierung vor der Kooperation ausländischer Händler mit lokalen Daimyōs in Zeiten des Bürgerkriegs.

			Die grösseren Vertragsmächte mit Ausnahme Grossbritanniens lehnten die Forderungen der japanischen Regierung ab, weil sie Honorarkonsuln üblicherweise gerade in kleineren, abgelegenen Vertragshäfen mit geringer wirtschaftlicher Relevanz einsetzten, in denen sich die Etablierung eines Berufskonsuls nicht lohnte. Des Weiteren leiteten sie aus europäischen Gepflogenheiten der Diplomatie das souveräne Recht eines jeden Staates ab, selbst über die Art seiner zu ernennenden Repräsentanten zu bestimmen. Und zu guter Letzt war ihnen der Vorstoss der japanischen Seite schlichtweg zu radikal.1187 Aus diesem Grund unterbreitete der französische Gesandte der japanischen Regierung einen Kompromissvorschlag: Honorarkonsuln sollten prinzipiell erlaubt bleiben, aber alle Vertragsstaaten dazu verpflichtet werden, einen vollwertigen diplomatischen Vertreter, also einen Berufsgesandten, und nicht mehr nur Honorargeneralkonsuln als höchsten Repräsentanten in Japan einzusetzen. Der Gesandte sollte die Aufgabe bekommen, die nebenamtlichen Vertreter zu kontrollieren und als unparteiischer und uneigennützig handelnder Konsularrichter Urteile über die ihm unterstellten Honorarkonsuln zu fällen. Die japanische Regierung stimmte dieser Lösung zu1188 – nicht zuletzt deshalb, weil sie keine andere Wahl hatte. Die ungleichen Verträge mit den verschiedenen ausländischen Mächten enthielten allesamt Meistbegünstigungsklauseln. Dadurch hätten alle Staaten einstimmig einer Vertragsrevision im Sinne der japanischen Forderungen zustimmen müssen. Die Weigerung einer einzigen Partei, keine Honorarkonsuln mehr zu entsenden, hätte den Fortbestand der alten Regelung für alle Staaten bedeutet. Und das widerspruchslose Einverständnis aller Akteure zu den japanischen Plänen war mehr als unwahrscheinlich.1189 Die kategorische Entsendung von diplomatischen Vertretern barg auch noch einen anderen Vorteil für die japanische Regierung. Durch die in Zukunft höhere Rangstellung der ausländischen Vertreter konnte der auf internationaler Bühne noch um Anerkennung seiner Souveränität kämpfende japanische Staat Legitimation erhalten.1190

			Nach der Einigung erging an alle kleineren Staaten, die in höchster Instanz bis dato nur durch (Honorar-)Generalkonsuln in Japan vertreten waren, die Aufforderung, einen diplomatischen Repräsentanten zu installieren. Dies betraf vor allem die Schweiz, die durch Caspar Brennwald und Hermann Siber (Honorarvizekonsul und ab 1867 Honorargeneralkonsul ad interim, siehe Kapitel 1.3) in Japan vertreten wurde, und Dänemark, das (wie noch zu sehen sein wird) den schweizerischen Händler Edouard de Bavier (Bavier & Co.) als Generalkonsul beschäftigte.1191 Schliesslich verschleppten das EVD, das EPD und der Bundesrat – vermutlich bewusst – die Entscheidung über die Etablierung eines Gesandten über viele Jahre. Diese Taktik ging auch mit deutlichen Nachteilen einher, da Brennwald von den japanischen Behörden und auch von den diplomatischen Vertretern der anderen Staaten fortan eine benachteiligende Behandlung erfuhr und von Empfängen und direkten diplomatischen Verhandlungen, beispielsweise mit dem japanischen Aussenministerium, ausgeschlossen wurde.1192 Schliesslich stimmte die japanische Regierung 1876 zu, eine Ausnahmeregelung für die Schweiz zu schaffen, nach welcher der schweizerische (Honorar-)Generalkonsul auch in diplomatische Interaktion mit der japanischen Regierung treten durfte.1193 

			Für die schweizerische Aussenvertretung änderte sich aufgrund der Ausnahmeregel bis 1890 erst einmal nichts, die Schweiz geriet aber mit Blick auf die anderen in Japan vertretenen Vertragsstaaten zunehmend in eine isolierte Stellung. 1890 war die Schweiz abgesehen von Peru das einzige in Japan vertretene Land, das noch über keinen diplomatischen Repräsentanten in Tokyo verfügte.1194 In Yokohama beschäftigten ausser der Eidgenossenschaft nur noch zwei andere Staaten, Dänemark und Peru, honorarkonsularisches Personal, während alle anderen Vertretungen bereits professionalisiert waren. Im Gegensatz zur Schweiz hatten die beiden letztgenannten Nationen aber nur kleine Gemeinschaften von Landsleuten und nur wenige wirtschaftliche Interessen in Japan, was ihre Professionalisierungsabstinenz erklärt. Die Haltung der schweizerischen Bundesbehörden war aber prinzipieller Natur und daher Ausdruck des bereits beschriebenen «schweizerischen Konsulartypus».1195 Da Bavier & Co. die konsularische Vertretung von Dänemark ausübte, wurden zwei der drei in Yokohama verbliebenen Honorarkonsulate bemerkenswerterweise von Schweizern betrieben. Dies verdeutlicht, dass es schweizerischen Kaufleuten sehr lange glückte, in einem sich immer stärker professionalisierenden Diplomatiesystem die letzten honorarkonsularischen Lücken und Freiräume zu nutzen, und dies gelang ihnen besser als beispielsweise britischen Händlern.

			Die Isolierung der Schweiz im internationalen Vergleich, die einen Druck auf die schweizerischen Bundesbehörden erzeugte, aber noch viel mehr ein Einstellungswechsel bei den lokalen Honorarkonsuln sowie in der schweizerischen Politik und Öffentlichkeit sorgten dafür, dass sich das schweizerische Honorargeneralkonsulat in Yokohama ab 1890 zu einer professionellen Vertretung zu entwickeln begann. Während Caspar Brennwald 1866 noch ein grosses Interesse daran hatte, sich den Posten des schweizerischen Generalkonsuls und damit seiner Firma Siber & Brennwald geschäftliche Vorteile zu sichern, sahen die Unternehmensvertreter 1890 vor allem die Nachteile, die das konsularische Amt mit sich brachte, und forderten die Umwandlung der Yokohama-Vertretung in ein Berufskonsulat. Arnold Dumelin, der als Honorargeneralkonsul fungierte, war 1890 nicht mehr bereit, das Amt fortzuführen. Damit war er nicht allein. Sämtliche anderen schweizerischen Händler in Yokohama waren ebenfalls nicht gewillt, die Aufgabe zu übernehmen.1196 Die Gründe dafür waren ähnlich wie im Fall Jakartas, wo ab 1920 unter dem Druck der amtierenden schweizerischen Honorarkonsuln eine sukzessive Professionalisierung der Aussenvertretung vorgenommen wurde (siehe Kapitel 3.2). Für Dumelin war der mit dem Konsulat verbundene Arbeitsaufwand im Laufe der Jahre beträchtlich gewachsen. Die enorme persönliche Arbeitsbelastung machte eine Vereinbarkeit von Geschäftlichem und Konsularischem – der Leitung eines Handelshauses sowie eines Generalkonsulats – unmöglich. Grund für diese Zunahme der Arbeit waren die tiefgreifenden Entwicklungen und Umwälzungen in Japan, also beispielsweise die Professionalisierung des politischen und diplomatischen Betriebs, sowie das starke Wachstum der schweizerischen Gemeinschaft in Yokohama, die durch den Konsul betreut werden musste. In diesem Zusammenhang änderte sich nicht nur die Quantität der Aufgaben, sondern auch das inhaltliche Anforderungsprofil an die Konsuln. Eine grössere schweizerische Gemeinschaft bedeutete auch zwangsläufig eine Zunahme des Arbeitsvolumens des Konsulargerichts und erforderte vom jeweiligen Konsul nicht nur oberflächliche, sondern profunde Kenntnisse im Bereich der Rechtsprechung. Händler verfügten allerdings nur über eine kaufmännische und nicht über eine juristische Ausbildung und waren daher mit den komplexer werdenden Gerichtsprozessen überfordert.1197 Um die Jahrhundertwende waren Honorarkonsuln damit in informell-kolonialen Gebieten, die durch Exterritorialität und Konsulargerichtsbarkeit gekennzeichnet waren, bereits ein Anachronismus. Sie waren ein effektives diplomatisches Werkzeug in den Anfangsjahren der ausländischen Präsenz gewesen, die durch kleine koloniale Gemeinschaften, durch einen klaren Fokus auf den Handel und durch einen geringen Formalisierungsgrad der Diplomatie und Politik gekennzeichnet waren.

			Die Forderungen Dumelins waren der Startpunkt für eine Professionalisierung der schweizerischen Aussenvertretung in Yokohama. Dieser Prozess stellte aber kein rein lokales Phänomen dar, sondern war eingebettet in die übergeordneten Aushandlungsprozesse über eine Professionalisierung und Reform des schweizerischen Konsularwesens, die ab Mitte der 1870er-Jahre einsetzten. Wie bereits gezeigt wurde, blockierten der schweizerische Grosshandel und die schweizerische Grossindustrie bis zum Ersten Weltkrieg, dass der Bundesrat eine grundlegende Konsularreform vollzog. Auf politischer Ebene verschwand die Idee einer Professionalisierung aber nicht gänzlich. Dies führte dazu, dass der Bundesrat und die Bundesversammlung 1891 zumindest versuchsweise einen Kredit für die Umwandlung der Honorarkonsulate in London, Buenos Aires und Yokohama in Berufskonsulate gewährten.1198 Während es bei der Transformation der Vertretungen in London und Buenos Aires keine weiteren Schwierigkeiten gab, traten im Fall Yokohamas Probleme auf. Der Bundesrat und das EPD planten, Dumelin durch einen regulären Berufskonsul zu ersetzen. In der Bundesversammlung hingegen regte sich partieller Widerstand gegen diesen Plan, da aus Sicht einiger Akteure der Nutzen eines Berufskonsulats in Japan nicht im Verhältnis zu den hohen Kosten einer solchen Vertretung stand. Schliesslich wurde eine Kompromissformel gefunden, nach der Dumelin als Honorargeneralkonsul beibehalten, ihm aber ein Berufsvertreter zur Entlastung zur Seite gestellt werden sollte. Formal erhielt dieser den Rang eines Vizekonsuls – ein Titel, der ihm mehr diplomatische Handlungsspielräume gegenüber den japanischen Behörden einbringen sollte. De facto handelte es sich aber um einen Berufskanzler, der Dumelin durch die Übernahme praktischer Schreibarbeiten unterstützen sollte. Die zentralste Qualifikation dieser Person war eine juristische Ausbildung, da sie neben den administrativen Sekretariatsaufgaben zur Entlastung des Honorargeneralkonsuls auch das Konsulargericht zu übernehmen hatte. Solch ein Berufskanzler war bedeutend günstiger als ein regulärer Berufskonsul, zumal für den Posten ein junger Kandidat ausgewählt werden konnte, der fast frisch von der Ausbildung kam und nur über wenig Berufserfahrung verfügte. Die Wahl fiel schliesslich auf Edmond Rochette, der zuletzt als Gesandtschaftsattaché für den diplomatischen Dienst in Rom fungiert hatte und nun einen sehr bescheidenen Lohn erhielt. Grösster Schwachpunkt dieser Besetzung war, dass der Genfer seine rechtliche Ausbildung noch gar nicht beendet hatte.1199 Für ungefähr ein Jahr handelte es sich in Yokohama um ein «gemischte[s] Konsulat[]»,1200 eine Mischung aus Berufs- und Honorarkonsulat. Diese Konsulatsform, die eine Berufskanzlei zur Entlastung eines Honorarkonsulats vorsah, entwickelte sich, wie in Kapitel 3.2 zu sehen sein wird, eigentlich erst nach dem Ersten Weltkrieg als ein völlig neuer Typus schweizerischer Aussenvertretungen. Bei der kurzen Episode Rochettes in Yokohama handelte es sich um ein frühes Beispiel für diese Art der Konsulate. Das erste gemischte Konsulat der Schweiz in Asien, vielleicht sogar weltweit, war gewissermassen ein Vorgriff auf die Zwischenkriegszeit.

			Letztlich war für Dumelin die kostengünstige Minimalprofessionalisierungslösung der Bundesbehörden allerdings nicht zielführend. Er reichte nur kurze Zeit nach der Ankunft Rochettes in Yokohama erneut seinen Rücktritt ein, weil sich offenbar nichts Grundlegendes an der aus seiner Sicht prekären konsularischen Arbeitssituation geändert hatte. Rochette wurde daraufhin eine Stelle als Generalkonsul ad interim angeboten, die dieser mit Verweis auf seine schlechte Entlohnung und prekäre Lebenssituation in Yokohama ablehnte, sodass ihn der Bundesrat bereits Anfang 1892 wieder entliess. Das gemischte Konsulat hörte spätestens zu diesem Zeitpunkt auf zu bestehen. Anstelle von Rochette engagierten die Bundesbehörden den promovierten Juristen Paul Ritter aus Basel, der kurz zuvor als Attaché in den diplomatischen Dienst eingetreten war und sich bereit erklärte, zu den kostensparenden Konditionen des Bunds zu arbeiten.1201 Ritter wurde der erste schweizerische Berufskonsul in Asien, wenn auch von 1892 bis 1895 erst einmal auf einer provisorischen Basis. Der Bundesrat ernannte ihn formal nur zum Vizekonsul, der als Generalkonsul ad interim fungierte. Im Jahr 1895 forderte Ritter vom EPD, seinen Status als Verweser des Generalkonsulats aufzuheben und ihn zu einem regulären Berufsgeneralkonsul für Yokohama zu ernennen. Hintergrund war, dass er aufgrund seiner provisorischen Funktion nur geringes Ansehen und eine niedrige Stellung bei den japanischen Behörden und innerhalb des konsularischen Korps in Yokohama genoss und seine Arbeit dadurch stark erschwert wurde. Tatsächlich brüskierten die schweizerischen Bundesbehörden die japanische Regierung mit ihrer personellen Entscheidung, weil sie mit der Ernennung eines Vizekonsuls nicht einmal der Ausnahmeregelung nachkamen, welche die japanische Regierung ihnen 1876 gewährt hatte. Ritter selbst verlieh dabei gegenüber dem EPD seiner Verwunderung Ausdruck, dass die Bundesbehörden sich so lange geweigert hatten, dieser Rangerhöhung zuzustimmen. In seinen Augen brachte diese nur Vorteile und keinerlei Nachteile für die Schweiz mit sich, zumal Ritter bewusst auf eine Gehaltserhöhung verzichtete.1202 Dies zeigt, dass sich das EPD pragmatischen Argumenten oft verschloss und es aus Prinzip vermied, Berufskonsulate zu eröffnen. Letztlich stimmte der Bundesrat 1895 der Ernennung von Ritter zum Generalkonsul zu.1203 

			Was die Ausübung von honorarkonsularischen Funktionen durch schweizerische Kaufleute in Yokohama angeht, war die Übernahme des schweizerischen Honorargeneralkonsulats durch Siber & Brennwald von 1866 bis 1892 aber längst nicht der einzige Fall. Schweizerische Firmen ergriffen auch die Chance, Drittstaaten in der Stadt zu vertreten. Zunächst einmal gilt dies für Siber & Brennwald selbst. Da der italienische Berufskonsul, der auch gleichzeitig die Verwaltung des Generalkonsulats für Peru übernommen hatte, aufgrund eines Todesfalls für einige Zeit Yokohama verlassen musste, übernahm Caspar Brennwald die beiden Konsulatsämter von Dezember 1875 bis August 1876.1204 In einem anderen Fall vertraute der spanische Berufskonsul, der ebenfalls unvermittelt aus Yokohama abreisen musste, dem leitenden Manager von Siber & Brennwald, Arnold Wolff, im Jahr 1886 für kurze Zeit das spanische Konsulat an.1205 

			Neben solchen temporären Vertretungen sicherten sich schweizerische Unternehmen aber auch langfristig Honorarkonsulatsposten. Die Firma Bavier & Co. wollte unbedingt einen Konsulatsposten erhalten, war aber 1866 bei der Besetzung des schweizerischen Generalkonsulats in Yokohama leer ausgegangen, weil schlichtweg nur ein führendes schweizerisches Handelshaus mit der Verwaltung der Aussenvertretung betraut werden konnte. Aus diesem Grund sicherte sich dessen Gründer Edouard de Bavier, der genauso wie Brennwald ein Mitglied der zweiten schweizerischen Japan-Mission gewesen war, 1868 das Amt des Generalkonsuls für Dänemark in Yokohama.1206 Bei der konsularischen Ernennung des Händlers durch die dänische Regierung spielten zwei Schweizer eine wichtige Rolle. Der dänische Honorarkonsul in der Schweiz, Jean-Barthélemy-Gaïfre Galiffe, der ein schweizerischer Staatsbürger war, schlug der dänischen Regierung de Bavier nach seiner verdienstvollen Reise mit der Humbert-Mission als Konsul vor. Er wurde dabei vom Vorsteher des EPD, Constant Fornerod, unterstützt.1207 Dieses Beispiel verdeutlicht, dass Honorarkonsuln oftmals über duale oder sogar multiple Loyalitäten verfügten, zumal wenn der Entsendestaat und die Staatsangehörigkeit des Konsuls nicht deckungsgleich waren. Die Interessenlagen, die mit diesen verschiedenen Loyalitätsebenen einhergingen, verwoben sich dabei miteinander. Galiffe nutzte sein Amt als dänischer Konsul, um einem schweizerischen Landsmann zu einem Amt zu verhelfen – und zwar mit Sicherheit in der Annahme, dass der in seinen Augen hochqualifizierte Kandidat auch für die dänische Regierung von Nutzen sein würde. Schweizerischer Patriotismus bzw. eine Selbstverortung in schweizerischen Netzwerken und die Vertretung dänischer Interessen vermischten sich in diesem Fall.

			Verschiedene Manager von Bavier & Co. übten sukzessive das Amt des dänischen Honorargeneralkonsuls in Yokohama bis 1923 aus: von 1868 bis 1889 der Firmeninhaber Edouard de Bavier, von 1890 bis 1902 John Hill Jewett und von 1903 bis 1923 Sophus Peter Warming.1208 Obwohl Jewett Amerikaner und Warming Däne war,1209 agierten sie im Namen und im Interesse der Schweizer Firma Bavier & Co. als Honorarkonsuln und können daher als schweizerische Akteure betrachtet werden. Möglicherweise war es auch eine bewusste Strategie von Bavier & Co., mit Warming gerade einen dänischen Manager für das Konsulamt vorzuschlagen, um leichter die Zustimmung der dänischen Regierung für dessen Ernennung zu erhalten. Das Unternehmen profitierte also von den unterschiedlichen Nationalitäten seiner Mitarbeiter. Durch das Grosse Kantō-Erdbeben von 1923 wurden sämtliche Gebäude von Bavier & Co. in Yokohama zerstört und das Unternehmen infolgedessen aufgelöst.1210 Das dänische Generalkonsulat hörte damit erst einmal auf zu existieren und wurde auch letztlich nicht wieder besetzt. Fortan vertrat die dänische Gesandtschaft in Tokyo, und damit Berufsdiplomaten, die dänischen Interessen in Yokohama.1211 Es handelte sich also um einen eher zufälligen und unfreiwilligen Akt der konsularischen Professionalisierung. Wie sich das dänische Honorargeneralkonsulat entwickelt hätte, wenn es nicht zu der Naturkatastrophe gekommen wäre, lässt sich nicht ergründen. Der Schluss liegt aber nahe, dass es zumindest in der Zwischenkriegszeit weiter Bestand gehabt hätte.

			Das dänische Generalkonsulat war aber bei Weitem nicht das einzige diplomatische Engagement der Firma Bavier & Co. in Yokohama. Von 1882 bis 1887 fungierte Edouard de Bavier nicht nur als dänischer Generalkonsul, sondern auch als amtierender Konsul (Acting Consul) für Portugal. Im Jahr 1887 professionalisierte die portugiesische Regierung das Amt und bestellte ab diesem Zeitpunkt einen portugiesischen Berufskonsul, wodurch dieser Kanal konsularischer Betätigung für die schweizerische Firma verschlossen wurde.1212 Ab 1900 war der Deutsche H. Victor Gielen für Bavier & Co. als Konsul für Brasilien tätig. Das Land hatte bis dato keine Vertretungen in Japan und errichtete um die Jahrhundertwende eine Gesandtschaft in Tokyo sowie ein Honorarkonsulat in Yokohama, das mit dem Manager von Bavier & Co. besetzt wurde. Im Jahr 1906/1907 gab Gielen das Amt des Konsuls auf, da er nach Europa zurückkehrte und damit Bavier & Co. verliess.1213 Die brasilianische Regierung installierte daraufhin in der Vertretung einen Berufskonsul.1214 Brasilien war also ein diplomatischer «Latecomer» in Japan und verfolgte gewissermassen als Nachzügler ähnliche Strategien wie andere Kleinstaaten, die bereits ein paar Jahrzehnte länger vor Ort vertreten waren. In der initialen Etablierungsphase setzte die brasilianische Regierung erst einmal auf Honorarkonsulate. Mit der Zeit – Gielen gab durch seinen Rücktritt die Initialzündung dafür – ersetzte sie diese jedoch durch Berufskonsulate. Ein weiteres von schweizerischen Akteuren betriebenes Honorarkonsulat in Yokohama war das Norwegens. Im Jahr 1916 übernahm Sophus Peter Warming (Bavier & Co.) das Amt und übte es bis 1920 aus. Dann wurde es für zwei Jahre von F. Marcussen, dem Manager von Nestlé & Anglo-Swiss Condensed Milk Co. in Japan, übernommen.1215 Genauso wie Warming war Marcussen vermutlich kein Schweizer. Er arbeitete aber für ein schweizerisches Unternehmen und betrieb das Konsulat zum Vorteil (oder auch zum Nachteil) seines Arbeitgebers. 

			Auch in Osaka und Hyōgo/Kōbe übten schweizerische Händler konsularische Ämter aus – sowohl für die Schweiz als auch für Drittstaaten. Wie bereits in Kapitel 1.3 gezeigt wurde, fungierte der schweizerische Uhrenhändler Charles Favre-Brandt (C. & J. Favre-Brandt & Co.) von 1874 bis 1876 interimistisch als schweizerischer Konsularagent sowie von 1876 bis 1881 (bzw. formell bis 1887) als schweizerischer Honorarvizekonsul in Hyōgo und Osaka. Die Initiative zur Eröffnung des Vizekonsulats und zur Ernennung Favre-Brandts ging von Caspar Brennwald in seiner Funktion als Honorargeneralkonsul aus und der Bundesrat folgte seinem Vorschlag. Nach dem Rücktritt Favre-Brandts schloss der Bundesrat den Posten endgültig. Favre-Brandt und mehrere leitende schweizerische Mitarbeiter seiner Firma übernahmen von 1876 bis 1912 sukzessive auch das Amt des Honorarvizekonsuls bzw. Honorarkonsuls für Belgien in Osaka. Die endgültige Aufgabe der belgischen Aussenvertretung im Jahr 1912 ist auf den schleichenden wirtschaftlichen Bedeutungsverlust Osakas zurückzuführen, infolge dessen im Verlauf des 19. Jahrhunderts nach und nach fast alle Staaten ihr Konsulate in der Stadt schlossen. 

			In der Zwischenkriegszeit nahm die Zahl der Aussenvertretungen in Osaka aber wieder deutlich zu. Im Jahr 1939 gab es wieder 15 Konsulate in der Stadt. Auch viele kleinere europäische und aussereuropäische Staaten, die lange Zeit gar nicht in Japan repräsentiert waren, errichteten nun in Osaka erstmals ein Konsulat. Zu dieser Kategorie gehörte unter anderem neben Polen, Rumänien, Finnland, Bolivien, Äthiopien, Siam oder der Türkei auch die Tschechoslowakei, die sich in der Stadt von einem schweizerischen Händler konsularisch vertreten liess.1216 Nach dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie und der daraus resultierenden Unabhängigkeit hatte die Tschechoslowakei 1918 erstmals mit Japan diplomatische Beziehungen aufgenommen.1217 Im Jahr 1922 erfolgte die Etablierung einer professionellen Gesandtschaft in Tokyo und in den 1930er-Jahren eröffnete die tschechoslowakische Regierung zusätzlich drei Honorarkonsulate in Tokyo, Yokohama und Osaka. Bei dem ersten tschechoslowakischen Konsul in Osaka handelte es sich um Johann Wälchli, der 1912 die schweizerische Handelsfirma Liebermann Wälchli & Co. gegründet hatte. Er trat dieses Amt wahrscheinlich 1933 an und bekleidete es bis 1938/39, als die Tschechoslowakei besetzt, aufgeteilt und aufgelöst wurde.1218 Die tschechoslowakische Regierung verfolgte als Newcomer eine Strategie, die andere Kleinstaaten im 19. Jahrhundert auch bereits angewendet hatten. In den Anfangsjahren der Präsenz in Japan griff sie zunächst – auch aus Ressourcenmangel – auf nebenamtlich tätiges Personal zurück, um an verschiedenen Orten in Japan überhaupt diplomatisch präsent zu sein. Auch für Wälchli und sein Unternehmen war das Arrangement erstrebenswert. Die erst 1912 gegründete Firma Liebermann Wälchli & Co. musste sich im Gegensatz zu bereits seit Langem ansässigen schweizerischen Handelshäusern erst noch am Markt behaupten. Das Amt eines Honorarkonsuls brachte, wie Kapitel 3.4 noch zeigen wird, genau die Reputation und Netzwerke mit sich, die bei der Etablierung eines neuen Unternehmens hilfreich waren. Zwei Newcomer, ein Staat und ein Schweizer Handelshaus, halfen sich somit wechselseitig, über das Amt des Honorarkonsuls in Japan Fuss zu fassen.

			In Japan übten schweizerische Händler also in erster Linie honorarkonsularische Funktionen für die Eidgenossenschaft aus. Im Gegensatz zu fast allen anderen ausländischen Staaten verfügte die Schweiz bis 1892 über keinerlei Berufsdiplomaten und -konsuln in Japan und stützte sich ausschliesslich auf lokale Händler für ihre Aussenvertretungen. Die Möglichkeiten zur diplomatisch-konsularischen Betätigung, die sich den schweizerischen Geschäftsleuten ab den 1860er-Jahren dadurch eröffneten, schränkten sich aber schon bald immer weiter ein, da die verschiedenen schweizerischen Konsulate nach und nach geschlossen wurden. Von 1864 bis 1868 hatte es ein Honorarvizekonsulat in Hakodate und von 1864 bis 1869 ein Honorarkonsulat in Nagasaki gegeben, während die erst 1870 gegründete schweizerische Konsularagentur (bzw. das Honorarvizekonsulat) in Osaka und Hyōgo/Kōbe bereits wieder im Jahr 1881 zu existieren aufhörte. Am längsten Bestand hatte das eidgenössische Honorargeneralkonsulat in Yokohama (1864–1892). Ab 1892 existierten in Japan überhaupt keine Honorarkonsuln mehr, sondern mit Paul Ritter nur noch ein einziger Berufsgeneralkonsul in Yokohama. Dieses Generalkonsulat wurde 1906 allerdings aufgelöst und Ritter zum Gesandten in Tokyo ernannt, womit die Schweiz keine Konsulate mehr, sondern nur noch eine einzige diplomatische Vertretung für ganz Japan unterhielt.1219 Andere Staaten verfügten hingegen noch während des 20. Jahrhunderts neben ihrer diplomatischen Vertretung in der Hauptstadt an verschiedenen anderen Orten in Japan über Konsulate. Die Schweiz, obwohl wirtschaftlich sehr erfolgreich, liess sich, wenn überhaupt, nur noch durch Staaten aus der Reihe der Grossmächte in diesen Städten mitvertreten. Nur im 19. Jahrhundert (eine Veränderung ergab sich erst wieder 1940) bestand also ein Gelegenheitsfenster für schweizerische Händler, konsularisch für die Schweiz in Japan tätig zu werden.

			Ab 1892 waren schweizerische Händler somit auf die Vertretung von Drittstaaten angewiesen, wenn sie ein konsularisches Amt übernehmen wollten. Aber auch schon zuvor, beispielsweise wenn das schweizerische Honorarkonsulat bereits durch ein anderes Unternehmen besetzt war, machten Schweizer regen Gebrauch von dieser konsularischen Betätigungsvariante. Es waren vor allem Kleinstaaten, die kaum Berufskonsuln beschäftigten und deshalb die Dienste der schweizerischen Händler in Anspruch nahmen. Die Vertretung von Drittstaaten war allerdings vor allem ein Phänomen des langen 19. Jahrhunderts. Im Laufe der Zeit professionalisierten viele Kleinstaaten ihre Aussenvertretungen, sodass spätestens nach dem Ersten Weltkrieg die Anzahl der Schweizer in honorarkonsularischen Funktionen stark zurückging. In der Zwischenkriegszeit, vor allem in den 1930er-Jahren, gab es aber auch eine gegenläufige Entwicklung, die wieder ein konsularisches Gelegenheitsfenster für die Händler eröffnete. Zahlreiche kleinere Nationen nahmen zum ersten Mal diplomatische Beziehungen mit Japan auf, verfügten aber in den Anfangsjahren nicht über die nötigen Ressourcen für professionelle Aussenvertretungen. Genau wie die kleineren Staaten, die während des 19. Jahrhunderts erstmals mit Japan in Austausch getreten waren, griffen diese Neuankömmlinge in ihrer konsularischen Etablierungsphase auf (schweizerische) Unternehmer zurück. 

			Insgesamt betrachtet war die erste Phase honorarkonsularischer Betätigung von schweizerischen Händlern in Ost- und Südostasien, die von den späten 1850er-Jahren bis zum Ersten Weltkrieg andauerte, also durch mehrere Faktoren geprägt. Erstens begaben sich schweizerische Händler immer dann unter den Schutz von Diplomaten und Konsuln von anderen Staaten, wenn keine schweizerischen Aussenvertretungen vor Ort existierten. Dies war vor allem in der Anfangsphase der Präsenz von schweizerischen Kaufleuten in Asien der Fall (siehe Kapitel 1.2). Zweitens wurden in Asien sukzessive eidgenössische Aussenvertretungen eröffnet, bei denen es sich bis auf kleinere Ausnahmen experimenteller Natur nicht um Berufs-, sondern um Honorarkonsulate handelte, die in den meisten Fällen und nach Möglichkeit mit schweizerischen Händlern besetzt waren. Dieses sehr stark ausgeprägte Milizsystem offenbarte sich nicht nur in Asien, sondern spiegelte sich auch im schweizerischen Konsularwesen auf globaler Ebene wider. Drittens lassen sich, auch wenn es aufgrund von starken Tendenzen der Professionalisierungsablehnung kaum zu qualitativen Veränderungen des schweizerischen (Honorar-)Konsularwesens kam, auf quantitativer Ebene deutliche Entwicklungen für das lange 19. Jahrhundert feststellen. In Asien, genauso wie global betrachtet, wurden immer mehr schweizerische Honorarkonsulate errichtet und damit das eidgenössische Vertretungsnetz erweitert. Nichtsdestotrotz war das schweizerische Konsularwesen sowohl auf qualitativer als auch auf quantitativer Ebene im internationalen Vergleich sehr schwach ausgeprägt, es entsprach einem genuin «schweizerischen Konsulartypus», der sich im Verlauf des langen 19. Jahrhunderts herausbildete. Viertens vollzog sich die Ausweitung und Entwicklung des Honorarkonsularnetzes – sowohl in Asien als auch weltweit – nicht systematisch, sondern improvisiert und zufallsbedingt.1220 Für Ost- und Südostasien ging die Initiative für Konsulatseröffnungen oder die Umwandlung von Honorarkonsulaten in Berufsvertretungen vor allem von Industriellen, Händlern und Händler-Fabrikanten aus, die in der Schweiz ansässig waren. Erst ab Mitte der 1870er-Jahre gewannen lokale Akteure in Asien grösseren Einfluss auf die politischen Prozesse. Wenn Konsulate eröffnet wurden, geschah dies zufällig, weil es jeweils spezifische, partikulare oder lokale Gründe der ökonomischen Spitzenvertreter gab, eine dementsprechende Eingabe bei den Bundesbehörden zu machen. Und da Letztere äusserst zurückhaltend bei der Eröffnung von Vertretungen waren und mehr reagierten – und dies oft mit jahrelanger Verzögerung – denn aktiv gestalteten, fehlte eine übergeordnete Instanz, um das schweizerische Konsularwesen entlang einer kohärenten Strategie zu entwickeln. Fünftens war die Periode bis zum Ersten Weltkrieg dadurch geprägt, dass schweizerische Händler, die ein persönliches oder firmeneigenes Interesse an der Übernahme eines Honorarkonsulamts hatten, nicht nur für die Schweiz als Vertreter fungierten. Wenn an einem Ort kein eidgenössisches Konsulat existierte oder dieses bereits durch ein anderes Unternehmen besetzt war, konnten schweizerische Firmen auf kleinere Drittstaaten ausweichen. Dabei half ihnen der Umstand, dass sie an fast allen Orten in Asien eine sehr starke Marktstellung hatten und dadurch auch über ein hervorragendes Ansehen verfügten. Diese Eigenschaften waren für kleinere Nationen, die Honorarkonsulate zu besetzen hatten, aber keine passenden eigenen Staatsbürger dafür fanden, besonders interessant. 

			3.2 Teilprofessionalisierung des schweizerischen Konsularwesens im Zeichen von Berufskonsulaten, gemischten Konsulaten und Konsularkorrespondenten: 1914–1933

			Während verschiedene schweizerische Akteure während des 19. Jahrhunderts die Abkehr von einem fast ausschliesslich auf Merchant Consuls aufgebauten Konsularsystem zu verhindern versuchten (siehe Kapitel 3.1), begann sich dieser Widerstand ab 1910 langsam abzuschwächen. Aber erst der Ausbruch des Ersten Weltkriegs führte zu einer entscheidenden Kehrtwende in der Debatte. Ein breites Spektrum an Akteuren, wie Mitglieder der Bundesverwaltung und des EPD, Berufsdiplomaten, Vertreter der Industrie und des Handels und verschiedene Parlamentarier, forderten mit Nachdruck die Abkehr vom konsularischen Status quo. Insbesondere ein im Jahr 1917 eingereichtes Postulat der Nationalräte Bühler, Meyer und Micheli zur Reorganisation und Erweiterung der konsularischen und diplomatischen Repräsentation der Schweiz im Ausland befeuerte die Debatte nachhaltig, sodass der Bundesrat auf Empfehlung des EPD ab 1919 eine tiefgreifende Reform des Konsularwesens im Sinne einer Teilprofessionalisierung vornahm.1221 Der Grund, warum gerade der Krieg eine wegweisende Zäsur für das konsularische System darstellte, ist in der Verschränkung von internationalen sowie schweizerischen Prozessen bzw. Diskursen zu suchen.1222

			Wie bereits in Kapitel 3.1 zu sehen war, formierte sich ab den 1890er-Jahren ein internationaler Diskurs zur Schaffung eines «Weltkonsularreglements» und damit zusammenhängend zur Abschaffung oder Regulierung von Honorarkonsuln. Dieser Diskurs hatte zwar zunächst einmal keine konkreten Auswirkungen auf die Praxis in der Schweiz, der dadurch aufgebaute Druck sowie der direkte Vergleich mit anderen Staaten erhöhten aber die Eintretenswahrscheinlichkeit einer schweizerischen Konsularreform. Im nationalen Rahmen waren immer wieder Reformvorschläge vorgebracht worden, aber erst die verschärften Umstände des Weltkriegs liessen die Probleme des Konsularwesens derart deutlich zutage treten, dass der Bundesrat zu substanziellen Veränderungen am System gezwungen war.1223 In den politischen Debatten auf Bundesebene führten die Befürworter einer Konsularreform als Hauptargument ins Feld, dass weltweit die schweizerischen Gemeinschaften kriegsbedingt ein hohes Bedürfnis an konsularischem Schutz hatten, die Dichte des unsystematisch gewachsenen Konsularnetzes zur Gewährung desselben aber zu gering war. Es fehlten schlichtweg an vielen Orten Aussenvertretungen, welche die konsularische Betreuung von schweizerischen Händlern übernehmen konnten.1224 Dort, wo solche Posten tatsächlich existierten, waren sie in der Regel mit schweizerischen Honorarkonsuln besetzt. Und diese waren aus Sicht der Initianten der politischen Vorstösse kaum in der Lage, einen adäquaten Schutz der lokalen Auslandschweizer zu gewährleisten, weil sie selbst «nur» Kaufleute waren und so nicht entschlossen genug gegenüber den Behörden des Gastlandes intervenieren konnten, wenn die lokal ansässigen Schweizer kriegsbedingt Repressionen erfuhren.1225 Des Weiteren waren die Honorarkonsuln während des Krieges erstmals in grossem Ausmass mit der Übernahme der «Guten Dienste» konfrontiert. Die Schutzmassnahmen für die schweizerischen Gemeinschaften und die Wahrung fremder Interessen erweiterten das Aufgabenspektrum und das Anforderungsprofil der Honorarkonsuln sowie ihre Arbeitsbelastung in erheblichem Masse. Da Händler das Konsulamt eigentlich nur nebenamtlich ausübten, waren sie immer weniger in der Lage, die zeitlichen Ressourcen für die zahlreichen Aufgaben aufzubringen, und dementsprechend fanden sich weltweit kaum noch Kandidaten, die zur Übernahme honorarkonsularischer Stellen bereit waren.1226 Auf wirtschaftlicher Ebene sahen die Befürworter einer Konsularreform ein Problem darin, dass zahlreiche Staaten während des Krieges zu protektionistischen Massnahmen übergingen und viele ausländische Unternehmen mit staatlicher Unterstützung Syndikate nach nationalen Gesichtspunkten bildeten. Die verschiedenen Regierungen bauten in diesem Zusammenhang nationale Exportförderungsinstitutionen auf, zu denen auch die Konsulate gehörten. Damit schweizerische Firmen in einem internationalen System der nationalen Zusammenschlüsse weiterhin bestehen konnten, brauchte es also mehr (professionalisierte) schweizerische Konsulate.1227

			Vor dem Hintergrund dieser Argumente auf internationaler und nationaler Ebene führte der Bundesrat in zwei Schritten 1919 und 1923 ein neues Konsularreglement ein, welches das Ende des in Kapitel 3.1 beschriebenen genuin schweizerischen Konsulartypus einläutete. Es bedeutete aber keinesfalls eine vollständige Abkehr vom Prinzip des Milizsystems. Vielmehr entstand auf dessen Basis ein teilprofessionalisiertes, gemischtes System, so wie es viele Staaten bereits während des langen 19. Jahrhunderts etabliert hatten (siehe Kapitel 3.1). Dieses umfasste verschiedene Bausteine, die je nach Ort und Situation eingesetzt werden konnten.1228 Unter den zahlreichen Neuerungen waren für das schweizerische Konsularwesen in Ost- und Südostasien vier Elemente von entscheidender Bedeutung:

			Erstens bekannten sich das EPD und der Bundesrat zu einer generellen Ausweitung des Konsularnetzes, also zur Schaffung neuer Vertretungen.1229 Zweitens errichtete das EPD bzw. der Bundesrat nun an wichtigen Orten vollwertige Berufskonsulate – auch wenn es sich um zahlenmässig wenige handelte. Im Fall von Honorarkonsulaten, für die sich kein lokaler Kandidat finden konnte, der zu einer Übernahme des Amtes bereit war, wurden teilweise provisorische Berufsverweser vom EPD entsandt. Zumindest vorrübergehend handelte es sich bei diesen Aussenvertretungen demnach um Berufskonsulate.1230 Drittens schuf der Bundesrat einen neuartigen Konsulatstypus, und zwar jenen der «gemischten Konsulate»,1231 um diejenigen Honorarkonsuln zu entlasten, welche die neue konsularische Aufgabenfülle nicht bewältigen konnten und deshalb im Begriff waren, ihre Funktion als Staatsvertreter aufzugeben. Den betroffenen Honorarkonsulaten sollte professionelles Kanzleipersonal beigestellt werden, das dem nebenamtlich tätigen Postenchef die alltäglichen zeitraubenden Arbeiten abnehmen sollte. Eigentlich sollten die Berufskanzlisten aus den Reihen des diplomatischen und konsularischen Dienstes rekrutiert und vom EPD entsandt werden. Ein gemischtes Konsulat in einem weiteren Sinne konnte aber auch bedeuten, dass der Honorarkonsul lokal eine Person für die Kanzlei anstellte und dafür eine monetäre Entschädigung durch die Bundesbehörden erhielt. Das EPD bezahlte also in beiden Fällen die Löhne des Kanzleipersonals.1232 Es bestanden fortan drei unterschiedliche Konsulatstypen nebeneinander: Berufskonsulate mit professionellen Konsuln und Kanzleiangestellten, gemischte Konsulate mit einem Honorarkonsul und einer berufsmässig besetzten Kanzlei sowie Honorarkonsulate, die ausschliesslich nebenamtliches Personal aufwiesen.1233

			Die vierte grundlegende Neuerung des Konsularreglements, die für den asiatischen Kontext Relevanz hatte, war die Einführung von «Konsularkorrespondenten». Dabei handelte es sich nicht um eine Professionalisierungsmassnahme, sondern ganz im Gegenteil um eine Erweiterung des Spektrums nebenamtlicher Vertreter. Reguläre Konsuln oder Gesandte konnten temporär oder auch dauerhaft einen Korrespondenten an einem bestimmten Ort ernennen und einsetzen, der ihnen bei der Erledigung spezifischer Aufgaben helfen sollte. Sie mussten zwar diese Ernennungen dem EPD zur Kenntnis bringen und dieses hatte theoretisch auch ein Vetorecht, tatsächlich waren sie aber weitgehend autonom in ihren personellen Entscheidungen. Gemäss Konsularreglement waren die Konsuln und Gesandten direkt und persönlich verantwortlich für sämtliche Handlungen der Konsularkorrespondenten, denn Letztere standen formal gesehen in keinem Dienstverhältnis zu einem Konsulat, einer Gesandtschaft oder zum Bund. Bei Konsularkorrespondenten handelte es sich um Personen aus den lokalen schweizerischen Gemeinschaften, die auf unentgeltlicher Basis beispielsweise der lokalen Informationsbeschaffung für die übergeordnete Aussenvertretung dienten. Sie waren formal keinesfalls mit einem vollwertigen Konsul gleichzusetzen. Ein Konsularkorrespondent durfte weder den Titel eines Konsuls tragen noch die anderen Wahrzeichen einer offiziellen schweizerischen Vertretung zur Schau stellen, wozu die Flagge und das Amtsschild gehörten. Da er auch nicht vom Gastland anerkannt werden und kein Exequatur erhalten musste, hatte der Titel eines Konsularkorrespondenten keinerlei völkerrechtliche, sondern nur staatsrechtliche Implikationen.1234 Im Wesentlichen war ein Konsularkorrespondent ein Berichterstatter ohne eigene Befugnisse.1235 Wie noch zu sehen sein wird, verfügten Konsularkorrespondenten aber in der Praxis auf informeller Ebene zum Teil über sehr grosse Handlungsspielräume, die sie in die Nähe vollwertiger Konsuln oder sogar politisch aktiver Diplomaten rückten. Bei der schweizerischen Konsularreform handelte es sich also nicht nur um eine reine Teilprofessionalisierung, sondern auch um eine Ausdifferenzierung des konsularischen Werkzeugrepertoires in beide Richtungen des Spektrums. Dem EPD sowie den Gesandten und Konsuln vor Ort stand fortan eine grössere Palette professioneller, semiprofessioneller und nebenamtlicher Vertretungsformen zur Verfügung, um situativ auf die jeweiligen lokalen Notwendigkeiten eingehen zu können.

			Dieses auf nationaler Ebene neu entwickelte konsularische Werkzeugrepertoire wurde von den Akteuren, die an der Ausgestaltung des schweizerischen Konsularwesens in Asien beteiligt waren, abhängig von den lokalen Kontexten in Ost- und Südostasien zur Anwendung gebracht. Die Zusammensetzung ebendieser involvierten Akteure und die Interaktionsmuster zwischen ihnen veränderten sich ebenfalls mit dem Ersten Weltkrieg. Im Vergleich zum langen 19. Jahrhundert (siehe Kapitel 3.1) ging die Initiative zur Eröffnung konsularischer Vertretungen von 1914 bis 1933 nicht mehr von Repräsentanten der Exportindustrie und von Händler-Fabrikanten in der Schweiz aus. Stattdessen waren die treibenden Kräfte nun in Asien zu finden. Viele der Vorstösse kamen von den Kaufleuten vor Ort, die noch Mitte des 19. Jahrhunderts zahlenmässig zu schwach aufgestellt gewesen waren, um eine politische Wirkkraft zu entfalten, sich aber im Laufe der Zeit immer zahlreicher in Asien niedergelassen hatten. Die Initianten waren nun vor allem Transithändler, was den allgemeinen Wandel in der Zusammensetzung der Asienkaufleute widerspiegelte (siehe Kapitel 1.1). Sie wandten sich einzeln oder über die schweizerischen Vereine in Asien, welche die Sprachrohre der lokalen schweizerischen Gemeinschaften waren, mit ihren Anliegen direkt an die schweizerischen Bundesbehörden. Nur in wenigen Einzelfällen wählten in Asien niedergelassene Händler den Weg des Lobbyings über den SHIV, also über das Verbandswesen in der Schweiz. Kaufleute wollten die Eröffnung von konsularischen Posten in der Regel immer dann erreichen, wenn der konsularische Schutz, den sie seitens militärisch-kolonialer Grossmächte genossen (siehe Kapitel 1.2), versagte. Und dieser Zustand trat an zahlreichen Orten in Asien vor allem während des Ersten Weltkriegs ein.1236

			Die zweite wichtige Akteurgruppe, die Initiativen zur Schaffung konsularischer Vertretungen ab den 1910er-Jahren lancierte, waren die verschiedenen Berufsgesandten und -konsuln sowie Honorarkonsuln, die mittlerweile in Asien existierten, aber noch nicht sehr zahlreich waren. Den professionellen Repräsentanten der Schweiz ging es vor allem darum, die lokalen Händlergemeinschaften zu unterstützen und den schweizerischen Handel vor Ort zu fördern. Bei den Merchant Consuls waren die Interessen nochmals anders gelagert. Während des Ersten Weltkriegs und unmittelbar danach stieg ihre Arbeitsbelastung stark an, weil ihre Aufgabenfülle aufgrund des politisch und wirtschaftlich veränderten Umfelds zunahm und weil sie aufgrund des schwach ausgeprägten schweizerischen Vertretungsnetzes in Asien oft auch die schweizerischen Gemeinschaften an anderen Orten, also jenen in ihrer Nähe, aber ausserhalb ihres eigentlichen Konsularbezirks, inoffiziell mitvertreten mussten. Deshalb machten sich verschiedene schweizerische Merchant Consuls nicht nur für die Schaffung neuer Vertretungen in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft stark, sondern forderten auch die Umwandlung ihrer eigenen Honorarkonsulate in Berufskonsulate oder zumindest in gemischte Konsulate. Darüber hinaus ernannten die verschiedenen Berufsgesandten und -konsuln und teilweise auch Honorarkonsuln in Eigeninitiative an verschiedenen Orten in Asien Konsularkorrespondenten, um diese auf informelle Weise für politisch heikle Aufgaben einzusetzen. Vereinzelt waren es auch die Regierungen des Gastlandes, so z. B. die chinesische, die sich von der Schweiz die Aufnahme diplomatischer Beziehungen wünschten und daher die Eröffnung von schweizerischen Aussenvertretungen forcierten.1237 

			Das EPD (und damit der Bundesrat) war der Adressat der verschiedenen Vorstösse. Es war genau wie im langen 19. Jahrhundert immer noch sehr zurückhaltend, was die Neueröffnung von konsularischen Vertretungen oder die Umwandlung von Honorarkonsulaten in Berufskonsulate anging, und legte kaum ein proaktives Handeln an den Tag. Aus rechtlichen, politischen und finanziellen Gründen verzögerte das Departement das Eintreten auf die Initiativen der lokalen Kaufleute, Diplomaten und Konsuln oft über mehrere Jahre und stimmte meistens erst dann zu, wenn es unbedingt nötig war. Beispielsweise war dies der Fall, wenn die Schweiz durch fehlende Konsulate im internationalen Vergleich zu stark ins Hintertreffen geriet oder wenn Honorarkonsuln mit ihrem Rücktritt drohten, falls das EPD nicht bereit war, zumindest einer Teilprofessionalisierung ihrer Vertretungen zuzustimmen. Proaktiv handelte das EPD meist nur dann, wenn es um die Schliessung ineffizienter und teurer Aussenvertretungen oder deren hierarchische Herabstufung ging. Auch die eidgenössischen Räte waren mitunter zurückhaltend bei der Frage der Bewilligung von Mitteln für Berufskonsulate.1238

			Genau wie im 19. Jahrhundert führte das EPD bei der Entscheidungsfindung betreffend die Errichtung und Umwandlung von konsularischen Vertretungen in Asien Konsultationen durch. Es zog weiterhin das EVD zurate sowie die schweizerischen Gesandten in den Hauptstädten kolonialer Mutterländer, wenn es um Aussenvertretungen in formalen Kolonien in Asien ging, also beispielsweise die Gesandtschaft in London für ein Honorarkonsulat in Singapur. Gleichzeitig erfuhren die Prozesse eine stärkere Institutionalisierung und vor allem eine deutliche Verschiebung bei den involvierten Akteuren. Das EPD befragte ungefähr ab den 1910er-Jahren die Kantonsregierungen und staatlich-kantonalen Handelskommissionen nicht mehr und verlagerte stattdessen die Konsultationsprozesse auf die nationale und privatwirtschaftliche Ebene. Es setzte fortan bei der Informationsaggregation fast ausschliesslich auf das Verbandswesen in der Schweiz, das in den 1860er-Jahren, als der Bundesrat die ersten Honorarkonsulate in Asien eröffnete, erst in Ansätzen existiert hatte, sich im späten 19. Jahrhundert aber ausdifferenzierte, indem zahlreiche privatwirtschaftlich organisierte Handelskammern und überregionale, schweizweite Wirtschaftsverbände entstanden (siehe Kapitel 2.3). Das System der Verbände wurde über den SHIV als Dachverband organisiert und dieser avancierte dauerhaft zur entscheidenden institutionellen Anlaufstelle bei den konsularischen Vernehmlassungen für die Bundesbehörden,1239 weil diese immer noch schwach ausgebildet und so auf die Expertise des SHIV angewiesen waren.1240

			Das EPD konsultierte bei allen konsularischen Angelegenheiten, also beispielsweise bei der Frage, ob an einem bestimmten Ort ein Konsulat eröffnet oder mit welcher Händlerpersönlichkeit ein bestimmter Posten besetzt werden sollte, den SHIV. Als Spitzenverband befragte dieser daraufhin seine einzelnen Sektionen, d. h. seine Subverbände, zu denen sowohl Branchenverbände1241 als auch kantonale Handelskammern zählten. Die Sektionen wiederum holten die Meinungen ihrer Mitgliederfirmen ein. Es entstand so ein stark integrierter, gestaffelter Prozess der Informationsaggregation. Die Sektionen bündelten die Ansichten der Einzelunternehmen. Der SHIV fasste die Meinungen der Sektionen zusammen, wog divergierende Ansichten gegeneinander ab und kommunizierte das Gesamtergebnis dem EPD.1242 Dieses schloss sich gewöhnlich der Meinung des SHIV an und gab schliesslich eine Empfehlung an den Bundesrat ab, der normalerweise den Anträgen des EPD folgte.1243 Die Aggregation von Einzelmeinungen zahlreicher Unternehmen durch den SHIV hatte für das EPD nicht nur Vorteile im Bereich der Informationsgewinnung, sondern schuf auch eine breite Legitimation für konsularische Entscheidungen.1244 Wie das Fallbeispiel der Wiederbesetzung des schweizerischen Honorarkonsulats in Kōbe im Jahr 1945 zeigt, berücksichtigte der SHIV nicht alle diese Einzelmeinungen gleichermassen, sondern nahm eine Priorisierung vor. Das grösste Gewicht bei seiner Vernehmlassung zum Konsulat in Kōbe (und bei jenen zu den anderen Aussenvertretungen in Asien) mass der SHIV den «sections principalement intéressées au marché d’extrême orient» bei, also denjenigen Subverbänden mit der höchsten Dichte an wichtigen Mitgliederunternehmen mit Asienbezug.1245 Interessanterweise waren damit keine Interessenvertretungsorgane der Uhrenbranche gemeint, sondern nur Sektionen, die in erster Linie die Firmen der Textilindustrie und des Textilhandels vertraten. Dazu gehörten die Handelskammern von Zürich und Basel, die beiden Branchenverbände der Zürcher und Basler Seidenindustrie sowie der 1934 gegründete VSTW als Branchenverband der Transit- und Welthandelsfirmen.1246 

			Viele der grössten schweizerischen Asienhandelshäuser hatten ihren Hauptsitz im Kanton Zürich, weshalb die beiden Zürcher Verbände für ihre Interessenvertretung im Rahmen der Vernehmlassungsverfahren eine besonders grosse Rolle spielten. Beispielsweise setzte sich die Zürcherische Seidenindustrie-Gesellschaft im Rahmen des Konsultationsprozesses für die Wiederbesetzung des Honorarkonsulats in Kōbe 1945 beim SHIV erfolgreich dafür ein, einen Manager ihres Verbandsmitglieds Siber, Hegner & Co. zum Honorarkonsul zu ernennen.1247 Wie bereits in Kapitel 2.3 gezeigt werden konnte, waren die führenden Asientransithandelsfirmen, wie Siber, Wolff & Co. (später Siber, Hegner & Co.), Ed. A. Keller & Co., Diethelm & Co. und Gebrüder Volkart, auch Mitglieder der Zürcher Handelskammer und entsandten ab dem Jahr 1900 regelmässig einen Vertreter in dessen Vorstandsgremium. Über die Handelskammer beteiligten sie sich an den Vernehmlassungsverfahren betreffend das schweizerische Konsularwesen in Asien, so zum Beispiel bei der Wiederbesetzung des schweizerischen Honorarkonsulats in Guangzhou im Jahr 1939.1248 In Einzelfällen ergriffen die Transithandelshäuser über die Zürcher Handelskammer noch vor den eigentlichen Konsultationsverfahren des EPD auch aktiv die Initiative bei der Auswahl von Honorarkonsuln, wie das Beispiel des Honorarkonsulats in Singapur während des Ersten Weltkriegs zeigen wird.

			In der Regel zeigten, wie oben beschrieben, schweizerische Händler in Asien und an anderen Orten weltweit aber erstaunlicherweise nur ein mässiges Interesse, über das Verbandswesen Einfluss auf das schweizerische Konsularwesen zu nehmen.1249 Dies offenbarte sich beispielsweise sehr deutlich darin, dass der VSTW von seiner Gründung im Jahr 1934 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs kein einziges Mal an Umfragen des SHIV zu konsularischen Angelegenheiten in Asien teilnahm.1250 Erst 1945 lässt sich der erste Versuch einer Einflussnahme auf die konsularischen Entscheidungsfindungsprozesse identifizieren.1251 Dabei wäre der VSTW für Konsulatslobbyismus geradezu prädestiniert gewesen. Denn zum einen vertrat er erstmals exklusiv die Interessen der schweizerischen Transithandelsfirmen, von denen einige sehr grosse in Asien tätig waren. Zum anderen wurde der VSTW, wie bereits zu sehen war, auch vom SHIV als einer der wichtigsten Verbände für konsularische Fragen in der Region Asien angesehen. Warum schweizerische Asienhändler bis in die frühe Nachkriegszeit kein gesteigertes Interesse an Lobbying über den VSTW hatten, bleibt unklar. Vermutlich waren die einflussreichsten Händler über lange Zeit schlichtweg nicht auf Konsulate angewiesen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Erst die Schockwirkung des Zweiten Weltkriegs und die sich anschliessend sehr stark nationalisierenden Märkte führten den schweizerischen Asienhändlern die geschäftlichen Vorteile von Konsulaten noch deutlicher vor Augen.1252 In der Zwischenkriegszeit war das Lobbying über Verbände vielleicht auch deshalb noch nicht so wichtig, weil die führenden Händler in Asien als individuelle Firmen und über die lokalen schweizerischen Gemeinschaften einen noch direkteren Draht zum EPD hatten. Dies würde zu dem Befund in Kapitel 2.3 passen, dass Asienhändler in den Handelskammern und Branchenverbänden unterrepräsentiert waren und daher nur schwer ihre Interessen über das Verbandssystem in den politischen Prozess transferieren konnten.

			Das EPD konsultierte bei konsularischen Fragen neben den Wirtschaftsverbänden zum Teil eben auch diese schweizerischen Händlergemeinschaften vor Ort. Diesen Schritt vollzog das Departement zum einen, um die Lokalexpertise dieser Gruppen abzuholen, zum anderen aber auch, um sich nachher nicht dem Vorwurf auszusetzen, bei der Auswahl der Kandidaten parteiisch gewesen zu sein und wichtige Stimmen nicht angehört zu haben.1253 Genauso befürworteten schweizerische Handelsunternehmen, die sich ein konsularisches Amt für die eigene Firma sichern wollten, diese Art von Konsultation, weil sie auf die Unterstützung und den Rückhalt der lokalen Gemeinschaften angewiesen waren. Ein Kandidat für einen Konsulatsposten musste in jedem Fall den Eindruck vermeiden, an der schweizerischen Gemeinschaft vorbei geheime Absprachen mit dem EPD zu treffen. Deshalb trat ein Kaufmann ein Konsulamt in der Regel auch erst dann an, wenn sich die lokale Gemeinschaft vorgängig für ihn ausgesprochen hatte.1254

			Der «Outcome» der oben beschriebenen komplexen Akteurinteraktionsmuster führte zwischen 1914 und 1933 zu drei Entwicklungen. Erstens entstanden zahlreiche neue schweizerische Aussenvertretungen in Asien und die Dichte des schweizerischen Vertretungsnetzes in der Region nahm dementsprechend zu. Zweitens erfuhr das schweizerische Konsularwesen in Asien eine Teilprofessionalisierung, weil vereinzelt Berufskonsulate und in grösserer Zahl gemischte Konsulate durch Umwandlung oder Neuschaffung ins Leben gerufen wurden, die mehr Möglichkeiten für das Betreiben offizieller Diplomatie schufen. Und drittens wurden immer mehr Konsularkorrespondenten ernannt, welche die konsularischen Handlungsmöglichkeiten der Berufsdiplomaten und -konsuln vor Ort (sowie indirekt der Bundesbehörden) in Richtung einer informellen Diplomatie erweiterten. Diese Entwicklungen werden im Folgenden für die einzelnen Orte in Ost- und Südostasien genauer untersucht.

			Bereits 1870 hatten vier Handelsunternehmen, die in St. Gallen, Winterthur, Zürich und Aarau ansässig waren, dem Bundesrat den Vorschlag gemacht, ein Konsulat in Singapur zu etablieren. Auslöser dafür war die Eröffnung des Suezkanals, die wenige Monate zuvor erfolgt war. Bei den Petenten weckte dieses Ereignis die Hoffnung, dass der Handel und insbesondere der Export schweizerischer Industrieprodukte (d. h. vornehmlich jener aus ihren Herkunftsregionen) nach Südost- und Ostasien in Zukunft noch mehr zunehmen würde. Und der Freihafen Singapur spielte dabei aus ihrer Sicht eine zentrale Rolle, weil er als Umschlagplatz für die ganze Grossregion fungierte. Auf Basis dieser Feststellung argumentierten die Antragssteller, ein Konsulat an diesem Verkehrsknotenpunkt sei nötig, um die dort zahlreich niedergelassenen schweizerischen Händler und jene, die nur auf der Durchreise waren, zu schützen und wirtschaftlich zu unterstützen und somit den schweizerischen Export zu fördern. Als zweiten Grund führten sie an, dass andere Nationen, die oftmals über kleinere Handelsgemeinschaften in Singapur verfügten als die Schweiz, bereits eigene Konsulate errichtet hatten, während Schweizer sich bis dato in der Regel unter den Schutz des französischen Konsuls hatten stellen müssen.1255 Die vier Firmen gaben an, ihre Petition beim Bundesrat im «Einverständniße mit den in Singapore ansäßigen Schweizern»1256 einzureichen. Damit suggerierten sie, sich mit den vor Ort ansässigen schweizerischen Kaufleuten abgesprochen zu haben. Als das EPD daraufhin im Auftrag des Bundesrats sämtliche Kantonsregierungen in der Schweiz konsultierte, stellte sich heraus, dass dies nicht vollständig den Tatsachen entsprach. Während sich die meisten Kantonsregierungen wenn auch nicht enthusiastisch, so doch prinzipiell einverstanden mit einer Konsulatseröffnung zeigten, opponierten vor allem die Regierung von Appenzell Ausserrhoden sowie das Kaufmännische Direktorium St. Gallen, an das die Kantonsregierung St. Gallen die Anfrage des EPD delegiert hatte, entschieden. Sie gaben an, ein nicht zu unterschätzender Teil der aktuell oder früher einmal in Singapur ansässigen Kaufleute, mit denen sie Rücksprache gehalten hätten, spreche sich gegen eine Konsulatseröffnung aus. Das Kaufmännische Direktorium gab sogar an, eine schweizerische Vertretung in Singapur brächte nur Nachteile, da die lokalen Schweizer bereits einen hervorragenden Schutz durch die britischen Kolonialbehörden erhielten. Letztlich gewichtete das EPD diese beiden Gegenstimmen, welche die in Singapur sehr bedeutend vertretene ostschweizerische Textilbranche repräsentierten, höher als jene der restlichen Kantone. Auf Antrag des Departements lehnte der Bundesrat daher den Antrag auf eine Konsulatseröffnung ab.1257

			Erst mit der sich verschärfenden Situation des Ersten Weltkriegs wurde der Plan der Errichtung eines schweizerischen Konsulats in Singapur wieder aufgegriffen und schliesslich realisiert. Während die Interessen der schweizerischen Gemeinschaft in den 1870er-Jahren vor allem durch den französischen Konsul vertreten worden waren, hatten sich die meisten Schweizer in Singapur im Laufe der Zeit, auch weil sie überwiegend für schweizerisch-deutsche Verbundunternehmen arbeiteten (siehe Kapitel 1.1), unter den Schutz des deutschen Konsulats begeben. Mit Beginn des Krieges ging dieser allerdings verloren, weil das deutsche Konsulat als Vertretung einer Feindnation in der britischen Kolonie aufhörte, eigenständig zu existieren. Es musste fortan selbst die «Guten Dienste» der lokalen US-amerikanischen Vertretung in Anspruch nehmen.1258 Vor diesem Hintergrund rief der Schweizer Schützenverein in Singapur, die zentrale Organisationseinheit der lokalen schweizerischen Gemeinschaft, den Bundesrat im September 1915 dazu auf, ein eigenes Konsulat in Singapur zu errichten. Der Verein stellte in erster Linie die Existenz eines Konsulats als akute Notwendigkeit in der Kriegszeit dar. Darüber hinaus argumentierte er in allgemeiner Hinsicht, dass es sich bei Singapur um einen bedeutenden Handelsplatz und einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt handele, an dem grosse kommerzielle Interessen von Schweizern existierten, die eine schweizerische Aussenvertretung wünschenswert machten.1259 

			Infolge dieses Antrags kam nun in Singapur erstmals das bereits oben beschriebene veränderte Vernehmlassungsverfahren zur Anwendung. Anstatt wie 1870 an die verschiedenen Kantonsregierungen heranzutreten, konsultierte das EPD neben der schweizerischen Gesandtschaft in London ausschliesslich den SHIV.1260 Dieser wiederum befragte seine einzelnen Subverbände (Sektionen), von denen 14 antworteten. Bei diesen handelte es sich mehrheitlich um regionale bzw. kantonale Handelskammern, aber auch ein paar nationale Branchenverbände beteiligten sich an der Umfrage. Dazu gehörten der Schweizerische Spinner-, Zwirner- und Weber-Verein, der Verein schweizerischer Druckindustrieller, der Schweizerische Wirkereiverein, der Verein schweizerischer Maschinenindustrieller und der Verband reisender Kaufleute der Schweiz. Die verschiedenen Sektionen stimmten mehrheitlich der Eröffnung eines Honorarkonsulats in Singapur zu und auch die Leitung des SHIV befürwortete das Unterfangen aufgrund der wirtschaftlichen und verkehrstechnischen Bedeutung des Hafens und des Umstands, dass die Dichte der schweizerischen Konsulate in Südostasien ohnehin gering war.1261 Nicht zuletzt insistierte der schweizerische Honorarkonsul in Jakarta, Ulrich Hafter, gegenüber den Bundesbehörden, dass kriegsbedingt ein Konsulat in Singapur notwendig sei.1262 Obwohl sich das EPD diesen Meinungen anschloss, liess die endgültige Eröffnung des Konsulats durch den Bundesrat noch bis zum Jahr 1917 auf sich warten.1263 Bis zu diesem Zeitpunkt gelang es den Schweizern in Singapur, sich entweder unter amerikanischen oder französischen Schutz zu stellen.1264 

			Bei der Auswahl eines geeigneten honorarkonsularischen Kandidaten war ebenfalls der Schweizer Schützenverein federführend. Dieser schlug schlichtweg seinen Präsidenten Robert Sturzenegger und den Vizepräsidenten Walter Ingold für die Position eines Honorarkonsuls vor. Da es sich bei den beiden Kandidaten um die Leiter und Entscheidungsträger des Vereins handelte, brachten sie sich gewissermassen selbst beim Bundesrat ins Spiel, sie hatten also ein persönliches Interesse daran, das Konsulamt zu übernehmen. Ingold, der Prokurist und Chef der Singapur-Filiale von Diethelm & Co. war, erhielt schliesslich den Posten, nachdem auch betreffend diese personelle Frage das EPD den SHIV konsultiert hatte. Seine Ernennung ging auch zum Teil auf das Engagement und die Initiative von Wilhelm Heinrich Diethelm, den Gründer von Diethelm & Co., zurück. Dieser hatte in seiner Funktion als Vorstandsmitglied der Zürcher Handelskammer den Vorstoss des Schützenvereins von Anfang an unterstützt und flankiert sowie sich aktiv am Prozess der Kandidatenauswahl beteiligt.1265 Das schweizerische Konsulat in Singapur blieb fest in der Hand der Firma Diethelm & Co.1266 und erst im Jahr 1929 übernahm der Schweizer Heinrich Rudolf Arbenz die Aussenvertretung, die er bis zu seinem Tod am Ende des Zweiten Weltkriegs leitete. Arbenz war eine Ausnahmeerscheinung als Honorarkonsul, da er nicht zu der typischen Berufsgruppe gehörte, die dieses Amt normalerweise ausübte. Er war freischaffender Architekt und kein Händler.1267 Die Ernennung Ingolds zum ersten Konsul der Schweiz in Singapur im Jahr 1917 war der Startpunkt für eine ganze Reihe von Konsulatsübernahmen des Unternehmens Diethelm & Co. Das Handelshaus konnte in der Zwischenkriegszeit fast alle konsularischen Posten in den Straits Settlements, in Siam und Französisch-Indochina für sich beanspruchen.

			Die Übernahme des Konsulats in Singapur während des Krieges entpuppte sich für Diethelm & Co. als zweischneidiges Schwert. Schnell mussten die Manager der Unternehmensfiliale in Singapur feststellen, dass die Arbeitsbelastung des Honorarkonsuls durch die umfangreichen kriegsbedingten Konsulatsaufgaben beträchtlich war. Zu den Gründen für diese hohe Aufgabenfülle zählten die Eintreibung der Militärsteuern bei den lokalen Auslandschweizern, eine starke Zunahme der schriftlichen (Brief-)Kommunikation – unter anderem mit verschiedensten eidgenössischen Departementen – sowie die Vertretung deutscher Interessen während des Krieges im Rahmen der «Guten Dienste».1268 Vor allem aber lag die Arbeitslast in der Tatsache begründet, dass Singapur ein Verkehrsknotenpunkt war.1269 Zahlreiche Schweizer, die sich zwischen Europa und Asien bewegten, machten auf der Durchreise in Singapur halt und nahmen dort für verschiedenste Geschäfte die Hilfe des Konsulats in Anspruch.1270 Auch die Ausstellung von Visa machte einen beträchtlichen Teil der Arbeit des Diethelm-Managers aus. Beispielsweise wollten viele Briten unmittelbar nach dem Krieg über die Schweiz in das Vereinigte Königreich ausreisen und benötigten dafür ein schweizerisches Visum. Zum Teil versuchten auch russische und tschechoslowakische Soldaten, von den sibirischen Kriegsschauplätzen kommend in Singapur an schweizerische oder deutsche Transitvisa für ihre Heimreise zu gelangen, deren Ausstellung dem schweizerischen Honorarkonsul oblag.1271 Walter Ingold bemerkte gegenüber Diethelm & Co. in Zürich zu der hohen Arbeitsbelastung: «Es macht manchmal den Anschein, als ob das Konsulat bei uns die Hauptsache und das Geschaeft die Nebensache ist.»1272 Auf Basis dieser Feststellung verlangte der Merchant Consul von der Firmenzentrale, sein honorarkonsularisches Amt aufgeben zu dürfen:

			Wir gehen darin mit Ihnen einig, dass es keinen guten Eindruck hinterlassen wuerde, wenn dasselbe [das schweizerische Honorarkonsulat] an eine andere Firma uberginge [sic!]. Soviel wir aber beurteilen koennen, glauben wir nicht, dass sich eine andere lokale Schweizer-Firma oder Person dafuer interessiren [sic!] wuerde, denn jedermann ist sich der vielen Arbeit, die damit verbunden ist, bewusst. Wir haetten nichts dagegen dasselbe beizubehalten, wenn das Geschaeft nicht darunter zu leiden haette. Dies ist aber leider der Fall und wie es jetzt ist, kann es unter keinen Umstaenden weitergehen. Wir haben vergeblich versucht einen Ausweg zu finden, der uns die Beibehaltung des Konsulates ermoeglichen koennte, sondern sind zu der Ueberzeugung gekommen, dass der einzige Ausweg eben die Aufgebung des Konsulates ist. […] Singapore ist ein so wichtiger Platz, dass ein Berufskonsulat absolut am Platze ist und einzig auf diese Art und Weise koennen die schweizerischen Interesse [sic!] hier richtig gewahrt werden.1273

			Eigentlich waren die Leiter von Diethelm & Co. in Zürich bestrebt, das Konsulat aufrechtzuerhalten, weil es «ein nicht zu unterschätzendes Ansehen»1274 für das Unternehmen generierte und als neutrale Vertretung während des Krieges und in der unmittelbaren Nachkriegszeit Vorteile brachte.1275 Sie folgten aber den Argumenten ihrer lokalen Manager in Singapur zum Schutz der Geschäfte und forderten vom EPD die Umwandlung in ein Berufskonsulat.1276 Das EPD wiederum scheute die Kosten einer professionellen Vertretung.1277 Gleichzeitig unterschätzte das Departement die tatsächliche Arbeitslast des Konsulats, da der Honorarkonsul direkt mit den verschiedenen schweizerischen Behörden in den unterschiedlichsten Angelegenheiten korrespondierte, ohne dass diese Informationsströme durch das EPD vermittelt wurden. Weil dadurch dem Aussenministerium ein grosser Teil der zeitraubenden Geschäfte verborgen blieb, sah es keine Notwendigkeit für die Etablierung eines Berufskonsulats. Letztlich einigten sich 1922 beide Seiten als Kompromiss auf die Schaffung einer Berufskanzlei und damit eines gemischten Konsulats.1278

			Für Diethelm & Co., und insbesondere aus Sicht der Firmenzentrale, brachte ein vom EPD entsandter Berufskanzler deutliche Vorteile mit sich. Dieser garantierte zumindest teilweise eine Arbeitsentlastung und zur selben Zeit die Wahrung des gesteigerten Ansehens, das durch einen Honorarkonsul für das Unternehmen generiert wurde.1279 Die Leiter der Filiale in Singapur waren aber keineswegs durchgängig zufrieden mit dem letztlich aus Bern entsandten Berufskanzler Alfred Herzig. Dieser sei ein typischer «Buerokrat»,1280 wisse also alles besser, obwohl er mit den lokalen Verhältnissen gar nicht vertraut sei.1281

			Für das EPD wiederum waren die Argumente für und gegen die Errichtung eines gemischten Konsulats anders gelagert. Es entsandte einen Berufskanzler, weil es befürchtete, dass ein durch die Aufgabenfülle überfordertes und daher nur schlecht funktionierendes Honorarkonsulat ein schlechtes Licht auf die eigene Behörde werfen würde. Ausserdem verblieben dem EPD keine weiteren Handlungsoptionen, weil im Fall einer Aufgabe des Konsulats durch Diethelm & Co. sich wohl kein lokaler Schweizer gefunden hätte, der vor dem Hintergrund der konsularischen Arbeitslast bereit gewesen wäre, das Amt zu übernehmen.1282 Eigentlich stand das EPD der Entsendung eines Beamten aber sehr widerwillig gegenüber.1283 Diese prinzipiell ablehnende Haltung lag vor allem in zwei Faktoren begründet. Zum einen war durch den nur schwach ausgebauten diplomatischen und konsularischen Dienst der Schweiz schlichtweg kein ausgebildetes Personal vorhanden, das das EPD unmittelbar entsenden konnte. Zum anderen hegte das EPD die Befürchtung – in Unkenntnis des tatsächlichen Arbeitsumfangs –, ein Kanzler könne nicht genügend ausgelastet sein und unnötige Kosten produzieren. In der Vergangenheit hatte das Departement schlechte Erfahrungen mit vollzeitbeschäftigten Kanzlern gemacht, die eine gewisse Untätigkeit an den Tag gelegt hatten. Aus diesem Grund hatte das EPD eigentlich bevorzugt, keinen Kanzler zu entsenden, sondern einen Mitarbeiter von Diethelm entsprechend dem tatsächlichen Arbeitsaufwand zu entschädigen.1284 Die Kostenfrage war daher für die Behörde in Bern der Hauptfaktor für die Ablehnung eines gemischten Konsulats. Dies trat besonders offensichtlich zutage, als es tatsächlich zur Schaffung eines gemischten Konsulats kam. Obwohl die Entscheidung zur Entsendung eines Kanzlers bereits getroffen worden war, versuchte das EPD mit Mitteln, die auf die Firma Diethelm & Co. teilweise kleinlich wirken mussten, weiterhin auf allen Ebenen Kosten zu sparen. So wollte das EPD, dass der Kanzler kostengünstig in der «Geschaeftsmesse», einem firmeneigenen Wohnheim für die Assistenten von Diethelm & Co., untergebracht werde, was das Handelshaus erst einmal ablehnte.1285 Darüber hinaus verwehrte das EPD dem Kanzler, der ein Jurist war, ein adäquates Juristengehalt1286 und Diethelm & Co. die Vergütung zahlreicher Auslagen für die Büroräume der Kanzlei.1287

			Die Eröffnung eines Honorarkonsulats in Singapur im Jahr 1917 folgte also einer übergeordneten Tendenz des EPD, vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs das schweizerische Konsularnetz zu erweitern und an wichtigen Orten neue Vertretungen zu eröffnen.1288 Als zentraler Verkehrs- und Handelsknotenpunkt in Asien war Singapur solch ein wichtiger Ort. Die Umwandlung des rein nebenamtlichen Postens in ein gemischtes Konsulat Mitte 1922, das in den Folgejahren stets über Berufskanzler verfügte, die von der Zentrale in Bern entsandt wurden, unterstrich abermals die Bedeutung Singapurs für den schweizerischen Handel und die Auslandschweizer.1289 In der Stadt errichtete der Bundesrat zwar kein vollwertiges Berufskonsulat – eine Massnahme, die ohnehin nur in den grössten globalen Zentren erfolgte –, aber dennoch schuf das EPD mit einem gemischten Konsulat eine Vertretungsform, die nur für Orte mit besonderer Wichtigkeit vorgesehen war. In den meisten anderen Städten mit weniger Bedeutung setzten das EPD bzw. der Bundesrat lediglich Honorarkonsuln ein oder liessen es sogar zu, dass die Gesandten und Konsuln in Asien nur auf die Dienste von Konsularkorrespondenten zurückgriffen.

			Auch ein Grund für die starke Arbeitsbelastung des schweizerischen Honorarkonsulats in Singapur während des Ersten Weltkriegs und in der frühen Zwischenkriegszeit war der Umstand, dass in Französisch-Indochina und Siam noch keine schweizerischen Konsulate existierten und der Honorarkonsul in Singapur auch für diese Gebiete – zumindest informell – zuständig war.1290 Wie bereits in Kapitel 1.2 zu sehen war, mussten die Schweizer in Siam 1915 ihr letztes verbliebenes konsularisches Schutzverhältnis, und zwar jenes mit der deutschen Vertretung in Bangkok, kriegsbedingt aufgeben. Eine offizielle Betreuung durch eine schweizerische Stelle, wie z. B. das Konsulat in Singapur, war aber auch ausgeschlossen, nicht zuletzt weil die Schweiz noch überhaupt keinen bilateralen Freundschafts-, Handels-, oder Niederlassungsvertrag mit dem Königreich abgeschlossen hatte. In Französisch-Indochina waren aufgrund des kolonialen Status des Gebiets alle lokalen Schweizer grundsätzlich der schweizerischen Gesandtschaft in Paris unterstellt. Diese konnte zwar mit den französischen Kolonialbehörden verhandeln, auf der anderen Seite war sie aber rund 10 000 Kilometer vom Ort ihres asiatischen Wirkungskreises entfernt und damit relativ machtlos. Für «intern schweizerische Angelegenheiten»,1291 wie die Ausstellung von Pässen, konnten sich Auslandschweizer in den beiden südostasiatischen Gebieten inoffiziell an das Honorarkonsulat Singapur als «nächstgelegene» (le plus rapproché)1292 schweizerische Aussenvertretung wenden. Nächstgelegen war dabei ein relativer Begriff, da die Distanzen nichtsdestotrotz beträchtlich waren und die Kommunikation zwischen den schweizerischen Gemeinschaften und dem Konsulat in Singapur erschwerten. Aber nicht nur dieser Entfernungsaspekt, sondern auch die starke Arbeitsbelastung des Konsulats verunmöglichten eine ausreichende Betreuung der Schweizer in Französisch-Indochina und Siam. Aus diesem Grund forderten ab 1922 Diethelm & Co. bzw. Walter Ingold als der amtierende Honorarkonsul in Singapur vom EPD die Errichtung von Konsulaten, genauer gesagt gemischten Konsulaten, in beiden Gebieten.1293

			Bei dem Vorstoss von Diethelm & Co. handelte es sich nicht um den ersten dieser Art. Bereits zu Beginn des Ersten Weltkriegs hatte sich die schweizerische Gemeinschaft in Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon), oder zumindest einige ihrer Mitglieder, an die schweizerische Gesandtschaft in Paris gewandt.1294 Vermittelt über diese verlangten sie vom EPD die sofortige Errichtung einer Vertretung, da sich die schweizerischen Unternehmen vor Ort mit Repressionen durch die französischen Kolonialbehörden konfrontiert sahen. Dazu gehörten laut Diethelm & Co. ein «schroffes Vorgehen der hiesigen Regierung gegenuber [sic!] mehreren Landsleuten, Anrempelungen in der Presse und finanzielle Nachteile, die mehreren Schweizern aus der Sequestration deutscher Guter [sic!] erwuchsm [sic!]».1295 Die französischen Behörden gingen also gegen schweizerische Kaufleute vor, weil sie diesen eine zu starke Nähe zur deutschen (Kriegs-)Wirtschaft unterstellten. Das EPD und der Bundesrat sahen aber keine unmittelbare Notwendigkeit für ein Konsulat und vertagten die Entscheidung über dessen Errichtung.1296 Ab 1921 griff das EPD die Frage aufgrund des Drucks, den die Schweizer in Ho-Chi-Minh-Stadt während des Kriegs wiederholt aufgebaut hatten, wieder auf und führte mit Unterstützung der schweizerischen Gesandtschaft in Paris eine Untersuchung über die Wünschbarkeit einer Aussenvertretung in Französisch-Indochina durch.1297 In deren Rahmen befragte das EPD nicht nur auf offiziellem Weg die schweizerische Händlergemeinschaft in Ho-Chi-Minh-Stadt, sondern konsultierte auch einzelne lokale Kaufleute informell. Die Untersuchung führte 1923 zu der Entscheidung des EPD, dem Bundesrat die Eröffnung eines Konsulats in Ho-Chi-Minh-Stadt vorzuschlagen. Für die Schweizer vor Ort kam der Sinneswandel des EPD unerwartet, weil sie selbst in den ersten Jahren der Zwischenkriegszeit gar keine unmittelbare Notwendigkeit mehr für ein Konsulat sahen und daher ihre Forderungen eingestellt hatten. Auch die Firma Diethelm & Co., die sich als einziger Akteur in den Jahren 1922 und 1923 noch ausdrücklich für die Schaffung einer neuen Aussenvertretung eingesetzt hatte, schien von der Entscheidung des EPD überrascht. Das Unternehmen hatte vor dem Hintergrund der generellen Blockadehaltung, die das EPD strikt bis zum Ende des Weltkriegs aufrechterhalten hatte, nicht damit gerechnet, mit seinen Eingaben Erfolg zu haben.1298 Das Erstaunen der verschiedenen Akteure rührte daher, dass die Bundesbehörden in der Vergangenheit fast nur durch äusseren Druck und wenig proaktiv Vertretungen in Asien und weltweit errichtet hatten.

			Konkrete weitere Schritte liessen aber noch rund zwei Jahre auf sich warten. Erst Ende 1925 legte das EPD die Frage der Eröffnung eines Konsulats und der Auswahl eines geeigneten Konsuls dem SHIV vor. Sämtliche Sektionen des Dachverbands, die auf die Umfrage reagierten, sowie das Leitungsgremium des SHIV befürworteten das Vorhaben der Eröffnung einer Vertretung. Zu diesen Sektionen gehörten beispielsweise die Handelskammern von Aargau, Basel, Bern, Neuenburg, Thurgau, Waadt, Winterthur und Zürich sowie Branchenverbände der Hersteller von elektrischem Material, Metallwaren und Maschinen, ein Exportverband für Stickereien und die Schweizerische Uhrenkammer. Darüber hinaus partizipierte auch das Bureau suisse de renseignements pour l’achat et la vente de marchandises, eine Vorgängerorganisation der Schweizerischen Zentrale für Handelsförderung, an der Umfrage.1299 Im März 1926 beschloss der Bundesrat auf Antrag des EPD, das zuvor auch das EVD in der Angelegenheit konsultiert hatte, ein Konsulat in Ho-Chi-Minh-Stadt zu schaffen. Die Entscheidung war nicht primär auf ökonomische Überlegungen zurückzuführen. Da in Französisch-Indochina hohe Schutzzölle bestanden, die den Import von schweizerischen und allen anderen nicht französischen Waren nahezu unmöglich machten, waren die wirtschaftlichen Aussichten und Interessen der Schweizer in der Kolonie nicht von grösserer Bedeutung. Die ausschlaggebenden Punkte für die Schaffung einer Vertretung waren ein stärkerer Schutz und eine bessere Verwaltung der lokalen Schweizer. Diese Aspekte gewannen nicht zuletzt deshalb an Wichtigkeit, weil zahlreiche andere Staaten bereits Konsulate vor Ort etabliert hatten.1300

			Letztlich betraute der Bundesrat abermals Diethelm & Co. mit der Übernahme des schweizerischen Konsulats in Ho-Chi-Minh-Stadt – die Firma behielt dieses Mandat über den Zweiten Weltkrieg hinaus.1301 Diethelm & Co. begnügte sich allerdings nicht mit einem reinen Honorarkonsulat, sondern forderte von den Bundesbehörden von Anfang an die Schaffung eines gemischten Konsulats. Das EPD musste sich diesem Anliegen nicht zuletzt deshalb fügen,1302 weil sich aufgrund der hohen Arbeitsbelastung eines Honorarkonsulats vermutlich kein lokaler Schweizer gefunden hätte, der zum Antritt des Amtes bereit gewesen wäre.1303 Im Endeffekt wurde die Vertretung in Ho-Chi-Minh-Stadt kein gemischtes Konsulat im engeren, sondern nur im weiteren Sinne, da das EPD keinen Berufskanzler aus Bern entsandte, sondern stattdessen Diethelm & Co. lokal eine Hilfskraft als Kanzler anstellte, deren Lohn nachträglich vom EPD erstattet wurde.1304

			In Siam liess die Eröffnung eines Konsulats noch bis 1932 auf sich warten. Im Gegensatz zum Fall von Ho-Chi-Minh-Stadt sechs Jahre zuvor waren es vor allem wirtschaftliche Gründe, die zu diesem Schritt führten. Erste Lobbyingversuche zur Schaffung eines Konsulats in Bangkok hatte es bereits im Jahr 1908 und 1909 gegeben. Im Rahmen der Debatten um den Abschluss eines zwischenstaatlichen Vertrags zwischen der Schweiz und Siam (siehe Kapitel 1.2) hatten die Firmen Diethelm & Co., Berli & Co. und C. Sturzenegger zusammen mit Alfred Frey, einer der Führungspersönlichkeiten des SHIV, dem EPD und dem EVD vorgeschlagen, ein schweizerisches Konsulat in Bangkok zu etablieren, das dann sogleich den deutschen Diplomaten vor Ort übergeben werden sollte, um die Vertretung effektiv zu betreiben.1305 Das EPD lehnte diese Idee aus rechtlichen und politischen Gründen entschieden ab, konstatierte darüber hinaus aber auch allgemein, die schweizerische Gemeinschaft vor Ort sei «so unbedeutend, dass nicht daran gedacht werden kann, ein schweizerisches Konsulat in Siam zu errichten».1306 Nachdem Diethelm & Co. 1922 die Idee eines Konsulats gegenüber dem EPD erneut vorgebracht hatte (siehe oben), dauerte es noch bis 1930, bis das Departement aktiv wurde.

			Zu diesem Zeitpunkt traten die Verhandlungen zu einem Freundschafts- und Handelsvertrag zwischen der Schweiz und Siam, der die rechtliche Grundvoraussetzung für die Eröffnung eines Konsulats bildete, in ihre finale Phase ein. Für das EPD war die Schaffung einer solchen Aussenvertretung die «logische Konsequenz» (conséquence logique)1307 aus dem kurz bevorstehenden Abschluss des Vertrags. Der praktische Zweck eines Konsulats in Bangkok war für das EPD, die kommerziellen Austauschbeziehungen zwischen den beiden Ländern weiterzuentwickeln. Denn das siamesische Königreich prosperierte zu Beginn der 1930er-Jahre wirtschaftlich, es hatte stark in Infrastrukturprojekte investiert und zum Zweck der Abschaffung der Exterritorialität sein Rechtssystem, das Bildungswesen sowie seine Verwaltung reformiert. Aus Sicht des EPD bot vor allem der schweizerische Exporthandel mit Siam, der bereits in den Jahren zuvor kontinuierlich gewachsen war, ein verheissungsvolles Entwicklungspotenzial für die Zukunft. Ein weiterer Grund für die anvisierte Schaffung dieses Konsulats war der Umstand, dass viele andere Staaten bereits über Vertretungen in Bangkok verfügten und Anfang der 1930er-Jahre ebenfalls versuchten, ihre ökonomischen Beziehungen zu Siam zu intensivieren. Diese internationale Konkurrenzsituation versetzte die Schweiz unter Zugzwang. Das EPD beauftragte daher den schweizerischen Gesandten in Tokyo, Emile Traversini, der mit der Aushandlung des schweizerisch-siamesischen Vertrags betraut war, vor Ort die nötigen Abklärungen für die Eröffnung der Aussenvertretung zu treffen. Als bis Ende des Jahres 1931 das bilaterale Abkommen abgeschlossen und ratifiziert werden konnte, empfahl das EPD nach Konsultation des EVD und des SHIV dem Bundesrat die Schaffung des Konsulats in Bangkok. Dieser genehmigte den Antrag Anfang 1932 und betraute genauso wie in Singapur und Ho-Chi-Minh-Stadt das Handelshaus Diethelm & Co. mit der Übernahme des Konsulats,1308 das bis 1946 in der Hand des Unternehmens blieb.1309 Ein Unterschied zu Ho-Chi-Minh-Stadt war, dass es sich in Bangkok um ein gemischtes Konsulat im engeren und nicht im weiteren Sinne handelte.1310 Das EPD entsandte von Anfang an einen Berufskanzler aus Bern, was zeigt, welch hohe Wichtigkeit das Departement Siam für die schweizerische Exportwirtschaft zuschrieb und wie es folglich eine in besonderem Masse qualifizierte Person dafür bereitstellen wollte.1311

			In Südostasien kam es infolge des Ersten Weltkriegs nicht nur in den Straits Settlements, in Französisch-Indochina und Siam, sondern auch in Niederländisch-Indien zu strukturellen Veränderungen des Konsularwesens. Das schweizerische Honorarkonsulat in Jakarta (Batavia), das seit 1863 bestanden hatte und bereits in Kapitel 3.1 behandelt wurde, erfuhr ab 1920 sukzessive eine Professionalisierung. Während des Ersten Weltkriegs waren die Aufgabenfülle und damit die Arbeitslast des nebenamtlich tätigen Konsulatspersonals, das die Handelsfirmen stellten, stark angestiegen. Auch nach dem Krieg, vor dem Hintergrund eines wieder auflebenden und gleichzeitig umkämpften Wirtschaftssystems in Niederländisch-Indien, entspannte sich die Lage nicht. Da verschiedene nationale Gruppen (amerikanische, japanische und verschiedene europäische) zunehmend auf dem Markt konkurrierten und um Einfluss rangen, musste sich das eidgenössische Honorarkonsulat insbesondere um die Förderung schweizerischer Wirtschaftsinteressen kümmern. Diese Situation führte zu einer chronischen Überlastung der verschiedenen Honorarkonsuln, die wiederholt gegenüber den Bundesbehörden eine Professionalisierung des Systems forderten und im Fall eines negativen Bescheids mit ihrem Rücktritt drohten. Konkret ging es um die Umwandlung der Aussenvertretung in ein Berufskonsulat oder zumindest die Entsendung eines professionellen Handelsattachés bzw. Berufskanzlers, der den Konsul bei den praktischen Aufgaben entlasten sollte. Der Bundesrat, vertreten durch das EPD, genehmigte nach langen Auseinandersetzungen ab 1920 zwar einen bezahlten Kanzler, verweigerte aber aus finanziellen Überlegungen weitreichendere Reformen.1312 So wurde aus dem Honorarkonsulat in Jakarta ein teilprofessionalisiertes gemischtes Konsulat.

			Die Beschäftigung eines einzigen Berufskanzlers reichte allerdings keineswegs aus, um die immense Arbeitslast des Konsulats zu bewältigen. Deshalb traten nacheinander alle Honorarkonsuln zurück und in der schweizerischen Gemeinschaft von Jakarta fand sich kein Händler mehr, der bereit war, zu den prekären Konditionen des EPD das Amt auszuüben.1313 Aus diesem Grund übernahm nach dem Rücktritt von Robert Ernst Locher im Jahr 1921, dem vorerst letzten Honorarkonsul, ein Berufsverweser in der Person von Paul Louis Frossard den Posten. In den Folgejahren blieb die Situation fast unverändert. Bis auf zwei Ausnahmen fanden sich keine Honorarkonsuln mehr, die die Vertretung hätten übernehmen wollen. Bemerkenswerterweise zogen das EPD und der Bundesrat aus dieser Situation nicht die Konsequenz, ein dauerhaftes ordentliches Berufskonsulat zu errichten. Aus finanziellen Gründen waren sie nur dazu bereit, Verweser zu entsenden – immer in der Hoffnung, dass sich zu einem späteren Zeitpunkt noch ein Honorarkonsul finden würde. Das Konsulat in Jakarta blieb daher ein teilprofessionalisiertes Provisorium, das aus einem Berufsverweser und einem Berufskanzler bestand. Erst 1940 wandelte der Bundesrat auf Antrag des EPD, dem eine Initiative vorausgegangen war, die die schweizerische Gesandtschaft in Den Haag und «auch andere genaue Kenner der Verhältnisse in Niederländisch-Indien»1314 lanciert hatten, die Aussenvertretung endgültig in ein Berufskonsulat um. Aus Sicht des EPD konnte ein Verweser nicht die nötige Autorität gegenüber den niederländischen Kolonialbehörden und den anderen Konsuln in Jakarta entwickeln, um die schweizerischen Interessen zu vertreten. Viel wichtiger jedoch, und das war der ausschlaggebende Punkt, war der Kriegsausbruch in Europa, der in Asien noch ein Jahr auf sich warten liess (Pazifikkrieg). Da die Niederlande besetzt waren und die Regierung sich im Exil in London befand, wurde Niederländisch-Indien gewissermassen zum «Kernstück»1315 des Staates, die Kolonie also politisch gesehen ein Stück weit zum Mutterland. Durch den politischen Machtgewinn des Generalgouverneurs der Kolonie innerhalb des Gesamtstaatsgefüges nahm der diplomatische Verkehr mit diesem an Bedeutung zu. Die Aktivitäten des schweizerischen Konsuls in Jakarta verschoben sich weg von einem wirtschaftlichen hin zu einem diplomatisch-politischen Aufgabenbereich. Durch den Krieg hatte die Schweiz ausserdem das Mandat zur Vertretung der deutschen Interessen in Niederländisch-Indien übernommen. Auch für die Ausübung der «Guten Dienste», eine hochpolitische Angelegenheit, schien es für das EPD angebracht, einen ordentlichen Berufskonsul zu beschäftigen.1316 Das Konsulat in Jakarta war also bis 1920 ein reines Honorarkonsulat, dann für kurze Zeit ein gemischtes Konsulat und ab 1921 überwiegend ein provisorisches Berufskonsulat. Erst 1940 wurde es in ein ordentliches Berufskonsulat umgewandelt. 

			Im Jahr 1916 entstand in Medan (Langkat), an der Ostküste Sumatras, ein zweites schweizerisches Konsulat in Niederländisch-Indien. Genauso wie im Falle Singapurs war die Lobbyarbeit von Ulrich Hafter, dem schweizerischen Honorarkonsul in Jakarta, bei den Bundesbehörden einer der Gründe für die Eröffnung der Vertretung.1317 Dieses wurde durchgehend von Honorarkonsuln betrieben1318 und verfügte auch sonst über kein professionelles Personal, d. h. beispielsweise über keinen Berufskanzler.1319 Es handelte sich um ein klassisches Honorarkonsulat und nicht um ein gemischtes Konsulat. Die Honorarkonsuln waren hauptsächlich Pflanzer. Sie rekrutierten sich in besonderem Masse aus dem Unternehmen Tjinta Radja,1320 bei dem es sich zwar nicht um die kapitalstärkste, jedoch um die gewinnbringendste und am längsten existierende schweizerische Plantagengesellschaft auf Sumatra handelte.1321 Das schweizerische Handelshaus Diethelm & Co. hatte eine Mehrheitsbeteiligung an der Plantagengesellschaft und war daher auch personell an der Aussenvertretung in Medan beteiligt.1322 Im Jahr 1935 wollte das EPD das Honorarkonsulat zu einer Konsularagentur herabstufen.1323 Dies scheiterte allerdings an der Abwehrhaltung der wohlhabenden schweizerischen Gemeinschaft vor Ort, die hauptsächlich und federführend in der Plantagenwirtschaft tätig war. Schliesslich unterstellte der Bundesrat auf Vorschlag des EPD die auf rein wirtschaftliche Belange der Pflanzer ausgerichtete Aussenvertretung 1940 dem Berufskonsulat in Jakarta, das in Kriegszeiten für die diplomatisch-politischen Angelegenheiten der Schweiz in Asien – also beispielsweise die «Guten Dienste» – zuständig werden sollte.1324

			In China kam kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs ebenfalls Bewegung in die Frage der Etablierung von schweizerischen Aussenvertretungen, nachdem der Bundesrat solche Pläne Ende der 1850er-Jahre für unbestimmte Zeit auf Eis gelegt hatte. Die Initiative ging, genau wie beim Thema des Abschlusses eines zwischenstaatlichen Vertrags mit China (siehe Kapitel 1.2), von Ferdinand von Salis, dem schweizerischen Berufsgesandten in Tokyo, und Albert Jost, dem Leiter der Transithandelsfirma Sulzer, Rudolph & Co. in Shanghai, aus. Die beiden wollten gemeinsam zwar nicht die Gründung eines vollwertigen Konsulats, dafür aber einer sogenannten Handelsagentur in Shanghai forcieren. Während von Salis seine guten politischen Beziehungen nutzte, um während einer Schweizreise die Bundesbehörden und den SHIV von der Idee zu überzeugen, und damit die nötigen politischen Strippen in Bern zog, brachte Jost die nötige Lokalexpertise zu den Verhältnissen in Shanghai in die Kooperation mit ein. Darüber hinaus sollte er für die Auswahl eines geeigneten Kandidaten sorgen und als Bindeglied zur schweizerischen Gemeinschaft in Shanghai fungieren.1325

			Der Vorstoss der beiden war in der globalen Marktlage der schweizerischen Exportindustrie und des schweizerischen Exporthandels Anfang der 1910er-Jahre begründet. Immer mehr Staaten vollzogen eine Abkehr vom Prinzip des Freihandels und bauten Schutzzölle auf, sodass es Schweizern in den «meisten zivilisierten Länder[n]» zunehmend schwerfiel, ihre Produkte abzusetzen.1326 Auch der Handel mit Japan, der noch im 19. Jahrhundert die Vorstellungskraft der schweizerischen Wirtschaftskreise in Asien beflügelt hatte, verlor immer mehr an Bedeutung, zumal das Land nach dem zur Jahrhundertwende vollzogenen Dekolonisierungsprozess (siehe dafür Kapitel 1.2) ebenfalls zur Etablierung von Handelshemmnissen übergegangen war.1327 Ein Ausweg war für Ferdinand von Salis und Albert Jost in dieser Situation China – ein potenziell riesiger Markt ohne nennenswerte «Zollschranken»1328 für Schweizer. Die Eröffnung einer Handelsagentur war aus ihrer Sicht notwendig, um den schweizerischen Handel in diesem Wirtschaftsraum zu unterstützen.1329

			Bei einer Handelsagentur handelte es sich nicht um ein Konsulat. Vielmehr war damit ein rein wirtschaftlich ausgerichtetes Vermittlungsbüro gemeint, das die exportorientierte Industrie in der Schweiz und den Handel in Asien miteinander verknüpfen sollte. Deshalb war auf Bundesebene auch nicht das EPD (Konsularwesen), sondern das EVD für die Organisation eines solchen Postens verantwortlich. Nach dem ersten politischen Vorstoss Josts und von Salis’ übernahm der SHIV eigenständig bzw. eigenmächtig die weitere Initiative. Er unterbreitete dem EVD einen konkreten Vorschlag, analog zu einem Gesuch, das er bereits 1898 für die Eröffnung einer Handelsagentur in Japan beim EVD eingereicht hatte. Auf dieser Basis und auf Antrag des EVD beschloss der Bundesrat Ende 1911, eine Handelsagentur in Shanghai zu eröffnen. Ein ausschlaggebender Punkt für diesen Schritt war auch gewesen, dass die Schweiz kurz zuvor in Alexandria – Ägypten war ebenfalls ein informell-koloniales Gebiet – bereits den Versuch einer Handelsagentur gewagt hatte und dieser sehr positiv und erfreulich verlaufen war. In Shanghai sollte nun die zweite Institution dieser Art entstehen und im Fall eines Erfolgs sollten auch in Kanada und Argentinien weitere Agenturen eröffnet werden. Die Position des Handelsagenten in Shanghai erhielt Matthias Winteler, ein ehemaliger langjähriger Shanghai-Manager der schweizerischen Handelsfirma Gebrüder Volkart. Seinen Namen hatte der SHIV gegenüber dem EVD ins Spiel gebracht,1330 ohne mit Jost oder von Salis Rücksprache gehalten zu haben.1331 Obwohl der Bundesrat auf Vorschlag des SHIV einen Kaufmann für die Funktion auswählte, war dieser nicht nebenamtlich tätig, sondern ein Berufsvertreter, weil er vom EVD entlohnt wurde. Er brachte die nötige wirtschaftliche Expertise mit, arbeitete aber nicht «auf eigene Rechnung»,1332 sondern im Auftrag des Staates.1333 Bereits 1914 schloss der Bundesrat die Handelsagentur aufgrund ausbleibender Erfolge allerdings wieder.1334

			Der Abschluss eines Freundschaftsvertrags zwischen der Schweiz und China im Jahr 1918, dem langwierige Debatten zwischen den Bundesbehörden auf der einen und Ferdinand von Salis sowie den schweizerischen Händlern in China auf der anderen Seite, auch betreffend die Schaffung eines Generalkonsulats, vorausgegangen waren (für Details siehe Kapitel 1.2), bildete die Voraussetzung und den Auftakt für die Eröffnung vollwertiger schweizerischer Aussenvertretungen in China. Es sollte aber noch bis 1921 dauern, bis tatsächlich ein Berufsgeneralkonsulat in Shanghai errichtet wurde.1335 Grund für die abermaligen Verzögerungen war vor allem der Unwille seitens der eidgenössischen Räte, genügend finanzielle Mittel für eine professionelle Vertretung bereitzustellen.1336 Ferdinand von Salis war sichtlich verärgert über die systematischen Verzögerungen und die inkohärente Haltung in Bern. Seiner Meinung nach musste die Bundespolitik entweder ohne Diskussion für die Kosten, die nun einmal mit einem Konsulat verbunden waren, aufkommen oder die Errichtung von Aussenvertretungen konsequenterweise komplett aufgeben. Er hatte daher die Auflösung eines unrealistischen Schwebezustands gegenüber dem EPD gefordert:

			[…] il faut que la Confédération se résigne à faire des sacrifices pécuniaires si elle veut des représentants. […] Je crois qu’il est inutile de faire une politique d’autruche et de chercher à se dissimuler la vraie situation. Si la Confédération n’est pas disposée à faire les sacrifices voulus, il faudra renoncer au poste.1337

			Auch diejenigen Staaten, die erst nach der Schweiz bilaterale Verträge mit China abschlossen und daher nicht mehr in den Genuss von Exterritorialitätsrechten kamen, waren fassungslos über das Vorgehen der Schweiz. Obwohl die eidgenössischen Behörden einen so vorteilhaften Vertrag hatten aushandeln können, liessen sie – aus Sicht der schlechtergestellten Nationen – unverständlicherweise die damit verbundenen Chancen, wie die Eröffnung eines Generalkonsulats, aufgrund simpler Sparsamkeitsüberlegungen lange Zeit verstreichen.1338

			Die Errichtung eines Berufsgeneralkonsulats im Jahr 1921 zeigt den enorm hohen Stellenwert, der Shanghai letztlich auf diplomatisch-konsularischer Ebene vom EPD und vom Bundesrat zugeschrieben wurde. Damit nicht genug, erhielt ab 1932 der Generalkonsul zusätzlich auf persönlicher Ebene den diplomatischen Titel eines Geschäftsträgers (chargé d’affaires).1339 An anderen Orten in Ost- und Südostasien existierten vor allem Honorarkonsulate oder höchstenfalls gemischte Konsulate. Nur in Jakarta hatte der Bundesrat die Etablierung eines Berufskonsulats vollzogen, das bis 1940 aber eher provisorischer Natur war. Ein Generalkonsulat, und obendrein ein professionalisiertes, war hingegen auf einer ganz anderen Hierarchieebene angesiedelt. Das Generalkonsulat in Shanghai und die schweizerische Gesandtschaft in Tokyo waren fortan die mit Abstand wichtigsten schweizerischen Vertretungen in Asien. Obwohl es sich in Shanghai um ein berufsmässiges Generalkonsulat handelte, waren Händler trotzdem nicht vollständig von einer konsularischen Mitwirkung ausgeschlossen. Schweizerische Unternehmensvertreter konnten zwar keine Postenchefs werden, aber dafür auf Ebene der Konsulargerichtsbarkeit diplomatisch partizipieren.

			Alle Schweizer in den Konsularbezirken der zwei existierenden Vertretungen in China – 1922 war neben dem Generalkonsulat in Shanghai auch ein Honorarkonsulat in Guangzhou errichtet worden – waren obligatorisch der schweizerischen Konsulargerichtsbarkeit unterworfen. Schweizer in China ausserhalb dieser unmittelbaren Einzugsgebiete der Konsulate konnten sich freiwillig beim schweizerischen Konsulargericht in Shanghai registrieren oder sich wahlweise «unter den Schutz einer fremden Vertragsmacht stellen». Das schweizerische Konsulargericht hatte grundsätzlich seinen Sitz in Shanghai, der Generalkonsul konnte die Jurisdiktionsaufgaben aber auch für die Gerichtsverfahren in Südchina an den Honorarkonsul in Guangzhou delegieren.1340 Damit verfügte dieser nebenamtliche Vertreter in der Theorie über eine äusserst grosse Machtfülle, weil er exekutive und judikative Funktionen in seiner Person vereinte. In der Praxis war dies aber nur sehr eingeschränkt der Fall. Während das Generalkonsulat in der Regel für alle regulären straf- und zivilrechtlichen Angelegenheiten zuständig war, wurde das Honorarkonsulat lediglich mit der freiwilligen Gerichtsbarkeit, also mit Verfahren innerhalb des Zivilrechts, die nur eine Partei und keine Gegenpartei aufwiesen, betraut. Damit spielte die nebenamtliche Vertretung in Guangzhou keine besonders grosse Rolle bei der Ausübung der Konsulargerichtsbarkeit in China. Diese Regelung wurde vor allem aus Rücksicht gegenüber den chinesischen Behörden getroffen, die Wert darauf legten, nur Berufskonsuln in der Funktion eines Richters zu sehen.1341 Sicherlich wurden bei der Entscheidung aber auch die hohe Arbeitsbelastung und die fehlende juristische Ausbildung des Honorarkonsuls berücksichtigt.1342

			Das Konsulargericht in Shanghai, das fast alle juristischen Fälle von Schweizern in China behandelte, wies zwei unterschiedliche organisationale Erscheinungsformen auf. Zum einen handelte es sich um ein «Einzelgericht». Der berufsmässige Generalkonsul behandelte als «Einzelrichter» alle minder schweren Gerichtsangelegenheiten. Im Bereich des Zivil- und Handelsrechts waren dies all die Fälle, die einen Streitwert unter 800 Schweizer Franken aufwiesen. Im Feld des Strafrechts war der Generalkonsul lediglich mit sogenannten Polizeiübertretungen, also beispielsweise kleineren Verstössen gegen lokale städtische Verordnungen, betraut. Bei schwerwiegenderen Zivil- und Strafrechtsprozessen trat das Konsulargericht in Shanghai hingegen als «Kollegialgericht» in Erscheinung. Dies bedeutete, dass dem Generalkonsul zwei Beisitzer als Laienrichter aus dem Kreis der schweizerischen Gemeinschaft Shanghais beigegeben wurden.1343 Bei diesen Laienrichtern handelte es sich in der Regel um die führenden schweizerischen Geschäftsleute bzw. Händler der Stadt. Kaufmänner konnten also in Shanghai keine direkten konsularischen Funktionen ausüben, aber dennoch auf Ebene der Judikative an politische Funktionen gelangen. Diese gerichtlichen Ämter waren für die Händler mit grossem Einfluss verbunden, da sie an allen «wichtigen» Prozessen der schweizerischen Gemeinschaft in China beteiligt waren und entscheidenden Einfluss auf deren Ausgang hatten.

			Von 1922 bis 1946, dem Bestehenszeitraum des schweizerischen Konsulargerichts in Shanghai, fungierten insgesamt 14 verschiedene Schweizer als Beisitzer und damit als Laienrichter.1344 Sie wurden vom EPD auf Vorschlag des schweizerischen Berufsgeneralkonsuls in Shanghai ernannt. Bei der Auswahl der Laienrichter vor Ort bevorzugte der Generalkonsul die Berufsgruppe der Händler aufgrund ihrer Expertise, weil das Gericht vor allem kommerzielle Streitfälle behandelte. Die Beisitzer mussten zu den führenden Persönlichkeiten der schweizerischen Gemeinschaft in Shanghai gehören und nach Möglichkeit (aber nicht ausschliesslich) wählte der Generalkonsul Inhaber, Direktoren und Prokuristen von schweizerischen Unternehmen aus.1345 Auffällig ist zudem eine starke personelle Überschneidung zwischen diesem Laienrichtertum und den Kolonialverwaltungsfunktionen. Ein Vergleich mit Kapitel 1.3 zeigt, dass einige Beisitzer ebenfalls als Stadträte in der französischen Konzession (Franz Schwyzer, Reinhard Plattner und Ami Juvet) oder in der internationalen Niederlassung Shanghais (Richard von der Crone) tätig waren.1346 Über die Hälfte der Laienrichter setzte sich aus Vertretern schweizerischer1347 oder anderer ausländischer Handelsfirmen zusammen.1348 Aber auch Verkaufsagenten der schweizerischen Chemie- und Maschinenindustrie, Unternehmer im Bereich Bauingenieurwesen1349 und Direktoren einer Eisenbahngesellschaft, einer Bank und des grössten Hotels am Platze waren unter diesen vertreten.1350

			Nach der Eröffnung des Generalkonsulats im Jahr 1921 bemühte sich der erste schweizerische Generalkonsul Johann Lukas Isler um die Etablierung weiterer Honorarkonsulate in China, die seiner Vertretung in Shanghai unterstellt werden sollten.1351 Während in den Jahren zuvor – mit Ausnahme von Ferdinand von Salis – oftmals solche Vorstösse von den lokalen schweizerischen Gemeinschaften gekommen waren, engagierte sich jetzt ein Berufsdiplomat für die Erweiterung des Postennetzes. Isler war der Überzeugung, dass der schweizerische Handel in China nur dann noch weiter Fuss fassen und eine führende Stellung einnehmen könnte, wenn zu dessen Unterstützung Konsulate in den wichtigsten Handelszentren eröffnet würden.1352 Dies galt umso mehr, als praktisch sämtliche anderen europäischen Kleinstaaten, die teilweise über kleinere lokale Gemeinschaften und Handelsinteressen verfügten, bereits zahlreiche Honorarkonsulate genau zu diesem Zweck im «Reich der Mitte» aufgebaut hatten und die Schweiz dadurch im kommerziellen Wettstreit ins Hintertreffen zu geraten drohte.1353 In Islers Augen lag die höchste und unmittelbarste Priorität auf der südchinesischen Stadt Guangzhou, die den ältesten für Ausländer geöffneten Vertragshafen bildete. Kurz- bis mittelfristig sollten seiner Meinung nach aber auch Honorarkonsulate in den wirtschaftlich wichtigen Gebieten Tianjin, Mandschurei (Harbin, Shenyang) und Hankou entstehen.1354

			Im Jahr 1922 bewilligte der Bundesrat auf Antrag des EPD tatsächlich die Eröffnung eines Honorarkonsulats in Guangzhou. Inwiefern das EPD vorgängig den SHIV konsultierte, ist nicht rekonstruierbar, da dessen Antrag an den Bundesrat und die dazugehörigen Unterlagen nicht überliefert sind. Den Posten konnte sich die führende schweizerische Handelsfirma U. Spalinger & Co. sichern, die, wie bereits in Kapitel 1.2 zu sehen war, während des Ersten Weltkriegs zahlreiche Probleme mit den Schutzverhältnissen hatte, die sie mit den deutschen und amerikanischen Aussenvertretungen vor Ort eingegangen war. Die Funktion des Honorarkonsuls übernahmen sukzessive zwei Vertreter der Firma: Ulrich Spalinger (1922–1939) und August Hoffmeister (1939–1948).1355 Obwohl die Arbeitsbelastung des Postenchefs sehr hoch war und dessen Kapazitäten eigentlich überstieg, war das EPD nicht bereit, der Vertretung professionelles Kanzleipersonal beizugeben. Daher handelte es sich um ein Honorarkonsulat und kein gemischtes Konsulat.1356 In den anderen Städten war das EPD bis auf Weiteres nicht bereit, Aussenvertretungen zu eröffnen. Es war skeptisch, inwiefern die verschiedenen Honorarkonsuln überhaupt effektiv und zufriedenstellend mit der Ausübung der Konsulargerichtsbarkeit betraut werden konnten. Aus diesem Grund wollte das EPD erst einmal abwarten und das Konsulat in Guangzhou als Testfall heranziehen, um zu schauen, wie sich die Ausübung der gerichtlichen Aufgaben durch einen nebenamtlichen Vertreter in der Praxis bewährte.1357

			Auch wenn in Tianjin und Harbin bis auf Weiteres keine Schaffung von vollwertigen Honorarkonsulaten vorgesehen war, fanden Johann Lukas Isler und der schweizerische Gesandte in Tokyo, Charles Louis Etienne Lardy, informellere Wege, die nötigen konsularischen Aufgaben an diesen Orten zu erledigen. Sie setzten dafür Konsularkorrespondenten, auch Konsulardelegierte genannt, ein. Da es sich bei einem solchen Korrespondenten formal gesehen um keinen vollwertigen und eigenständigen Konsul, sondern nur um einen einfachen weisungsgebundenen Gehilfen einer übergeordneten Vertretung handelte, oblag diesem auch nicht automatisch die Konsulargerichtsbarkeit.1358

			In Tianjin ernannte Isler 1921 Rudolf Merz, Leiter der örtlichen Filiale von E. Huber & Co., dem wichtigsten schweizerischen Handelshaus am Platz, zum Konsularkorrespondenten. Er behielt diese Funktion vermutlich bis Mitte der 1930er-Jahre, als eine sogenannte Konsularagentur (siehe Kapitel 3.3) in Tianjin eröffnet wurde und das informelle Konstrukt ablöste.1359 Merz wurde in seiner Funktion als Konsularkorrespondent von Isler mit «missions […] délicates» betraut, d. h. mit sensiblen politischen und diplomatischen Aufgaben und nicht nur mit solchen der Informationsbeschaffung, wie sie formal für einen Korrespondenten vorgesehen waren.1360

			Für die Mandschurei wurde auf die Dienste des schweizerischen Konsulardelegierten bzw. -korrespondenten in Vladivostok zurückgegriffen. Einem Beschluss des Bundesrats folgend1361 hatte im Jahr 1920 die schweizerische Gesandtschaft in Tokyo bzw. der Gesandte Lardy zum Schutz schweizerischer Interessen und Flüchtlinge in Ostsibirien sowie zur Unterstützung der Mission Montandon des IKRK, die mit der Repatriierung von Kriegsgefangenen aus dem Ersten Weltkrieg beauftragt war, einen Delegierten in der Hafenstadt ernannt. Bei diesem handelte es sich um den schweizerischen Händler Leonid Bryner (Bryner & Co.) (siehe Kapitel 1.1). Bryner trat in der Praxis als Konsul auf. Er erledigte umfangreiche konsularische Aufgaben, die weit über die eines gewöhnlichen Konsularkorrespondenten hinausgingen,1362 obwohl er bei keiner Regierung akkreditiert war und deshalb streng genommen als reine Privatperson galt.1363 Dieses informelle Arrangement hatte einen politischen Grund. Vladivostok war während des Russischen Bürgerkriegs im Rahmen der von den Entente-Mächten durchgeführten «Sibirischen Intervention» von japanischen Truppen, die auf der Seite der Weissen Armee standen, eingenommen worden. Die japanische Armee regierte die Stadt aber nicht im Alleingang, sondern bis Oktober 1922 wechselten sich verschiedene Lokalregierungen «from Red to White»1364 ab. Beispielsweise übernahm für einige Monate im Jahr 1920 ein Bündnis aus «Mensheviks, Bolsheviks and ‹qualified bourgeoisie›»1365 die Macht. Bei dem Industrieminister dieser Regierung, die antijapanisch eingestellt war, handelte es sich um Boris Bryner, den Bruder von Leonid.1366 Um neutral zu bleiben und keine der Kriegsparteien, die Anspruch auf Vladivostok erhoben, sowie die ständig wechselnden lokalen Regime als rechtmässige Regierung anerkennen zu müssen, unterliess es der Bundesrat, Bryner bei irgendeiner Behörde in Vladivostok offiziell zu akkreditieren. Mit der Ernennung eines Konsularkorrespondenten, der kein Exequatur benötigte, vermieden der schweizerische Gesandte und der Bundesrat beispielsweise den Eindruck einer Anerkennung der Besatzungsmacht.1367 Das informelle konsularische Konstrukt war von Anfang an nicht auf Dauer ausgelegt, sondern sollte am Ende des Russischen Bürgerkriegs nur als Provisorium für eine bestimmte Zeit aufrechterhalten werden.1368 Seine Funktion übte Bryner noch bis zur Eroberung Vladivostoks durch die Rote Armee Ende des Jahres 1922 aus. Die sowjetischen Behörden forderten ihn auf, das de facto existierende «Konsulat» zu schliessen und die Sowjetunion zu verlassen. Letztlich konnte Bryner aber erreichen, als reine Privatperson in Vladivostok bleiben zu dürfen.1369

			Während dieser kurzen Zeit von 1920 bis 1922 übte der Händler auch in der Mandschurei in beschränktem Masse konsularische Funktionen aus. Da Vladivostok viel näher an Harbin lag als Shanghai, unterstützte Bryner das Generalkonsulat in Shanghai bei der Vertretung schweizerischer Interessen in der Mandschurei. Dies erfolgte aber wieder rein informell und ohne Akkreditierung bei lokalen Behörden. Da der Konsularkorrespondent der schweizerischen Gesandtschaft in Tokyo unterstellt war, hätte der Eindruck entstehen können, die Schweiz erkenne die chinesische Souveränität über die Mandschurei nicht an, sondern fördere den kolonialen Einfluss Japans in dem Gebiet.1370 Das konsularische Engagement der Familie Bryner in der Mandschurei endete 1922 aber nicht für immer. Wie bereits in Kapitel 1.1 beschrieben, gab die Firma Bryner & Co. 1931 ihre Geschäfte in der Sowjetunion auf und verlagerte ihren Hauptsitz nach Mandschukuo. In ihren Jahresberichten verzeichnete die schweizerische Gesandtschaft in Tokyo denn auch für die Jahre 1934 bis 1940 Leonid Bryner als ihren inoffiziellen ständigen Konsularkorrespondenten in Harbin. Tatsächlich muss es aber sein Bruder Boris gewesen sein, der diese Funktion ausübte, weil dieser ab 1931 die Harbin-Niederlassung des Familienunternehmens leitete, wohingegen Leonid seinen Wohnsitz in Shanghai hatte. Boris Bryner fungierte als schweizerischer Konsularkorrespondent in Harbin auf informeller Basis, weil die Schweiz den japanischen Marionettenstaat nicht anerkannte.1371

			Von 1922 bis 1924 hatte Isler mit dem EPD auch langwierige Diskussionen betreffend die Eröffnung eines Konsulats an dem wichtigen Hafenplatz Hongkong geführt. Das Projekt wurde dann aber genauso wie im Fall Tianjins oder Harbins wieder verworfen.1372 Stattdessen wurde ab 1924 das räumlich nicht weit entfernte Honorarkonsulat in Guangzhou auf informeller Ebene vom EPD mit der verwaltungs- und zivilstandstechnischen «Betreuung der Schweizer in Hongkong beauftragt».1373 Da Spalinger offiziell nur in China, nicht aber in der britischen Kronkolonie ein Exequatur besass, nahm er für Interventionen bei den britischen Behörden bei Bedarf die Dienste des in Hongkong ansässigen Schweizers Harry August Keller von der schweizerischen Handelsfirma Ed. A. Keller & Co. in Anspruch. Der auch mit «heiklen» (délicats) politischen Aufgaben betraute Keller fungierte als eine Art Konsularkorrespondent für Spalinger, auch wenn er vermutlich diesen Titel gar nicht offiziell trug. Der Grund, warum das EPD bzw. der Bundesrat nicht einfach Spalinger auch in Hongkong akkreditierte, anstatt diesen auf einen Konsularkorrespondenten zurückgreifen zu lassen, war vermutlich ein politischer. Die grenzüberschreitende Akkreditierung hätte einen Präzedenzfall geschaffen, auf den sich auch andere Staaten in der Schweiz hätten beziehen können, und dies wollte das EPD verhindern. Für Zivilstandsangelegenheiten, die interne schweizerische Vorgänge darstellten, war das informelle Arrangement in Hongkong kein Problem. Nur für den politischen Verkehr mit den britischen Kolonialbehörden benötigte das EPD einen Konsularkorrespondenten, der streng genommen gar nicht für die Erledigung politischer Aufgaben zuständig war. Dieser bot aber den Vorteil, dass er mehr als Privatperson denn als Konsul angesehen wurde und deshalb kein Exequatur benötigte.1374 Anhand der Beispiele Tianjins, Vladivostoks, Harbins und Hongkongs wird gut ersichtlich, dass Konsularkorrespondenten von den schweizerischen Gesandten und Konsuln in Asien (und indirekt vom EPD und Bundesrat) vor allem als Werkzeug in informellen Kontexten eingesetzt wurden und damit der Erweiterung der konsularisch-diplomatischen Handlungsoptionen dienten. Besonders ermöglichte diese Vertretungsform das Operieren in politisch heiklen Kontexten, also in Krisen- und Konfliktgebieten mit unklaren politischen Zuständigkeiten oder in Räumen wie Hongkong, in denen die Bundesbehörden aus anderen politischen Gründen keine offiziellen Beziehungen unterhalten wollten.

			3.3 Rückbesinnung auf das Milizsystem: Die Einführung von Konsularagenten 1933–1945

			Nachdem vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs der Bundesrat unter dem Druck breiter politischer, administrativer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Kreise schon einmal eine Reform des schweizerischen Konsularwesens durchgeführt hatte (siehe Kapitel 3.2), nahm er im Jahr 1933 eine weitere in Form einer Teilrevision des Konsularreglements von 1919/1923 vor. Die Initiative für diesen Schritt ging dieses Mal vom EPD aus, das darauf abzielte, wieder ein neues Element des Milizsystems in das teilprofessionalisierte Konsularwesen einzubringen. Die entscheidende Änderung an dem Regelwerk, die das EPD beim Bundesrat erfolgreich beantragte, war die Einführung eines neuen Artikels (Art. 27bis), der die Schaffung einer neuen Vertretungskategorie vorsah – die der Konsularagenturen. Diese sollten den Rückgang von Honorarkonsulaten und die Zunahme von Berufskonsulaten ein Stück weit ausgleichen. Vor allem waren Konsularagenturen aber aus Sicht des EPD ein geeignetes Mittel, um das globale schweizerische Konsularnetz kostengünstig zu vergrössern und damit den schweizerischen Handel zu fördern. Konsularagenten sollten rein ehrenamtliche Vertreter sein, die über weniger Kompetenzen als Honorarkonsuln, aber mehr als Konsularkorrespondenten verfügten. Sie stellten daher, auch die Rangstellung betreffend, eine Art Zwischenform dieser beiden Kategorien dar.1375 

			Gemäss Art. 27bis lag es in der Kompetenz und im Zuständigkeitsbereich des EPD, eigenständig, also ohne einen Antrag an den Bundesrat stellen zu müssen, Konsularagenturen zu eröffnen. Bei diesen handelte es sich im Gegensatz zu Honorarkonsulaten nicht um selbstständige Aussenvertretungen mit einem eigenen Konsularbezirk. Vielmehr wurden sie in bereits existierenden Konsularbezirken eröffnet. Sie waren somit einer anderen Aussenvertretung hierarchisch untergeordnet und agierten weisungsgebunden. Aus diesem Grund waren es ähnlich wie bei der Kategorie der Konsularkorrespondenten die schweizerischen Gesandten und Konsuln vor Ort in Asien, die als vorgesetzte Stellen die Konsularagenten auswählten. Das EPD musste der Ernennung eines solchen nebenamtlichen Vertreters in letzter Instanz noch zustimmen und die Ernennungsurkunde ausstellen. Konsularagenten waren in der Theorie anders als Honorarkonsuln beinahe ausschliesslich mit der Aufgabe der Wirtschaftsförderung betraut und sollten fast vollständig von administrativen Aufgaben befreit werden, weil sie kein Berufskanzleipersonal und kaum Entschädigung erhielten.1376 In der Praxis konnten, wie noch zu sehen sein wird, die hierarchisch übergeordneten Vertretungen und das EPD diese Verwaltungsaufgaben aber als Ausnahmeregelung trotzdem einem Konsularagenten übertragen. Auch sollten Konsularagenten nicht direkt mit externen Stellen, Firmen oder Personen korrespondieren. Diese Einschränkungen waren vonseiten des EPD dazu gedacht, Arbeitsüberlastungen der ehrenamtlichen Vertreter zu vermeiden.1377 Im Gegensatz zu Konsularkorrespondenten, die (wenn auch nicht in der Praxis, so zumindest formal) nur über eine geringe Handlungsmacht verfügten, war die Bandbreite ihrer Funktionen jedoch bewusst grösser gestaltet.1378 Vor allem aber wiesen sie eine höhere Stellung auf, was eine erweiterte «Agency» bedingte. Ein Konsularagent war weitgehend deckungsgleich mit einem Konsularkorrespondenten. Der entscheidende Unterschied war, dass Letztgenannter über keinerlei «offiziellen Charakter» (caractère officiel) verfügte, während Erstgenannter genau diesen besass. Den Typus des Konsularagenten hatte sich das EPD bei anderen Staaten abgeschaut, er existierte also bereits auf internationaler Ebene und hatte damit eine völkergewohnheitsrechtliche Verankerung. Aus diesem Grund wurden Konsularagenten, anders als Korrespondenten, offiziell von den verschiedenen Regierungen der Gastländer anerkannt.1379 Sie mussten sich deshalb auch bei den Gastlandbehörden akkreditieren. Des Weiteren durfte ein Konsularagent aufgrund seiner formaleren Stellung die offiziellen Symbole einer schweizerischen Aussenvertretung, also Flagge, Amtsschild und Titel, zur Schau stellen bzw. tragen – ein Privileg, das einem Korrespondenten verwehrt blieb.1380 Diese feinen Unterschiede hatten zur Folge, dass Konsularagenturen von aussen eher als «richtige» und offizielle schweizerische Vertretungen wahrgenommen wurden. Dies konnte indirekt die Handlungsmacht der Konsularagenten steigern. Um diese diplomatischen Aktionsspielräume auszubauen, sah das EPD bereits bei der Ausarbeitung der Teilrevision des Konsularreglements im Jahr 1933 vor, später in der Praxis die wichtigsten der bereits existierenden Konsularkorrespondenten zu Konsularagenten zu befördern, ohne sie jedoch zu einem vollwertigen Honorarkonsul ernennen zu müssen.1381

			Konsularagenturen waren vom EPD vor allem als Instrument für den aussereuropäischen Kontext gedacht, also beispielsweise für Kolonialgebiete, da dort die Konsularbezirke weitläufiger und oft unzusammenhängend waren. Das EPD wollte sie innerhalb besonders grosser Konsularbezirke an Orten etablieren, an denen eine Interaktion mit der nächstgelegenen Aussenvertretung sehr schwierig und langsam vonstattenging und an denen besonders grosse schweizerische Handelsinteressen akkumuliert waren.1382 Die neue Politik des EPD sah ab 1933 vor, dass Konsularagenten die Regel und nicht die Ausnahme bilden und wenn immer möglich den Typus der Honorarkonsuln ersetzen würden. Das schweizerische Konsularwesen sollte im Wesentlichen nur noch aus Berufskonsulaten oder gemischten Konsulaten sowie ihnen untergeordneten Konsularagenturen bestehen, die nur der Wirtschaftsförderung dienten. In der Theorie, wenn auch nicht in der Praxis, wurden damit die politisch-diplomatischen und ökonomischen Aufgaben stärker getrennt. Das EPD intendierte, die administrativen und politischen Aufgaben weitgehend auf die Ebene der Berufskonsuln zu verschieben. Der Typus der Honorarkonsuln sollte sukzessive verschwinden und nur noch in Gebieten zum Einsatz kommen, in denen die Schweiz noch keine diplomatischen Beziehungen unterhielt und sich deshalb auch keine übergeordnete Vertretung befand. Der Grund für diese Strategie war, dass das EPD einem Vertreter ohne Berufskanzleipersonal die Führung eines selbstständigen Konsularbezirks aufgrund der damit einhergehenden Arbeitsbelastung nicht mehr auferlegen wollte.1383

			Kurz nach dem Beschluss des Bundesrats, die Aufnahme des Artikels 27bis in das schweizerische Konsularreglement zu genehmigen, sandte das EPD im Oktober 1933 ein Rundschreiben an alle schweizerischen Aussenvertretungen weltweit, in dem es diese aktiv aufforderte und ermutigte, die Eröffnung von Konsularagenturen in ihren Verwaltungsbezirken durchzuführen und zu diesem Zweck Vorschläge für spezifische Posten und Kandidaten beim EPD einzureichen. Mit Blick auf Asien ging damit zum ersten Mal die Initiative zur Etablierung von neuen Aussenvertretungen und zum Ausbau des Vertretungsnetzes nicht von der Exportindustrie, den Handelskreisen oder den diplomatischen und konsularischen Vertretern vor Ort, sondern in einem Top-down-Prozess vom EPD aus.1384 Ein Grund für die Aufgabe der Zurückhaltung des EPD war, dass es sich um fast kostenneutrale Massnahmen handelte.1385 Im Gegensatz zu Honorarkonsulaten konnte das EPD Konsularagenturen auch bei Bedarf problemlos und ohne Gesichtsverlust wieder schliessen, weil sie nur abhängige Einheiten waren und die übergeordneten Stellen bestehen blieben. Das EPD hatte grosse Sorge vor Beschwerden über dysfunktionale Aussenvertretungen und zögerte daher oftmals bei deren Eröffnung. Eine Konsularagentur konnte es bedenkenloser oder einfach auf Versuchsbasis etablieren, weil es sie auch schnell wieder auflösen konnte.1386 Aus Sicht des EPD waren also Konsularagenturen eine kostengünstige, risikoarme und effektive Methode, um das schweizerische Konsularnetz auszubauen, weil sie die Vorteile von vollwertigen Konsulaten mit denen von informelleren Arrangements kombinierte und die jeweiligen Nachteile weitestgehend ausschloss.

			Wie im Folgenden zu sehen sein wird, erweiterte sich von 1933 bis 1945 das schweizerische Vertretungsnetz in Asien im Vergleich zu den beiden bereits beschriebenen Perioden (siehe Kapitel 3.1 und 3.2) nochmals. Die neuen Posten entsprachen fast ausschliesslich dem neuen Typus der Konsularagenturen. Die Initiativen für die Eröffnung der Aussenvertretungen gingen für die meisten Orte Ost- Südostasiens vom EPD, zum Teil aber auch vom schweizerischen Gesandten in Tokyo aus. Die lokalen Händlergemeinschaften spielten hingegen bei den Vorstössen kaum mehr eine Rolle. Eine entscheidende Rolle bei der Ausgestaltung der neuen Vertretungen und vor allem bei der Auswahl der zu ernennenden Postenchefs spielten die Berufsgesandten und -konsuln sowie die Honorarkonsuln in Asien. Und auch bei den Konsultationsverfahren des EPD ergab sich eine kleine, aber entscheidende Änderung. Ab Mitte der 1930er-Jahre beteiligte sich an den Umfragen des SHIV die neu gegründete Schweizerische Zentrale für Handelsförderung sehr prominent. Auch wenn sich dies bei den konkreten Eröffnungen von Vertretungen in Asien nur in Ansätzen zeigte, machte die halbstaatliche Institution dem SHIV bei den konsularischen Vernehmlassungsverfahren auf allgemeiner und globaler Ebene schnell Konkurrenz.1387 Die Zentrale verfügte über bessere Informationen und konnte diese obendrein auch schneller sammeln als der SHIV, dessen Befragungsprozess sehr schwerfällig und zeitaufwendig war. Aufgrund dieser Vorteile integrierte das EPD die Institution auch immer mehr von Anfang an in die Ausarbeitung von Vorschlägen zu Konsulatseröffnungen und Konsulatsbesetzungen.1388 Das EPD delegierte in den Folgejahren die wirtschaftliche Weiterbildung der (Berufs-)Konsuln auch zunehmend an die Zentrale für Handelsförderung.1389

			Die erste schweizerische Konsularagentur in Asien wurde 1934 in Niederländisch-Indien eröffnet. Auslöser für diesen Schritt war nicht etwa, dass die schweizerischen Konsulate in Jakarta und Medan auf das oben erwähnte Rundschreiben des EPD vom Oktober 1933 reagierten. Vielmehr war es eine Ankündigung des Honorarkonsuls in Medan, Walter Weidmann, seinen Posten in Kürze aufgeben zu wollen, die das EPD Anfang 1934 zum Anlass nahm, über eine übergreifende und grundlegende Reorganisation des schweizerischen Konsularsystems in der niederländischen Kolonie nachzudenken. Dem Konzept folgend, das es für die Konsularreform im Jahr zuvor ausgearbeitet hatte, schwebte dem Departement vor, das Konsulat in Jakarta als hauptsächliche schweizerische Vertretung in Niederländisch-Indien zu definieren und es einer Teilprofessionalisierung zu unterziehen. Gleichzeitig sah es für andere wichtige Orte auf dem Archipel vor, Konsularagenturen zu errichten, die dem Konsulat in Jakarta administrativ unterstellt werden sollten. Nach einer Konsultation mit der Vertretung in Jakarta und mit dem SHIV,1390 der auch die Schweizerische Zentrale für Handelsförderung involvierte, fasste das EPD im Oktober 1934 den Beschluss, in Surabaya (Java) eine Konsularagentur zu errichten, weil der Ort wirtschaftliche Relevanz für die schweizerische Maschinenindustrie hatte. Zum Konsularagenten ernannte es Max Eugen Keller, Maschinenbauingenieur bei der Firma Ruhaak. Bis wann dieser das Amt ausübte, ist unbekannt.1391 Auch in Makassar (Sulawesi) wurde höchstwahrscheinlich zur selben Zeit eine Konsularagentur etabliert mit Fr. R. Weber, dem Mitinhaber der Firma Schmid & Jeandel, als Konsularagent. Über diese Vertretung ist aber kaum etwas bekannt.1392

			In Hongkong folgte ungefähr ein Jahr später mit Harry August Keller (Ed. A. Keller & Co.) die Einsetzung eines weiteren schweizerischen Konsularagenten in Asien. Er hatte als eine Art Konsularkorrespondent in der britischen Kronkolonie fungiert und wurde im September 1935 befördert, indem er vom EPD zum Konsularagenten am selben Ort ernannt wurde. Keller blieb der offizielle schweizerische Repräsentant in der Hafenstadt bis 1949.1393 Die Initiative für die Eröffnung einer Vertretung in Hongkong ging abermals vom EPD aus. Ähnlich wie im Fall Niederländisch-Indiens war rund ein Jahr nachdem das EPD mit seinem Rundschreiben sämtliche Aussenvertretungen weltweit aufgefordert hatte, Vorschläge für zu eröffnende Konsularagenturen einzureichen, bei dem Departement kein entsprechender Antrag für den Standort Hongkong eingegangen. Weder der schweizerische Gesandte in London (Charles Paravicini) noch der Generalkonsul in Shanghai (Etienne Lardy) oder der Honorarkonsul in Guangzhou (Ulrich Spalinger), die allesamt im administrativen Austausch mit der schweizerischen Gemeinschaft in Hongkong standen, hatten auf das Rundschreiben geantwortet. Daher erteilte das EPD Ende 1934 einen Auftrag an Charles Paravicini, spezifisch zu prüfen, ob die Eröffnung einer Konsularagentur in Hongkong einen administrativen und wirtschaftlichen Mehrwert brächte und welcher lokale Kaufmann für den Posten des Konsularagenten infrage käme. Den SHIV konsultierte es in der Frage nicht.1394 Paravicini hielt Rücksprache mit Lardy und Spalinger, auf deren Lokalexpertise er speziell für die Auswahl eines geeigneten Kandidaten angewiesen war. Letztlich sprachen sich die drei schweizerischen Repräsentanten für die Ernennung von Harry August Keller zum Konsularagenten aus, eine eindeutige Notwendigkeit zur Schaffung einer Konsularagentur sahen sie aber nicht.1395

			Ungeachtet dieser nicht übermässig enthusiastischen Haltung nahm das EPD die Ernennung Kellers vor und unterstellte die Konsularagentur offiziell der Gesandtschaft in London, informell und de facto aber dem Generalkonsulat in Shanghai, das sich räumlich viel näher an Hongkong befand. Das EPD forcierte die Beförderung Kellers nicht nur, weil es prinzipiell das schweizerische Konsularnetz weltweit ausbauen wollte, sondern auch weil konkret in Hongkong Keller in seiner seitherigen Funktion als einfacher Konsularkorrespondent keine Flagge und kein Amtsschild zur Schau stellen durfte. Beide Wahrzeichen stellten im Fall einer Konsularagentur in einem wichtigen Hafen wie Hongkong mit grossem Durchgangsverkehr nach Ansicht des EPD kostengünstige «psychologische Werbemittel»1396 für die Schweiz und ihren Handel dar.1397 Ein gemischtes Konsulat kam für das EPD aus finanziellen Gründen nicht infrage, ein Honorarkonsulat ebenfalls nicht, weil das Departement sich vor wenig integren Kandidaten schützen wollte und diese im Zweifel schnell abberufen können wollte. Auch folgte das EPD dem Grundsatz, prinzipiell keine Honorarkonsulate mehr zu errichten.1398 Auf einer funktionalen Ebene war das EPD aber nicht bereit, Einschränkungen hinzunehmen. Entgegen dem eigentlichen Versprechen, Konsularagenturen von administrativen Aufgaben freizustellen, übertrug das EPD Harry August Keller bereits kurze Zeit nach seinem Amtsantritt viele der Aufgaben, die normalerweise einem Konsul oblagen. Bereits Anfang 1936 beschwerte sich Keller vermittelt durch Lardy beim EPD über die mit diesem umfangreichen Tätigkeitsportfolio verbundene Arbeitsbelastung und vor allem über seine konsularische Rangstellung, die ihm im Vergleich mit anderen Mitgliedern des konsularischen Korps in Hongkong zu niedrig erschien und ihm in seinen Augen nicht das nötige Prestige und die nötige Durchsetzungsfähigkeit nach aussen verlieh. So hatten in der Hafenstadt 25 Staaten offizielle Vertretungen, die zumindest mit Honorar(vize)konsuln, wenn nicht sogar mit Berufskonsuln versehen waren. Nur Kuba und die Schweiz verfügten über Konsularagenturen. Der offizielle Charakter, über den ein Konsularagent im Vergleich zu einem Konsularkorrespondenten verfügen sollte, hatte sich für ihn als unzureichend herausgestellt. Keller forderte daher die Umwandlung der Konsularagentur in ein gemischtes Konsulat.1399 Das EPD ging auf diese Forderung erst einmal nicht ein, musste sich dem Druck allerdings mit zeitlicher Verzögerung beugen, als sich durch den Ausbruch des Zweiten Japanisch-Chinesischen Kriegs die politische und wirtschaftliche Bedeutung Hongkongs nochmals erhöhte. Es verlieh Keller 1938 den persönlichen Titel eines Vizekonsuls, um ihm gegenüber den britischen Kolonialbehörden eine bessere Verhandlungsbasis zu verschaffen, am Status der Konsularagentur änderte sich aber nichts.1400

			Erst im Jahr 1939 gab das EPD den wiederholten Initiativen von Paravicini, Spalinger und Keller, auch die Rangstellung der Aussenvertretung zu erhöhen, widerwillig nach und beantragte beim Bundesrat erfolgreich die Umwandlung der Konsularagentur in ein Honorarkonsulat und die Ernennung von Keller zum Postenchef.1401 Bei der Ausarbeitung dieses Antrags hatte das EPD Mitte Juli 1939 wie üblich auch das EVD und den SHIV zur Meinungsäusserung eingeladen.1402 Als im September in Europa der Zweite Weltkrieg ausbrach und der SHIV sich immer noch nicht zu der Fragestellung geäussert hatte, sah sich das EPD allerdings gezwungen, aufgrund der sich verschärfenden geopolitischen Situation so schnell wie möglich mit der Schaffung des Honorarkonsulats fortzufahren und dem Bundesrat den Antrag auch ohne die Rückmeldung des Dachverbands einzureichen.1403 Der schleppende Konsultationsprozess aufseiten des SHIV war auf personelle Engpässe im Sekretariat des Verbands sowie auf nur langsam eintreffende Rückmeldungen der einzelnen Sektionen zurückzuführen.1404 Vermutlich waren die einzelnen Subverbände mit der Aufgabenstellung ressourcentechnisch überfordert, weil der SHIV die Umfrage zum Konsulat in Hongkong mit sechs anderen konsularischen Fragen zu einem Gesamtpaket zusammengefasst hatte.1405

			Genauso wie bei der Umwandlung der Vertretung in Hongkong hing die Eröffnung einer Konsularagentur in Tianjin im Jahr 1935 ebenfalls eng mit dem sino-japanischen Konflikt in China zusammen. Die Initiative dafür ging von Walter Thurnheer aus, dem schweizerischen Gesandten in Tokyo. Dieser hegte im Juni 1935 die akute Befürchtung, dass die nordchinesische Stadt von japanischen Truppen in Kürze annektiert und anschliessend in den benachbarten japanischen Marionettenstaat Mandschukuo integriert werden könnte. Deshalb regte er bei Etienne Lardy an, um jeden Preis noch im Vorhinein eine offizielle schweizerische Vertretung in der Stadt zu gründen. Dieser eilig zu begehende Schritt war aus seiner Sicht nötig, weil die Schweiz offiziell Mandschukuo als Staat nicht anerkannte und die Eröffnung einer Aussenvertretung in dem Gebiet genau solch einer Anerkennung gleichgekommen wäre. Eine zuvor eröffnete Konsularagentur wäre hingegen nur bei der chinesischen Regierung akkreditiert gewesen und hätte so informell und stillschweigend in dem Marionettenstaat weiter operieren können. Die Eröffnung einer Aussenvertretung in Tianjin hatte für ihn dementsprechend kaum wirtschaftliche, sondern vor allem politische Gründe. Lardy hatte betreffend diesen Vorschlag Bedenken, aber das EPD schloss sich der Meinung Thurnheers an und beauftragte den schweizerischen Generalkonsul in Shanghai, eigenständig und unverzüglich einen ihm administrativ untergeordneten Konsularagenten vor Ort zu ernennen und das EPD erst im Nachgang über diesen Schritt zu informieren, um keine Zeit zu verlieren. Das EPD bevorzugte die Schaffung einer Konsularagentur, weil diese im Gegensatz zu einem Honorarkonsulat die Frage der Konsularjurisdiktion unberührt liess.1406 Innerhalb von nur drei Tagen ernannte Lardy daher den schweizerischen Händler James Alphonse Juvet (Juvet & Cie.) zum Konsularagenten, der bereits 1922 und 1923 als Stadtrat in der französischen Konzession Tianjins fungiert hatte und dessen Bruder Ami Juvet 1936 dieselbe Position in Shanghai ausüben sollte (siehe Kapitel 1.3). Das EPD bestätigte die Nominierung kurz darauf offiziell. Ab 1938 übernahm der schweizerische Kaufmann Oskar Joerg (O. Joerg & Co.) bis 1948 bzw. 1956 das Amt.1407 Das Kalkül Thurnheers und des EPD ging letztlich auf. Auch wenn Tianjin nie ein Teil Mandschukuos wurde, nahmen japanische Truppen die Stadt 1937 ein und kontrollierten diese fortan. Eine schweizerische Konsularagentur für das von Japan besetzte Gebiet konnte also «gerade noch vor Torschluss» etabliert werden.1408 Im Jahr 1941 forderte Joerg die Umwandlung der Vertretung in ein vollwertiges Honorarkonsulat, weil die Schweiz der einzige Staat war, der in Tianjin nur eine Konsularagentur betrieb, die bei den chinesischen und japanischen Behörden aufgrund ihres niedrigen Rangs nur wenig ausrichten konnte. Das EPD stimmte dem zwar nicht zu, die Konsularagentur blieb also bestehen. Das Departement liess Oscar Joerg aber durch den Bundesrat den persönlichen Titel eines Konsuls verleihen, den er vermutlich ab Februar 1942 trug.1409

			In Südostasien wurden 1936 in Penang (Straits Settlements) und 1935 in Haiphong (Französisch-Indochina) Konsularagenturen errichtet. Diese waren als komplementär zu den gemischten Konsulaten in Singapur und Ho-Chi-Minh-Stadt zu verstehen und diesen administrativ untergeordnet. Die Schaffung der Vertretungen ging auf eine Initiative des EPD zurück, nachdem die beiden Merchant Consuls in Singapur und Ho-Chi-Minh-Stadt dem EPD 1933 noch signalisiert hatten, keinen besonderen Bedarf für Konsularagenturen in den Straits Settlements und in Französisch-Indochina zu sehen. Das EPD konsultierte auch das EVD und den SHIV in der Frage. Die Konsularagenturen sollten aufgrund der Weitläufigkeit und des teilweise unzusammenhängenden Charakters der Kolonialgebiete die Arbeit der gemischten Konsulate erleichtern. Genau wie in der Konsularreform von 1933 intendiert, kamen sie in geografisch ausgedehnten überseeischen Gebieten zum Einsatz.1410 Die spezifischen Gründe für die Eröffnung der Konsularagenturen waren hauptsächlich wirtschaftlicher Natur. Penang war der zweitwichtigste Handelsstandort in den Straits Settlements, an dem wichtige Rohstoffe verschifft wurden, und dementsprechend befand sich dort auch die zweitgrösste schweizerische Gemeinschaft in der Kolonie.1411 Auch in Hanoi und der benachbarten Hafenstadt Haiphong sah das EPD ein wichtiges Handelszentrum für den schweizerischen Export, wohingegen die schweizerischen Händler vor Ort die kommerziellen Möglichkeiten als sehr bescheiden wahrnahmen.1412 Genauso wie in Bangkok, Singapur oder Ho-Chi-Minh-Stadt wurden die beiden Konsularagenturen von Vertretern der schweizerischen Handelsfirma Diethelm & Co. geleitet. Dies war keineswegs ein Zufall, denn für die Auswahl der Kandidaten beauftragte das EPD die beiden Konsuln, die den Agenturen übergeordnet sein sollten, Vorschläge einzureichen. Und da es sich bei diesen, wie gerade beschrieben, um Manager von Diethelm & Co. handelte, nutzten diese die Chance, gegenüber dem EPD firmeneigene Mitarbeiter ins Spiel zu bringen.1413 In Haiphong fungierte der lokale Manager des Unternehmens Robert Blattner (1935–1945) als Konsularagent, in Penang waren es Paul Lienhard (1936–1937), der bereits zuvor für das Konsulat in Singapur als Konsularkorrespondent tätig gewesen war, und Max Hürlimann (ab 1938).1414 Es ist unklar, bis wann Hürlimann das Amt ausübte, vermutlich endete seine Funktion während des Zweiten Weltkriegs.1415

			Die letzten Eröffnungen von schweizerischen Vertretungen vor dem Pazifikkrieg (1941–1945) fanden in Japan und in von Japan kontrollierten Gebieten statt. Bis 1892 waren alle Honorarkonsulate in Japan aufgegeben und 1906 war auch das letzte verbliebene Berufskonsulat in Yokohama vom Bundesrat aufgelöst worden. Ab diesem Zeitpunkt hatte nur noch eine einzige schweizerische Vertretung in Japan in Form einer Gesandtschaft in Tokyo bestanden (siehe Kapitel 3.1). 1934 übernahm Walter Thurnheer die Funktion des Gesandten. Zu Beginn seiner Amtszeit hatte der Berufsdiplomat noch keine Notwendigkeit gesehen, wieder mehr schweizerische Vertretungen in Japan zu eröffnen, aber als Mitte 1937 der Zweite Japanisch-Chinesische Krieg ausbrach und sich dessen Auswirkungen langsam bemerkbar machten, änderte er seine Meinung grundsätzlich. Ab 1939 setzte er sich entschieden beim EPD dafür ein, eine Renaissance konsularischer Posten in dem Inselreich einzuleiten. Hintergrund war die starke Entwicklung der japanischen Wirtschaft in der Zwischenkriegszeit, die aufgrund des Krieges eine wachsende Verstaatlichung erfuhr. Zur Unterstützung schweizerischer Händler, die bei ihren Geschäften zunehmend mit japanischen Behörden interagieren mussten, bedurfte es aus seiner Sicht als «Gegenstück»1416 und Verhandlungshelfer staatlicher schweizerischer Organe – und das waren offizielle konsularische Vertretungen. Praktisch sämtliche anderen in Japan vertretenen Staaten verfügten neben ihrer Gesandtschaft in Tokyo auch über Konsulate in anderen Städten des Landes und die Schweiz drohte als Ausnahmefall ins wirtschaftliche Hintertreffen zu geraten.1417 Thurnheer bemerkte dazu gegenüber dem EPD:

			Die Verhältnisse seit meiner Ankunft in Japan haben sich stark geändert; damals war es noch möglich mit einer Gesandtschaft allein auszukommen. Heute scheint aber die Errichtung von Honorarkonsulaten in Yokohama und im Distrikt Osaka-Kobe (Kwansai-Distrikt) sowie einer Konsularagentur in Dairen (Kwantung Pachtgebiet) einem dringenden Gebot der Zeit zu entsprechen.1418

			Das EPD schloss sich den Anregungen des Gesandten an und verfolgte dessen Schema zur Eröffnung verschiedener Vertretungen weiter. Dem Gebiet Kōbe-Osaka mass es genauso wie Thurnheer eine grosse Bedeutung zu, denn seit der Jahrhundertwende hatte die Region einen starken wirtschaftlichen Aufschwung erfahren, infolge dessen sich immer mehr Schweizer und schweizerische Unternehmen dort angesiedelt hatten (siehe Kapitel 1.1). Nachdem Thurnheer den Direktor der Japan-Dependance der Nestlé and Anglo-Swiss Holding Co., Maurice Champoud, als möglichen Kandidaten für das Amt eines Honorarkonsuls mit Sitz in Kōbe empfohlen hatte,1419 holte das EPD noch die Meinung des SHIV ein. Der Dachverband sowie seine Sektionen sprachen sich für die Eröffnung des Postens und für Champoud aus.1420 Neben verschiedenen Handelskammern und Verbänden der Textil-, Maschinen-, Versicherungs- und Lebensmittelbranchen partizipierte auch die Schweizerische Zentrale für Handelsförderung an der Umfrage des SHIV. Die grossen schweizerischen Transithandelsfirmen beteiligten sich beispielsweise über die Zürcherische Seidenindustrie-Gesellschaft an dem Vernehmlassungsprozess, eine von ihnen, Charles Rudolph & Co., gab sogar eine eigene und direkte Rückmeldung an den SHIV ab.1421 Infolge dieser Abklärungen ernannte der Bundesrat Ende 1940 Maurice Champoud zum schweizerischen Honorarkonsul in Kōbe.1422 Ursprünglich sollte es sich um ein Honorarkonsulat handeln, letztlich wurde die Vertretung aber in ein gemischtes Konsulat im weiteren Sinne umgewandelt, also in ein Honorarkonsulat mit lokal angestelltem Berufskanzleipersonal.1423

			Für Yokohama hatte Walter Thurnheer bereits Mitte 1939 gegenüber dem EPD dafür plädiert, den Kaufmann Jakob Fritz Kern (auch Jaques Kern) zum konsularischen Repräsentanten der Schweiz zu ernennen.1424 Es dauerte aber noch mehr als zwei Jahre, bis sich die Pläne konkretisierten. Erst im März 1942 machte Camille Gorgé, der neue schweizerische Gesandte in Tokyo, einen erneuten Vorstoss beim EPD, da die schweizerische Gemeinschaft in Yokohama den Wunsch hatte, über eine eigene Aussenvertretung leichter mit der Gesandtschaft in Tokyo in Interaktion treten zu können. Das EPD folgte dem Anliegen und ernannte Jakob Fritz Kern zum Konsularagenten. Wie in Kapitel 2.1 zu sehen war, betrieb der Schweizer sein eigenes Handelshaus A. Kern & Co. und war gleichzeitig der Vorsitzende der internationalen Handelskammer von Yokohama. Als Gorgé nach der erfolgten Ernennung beim japanischen Aussenministerium (Gaimu-shō) die offizielle Akkreditierung von Kern erwirken wollte, verweigerte dieses allerdings die Anerkennung Kerns als Konsularagent, sodass der Kaufmann sein konsularisches Amt nicht antreten konnte. Der Grund dafür war, dass das EPD die Eröffnung einer Konsularagentur bis nach dem Ausbruch des Pazifikkriegs im Dezember 1941 verzögert und damit den richtigen Zeitpunkt verpasst hatte. Vor dem Hintergrund des Krieges erkannte die japanische Regierung aus Prinzip keine neuen Vertretungen mehr an. Verantwortlich für diese Regelung bzw. die Ablehnung war nicht das Gaimu-shō, sondern militärische Kreise. Diese befürchteten, dass über ausländische Vertretungen – obwohl die neutrale Schweiz nicht übermässig unter Verdacht stand – sensible und kriegsrelevante Informationen über die Lage in Japan in die Hände der Feinde gelangen könnten. Schliesslich fand Gorgé mit dem Gaimu-shō eine informelle Kompromissformel, die beide Seiten akzeptieren konnten. Jaques Kern wurde zum Delegierten des Gesandten in Tokyo für Yokohama ernannt und hatte damit die gleiche inoffizielle Stellung wie ein Konsularkorrespondent. In der Praxis übte Kern auch ungeachtet seines fehlenden formalen Ranges hochpolitische Aufgaben aus, wie die Vertretung fremder Interessen (siehe dafür auch Kapitel 4.2).1425

			Die erste Eröffnung einer neuen Vertretung in Japan oder in von Japan kontrollierten Gebieten, die auf die Initiative von Walter Thurnheer zurückging, fand allerdings nicht in Kōbe und Yokohama, sondern in Dalian (Dairen) im Jahr 1939 statt. Der Hafen war der zentrale Umschlagplatz für Import- und Exportwaren aus Mandschukuo. Die Stadt befand sich aber formal nicht auf dem Gebiet des Marionettenstaats, sondern war Teil des im Süden angrenzenden japanischen Pachtgebiets Guandong (siehe Kapitel 1.1). Für die Eröffnung einer Konsularagentur in Dalian im Jahr 1939 gab es lang- und kurzfristige Gründe. Aus langfristiger Perspektive hatte Thurnheer bereits seit einigen Jahren die Etablierung einer Vertretung in Mandschukuo aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten angestrebt. Mandschukuo wurde für den schweizerischen Handel immer wichtiger, problematisch war allerdings, dass der Bundesrat den Staat nicht anerkennen wollte und folglich davor zurückschreckte, offizielle Repräsentanten dorthin zu entsenden. Thurnheer konstruierte aus diesem Grund 1939 eine informelle Lösung, die in der Praxis den gewünschten wirtschaftsfördernden Effekt haben sollte, indem er das EPD dazu bewegte, eine Konsularagentur in Dalian zu errichten. Das Pachtgebiet Guandong war zwar auch ein durch Japan kontrolliertes Gebiet, aber im Gegensatz zu Mandschukuo aus einer europäisch-völkerrechtlichen Sicht unumstritten. Für Thurnheer bot dieser Umstand einen Ausweg, der mit Dalian selbst wenig, mit dem Marionettenstaat dafür umso mehr zu tun hatte. Auf ökonomischer Ebene konnte der schweizerische Konsularagent in Dalian informell auch für das Gebiet Mandschukuos agieren, weil praktisch alle Handelsströme des Marionettenstaats über die Hafenstadt liefen. Ausserdem war Dalian ein «ausgezeichneter Beobachtungsposten und Fühler»1426 für das benachbarte Mandschukuo. Kurzfristig war es aber ein anderer Grund, der ausschlaggebend dafür war, dass Thurnheer die Eröffnung der Konsularagentur forcierte. Ähnlich wie im Fall Tianjins ein paar Jahre zuvor kursierten im März 1939 Gerüchte, dass das Pachtgebiet Guandong in naher Zukunft in das Territorium Mandschukuos inkorporiert werden könnte. Daher wollte Thurnheer noch vor dieser Eingliederung eine Vertretung eröffnen, weil ein solcher Schritt aus diplomatischen Gründen später nicht mehr möglich gewesen wäre. Eine bereits zuvor eröffnete Konsularagentur hätte ohne grossen politischen Gesichtsverlust auch in Mandschukuo weitergeführt werden können. Aus diesem Grund wählte er, gewissermassen als Notfallmassnahme, eigenmächtig und ohne Rücksprache mit dem EPD einen Kandidaten vor Ort aus und trat mit den japanischen Behörden betreffend dessen Anerkennung in Kontakt. Einen formalen Antrag für die Eröffnung der Konsularagentur und die Ernennung des Konsularagenten stellte er erst an das EPD, als er bereits alle Details geklärt hatte und der Prozess fast vor dem Abschluss stand.1427

			Als Konsularagenten hatte Thurnheer ursprünglich den schweizerisch-russischen Doppelbürger Felix Bryner, der die Geschäfte des Familienunternehmens Bryner & Co. in Dalian leitete, vorgesehen. Dieser hatte bereits seit 1934 als sporadischer Konsularkorrespondent für Thurnheer fungiert.1428 Da Felix Bryner 1939 bereits konsularischer Vertreter für Frankreich war und bald auch jener für Norwegen werden sollte und eine Ämterakkumulation seitens des EPD unerwünscht war, bemühte sich Walter Thurnheer, dessen Bruder Boris für den Posten des Konsularagenten zu gewinnen. Boris Bryner führte allerdings die Niederlassung von Bryner & Co. in Harbin (Mandschukuo) und hielt sich nur wenige Tage im Jahr überhaupt in Dalian auf. Um schweizerischer Konsularagent für Dalian werden zu können, schlug Thurnheer ihm vor, seinen Wohnsitz pro forma nach Dalian zu verlegen, in der Praxis aber weiterhin von Harbin aus zu operieren. Dieses informelle Arrangement, auf das Boris Bryner einging, um sich und seiner Firma das Amt zu sichern, hatte einen entscheidenden Vorteil für den schweizerischen Gesandten in Tokyo. Die meiste Zeit des Jahres übernahm Felix Bryner, ohne einen formalen Titel zu besitzen, die schweizerischen Konsulargeschäfte für seinen Bruder in Dalian. Boris Bryner, der das Amt offiziell nur für das Pachtgebiet Guandong innehatte, konnte an seinem eigentlichen Wohnsitz in Harbin, also im Herzen Mandschukuos, informell als schweizerischer Vertreter agieren.1429 Gemäss den Anweisungen Thurnheers sollte dies aufgrund seines fehlenden Mandats und Exequaturs aber äusserst diskret erfolgen. Als offizieller schweizerischer Vertreter durfte Boris Bryner keinesfalls in dem Marionettenstaat in Erscheinung treten, als Privatperson konnte und sollte er aber ungehindert mit den mandschurischen Behörden in Kontakt treten und so für das EPD wichtige Informationen sammeln.1430 Und tatsächlich war Boris Bryner, der im Juni 1939 vom EPD (nach einer Konsultation des EVD und des SHIV) effektiv zum Konsularagenten ernannt wurde und dessen Konsularagentur administrativ und hierarchisch der schweizerischen Gesandtschaft in Tokyo unterstellt wurde,1431 in dieser Hinsicht ein grosser Gewinn, weil er als Geschäftsmann äusserst gut in den offiziellen Kreisen Mandschukuos vernetzt war. Beispielsweise verkehrte er direkt mit Umezu Yoshijirō, dem Oberbefehlshaber der japanischen Guandong-Armee, die Mandschukuo militärisch kontrollierte.1432 

			Die inoffizielle Doppelvertretung der beiden Bryner-Brüder ermöglichte es dem schweizerischen Gesandten in Tokyo und dem EPD also, gleich in zwei Städten, Dalian und Harbin, konsularisch operieren zu können. Das hochgradig informelle Konstrukt war den japanischen Behörden bewusst. Diese tolerierten es, weil die neuen schweizerischen Vertreter den Handel zwischen Mandschukuo und der Schweiz und damit die wirtschaftliche Entwicklung des jungen Marionettenstaates fördern konnten.1433 Nebenamtliche Konsularagenten hatten also einen entscheidenden Vorteil für das schweizerische Konsularwesen. Während Berufsvertreter niemals in Mandschukuo hätten agieren können, waren der Gesandte und das EPD durch den Rückgriff auf schweizerische Händler in der Lage, in einer politisch sensiblen Region informell zu operieren. Das EPD konnte sich die grenzüberschreitenden Firmennetzwerke und die ausgezeichneten politischen Kontakte der Bryners zunutze machen. Am entscheidendsten war aber, dass Händler (von beiden Seiten) stets als «Privatpersonen» deklariert und deshalb in umstrittenen Krisenregionen eingesetzt werden konnten. Der informelle Status von Geschäftsleuten hatte also Vorteile sowohl für die schweizerische als auch die japanische Regierung.

			Anfang der 1940er-Jahre versuchte der schweizerische Gesandte in Tokyo, Camille Gorgé, im Auftrag des EPD den Status von Boris Bryner in Mandschukuo zu normalisieren und eine offizielle Konsularagentur in dem Staat zu etablieren.1434 Die Verhandlungen mit den japanischen Behörden scheiterten allerdings, weil der Bundesrat bzw. das EPD nicht bereit waren, Mandschukuo ausdrücklich und de jure anzuerkennen, sondern nur de facto und stillschweigend durch den Akt der Etablierung eines Konsularagenten.1435 Ungeachtet dessen operierte Boris Bryner inoffiziell in Mandschukuo weiter und war dort – ebenfalls inoffiziell – mit der Vertretung fremder Interessen betraut. Sein informeller konsularischer Vertreter in Dalian, Felix Bryner, verstarb im Jahr 1942. An seiner statt verwaltete in der Praxis ein anderer Schweizer, der nachgerückte Leiter der Dalian-Filiale von Bryner & Co. Constantin Simon, die Konsularagentur in Dalian.1436 Erst 1945 wurde Simon als Stellvertreter von Boris Bryner mit dem offiziellen Titel eines Agent consulaire adjoint ausgestattet.1437 

			Auswahlkriterien für Honorarkonsuln

			Die obigen Ausführungen für die Zeitspanne von 1862 bis 1945 zur Entwicklung des schweizerischen Konsularwesens haben veranschaulicht, wann, wo und warum verschiedene Aussenvertretungen in Asien eröffnet oder umgewandelt wurden und welche Organisationsform diese angenommen haben (siehe Kapitel 3.1 bis 3.3). Die Frage bleibt, warum die in die Entscheidungsprozesse involvierten Akteure, also vor allem das EPD und EVD, aber auch beispielsweise die schweizerischen Gesandten und Konsuln in Asien oder die Kaufleute in Asien, bestimmte Personen (und andere nicht) als Konsuln auswählten. Im Folgenden werden die Kriterien für die Auswahl der Kandidaten genauer beleuchtet. Zunächst einmal gilt festzuhalten, dass an kleineren Orten in Asien mit zahlenmässig wenig anwesenden Schweizern oder sogar nicht existenten schweizerischen Gemeinschaften eine Auswahl weitgehend entfiel. Wenn manchmal nur ein einziger Kandidat zur Verfügung stand, war der Diskussionsbedarf gering.1438 Bei einem Mangel an Aspiranten wurden Vertretungen auch oftmals gar nicht erst eröffnet.1439 In Konsularbezirken mit zahlreicheren Amtsanwärtern hingegen wurden verschiedene Kriterien an die Kandidaten angelegt, die über die Zeit betrachtet sehr stabil waren.

			Zunächst einmal wurden, in Fällen mit mehreren Kandidaten, für das nebenamtlich tätige konsularische Personal vorzugsweise Vertreter der führenden, grössten und angesehensten Unternehmen vor Ort ausgewählt.1440 Eine Beschränkung auf Firmen «ersten Rang[es]»1441 förderte nicht nur das Prestige der Aussenvertretung,1442 sondern garantierte auch eine solide wirtschaftliche Basis des Amtsinhabers. Die Ausübung einer konsularischen Funktion war teuer – in monetärer wie zeitlicher Hinsicht. Bei finanziellen Problemen lief ein Honorarkonsul oder Konsularagent Gefahr, sein Amt wieder aufgeben zu müssen. Dieses monetäre Risiko war bei den grössten Firmen am geringsten.1443 Auf individueller Ebene musste ein Kandidat Chef, Teilhaber1444 oder zumindest Prokurist eines Unternehmens ersten Ranges sein. Ein Mitarbeiter mit niedrigerer Stellung kam nicht infrage.1445

			Auch die Frage der Nationalität war von grosser Bedeutung. Am wichtigsten war für die Bundesbehörden die persönliche Staatsangehörigkeit der Amtsanwärter. Sie ernannten nach Möglichkeit nur Schweizer.1446 Allerdings betrachteten mitunter die Berufsdiplomaten und -konsuln oder die Händlergemeinschaften vor Ort bei der Kandidatenauswahl manche Auslandschweizer argwöhnisch, weil sie ihnen fehlende Loyalität bzw. eine Entfremdung von der Schweiz unterstellten. Dies galt für Auswanderer der zweiten Generation, also Geschäftsleute, die bereits in Asien geboren wurden, oder für jene, die vor allem lokale soziale und wirtschaftliche Kontakte zu anderen Ausländern in Asien unterhielten, aber mit der Schweiz oder Schweizern weniger verkehrten.1447 Auch die Nationalität der Unternehmen war ausschlaggebend. Bevorzugt wurden klar Schweizer, die in leitender Funktion bei einer führenden schweizerischen und nicht bei einer anderen wichtigen ausländischen Firma arbeiteten1448 – auch wenn dies kein absolutes und hartes Kriterium war.1449 Ein schweizerisches Unternehmen hatte in zweierlei Hinsicht Vorteile. Erstens war die Gefahr von Loyalitätskonflikten bei einer schweizerischen Firma geringer als bei einer ausländischen. Wenn beispielsweise ein schweizerischer Mitarbeiter eines ausländischen Handelsunternehmens in seiner konsularischen Funktion den schweizerischen Exporthandel fördern sollte, aber gleichzeitig als Geschäftsmann die kommerziellen Interessen seiner Firma vertrat, dann geriet er mitunter in einen Zielkonflikt.1450 Zweitens garantierte ein grosses schweizerisches Haus, dass zahlreiche schweizerische Angestellte vorhanden waren, die bei einem Honorarkonsulat – nicht bei einem gemischten Konsulat – als Konsulatskanzler und -schreibkräfte fungieren konnten. Dieser Punkt war auch bei temporären Abwesenheiten und Rücktritten des Honorarkonsuls von entscheidender Bedeutung, da sich stets ein schweizerischer Nachfolger oder Verweser innerhalb der gleichen Firma fand.1451 Eine lange «Kontinuität» eines Amtes innerhalb eines Unternehmens war für das EPD wichtig.1452

			Die Berufsgruppe der Kandidaten bzw. die Branche ihrer Firmen war ebenfalls ein entscheidendes Kriterium. Honorarkonsuln, Konsularagenten oder Konsularkorrespondenten waren fast immer Händler. Eine Aufstellung für das Jahr 1947 zeigt beispielsweise, dass weltweit überwiegend Handeltreibende als Honorarkonsuln für die Schweiz fungierten. Vereinzelt übten auch Bankiers, Ingenieure, Industrielle, Architekten, Ärzte, Optiker, Reeder oder Plantagenbetreiber diese Ämter aus.1453 Der Grund für die Bevorzugung von Händlern lag vor allem in den Kernkompetenzen, die ihr Berufszweig mit sich brachte, begründet. Da konsularische Vertretungen in Ost- und Südostasien vor allem der Förderung des Handels dienen sollten, waren Kenntnisse in diesem Bereich wichtig. Architekten und Ingenieure verfügten kaum über diese Fähigkeiten. Auch andere pragmatische Gründe sprachen für Händler. Sie waren vor allem in den grossen Zentren an den Schnittpunkten der Handelswege angesiedelt, an denen die Eröffnung einer Aussenvertretung Sinn machte. Dagegen kamen beispielsweise die drei einzigen Schweizer, die sich 1934 in den britischen Protektoraten Borneos aufhielten, nicht für konsularische Tätigkeiten infrage. Grund dafür war, dass sie allesamt Geologen im Bereich der Ölförderung waren und daher viel Zeit für Geländearbeit ausserhalb der grossen Städte aufwendeten.1454 Für das EPD waren Handelsvertreter, wie Kapitel 3.4 zeigen wird, auch deshalb von grossem Interesse, weil sie im Vergleich zu Vertretern anderer Berufszweige über besonders viel lokales Wissen und gute Netzwerke vor Ort verfügten. 

			Bei der Auswahl der Kandidaten waren die persönliche bzw. «sociale[] Stellung»1455 und das Ansehen eines Amtsanwärters von Wichtigkeit, da dies Auswirkungen auf das Prestige der ganzen schweizerischen Aussenvertretung hatte.1456 Ein angehender Honorarkonsul oder Konsularagent musste eine «repräsentative Persönlichkeit» («personnalité […] riche et […] représentative»)1457 aufweisen und vor Ort vor allem über hohes Ansehen in der schweizerischen Gemeinschaft, bei anderen Ausländern, in indigenen Gesellschaftskreisen und bei den Behörden des Gastlandes verfügen.1458 Folglich spielte der familiäre Hintergrund eines Aspiranten eine wichtige Rolle. Kandidaten aus «einfache[m] […] Elternhaus[]» schafften es kaum in konsularische Ämter, weil vermutlich in Zweifel gezogen wurde, ob ihre gesellschaftlichen Umgangsformen und ihr Bildungshintergrund für ein «staatsmännisches» Auftreten ausreichend waren.1459 In dieser Hinsicht war auch Rassismus ein entscheidender Faktor bei der Auswahl. Schweizer, die eine asiatische Mutter hatten oder mit einer Frau verheiratet waren,1460 die aufgrund europäisch-asiatischer Eltern als «Eurasierin» (eurasienne) oder «Mestizin» (métisse) bezeichnet wurde,1461 hatten Schwierigkeiten, in den konsularischen Dienst aufgenommen zu werden. Doch wo hatte dieses Kriterium seinen Ursprung? Auch wenn Schweizer koloniale und rassistische Ideen und Praktiken verinnerlicht hatten, entsprang die Ablehnung von «Mischlingskandidaten» durch das EPD vor allem einer Antizipation von rassistischen Anschauungen anderer Europäer in Asien. Das EPD befürchtete beispielsweise, dass in den britischen Kolonien Asiens ein solcher konsularischer Vertreter nicht die nötige Akzeptanz und das erforderliche Ansehen in der lokalen britischen Gesellschaft geniessen würde. In Niederländisch-Indien war diese Problematik für das schweizerische Konsularwesen wahrscheinlich weniger stark ausgeprägt, weil Nachkommen von europäisch-asiatischen Eltern dort viel stärker in die koloniale Gesellschaft integriert waren.1462

			Die Charaktereigenschaften und die Persönlichkeit eines Amtsanwärters waren im Hinblick sowohl auf das Ansehen des Konsuls als auch auf dessen Arbeitseffizienz von grosser Wichtigkeit. Ein Kandidat musste gute Kommunikationsfähigkeiten und ein sicheres sowie geschicktes Auftreten besitzen, adäquate kulturelle Umgangsformen pflegen, «serioes[]»1463 sein sowie einen ehrenvollen und keinen zweifelhaften Lebenswandel führen, um dem Ansehen des Amtes gerecht zu werden. Zudem sollte er «fleissig[]»1464 sowie durchsetzungsstark sein und über viel Energie verfügen, um die schweizerischen Interessen bestmöglich vertreten zu können. In den Augen der Zeitgenossen hatte ein konsularischer Kandidat also ein «homme d’une certaine culture»1465 zu sein, der dem viel beschworenen Bild des «serioesen [bzw. ehrbaren] Kaufmann[s]»1466 entsprach.1467 Für eine konsularische Position wurden mittelalte Männer bevorzugt. Zu junge Kandidaten hatten noch nicht genügend Asienerfahrung und keine ausreichende Stellung, zu alte Anwärter gewährleisteten aufgrund von Ruhestands- und Rückkehrabsichten in die Schweiz nicht genügend Kontinuität. Händler zwischen ungefähr 30 und 50 Jahren wurden daher als am geeignetsten angesehen.1468 Zu guter Letzt spielte auch konsularische Erfahrung eine Rolle. Händler, die sich bereits als Konsularkorrespondenten bewährt hatten, wurden mit höherer Wahrscheinlichkeit von den ihnen vorgesetzten Aussenvertretungen in Asien und vom EPD in das Amt des Konsularagenten oder Honorarkonsuls befördert.1469 Nicht gern gesehen waren hingegen konsularische Erfahrungen bei Drittstaaten. In den Augen des EPD sollte das gleichzeitige Führen von Konsulaten mehrerer Nationen, und damit eine Ämterakkumulation, nach Möglichkeit vermieden werden.1470

			Kurzum: Der typische nebenamtliche Inhaber eines konsularischen Amtes war ein mittelalter, wohlhabender, gesellschaftlich angesehener und über ein vorbildliches Arbeitsethos verfügender Mann schweizerischer Nationalität.1471 Er war normalerweise Chef des bedeutendsten schweizerischen Handelshauses vor Ort, das über Prestige, gute Netzwerke und vielfältige lokale Informationen verfügte.

			Bei Drittstaaten, die unter anderem auch schweizerische Händler als Honorarkonsuln nominierten, waren die Kriterien bei der Kandidatenauswahl ähnlich gelagert. Beispielsweise sollte 1871 das Honorarkonsulat von Österreich-Ungarn in Manila mit einem führenden Händler besetzt werden. In Ermangelung geeigneter österreich-ungarischer Kandidaten vor Ort entschieden sich die österreich-ungarischen Behörden für den Teilhaber eines der beiden einflussreichsten und angesehensten schweizerischen Handelsunternehmen.1472 Die Stellung eines Geschäftsmanns innerhalb seiner Firma, die Grösse und das Prestige des Unternehmens, die Bevorzugung von Händlern gegenüber anderen Berufsgruppen und die Frage der Nationalität waren alles Punkte, die im österreich-ungarischen Konsularwesen genauso gelagert waren wie im schweizerischen Fall. Auch das Königreich Hawaii legte im 19. Jahrhundert, genauso wie die Schweiz, Wert darauf, Händler für konsularische Ämter auszuwählen, die über hohes Ansehen, eine herausgehobene Stellung und über Kontakte und Netzwerke verfügten, die der Inselstaat für die Wirtschaftsförderung nutzen konnte.1473 Einziger Unterschied war jedoch, dass das Königreich als Honorarkonsuln keine eigenen Staatsbürger, sondern praktisch nur US-amerikanische und europäische Vertreter auswählte. Diese Differenz in den konsularischen Auswahlkriterien der zwei Kleinstaaten Schweiz und Hawaii lag vor allem in drei Faktoren begründet. Erstens war das Inselreich ein in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht sehr transnational organisierter Ort. Viele der politischen Leistungsträger und zentralen Wirtschaftsakteure des Königreichs, wie Plantagenbesitzer, waren keine indigenen Persönlichkeiten, sondern Europäer und Nordamerikaner, die entweder selbst zu Konsuln wurden oder über ihre persönlichen Netzwerke, zum Beispiel zu eigenen Landsleuten, das Personal für die hawaiianischen Aussenvertretungen rekrutierten. Zweitens verfügte die Schweiz über eine starke Exportwirtschaft und ein hochentwickeltes Handelssystem mit zahlreichen erfolgreichen Kaufleuten in verschiedenen asiatischen Städten, während kaum hawaiianische Händler ausserhalb des Inselreichs an anderen Orten in Asien ansässig waren. Genauso wie im Fall Österreich-Ungarns war es für Hawaii also eine pragmatische Frage, andere Ausländer konsularisch anzuwerben, da schlicht keine geeigneten eigenen Bürger vor Ort vorhanden waren. Drittens existierte für das Königreich aber noch ein politischer Grund. Im Gegensatz zur Schweiz war Hawaii als aussereuropäischer Staat stets mit Einflussnahmen kolonialer Mächte und mit der Besorgnis über einen Mangel an Anerkennung auf internationaler Bühne konfrontiert. Einer der Gründe für den Ausbau des globalen Aussenvertretungsnetzes Hawaiis war daher die Demonstration von Souveränität. Europäer und Amerikaner in konsularischen Funktionen konnten zur Erlangung von Legitimation auf diplomatischer Ebene beitragen, weil sie als «weisse» Akteure ein gewisses Moment der «Zivilisiertheit» für den Inselstaat schaffen konnten. Darüber hinaus beherrschten sie die europäischen Codes auf gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Ebene, die für die Interaktionen innerhalb der europäisch geprägten Diplomatie von grosser Wichtigkeit waren. Für europäische Kleinstaaten war also stets die Wahl eines eigenen Landsmannes als Konsul zu bevorzugen. Bei transimperial organisierten oder informell-kolonialen Staaten hingegen konnte es Notwendigkeiten geben oder Vorteile haben, von diesem Prinzip abzuweichen.1474

			3.4 Motive der Akteure: Gesetzesumgehung, Reputationssteigerung und Netzwerkbildung

			Nachdem in den Kapiteln 3.1 bis 3.3 bereits die Akteure identifiziert wurden, die für die Ausgestaltung des Konsularwesens der Schweiz und von Drittstaaten verantwortlich waren, wird im Folgenden noch detaillierter auf deren Motive eingegangen. Warum ernannten Kleinstaaten wie die Schweiz Honorarkonsuln und wie reagierten die Regierungen der Empfangsländer sowie aussenstehende Grossmächte darauf? Wie positionierten sich Berufskonsuln und Berufsdiplomaten zur Frage der nebenamtlichen Vertreter? Und warum waren Handelsunternehmen sowie ihre individuellen Mitarbeiter, also die einzelnen Kaufleute, die die diplomatischen Funktionen tatsächlich ausübten, bereit, konsularische Ämter zu übernehmen?

			Motive der Schweiz und anderer Kleinstaaten

			Für Kleinstaaten war die Entsendung von Berufskonsuln ins Ausland vor allem aus Kostengründen stets viel schwieriger als für Grossmächte. Aufgrund niedrigerer Gesamtwirtschaftsleistungen und staatlicher Budgets waren Aufwendungen für professionelle Repräsentanten verhältnismässig teurer als in bevölkerungsreicheren Ländern mit grösseren Volkswirtschaften. In der Regel entschieden sich Kleinstaaten daher für gemischte Systeme, wie bereits in Kapitel 3.1 zu sehen war.1475 In Asien unterhielten verschiedene Länder, darunter viele Kleinstaaten, ab der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem Honorarkonsulate und professionalisierten diese im Laufe der Zeit an den wichtigeren Orten. Sie dienten in erster Linie der nationalen Wirtschaftsförderung. Bei den meisten europäischen Kleinstaaten bedeutete dies die Unterstützung des Handels mit Waren zwischen dem eigenen Land und einer asiatischen Region – also beispielsweise den Export europäischer Industrieerzeugnisse nach Asien. Dazu gehörte oft auch der Schutz der eigenen Handelsschiffe.1476 Im Fall des Königreichs Hawaii war Wirtschaftsförderung beispielsweise gleichbedeutend mit der Anwerbung von Arbeitskräften, vor allem in China und Japan, für die Plantagenwirtschaft des Inselreichs. Honorarkonsuln waren in diesem Fall also weniger Handelsförderer als vielmehr Migrationshelfer.1477 Die Regierungen der Entsendestaaten konnten aus solchen ökonomischen Gründen Honorarkonsulate bedenkenlos eröffnen, weil sie kostenlos waren. Dies war vor allem im frühen 19. Jahrhundert von grosser Wichtigkeit, zu einem Zeitpunkt, als es im Fall vieler europäischer Nationen noch gar keine oder kaum Handelsbeziehungen mit Asien gab. Ein Kleinstaat konnte also ein Honorarkonsulat etablieren, ohne genau zu wissen, ob sich die Handelsbeziehungen mit der entsprechenden Region noch entwickeln würden. Weitere Gründe für das Engagement von Händlern als Honorarkonsuln waren ihr über Jahre angeeignetes lokales Wissen sowie ihre profunden Netzwerke und ihr hohes Ansehen vor Ort. Kleinstaaten konnten auf diese elementaren Ressourcen bei der Wirtschaftsförderung kostenlos zurückgreifen, ohne diese aufwendig selbst aufbauen zu müssen.1478

			Im schweizerischen Fall trafen diese Faktoren genauso zu, auch wenn die Schweiz in viel stärkerem Masse und vor allem viel länger auf Honorarkonsuln zurückgriff als andere Kleinstaaten. Der grösste Vorteil des Honorarkonsularwesens lag für die schweizerischen Bundesbehörden klar im Bereich der Kostenreduktion. Alle kleineren Nationen hatten eine Sparsamkeitstendenz, die Schweiz trieb dieses Prinzip aber auf die Spitze.1479 Der Bundesrat und das EPD folgten mit Blick auf die limitierten finanziellen Ressourcen der Schweiz dem Prinzip der «äussersten Sparsamkeit»,1480 nicht zuletzt weil dies sowohl von den eidgenössischen Räten als auch von der breiteren Bevölkerung gefordert wurde.1481 Durch Honorarkonsulate konnte das EVD und ab den 1870er-Jahren das EPD die hohen Personal- und Reisekosten von Berufskonsuln und Berufskanzlisten einsparen, da die jeweiligen Aufgaben durch Firmenangestellte erledigt wurden.1482 Dieser Aspekt war auch deshalb so wichtig, weil die Lebenshaltungskosten an manchen Orten Asiens mindestens so hoch wie in den teuersten Städten Europas waren und das professionelle Konsulatspersonal deshalb Ortszulagen verlangte.1483 Darüber hinaus musste der schweizerische Steuerzahler nicht für die Kosten der Büroräume des Konsulats und für die Privatunterbringung des Personals aufkommen.1484 Zum Teil finanzierten schweizerische Handelsfirmen oder sogar die individuellen Honorarkonsuln aus privater Tasche den vollständigen Bau eines repräsentativen Konsulatsgebäudes.1485

			Genauso wie bei verschiedenen anderen kleineren Nationen boten Honorarkonsuln dem EPD weitere entscheidende Vorteile, die in den Bereichen Wissen, Netzwerke und Prestige lagen. Konsularisch tätige Händler verfügten über eine lokale Expertise, also ein über Jahre angeeignetes Wissen über örtliche Verhältnisse. Besonders interessant dabei war, dass lokale Geschäftsleute bestens mit den wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort vertraut waren, ein wichtiger Faktor im Bereich der Handelsförderung, und über vielfältige Sprachkenntnisse verfügten.1486 Während Grossmächte Anwärtern für den Konsulardienst erst einmal eine mehrjährige bezahlte Sprachausbildung in Asien zukommen liessen, musste sich die Schweiz aufgrund knapper Budgets auf die Sprachkenntnisse von Kaufleuten abstützen, die aufgrund geschäftlicher Notwendigkeiten beachtlich sein konnten.1487 Neben den schweizerischen Landessprachen sprachen Honorarkonsuln oftmals die wichtigsten kolonialen und indigenen Umgangssprachen des jeweiligen Ortes. In Niederländisch-Indien waren das beispielsweise Englisch, Niederländisch und Malaiisch,1488 in Japan Englisch, Niederländisch und Japanisch.1489 In jedem Fall hatten sie entsprechende Dolmetscher. Des Weiteren verfügten schweizerische Honorarkonsuln über ausgezeichnete Netzwerke in lokalen Unternehmer- und Regierungskreisen, die sie aus geschäftlichen Gründen aufgebaut hatten und in den Dienst des Konsulats stellen konnten. Nicht zuletzt konnte das Ansehen eines einflussreichen Händlers auch das Prestige der schweizerischen Aussenvertretung erhöhen.1490 Auch brachte nebenamtliches konsularisches Personal deutliche Vorteile mit sich, wenn es darum ging, in Krisengebieten oder politisch heiklen Situationen informell zu operieren (siehe Kapitel 3.1 bis 3.3). 

			Zu guter Letzt, und dabei unterschied sich die Schweiz von anderen Kleinstaaten, war die Ernennung von Honorarkonsuln nicht nur eine Frage der Pragmatik, sondern auch des Prinzips,1491 und zwar in dreierlei Hinsicht. Erstens spielte das staatliche Selbstverständnis der Schweiz eine Rolle. In der breiten Öffentlichkeit und auch in politischen Kreisen herrschte die Ansicht vor, Diplomatie sei eine Angelegenheit monarchischer Grossmächte, von der man sich fernhalten müsse. «[D]iplomatische[] Vertretungen [wurden] als überflüssige[r] Luxus und einer demokratischen Republik nicht entsprechend empfunden». Im Gegensatz zu den als effizient und kostengünstig angesehenen Honorarkonsuln erfreuten sich Berufsdiplomaten und sogar Berufskonsuln dementsprechend keiner grossen Beliebtheit.1492 Zweitens existierte mit dem Primat der «Privatinitiative»1493 ein weiteres vorherrschendes Prinzip. Dieses speiste sich aus Ideen des Föderalismus, der Dezentralisierung und des Wirtschaftsliberalismus und besagte, dass staatliche Wirtschaftsförderung in Form von Berufskonsulaten immer dem Aufbau privatwirtschaftlicher Strukturen folgen sollte und nicht andersherum. Propagiert und in die politische Arena transferiert wurde dieses Prinzip ab dem späten 19. Jahrhundert vor allem durch Grossunternehmen und durch den SHIV, der das Sprachrohr der ersteren Gruppe war. Für die führenden Kaufleute in Asien hatte das von ihnen forcierte Konzept aber auch einen negativen Nebeneffekt. So konnten sie zwar ungestört ihre gewöhnlichen Handelsgeschäfte betreiben. In völlig neue Geschäftsfelder, deren Erschliessung staatlich-diplomatische Unterstützung durch die Heimatbehörden erforderte, wie die Akquirierung grosser Staatsaufträge bei den Gastlandregierungen, konnten sie jedoch kaum vorstossen. Viele ausländische Konkurrenzfirmen waren diesbezüglich klar im Vorteil, weil sie mit Rückendeckung durch ihre diplomatischen und konsularischen Dienste solche Geschäfte abschlossen.1494 Ein dritter prinzipieller Aspekt, der die Fortschreibung des schweizerischen Honorarkonsularwesens begünstigte, war das geradezu stoische Festhalten des EPD am Status quo, obwohl Veränderungen oftmals durch valide pragmatische Gründe angezeigt waren und keine direkt ersichtlichen Nachteile mit sich brachten. Über die Gründe für diese Reformverweigerung des EPD lässt sich nur spekulieren, naheliegend erscheinen aber zwei Faktoren. Zum einen folgte das EPD bevorzugt bereits vordefinierten Strategien zur Ausgestaltung des Konsularwesens und legte eine gewisse Aversion an den Tag, in Einzelfällen, auch wenn dies sinnvoll war, von diesen Prinzipien abzuweichen. Zum anderen könnte das EPD auch Angst vor der Schaffung von Präzedenzfällen gehabt haben, bei denen aktuelle Zugeständnisse weitere (monetäre) Forderungen in der Zukunft ausgelöst hätten.1495

			Für das EPD, den Bundesrat und aus gesamtschweizerischer Sicht waren mit den Honorarkonsuln allerdings nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile verbunden. Beide Aspekte mussten dementsprechend gegeneinander abgewogen werden, wenn es um die Entscheidungsfindung ging. Der wichtigste Kritikpunkt an nebenamtlichen Konsuln waren ihre Interessenkonflikte. Stets stand, zumindest unterschwellig, der Vorwurf des Amtsmissbrauchs im Raum. Hintergrund war, dass eine der Hauptaufgaben von Konsulaten der wirtschaftliche Informationsdienst war. Bei Anfragen von kleineren Unternehmen musste der schweizerische Repräsentant Marktinformationen bereitstellen und mögliche Einkäufer oder Verkäufer für das jeweilige Geschäft benennen. Da die Ausnutzung solcher Informationen das eigentliche Geschäftsmodell der Händler darstellte, die honorarkonsularische Ämter übernahmen, hatten diese wenig Interesse daran, ihr Wissen mit der Konkurrenz zu teilen.1496 Beispielsweise war eine schweizerische Handelsfirma, die schweizerische Uhren nach Hongkong importierte, nicht erpicht darauf, anderen Uhrenhändlern oder Uhrenherstellern in der Schweiz, die noch keine Asiengeschäfte betrieben, Adressen von potenziellen Abnehmern in Hongkong mitzuteilen.1497 Dass die primäre Loyalität eines Merchant Consul seiner Firma galt und erst in zweiter Linie dem volkswirtschaftlichen Gesamtwohl und dem schweizerischen Staat, veranschaulicht eine wahrscheinlich in den frühen 1930er-Jahren entstandene Fotografie aus Bangkok (siehe Abbildung 6). Diese zeigt das persönliche Büro des Honorarkonsuls Otto Adler (und seines Nachfolgers Walter Siegenthaler) innerhalb des Firmengebäudes von Diethelm & Co., das gleichzeitig als Raum für das gemischte Konsulat diente. Rechts an der Wand ist ein Bild des 1929 eingeweihten und modernen Firmengebäudes von Diethelm & Co. zu sehen, das von dem schweizerischen Architekten Charles Albert Béguelin entworfen wurde, der, wie bereits in Kapitel 1.3 zu sehen war, auch in leitender Funktion im Verwaltungsapparat der siamesischen Regierung angestellt war. Des Weiteren ist zu erkennen, dass hinter dem Schreibtisch von Adler das Bild des Firmengründers Wilhelm Heinrich Diethelm angebracht war.1498 Dies ist bemerkenswert, weil es zu dieser Zeit für die Konsuln zahlreicher Staaten üblich war, an dieser Stelle in den Konsulatsräumlichkeiten Porträts ihrer Staatsoberhäupter anzubringen. Dies galt insbesondere für Monarchien, aber auch für andere Staaten.1499
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			Abbildung 6: «Private office and Consulate», Diethelm & Co., Bangkok; Fotografie o. D. (Quelle: DKSH-Archiv)

			 

			Potenzielle Interessenkonflikte ergaben sich bei Honorarkonsuln nicht nur zwischen Unternehmen, sondern auch auf der Ebene von Staaten. Während Berufskonsuln in der Regel genau einem Entsendestaat verpflichtet und diesem Loyalität schuldig waren, konnten Honorarkonsuln konsularische Ämter akkumulieren. Besonders an kleinen und abgelegenen Orten mit einer geringen Dichte an geeigneten Händlern fungierten Geschäftsleute mitunter als Honorarkonsuln für mehrere Staaten gleichzeitig. Dem EPD waren solche Arrangements suspekt und es versuchte nach Möglichkeit, diese zu unterbinden.1500 Wenn es doch dazu kam, legten die schweizerischen Behörden höchsten Wert darauf, dass die Konsulatsgeschäfte der verschiedenen Staaten weder räumlich noch inhaltlich vermischt wurden. Wie eine solche Ämterakkumulation bei gleichzeitig grösstmöglicher Trennung der Konsulate in der Arbeitspraxis gelebt und konkret umgesetzt wurde, zeigt das eindrückliche Beispiel des Handelsunternehmens Bryner & Co., das gleichzeitig konsularische Funktionen für die Schweiz, Frankreich und Norwegen in Dalian (Dairen) übernommen hatte. An der Frontseite der Aussenfassade direkt neben dem Eingang des Firmengebäudes waren die Amtsschilder der drei Konsulate öffentlichkeitswirksam nebeneinander angebracht. Auch auf dem Dach des Unternehmenssitzes wehten die Flaggen der Schweiz, Frankreichs und Norwegens parallel zueinander aufgestellt und weithin sichtbar. Sie erweckten somit den Eindruck, die Konsulate wären an ein und demselben Ort auf eine gewisse Art miteinander verbunden. Innerhalb des Gebäudes wurde versucht, das Geschäftliche und die drei konsularischen Vertretungen bestmöglich zu entflechten, auch wenn dies nur bedingt möglich war und improvisiert wirkte. Das Handelshaus hatte einen eigenen kleinen Raum nur für die Konsulatsangelegenheiten reserviert. Das Zimmer war mit drei Schreibtischen möbliert, die in drei Ecken des Raumes standen und jeweils einem der drei Konsulate zugeordnet waren. Felix Bryner, der die konsularischen Funktionen ausübte, konnte so je nach Situation von Schreibtisch zu Schreibtisch wechseln, ohne dass die Unterlagen der schweizerischen, französischen und norwegischen Vertretung durcheinandergerieten. In einem anderen Raum, der nebenbei auch für geschäftliche Aufgaben genutzt wurde, befanden sich die «Archive» der drei Konsulate. Diese bestanden aus drei nach Nationen separierten metallischen Aktenschränken, für die nur Felix Bryner einen Schlüssel hatte.1501 Das Handelshaus Bryner & Co. traf also einige Vorkehrungen, um die drei gleichzeitig betriebenen Konsulate zu entflechten. Ungeachtet dessen legt das beschriebene Arrangement den Schluss nahe, dass im Arbeitsalltag das Firmengeschäft und die drei Konsulate nie ganz voneinander zu trennen waren.

			Nachteile entstanden bei Honorarkonsuln auch aufgrund ihres Zeitmangels für konsularische Aufgaben, der aus der Doppelbelastung aus geschäftlicher und konsularischer Funktion resultierte (siehe für Details den Abschnitt «Motive von [schweizerischen] Händlern»). In diesem Zusammenhang wird auch leicht erkennbar, warum nebenamtlichem Personal oftmals «oberflächlich[es]» Arbeiten,1502 ein Mangel an «nötige[r] Disziplin» und geringes Engagement bei den Amtsgeschäften vorgeworfen wurde –1503 den Honorarkonsuln fehlte schlichtweg die Zeit, um sich intensiv mit den Konsulatsgeschäften auseinanderzusetzen. Auch war der Wohnsitz konsularisch tätiger Händler nicht immer an dem Ort, an dem sie ihr staatliches Vertretungsmandat hatten. Dies führte zu arbeitstechnischen Reibungsverlusten und erklärt, warum die Konsulatsgeschäfte nicht immer zur vollsten Zufriedenheit der Bundesbehörden erledigt werden konnten.1504 Ein zentraler Nachteil von Honorarkonsuln waren auch ihre fehlenden «Sachkenntnis[se]».1505 Sie verfügten zwar über profundes betriebswirtschaftliches Wissen und konnten somit ein Unternehmen leiten, ihnen fehlten aber übergreifende volkswirtschaftliche Kenntnisse, also das nötige Verständnis für die Ebene der Gesamtwirtschaft, um in optimaler Weise nationale Handelsförderung betreiben zu können. Noch schwerwiegender war der Mangel an Wissen über staatliche Verwaltungspraktiken und an juristischer Expertise,1506 sodass das EPD beispielsweise in China nur ungern Honorarkonsuln die Konsulargerichtsbarkeit übertrug (siehe auch Kapitel 3.1 und 3.2).1507

			Für das EPD waren die potenziellen Interessenkonflikte, der tendenzielle Zeitmangel und die fehlenden Sachkenntnisse der Honorarkonsuln vor allem deswegen ein Problem, weil diese Faktoren das Prestige der Aussenvertretung und damit indirekt das Ansehen des EPD gefährdeten. Das EPD eröffnete in Extremfällen lieber eine konsularische Vertretung nicht, als sich Kritik wegen eines im Eigeninteresse handelnden oder inkompetenten Konsuls auszusetzen.1508 Im Regelfall ging das EPD über die mit einem Honorarkonsularwesen verbundenen Probleme aber erfolgreich hinweg. Die zahlreichen Beschwerden von Honorarkonsuln über ihre Arbeitsbelastung und eklatante Probleme bei der Bewältigung konsularischer Aufgaben wurden vom EPD systematisch ignoriert. Das Departement erwartete von einem Honorarkonsul die gleiche Arbeit wie von einem Berufsvertreter.1509 Grund dafür war sicherlich zum einen eine Strategie, Probleme bewusst zu ignorieren, um ein Maximum an Arbeitsleistung zu erhalten. So enthielt das EPD angehenden konsularischen Vertretern Informationen über ihr tatsächliches Aufgabenspektrum vor – ein Umstand, den diese teilweise erst bemerkten, als sie das Amt bereits angetreten hatten.1510 Zum anderen unterschätzte das EPD die zeitliche Belastung von Honorarkonsuln aber auch systematisch (siehe Kapitel 3.2).

			Die lokalen schweizerischen Berufskonsuln und Berufsdiplomaten in Asien, sofern es welche gab, unterstützten in der Regel die Forderungen der Honorarkonsuln, beispielsweise nach Berufskanzleipersonal, gegenüber dem EPD.1511 Dies verdeutlicht, dass sich die professionellen Vertreter oftmals nicht solidarisch mit ihrem Arbeitgeber, sondern mit den lokalen schweizerischen Gemeinschaften vor Ort zeigten. Zu erklären ist diese Haltung dadurch, dass die Berufsgesandten und -konsuln mehr persönliche Kontakte zu den Akteuren vor Ort und eine bessere Einsicht in lokale Verhältnisse hatten. Da sie die Lage vor Ort realistischer einschätzen konnten, war es für sie schwieriger als für das EPD, offenkundige Probleme des Honorarkonsularwesens, wie die hohe Arbeitsbelastung, zu ignorieren. Hinzu kam vermutlich, dass Berufskonsuln und -diplomaten mit den Honorarkonsuln vor Ort zusammenarbeiten mussten und sie deshalb an einem guten Funktionieren der nebenamtlich besetzten Vertretungen besonders interessiert waren.

			Motive von Grossmächten und informell-kolonialen Staaten

			Die Einstellung der europäischen Grossmächte zu nebenamtlichen Konsuln der Schweiz und anderer Kleinstaaten war prinzipiell zwiespältig: In der Theorie lehnten Grossmächte Honorarkonsuln ab, in der Praxis mussten sie diese notgedrungen tolerieren. Wie bereits Kapitel 3.1 gezeigt hat, versuchten Grossmächte wie Frankreich, in verschiedenen internationalen Arenen die Abschaffung oder zumindest die hierarchische Zurücksetzung von honorarkonsularischen Vertretern der Kleinstaaten zu erreichen. Sie scheiterten aber an den Beharrungstendenzen des internationalen Systems. Ausserdem respektierten sie grundsätzlich das Prinzip der staatlichen Souveränität bei der Entscheidung, durch welche Vertreter sich ein Staat im Ausland repräsentieren lassen wollte.1512 Im europäischen diplomatischen und konsularischen System entwickelte sich ein in der Praxis gelebter Modus Vivendi, der nebenamtliche Vertreter nicht ausschloss.

			Mit zunehmender europäischer Präsenz in Asien wurden die europäischen Normen der Diplomatie auch in starkem Masse in diese Gebiete transportiert. Wie verhielten sich europäische Grossmächte in Asien aber konkret gegenüber der honorarkonsularischen Frage? Wie wurden diplomatische Vorstellungen aus Europa vor Ort adaptiert und umgeformt? Zu unterscheiden ist bei der Beantwortung dieser Fragen zwischen formalen Kolonialgebieten und informell-kolonialen Staaten. In Kolonien europäischer Mächte funktionierte die Etablierung von Honorarkonsuln durch Kleinstaaten wie die Schweiz problemlos,1513 und dies vor allem ab den 1850er-Jahren, als ein System von zwischenstaatlichen Verträgen entstand, welche die Etablierung von Konsulaten in den Kolonien explizit erlaubten (siehe Kapitel 3.1). Hintergrund war, dass aufgrund der oben beschriebenen europäischen diplomatischen Normen nebenamtliche Vertreter der Schweiz in den kolonialen Mutterländern problemlos akzeptiert wurden. So unterhielt die Eidgenossenschaft in verschiedenen Zentren in Frankreich und den Niederlanden Honorarkonsulate.1514 In einigen Hauptstädten, darunter London und Madrid, verfügte die Schweiz im 19. Jahrhundert nicht einmal über Berufsgesandte, sondern nur über Honorargeneralkonsuln, die diplomatisch mit der Regierung des Gastlands in Verbindung traten.1515 Wenn also nebenamtliche Vertreter selbst in den politischen Schaltzentralen der kolonialen Mutterländer akzeptiert wurden, war es folglich auch kein Problem, wenn schweizerische Honorarkonsuln in der britischen Kronkolonie Hongkong, in Niederländisch-Indien, Französisch-Indochina oder auf den durch Spanien kontrollierten Philippinen tätig waren.

			In informell-kolonialen Staaten, wie Japan oder China, waren die Vertreter der Grossmächte viel kritischer gegenüber Honorarkonsuln von Kleinstaaten eingestellt als in formalen Kolonien. Beispielsweise beklagte in den späten 1860er- und frühen 1870er-Jahren der schweizerische Honorargeneralkonsul in Japan, Hermann Siber, der auch in hohem Masse diplomatisch in Tokyo tätig war, dass seine Amtskollegen, die Berufsgesandten verschiedener Nationen, ihn nicht als gleichrangig ansahen und gegen ihn «arbeiten & intriguiren»1516 würden. Es handelte sich dabei nicht nur um eine kritische Haltung, sondern teilweise auch um tiefgreifende persönliche Abneigungen gegenüber Honorarkonsuln. Beispielsweise Harry Parkes, dem britischen Gesandten in Japan, waren Händler in konsularischen Funktionen «ein Gräuel».1517 Nicht nur in Asien, sondern auch in anderen informell-kolonialen Räumen weltweit war dieses Phänomen zu beobachten. In Ägypten und Konstantinopel wurden Honorarkonsuln beispielsweise innerhalb der Consular Bodies oder bei öffentlichen Zeremonien in der Rangfolge den jeweiligen Berufskonsuln untergeordnet.1518 Die Gründe für die unterschiedlichen Einstellungen von Grossmächten in Kolonien und informell-kolonialen Staaten gingen vermutlich auf zwei Faktoren zurück. Zum einen konkurrierten die unterschiedlichen staatlichen Vertreter in informell-kolonialen Gebieten um Einfluss bei der Regierung des Gastlands, also beispielsweise bei japanischen Behörden. Grossmächte blickten daher argwöhnischer auf nebenamtliche Vertreter von Kleinstaaten, die mit geringerem Mitteleinsatz ähnliche diplomatische Resultate erzielen konnten. Zum anderen stellte die teilweise durch Honorarkonsuln in informell-kolonialen Gebieten ausgeübte Konsularjurisdiktion für Grossmächte, vor allem für jene ohne laienrichterliche Rechtstradition, ein Problem dar. So hätte in Japan im 19. Jahrhundert ein Staatsbürger einer Grossmacht einen Schweizer vor dem schweizerischen Honorargeneralkonsul, also dem Leiter des Handelshauses Siber & Brennwald, verklagen müssen.1519 In China hingegen barg die Konsulargerichtsbarkeit weniger Konfliktpotenzial, da sie nur bedingt und teilweise in den Händen von nebenamtlichem Personal lag (siehe Kapitel 3.2). Ungeachtet dieser Vorbehalte stellten Grossmächte den Typus des Honorarkonsuls aber auch in informell-kolonialen Gebieten nicht fundamental infrage. Sie hatten nämlich, wie oben beschrieben, die europäische Norm der nationalen Souveränität bei der Auswahl staatlicher Vertreter verinnerlicht. 

			Die Regierungen von informell-kolonialen Staaten waren gegenüber Honorarkonsuln auf ihrem Staatsgebiet noch einmal deutlich kritischer eingestellt, so zum Beispiel die Behörden im chinesischen Kaiserreich. Dies lag in dem traditionellen Prinzip einer Trennung von Staatsbeamten und Händlern begründet, das im «Reich der Mitte» vorherrschte. Mandarine sollten sich nicht mit Kaufleuten abgeben, da diese als rangniedrig betrachtet wurden und in Bezug auf politische Funktionen stets im Verdacht des Amtsmissbrauchs standen. Honorarkonsuln fremder Mächte wurden dementsprechend aufgrund ihrer potenziellen Interessenkonflikte, die sich aus ihrer Doppelfunktion als Staatsvertreter und Wirtschaftssubjekte ergeben konnten, prinzipiell abgelehnt. Durch den Druck europäischer und nordamerikanischer Staaten, die den europäischen Normen der Diplomatie folgten, mehrheitlich auf die Etablierung von Honorarkonsuln setzten und nicht zuletzt durch Kanonenboote ihre Interessen bekräftigen konnten, war die chinesische Regierung bereits ab den 1850er-Jahren zu Kompromissen in der Frage gezwungen. So wurden Honorarkonsuln zwar in der Praxis nicht von der Ausübung ihrer Funktionen abgehalten, aber offiziell nie als Konsuln, und damit als staatliche Vertreter, anerkannt. Vonseiten der chinesischen Behörden erhielten sie weder offizielle Empfangszeremonien noch wurden sie mit dem Titel «Konsul» angesprochen.1520 Obwohl von den chinesischen Behörden die Etablierung ausländischer Honorarkonsuln eigentlich abgelehnt und lediglich toleriert wurde, war das Kaiserreich beim Aufbau eines eigenen Aussenvertretungssystems den gleichen Sachzwängen unterworfen wie viele europäische Kleinstaaten. Aufgrund fehlender Finanzmittel etablierte China während des 19. Jahrhunderts im Pazifikraum zum Teil Konsulate, die mit Händlern aus den chinesischen Diaspora-Gemeinschaften besetzt waren.1521

			In Japan war die Lage ähnlich wie in China. Die gesellschaftliche Stellung von Händlern im Vergleich zu Staatsbeamten war genauso wie im «Reich der Mitte» niedrig.1522 Und auch die potenziellen Interessenkonflikte von Honorarkonsuln und die daraus resultierenden negativen Auswirkungen waren ein grosses Thema. Wie sich in Kapitel 3.1 bereits gezeigt hat, versuchte die Meiji-Regierung in den ersten Jahrzehnten nach ihrer Machtübernahme im Jahr 1868 aus Angst vor einem Machtmissbrauch durch die ausländischen Honorarkonsuln und wohl auch um den eigenen Herrschaftsanspruch zu legitimieren, die verschiedenen Vertragsmächte dazu zu drängen, ihre honorarkonsularischen Repräsentanten gegen Berufsdiplomaten und -konsuln auszutauschen. Dabei war sie aufgrund der Machtasymmetrien des internationalen Staatensystems nur partiell erfolgreich. Die japanische Regierung war gegenüber Honorarkonsuln aber nicht immer kategorisch ablehnend eingestellt, sondern begrüsste deren Ernennung in anderen Kontexten und in späteren Zeitperioden durchaus. Beispielsweise unterstützte bzw. tolerierte sie die Etablierung von informellen nebenamtlichen Vertretern ausländischer Staaten in Mandschukuo, weil sie sich davon mehr wirtschaftlichen Austausch und damit Hilfe bei dem «développement commercial» des japanischen Marionettenstaats versprach.1523

			Motive von (schweizerischen) Händlern

			Nachdem geklärt wurde, warum verschiedene staatliche Akteure die Beschäftigung von Honorarkonsuln begrüssten oder aber zumindest tolerierten, stellt sich noch die Frage, warum Händler an diese Ämter gelangen wollten. Die Motive für die Ausübung konsularischer Funktionen von britischen Kaufleuten sowie von schweizerischen Händlern, die das britische System der honorarkonsularischen Betätigung in Asien als Blaupause nutzten (siehe Kapitel 3.1), unterschieden sich zwar im Detail, auf einer allgemeineren und abstrakteren Ebene waren sie aber relativ deckungsgleich. Zum einen existierten bei beiden nationalen Gruppen sehr ähnliche zeit- und kontextspezifische Interessenlagen, die vor allem während des 19. Jahrhunderts in informell-kolonialen Räumen auftraten. Zum anderen gab es aber auch sehr starke Motive, die kaum Variabilität aufwiesen und vom frühen 19. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg sowohl bei britischen als auch schweizerischen Kaufleuten vorzufinden waren. Dies verdeutlicht, dass es ein konstantes Set an Interessen für Handelsunternehmen zur Ausübung konsularischer Ämter gab, und zwar ungeachtet von Nationalität, Kontext und Zeit.

			Zunächst gilt es nun, die zeit- und kontextspezifischen Motive und Strategien der Händler im Detail zu betrachten. Wie Kapitel 1 und 2 bereits gezeigt haben, betrieben Kaufleute Lobbying und übernahmen Kolonialverwaltungsfunktionen, um ihre Geschäftsumgebungen in einem für sie positiven Sinne zu formen. Um dieses Ziel möglichst gut zu erreichen, ergänzten sie während des 19. Jahrhunderts in den informell-kolonialen Staaten Japan und China bei Bedarf diese beiden politisch-diplomatischen Werkzeuge um ein weiteres, nämlich jenes der Ausübung honorarkonsularischer Ämter. Die Instrumente kamen wahlweise oder in Kombination zum Einsatz. Lobbying betrieben Händler systematisch, wenn es um die Aushandlung und Revision zwischenstaatlicher Verträge ging. Diese schufen den übergeordneten rechtlichen Rahmen und definierten die grundlegenden Charakteristika der Geschäftsumgebungen der Kaufleute, wie Handels- und Niederlassungsfreiheit und niedrige Zollsätze (siehe Kapitel 1.2). Bei den Lobbykampagnen, die die Kaufleute über Verbände in Asien und Europa durchführten, spielte die Höhe der Zollsätze regelmässig eine grosse Rolle. So versuchte beispielsweise Gustav Siber in seiner Funktion als Präsident der Zürcherischen Seidenindustrie-Gesellschaft, bei der Revision des Freundschafts- und Handelsvertrags zwischen der Schweiz und Japan (1896) über den SHIV zu erreichen, dass sich die schweizerischen Bundesbehörden für niedrigere Textileinfuhrzölle bei der japanischen Regierung einsetzten (siehe Kapitel 1.2). Auch war bereits in Kapitel 2.4 zu sehen, dass die YGCC, zu deren Mitgliedern schweizerische Handelshäuser gehörten, 1866 einen Vorstoss startete, bei dem sie den verschiedenen Diplomaten und Konsuln in Yokohama Vorschläge für Zollsätze für deren spätere Verhandlungen mit der japanischen Regierung machte (siehe Kapitel 2.4).1524 An diesen Verhandlungen, die von ungefähr Mai bis Juli 1866 stattfanden, war auch Caspar Brennwald beteiligt, weil er als Honorargeneralkonsul zum konsularischen und diplomatischen Korps vor Ort gehörte.1525 Die schweizerischen Kaufleute gingen in diesem Fall also zweigleisig vor. Sie agierten gleichzeitig als Verbandslobbyisten und als Honorarkonsuln, um ihr politisches Ziel zu erreichen. Dass schweizerische Händler danach strebten, konsularische Funktionen zu übernehmen, um Einfluss auf Zölle zu nehmen, zeigt auch die bereits in Kapitel 1.2 beschriebene Initiative von westschweizerischen Uhrenhändlern und -industriellen aus dem Jahr 1858, ein schweizerisches Honorarkonsulat in Guangzhou zu errichten. Besonders Neuenburger Händler-Fabrikanten, die bereits in China etabliert waren, hatten sich gegenüber dem Bundesrat für einen solchen Schritt ausgesprochen, weil nach der Unterzeichnung des Vertrags von Tianjin (1858) eine internationale Kommission über eine Revision der Zolltarife verhandelte und ein schweizerischer Honorarkonsul daran aktiv hätte partizipieren können (siehe Kapitel 1.2).

			Wenn Kaufleute allerdings nicht in der Lage waren, mithilfe der gerade beschriebenen Instrumente (d. h. vor allem Lobbying) den Inhalt zwischenstaatlicher Verträge oder die Rechtsvorschriften des Gastlandes und des eigenen Heimatstaates in einem für sie positiven Sinne zu beeinflussen, nutzten sie mitunter honorarkonsularische Funktionen, um diese zu umgehen. Solche Strategien wendeten Händler an, wenn entweder das Prinzip der Handelsfreiheit nicht zum Tragen kam oder die veranschlagten Zollsätze aus ihrer Sicht zu hoch waren. Für britische Händler ging es im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert vor allem darum, Handelsfreiheit zu erlangen, um im Chinahandel tätig werden zu können. Sie versuchten, sich zu diesem Zweck britischem Recht zu entziehen, aber nicht etwa durch schlichten Bruch der jeweiligen Gesetze, sondern durch Wechsel in einen ganz anderen Rechtsbereich, und zwar in den einer beliebigen anderen ausländischen Nation. Die BEIC verfügte bis 1834 über ein durch britisches Recht verbrieftes Monopol für den britischen Handel in Asien. Um trotzdem am Chinahandel teilhaben zu können, also beispielsweise an der lukrativen Verschiffung von Opium aus Britisch-Indien in das «Reich der Mitte», mussten britische Geschäftsleute entweder eine Ausnahmeerlaubnis der BEIC erwirken oder schlichtweg deren Regeln umgehen. Zu diesem Zweck übernahmen verschiedene britische Händler ab 1781, als die Methode erstmals angewendet wurde, die konsularische Vertretung zahlreicher kleinerer europäischer Staaten in Guangzhou. Die Erlangung eines preussischen Konsulatspostens führte beispielsweise dazu, dass der mit dem Amt betraute britische Geschäftsmann seine Handelsschiffe unter preussischer Flagge fahren lassen konnte, damit preussischem Recht unterstand und nicht mehr an das Handelsmonopol der BEIC gebunden war. Diese Konsulatsübernahmen erfolgten nicht vereinzelt, sondern geradezu systematisch, sodass bis 1834, als das Handelsmonopol der BEIC erlosch, fast alle Staaten in Guangzhou (eine Ausnahme bildete beispielsweise Grossbritannien mit seinen Berufskonsulaten) durch britische Honorarkonsuln vertreten wurden.1526 

			Das Honorarkonsularwesen britisch-merkantiler Prägung verschwand nach 1834 aber nicht einfach, sondern erfuhr nach dem Ersten Opiumkrieg (1839–1842) sogar noch einen beträchtlichen Aufschwung, da das System in Guangzhou seitens der britischen Händler neu belebt und auch auf die neu geöffneten Vertragshäfen Shanghai, Ningbo, Fuzhou und Xiamen übertragen wurde.1527 Die Motive der britischen Händler zur Übernahme konsularischer Ämter vorschoben sich nach 1834. Dies lässt sich sehr gut am Beispiel der Firma Jardine, Matheson & Co. zeigen. Nachdem das Handelshaus massgeblich an dem honorarkonsularischen System in Guangzhou beteiligt gewesen war, verlor es nach dem Ende des Handelsmonopols der BEIC erst einmal das Interesse an Konsulämtern.1528 Ab 1843 forcierte Jardine, Matheson & Co. aber wieder, und zwar mit Nachdruck und Entschlossenheit, die Übernahme von Drittstaatenkonsulaten. Auslöser für diesen Sinneswandel bzw. diese Rückbesinnung war der Abschluss des Vertrags von Nanjing (1842) am Ende des Ersten Opiumkriegs. In diesem hatten Grossbritannien und China Rechtsvorschriften vereinbart, mit denen das Handelshaus nicht einverstanden war und die es umgehen wollte. Der Vertrag schrieb einen fixen, wenn auch sehr niedrig gehaltenen Zolltarif für Einfuhren nach China fest, den alle britischen Händler zu bezahlen hatten, und bekräftigte formal die Illegalität des Opiumhandels. Diese Rechtsvorschriften waren nicht neu, da sie im chinesischen Recht bereits zuvor in ähnlicher Form existiert hatten. In der Praxis hatten die chinesischen Behörden aber aufgrund eines Mangels an Zwangsmitteln kaum Möglichkeiten gehabt, diese gegenüber ausländischen Kaufleuten durchzusetzen. Aus diesem Grund entrichteten viele ausländische Handelsfirmen, darunter auch Jardine, Matheson & Co., die Zollabgaben auf (an sich legale) Handelsgüter nicht und beteiligten sich am äusserst lukrativen (illegalen) Import von Opium in das «Reich der Mitte». Neu am sino-britischen Vertrag von Nanjing war, dass die britische Regierung die chinesischen Rechtsvorschriften nun erstmals formal anerkannte. Und dies löste bei Jardine, Matheson & Co. die Befürchtung aus, dass der britische Konsul in Guangzhou fortan für die rigorose Umsetzung dieser Bestimmungen sorgen würde. Aus Sicht des Handelshauses entstanden so Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen ausländischen Konkurrenten, die sich auch nach 1842 am Schmuggel beteiligen konnten, weil ihre Konsuln die illegalen Praktiken ihrer Landsleute tolerierten.1529

			Zur Auflösung dieses Problems galt es für Jardine, Matheson & Co., den Rechtsrahmen des Vertrags von Nanjing zu verlassen. Zunächst behalf sich das Unternehmen damit, schwedische und amerikanische Schiffe zu chartern, die nominell nicht britisch waren und daher nicht in den Kontrollzuständigkeitsbereich des britischen Konsuls fielen.1530 Auch war bei der Anwendung dieser Methode nicht zu befürchten, von den schwedischen und amerikanischen Konsuln vom Opiumhandel und der Umgehung des Zolls abgehalten zu werden. Noch effektiver erschien der Firma allerdings, einige Honorarkonsulämter zu besetzen, mit denen sie problemlos selbst Schiffspapiere ausstellen und die jeweiligen im Schmuggel tätigen Schiffe abfertigen konnte. Dabei hatte Jardine, Matheson & Co. gleich drei Entsendestaaten im Auge: Preussen, Schweden und Dänemark. Die Firma war sich sicher, die Ämter problemlos über ihre exzellenten Netzwerke erhalten zu können, über die sie direkt an die Regierungen der jeweiligen Länder herantreten konnte. Der Agent von Jardine, Matheson & Co. in London, John Abel Smith, kontaktierte für das schwedische Konsulamt seinen Freund Graf Magnus Fredrik Ferdinand Björnstjerna, der zu diesem Zeitpunkt schwedischer Gesandter in London war. An die preussischen Behörden trat ein Partner der Firma heran, Hollingworth Magniac, der bis 1827 als Konsul für Preussen in Guangzhou fungiert hatte und daher beste Kontakte in die Regierungskreise des Staates hatte – er schlug also gewissermassen seinen Nachfolger vor.1531 In zwei der drei Fälle war die britische Firma tatsächlich erfolgreich. Während 1844 David Jardine zum schwedischen1532 und ein Jahr später Donald Matheson zum dänischen Konsul in Guangzhou ernannt wurde,1533 konnte das Handelshaus das preussische Konsulamt nicht erlangen, weil dieses 1847 auf Basis der Staatsangehörigkeit erstmalig an einen deutschen Händler vergeben wurde.1534

			Nur zwei Jahre später erhielt das britische Handelshaus aber dennoch einen dritten Konsulatsposten in Guangzhou, und zwar den des Königreichs Hawaii. Bezeichnenderweise hatte Jardine, Matheson & Co. kaum Interesse an dem Amt und musste förmlich vom hawaiianischen Aussenminister zu dessen Übernahme gedrängt werden.1535 Diese eigentliche Ablehnung lag vermutlich daran, dass sich die Befürchtungen über eine Einmischung des britischen Gesandten in den britischen Handel bzw. Schmuggel schnell als übertrieben herausgestellt hatten. Die Geschäfte gingen wie gehabt und relativ ungestört weiter, sodass eine Umgehung von Rechtsvorschriften weniger drängend erschien als noch 1843.1536 Auch eine Rolle dürfte gespielt haben, dass ein hawaiianisches Konsulat weniger Vorteile für die Firma brachte als eine Vertretung eines kleineren europäischen Staates. Jardine, Matheson & Co. konnte zwar über die konsularischen Funktionen ihrer Manager die eigenen Schiffe mit Schiffspapieren und Flaggen fremder Nationen ausstatten, musste aber zusätzlich noch zur Wahrung des Scheins Bürger der entsprechenden Staaten als Strohmänner bei Fragen des Eigentums und des Betriebs der Firmenflotte einsetzen. Das Problem war nur, dass nicht immer genügend geeignete und zahlenmässig ausreichende Angehörige einer Nation vor Ort zu finden waren, die diese Aufgabe übernehmen konnten. In dieser Hinsicht handelte es sich bei den dänischen und schwedischen Vertretungen um «gute» Konsulämter, weil immer genug Dänen und Schweden in Asien anzutreffen waren, die zumindest nominell als Schiffseigner und Kapitäne für Schiffe von Jardine, Matheson & Co. fungieren konnten. Hawaiianische Staatsbürger waren hingegen in Guangzhou unterrepräsentiert.1537 Analog zu ihren britischen Konkurrenten verfügten schweizerische Händler in den 1860er- und 1870er-Jahren, und vor allem während des Boshin-Kriegs (1868–1869), in Japan ebenfalls über sehr starke Interessen, Konsulämter zu übernehmen, um die Bestimmungen des schweizerisch-japanischen Freundschafts- und Handelsvertrags von 1864 zu umgehen. So war das bereits in Kapitel 3.1 beschriebene Official Trading ein Versuch, mit konsularischen Privilegien den Aktionsradius für Handelsgeschäfte, die gemäss bilateralem Vertrag eigentlich nur auf die offiziell geöffneten Vertragshäfen beschränkt waren, auf ganz Japan auszudehnen und somit landesweite Handelsfreiheit zu erlangen.

			Wie die Kapitel 1.3 und 1.4 gezeigt haben, übernahmen schweizerische (und andere ausländische) Händler Kolonialverwaltungsfunktionen, um in den internationalen Niederlassungen und Konzessionsgebieten Chinas und Japans, in denen sie lebten und Handel trieben, eine positive Geschäftsumgebung durch Massnahmen in vier Bereichen herzustellen: Infrastrukturen, öffentliche Sicherheit, Hygiene und Besteuerung. Tatsächlich übten sie aber auch gleichzeitig honorarkonsularische Ämter aus, um die Erreichung dieses Ziels zu unterstützen. Wie Kapitel 1.3 gezeigt hat, waren in Osaka und Kōbe der Consular Body und damit alle (Honorar-)Konsuln ex officio Teil der Stadträte der beiden ausländischen Niederlassungen und somit direkt an der Definition und Ausführung von Massnahmen in den vier oben genannten Bereichen beteiligt. In Yokohama waren schweizerische Kaufleute, wie die Führungspersönlichkeiten der Firma Siber & Brennwald, Mitglieder des Stadtrats. Nach dessen Auflösung im Jahr 1867 behielten sie aber trotzdem ein gewisses Mass an Kontrolle über die städtische Verwaltung durch die honorarkonsularischen Ämter, die sie übernahmen. Denn der Consular Body war nach 1867 in die munizipalen Entscheidungen einbezogen und es war Caspar Brennwald, vermutlich in seiner Funktion als Doyen, der dieses Gremium spätestens ab Mitte 1870 einberief und leitete. Zwischen 1870 und 1871 sind in den Tagebüchern Brennwalds mehrere Sitzungen des Consular Body verzeichnet und aus diesen Einträgen geht hervor, dass sich die Gruppe der Konsuln beispielsweise mit der Regulierung des Glückspiels (öffentliche Ordnung), mit Fragen der Besteuerung sowie mit zwei Themen aus dem Bereich Infrastrukturen befasste, d. h. mit der Hafenverwaltung und der Stadtbeleuchtung. Besonders im letzten Feld ist eine Intervention Brennwalds im Consular Body nachweisbar, die darauf abzielte, für die eigene Firma und Geschäftspartner einen Grossauftrag für die munizipale Beleuchtung zu akquirieren.1538

			Für den Bereich der Schaffung von Sicherheit waren honorarkonsularische Funktionen für die Kaufleute nicht nur nützlich, um an den Consular Bodies partizipieren und dadurch beispielsweise für den Aufbau eines städtischen Polizeidienstes sorgen zu können, sondern auch, weil sie durch diese Ämter konsularische Privilegien genossen. Konsuln erhielten in China und Japan, wo die Sicherheitslage für Ausländer vor allem im 19. Jahrhundert noch kritisch war, besonderen Schutz durch die Regierungen des Gastlandes. Britische Händler in konsularischen Diensten nutzten dieses Privileg beispielsweise ganz bewusst in Guangzhou, um ihre Firmengebäude, die gleichzeitig das Konsulat beherbergten, und die darin anwesenden Mitarbeiter in der Phase der Opiumkriege in den 1840er- und 1850er-Jahren schützen zu lassen.1539 Schweizerische Honorarkonsuln kamen in Japan in den 1860er-Jahren, die durch bürgerkriegsartige Zustände und eine antiwestliche Stimmung in der Bevölkerung geprägt waren, in den Genuss einer ständigen Leibwache. Diese bestand aus mehreren bewaffneten Yakonins, die zum Beispiel bei Überlandreisen mit dem Pferd die lokale Bevölkerung in den zu durchreitenden Ortschaften «in Schach hielten». Aber auch wenn dieser Schutz ein klarer Vorteil eines Konsulamts war, konnte das Verhältnis der Schweizer zu ihrer bewaffneten Eskorte durchaus konfliktreich sein.1540 Die Wichtigkeit, die Schweizer diesem Schutz zuschrieben, und die zentrale Rolle, die dieser im Alltag vor Ort spielte, spiegeln sich sehr gut in einer Abbildung wider, die sich in dem viel beachteten Werk «Le Japon illustré»1541 findet und ebenjene Yakonins zeigt, die das schweizerische Gesandtschaftsgebäude in Tokyo (Edo) bewachten. Der Verfasser von «Le Japon illustré», Aimé Humbert, leitete die zweite schweizerische Japan-Mission, an der auch Caspar Brennwald teilnahm (Abbildung 7).
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			Abbildung 7: «La garde de la Légation suisse à Yédo. – Dessin de A. de Neuville d’après des photographies». (Quelle: Humbert, Aimé: Le Japon illustré, Bd. 1, Paris 1870, S. 305)

			 

			Händler verfügten neben den eben beschriebenen kontext- und zeitspezifischen Motiven auch über konstante Beweggründe, die im Folgenden näher beleuchtet werden. Diese leiteten sich direkt aus dem eigentlichen Geschäftsmodell der Kaufleute, d. h. ihren ownership advantages ab, die aus den Faktoren Informationsaggregation und Wissen, Reputation sowie Netzwerkbildung bestanden.1542 Um diese Kernkompetenzen weiter zu stärken, strebten Händler danach, honorarkonsularische Funktionen zu übernehmen. Informationen gewinnen und Wissen generieren konnten sie vor allem dadurch, dass sie in ihrer Funktion als Konsul, vermutlich durch ihre zahlreichen Kontakte zu wichtigen Entscheidungsträgern, manchmal von potenziellen Grossaufträgen erfuhren, von denen ihre Konkurrenten keine Kenntnis hatten. Dieser Effekt, eine Informationsasymmetrie nutzen zu können, war aber in der Praxis von überschaubarer Bedeutung.1543

			Viel zentraler waren die anderen beiden Faktoren Reputations- und Netzwerkbildung, sie stellten die dauerhaften Hauptmotive von Kaufleuten zur Ausübung konsularischer Funktionen dar. Die zahlreichen britischen Händler, die Mitte des 19. Jahrhunderts nicht nur in China, sondern zum Beispiel auch in Japan die meisten europäischen (Klein-)Staaten konsularisch vertraten, taten dies nicht nur zur Umgehung von Rechtsvorschriften, sondern vor allem auch um ihr Prestige bzw. das ihrer Unternehmen zu steigern. Wie sich bereits gezeigt hat (siehe oben), erfuhren Händler in den japanischen und chinesischen Gesellschaften Geringschätzung, da sie als einem niedrigen Stand angehörend galten. Wenn britische Kaufmänner aber Konsulämter übernahmen, verlieh ihnen das in breiteren Bevölkerungsschichten (wenn auch nicht in Regierungskreisen) den Anstrich eines offiziellen und gesellschaftlich anerkannten Staatsbeamten. Dies führte zu einem erhöhten Ansehen und damit besseren Geschäften für ihre Firmen bei indigenen Geschäftsleuten – in der Tat hatten «gewöhnliche» Händler kaum Chancen, sich gegen Honorarkonsuln bei Geschäftsabschlüssen durchzusetzen.1544 Für schweizerische Händler war genau das gleiche Motiv zu beobachten. Sowohl im 19. als auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Generierung von Ansehen bei indigenen Händlern ein zentraler Beweggrund, Konsulämter zu übernehmen.1545 Insbesondere galt dies für neu gegründete, noch nicht etablierte und kleine Unternehmen, die sich aus sich selbst heraus, also auf Basis ihres wirtschaftlichen Handelns, noch keinen bedeutenden Namen gemacht hatten. Wie solch ein Konsultitel für einen neuen Unternehmer zum geschäftlichen Sprungbrett werden konnte, zeigt das Beispiel des schweizerischen Händlers Ernst Kern. Um die Eröffnung eines Konsulats in Hongkong zu erwirken und das entsprechende Amt für sich selbst zu sichern, schrieb er an politische Freunde in der Schweiz:

			[Durch den Konsulatsposten] wuerde in den Augen unserer Chinesischen Kundschaft unser Land an Ansehen nur gewinnen und ist es natuerlich selbstverstaendlich, dass das erhoehte Ansehen auch mir persoenlich […] zu Gute kommen wuerde. […] Mit meinem Landsmanne Saenger zusammen, einem Uhrenexperten, werden wir in Zukunft das Uhrengeschaeft (und es kommen nur Schweizeruhren in Betracht) besonders poussieren […]. Als Vertreter der Schweiz und Verkaeufer von Schweizeruhren sollte unser Erfolg gesichert sein, respective, die Tatsache, dass wir das Land vertreten, wuerde uns behieflich [sic!] sein die Fabrikate unserer Heimat leichter an den Mann zu bringen.1546

			Es zeigt sich also, dass Kern das Amt des Konsuls in Hongkong zur Etablierung seines Uhrengeschäfts benötigte. Durch das sprichwörtliche «Ehrenamt» des Honorarkonsuls konnte er Ansehen generieren, das ihm dabei half, bei indigenen Händlern und Endverbrauchern besser Uhren abzusetzen. In diesem Zusammenhang war es für ihn besonders wichtig, dass er als schweizerischer Konsul auch schweizerische Waren verkaufte. Das Prestige, das die Vertretung eines Landes in den Augen der indigenen Kundschaft ausstrahlte, sollte gewissermassen auch auf die Produkte dieses Landes abfärben und so als eine Art Qualitäts- und Gütesiegel fungieren. Kern versprach sich von diesem Reputationsgewinn offensichtlich so viel, dass er davon ausging, allein schon das Konsulamt würde ausreichen, um seinen geschäftlichen Erfolg zu einem Selbstläufer zu machen. Aber auch wenn ein Zuwachs an Prestige nicht etablierten Unternehmen besonders half, waren auch die grössten und einflussreichsten schweizerischen Handelshäuser an einem Reputationszuwachs durch konsularische Ämter interessiert. Dies galt in besonderem Masse in Kriegs- und Krisenzeiten (siehe dafür insbesondere Kapitel 4.4).1547

			Das Motiv von Handelsfirmen, wirtschaftliche Vorteile durch einen Zuwachs an Prestige zu erlangen, bezog sich vor allem auf die Adressatengruppe der indigenen Händler. Weit weniger wichtig war es in ökonomischer Hinsicht, das eigene Ansehen bei Regierungsvertretern des Gastlandes oder bei Diplomaten vor Ort zu erhöhen. Auf den Philippinen genossen die schweizerischen Honorarkonsuln einen solchen Reputationszuwachs in staatlich-offiziellen Kreisen, auf die Geschäfte wirkte sich dies aber praktisch nicht positiv aus.1548 Wie noch zu sehen sein wird, war in Bezug auf staatliche Vertreter der Faktor der Netzwerkbildung weit wichtiger als der des Prestiges, um geschäftliche Vorteile zu erhalten – zumal in bestimmten Regionen, wie Japan und China, kaum mit einem Ansehensgewinn für Honorarkonsuln bei den jeweiligen Regierungen zu rechnen war (siehe oben).

			Nicht nur die Handelshäuser als Gesamtakteur waren an der Generierung von Prestige interessiert. Auch die individuellen Manager profitierten von der Übernahme eines Konsulpostens, da dieser das «persönliche[] Ansehen[]» des Amtsinhabers steigerte.1549 Dies war nicht nur förderlich für das Selbstbild der Honorarkonsuln, sondern hatte auch profunde Auswirkungen auf deren gesellschaftliche Stellung und deren Status innerhalb der lokalen – ausländischen sowie indigenen – Gemeinschaften in Asien. «Gewöhnliche» Firmenleiter, von denen es trotz ihrer hohen geschäftlichen Stellung zahlreiche gab, stiegen in den kleinen und elitären Kreis der Führungspersönlichkeiten der Vertragshafengesellschaften auf.1550 Beispielsweise beklagte sich Hermann Siber 1867 gegenüber seinem Bruder Gustav in der Schweiz über seinen Geschäftspartner Caspar Brennwald. Dieser spiele mit Blick auf sein Amt als schweizerischer Honorargeneralkonsul «leider den großen Herren Diplomaten»1551 und halte sich meistens nicht in Yokohama zur Erledigung der Geschäfte auf, sondern hauptsächlich in der Hauptstadt Tokyo, «denn er gefällt sich dort eben als großer Diplomat leider nur zu gut!».1552 Während also Handelshäuser vor allem aus wirtschaftlichen Gründen an einem Prestigezuwachs interessiert waren, hatten die Motive auf individueller Ebene auch eine soziale und psychologische Komponente.

			Der Aspekt des Prestiges, das von einem Konsulamt ausging, wird besonders deutlich und augenfällig bei der Beflaggung der Konsulate. In den ausländischen Niederlassungen der verschiedenen Häfen in Asien waren Konsulate oft mit sehr hohen Fahnenmasten versehen, an denen die jeweiligen Nationalflaggen der Vertretungen wehten und weithin sichtbar waren. Diese riesigen Fahnenmasten waren visuelle Anhaltspunkte und damit Landmarken innerhalb der Stadtgebiete. Sie hoben das Konsulatsgebäude und dessen Eigentümer ganz automatisch und durch ihre schiere Grösse hierarchisch aus der städtischen Gemeinschaft heraus. Nicht nur Berufs-, sondern auch Honorarkonsuln installierten an ihren Firmengebäuden, die gleichzeitig als Konsulat dienten, solche Flaggenvorrichtungen. Die Generierung von Ansehen, die von diesen Fahnen ausging, ergab sich nicht nur durch deren alltägliche und zwangsläufige Sichtbarkeit in der Stadt, sondern auch durch ihre mediale Verstärkung. So wurden in den zentralen «Directories», also den Adressbüchern der ausländischen Präsenz in Asien, die als wichtiges Medium angesehen werden können, weil sie in allen Firmen, öffentlichen Stellen etc. in Asien auslagen, auch bildliche Darstellungen mit den Firmengebäuden und ihren Fahnenmasten abgedruckt. Dies erhöhte die Reichweite des Prestigegewinns sogar über die Stadtgrenzen hinaus. Abbildung 8, die der Ausgabe von «The Illustrated Japan Directory» aus dem Jahr 1886 entstammt, zeigt ebensolch eine Darstellung. In diesem Fall handelte es sich um das Firmengebäude von Siber  & Brennwald in Yokohama, das gleichzeitig das schweizerische Konsulat beherbergte. Abbildung 9 zeigt vermutlich das gleiche Gebäude ungefähr zur selben Zeit, nur als Fotografie. Im Vordergrund rechts ist der Fahnenmast des Konsulats als weisse bzw. überbelichtete vertikale Säule zu erkennen, die zwar im Bild abgeschnitten ist, aber erahnen lässt, dass der Fahnenmast von Siber & Brennwald nicht nur in der verfremdeten Darstellung, sondern auch tatsächlich sehr hoch und weithin sichtbar war.
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			Abbildung 8: Firmengebäude von Siber & Brennwald in Yokohama. (Quelle: Sasaki, Shigeichi [Hg.]: The Illustrated Japan Directory, Yokohama 1886, S. 72)
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			Abbildung 9: «Yokohama, möglicherweise das schweizerische Konsulat (Fahnenmast !)»; abgebildete Personen: Honorargeneralkonsul Arnold Wolff (auf dem Balkongeländer sitzend), ein weiterer Europäer, drei Japaner, ein Chinese; Albuminfoto aus den frühen 1880er-Jahren. (Quelle: Staatsarchiv des Kantons Zürich, StAZH W I 66)

			 

			Das Arrangement der Fahnenmasten war ein typisches Element der Architektur der Vertragshäfen in Asien. Denn auch an anderen Orten, wie Guangzhou, war das gleiche Phänomen anzutreffen. In Abbildung 10 ist dies sehr gut erkennbar. Sie zeigt die Fahnenmasten der verschiedenen Konsulate im Hafen von Guangzhou im Jahr 1855. Die dänische Flagge rechts im Bild war vor dem Firmengebäude von Jardine, Matheson & Co. aufgestellt, eine direkte Folge dessen, dass die Firma, wie bereits beschrieben, wenige Jahre zuvor das dänische Konsulamt für sich gewinnen konnte, um besser im Schmuggel von Waren operieren zu können.1553
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			Abbildung 10: «View of the foreign factories at Guangzhou, China»; Gemälde (deckende Wasserfarbe auf Papier) von Guan Lianchang (Tingqua) oder seinem Studio, 1855. (Quelle: Peabody Essex Museum, USA, Museum purchase in memory of Elisabeth Endicott Weil, made pos­sible by Henry Birdseye Weil and family and an anonymous donor)

			 

			Nicht nur über Flaggen, sondern auch über Kleidung erzeugte ein Konsulamt visuell Prestige, und zwar durch die Galauniform des Postenchefs, im schweizerischen Fall den sogenannten Alpenrosenfrack. Dieser war an den Dresscode der Diplomaten anderer Nationen angelehnt, verfügte aber zusätzlich noch über florale Stickereien, die ein «typisch» schweizerisches Element hinzufügen sollten.1554 Die Abbildung 11 zeigt den schweizerischen Händler Traugott Zimmermann, der von 1897 bis 1899 als Honorarkonsul in Jakarta fungierte und bereits ein paar Jahre zuvor das Amt des Honorarvizekonsuls am selben Ort übernommen hatte, in seinem Alpenrosenfrack.1555 Die Tatsache, dass Traugott Zimmermann eine Fotografie gerade in dieser Aufmachung von einem Fotostudio in Jakarta hat anfertigen lassen und damit seinen Alpenrosenfrack prominent zur Schau stellte, war vermutlich Ausdruck seiner Versuche, Prestige zu erzeugen, und zwar gleich zu mehreren Zwecken. Es diente dazu, die Geschäfte seines Unternehmens zu fördern, sein persönliches Ansehen in der Vertragshafengesellschaft zu steigern und seinen Status für die eigene Familie und die öffentliche Nachwelt festzuhalten. Dass dieses bewusste Präsentieren seiner konsularischen Funktion auch den gewünschten Reputationseffekt hatte, zeigt die Bildbeschreibung, die von einer ihm nahestehenden Person, eventuell seiner Frau oder einem Elternteil, handschriftlich auf der Rückseite der Fotografie festgehalten worden sein muss. Sie lautet «mein lieber Traugott Consul Zimmermann» und bringt unverkennbar den Stolz der Verfasserin oder des Verfassers auf das Konsulamt Zimmermanns zum Ausdruck.
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			Abbildung 11: Traugott Zimmermann in seiner Funktion als Konsul; Porträtaufnahme des Fotostudios Busenbender & Co. (vormals Woodbury & Page), Jakarta, o. D. (Quelle: Museum Heiden, Sammlung T. Zimmermann)

			 

			Was das zweite konstante Hauptmotiv von Asienhandelsfirmen angeht, also die Netzwerkbildung, konnte ein Konsulamt der Herstellung von Kontakten zu anderen Firmen und privatwirtschaftlichen Geschäftspartnern dienen. Dieser Effekt stellte sich in der Regel indirekt ein, und zwar vermittelt über den Faktor der Reputation. Da ein als Honorarkonsul tätiger Händler angesehen war, wollten mehr Unternehmen mit ihm Geschäfte treiben. Somit vergrösserte sich sein geschäftliches Netzwerk.1556 Hauptsächlich versprachen sich Kaufleute aber von der Übernahme konsularischer Ämter, Verbindungen nicht zu anderen Firmen, sondern zu Behörden knüpfen zu können.1557 Dieser Wunsch nach staatlicher Netzwerkbildung äusserte sich gegenüber Regierungsstellen sowohl des Gastlandes als auch des konsularischen Entsendestaates.1558 Aber inwiefern halfen diese neu gewonnenen staatlichen Netzwerke den Händlern auf einer konkreten Ebene? Beispielsweise nutzten die Kaufleute ihre konsularischen Kontakte zu hohen Regierungsvertretern des Empfangsstaats, um behördliche Interventionen zu erreichen oder Ausnahmeregelungen zu erhalten, die für ihr Import- und Exportgeschäft von Vorteil waren. So hatte sich Siber & Brennwald im Jahr 1866 den Grossauftrag sichern können, 4000 Kartons mit Seidenraupeneiern aus Japan an den Kanton Tessin zu liefern. Caspar Brennwald versuchte, hohe japanische Regierungsvertreter in Tokyo, mit denen er durch sein Konsulamt in Verbindung stand, dazu zu bringen, bei örtlichen Zollbehörden zu intervenieren, um die stockende Abwicklung des Auftrags und die Abfertigung der Kartons zu beschleunigen. Auch war er bemüht, bei Lokalbehörden, mit denen er ebenfalls intensiven konsularischen Kontakt pflegte, eine Zollbefreiung für die Kartons zu erhalten.1559

			Von noch viel entscheidenderer, wenn nicht gar zentraler Bedeutung war die Akquirierung von staatlichen oder sonstigen öffentlichen Aufträgen. Durch die Netzwerke, die ein Konsulamt schuf, konnten Handelsfirmen Geschäfte sowohl mit den Behörden der Entsendestaaten, wie der Schweiz, als auch der Empfangsstaaten anbahnen. Ein eindrückliches Beispiel für eine Handelsverbindung mit dem Entsendestaat ist der Fall von Ulrich Hafter, der sowohl als Niederlassungsleiter der Firma Maintz & Co. als auch als schweizerischer Honorarkonsul in Jakarta während des Ersten Weltkriegs fungierte. Maintz & Co. verlangte vom EPD nur eine Gegenleistung dafür, Hafter als Konsul zur Verfügung zu stellen, nämlich das Recht, exklusiv alle Zuckerimporte von Niederländisch-Indien in die Schweiz durchführen zu dürfen. Während des Ersten Weltkriegs war die Zuckerversorgung in der Schweiz schwierig, weshalb das Lebensmittel als sogenannte Monopolware nicht frei gehandelt werden konnte, sondern ausschliesslich von den eidgenössischen Behörden zentral bezogen und verteilt wurde. Diese Monopolstellung des Staates machte es dem EPD möglich, Maintz & Co. das Privileg des exklusiven Zuckerimports aus Niederländisch-Indien zu gewähren. Da es sich bei Zucker um das schweizerische Hauptimportgut aus der Kolonie handelte, muss das Geschäft des Handelshauses sehr einträglich gewesen sein.1560 Zur Kategorie der Geschäfte mit den Empfangsstaaten gehörte wiederum das bereits in Kapitel 3.1 erwähnte Official Trading, das in Japan durchgeführt wurde. Bis zum Niedergang der japanischen Shogunatsregierung im Jahr 1868 war das Official Trading für Siber & Brennwald kaum von Erfolg gekrönt.1561 Dies lag aber weniger darin begründet, dass die Methode prinzipiell ineffektiv war, sondern vielmehr darin, dass Regierungsvertreter anderer Staaten, die sich ebenfalls rege am Official Trading beteiligten, den Zuschlag für japanische Staatsaufträge erhielten und Siber & Brennwald in der Regel leer ausging. Die schlecht laufenden Regierungsgeschäfte der schweizerischen Firma waren also vor allem Ausdruck einer grossen internationalen, und dabei vor allen Dingen französischen, Konkurrenz, die das Feld der Staatsaufträge noch effektiver bespielen konnte.1562 Wie bereits beschrieben, gelang es Siber & Brennwald erst während des Boshin-Kriegs, lukrative Geschäfte im Rahmen des Official Trading abzuschliessen.1563 Neben diesem spezifischen Rahmen des Official Trading gab es aber auch noch andere Wege, über Kontakte zu staatlichen Vertretern des Gastlandes an öffentliche Aufträge zu gelangen. Beispielsweise stellte Caspar Brennwald 1871 seine Geschäftspartner zahlreichen lokalen Behördenvertretern vor, die er durch seine konsularischen Ämter kennengelernt hatte, damit diese leichter den bereits weiter oben beschriebenen Grossauftrag über die Stadtbeleuchtung in Yokohama erhalten konnten, von dem Brennwald auch profitierte.1564

			Neben diesen ökonomischen Motiven der Handelsunternehmen existierten auch für die individuellen Firmenvertreter spezifische wirtschaftliche und karrierebezogene Beweggründe zur Übernahme von Honorarkonsulämtern. Zunächst gab es die Kategorie der Kaufleute, die niederrangigere Positionen innerhalb ihrer Firma innehatten oder arbeitslos waren und deshalb eine Laufbahn als Berufskonsuln oder konsularische Berufskanzlisten anstrebten. Für sie waren konsularische Tätigkeiten ein Karrieresprungbrett in den diplomatischen bzw. konsularischen Dienst der Schweiz und ein Mittel, Einkommen zu generieren sowie beruflich aufzusteigen.1565 Für junge Kaufmänner, die nicht aus wohlhabenden Familien stammten, barg die Übernahme eines Honorarkonsulamts die Möglichkeit, schnell zum Teilhaber eines Handelshauses zu werden. So verfügte Caspar Brennwald über kaum Eigenkapitel, als er mit Hermann Siber in den 1860er-Jahren die Firma Siber & Brennwald gründete. Hermann Siber war nur bereit, Brennwald zum gleichberechtigten Teilhaber zu machen, weil dieser statt Geldmitteln das potenziell lukrative Amt des schweizerischen Generalkonsuls in Yokohama in das Unternehmen einbrachte.1566

			Eine andere Kategorie der Honorarkonsuln waren schweizerische Kaufleute, die sich bereits in leitender Stellung bei einem bedeutenden Handelshaus befanden und im Interesse oder Auftrag ihres Unternehmens den konsularischen Posten übernahmen. Sie hatten auf der einen Seite die wirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Überlegungen ihrer Unternehmen in Bezug auf Konsulatsfunktionen verinnerlicht.1567 Auf der anderen Seite verfügten sie auch über persönliche Motive für die Übernahme der Ämter. So bezahlten ihnen ihre Unternehmen zum Teil Prämien für die Ausübung konsularischer Tätigkeiten.1568 Auch konnten beispielsweise Prokuristen eines Handelshauses, die nebenbei als Honorarkonsuln fungierten, auf eine firmeninterne Beförderung zum Teilhaber und damit auf einen Aufstieg auf der Karriereleiter hoffen.1569 Zuletzt konnte ein Konsulamt aber auch in wirtschaftlich ereignislosen Zeiten schlichtweg für Beschäftigung sorgen und als Mittel gegen aufkommende Langeweile der Manager dienen.1570

			Zu guter Letzt gilt es zu klären, inwiefern für Händler Patriotismus ein Motiv war, als Honorarkonsul zu fungieren. Zunächst kann festgestellt werden, dass dieser Aspekt keine notwendige Bedingung für das Ausüben konsularischer Funktionen darstellte. Bei der Übernahme von Mandaten für Drittstaaten, wie dies zahlreiche britische wie auch schweizerische Händler taten, spielte Patriotismus überhaupt keine Rolle.1571 Wenn schweizerische Händler ihr Heimatland vertraten, war dies jedoch anders. In diesem Fall war Patriotismus, und damit nationale Identität, ein Faktor bei der Entscheidungsfindung,1572 wenn auch ein weitaus unwichtigerer als jener des Prestiges oder der Netzwerkbildung. Patriotismus spielte also eine gewisse Rolle bei der Ämterübernahme und war dabei keineswegs unvereinbar mit und entgegengesetzt zu den verschiedenen eigennützigen Motiven der Unternehmer. Ganz im Gegenteil, geschäftliche Interessen und patriotisches Pflichtbewusstsein standen nebeneinander und traten aus Sicht der Akteure widerspruchslos in Kombination auf. So konnte beispielsweise der bereits erwähnte Ernst Kern in seiner Funktion als Konsul nicht nur Prestige für seine eigene Firma, sondern gleichzeitig für die gesamte schweizerische Gemeinschaft in Hongkong und die Schweiz im Allgemeinen generieren. Durch dieses erhöhte Ansehen wollte Kern in der Lage sein, mehr schweizerische Uhren zu verkaufen, was nicht nur den Finanzen des eigenen Unternehmens zugutekommen, sondern auch Arbeitsplätze in der schweizerischen Uhrenindustrie sichern sollte.1573

			Ungeachtet der vielen Faktoren, die für die Übernahme konsularischer Ämter sprachen, waren schweizerische Händler keinesfalls Akteure, die ein bedingungsloses Streben nach politischer oder diplomatischer Macht an den Tag legten. Vereinzelt existierten Unternehmen, die aus Prinzip die Ausübung von honorarkonsularischen Funktionen ablehnten. Beispielsweise war die Nestlé & Anglo-Swiss Condensed Milk Co. grundsätzlich nicht bereit, die Schweiz zu vertreten. Sie wollte im Ausland aus geschäftlichen Gründen als rein britische Firma wahrgenommen und deshalb nicht mit der Schweiz in Verbindung gebracht werden. Dieses Prinzip galt insbesondere für die britischen Kolonien in Asien.1574 Für die überwiegende Zahl der schweizerischen Handelshäuser waren Konsulatsübernahmen aber keine Prinzipien-, sondern eine Abwägungsfrage zwischen Vorteilen und zum Teil erheblichen Nachteilen, die mit solch einem Amt einhergingen. Ob es erstrebenswert war, konsularische Posten für die eigene Firma zu sichern, hing also stets vom jeweiligen konkreten Zeitpunkt, Ort und Kontext der Entscheidung ab.

			Der wichtigste Aspekt, der gegen die Erlangung von Honorarkonsulaten sprach, war der Arbeitsaufwand, der mit dem Amt einherging und zum Teil erhebliche zeitliche Kapazitäten der Firmenmanager und -mitarbeiter absorbierte. Problematisch war dabei insbesondere die Doppelbelastung, die sich für das Personal aus der Tatsache ergab, gleichzeitig einen Geschäftsbetrieb organisieren zu müssen und ein Konsulat zu betreiben. Oftmals konnten die lokalen Filialen weder dem einen noch dem anderen Bereich in ausreichendem Masse gerecht werden. Konsulatsgeschäfte wurden immer wieder mit starker Verzögerung bearbeitet – ein Umstand, der wiederholt zu Kritik seitens des EPD führte. Gleichzeitig litten die Handelsgeschäfte, weil die konsularischen Aufgaben zu viel Zeit in Anspruch nahmen. Letzteres Problem äusserte sich vor allem dadurch, dass die Handelshäuser aufgrund zeitlicher Absorbierung durch die Honorarkonsulate auf manchen Märkten kaum noch Aktivität zeigen oder bei bestimmten Produkten sich nicht mehr aktiv um den Vertrieb kümmern konnten und damit Marktsegmente an die Konkurrenz verloren.1575 Auch die gewöhnliche geschäftliche Büroarbeit wurde durch die Laufkundschaft des Konsulats gestört. Dies verdeutlicht eine Klage der Singapur-Filiale von Diethelm & Co. aus dem Jahr 1921:

			Es macht manchmal den Anschein, als ob das Konsulat bei uns die Hauptsache und das Geschaeft die Nebensache ist. Mitten in der Geschaeftstaetigkeit wird man herausgerissen zur Erledigung konsularischer Angelegenheiten, ein halbes Dutzend Personen kommen mit verschiedenen Anliegen und unsere Kaeufer laufen uns davon.1576

			Tendenziell kann festgestellt werden, dass im Laufe des 19. und frühen 20. Jahrhunderts die Arbeitsbelastung durch die Honorarkonsulate immer weiter zu- und damit die Bereitschaft zur Übernahme der Posten abnahm. Hintergrund waren beispielsweise immer grösser werdende lokale Gemeinschaften, die es als Konsul zu betreuen galt, ein gesteigerter administrativer Aufwand oder die Ausübung der Konsulargerichtsbarkeit.1577 Besonders während und unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, also in Krisenzeiten, erreichten die konsularische Arbeitsbelastung und damit das Desinteresse am nebenamtlichen Konsularwesen einen Höhepunkt. Manche Firmen lehnten während solcher Phasen das Betreiben von Honorarkonsulaten vollständig ab,1578 andere forderten zumindest die Beifügung von Berufskanzlern und damit die Schaffung von gemischten Konsulaten, um die Arbeitsbelastung ein Stück weit zu senken (siehe dafür insbesondere die Kapitel 3.1 und 3.2).1579

			Während also Handelshäuser vor allem die wirtschaftlichen Nachteile einer honorarkonsularischen Tätigkeit für das Gesamtunternehmen im Blick hatten, war die Motivlage auf Ebene der individuellen Firmenmanager bzw. Honorarkonsuln anders gelagert. Bei ihnen standen die persönliche Arbeitsbelastung und die daraus resultierenden psychischen und physischen Gesundheitsfolgen im Vordergrund. Neben ihrer eigentlichen Handelstätigkeit mussten sie in Hochphasen zum Teil noch bis zu neun Stunden am Tag für Konsulatsaufgaben aufwenden, sodass sich Arbeitstage von ungefähr 16 Stunden ergaben. In tropischen Klimazonen wurden diese langen Arbeitszeiten aufgrund der Temperaturen als besonders belastend empfunden. Oft mussten Honorarkonsuln, ohne dafür eine finanzielle Entschädigung vom EPD zu erhalten, ihre Freizeit in Form von Überstunden oder Wochenendarbeit für Konsulatsaufgaben opfern.1580

			Die Arbeitsbelastung der individuellen Merchant Consuls ergab sich dabei nicht nur aus dem hohen Zeitaufwand bei den Konsulatsaufgaben. Genauso lag sie auch in den Firmenpolitiken und im grenzüberschreitenden Charakter der Handelsgeschäfte begründet. In den Geschäftsbetrieben der Handelshäuser herrschte, auch jenseits der Konsulatsfunktionen, in der Regel ein starker Personalmangel, der auf Ausfälle und die Fluktuation von Mitarbeitern zurückzuführen war. Das Asiengeschäft brachte die Eigenheit mit sich, dass alle Mitarbeiter in regelmässigen Abständen Heimaturlaube in Europa absolvieren durften, die oft fast ein Jahr dauerten. Auch kehrten sehr häufig und regelmässig Mitarbeiter dauerhaft in die Schweiz zurück. Der grenzüberschreitende Charakter der Geschäfte machte zudem häufige Geschäftsreisen oder die Versetzung von Mitarbeitern in andere Firmenfilialen innerhalb Asiens notwendig.1581 All diese Mobilität führte dazu, dass fast immer Mitarbeiter nicht vor Ort waren und dadurch die Personaldecke sehr dünn war und die Situation kaum Spielraum für Zusatzarbeiten liess. Verschärft wurde der Personalmangel noch durch Umweltrisiken, die in Asien vorhanden waren und zu denen vor allem (Tropen-)Krankheiten und Naturkatastrophen zählten. Schweizerische Händler fielen immer wieder, zum Teil über längere Zeit, als Arbeitskräfte aus oder verstarben sogar, weil sie an Typhus, Malaria, Cholera, Tollwut, Pocken, der japanischen Beulenkrankheit, Lungenentzündungen oder Tuberkulose erkrankten.1582 Auch Erdbeben, Wirbelstürme und Feuersbrünste zerstörten in regelmässigen Abständen geschäftliche Infrastrukturen, wodurch betriebliche Engpässe entstanden.1583 In zahlreichen Fällen führten diese verschiedenen Faktoren, die sich auf die persönliche Arbeitsbelastung der Honorarkonsuln auswirkten, zu Überlastungserkrankungen.1584 Die Firmenzentralen, die bestrebt waren, ein Maximum an Arbeitsleistung bei ihren Managern zu erzielen, hatten dafür nur bedingt Verständnis. Überlastung wurde schnell als Arbeitsunwilligkeit und persönliche Unfähigkeit des Managers vor Ort abgetan.1585

			Während also manche Unternehmen die Doppelbelastung ihres Führungspersonals zwischen Konsulat und Geschäft bewusst in Kauf nahmen, zwangen andere Firmen ihre konsularisch tätigen Manager zu Kündigungen oder anderenfalls zur Aufgabe der Konsulate, da aus ihrer Sicht die Geschäfte unter den Konsulatsaufgaben litten. Zum Teil erfuhren Honorarkonsuln auch Nachteile, wenn sie sich auf neue Stellen bewarben, weil manche potenziellen Arbeitgeber keine mit Konsulatsarbeiten belasteten Mitarbeiter einstellen wollten.1586 Honorarkonsulämter konnten also für die einzelnen Manager auch die eigene Karriere gefährden und waren daher nicht uneingeschränkt erstrebenswert.

			Der zweitwichtigste Faktor, der für schweizerische Handelsunternehmen gegen konsularische Funktionen sprach, war die Kostenfrage. Der Betrieb eines Honorarkonsulats verursachte beträchtliche finanzielle Aufwendungen, die nicht vom EPD, sondern von den Händlern getragen werden mussten.1587 Neben den Gehältern für das Personal kamen die Handelshäuser für die Bereitstellung von konsularischen Gebäuden sowie Büroräumen1588 und für deren Unterhalt, wie beispielsweise Reparaturen oder Heizkosten, auf. Auch die Ausstattung der Räumlichkeiten konnte sehr kostspielig sein, da Möbel in der Regel zu hohen Preisen aus Europa importiert wurden.1589 Ein Honorarkonsulat musste also aus Sicht der Unternehmen erst einmal zur Anbahnung vieler zusätzlicher Geschäfte führen, damit die zahlreichen damit verbundenen Ausgaben kompensiert werden konnten.1590 Für individuelle Firmenmanager konnte die Übernahme eines Konsulamts ebenfalls unattraktiv sein, weil teilweise weder das EPD noch ihre eigenen Unternehmen für die oben genannten Kosten aufkommen wollten. Die Honorarkonsuln mussten in diesen Fällen die Ausgaben aus privaten Mitteln bestreiten.1591

			Einen weiteren, wenn auch weniger wichtigen Nachteil sahen Handelshäuser in den Auswirkungen der konsularischen Arbeit auf die Arbeitsmoral ihrer Mitarbeiter. Sie befürchteten, dass eine Art «Konsulat-Mentalität» bei ihrem Personal Einzug halten könnte, womit eine verringerte geschäftliche Leistungsbereitschaft assoziiert wurde.1592 In diesem Zusammenhang wurde befürchtet, dass die Honorarkonsuln sich zunehmend als Staatsmänner und weniger als Geschäftsleute sahen und sich somit mehr für die Erlangung von persönlichem Prestige als für die Erzielung von Unternehmensgewinnen interessierten.1593 Im Fall von gemischten Konsulaten, die eigentlich eine Entlastung für die Firmen mit sich bringen sollten, standen Handelsfirmen ebenfalls einer solchen «Beamtenmentalität» bei den aus Bern entsandten Berufskanzlern kritisch gegenüber.1594

			3.5 Aufgabenfelder von Honorarkonsuln: Von Staatsbürgerbetreuung und Wirtschaftsförderung bis zu politischen Funktionen

			Nachdem geklärt wurde, worin die Motive bestanden, schweizerische Händler als Honorarkonsuln einzusetzen oder sich selbst als ein solcher nebenamtlicher Staatsvertreter zu engagieren, stellt sich noch die Frage, welche Aufgaben und Funktionen Honorarkonsuln in der Praxis ausübten. Auch wenn es dafür bis 1963 keine verbindliche internationale bzw. völkerrechtliche Regelung gab (siehe Kapitel 3.1), wurden idealtypisch der Diplomatie, also den Gesandtschaften, politische Funktionen zugeschrieben, während das Konsularwesen nach gängiger Sichtweise für nicht politische Vorgänge, nämlich vor allem für die Betreuung der eigenen Staatsbürger im Ausland und für die Wirtschaftsförderung zuständig war.1595

			Auf den ersten Blick, aber wie weiter unten ersichtlich wird nicht auf den zweiten, spiegelten sich diese Funktionen, die typischerweise mit Konsuln assoziiert wurden, auch im schweizerischen Fall wider.1596 Eidgenössische (Honorar-)Konsuln waren dafür zuständig, die Emigration ihrer Landsleute zu begleiten, für deren Schutz zu sorgen und in Not geratene Schweizer im Ausland zu unterstützen.1597 Sie hielten engen Kontakt zu den Konsuln anderer Staaten an ihrem jeweiligen Ort und zu den lokalen Behörden des Empfangsstaates – nicht zuletzt um die Anliegen von Schweizern gegenüber letztgenannten Stellen zu vertreten.1598 Sie übten darüber hinaus umfangreiche zivilrechtliche bzw. zivilstandsamtliche Funktionen aus, indem sie beispielsweise Pässe und Urkunden ausstellten, Eheschliessungen vollzogen, Todesfälle administrativ abwickelten, die Eintreibung der Militärsteuern erledigten, Beglaubigungen ausstellten oder Immatrikulationsregister der Schweizer in ihrem Konsularbezirk führten.1599 Kurzum, schweizerische Honorarkonsuln wurden zu «Rechtsbeiständen und Notaren für die Angelegenheiten schweizerischer Landsleute».1600 Auch fungierten Honorarkonsuln teilweise, wie in den Kapiteln 3.1 und 3.2 zu sehen war, im Rahmen der Konsularjurisdiktion als Richter in Verhandlungen, die schweizerische Staatsbürger involvierten.

			Auf wirtschaftlicher Ebene sollten schweizerische Honorarkonsuln Berichte über die Lage des Handels in ihrem jeweiligen Konsularbezirk anfertigen, wirtschaftliche Auskunfts- und Vermittlungsdienste versehen oder zum Beispiel Werbung im Ausland für touristische Reisen in die Schweiz machen.1601 Eine andere zentrale wirtschaftliche Aufgabe kam Konsuln in der Organisation und Kontrolle des globalen Schiffhandels zu. Kleinstaaten, die als typische seefahrende Nationen galten, wie Schweden, Norwegen oder Dänemark, unterhielten ein dichtes Netz von Honorarkonsulaten in den wichtigsten Hafenstädten, um die Schiffe, die unter eigener Flagge fuhren, abfertigen zu können. Für die Schweiz und ihre Honorarkonsuln spielte aufgrund des Mangels an schweizerischen Handelsschiffen dieser Aspekt praktisch keine Rolle.1602 Schweizerische Händler allerdings, die als Konsuln für kleinere seefahrende Nationen fungierten, waren genauso von diesen Aufgaben betroffen.

			Was bedeutete die Abfertigung von Schiffen konkret? Honorarkonsuln hatten die Aufgabe, sowohl die Gesetze des Staates im asiatischen Anlegehafen als auch die des Heimat- bzw. Flaggenstaates gegenüber den Schiffseignern durchzusetzen. Beim Einlaufen in einen Hafen mussten Kapitäne ihre Schiffspapiere dem Konsul desjenigen Staates aushändigen, bei dem das Schiff registriert war. Der Konsul gab diese Unterlagen erst wieder beim Auslaufen der Schiffe zurück und nur unter der Bedingung, dass der Kapitän eine Freigabe der lokalen Behörden vorweisen konnte, die insbesondere eine Bestätigung über die Zollabfertigung beinhaltete. Honorarkonsuln spielten also eine wichtige Rolle dabei, sicherzustellen, dass die Regularien des Gastlandes eingehalten und Zollabgaben entrichtet wurden.1603

			Die Inbesitznahme der Schiffspapiere ermöglichte den Konsuln auch weitreichende Kontrollfunktionen, was die Einhaltung der Gesetze des Flaggenstaats anging. Beispielsweise konnte ein Honorarkonsul die Ladelisten eines Schiffs bereits vor Abfahrt in die Heimat auf Konformität mit den Zollbestimmungen des Flaggenstaats überprüfen und die heimischen Zollbehörden bei Verdachtsfällen vorwarnen.1604 Vor allem aber waren Honorarkonsuln durch die Inspektion der Papiere in der Lage, Fälle von «Flaggenmissbrauch» aufzudecken, wenn ausländische Schiffseigner zu Unrecht oder mit unlauteren Motiven unter der Flagge des von den Honorarkonsuln vertretenen Staates fuhren. Beispielsweise entzog der Honorarkonsul des Königreichs Hawaii für Hongkong, der ein britischer Händler war, dem unter hawaiianischer Flagge fahrenden Schiff Daniel Jean Richards 1872 die Papiere und die Registrierung. Hintergrund dafür war, dass die Schiffseigner nicht wie vorgeschrieben Hawaiianer, sondern Schweizer waren und sich die Schiffspapiere unter Vortäuschung falscher Tatsachen in Japan erschlichen hatten. Es handelte sich bei den Eigentümern um die schweizerische Handelsfirma C. & J. Favre-Brandt & Co., die erfolgreich in Japan operierte.1605 Das schweizerische Handelshaus war damit keineswegs ein Einzelfall, denn es zeigten zahlreiche ausländische Firmen ein Interesse an hawaiianischen Schiffsregistrierungen, um die gesetzlichen Bestimmungen ihrer eigentlichen Heimatstaaten zu umgehen.1606 Auch wenn die Motive von C. & J. Favre-Brandt & Co., unrechtmässig die hawaiianische Flagge für ihr Schiff zu nutzen, nicht überliefert sind, waren diese aber in jedem Fall etwas anders gelagert als bei anderen Ausländern. Denn die Schweiz trat bis 1941 nicht als Flaggenstaat in Erscheinung und genehmigte bis dahin keine Registrierungen von Hochseeschiffen.1607 Dem schweizerischen Handelshaus ging es also weniger um die Umgehung schweizerischer Gesetze. Es war vielmehr darauf angewiesen, irgendeinen fremden Flaggenstaat zu finden, um überhaupt als Reeder fungieren zu können. Warum die Wahl der Firma gerade auf Hawaii fiel, ob also die Registrierung bei dem Inselkönigreich beispielsweise besonders einfach war oder die gesetzlichen Regelungen ausgesprochen vorteilhaft, ist nicht rekonstruierbar. Insgesamt betrachtet war die Aufgabe von Konsuln also nicht so sehr, den globalen Schiffshandel an sich zu ermöglichen, sondern vielmehr, ihn in geordnete, standardisierte und vor allem staatlich regulierte Bahnen zu lenken.

			Das Königreich Hawaii nutzte seine Honorarkonsuln zur Durchsetzung von Regularien aber auch noch auf anderer Ebene – und zwar jener der Migration. Der Inselstaat war auf die Zuwanderung von Arbeitskräften für seine Plantagenwirtschaft angewiesen, die meistens im Rahmen des sogenannten Coolie-Trades aus Japan oder China kamen. Um die Attraktivität und den Ruf Hawaiis bei Emigranten zu steigern, sollten per Gesetz gute Arbeitsbedingungen geschaffen und somit ein Kontrapunkt zu den teils unmenschlichen und von Ausbeutung geprägten Zuständen im Coolie-Trade gesetzt werden. Die Einhaltung dieser Normen sollten die hawaiianischen Honorarkonsuln bereits in den Verschiffungshäfen kontrollieren.1608 Im Allgemeinen zeigt das Beispiel Hawaiis auch, dass Honorarkonsuln als zentrale Akteure in Migrationsnetzwerken fungierten, die der Beschaffung von ausländischen Arbeitskräften dienten, und damit Aufgaben ausübten, die weit über ein klassisches Verständnis von konsularischer Wirtschaftsförderung hinausgingen.1609

			(Honorar-)Konsuln zahlreicher Staaten übten in der Praxis, speziell in aussereuropäischen und kolonialen Kontexten wie in Asien, oftmals auch politische Funktionen aus, die üblicherweise diplomatischen Vertretern zugesprochen wurden. Dies lag unter anderem daran, dass viele Staaten bis in das 20. Jahrhundert hinein keine Gesandten in solchen Weltregionen installierten und viele Konsuln im Rahmen der Exterritorialität über eine grosse Kompetenzfülle verfügten. Die jeweiligen Konsuln verhandelten so in politischen Angelegenheiten direkt mit den Behörden des Gastlandes. Im Fall der zahlreichen Staaten, die vor allem im 19. Jahrhundert auf Honorarkonsuln zurückgriffen, waren es sogar nebenamtliche Vertreter und keine Berufskonsuln, die diese Funktionen in der Regel übernahmen. Ob politische Aufgaben in den Händen von Berufs- oder Honorarkonsuln lagen, war also zu einem grossen Teil eine Frage der Professionalisierung der Aussenvertretungssysteme. Auf jeden Fall im 19., aber auch noch zum Teil in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts übten je nach Entsendestaat (Honorar-)Konsuln politische Funktionen aus.1610 

			Die Schweiz war einer der herausragendsten Fälle, wenn nicht gar das Paradebeispiel für die Nutzung von Honorarkonsuln für politische Zwecke. Noch kurz nach dem Ersten Weltkrieg waren die Sphären von politischer und ökonomischer Aussenvertretung so hochgradig vermischt wie in kaum einem anderen europäischen Land. Die überwiegende Zahl der schweizerischen Aussenvertretungen waren Honorarkonsulate, die auch politische Funktionen übernahmen, und sofern es schweizerische Gesandtschaften überhaupt gab, hatten diese oft auch wirtschaftliche Aufgaben.1611 Und wie bereits in Kapitel 3.2 zu sehen war, stützte sich das schweizerische Konsularwesen auch noch bis zum Zweiten Weltkrieg überwiegend auf nebenamtliche konsularische Vertreter in Asien. Es handelte sich also um schweizerische Aussenbeziehungen, «wenn der Gesandte Konsulardienst versieht und der Konsul als Minister amtet!».1612 

			Ein gutes Beispiel für solche politischen Funktionen von Händlern in konsularischen Diensten der Schweiz ist der Fall Leonid Bryners. Dieser fungierte, wie bereits in Kapitel 3.2 beschrieben, unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg informell als schweizerischer Konsulardelegierter in Vladivostok – einem politisch sehr sensiblen Ort, an dem der Bundesrat unter keinen Umständen offizielle Vertretungen etablieren wollte. Der Sekretär und Firmenmitarbeiter des Konsulardelegierten, ebenfalls ein Schweizer namens Henry Nicolet, arbeitete Bryner und damit dem EPD in konsularischen Fragen zu. Seine Aufgaben waren dabei äusserst politischer Natur. Nicolet, der Russisch sprach, besuchte regelmässig die Sitzungen des lokalen Parlaments, führte informelle Gespräche mit Politikern auf den Fluren der Volksvertretung und verfasste auf dieser Basis politische Berichte für das EPD. Auch verfügte er über ausgezeichnete Kontakte in politischen, militärischen und diplomatischen Kreisen, die er für die konsularische Informationsgewinnung nutzen konnte. Das EPD profitierte also besonders in Krisenregionen von den informellen politischen Aktivitäten nebenamtlich tätiger konsularischer Vertreter.1613

			3.6 Kapitelfazit

			Wie gezeigt werden konnte, fungierten schweizerische Kaufleute in Asien parallel zu ihren geschäftlichen Aufgaben in grossem Umfang als sogenannte Merchant Consuls, d. h. als Honorarkonsuln für die Schweiz und verschiedene Drittstaaten.

			Die Schweiz unterhielt bis in die frühen 1860er-Jahre keine Konsulate oder sonstigen Aussenvertretungen in Ost- und Südostasien. Gleichzeitig liessen sich immer mehr schweizerische Händler in diesen neuen Märkten nieder und benötigten dabei für die Absicherung ihrer Geschäfte diplomatisch-konsularische Rückendeckung. Aus Mangel an eidgenössischen Aussenvertretungen stellten sich diese frühen schweizerischen Kaufleute unter den Schutz von kolonialen Grossmächten, die bereits staatliche Vertreter vor Ort hatten und mit Kanonenbooten die Interessen ihrer eigenen Landsleute und die der Schweizer durchsetzen konnten (siehe Kapitel 1.2).

			Mit der Eröffnung eines ersten schweizerischen Konsulats in Manila im Jahr 1862 und einigen weiteren in den Folgejahren etablierte sich bis zum Ersten Weltkrieg ein genuin «schweizerischer Konsulartypus», was bedeutete, dass sich die Schweiz fast ausschliesslich durch Merchant Consuls im asiatischen Ausland vertreten liess und nicht durch Berufskonsuln. Zahlreiche Staaten, und insbesondere Kleinstaaten, verfolgten aufgrund beschränkter Ressourcen eine Strategie des Rückgriffs auf ehrenamtlich tätiges Personal, aber die Schweiz trieb dieses Prinzip auf die Spitze und unterhielt ein konsularisches Milizsystem in Reinform, wie es im internationalen Vergleich kaum anzutreffen war. Die Merchant Consuls vor Ort, die dieses System stützten und unterhielten, waren fast ausnahmslos wohlhabende und gesellschaftlich angesehene Schweizer, die als Inhaber oder leitende Manager eines der führenden schweizerischen (oder anderen ausländischen) Handelshäuser in Asien fungierten. 

			Der Erste Weltkrieg hatte eine Schockwirkung und offenbarte die Missstände des genuin schweizerischen Konsulartypus. Infolgedessen erfolgte eine Teilprofessionalisierung des Systems, das sich aber immer noch massgeblich auf schweizerische Händler abstützte, nur in abgewandelter Form. Das EPD bzw. der Bundesrat gewährte zunehmend die Etablierung von Berufskonsulaten und die Beifügung von Berufskanzlern zu den Honorarkonsulaten (gemischte Konsulate), um die Merchant Consuls zu entlasten und die offizielle Diplomatie zu stärken. Gleichzeitig wurde mit der Schaffung der Kategorie der Konsularkorrespondenten ein neues Element des Milizsystems etabliert, wodurch Händler in inoffizieller Weise eingesetzt werden konnten und so der Weg für informelle Formen der Diplomatie geebnet wurde. In der Tat waren Kaufleute, die stets als «Privatpersonen» deklariert werden konnten, bestens geeignet, um in politisch heiklen Kontexten jenseits des diplomatischen Protokolls zu operieren. Auch in der dritten Phase des schweizerischen Konsularwesens (1933–1945) wurde mit der Etablierung von Konsularagenten ein weiteres Instrument für die Betreibung inoffizieller Diplomatie geschaffen. 

			Von 1862 bis 1945 wurde das schweizerische Konsularnetz immer wieder erweitert. Die Eröffnung neuer Vertretungen erfolgte aber nicht gleichmässig, weder in geografischer noch in zeitlicher Hinsicht, sondern vielmehr ungeplant und zufällig. Es hing von den Akteuren ab, die im jeweiligen Kontext am einflussreichsten waren, ob Konsulate errichtet wurden und welche Organisationsform diese annahmen. Allgemein kann festgestellt werden, dass Wirtschaftsvertreter einen starken Einfluss auf die Ausgestaltung des schweizerischen Konsularwesens hatten. Grund dafür war, dass Konsulate in Asien vor allem der Wirtschaftsförderung dienen sollten und die Bundesverwaltung so schwach ausgeprägt war, dass die staatlichen Stellen in hohem Masse auf die Informationen der interessierten Wirtschaftskreise bei der politischen Entscheidungsfindung zurückgreifen mussten. In der Frühphase der schweizerischen Handelspräsenz in Asien waren es vor allem in der Schweiz ansässige Industrielle und Händler-Fabrikanten, welche die Etablierung von Konsulaten bei den Bundesbehörden forcierten, um den Export ihrer Industrieerzeugnisse in neue Absatzmärkte fördern zu können. Im Laufe der Zeit, als die lokalen schweizerischen Handelsgemeinschaften in Asien immer weiter anwuchsen, wurden aber die eigentlichen Asienhändler, und dabei vor allem die grossen Transithandelsfirmen, politisch immer wirkmächtiger. Diese Wirtschaftskreise konnten über persönliche Netzwerke, über ihren Rückhalt in den schweizerischen Gemeinschaften vor Ort und in geringerem Umfang über Wirtschaftsverbände in der Schweiz, also über Lobbying, mitbestimmen, wo Aussenvertretungen eröffnet wurden, welche Organisationsform diese annahmen und mit welchen Händlerpersönlichkeiten Honorarkonsulate besetzt wurden. Auch die Gruppe der lokalen Berufsgesandten und -konsuln sowie Honorarkonsuln, die mit der Zeit immer grösser wurde, und sogar das EPD, das normalerweise zurückhaltend und passiv agierte, spielten in der Zwischenkriegszeit zunehmend eine Rolle bei konsularischen Entscheidungen.

			Schweizerische Händler in Asien fungierten nicht nur als Honorarkonsuln für die Schweiz, sondern auch für andere kleine Drittstaaten, die über keine geeigneten eigenen kaufmännischen Landsleute vor Ort verfügten, die sie mit konsularischen Ämtern betrauen konnten. Schweizerische Kaufleute waren bei vielen Regierungen besonders beliebt als konsularische Vertreter, weil sie an praktisch sämtlichen Orten zu den einflussreichsten, angesehensten und am besten vernetzten Geschäftsleuten gehörten. Ein erfolgreicher Kaufmann zu sein, ermöglichte es auch, Konsul zu werden. Honorarkonsularische Funktionen waren vor allem ein Phänomen des 19. Jahrhunderts. Da viele Kleinstaaten, die schon früh in Asien Vertretungen etabliert hatten, darunter auch die Schweiz, ihre konsularischen Dienste sukzessive professionalisierten, nahmen auch für schweizerische Händler in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Möglichkeiten ab, als Merchant Consuls zu fungieren. Gleichwohl verschwand das Honorarkonsularwesen nicht vollständig, sondern schwächte sich nur ab und verlagerte sich. An weniger wichtigen Orten unterhielten sehr viele Staaten auch weiterhin nebenamtliche Vertretungen. Und auch im 20. Jahrhundert gab es immer wieder Newcomer-Nationen, die noch über keine nennenswerten lokalen Handelsgemeinschaften und über keine Konsulate verfügten und somit auf schweizerische Merchant Consuls setzten.

			Ihre honorarkonsularischen Tätigkeiten bauten schweizerische Kaufleute in Asien nicht aus dem Nichts auf. Sie orientierten sich vielmehr am Vorbild der britischen Händler, die im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert das Konzept der Honorarkonsuln aus Europa nach Asien transferiert und dort adaptiert hatten. Ab den 1860er-Jahren kopierten schweizerische Händler diesen britischen Ansatz, formten daraus aber ein ganz eigenes konsularisches System schweizerischer Prägung. Schweizerische Kaufleute strebten teilweise deshalb danach, honorarkonsularische Ämter zu übernehmen, um in Ergänzung zu den politisch-diplomatischen Werkzeugen der Kolonialverwaltungsfunktionen und des Lobbyismus ihre Geschäftsumgebungen zu formen. Dies war vor allem eine Strategie während des 19. Jahrhunderts in informell-kolonialen Räumen und äusserte sich beispielsweise in dem Versuch, konsularisch tätig zu werden, um unliebsame rechtliche Vorschriften zu umgehen. Die zwei wirkmächtigsten Motive, die für die Kaufleute ab den 1860er-Jahren bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs handlungsleitend waren, stellten jedoch die Generierung von Prestige und der Aufbau neuer Netzwerke dar. Ein gesteigertes Ansehen als Konsul und neue Kontakte zu Behörden und Unternehmen, die bei der Amtsausübung entstanden, sollten sich positiv auf die Geschäfte der Handelshäuser auswirken. Schweizerische Kaufleute strebten jedoch nicht um jeden Preis nach konsularischen Ämtern, sondern lehnten diese auch oft genug ab, weil sie mit beträchtlichen persönlichen und finanziellen Belastungen und einem enormen Arbeitsaufwand einhergehen konnten. Dies war vor allem während und unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg der Fall.

			Staatliche Akteure wiederum trugen die Entstehung eines stark ausgeprägten honorarkonsularischen Systems in Asien mit und schufen dadurch die Freiräume, die Händler brauchten, um diplomatisch-konsularisch tätig werden zu können. Kleinstaaten, wie die Schweiz, hatten aufgrund beschränkter finanzieller Ressourcen ein inhärentes Eigeninteresse daran, konsularische Aufgaben an Geschäftsleute zu delegieren, zumal diese über eine lokale und wirtschaftliche Expertise verfügten, die in einer rein staatlich organisierten Verwaltung erst mühsam hätte aufgebaut werden müssen. Koloniale Grossmächte sowie Regierungen von informell-kolonialen Staaten, wie China und Japan, blickten kritisch auf die honorarkonsularische Praxis von europäischen Kleinstaaten. Aufgrund von Sachzwängen, die im internationalen Staatensystem angelegt waren, waren sie jedoch dazu gezwungen, diese zu tolerieren.

			Honorarkonsuln wurden allgemein zwei praktische Aufgabenbereiche zugeschrieben. Zum einen sollten sie die Staatsbürger des Entsendestaates im Ausland betreuen und dabei auch zivilstandsamtliche Funktionen übernehmen. Zum anderen waren sie für den Bereich der Wirtschaftsförderung, also für die Unterstützung der heimischen Exportindustrie und des Handels, zuständig. In diesem Kontext fungierten sie in den Häfen Asiens auch als Kontrollinstanzen für den globalen Schiffshandel. Sie halfen, diesen in geordnete, standardisierte und staatlich regulierte Bahnen zu lenken. Politische Funktionen wurden Honorarkonsuln gemeinhin nicht zugesprochen. Diese waren idealtypisch der hohen Diplomatie und damit den Gesandten eines Staates vorbehalten. Wie gezeigt werden konnte, übten Schweizer, die als Merchant Consuls für die Schweiz tätig waren, allerdings in der Praxis umfangreiche politische Funktionen aus, da sie oftmals die einzigen staatlichen Vertreter vor Ort waren. Besonders in politisch sensiblen Kontexten und Krisenregionen profitierte das EPD von dem informellen Agieren der Merchant Consuls. Die mit Abstand wichtigste politische Funktion von Honorarkonsuln in Asien waren ihre Aktivitäten im Rahmen der «Guten Dienste» während der beiden Weltkriege, die in den Bereich der hohen internationalen Kriegs- und Friedensdiplomatie fielen und damit eigentlich eine exklusive Domäne von Gesandten darstellten. Diese politische Funktion wird ausführlich im nächsten Kapitel beleuchtet, das sich mit den krisendiplomatischen Funktionen von Händlern beschäftigt.
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			4 Zwischen weissem und rotem Kreuz: Schweizerische Kaufleute als Akteure der humanitären Diplomatie und der Krisendiplomatie

			 

			 

			 

			 

			 

			Schweizerische Händler engagierten sich nicht nur in den Bereichen der Kolonialadministration, des Lobbyings und des Honorarkonsularwesens, sondern übten auch eine weitere politisch-diplomatische Funktion aus. Sie betätigten sich häufig, besonders während bewaffneter Konflikte, im Feld der humanitären Diplomatie und der Krisendiplomatie. Dieses Engagement stand in enger Verbindung mit dem neutralen Status der Schweiz, der schweizerischen Kaufleuten diplomatische und humanitäre Betätigungsräume eröffnete, die Händlern anderer Nationalität in der Regel verschlossen blieben. Im Wesentlichen konzentrierte sich die Arbeit der schweizerischen Händler in Kriegs- und Krisensituationen darauf, in Ost- und Südostasien als Repräsentanten zweier institutioneller Gruppen aufzutreten: Sie fungierten zum einen als Vertreter der Interessen von Krieg führenden Staaten und deren Staatsbürgern im Rahmen der schweizerischen «Guten Dienste» und zum anderen als Repräsentanten von internationalen Organisationen mit Sitz in der Schweiz, vor allem des IKRK. Schweizerische Kaufleute bewegten sich also in einem diplomatischen Aktionsfeld zwischen weissem und rotem Kreuz.

			Diese Krisenaktivitäten wiesen starke Querverbindungen zu und Überschneidungen mit dem Bereich des Honorarkonsularwesens und bedingt auch zu dem der Kolonialadministration auf, was die personelle Situation, die praktischen Funktionen und die Motive der Händler betraf: Mit Mandaten zur Vertretung fremder Interessen wurde der Schweizer Staat und nicht etwa Handelsunternehmen betraut. Ungeachtet dessen übten vor Ort und in der Praxis die verschiedenen Gesandten und Konsuln der Schweiz diese Aufgaben aus. Und da die Schweiz in Asien (und auch weltweit) zu grossen Teilen auf nebenamtliches konsularisches Personal zurückgriff, das aus den Reihen der lokalen schweizerischen Händlergemeinschaften rekrutiert wurde (siehe Kapitel 3.1 bis 3.3), waren es eben in vielen Fällen Kaufleute, die in der Praxis die schweizerischen «Guten Dienste» in Asien für das EPD versahen. Honorarkonsularische Arbeit war in Krisenzeiten daher weitgehend deckungsgleich mit krisendiplomatischer Tätigkeit. Auch internationale Organisationen, wie das IKRK, verfügten kaum über eigenes professionelles Personal vor Ort und nahmen zu grossen Teilen genauso die Hilfe von schweizerischen Händlern in Asien in Anspruch. Wie das Beispiel von Richard von der Crone im Stadtrat der internationalen Niederlassung von Shanghai gezeigt hat, konnten auch schweizerische Händler in kolonialen Stadtverwaltungen während Kriegen ähnliche Funktionen wie die (häufig aus den Reihen der Kaufleute rekrutierten) lokalen Vertreter des IKRK und der Abteilung für fremden Interessen des EPD ausüben, indem sie die Versorgung der ausländischen Zivilbevölkerung in den Vertragshäfen mit Lebensmitteln und Hilfsgütern sicherstellten (siehe Kapitel 1.5). Die Motive der Händler zur Übernahme kolonialer Ämter überschnitten sich, wenn auch nicht in Friedens-, so gerade in solchen Kriegszeiten, stark mit denen in den Bereichen des Honorarkonsularwesens und der Krisendiplomatie. So war ein wichtiger Grund für ein humanitäres Engagement in Krisenzeiten, sei es in der Funktion als kaufmännischer Kolonialverwalter, als honorarkonsularischer Vertreter der «Guten Dienste» oder als merkantiler IKRK-Delegierter, dass darüber Prestige und Netzwerke generiert werden konnten.1614 Die unterschiedlichen politisch-diplomatischen Betätigungsfelder von Händlern verschmolzen und integrierten sich also in Kriegs- und Krisenzeiten deutlich und wurden auf die besonderen Bedürfnisse und Anforderungen zur Bewältigung von Notsituationen ausgerichtet.

			Im Folgenden wird die organisationale und personelle Entwicklung der Beteiligung von schweizerischen Händlern im Bereich der humanitären Diplomatie und der Krisendiplomatie unter die Lupe genommen. Dabei wird ein Bogen von den zaghaften Anfängen im 19. Jahrhundert bis zum Kulminationspunkt der spezifisch schweizerischen merkantilen Krisenbetätigung während des Zweiten Weltkriegs geschlagen. Die Übernahme honorarkonsularischer Funktionen war während des 19. Jahrhunderts und in abgeschwächter Form in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das wichtigste politisch-diplomatische Instrument schweizerischer Kaufleute zur Förderung von Prestige und Netzwerkbildung (siehe Kapitel 3). Während des Zweiten Weltkriegs lösten die Krisendiplomatie und die humanitäre Diplomatie das Honorarkonsularwesen als zentrales Werkzeug zur Erlangung dieses Ziels ab.

			4.1 Zaghafte, rudimentäre und unsystematische Anfänge: Krisendiplomatische Funktionen von schweizerischen Händlern bis zum Zweiten Weltkrieg

			Grundsätzliche Dominanz britischer Händler in der humanitären Diplomatie

			Genauso wie in den anderen politisch-diplomatischen Tätigkeitsbereichen von Geschäftsleuten waren es erst einmal keine Schweizer, sondern vor allem Briten, aber auch Amerikaner, Deutsche oder Franzosen, die die grundlegenden Strukturen humanitärer Diplomatie in Asien aufbauten, unterhielten und dominierten. Diese humanitären Grossmachtrepräsentanten waren keine homogene Personengruppe, sondern setzten sich aus Berufsdiplomaten und -konsuln, Kolonialverwaltern, Missionaren, Hilfsorganisationsvertretern und zu einem grossen Teil auch Kaufleuten zusammen. Am Beispiel Chinas lässt sich zeigen, dass sich diese Aktivitäten in zwei Bereichen äusserten. Zum einen wurden verschiedene «Relief Funds» für die immer wiederkehrenden Hungersnöte oder für humanitäre Notlagen im Rahmen von kriegerischen Auseinandersetzungen für die chinesische Bevölkerung aufgesetzt, entweder als internationale Kooperationen oder als Massnahme einer einzelnen ausländisch-nationalen Gruppe.1615 Zum anderen fungierten führende Handelshäuser vor Ort als Repräsentanten und Mittelsmänner für internationale Organisationen, die humanitäre Missionen in China durchführen wollten.

			Zur ersten Kategorie gehörte beispielsweise der 1937 ins Leben gerufene British Fund for the Relief of Distress in China, der das Ziel hatte, möglichst viel Geld in London einzusammeln, um den zahlreichen chinesischen Flüchtlingen nach Ausbruch des Zweiten Japanisch-Chinesischen Kriegs im Jahr 1937 Kleidung und Medizin zukommen lassen zu können. Der Hilfsfonds war eine Initiative der britischen China Association, des politischen Sprachrohrs und Hauptinteressenverbands der führenden britischen Unternehmen in China.1616 Die organisationalen Strukturen von Lobbyorganen konnten also auch für humanitäre Funktionen eingesetzt werden. Schlussendlich war der Fonds eine Kooperation zwischen der China Association, der British Red Cross Society und der Conference of British Missionary Societies und stand unter der Schirmherrschaft des Lord Mayor of London. Präsident und Vizepräsident waren der britische Botschafter in China respektive der Gouverneur von Hongkong. Im Exekutivkomitee des Fonds war neben führenden britischen Händlern beispielsweise auch Dame Rachel Crowdy als Repräsentantin der British Red Cross Society vertreten,1617 die ein paar Jahre zuvor als Leiterin der Social Questions and Opium Traffic Section des Völkerbundes fungierte hatte.1618 Neben dieser rein britischen Initiative gab es 1937 mit der gleichen Zielsetzung auch noch internationale und zahlreiche kleinere Hilfsfonds, an denen sich die britischen Händler beteiligten.1619

			Bei der zweiten Kategorie humanitärer Aktivitäten von ausländischen Händlern, nämlich der Vertretung von internationalen Organisationen in China, wurden britische Unternehmen stark bevorzugt. Internationale Organisationen mit Sitz in Europa verfügten selten über eigene Organisationsstrukturen in Asien und waren auf die Hilfe von bestens vernetzten Akteuren auf lokaler Ebene angewiesen. Wenn es beispielsweise um die Verschiffung von Hilfsgütern nach Asien ging, boten sich besonders Handelshäuser als Kooperationspartner an, da das grenzüberschreitende Bewegen von Waren zu ihrem Alltagsgeschäft gehörte. Die grössten und einflussreichsten Handelsfirmen waren daher genau die richtigen Ansprechpartner für eine Organisation, und das waren in China britische Unternehmen wie Jardine, Matheson & Co. So verwundert es auch nicht, dass genau diese Firma ebenfalls zu Beginn des Zweiten Japanisch-Chinesischen Kriegs vom Völkerbund engagiert wurde, die Verschiffung von Hilfslieferungen nach China zu übernehmen und über ihre ausgezeichneten Kontakte zu den Zollbehörden eine Genehmigung zur abgabenfreien Einfuhr der Güter zu erlangen.1620

			Schweizerische Händler waren also gewöhnlich nicht die primären Triebkräfte beim Aufbau von Strukturen der humanitären Diplomatie in Ost- und Südostasien. Gleichwohl konnten sie immer wieder an Initiativen andocken und aktiv partizipieren, die vor allem auf Akteure der Grossmächte zurückgingen. Beispielsweise gelang es dem schweizerischen Seidenhändler Ernst de Bavier (E. Bavier & Co.), von 1906 bis 1907 in Shanghai Mitglied des Leitungskomitees des Central China Famine Relief Funds zu werden. Dieser sowohl chinesisch als auch international organisierte Hilfsfonds hatte zum Ziel, Geld in Europa, Amerika und China für die Versorgung der Bevölkerung während einer der grossen Hungersnöte in den Provinzen Shandong, Henan, Anhui und Jiangsu zu sammeln. Das Leitungskomitee bestand sowohl aus chinesischen Würdenträgern – darunter auch dem Vorsitzenden des Gremiums Lü Haihuan (呂海寰), der amtierender chinesischer Aussenminister war – als auch ausländischen Repräsentanten. Zu Letzteren gehörten beispielsweise die Generalkonsuln von Grossbritannien, den USA, Frankreich und Japan sowie der Brite Herbert Elgar Hobson, einer der stellvertretenden Vorsitzenden des Exekutivkomitees und im Hauptberuf Commissioner der chinesischen Seezollbehörde (Chinese Maritime Customs Service). Ebenfalls vertreten waren Repräsentanten führender britischer, deutscher und amerikanischer Handelshäuser. Ernst de Bavier war als schweizerischer Kaufmann eine Ausnahmeerscheinung in dem hochkarätig besetzten Leitungskomitee. Seine Partizipation verdeutlicht aber, dass auch schweizerische Geschäftsleute hin und wieder in den kleinen Kreis von Politikern, Beamten, Diplomaten und Unternehmern aufsteigen konnten, der humanitäre Grossprojekte bzw. Hilfsfonds organisierte.1621 Neben dieser aktiven Tätigkeit in dem Leitungskomitee unterstützte de Bavier, genauso wie auch das schweizerische Handelshaus Gebrüder Volkart, den Hilfsfonds mit Spendenzahlungen. Listen mit den Namen der Spender und mit der Höhe der Zuwendungen wurden in den wichtigsten lokalen Zeitungen publiziert, sodass das karitative Engagement das Ansehen der schweizerischen Handelsfirmen in der Öffentlichkeit steigerte.1622 

			Auch im Bereich der Vertretung von internationalen Hilfsorganisationen, in den britische Handelshäuser stark involviert waren, konnten schweizerische Kaufleute aktiv werden. Während der Völkerbund zu Beginn des Zweiten Japanisch-Chinesischen Kriegs vor allem auf die Dienste von Jardine, Matheson & Co. zurückgriff, nutzte das IKRK zur gleichen Zeit für die Lieferung von medizinischem Material an die chinesische Rotkreuzgesellschaft einen schweizerischen Händler in Hongkong, Harry August Keller (Ed. A. Keller & Co.), der gleichzeitig als Konsularagent und ab 1938 als Vizekonsul für die Schweiz fungierte. Keller sollte als lokale «personne de toute confiance»1623 bzw. als Korrespondent des IKRK die Anlandung der Güter mit mehreren Schiffen in Hongkong überwachen und damit sicherstellen, dass diese ohne Beschädigungen, Verluste und Zeitverzögerungen weitergeleitet werden konnten.1624 Ob Keller aufgrund seines Amtes als schweizerischer Konsularvertreter oder wegen der starken Stellung und Expertise seiner Handelsfirma vom IKRK für diese Funktion ausgewählt wurde, ist nicht abschliessend zu klären. Sicherlich war es eine Mischung aus beidem.1625 In jedem Fall zeigt seine Ernennung, dass das IKRK, im Gegensatz zum Völkerbund, schweizerische Vertreter vor Ort bevorzugte. Wie noch zu sehen sein wird, waren in der Tat die verschiedenen IKRK-Delegierten in Asien, die vor allem während des Zweiten Weltkriegs eine grosse Rolle spielten, fast ausnahmslos Schweizer. Der Grund dafür dürfte schlichtweg darin gelegen haben, dass das IKRK trotz aller Internationalität eine sehr schweizerische Organisation war und sein Personal traditionell aus schweizerischen Kreisen rekrutierte. Nicht zuletzt garantierte ein Rückgriff auf Schweizer, und damit auf Bürger eines neutralen Staates, in besonderem Masse die Einhaltung des Prinzips der Unparteilichkeit der Organisation in kriegerischen Konflikten.1626

			Schweizerische Krisendiplomatie im Zeichen des Ersten Japanisch-Chinesischen Kriegs und des Ersten Weltkriegs

			Während also britische oder zum Beispiel auch deutsche Händler oftmals die Basisstrukturen im Bereich der humanitären Diplomatie in Asien legten, mussten sich Schweizer in der Regel an diese adaptieren. Diese Grundkonstellation galt allerdings nur für spezifische Situationen, nämlich nicht für Vermittlungsdienste zwischen Kriegsparteien, sondern nur für humanitäre Diplomatie. Und im letzteren Feld konnten Wirtschaftsvertreter eines Grossstaates auch nur dann aktiv werden, wenn nicht gerade die britische oder deutsche Kolonialmacht selbst Teil des jeweiligen Konflikts oder des Problems war. Beispielsweise konnten britische Händler bei innerasiatischen Konflikten, wie zum Beispiel zwischen China und Japan, sehr gut humanitäre Diplomatie betreiben. Sobald europäische Mächte in den Konflikt involviert waren, wie im Zweiten Weltkrieg in Asien (Pazifikkrieg), wurden deren Händler schnell von humanitären Dienstleistern zu Empfängern solcher Hilfsangebote.1627 Auch beispielsweise deutsche Geschäftsleute, die im langen 19. Jahrhundert noch humanitäre Diplomatie betrieben hatten, fanden sich während des Ersten Weltkriegs auf der anderen Seite des Zauns wieder. Und dies ist auch durchaus ganz wörtlich zu verstehen, da beispielsweise in britischen Gebieten, wie Singapur, Hongkong oder Australien, deutsche Zivilisten in Internierungslagern festgehalten wurden.1628 Schweizerische Kaufleute hingegen hatten eine grosse «Agency» in allen Bereichen der Krisendiplomatie und der humanitären Diplomatie. Sie konnten in all jenen Situationen agieren, in denen britische Händler nicht handlungsfähig waren. Grund dafür war, gerade in Kriegszeiten und Konfliktzonen, die schweizerische Neutralität, die schweizerischen Geschäftsleuten bedeutend grössere Handlungsspielräume eröffnete als Angehörigen vieler anderer Nationen. Verglichen mit den anderen politisch-diplomatischen Betätigungsfeldern von schweizerischen Händlern wies dieser Bereich mit Abstand die meisten Freiheitsgrade auf, sodass besonders in den grossen Konflikten des Ersten und Zweiten Weltkriegs es gerade die schweizerischen Kaufleute und keine Grossmachtvertreter waren, die die zentralen Strukturen der humanitären Diplomatie und der Krisendiplomatie aufbauten und bestimmten. Dieses sehr spezifisch schweizerische Engagement äusserte sich im Wesentlichen auf zwei Ebenen: Zum einen übten schweizerische Händler über honorarkonsularische Funktionen «Gute Dienste» aus und zum anderen betrieben sie als IKRK-Delegierte humanitäre Diplomatie. Beide Tätigkeitsbereiche waren nicht strikt voneinander getrennt, sondern wiesen ganz im Gegenteil in der Praxis grosse Schnittmengen auf und ergänzten sich gegenseitig.

			Bereits während des Deutsch-Französischen Kriegs (1870–1871) waren Händler im Rahmen der «Guten Dienste» eingesetzt worden. Neben den vereinzelten schweizerischen Gesandtschaften in Europa (relevant waren vor allem jene in Paris und Berlin), die zu diesem Zeitpunkt bereits bestanden, waren es auch die vielen mit Handelsvertretern besetzten Honorarkonsulate der Schweiz, welche die Interessen der Kriegsparteien in der Praxis vertraten.1629 In Ost- und Südostasien lässt sich der erste Versuch, «Gute Dienste» durch die Schweiz übernehmen zu lassen, während des Ersten Japanisch-Chinesischen Kriegs von 1894 bis 1895 feststellen. Die Initiative dafür ging von dem aus Winterthur stammenden Geschäftsmann Hartmann Heinrich Sultzberger aus, der aufgrund seines aussergewöhnlichen Werdegangs, der ihn bis in höchste politische Kreise in China führte, als «abenteuerliche Gestalt» bezeichnet werden kann. Sultzberger war aus beruflichen Gründen zuerst nach Grossbritannien und dann nach China ausgewandert und schliesslich im «Reich der Mitte» vom einfachen Kaufmann zum politischen Berater von Li Jingfang (李經方) avanciert.1630 Letzterer hatte bis 1892 als chinesischer Gesandter in Japan fungiert und war der Adoptivsohn des berühmten chinesischen Staatsmannes Li Hongzhang (李鸿章). Sultzberger versuchte im Auftrag des jüngeren der beiden Li zu erreichen, dass der schweizerische Bundespräsident einer Vermittlungstätigkeit der Schweiz zwischen den Parteien in dem chinesisch-japanischen Konflikt zustimmte. Als gedankliche Vorlage dienten Sultzberger die schweizerischen Bemühungen im Rahmen der sogenannten Alabamafrage,1631 anlässlich derer 1872 ein internationales Schiedsgericht in Genf getagt hatte, bei dem auch der ehemalige Bundesrat Jakob Stämpfli als einer der Richter fungiert hatte.1632

			Letztlich kam das Arrangement aus verschiedenen Gründen nicht zustande. Einer der wichtigsten war, dass von schweizerischer Seite die Vermittlungstätigkeit aus praktischen Gründen abgelehnt werden musste, weil schlichtweg nicht das nötige schweizerische Personal vorhanden war, um die Aufgabe auszuführen.1633 Während des 19. Jahrhunderts verfügte die Schweiz in Ost- und Südostasien über keine Diplomaten, fast keine Berufskonsuln und stattdessen nur über einige Honorarkonsuln. Mit Paul Ritter, der in Yokohama als Verweser des Generalkonsulats und damit als provisorischer Berufskonsul fungierte, war in ganz Japan nur ein einziger diplomatisch-konsularischer Vertreter der Schweiz vorhanden. In China gab es zu diesem Zeitpunkt noch keinen einzigen schweizerischen Staatsrepräsentanten (siehe Kapitel 3.1). Vor diesem Hintergrund wird schnell ersichtlich, dass der Bundesrat schon allein deswegen keine Vermittlungsdienste in dem Konflikt versehen konnte, weil, anders als während des Deutsch-Französischen Kriegs, die Schweiz weder in China noch in Japan über Honorarkonsuln und Gesandte verfügte. Die fehlende Übernahme von «Guten Diensten» in Asien, in die sicherlich und zwangsläufig in hohem Masse honorarkonsularisch tätige Kaufleute involviert gewesen wären, war also im 19. Jahrhundert vor allem Ausdruck der mitunter extremen Zurückhaltung der Bundesbehörden in Bezug auf den Ausbau des schweizerischen Aussenvertretungssystems.

			Im Fall des Ersten Japanisch-Chinesischen Kriegs übernahmen schliesslich die Vereinigten Staaten von Amerika sowohl die Vertretung der japanischen Interessen in China als auch umgekehrt der chinesischen Interessen in Japan. Auch im nächsten grossen asiatischen Konflikt, dem Russisch-Japanischen Krieg (1904–1905), waren wieder die neutralen USA und nicht die Schweiz mit «Guten Diensten» betraut. Japan, als eine der Kriegsparteien, wählte abermals die Vereinigten Staaten als Schutzmacht aufgrund der positiven Erfahrungen mit den amerikanischen «Guten Diensten» während des Japanisch-Chinesischen Kriegs ein paar Jahre zuvor. Die russischen Interessen in Japan wurden von Frankreich vertreten.1634 Die Wahl der Vereinigten Staaten und Frankreichs als Schutzmächte in den beiden Kriegen mag auch daran gelegen haben, dass es sich um Grossmächte handelte. Diesen wurde eher als der Schweiz die Fähigkeit zugesprochen, in der Praxis über die nötigen Durchsetzungsmittel zu verfügen, um effektiv in politisch heiklen Situationen und Konflikten «Gute Dienste» leisten zu können.1635

			Während des Ersten Weltkriegs leistete die Schweiz, nicht zuletzt weil alle Grossmächte aktiv als Parteien in den Krieg involviert waren, dann erstmals tatsächlich «Gute Dienste» in Asien. Aber auch in diesem Konflikt war die Dichte des schweizerischen Vertretungsnetzes in der Praxis ein Problem. An vielen Orten bestanden noch keine Repräsentationsposten, wodurch die potenziellen Räume für die Vertretung fremder Interessen stark eingeschränkt waren. Lediglich auf den Philippinen (Manila) und in Niederländisch-Indien (Jakarta) existierten bereits Honorarkonsulate. Während des Krieges wurden diese durch Neugründungen zweier ebenfalls nebenamtlich besetzter Posten in Medan (Niederländisch-Indien) und Singapur komplementiert. In Japan waren die im 19. Jahrhundert gegründeten Honorarkonsulate wieder geschlossen worden und lediglich eine professionelle Gesandtschaft existierte noch in Tokyo.1636 Nur an diesen ausgewählten Orten konnten überhaupt «Gute Dienste» versehen werden, an allen anderen – wie zum Beispiel in China, Französisch-Indochina oder Siam – war dies nicht möglich.

			Obwohl in Niederländisch-Indien also gleich zwei mit Merchant Consuls besetzte nebenamtliche Vertretungen existierten, die potenziell krisendiplomatisch aktiv hätten werden können, erhielten diese keine Mandate zur Ausübung «Guter Dienste». Grund dafür war, dass die Niederlande sich während des Ersten Weltkriegs als neutral erklärt hatten, weshalb auch keine Feindnationen existierten, die in Niederländisch-Indien eines Schutzes bedurften. Beispielsweise gab es in der Kolonie aufgrund der niederländischen Neutralität keine Internierungslager, deren Insassen von schweizerischen Schutzmachtvertretern hätten betreut werden müssen. Indirekt und gewissermassen inoffiziell vertrat das schweizerische Honorarkonsulat in Jakarta aber dennoch deutsche Interessen, indem es die Korrespondenz zwischen dem weiterhin existenten deutschen Konsulat in Jakarta und den Kriegsgefangenenlagern für deutsche Soldaten in Australien, Britisch-Indien und Japan weiterleitete.1637 Damit fungierte der schweizerische Honorarkonsul als eine Art krisendiplomatischer Briefträger. 

			Auf den Philippinen sah die Situation schon viel eindeutiger aus. Dort existierte ein Honorarkonsulat in Manila, das während des Krieges von dem schweizerischen Kaufmann Otto Gmür (Seidenhandelsfirma Sprüngli & Co.) betrieben wurde. Gmür war offiziell mit der Vertretung der osmanischen,1638 österreich-ungarischen und deutschen Interessen in der amerikanischen Kolonie betraut. Während die beiden erstgenannten Fälle nur wenig Arbeit für den schweizerischen Honorarkonsul produzierten, war die Übernahme deutscher Interessen mit einem immensen Aufwand verbunden und absorbierte die meiste Zeit Gmürs.1639 Der schweizerische Händler war dafür zuständig, deutsche Kriegsgefangene und zivile Internierte zu betreuen, sich für die Rückgabe des beschlagnahmten deutschen Eigentums einzusetzen und die deutsche Gemeinschaft auf den Philippinen, die genauso wie die schweizerische zu grossen Teilen aus Händlern bestand, sowie deutsche Schiffsleute in den Häfen zu vertreten und zu unterstützen. Die Betreuung der lokalen Kaufmannsgemeinschaft war mit zahlreichen Problemen verbunden und offenbarte in besonderem Masse die Schwachstellen des schweizerischen (Honorar-)Konsularwesens und damit der Organisation der Vertretung fremder Interessen durch die Schweiz. Die Schwierigkeiten ergaben sich daraus, dass die deutsche «Kolonie» rund dreieinhalbmal so umfangreich war wie die schweizerische Gemeinschaft vor Ort und sich diese vielen Personen über die verschiedenen philippinischen Inseln verteilten. Zur adäquaten Betreuung dieser grossen und weitverzweigten Gemeinschaft hatte das Deutsche Reich vor dem Krieg Berufskonsulate mit ausreichendem und professionellem Personal in Manila, Cebu und Iloilo unterhalten. Diese mussten ihre Arbeit während des Krieges gezwungenermassen einstellen und durch schweizerische Repräsentationsstrukturen ersetzt werden. Da die Schweiz aber überhaupt nur in der philippinischen Hauptstadt eine eigene Vertretung unterhielt und diese noch nicht einmal einen professionellen Postenchef, geschweige denn aus Bern entsandtes Kanzleipersonal aufwies, war Otto Gmür als einzelner Honorarkonsul gezwungen, von Manila aus die zahlreichen über den Archipel verstreuten deutschen Staatsbürger zu betreuen. Die honorarkonsularisch geführten «Guten Dienste» der Schweiz auf den Philippinen gerieten daher während des Ersten Weltkriegs an ihre funktionalen Grenzen.1640

			Auch in Singapur übernahm der dortige Honorarkonsul Walter Ingold (Diethelm & Co.) die Vertretung deutscher Interessen. Während bis zum Jahr 1917 die USA die «Guten Dienste» für das Deutsche Reich in Singapur versehen hatten, wurde das Mandat nach dem amerikanischen Kriegseintritt an das im selben Jahr gegründete schweizerische Honorarkonsulat übergeben.1641 Die schweizerisch-nebenamtliche Schutzmachttätigkeit endete erst wieder in den frühen 1920er-Jahren. Da Singapur ein Verkehrsknotenpunkt des globalen Schiffsverkehrs war, musste Ingold beispielsweise nach Kriegsende jeden einzelnen deutschen Staatsbürger, der auf der Durchreise war, also vermutlich in sein Heimatland zurückkehrte, auf den im Hafen anlegenden Passagierschiffen besuchen und somit betreuen. Diese Tätigkeiten nahmen die Zeit des Honorarkonsuls stark in Anspruch, weshalb Ingold, genauso wie Gmür in Manila, starke Unzufriedenheit äusserte und die Schutzmachttätigkeit abgeben wollte.1642 

			In Japan stellte der Mangel an schweizerischen Aussenvertretungen, und dabei insbesondere Honorarkonsulaten, ebenfalls ein eklatantes Problem bei der Ausübung der «Guten Dienste» dar. Am 8. Februar 1917, fünf Tage nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen dem Deutschen Reich und den USA, erhielt die Schweiz das Mandat zur Vertretung deutscher Interessen in Japan, das bis zu diesem Zeitpunkt die Vereinigten Staaten innegehabt hatten. Die «Guten Dienste» der USA waren effizient gewesen, da zahlreiche amerikanische Aussenvertretungen an verschiedenen Orten in Japan und in den von Japan besetzten Gebieten – wie Chōsen (Korea), Formosa (Taiwan) oder dem Pachtgebiet Guandong – existierten, die in der Lage gewesen waren, die Interessenvertretung tatsächlich auszuüben. Ab 1917 war dies im schweizerischen Fall ganz anders gelagert. Der schweizerische Berufsgesandte in Tokyo, Ferdinand von Salis, der in der Praxis die Schutzmachtfunktion übernehmen sollte, stand vor einem fundamentalen Problem. Er war der einzige diplomatisch-konsularische Vertreter der Schweiz in Japan und in den japanisch kontrollierten Gebieten.1643 Wie sollte er die umfangreichen Aufgaben ohne die Hilfe von weiteren offiziellen schweizerischen Repräsentanten bewältigen können – zumal, wenn diese in Gebieten zu erledigen waren, die sich in grosser Entfernung zu seinem Amtssitz in Tokyo befanden?

			Von Salis entschied sich dafür, zuerst einmal zu versuchen, in den Vertragshäfen ausserhalb Tokyos schweizerische Händler zu finden, die als Honorarkonsuln fungieren würden. Letztlich war aber kein schweizerischer Kaufmann bereit, solch ein Amt zu übernehmen, da es mit hohem Zeitaufwand und deshalb Nachteilen für die Firmen einherging. Mit einer gewissen Frustration, die er zu kaschieren versuchte, bemerkte der schweizerische Gesandte zu den Absagen: «[…] Patriotismus und Ehrgeiz haben auch ihre Grenzen, wie ich erfahren musste! Ich bedauere es nicht und hoffe, es werde moeglich sein von hier [Tokyo] aus alles zu erledigen.»1644 Da er keine Honorarkonsuln erhielt, engagierte Ferdinand von Salis einen Deutsch-Japaner namens R. Brinckmeier, der Teil der deutschen Gemeinschaft in Yokohama war und bereits für die US-Schutzmacht gearbeitet hatte, um sich von diesem bei seinen Arbeiten unterstützen zu lassen. Dieser übernahm Aufgaben, die ansonsten in etwa denen eines konsularischen Kanzlers oder Sekretärs entsprochen hätten.1645

			Im Wesentlichen bestand die schweizerische Schutzmachttätigkeit in der Auszahlung von Geldern für die Gebäude und Angestelltenlöhne der ehemaligen deutschen Aussenvertretungen in den japanischen Gebieten. Ausserdem mussten finanzielle Unterstützungsleistungen für deutsche Staatsbürger geleistet werden. In Tokyo und Yokohama konnten diese Mittel teilweise direkt durch Brinckmeier und von Salis ausbezahlt und deutsche Staatsbürger persönlich betreut werden. An entlegeneren Orten, wie Kōbe, Nagasaki und Formosa (Taiwan), wurden die Gelder indirekt über deutsche Hilfsorganisationen, die vermutlich den jeweiligen deutschen Gemeinschaften auf lokaler Ebene entsprangen, oder anderweitig transferiert.1646 Für die schweizerischen «Guten Dienste» in Japan wurde also in Ermangelung eigenen nebenamtlich tätigen Personals massgeblich auf die Strukturen der lokalen deutschen Gemeinschaften zurückgegriffen. Neben dieser Kompensationsstrategie fiel auch die unzureichende Anzahl von Honorarkonsuln nicht weiter ins Gewicht, weil die Art der Aufgaben bei der Vertretung deutscher Interessen nicht unbedingt die Anwesenheit eines schweizerischen Repräsentanten vor Ort erforderte.

			Anders sah dies im Bereich der Betreuung von Kriegsgefangenen, genauer gesagt des Besuchs und der Kontrolle von Kriegsgefangenenlagern, aus, der ebenfalls zum standardmässigen Tätigkeitsspektrum von Schutzmachtvertretern gehörte. Für Lagerinspektionen bedurfte es zwingend des persönlichen Einsatzes von Personal vor Ort, das offenkundig nicht vorhanden war. In Ermangelung schweizerischer Händler, die diese Funktion hätten übernehmen können, griff Ferdinand von Salis auf die Dienste eines schweizerischen Pfarrers namens Jakob Hunziker zurück. Dieser arbeitete in Japan als Missionar für den Allgemeinen evangelisch-protestantischen Missionsverein, bei dem es sich um eine schweizerisch-deutsche Gesellschaft handelte. Beim Einsatz des Geistlichen in den Kriegsgefangenenlagern handelte es sich um ein sehr informelles Arrangement, denn offiziell erwirkte von Salis bei den japanischen Behörden nur eine Genehmigung, dass Hunziker zur religiösen Betreuung der Insassen die Einrichtungen besuchen konnte. Die systematischen Berichte über den Zustand der Lager und die Situation der Häftlinge, die der Missionar für Ferdinand von Salis anfertigte, waren nicht Teil des offiziellen Auftrags.1647 Neben dem Rückgriff auf schweizerische Missionare besuchten von Salis und sein Gesandtschaftssekretär John L. Gignoux nach Möglichkeit ebenfalls Lager in Japan.1648 

			Dieser Notbehelf bei der Inspektion von Kriegsgefangenenlagern deckte aber keineswegs den Informationsbedarf über die Lage der Inhaftierten ab. Aus diesem Grund versuchte von Salis, auf die Ressourcen des IKRK zurückzugreifen, und schlug in diesem Zusammenhang vor, den in Japan ansässigen schweizerischen Arzt Fritz Paravicini als IKRK-Delegierten mit dem Besuch von Lagern zu beauftragen. Die internationale Organisation willigte ein und Paravicini übersandte in der Folge der schweizerischen Gesandtschaft die Berichte über die jeweiligen Lagerinspektionen. Durch diese zusätzlichen Rapporte konnte von Salis seine lückenhaften Informationen zu den Lagerbedingungen erweitern. Von dem Arrangement profitierte allerdings keineswegs nur der Gesandte – es war vielmehr zum wechselseitigen Vorteil ausgerichtet. So konnte das IKRK die Kommunikation mit seinen Delegierten, die in der Kriegszeit zum Teil langwierig und unsicher war, über diplomatische Kanäle der Gesandtschaft erledigen.1649 Ausserdem fungierte von Salis als Türöffner für Paravicini bei den japanischen Behörden und dem japanischen Roten Kreuz, indem er den IKRK-Delegierten bei den jeweiligen Stellen vorstellte und empfahl.1650 Das IKRK, das in Asien bis dahin kaum eigene, dauerhafte Organisationsstrukturen unterhalten hatte und auch noch nicht die Dienste von schweizerischen Händlern im «Fernen Osten» in Anspruch nahm, wie dies im Zweiten Weltkrieg der Fall sein sollte (siehe Kapitel 4.2), konnte also bei seiner Arbeit auf die Ressourcen der offiziellen Schweiz zurückgreifen. Die Kooperation zwischen Gesandtschaft und IKRK war keineswegs offiziell – allein schon deshalb, weil das IKRK das Prinzip der Unparteilichkeit verfolgte und damit nicht zu eng mit dem Vertreter einer der beiden Kriegsparteien in Verbindung gebracht werden durfte. In der Öffentlichkeit wurde die Verflechtung von schweizerischer Schutzmacht und IKRK allerdings stark wahrgenommen. So wurde Paravicini teilweise als «Beauftragte[r] der Gesandtschaft» und nicht als IKRK-Delegierter gesehen, eine Bezeichnung, die vielleicht mit Blick auf die tatsächliche Praxis Berechtigung hatte, aber von Ferdinand von Salis offiziell zurückgewiesen wurde.1651

			Von den Orten in Asien, an denen die Schweiz «Gute Dienste» leistete (Japan, Singapur, die Philippinen und sehr bedingt Niederländisch-Indien), war Japan mit Abstand der wichtigste bzw. jener mit dem grössten Tätigkeitsvolumen. Dies zeigt eine finanzielle Schlussabrechnung über die weltweite Vertretung der deutschen Interessen durch die Schweiz, bei der alle Kosten aufgeführt wurden, die für die «Guten Dienste» in den einzelnen Ländern angefallen waren und von der deutschen Regierung an die Schweiz zurückerstattet werden mussten. Global gesehen wurden nach dieser Auflistung insgesamt ungefähr 405 Millionen Schweizer Franken für die deutsche Interessenvertretung während des Ersten Weltkriegs ausgegeben, davon entfielen rund 6,8 Millionen auf Japan. Auf den ersten Blick scheinen die in Japan geleisteten «Guten Dienste» vor diesem Hintergrund im weltweiten Vergleich marginal gewesen zu sein. Auf den zweiten Blick wird aber deutlich, dass die Rolle des Schauplatzes Japan eine bedeutende war. So stellte der Pazifikstaat den grössten Einzelposten ausserhalb Europas und Nordamerikas in der Abrechnung dar. Ausserdem handelte es sich um das Land mit dem fünftgrössten Etat eines einzelnen Staates bei der deutschen Interessenvertretung – direkt nach Italien, Frankreich, Rumänien und den USA. Im innerasiatischen Vergleich wurden in Japan mit Abstand die meisten «Guten Dienste» versehen, selbst wenn man annimmt, dass Kolonien wie die Straits Settlements unter die (relativ hohen) Zahlen ihrer kolonialen Mutterstaaten subsumiert wurden. Daraus kann geschlossen werden, dass gerade in Japan die Inanspruchnahme von schweizerischen kaufmännischen Honorarkonsuln zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben nötig gewesen wäre – vor allem in den kleineren Vertragshäfen.1652

			In von Japan kontrollierten Gebieten ausserhalb des eigentlichen japanischen Inselreichs sollte Ferdinand von Salis ebenfalls aktiv werden. Beispielsweise war seine Gesandtschaft in Tokyo nach Kriegsende damit beauftragt, die zahlreichen deutschen (und auch österreich-ungarischen) Kriegsgefangenen und ihre Familien nicht nur aus Japan, sondern auch aus China, wo sich die meisten von ihnen im ehemaligen deutschen Pachtgebiet Kiautschou (Jiaozhou) aufgehalten haben dürften, zu repatriieren. In China waren die Organisationsstrukturen der schweizerischen «Gute Dienste» aber noch viel rudimentärer als in Japan bzw. inexistent, da es keine einzige schweizerische Aussenvertretung im «Reich der Mitte» gab. Ferdinand von Salis musste die Repatriierungen gänzlich von Tokyo aus organisieren, sodass es zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Umsetzung kam. Auch der Umstand, dass der schweizerische Gesandte in der Lage war, auf die Unterstützungsdienste der Niederlande zurückzugreifen, die in China eigene Aussenvertretungen unterhielten, konnte die prekäre Lage der schweizerischen «Guten Dienste» im «Reich der Mitte» nur ansatzweise kompensieren.1653

			In Ostsibirien, genauer gesagt in der Region um Vladivostok, die japanische Truppen ebenfalls kontrollierten, wurden die Repatriierung von Kriegsgefangenen und humanitäre Hilfsaktionen vor allem vom IKRK organisiert. Neben Paravicini verfügte das IKRK über keine fixen und dauerhaften Delegierten in Ost- und Südostasien. Vielmehr entsandte die Organisation in der Regel von Genf aus sporadisch und temporär immer wieder Missionen mit Delegierten in akute Kriegsgebiete, je nachdem, wo diese gerade entstanden, anstatt Personal vor Ort zu rekrutieren. Die entsandten IKRK-Delegierten waren nicht immer, aber in den meisten Fällen Schweizer. Dies lag zum einen an kulturellen Gründen, da das Leitungskomitee der Organisation, das die Delegierten auswählte, ein rein schweizerisches bzw. Genfer Organ war und dementsprechend Landsleute bevorzugte. Zum anderen wurde ab der Zwischenkriegszeit und besonders während des Zweiten Weltkriegs der Faktor der schweizerischen Neutralität, die eine grosse Schnittmenge mit dem Konzept der Unparteilichkeit des IKRK aufwies, immer stärker als notwendiges Attribut der Delegierten angesehen. Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Arbeit von IKRK-Delegierten wenig standardisiert und entsprach kaum einem «‹professional› humanitarianism».1654 Dies deckte sich mit den biografischen und beruflichen Hintergründen der Delegierten. Sie übten ihre humanitäre Tätigkeit nicht hauptberuflich, sondern nur temporär aus, waren oft Ärzte, Militäroffiziere und Wissenschaftler und verfügten häufig über Reiseerfahrung. Im Fall von Ostsibirien war dies ebenfalls so. Das IKRK entsandte die sogenannte Mission Montandon (1919–1921), die ihre Bezeichnung nach deren Leiter und IKRK-Delegierten George Montandon erhielt. Genau wie bei allen anderen Mitgliedern der Mission handelte es sich bei Montandon um einen Schweizer. Er war Arzt und nebenbei selbst ernannter passionierter Anthropologe, der beispielsweise eine selbst finanzierte ethnografische Exkursion nach Äthiopien durchgeführt hatte und deshalb über viel Reiseerfahrung verfügte. Das IKRK-Engagement Montandons erfolgte ohne Bezahlung und daher ehrenamtlich.1655

			Zu Beginn ihrer Tätigkeit in Ostsibirien schlug die Mission Montandon dem EPD vor, den schweizerischen Händler Leonid Bryner (Bryner & Co.)1656 als konsularischen Vertreter der Schweiz in Vladivostok zu ernennen, da es bis dato einen solchen noch nicht vor Ort gegeben hatte – und das EPD bzw. der Bundesrat folgte dieser Empfehlung.1657 Infolgedessen fungierte Bryner, zeitlich parallel zum Engagement der IKRK-Mission, als Konsulardelegierter bzw. -korrespondent in Vladivostok für den schweizerischen Gesandten in Tokyo und übte damit informell konsularische Dienste für die Schweiz in der Krisenregion aus (siehe Kapitel 3.2). Eine der inoffiziellen Hauptaufgaben von Bryner war die Unterstützung der Mission Montandon.1658 Worin diese Hilfeleistung des Kaufmanns gegenüber dem IKRK genau bestanden hat, lässt sich nur noch in Einzelfällen genau und ansonsten nur vage und indirekt bestimmen. Da die Mission Montandon einen eher improvisierten Charakter hatte und über nicht allzu viel Lokalexpertise verfügte, musste sie zur Bewältigung mancher Aufgaben auf externe Hilfe und etablierte Organisationsstrukturen zurückgreifen. Zunächst einmal versuchte sie vor diesem Hintergrund, als es um die Repatriierung von österreich-ungarischen Kriegsgefangenen ging, die Kontakte von Bryner zu nutzen, der im Rahmen seiner langjährigen kaufmännischen Tätigkeit vor Ort als Agent der französischen Reederei Messageries Maritimes fungierte. Bryner konnte potenziellen Schiffsplatz für die Rückführungstransporte organisieren, seine Bemühungen waren allerdings letztlich nicht erfolgreich, weil übergeordnete Probleme in Europa auftraten, die jenseits seines Einflussbereichs in Ostsibirien lagen.1659

			Im Allgemeinen, also jenseits dieses konkreten Hilfegesuchs an Bryner in seiner Funktion als Reedereivertreter, bat das IKRK die schweizerische Gesandtschaft in Tokyo um Unterstützung, beispielsweise um Montandon beim Kontakt mit den verschiedenen lokalen Behörden zu beraten oder bei der Beschaffung von Ausrüstung zu assistieren.1660 Auch war die Gesandtschaft damit betraut, die Kommunikation der Mission, beispielsweise mit der IKRK-Zentrale in Genf, über diplomatische Kanäle sicherzustellen und für die Transferierung von (Hilfs-)Geldern an Montandon zu sorgen.1661 Auf lokaler Ebene in Vladivostok war es aber sicherlich nicht Ferdinand von Salis, sondern sein Korrespondent Bryner, der durch seine ausgezeichneten Kontakte zu Behörden und Unternehmen sowie durch seine örtliche Expertise als Kaufmann diese Aufgaben für die IKRK-Mission übernahm.1662 Das IKRK war demnach bei seiner Arbeit im Rahmen des Ersten Weltkriegs, zumindest indirekt, auf die Dienste von gut vernetzten und erfahrenen schweizerischen Händlern vor Ort angewiesen.

			In einem anderen Fall, der nicht unmittelbar etwas mit dem IKRK zu tun hatte, lässt sich Bryners humanitär-diplomatisches Handeln in Vladivostok ganz konkret nachvollziehen. Als 1921 die Pest in der Stadt auftrat, wandten sich die lokalen Behörden aufgrund von fehlenden Finanzmitteln zur Bekämpfung der Seuche an das konsularische Korps, zu dem auch Bryner gehörte, um über dieses bei internationalen Organisationen oder Regierungen um Hilfsgelder anzufragen. Leonid Bryner kontaktierte daraufhin im Namen des Korps das EPD, das wiederum das Unterstützungsgesuch an das IKRK weiterleitete, von wo aus es auch an die League of Red Cross Societies und den Völkerbund gelangte. Dass gerade Bryner ausgewählt wurde, für die Stadtregierung von Vladivostok und die dortigen Konsuln zu sprechen, lag mit Sicherheit in der Tatsache begründet, dass er als schweizerischer Konsularkorrespondent ohnehin in engem Kontakt mit dem IKRK stand und so am besten die lokalen Anliegen bei der internationalen Organisation vorbringen konnte.1663 Es zeigt sich also, dass nicht nur das IKRK, sondern auch lokale Behörden, Konsuln anderer Staaten und auch der schweizerische Gesandte in Tokyo auf die Ressourcen von schweizerischen Händlern im Kontext des Ersten Weltkriegs zurückgriffen, um humanitäre Hilfe möglich zu machen.

			Während des Ersten Weltkriegs entstanden also in Ost- und Südostasien die ersten Strukturen der schweizerischen «Guten Dienste» und der humanitären Diplomatie des IKRK, an denen auch schweizerische Händler beteiligt waren. Sie waren noch rudimentär, geografisch beschränkt, improvisiert und teilweise informell. An vielen Orten konnten noch keine krisendiplomatischen Funktionen wahrgenommen werden, da das schweizerische Konsularnetz noch wenig ausgebaut war und dementsprechend keine lokalen Repräsentanten für die Ausübung von «Guten Diensten» existierten. An den Orten, an denen schweizerische Aussenvertreter vorhanden waren, übernahmen meistens schweizerische Kaufleute als Honorarkonsuln die Vertretung fremder Interessen. Diese waren allerdings als nebenamtliche Staatsrepräsentanten, die auf sich allein gestellt waren und über kein konsularisches Hilfspersonal verfügten, überfordert mit der krisendiplomatischen Aufgabenfülle. Sie konnten viele Aufgaben nur rudimentär behandeln und wollten in der Regel ihre Ämter so schnell wie möglich wieder abgeben. Trotz dieser Schwierigkeiten funktionierte dieses System der «Guten Dienste» erstaunlich gut. An dem wichtigsten Ort, Japan, mussten fremde Interessen fast allein durch einen Berufsgesandten vertreten werden, der aufgrund der starken krisendiplomatischen Arbeitsbelastung keine Händler finden konnte, die ihn als Honorarkonsuln unterstützen wollten. Stattdessen griff er auf lokale schweizerische Missionare, auf die deutsche Gemeinschaft vor Ort und auf die Hilfe des IKRK zurück, um ein improvisiertes System der «Guten Dienste» zu schaffen.

			Das IKRK verfügte über noch rudimentärere Strukturen. Die internationale Organisation entsandte nur sporadisch Missionen, die im Fall Asiens vor allem aus schweizerischen Medizinern bestanden. Erst im Zweiten Weltkrieg sollte das IKRK in grossem Umfang lokale Personen anheuern, und zwar in der Regel Kaufleute aus den schweizerischen Gemeinschaften vor Ort. Das Fehlen von Expertise und Netzwerken auf lokaler Ebene machte es für die Organisation im Ersten Weltkrieg zwingend notwendig, Kooperationen einzugehen und beispielsweise auch auf die Dienste des Händlers Leonid Bryner zurückzugreifen. Sehr zentrale und gleichzeitig informelle Kooperationsformen entwickelten sich zwischen dem IKRK und der fremden Interessenvertretung des EPD. Beide Akteurgruppen waren darauf angewiesen, ihre eigenen improvisierten und zum Teil defizitären Strukturen durch externe Zusammenarbeit zu kompensieren.

			Im Zweiten Weltkrieg sollten die Systeme der Krisendiplomatie und der humanitären Diplomatie zu einem guten Teil informeller Natur bleiben, allerdings auch eine Teilprofessionalisierung und eine deutliche quantitative Erweiterung in personeller Hinsicht erfahren. Und vor allem gab es eine andere signifikante Veränderung: Die Rolle von schweizerischen Händlern in Asien in diesen Tätigkeitsbereichen gewann stark an Bedeutung.

			4.2 Der Zweite Weltkrieg: Höhepunkt schweizerisch-merkantiler Krisendiplomatie und humanitärer Diplomatie

			Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs waren die Grundvoraussetzungen für das Versehen «Guter Dienste» durch die Schweiz in Ost- und Südostasien deutlich besser als noch während des Ersten Weltkriegs: Das schweizerische Konsularnetz hatte sich in der Region vergrössert und war damit dichter geworden. Auch hatte das Konsularwesen eine Teilprofessionalisierung und damit zusammenhängend eine Ausdifferenzierung der konsularischen Funktionen erfahren, indem nun neben dem «klassischen» Honorarkonsul noch Berufskonsuln, gemischte Konsulate, Konsularagenten und Konsularkorrespondenten existierten. Auch wenn sich die Strukturen für die Vertretung fremder Interessen verbessert hatten, waren sie dennoch weit davon entfernt, perfekt zu sein. Es gab immer noch zahlreiche Orte, die über gar keine schweizerischen Aussenvertretung verfügten, und diejenigen Posten, die existierten, verfügten durchweg über zu wenig Personal für die Ausübung diplomatischer Vermittlungsfunktionen (siehe Kapitel 3.1 bis 3.3). Das IKRK hatte seine Organisationsstrukturen in Asien seit dem Ersten Weltkrieg zwar auch etwas verbessert, aber dies nur in äusserst bescheidenem Rahmen und in viel geringerem Masse, als dies beim schweizerischen Konsularwesen der Fall war. So war zu Beginn des Zweiten Japanisch-Chinesischen Kriegs im Jahr 1937 nur ein Delegierter namens Charles de Watteville aus Genf nach China entsandt worden, der zuvor für den Völkerbund im Mittleren Osten tätig gewesen war und somit als «professioneller» Akteur im Bereich der humanitären Diplomatie angesehen werden kann. De Watteville wurde als IKRK-Delegierter schnell von dem schweizerischen Mediziner Louis Calame abgelöst, der in Shanghai seit einigen Jahren eine Arztpraxis betrieb. Auf diese rudimentären Strukturen in Shanghai konnte das IKRK nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbour im Dezember 1941, als sämtliche Grossmächte in den Zweiten Weltkrieg in Asien involviert wurden, zurückgreifen und musste daher zumindest nicht bei null starten.1664

			Diese verschiedenen organisationalen Probleme wurden während des Zweiten Weltkriegs durch einen geografisch und zahlenmässig breit angelegten Rückgriff auf die Dienste von lokalen schweizerischen Händlern zu einem guten Teil kompensiert. Dies war ein entscheidender Unterschied zu den Jahren 1914–1919, als Kaufleute nur in begrenztem Rahmen in die «Guten Dienste» und die IKRK-Arbeit involviert waren. Wie noch zu sehen sein wird, lagen die Nachteile der schweizerischen Krisendiplomatie in ebendiesen nur mittelmässig ausgebildeten Organisationsstrukturen und zum Teil in der Kompensation dieser Situation durch den Rückgriff auf Händler begründet. Der letztgenannte Faktor galt insofern, als die «diplomatische Qualität» der eingesetzten Kaufleute divergierte und nicht an allen Orten gewährleistet werden konnte. Diplomatie konnte also tendenziell besser von Berufskonsuln als von Honorarkonsuln ausgeübt werden, da Erstere dafür ausgebildet wurden. Der umfangreiche Einsatz von Händlern während des Zweiten Weltkriegs hatte aber auch entscheidende Vorteile, welche die schweizerische Krisendiplomatie und die humanitäre Diplomatie besonders erfolgreich machten. Neue Organisationsstrukturen konnten schnell, unbürokratisch und flexibel auf- und wieder abgebaut werden, ohne dass Berufspersonal langwierig aus der Schweiz entsandt werden musste. Ausserdem, und das ist der entscheidende Faktor, konnten Händler in politisch brisanten Situationen und Regionen viel besser tätig werden als Berufsdiplomaten und -konsuln. Grund dafür war, dass sie in der Lage waren, nicht nur offiziell, sondern auch informell zu agieren, da sie durch ihre Doppelfunktion stets als Privatpersonen und nicht als Diplomaten deklariert werden konnten. Unter anderem machten Kaufleute es möglich, durch ihr Potenzial zu inoffiziellem Handeln und zum Tausch von funktionalen Rollen die Arbeit der schweizerischen Schutzmacht und des IKRK informell zu verknüpfen und so ein ausdifferenziertes und arbeitsteiliges Gesamtsystem der schweizerischen Krisendiplomatie zu schaffen.

			«Gute Dienste» und Händler: Die Vertretung fremder Interessen im Rahmen schweizerischer Schutzmachtmandate

			Nachdem 1939 der Krieg in Europa ausbrach, übernahmen die schweizerischen (Honorar-)Konsuln in Asien mitunter die Vertretung deutscher Interessen in feindlichen Gebieten, also zum Beispiel in Niederländisch-Indien (siehe dafür beispielsweise in Abbildung 12 den Entwurf eines Schutzpasses, der an deutsche Staatsangehörige vom schweizerischen Konsulat in Jakarta abgegeben werden sollte).
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			Abbildung 12: Entwurf eines «Schutzpass[es] des schweizerischen Konsulats Batavia in Wahrung der deutschen Interessen in Niederländisch Indien», 12.12.1940. (Quelle: CH-BAR#E2200.252#1000/398#74*)

			 

			Als ab Dezember 1941 japanische Truppen Pearl Harbour angriffen und praktisch sämtliche Gebiete in Südostasien eroberten, weitete sich der Zweite Weltkrieg auch auf den Pazifikraum aus. Im Grunde genommen wurden sämtliche Gebiete, in denen Schweizer ansässig waren, fortan von Japan kontrolliert und die meisten Staatsangehörigen der Alliierten in den ehemaligen Kolonien – wie in Niederländisch-Indien, den Straits Settlements oder auf den Philippinen – sowie in China und Japan wurden sukzessive interniert. Dazu gehörten nicht nur Soldaten, welche die Gruppe der Kriegsgefangenen bildeten, sondern auch zivile Internierte, zu denen auch Kaufleute zählten.1665 Spätestens ab diesem Zeitpunkt konnten Händler von alliierten Grossmächten, wie Grossbritannien und den Vereinigten Staaten, keine humanitären Funktionen mehr ausüben, da sie sich in Gefangenschaft befanden – sie wurden vielmehr zu Empfängern humanitärer Leistungen. Diejenigen von ihnen, denen noch vor dem Kriegseintritt Japans die Rückreise nach Europa gelungen war oder die später durch Flucht oder auf sogenannten Austauschschiffen in die alte «Heimat» gelangten,1666 fanden oftmals eine neue politische Beschäftigung während des Krieges. Sie fungierten als Asienexperten für die Geheimdienste ihrer Heimatregierungen, um den Kriegsverlauf zugunsten der Alliierten zu beeinflussen.1667 In Ost- und Südostasien hingegen schlug die Stunde der schweizerischen Kaufleute, die sich als Staatsbürger eines neutralen Staates zumindest ansatzweise ungehindert im diplomatisch-humanitären Krisenmanagement engagieren konnten. In den neuen japanisch kontrollierten Räumen entfiel für die Schweizer die Notwendigkeit, deutsche Interessen zu vertreten, da das Deutsche Reich ein Verbündeter Japans war. Stattdessen bestand ab 1941 die neue Hauptaufgabe darin, sich der zahlreichen Interessen der Alliierten anzunehmen.

			«Gute Dienste» in Japan

			Japan war die wichtigste Region für die Ausübung «Guter Dienste» durch die Schweiz in Ost- und Südostasien, da dort viele kommunikative und administrative Fäden zusammenliefen. Beispielsweise fungierte die schweizerische Gesandtschaft in Tokyo als Sprachrohr gegenüber der japanischen Zentralregierung für sämtliche (honorar-)konsularischen Posten der Schweiz, die sich in den durch Japan besetzten Gebieten befanden und mit der Vertretung schweizerischer und fremder Interessen betraut waren.1668 In ganz Japan existierten 1941 zwei schweizerische Aussenvertretungen, die fremde Interessen vertreten konnten, eine Gesandtschaft in Tokyo und ein gemischtes Konsulat (im weiteren Sinne) in Kōbe. Das Personal der schweizerischen Gesandtschaft bestand lediglich aus zwei schweizerischen Berufsvertretern, dem Gesandten Camille Gorgé und einem Kanzlisten. Ausserdem verfügte es über drei japanische Mitarbeiter, die als Übersetzer oder Aushilfspersonal fungierten.1669 Das Konsulat in Kōbe setzte sich aus dem Honorarkonsul Maurice Champoud (Nestlé and Anglo-Swiss Holding Co.) und einem teilweise durch das EPD bezahlten Kanzler, der vermutlich ebenfalls Mitarbeiter des Hauses Nestlé war, zusammen.1670 Die Anzahl dieser potenziellen Mitarbeiter der «Guten Dienste» in Japan war in keiner Weise ausreichend angesichts der zahlreichen Schutzmachtmandate, welche die Schweiz während des Zweiten Weltkriegs erhielt. So wurde die Eidgenossenschaft mit der Vertretung von nicht weniger als 17 Ländern beauftragt, wobei die Übernahme der US-amerikanischen und britischen Interessen am wichtigsten und umfangreichsten war. Aufgrund der immens gestiegenen Aufgabenfülle und Arbeitslast war die Gesandtschaft in Tokyo gezwungen, innerhalb kürzester Zeit ihr Personal zu vervielfachen.1671

			Die schwierige Aufgabe, so schnell so viele neue Mitarbeiter rekrutierten zu müssen, wurde im Fall der Gesandtschaft in Tokyo auf zwei Weisen gelöst. Zum einen entsandte das EPD zusätzliche professionelle Diplomaten in Form von Attachés oder Gesandtschaftssekretären, deren diplomatische Expertise und Ausbildung sehr wichtig für die «Guten Dienste» waren und die neben Gorgé zum Führungspersonal der Gesandtschaft gehören sollten. Diese Berufsvertreter wurden entweder aus Bern geschickt oder von anderen Posten dorthin versetzt, wie zum Beispiel Pierre Micheli, der als Berufskonsul in Jakarta fungiert hatte und zu Kriegsbeginn nach Tokyo gelangte. Auch wenn die Entsendung von professionellen Diplomaten sicherlich die höchste Priorität für Gorgé hatte, barg diese Methode der Rekrutierung bedeutende Nachteile. Die Reisen der neuen Berufsvertreter aus Europa dauerten lange oder waren kriegsbedingt erst gar nicht möglich. Zum Teil musste mit der Verbringung der Diplomaten nach Asien so lange gewartet werden, bis sich Platz auf einem der «Exchange Ships» fand, die für den wechselseitigen Austausch von japanischen und alliierten Kriegsgefangenen und Diplomaten zuständig waren.1672 Ausserdem dürfte das EPD vor dem Hintergrund des schwach ausgebauten Gesandtschafts- und Konsularwesens der Schweiz über kaum freies Berufspersonal für Japan verfügt haben, zumal nun überall auf der Welt zusätzliche Diplomaten für die «Guten Dienste» benötigt wurden. Die Rekrutierungsmethode der Entsendung barg also zwei Probleme, sie war ungeeignet, um auf einen kurzfristigen Arbeitskraftbedarf zu reagieren, und sie lieferte keine ausreichende Menge an Personal. So bildeten die neuen professionellen Diplomaten auch stets nur eine kleine Gruppe, die aus höchstens einer Handvoll Personen bestand.1673

			Die zweite Methode der Gewinnung neuer Mitarbeiter war die Rekrutierung vor Ort. Diese brachte den Vorteil mit sich, dass Angestellte schnell eingestellt und entlassen werden konnten und dass es zunächst einmal nicht an einstellbarem Personal mangelte, da anderweitige Stellenangebote kriegsbedingt rar waren. Dementsprechend wurde das Gros der neu benötigten Personen auf diese Weise rekrutiert. Für das Kanzleipersonal, das in grossem Umfang benötigt wurde, den Diplomaten direkt zuarbeitete und die alltägliche Arbeit bezüglich der «Guten Dienste» erledigte, kamen praktisch nur Schweizer infrage. Diese wurden aus der lokalen schweizerischen Gemeinschaft rekrutiert und waren dementsprechend überwiegend Händler.1674 Als ersten Mitarbeiter stellte Gorgé auf diese Weise Robert Franz Hausheer ein, der zuvor als Geschäftsführer der schweizerischen Handelsfirma Liebermann Wälchli & Co. fungiert hatte und nun zum Gesandtschaftssekretär ernannt wurde.1675 Zu einem kleineren Teil waren die neuen Vertreter der «Guten Dienste» vor ihrem Eintritt in den diplomatischen Dienst in leitenden Funktionen wie Hausheer, zu einem grösseren Teil aber nur einfache Angestellte bei Handelsgesellschaften gewesen. Viele der Kaufleute wurden durch Gorgé von grossen schweizerischen Handelshäusern abgeworben, etwa von Liebermann Wälchli & Co., Siber, Hegner & Co., Gebrüder Volkart oder der Uebersee-Handel A. G. (UHAG).1676 Auch ein Mitarbeiter der Verkaufsagentur der Nestlé and Anglo-Swiss Holding Co. war temporär für die Inspektion von Gefangenenlagern engagiert.1677 Die Einstellung solcher Händler erfolgte innerhalb kürzester Zeit, denn bereits für den 20. Dezember 1941, also rund zwei Wochen nach dem Überfall auf Pearl Harbour, bemerkte Camille Gorgé in seinem Tagebuch:

			Mon personnel comprend maintenant de nombreux compatriotes venus des maisons suisses de la place. Des commerçants que l’on convertit peu à peu en secrétaires de chancellerie. Il en est même un qui remplit provisoirement les fonctions de Secrétaire de légation. L’expérience faite avec ces renforts de fortune est des plus satisfaisantes. Remarquable et combien précieuse, en particulier, leur connaissance de l’anglais. Je les ai sortis du chômage; ils m’ont sorti du pétrin. Ils ne me doivent rien, sauf le sentiment que nous accomplissons ensemble une tâche qui rentre dans l’action humanitaire que la Suisse est heureuse d’exercer partout où elle le peut dans le monde bouleversé […].1678

			Neben diesen Kaufleuten gab es auch schweizerische Industrievertreter bei den «Guten Diensten», wie den Chemieingenieur Markus Weidenmann, der die Fabrik des schweizerischen Baumaterialherstellers Kaspar Winkler & Co. in Japan geleitet hatte.1679 Nicht zu vergessen sind ebenfalls die zahlreichen weiteren Schweizer, die wirtschaftlich schlechtergestellt waren als ihre kaufmännisch tätigen Landsleute und zum Beispiel als Monteure arbeiteten.1680 Ein guter Teil der schweizerischen Kanzleiangestellten war auf die Arbeit bei der Abteilung für fremde Interessen angewiesen, weil sie aufgrund des Quasistillstands des Wirtschaftslebens in Asien ihre Stellen verloren hatten und gleichzeitig wegen des Kriegszustands nicht mehr in die Schweiz reisen konnten.1681 Die Handelshäuser und sonstigen Firmen, bei denen sie eigentlich beschäftigt waren, stellten ihre Mitarbeiter in Anbetracht der hohen Lohnkosten bei gleichzeitiger Abwesenheit von Aufträgen gerne für die Arbeit im Rahmen der «Guten Dienste» frei.1682 Bereits Mitte Januar 1942 war das Potenzial, neue Mitarbeitende innerhalb der schweizerischen Gemeinschaft in Tokyo zu finden, für Gorgé aber langsam erschöpft. So berichtete der schweizerische Gesandte, dass er durch Improvisation und durch Umschulung von Personen mit diversesten beruflichen Hintergründen bereits den Grossteil der geeigneten Kandidaten für Büroarbeiten eingestellt hatte und kaum mehr in der Lage war, vor Ort neues Personal aufzutreiben:

			La protection des intérêts étrangers et, notamment, des intérêts américains, nous impose une besogne écrasante. Mes services sont débordés. J’ai encore dégagé du personnel parmi nos maisons suisses, mais j’ai de plus en plus peine à trouver ce dont j’ai besoin. Ce n’est pas des mécaniciens qu’il me faut, mais des gens aptes à travailler sur un dossier et à rédiger de manière convenable. Il est vrai que j’ai réussi à tirer bien des choses d’un Confédéré spécialisé dans les machines à tricoter et d’un autre qui s’était distingué jusqu’alors dans l’art de réparer les vieux violons. Un luthier de Crémone dans nos archives! J’ai fait à cet égard d’étonnantes découvertes. Un cuisinier d’hôtel peut être un statisticien qui s’ignore. Mon service du chiffre a dû se séparer à regret d’un artiste-peintre qui n’arrivait pas, dans nos lettres cabalistiques, à se détacher de ses nus et de ses paysages. On l’a remplacé par un représentant de produits pharmaceutiques.1683

			Unter den lokal rekrutierten Angestellten fanden sich nicht nur Schweizer. Gorgé engagierte ebenfalls zahlreiche japanische, aber auch einige ausländische Mitarbeiter von neutralen oder den Achsenmächten nahestehenden Nationen, wie Portugiesen oder Finnen, die durchweg Hilfstätigkeiten ausübten. Sie fungierten als Übersetzer, Schreibkräfte, Chauffeure, Gärtner, Wachpersonal oder Abwarte. Schweizerische Berufsdiplomaten und kaufmännische Kanzleiangestellte machten also die eigentliche Interessenvertretungsarbeit. Angestellte anderer Nationalität waren lediglich mit «einfachen» und nicht unmittelbar diplomatischen Tätigkeiten betraut.1684 Wie gross der tatsächliche personelle Ausbau der Gesandtschaft in Tokyo war, verrät ein Blick auf die Zahlen. Aus den zwei schweizerischen und drei japanischen Mitarbeitern vor Kriegsausbruch waren im Jahr 1944, dem Höhepunkt der Anstellungen, 33 Schweizer und 20 Personen mit japanischer oder anderer Nationalität geworden, die für die Gesandtschaft tätig waren. Von diesen Gesamtmitarbeitern waren 38 ausschliesslich mit der Vertretung fremder Interessen beschäftigt – und in diese Zahlen waren noch nicht einmal die (überwiegend japanischen) Aushilfen zur Verwaltung der zahlreichen ehemaligen Gesandtschafts- und Konsulatsgebäude der Alliierten, die nun leer standen und von schweizerischen Vertretern geschützt werden mussten, eingerechnet.1685

			Mit der Erweiterung des Personals musste auch eine Vergrösserung der Gesandtschaftsräumlichkeiten einhergehen. Vor dem Krieg waren die Büroräume und die Privatunterkunft von Gorgé und seiner Frau in ein und demselben Gebäude untergebracht, zu dem es nur einen Hauseingang gab. Mit der Übernahme der Vertretung fremder Interessen wurde die Situation zum Problem, weil nicht nur die Arbeitsplätze zu knapp wurden, sondern auch die vielen Mitarbeiter und wahrscheinlich auch die «Laufkundschaft» beim Betreten des Gebäudes praktisch schon halb im Wohnzimmer des Gesandten standen und dessen Privatsphäre litt. Die Abteilung für fremde Interessen der schweizerischen Gesandtschaft wurde daher ausgelagert, und zwar in das ehemalige kanadische Gesandtschaftsgebäude, das nach Kriegsbeginn in schweizerische Obhut gegeben worden war.1686

			In Tokyo war also die Abteilung für fremde Interessen der schweizerischen Gesandtschaft zu einem grossen Teil durch schweizerische Händler personell unterstützt und aufgestockt worden. In Kōbe war dies noch viel stärker der Fall. Dort versahen wahrscheinlich, zumindest was das schweizerische Personal anging, ausschliesslich Kaufleute die «Guten Dienste». Die Vertretung fremder Interessen brachte genauso wie in Tokyo ein erheblich vergrössertes Arbeitsvolumen für das Konsulat in Kōbe mit sich, sodass ausschliesslich auf lokaler Ebene zusätzliche Mitarbeiter rekrutiert werden mussten. Die Vertretung bestand während des Krieges aus dem Honorarkonsul Maurice Champoud (Direktor der Nestlé and Anglo-Swiss Holding Co.) und seinem Stellvertreter, dem Honorarvizekonsul Hans Tillmanns, der genauso wie der Postenchef Kaufmann war und in seinem eigentlichen Beruf für die Verkaufsagentur von Nestlé in Japan gearbeitet hatte.1687 Im Juli 1944 kehrte Champoud in die Schweiz zurück, sodass Tillmanns das Konsulat als Verweser übernahm, bis der Bundesrat Mitte 1945 wieder einen regulären Honorarkonsul in der Person von Robert Stünzi ernannte.1688 Letzterer war als Chef der Kōbe-Dependance von Siber, Hegner & Co. bereits Ende der 1930er-Jahre als Kandidat für das Honorarkonsulat in der Stadt gehandelt worden.1689 Neben diesen Führungspersönlichkeiten beschäftigte das Konsulat während des Krieges zur Ausübung «Guter Dienste» in der Regel drei Schweizer, die aus der Gemeinschaft vor Ort rekrutiert wurden und wahrscheinlich alle Händler waren.1690 Die wichtigste Person unter ihnen war Ugo Alfonso Casal, der bei den schweizerischen Handelsfirmen Gebrüder Volkart und Nabholz & Co. gearbeitet hatte und ab 1932 sein eigenes Unternehmen führte, das im Bereich der Kontrolle von importierter Rohbaumwolle tätig war.1691 Er fungierte ab 1944 als Leiter der Abteilung für fremde Interessen des Konsulats. Neben diesen Schweizern existierten während des Kriegs in der Regel auch noch zwei japanische Angestellte und zeitweilig auch eine «weiss-russische[]» Mitarbeiterin, die mit Übersetzungs- und Büroarbeiten beschäftigt waren.1692

			Ausser in Tokyo und Kōbe gab es keine schweizerischen Aussenvertretungen in Japan, die «Gute Dienste» ausüben konnten. Kurz nach dem Angriff auf Pearl Harbour setzte sich dann allerdings die schweizerische Gemeinschaft in Yokohama dafür ein, eine eigene neue Konsularagentur zu erhalten, da sich die Verbindungen zur Gesandtschaft in Tokyo, durch die sie bis dato betreut worden war, kriegsbedingt verschlechterten. Gorgé und das EPD versuchten, diesem Wunsch zu folgen und den schweizerischen Händler Jakob Fritz Kern (A. Kern & Co.) zum Konsularagenten in Yokohama zu ernennen. Die japanischen Behörden verweigerten allerdings sein Exequatur, da sie vor dem Hintergrund der Kriegssituation aus Prinzip keine neuen Aussenvertretungen mehr genehmigen wollten. Schliesslich stimmten sie jedoch einem Kompromiss zu, dass Kern zwar nicht als Konsularagent, aber immerhin als Konsulardelegierter bzw. Konsularkorrespondent von Gorgé fungieren durfte. Formal handelte es sich bei der Vertretung in Yokohama also nicht um eine eigenständige Konsularagentur, sondern nur um das Yokohama-Büro der Gesandtschaft in Tokyo. In der Arbeitspraxis machte dies jedoch keinen Unterschied.1693

			Wieso war aber die finale Kompromisslösung für die japanischen Behörden gangbar, während eine Konsularagentur kategorisch abgelehnt wurde, wenn doch in der alltäglichen konsularischen Tätigkeit keine wirklichen Unterschiede bestanden? Vermutlich lag dies darin begründet, dass Konsularagenturen vollwertige und offizielle Aussenvertretungen darstellten und dementsprechend das Exequatur des Empfangsstaats benötigten. Konsulardelegierte hingegen waren keine eigenständigen Subjekte im völkerrechtlichen Sinne und bedurften daher auch keiner Anerkennung. Sie durften weder den Titel eines Konsuls tragen noch die Schweizer Flagge und ein offizielles Amtsschild zur Schau stellen und traten daher öffentlich nicht als konsularisches Personal in Erscheinung.1694 Konsulardelegierte bzw. -korrespondenten waren daher, wie auch schon die letzten Kapitel gezeigt haben, ein beliebtes Mittel, um in politisch heiklen Situationen auf informelle Weise konsularisch und diplomatisch agieren zu können. In Yokohama ging es den japanischen Behörden vermutlich darum, zu vermeiden, Kern offiziell anerkennen zu müssen, was ihrem propagierten Bild von staatlicher Souveränität und der Unterbindung westlicher Einflussnahme dienlich war. Der Schweizer konnte von japanischer Seite stets als einfache Privatperson bzw. einfacher Händler bezeichnet werden, anstatt ihn als konsularischen Vertreter öffentlich in Erscheinung treten lassen zu müssen. Die Behörden konnten gleichzeitig von Kerns Betreuung und Versorgung der ausländischen Gemeinschaft profitieren und waren daher an seinen (informell ausgeübten) praktischen Tätigkeiten in hohem Masse interessiert. Dies zeigte sich sehr gut im Jahr 1943. Nachdem die Arbeitsfülle im Bereich der fremden Interessen in Yokohama stark gesunken war, wollte Gorgé das Büro eigentlich wieder schliessen. Die lokalen japanischen Behörden baten den Gesandten jedoch nachdrücklich, die Hilfsstrukturen aufrechtzuerhalten, und machten gegenüber den schweizerischen Aussenvertretern sogar noch Zugeständnisse, um diese von der Schliessung der Vertretung abzuhalten.1695 Im Fall Yokohamas zeigt sich also, dass honorarkonsularisches Personal, das sich aus Handelskreisen rekrutierte, deutliche Vorteile gegenüber Berufskonsuln mit sich brachte, wenn es um die Vertretung fremder Interessen in politisch sensiblen Situationen ging, da es informeller agieren konnte.

			Kern war nicht der einzige Vertreter in Yokohama, der mit der Ausübung der «Guten Dienste» beauftragt war. Aufgrund der anfänglich grossen Aufgabenfülle bei der Vertretung fremder Interessen wurden einige Mitarbeiter lokal eingestellt, die dem Händler unterstanden, sodass in Spitzenzeiten insgesamt fünf Schweizer in dem Yokohama-Büro beschäftigt waren.1696 Diese rekrutierten sich überwiegend oder wahrscheinlich sogar vollständig aus den Reihen der Geschäftsleute.1697 Bis Ende des Jahres 1943 wurden die verschiedenen Mitarbeiter wieder entlassen und nur Kern als Repräsentant beibehalten, weil die meisten alliierten Staatsangehörigen, die es zu betreuen und beschützen galt, bis zu diesem Zeitpunkt entweder mit Exchange Ships repatriiert oder umgesiedelt worden waren. Vor dem Hintergrund eines beträchtlich reduzierten Aufgabenpensums blieb nur der Delegierte Gorgés bis zum Ende des Krieges mit der Vertretung fremder Interessen betraut.1698

			«Gute Dienste» in China

			Während Japan als Region für die «Guten Dienste» der Schweiz in Asien am wichtigsten war, weil dort viele Fäden der Vertretung fremder Interessen zusammenliefen, stand die schweizerische Schutzmachttätigkeit in China jener in Japan in nichts nach, zumindest was den Umfang der zu bewältigenden Aufgaben und der etablierten Organisationsstrukturen anging. Das System der «Guten Dienste» in China war, in Bezug auf die Personalmenge, zumindest gleich gross wie in Japan, in Teilen vielleicht sogar grösser. Unmittelbar vor Kriegsausbruch hatte ein Berufsgeneralkonsulat in Shanghai als wichtigste schweizerische Vertretung in China bestanden, das mit dem Generalkonsul Emile Fontanel, den zwei Berufsvizekonsuln Wilhelm Schilling und Sven Stiner sowie mit einem Berufskanzler besetzt war. Im «Reich der Mitte» existierte ausserdem noch ein Honorarkonsulat in Guangzhou mit dem Postenchef August Hoffmeister (U. Spalinger & Co.) sowie eine Konsularagentur in Tianjin, die von Oskar Joerg (O. Joerg & Co.) geleitet wurde, der den persönlichen Titel eines Konsuls erhalten hatte.1699

			Genauso wie in Japan waren diese Organisationsstrukturen nicht annähernd ausreichend, als ab Dezember 1941 die Schweiz die Vertretung umfangreicher britischer, US-amerikanischer, niederländischer und panamaischer Interessen in China übernahm.1700 Dass die Ausübung dieser Schutzmachttätigkeiten im «Reich der Mitte» überhaupt möglich war, war keine Selbstverständlichkeit. Offiziell hatten die japanischen Behörden die Losung ausgegeben, dass in allen vom japanischen Militär besetzten Gebieten ausserhalb Japans keine fremden Interessen vertreten werden durften. Für China, das eigentlich auch zu dieser Kategorie zählte, machten sie aber eine Ausnahme.1701 Um den enormen Personalbedarf bei den «Guten Diensten» zu decken, stellten die schweizerischen Aussenvertretungen zahlreiche neue Aushilfsmitarbeiter ein. Diese rekrutierten die Postenchefs ausschliesslich vor Ort (während in Japan auch vereinzelt nicht lokale Angestellte herangezogen wurden), weil eine Entsendung von professionellem konsularischem Personal nicht möglich war und in Anbetracht der drängenden Zeit eine schnelle, unbürokratische und pragmatische Lösung gefunden werden musste. Während die regulären Konsuln die Leitung übernahmen, wurden fast alle praktischen Arbeiten im Zusammenhang mit der Vertretung fremder Interessen an ebendiese Aushilfen delegiert.1702 Sie setzten sich genauso wie im Fall Japans aus zahlreichen Schweizern zusammen, welche die wichtigeren Aufgaben übernahmen, und Mitarbeitern mit chinesischer oder anderer Nationalität, die in der Regel Hilfsarbeiten verrichteten.1703 Was die schweizerischen Angestellten angeht, handelte es sich ausschliesslich um Angehörige der lokalen Geschäftswelt. Zu Anfang wurden noch oft Firmenangehörige in leitenden Funktionen rekrutiert. Da diese aber auch viel Zeit für die Organisation ihrer eigentlichen Geschäftsbetriebe aufwenden mussten, gingen die konsularischen Vertreter der Schweiz relativ bald dazu über, einfache Firmenangestellte abzuwerben, die auf Vollzeitbasis für die Abteilung für fremde Interessen fungieren konnten. Die Arbeit der schweizerischen Aussenvertretungen mit ihrem neu hinzugewonnenen kaufmännischen Personal wurde durch das Engagement von lokalen Hilfsorganisationen der britischen, amerikanischen und niederländischen Gemeinschaften ergänzt. Diese Vereinigungen hörten aber bis spätestens Juni 1943 auf zu funktionieren, da ihre Vertreter, wie fast sämtliche alliierte Staatsbürger, bis dahin in zivile Internierungslager verbracht worden waren und fortan selbst auf die Hilfe der Schweizer angewiesen waren.1704

			In Shanghai, das – analog zur Rolle Tokyos in Japan – als Schaltzentrale der Schutzmachtfunktionen in China fungierte, wurden mit Abstand die meisten Mitarbeiter eingestellt. Im Jahr 1943 zählte das Generalkonsulat neben dem regulären Vorkriegspersonal 23 Schweizer und 30 Hilfsangestellte chinesischer oder anderweitiger Nationalität, die mit den «Guten Diensten» betraut waren.1705 Zwei Jahre später, kurz vor Kriegsende, waren es sogar 27 Schweizer, die auf temporärer Basis in den Diensten Fontanels standen.1706 Für die meisten dieser schweizerischen Mitarbeiter lassen sich ihre beruflichen Hintergründe und Vorkriegsfirmenzugehörigkeiten nachvollziehen. Es handelte sich überwiegend um Kaufleute oder vereinzelt um Chemiker und Techniker, die für grosse schweizerische und andere ausländische Handelshäuser arbeiteten. Besonders stark waren Repräsentanten der schweizerischen Handelsunternehmen Liebermann Wälchli & Co., Siber, Hegner & Co. und Charles Rudolph & Co. innerhalb des krisendiplomatischen Personals vertreten. Aber auch beispielsweise ein schweizerischer Mitarbeiter der einflussreichen britischen Jardine Engineering Corporation fand sich unter den neuen Angestellten.1707 Die Sektion für britische Interessen des Generalkonsulats, welche die grösste Verwaltungseinheit der «Guten Dienste» in Shanghai darstellte, war in drei Haupttätigkeitsbereiche unterteilt. Diese drei Abteilungen wurden von schweizerischen Geschäftsleuten gesteuert, die bei ihren eigentlichen Unternehmen in leitender Funktion standen und daher Führungsverantwortung übernehmen konnten. So wurde die Abteilung für «Personal Protection» von Arnold Kobelt geleitet, welcher der Direktor der Shanghai-Filiale von Charles Rudolph & Co. war. Der Bereich «Protection of Property» unterstand René Minutti, der sein eigenes Bauingenieurbüro betrieb, und die Abteilung «Funds, Finance & Relief» wurde von Alfred Robert (Société générale de Belgique) geführt.1708 Dies zeigt, dass es stets ein paar Kaufleute in Führungspositionen gab, die für die «Guten Dienste» arbeiteten, auch wenn viele mit den fremden Interessen betrauten Mitarbeiter, die sich aus dem Kreis der schweizerischen Handelsgemeinschaft rekrutierten, im Hauptberuf einfache Angestellte in ihren Unternehmen waren.

			Durch die Vervielfachung des Personals in Shanghai benötigte das schweizerische Generalkonsulat mehr Bürofläche, sodass im Gebäude der Reederei Compagnie des Messageries Maritimes zusätzlich der gesamte achte Stock für die Abteilung für fremde Interessen angemietet wurde (siehe Abbildung 13). Die Vermieter waren die schweizerische Handelsfirma Charles Rudolph & Co. und die Verkaufsagentur von Nestlé and Anglo-Swiss Holding Co., die ihre Räume sicherlich nicht zuletzt aus finanziellen Gründen gerne an das Generalkonsulat abtraten, weil die Geschäfte während der Kriegszeit weitgehend zum Stillstand kamen, aber gleichzeitig die Gebäudefixkosten weiter anfielen. Diese wurden praktischerweise fortan von den britischen, amerikanischen und niederländischen Regierungen getragen.1709 Von den Büroräumen ist ein Grundrissplan erhalten, der zweierlei Dinge zeigt (Abbildung 14). Zum einen waren die Büros streng nach den einzelnen zu vertretenden Staaten getrennt. Die jeweiligen Regierungen hatten auf dieser Massnahme bestanden, obwohl dies unter pragmatischen Gesichtspunkten die Arbeit der Schweizer nur schwieriger machte.1710 Zum anderen wird sehr gut deutlich, dass die Vertretung britischer Interessen mit Abstand am meisten Platz in Anspruch nahm. In der Tat waren die britischen Interessen grösser als die amerikanischen und niederländischen zusammen. Auf finanzieller Ebene existierte beispielsweise ein Verteilungsschlüssel der «Guten Dienste» in China, nach dem 65 Prozent der Kosten auf die britischen, 30 auf die amerikanischen und fünf Prozent auf die niederländischen Interessen entfielen.1711 Dieses Muster der Vertretungsanteile äusserte sich auch besonders in der Mitarbeiterzahl und damit im Bedarf von Büroraum.1712
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			Abbildung 13: Abteilung für fremde Interessen des schweizerischen Generalkonsulats in Shanghai im 8. Stock des Gebäudes der Compagnie des Messageries Maritimes; Fotografie der Aussenfassade ca. 23.06.1942. (Quelle: CH-BAR#E2001-02#1000/110#416*)
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			Abbildung 14: Grundriss der Büroräumlichkeiten (8. Stock, Gebäude der Compagnie des Messageries Maritimes) der Abteilung für fremde Interessen des schweizerischen Generalkonsulats in Shanghai, 23.06.1942. (Quelle: CH-BAR#E2001-02#1000/110#416*)

			 

			Ausserhalb Shanghais, in den vielen Vertragshäfen an der Küste und den Zentren im Landesinneren, war die Lage für die Ausübung «Guter Dienste» viel schwieriger. Am einfachsten gestaltete sich die Situation noch in Guangzhou und Tianjin, wo bereits offizielle konsularische Vertretungen der Schweiz etabliert waren, welche die Aufgaben übernehmen konnten.1713 In Guangzhou vertraten der dortige Honorarkonsul August Hoffmeister und sein Stellvertreter Erich Zulauf die fremden Interessen. Da beide Repräsentanten der Firma U. Spalinger & Co. waren, befanden sich die «Guten Dienste» in der südchinesischen Stadt fest in der Hand eines einzigen schweizerischen Handelsunternehmens. Den beiden Schweizern standen für ihre diplomatische Aufgabenerfüllung zudem rund fünf chinesische und portugiesische Hilfsangestellte zur Verfügung. In Tianjin war der Händler Oskar Joerg (O. Joerg & Co.) als Leiter der dortigen Konsularagentur für die Schutzmachttätigkeit zuständig. Er wurde von zwei Schweizern dabei unterstützt – zum einen von Erwin Reize (Siber, Hegner & Co.) und zum anderen von Hans Wasser, der ebenfalls Kaufmann und Inhaber seines eigenen Unternehmens war. Des Weiteren beschäftigte Joerg für die «Guten Dienste» ungefähr 14 chinesische Mitarbeiter in untergeordneter Stellung.1714

			In den anderen wichtigen Städten Chinas war die Lage deutlich nachteilhafter. In vielen Gegenden gab es schlichtweg keine ansässigen Schweizer, die lokal mit einem konsularischen Amt und dem Mandat zur Vertretung fremder Interessen ausgestattet werden konnten. Gleichzeitig war die Entsendung von Mitarbeitern aus Shanghai in die verschiedenen Landesteile kaum möglich, und wenn, dann nur sporadisch. Aus diesem Grund konnten in den Städten Shantou, Xiamen und Nanjing, in denen eine Vertretung fremder Interessen eigentlich nötig gewesen wäre, nie Strukturen für die «Guten Dienste» aufgebaut werden. Den beiden erstgenannten Vertragshäfen an der Südostküste wurde während der gesamten Kriegsdauer nur ein einziges Mal ein Besuch von einem Vertreter des Honorarkonsulats in Guangzhou abgestattet.1715 In Nanjing waren es bis zur Repatriierung der alliierten Staatsbürger wahrscheinlich nur zwei Besuche eines Shanghai-Mitarbeiters. Jeglichen sonstigen Kontakt zum schweizerischen Generalkonsulat in Shanghai mussten Schutzbedürftige per Brief aufnehmen, was angesichts der schlechten Postverbindungen und der japanischen Zensur keine wirkliche Lösung darstellte.1716 Die schweizerische Schutzmachttätigkeit funktionierte in einigen Landesteilen Chinas also verhältnismässig schlecht. Die amerikanische und zum Teil auch die britische Regierung sahen diesen Missstand kritisch. Für sie war das schweizerische Konsularnetz schlichtweg zu wenig dicht und nur bedingt geeignet, um die geografisch weit verteilten Interessen der Alliierten zu vertreten. An der Situation änderte sich aber faktisch nichts, weil es schlichtweg keine Möglichkeit gab, neue schweizerische Vertreter zu generieren.1717 Eine Verbesserung setzte erst dann ein, als im Verlauf des Jahres 1942 immer mehr alliierte Staatsbürger aus dem Landesinneren, wo schweizerische Schutzmachtvertreter kaum zu organisieren waren, durch das japanische Besatzungsregime an die Ostküste Chinas umgesiedelt wurden. Das Problem löste sich also zunehmend nicht dadurch, dass sich das konsularische System der Schweiz verbesserte, sondern dass die Anzahl der Schutzbefohlenen an schwer zu erreichenden Orten geringer wurde.1718 

			Lediglich in drei weiteren Vertragshäfen – Peking, Qingdao und Hankou – konnte das schweizerische Generalkonsulat (Shanghai) letztlich noch neue permanente Personalstrukturen während des Krieges schaffen, indem es auf die wenigen und vereinzelten Schweizer vor Ort zurückgriff.1719 Dabei handelte es sich um eine aus der Not geborene Lösung, die in der Praxis manchmal besser und manchmal schlechter funktionierte. In Peking wurde der Medizinprofessor Reinhard Jakob Christian Hoeppli, der am Peiping Union Medical College tätig war, während des Krieges vom Bundesrat zum Honorarkonsul ernannt. Er war ursprünglich Deutscher und hatte auch in Deutschland studiert, fand dann aber nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs heraus, dass er schweizerische Vorfahren und deshalb selbst die schweizerische Staatsbürgerschaft hatte. Hoeppli verfügte für die «Guten Dienste» über einen weiteren schweizerischen Mitarbeiter, Philippe de Vargas, der ebenfalls Professor (Universität Yanjing) war. Die beiden schweizerischen Akademiker konnten bei ihrer diplomatischen Arbeit auf die Dienste von rund sieben chinesischen Hilfsangestellten zurückgreifen.1720 In Qingdao etablierte das Generalkonsulat Shanghai einen ihm unterstellten Konsulardelegierten bzw. -korrespondenten in der Person des schweizerischen Kaufmanns Viktor Emil Egger, der für die Jardine Engineering Corporation arbeitete, eine Tochtergesellschaft des berühmten britischen Handelshauses Jardine, Matheson & Co. Er erhielt bei der Vertretung fremder Interessen Unterstützung von dem Schweizer Paul Weingart, der Manager des Astor House Hotels in Tianjin gewesen war, sowie von ungefähr acht chinesischen und russischen Mitarbeitern.1721 Egger besuchte in seiner Funktion als Schutzmachtrepräsentant auch sporadisch, und in der späteren Kriegsphase wahrscheinlich regelmässiger, die Hafenstädte Yantai (Chefoo) und Weihai in der Provinz Shandong, die ansonsten nicht nur physisch, sondern auch postalisch von Shanghai abgeschnitten waren.1722 Der dritte Ort, an dem das Generalkonsulat während des Krieges völlig neue Vertretungsstrukturen schuf, war Hankou. In der Stadt existierten nur zwei Schweizer, die überhaupt für konsularische Funktionen infrage kamen, und Fontanel war mit dieser Auswahl und mit den beiden Kandidaten nicht restlos zufrieden. In Ermangelung von Alternativen entschied er sich notgedrungen für einen der beiden Schweizer.1723 So ernannte er den Händler Franz Alfred Schoch, der für das deutsche Handelshaus Siemssen & Co. arbeitete, zu seinem Konsulardelegierten bzw. -korrespondenten. Schoch verfügte über keinerlei schweizerisches Personal für die Vertretung fremder Interessen, sondern nur über rund drei chinesische Hilfsangestellte.1724

			Die Organisation der schweizerischen «Guten Dienste» in China war also sehr umfangreich. Das Gesamtpersonal, d. h. alle Personen, die landesweit zu irgendeinem Zeitpunkt des Krieges im Dienst der fremden Interessen standen, belief sich laut einem Schlussbericht auf 42 Schweizer und 206 Chinesen sowie Mitarbeiter mit anderer Nationalität.1725 Wenn man die Personalkarteikarten der Abteilung für fremde Interessen des EPD hinzuzieht, ergeben sich, vor allem was die Anzahl einheimischer und anderer ausländischer Angestellter angeht, abweichende Zahlen: 44 Schweizer, 68 Chinesen und sieben Mitarbeiter mit anderer Nationalität.1726 Dieser Unterschied ist wahrscheinlich dadurch erklärbar, dass im zweiten Fall die zahlreichen indigenen Aushilfsangestellten, die mit der Pflege und Verwaltung der ehemaligen alliierten Gesandtschafts- und Konsulatsgebäude betraut waren, nicht miteingerechnet wurden. Wie verhielt sich nun die Grösse des Personalbestands zu jener in Japan? Generell kann gesagt werden, dass die beiden Organisationen der «Guten Dienste» in China und Japan in etwa gleich umfangreich waren, vielleicht waren die Strukturen im «Reich der Mitte» etwas grösser. Laut den Personalkarteikarten der Abteilung für fremde Interessen des EPD existierten in Japan während des gesamten Krieges 46 Schweizer, 44 Japaner und 16 Personen mit anderer Nationalität als Mitarbeiter.1727 Daraus wird schnell ersichtlich, dass es gleich viele schweizerische Angestellte in beiden Ländern gab und lediglich die zusammengerechnete Anzahl der indigenen und anderen ausländischen Hilfsangestellten in China etwas höher war als in Japan. Ein signifikanter Unterschied war auf jeden Fall die Verteilung der Mitarbeiter innerhalb der Länder. Shanghai und Tokyo bildeten die Schaltzentren der jeweiligen Organisation und waren am grössten.1728 Ausserhalb dieser beiden Metropolen gab es in China fünf und in Japan nur zwei Vertretungen der «Guten Dienste». Dementsprechend waren die einzelnen konsularischen Posten in Japan mit mehr Personal ausgestattet, während sich die Mitarbeiter in China auf mehr Orte verteilten.

			Die Nominierung von neuen konsularischen Vertretern während des Krieges in China war keinesfalls ein leichtes Unterfangen, und zwar nicht nur was die Rekrutierung von geeignetem Personal anging, sondern auch in Bezug auf die Haltung der japanischen Behörden. Diese verhinderten oft Reisen innerhalb des Landes von Vertretern der fremden Interessen1729 oder zogen in Zweifel, dieselben überhaupt als Repräsentanten anzuerkennen, wie dies anfänglich bei Oskar Joerg der Fall war.1730 Wenn schon unsicher war, ob eine Person wie Joerg, die bereits vor dem Krieg zum Konsularagenten bzw. Honorarkonsuln ernannt worden war, von den japanischen Behörden offiziell als Vertreter der «Guten Dienste» akzeptiert würde, wie konnte dies dann in Peking, Qingdao oder Hankou überhaupt während des Krieges gelingen? Zu vermuten ist, dass genauso wie im Fall von Jakob Fritz Kern in Yokohama die entscheidende Lösung die Ernennung von Konsulardelegierten bzw. -korrespondenten war, weil diese eher als private Händler deklariert werden konnten und kein offizielles Exequatur benötigten. Im besetzten China, wo die Schutzmachttätigkeit ohnehin von japanischer Seite kritischer gesehen wurde und die politisch-militärische Lage unsicherer war als in Japan, dürfte solch ein informelles Vorgehen mit nicht offiziell anerkannten, lokalen Vertretern der fremden Interessen der Schlüssel zum Erfolg gewesen sein – zumindest in Qingdao und Hankou. Das schweizerische krisendiplomatische Vertretungsnetz konnte also nur deswegen kurzfristig während des Krieges ausgebaut werden, weil ein personeller Rückgriff auf lokale Händler erfolgte, der einen halbwegs informellen Charakter hatte. Dass gerade ein solch informelles Vorgehen besonders wirksam und wichtig für die Ausübung der schweizerischen «Guten Dienste» war, wird ebenfalls am Beispiel von Oskar Joerg deutlich. Dieser konnte als Vertreter amerikanischer Interessen keine vertraulichen Gespräche mit dem unter Arrest stehenden amerikanischen Generalkonsul in Tianjin, J. K. Caldwell, führen, da solche Unterhaltungen stets im Beisein eines japanischen Beamten stattfinden mussten. Letztlich konnte der schweizerische Honorarkonsul aber erreichen, dass stattdessen seine Ehefrau jederzeit ungehindert und nicht überwacht die Frau von Caldwell in der amerikanischen Konsularresidenz besuchen durfte und somit auf informelle Weise die nötigen Informationen ausgetauscht werden konnten.1731

			Während also bei den japanischen Behörden schweizerische Kaufleute in diplomatischen Funktionen besser angesehen waren als Berufskonsuln, war dies bei den unter schweizerischem Schutz stehenden Staaten genau andersherum. Die amerikanischen und britischen Regierungen standen dem schweizerischen Honorarkonsularwesen, besonders im Landesinneren und in den entlegeneren Hafenstädten jenseits von Shanghai, tendenziell kritischer oder zumindest zwiespältig gegenüber. Sie stellten die Qualifikation, die Loyalität, die Durchsetzungsfähigkeit und die verfügbaren Zeitressourcen des nebenberuflichen Personals infrage. Vor allem für die US-Regierung war dies eine Prinzipienfrage. Diese wünschte eine Ausweitung des schweizerischen Vertretungsnetzes, das bevorzugt mit Berufskonsuln besetzt werden sollte, für welche die US-Regierung finanziell aufgekommen wäre.1732 Für die britische Regierung waren ähnliche Argumente relevant, sie legte allerdings eine nicht ganz so kritische Haltung an den Tag. Für sie war es nicht so sehr eine Prinzipienfrage, sondern mehr eine Einzelfallabwägung bei jedem einzelnen Schutzmachtvertreter. Mit der Arbeit der beiden Vorkriegshonorarkonsuln Hoffmeister und Joerg war die britische Regierung sehr zufrieden.1733 Auch von amerikanischer Seite wurde der grosse Einsatz Joergs für die fremden Interessen gelobt und festgehalten, dass er bessere Arbeit leistete, als dies irgendein Konsul einer anderen potenziellen Schutzmacht der USA hätte tun können. Joergs Leistungen als Krisendiplomat, der eigentlich nur einen kaufmännischen Hintergrund hatte, waren also unter den gegebenen Umständen sehr gut. Gleichzeitig wurde aber auch unterschwelliger Tadel in Bezug auf seine Schutzmachtfunktion vorgebracht. Aus amerikanischer Sicht war es nachteilhaft, dass ihm als Händler die nötige Expertise und die personellen sowie zeitlichen Ressourcen für diplomatische Aufgaben fehlten und dass er sich für die amerikanischen Interessen nicht mit voller Vehemenz bei den japanischen Behörden einsetzen konnte, weil er in seiner Funktion als Kaufmann auf Kooperationen mit ebenjenen Staatsorganen angewiesen war.1734 An Hoffmeister scheint ebenfalls leichte Kritik von amerikanischer Seite aufgekommen zu sein. Unter den neuen schweizerischen Vertretern wurde der in Qingdao tätige Egger wahrscheinlich als am erfolgreichsten und besten angesehen,1735 was nicht zuletzt daher gerührt haben dürfte, dass er bei den alliierten Kriegsgefangenen einen exzellenten Ruf wegen seines unermüdlichen Einsatzes genoss. Er nahm nicht nur strapaziöse Reisen, die lebensbedrohlich werden konnten, zu den verschiedenen Lagern auf sich, sondern schmuggelte auch unter Inkaufnahme eines hohen persönlichen Risikos Dinge in die Internierungseinrichtungen hinein oder aus diesen heraus. So schickte er zusammen mit geflohenen Häftlingen unautorisiert Medikamente in die Lager und betrieb eine Art «‹back-door› post», über die heimlich Berichte der Insassen über die wahren Zustände in den Lagern herausgeschmuggelt wurden. Mit der Umgehung von japanischen Regularien überschritt er seine Kompetenzen als Vertreter fremder Interessen eigentlich bei Weitem und dehnte das Konzept des «informellen Agierens» bis an die äussersten Grenzen aus.1736 Hoeppli genoss im Allgemeinen als Schutzmachtvertreter auch eine sehr gute Reputation. Er konnte trotz geringer eigener Ressourcen gute Arbeit leisten, weil er viel Unterstützung von der französischen Botschaft in Peking erhielt, die sich trotz der politischen Situation in Vichy-Frankreich für die Alliierten und ihre Staatsbürger einsetzte.1737 Nur von amerikanischer Seite wurden Beschwerden bezüglich Hoepplis laut, die Fontanel allerdings als ungerechtfertigt ansah.1738 Ein extrem schlechtes Ansehen hatte in den Augen der britischen und amerikanischen Regierung Franz Schoch in Hankou. Dieser galt als «unsuited in every way for the post».1739 So wurde seine Neutralität bzw. seine Loyalität gegenüber den alliierten Schutzbedürftigen in Zweifel gezogen. Die britische Regierung argumentierte, er sei gar kein richtiger Schweizer, weil er noch nie in der Schweiz gelebt hatte, in Österreich geboren wurde und eine österreichische oder deutsche Mutter hatte. Sein vermeintliches Sympathisieren mit dem Naziregime wurde auch noch dadurch unterstrichen, dass er Angestellter einer deutschen Handelsfirma war. Damit nicht genug, gab es Gerüchte, dass er bereits einmal als Zollmitarbeiter entlassen worden und wegen Waffenschmuggels in Haft gelangt sei. Fontanel hingegen war der Meinung, dass die verschiedenen Anschuldigungen nicht zutrafen und Schoch lediglich Fehler aufgrund seiner fehlenden diplomatischen Qualifikation unterlaufen waren.1740

			Im Allgemeinen wies der schweizerische Generalkonsul die Kritik an der Qualität der individuellen schweizerischen Schutzmachtrepräsentanten und auch indirekt an dem zu wenig dichten Konsularnetz der Schweiz in China entschieden zurück. Erstens fand er sie inhaltlich überzogen, zweitens war er der Meinung, dass es der britischen und vor allem der amerikanischen Regierung nicht zustand, sich solch ein Urteil anzumassen, und drittens gab es keine praktischen Möglichkeiten, etwas an dem System zu ändern.1741 Wie sollte er auch inmitten des Kriegs neue Vertretungen eröffnen oder unqualifizierte Repräsentanten ersetzen, wenn es vor Ort kein anderes oder zusätzliches Personal gab und aus der Schweiz keine Berufsvertreter entsandt werden konnten. Schweizerische Händler brachten also in Bezug auf die «Guten Dienste» Vor- und Nachteile mit sich. Einerseits verfügten sie auf Ebene der individuellen Qualifikation über nur wenig diplomatische Erfahrung und mitunter wurden Zweifel an ihrer Loyalität und Durchsetzungsfähigkeit sowie ihren Zeitressourcen laut, andererseits erhöhte ihr informeller Einsatz die Wahrscheinlichkeit, dass die Vertretung fremder Interessen durch die japanischen Behörden überhaupt zugelassen wurde. Was die Struktur des schweizerischen Konsularwesens in China angeht, wurden während des Krieges die Nachteile eines wenig professionalisierten Aussenvertretungssystems spürbar, das in China schlecht ausgebaut war, weil es an vielen Orten schlichtweg keine potenziellen nebenamtlichen Vertreter gab. Auf der anderen Seite war es während des Kriegs eben nur durch einen breit angelegten Rückgriff auf lokale Kaufleute möglich, kurzfristig und schnell die notwendigen Strukturen der «Guten Dienste» in China aufzubauen. Auch in einem bereits professionalisierten Konsularwesen hätte aufgrund der neuen Aufgabenfülle zusätzliches Berufspersonal aus Europa entsandt werden müssen, aber ebendies war in Kriegszeiten nur bedingt möglich. Trotz des geringen Ausbaugrads des schweizerischen Konsularwesens und der Nachteile, die Honorarkonsuln mit sich brachten, funktionierte die schweizerische Krisendiplomatie erstaunlich gut und effizient. 

			Der Ausbau und die Beschaffenheit von Strukturen der «Guten Dienste» in China wurden in der vorangegangenen Analyse (siehe oben) vor allem aus personeller und organisationeller Sicht beleuchtet. Ein anderer wichtiger Faktor bei der Frage, wie gut diese Strukturen funktionierten, also wie effektiv die «Guten Dienste» in China ausgeübt werden konnten, war das Verhältnis zu den japanischen Behörden. Konnten fremde Interessen genauso ungehindert vertreten werden wie in Japan oder wurden den Schweizern im «Reich der Mitte» seitens der Besatzungsmacht Steine in den Weg gelegt? Die japanischen Behörden billigten den Schutzmachtvertretern in China deutlich weniger Rechte zu als im japanischen Mutterland. In besetzten Gebieten, in denen vom Militär in letzter Instanz sämtliche Kontrolle ausging, war im Allgemeinen gar keine Vertretung fremder Interessen vorgesehen. In China wurde lediglich eine Ausnahme gemacht, was aber nicht bedeutete, dass die «Guten Dienste» völlig ungehindert ausgeübt werden konnten. Das Militär konnte das Ausmass der Schutzmachttätigkeit jederzeit nach Gutdünken beschränken.1742 In der Praxis äusserte sich dies folgendermassen: Formal mussten die Aktivitäten des schweizerischen Konsularpersonals von den lokalen japanischen Zivilbehörden, d. h. vom japanischen Generalkonsulat in Shanghai, genehmigt werden. Dieses hatte im politischen Gesamtgefüge Japans kaum Einfluss und war stets den Militärbehörden untergeordnet, welche die Vertretung fremder Interessen nicht begrüssten. Aufgrund des Drucks dieser Armeekreise und weil das japanische Generalkonsulat fast nur junge und unerfahrene Beamte einsetzte, die es nicht wagten, weitreichende und generelle Entscheidungen zu treffen, wurden in vielen Bereichen keine Genehmigungen für die Tätigkeiten der schweizerischen Schutzmachtvertreter erteilt. In letzter Konsequenz musste Fontanel in zahlreichen Fällen Camille Gorgé in Tokyo bitten, beim japanischen Aussenministerium und damit bei der Zentralregierung zu intervenieren. Der schweizerischen Gesandtschaft in Tokyo kam also eine zentrale Rolle zu, auch den Betrieb der «Guten Dienste» in China sicherzustellen. Die Situation im «Reich der Mitte» änderte sich erst gegen Ende des Jahres 1944, als sich das Blatt des Krieges in Asien immer stärker zugunsten der Alliierten wendete. Vor dem Hintergrund dieser neuen militärischen Entwicklungen räumten die japanischen Behörden den konsularischen Vertretern der Schweiz in China immer mehr Handlungsspielräume ein.1743 Generell lässt sich also sagen, dass aufgrund behördlicher Restriktionen die konsularischen Repräsentanten der Schweiz fremde Interessen in China schlechter als in Japan, aber dennoch in einem akzeptablen Umfang vertreten konnten. Ganz anders sah dies in den anderen besetzten Gebieten Ost- und Südostasiens aus, in denen die Ausübung «Guter Dienste» oft fast gar nicht oder nur eingeschränkt möglich war.

			«Gute Dienste» in den besetzten Gebieten Ost- und Südostasiens

			Grundsätzlich verbot die japanische Regierung am 3. Februar 1942, also kurz nach dem Überfall auf Pearl Harbour und der Ausweitung des Kriegs auf weite Teile der Pazifikregion, das Fortbestehen sämtlicher ausländischer Vertretungen in den vom japanischen Militär besetzten Gebieten, also in jenen Territorien unter japanischer Kontrolle, die sich ausserhalb des japanischen Mutterlandes befanden.1744 Der offizielle Grund dafür war, dass die jeweiligen Lokalregierungen aus der Vorkriegszeit zu existieren aufgehört hatten und deshalb keine diplomatischen und konsularischen Posten von ausländischen Staaten mehr nötig waren, um mit diesen in Austausch zu treten. So wurde beispielsweise ein schweizerisches Konsulat in Singapur, das während der japanischen Besatzungszeit «Shōnan» hiess, als überflüssig angesehen, weil eine von dessen Hauptaufgaben der Kontakt mit den örtlichen britischen Kolonialbehörden gewesen war, die es nun nicht mehr gab. Stattdessen sollten sich die jeweiligen Regierungen nur noch an die japanischen Zentralbehörden in Tokyo wenden, auch wenn es um Belange in den okkupierten Gebieten ging.1745 Das eigentliche Motiv für die neue Massgabe scheint aber militärischer Natur gewesen zu sein. In Räumen, in denen noch Kampfhandlungen stattfanden und die japanische Macht noch nicht vollständig konsolidiert war, betrachteten die japanischen Streitkräfte die Anwesenheit und die Aktivitäten fremder Akteure, auch wenn sie politisch neutral waren, mit grossem Argwohn. Vor allem die Vertretung fremder Interessen, die den Militärkreisen ein besonderer Dorn im Auge war, wurde durch die neue Massnahme unterbunden.1746

			Von dieser Regel machten die japanischen Behörden aber auch Ausnahmen. Wie bereits zu sehen war, durften schweizerische Aussenvertretungen im besetzten China fortbestehen und – wenn auch mit weniger Freiheitsgraden als in Japan – fremde Interessen vertreten. Eine ähnliche Ausnahme konnte die schweizerische Gesandtschaft in Tokyo für den japanischen Marionettenstaat Mandschukuo erreichen. Während die Ausübung «Guter Dienste» in diesem Gebiet von den japanischen Behörden zuerst strikt verboten wurde, konnte Camille Gorgé durch Interventionen erwirken, dass die schweizerische Konsularagentur in Dalian (Dairen) diese Aufgabe übernehmen durfte.1747 Damit wurde für die Vertretung fremder Interessen in Mandschukuo ein hochgradig informelles Konstrukt fortgeführt, das bereits 1939, also noch vor dem Eintritt der Alliierten in den Zweiten Weltkrieg in Asien, erfunden worden war und dem Umstand Rechnung trug, dass die Schweiz Mandschukuo nie anerkannt hatte und deshalb eigentlich nicht diplomatisch oder konsularisch in dem Gebiet tätig werden konnte (siehe Kapitel 3.3). Der schweizerische Händler Boris Bryner übte während des Krieges mit Billigung der japanischen und mandschurischen Behörden «Gute Dienste» an seinem Wohnort Harbin, also im Herzen Mandschukuos aus.1748 Offiziell bzw. zum Schein war er aber lediglich Konsularagent in Dalian, einem politisch nicht heiklen Ort unmittelbar hinter den Grenzen des Marionettenstaats, an dem sich Boris Bryner tatsächlich fast nie aufhielt. Im Alltag vertrat ihn in Dalian sein Bruder Felix als De-facto-Konsularagent und als Vertreter der fremden Interessen. Felix Bryner hatte nie einen konsularischen Titel erhalten und operierte daher inoffiziell. Lediglich für seine Schutzmachttätigkeit im Pachtgebiet Guandong, zu dem Dalian gehörte, wurde er zum «Delegierte[n] des [schweizerischen] Gesandten [in Tokyo] für fremde Interessen» ernannt – eine Bezeichnung, die ihm wenigstens ein Mindestmass an offiziellem Anstrich verlieh. Nach dem plötzlichen Tod von Felix Bryner im Jahr 1942 übernahm der neue Leiter der Filiale von Bryner & Co., Constantin Simon, diese Funktionen in Dalian auf völlig informeller Basis.1749 Erst Mitte 1945, also am Ende des Krieges, erhielt Simon überhaupt offizielle Mandate, indem er vom EPD zum Agent consulaire adjoint und von der Abteilung für fremde Interessen innerhalb des EPD zum Delegierten des schweizerischen Gesandten in Japan für den Schutz fremder Interessen im Pachtgebiet Guandong ernannt wurde.1750 Der Grund für die erst so spät erfolgte offizielle Ernennung Simons bleibt unklar. Bei der Verzögerung scheint es sich aber nicht um eine bewusste Strategie des EPD oder der schweizerischen Gesandtschaft in Tokyo gehandelt zu haben. Vielmehr dürfte das Arrangement Ausdruck lokaler Improvisation gewesen sein.

			In Dalian bzw. im Pachtgebiet Guandong übernahmen also Felix Bryner und Constantin Simon die «Guten Dienste», in Mandschukuo tat dies informell Boris Bryner. Diplomatisch agieren konnte Boris Bryner in dem Marionettenstaat, weil er sehr gute Beziehungen zu mandschurischen und japanischen Behörden unterhielt, gleichzeitig begegneten ihm diese aber stets mit einem gewissen Mass an Misstrauen. Beispielsweise beklagte sich Bryner darüber, dass gleich zu Beginn des Pazifikkriegs die japanischen Behörden in Mandschukuo die Geschäftsführer von zwei seiner Firmenniederlassungen sowie mehrere leitende Angestellte von Bryner & Co., so auch zwei schweizerische Kaufleute, verhafteten. Er selbst entging nur knapp einer Festnahme, weil ihn übergeordnete japanische Regierungsstellen wieder von der Liste der gesuchten Personen strichen, die die lokalen Behörden erstellt hatten. Nachdem Boris Bryner diese kritische Situation innerhalb eines Monats entschärfen konnte, funktionierte seine Schutzmachttätigkeit in dem Marionettenstaat bis Juli 1944 relativ ungestört. In diesem Monat setzte eine neue Welle der Repressionen ein. In Shenyang (Mukden) verhafteten japanische Polizeieinheiten erneut leitende Mitarbeiter von Bryner & Co. und setzten diese sogar Foltermethoden aus, um von ihnen Geständnisse über ihre vermeintliche Illoyalität und die der Handelsfirma gegenüber der Regierung Mandschukuos zu erhalten.1751 Gleichzeitig unternahmen die japantreuen mandschurischen Behörden Anstrengungen, die krisendiplomatischen Kompetenzen von Boris Bryner einzuschränken. So bestimmten sie, dass «alle wichtigen prinzipiellen Fragen» bezüglich der «Guten Dienste» fortan nicht mehr von Bryner geregelt werden konnten, sondern nur noch zentral in Tokyo durch den schweizerischen Gesandten verhandelt werden durften. Gleichzeitig gestand die lokale Regierung Mandschukuos Bryner aber weiterhin zu, die alltäglichen und standardmässigen Vorgänge vor Ort zu bearbeiten. Während den Behörden also das informelle Vorgehen des Schweizers suspekt und ein Dorn im Auge war, erkannten sie gleichzeitig den praktischen Wert seiner Dienste vor Ort und liessen ihn bis zum Kriegsende weiterhin in verringertem Umfang gewähren.1752

			Neben China, Mandschukuo und dem Pachtgebiet Guandong waren auch andere Gebiete ausserhalb des eigentlichen japanischen Inselreichs von dem Verbot der Vertretung fremder Interessen nicht betroffen. Die japanischen Kolonien Formosa (Taiwan) und Chōsen (Korea), die bereits seit dem späten 19. bzw. frühen 20. Jahrhundert unter der Fremdherrschaft des Tennō standen, wurden als eigentliches japanisches Staatsgebiet und nicht als okkupierte Gebiete angesehen und waren daher für die Ausübung «Guter Dienste» zugänglich.1753 Problematisch war nur, dass es in diesen Regionen keine schweizerischen (Honorar-)Konsuln und vermutlich auch kaum sonstige Schweizer gab, die diese Aufgabe übernehmen konnten.1754 Aus diesem Grund wählte die schweizerische Gesandtschaft in Japan eine improvisierte Minimallösung. Beispielsweise wenn es um die Verwaltung und den Schutz der ehemaligen alliierten Konsulatsgebäude ging, entsandte Gorgé von Tokyo aus einen Konsulardelegierten, also einen Mitarbeiter der Gesandtschaft, im Rahmen einer Kurzreise zu den jeweiligen Orten, um initial die jeweilige Liegenschaft zu übernehmen. Für die alltägliche Administration der Konsulatsanwesen stellte er dann lokal japanische Verwalter an.1755

			Ebenfalls eine «Sonderstellung» wiesen Thailand (bis 1939 «Siam») und Französisch-Indochina auf. In diesen Regionen waren japanische Truppen schon vor dem Beginn des Pazifikkriegs, also vor Dezember 1941, stationiert worden.1756 Gleichwohl handelte es sich völkerrechtlich nicht um besetzte Gebiete, sondern im Fall Thailands um einen souveränen Staat und bei Französisch-Indochina um eine Kolonie Vichy-Frankreichs und damit einen Verbündeten Japans. In beiden Fällen war die japanische Herrschaft in diesen Räumen also eine indirekte. Die Argumentation, dass die lokalen Behörden aufgehört hatten zu existieren und dass deshalb der Fortbestand von Konsulaten und die Vertretung fremder Interessen nicht zulässig waren, traf hier nicht zu. So waren es auch nicht die japanischen Militärbehörden, sondern die lokalen thailändischen bzw. französischen Regierungen, die mit den schweizerischen Honorarkonsulaten (bzw. gemischten Konsulaten) in Bangkok und Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) verhandelten, die beide in der Hand von Managern des schweizerischen Handelshauses Diethelm & Co. waren.1757 Sie erkannten nach Ausbruch des Krieges die schweizerischen Vertretungen weiterhin an und erteilten ihnen auch die formale Erlaubnis für die Vertretung alliierter Interessen.1758 Ähnlich wie im besetzten China legten die örtlichen japanischen Militärbehörden der schweizerischen Schutzmachttätigkeit in der Praxis aber Steine in den Weg, sodass deren Ausübung nur eingeschränkt möglich war und immer wieder Interventionen von Camille Gorgé bei der japanischen Zentralregierung in Tokyo nötig wurden.1759 Ein Beispiel für diese Restriktionen war, dass in Ho-Chi-Minh-Stadt die Archive des britischen und amerikanischen Konsulats, die eigentlich unter dem Schutz von Hans Hirsbrunner, dem schweizerischen Honorarkonsul, standen, vom japanischen Militär entgegen völkerrechtlichen Gepflogenheiten konfisziert wurden. Gleichwohl wurde dem Manager von Diethelm & Co. weiterhin gewährt, mit diesen alliierten Vertretungen in Kontakt zu bleiben, sodass er zumindest auf einer grundlegenden Ebene seine Schutzmachtfunktion ausüben konnte.1760

			Was die Organisationstrukturen angeht, war die Vertretung fremder Interessen in Bangkok grösser als in Ho-Chi-Minh-Stadt. In der thailändischen Hauptstadt standen dem Honorarkonsul Walter Siegenthaler (Diethelm & Co.) über die meiste Zeit des Krieges zwei weitere schweizerische Mitarbeiter zur Verfügung. Zum einen handelte es sich um den Kaufmann André Marc Leuenberger. Dieser war unmittelbar vor dem Krieg Manager von Nestle’s Milk Products (China) in Hongkong und Südchina gewesen. Warum er sich in Bangkok aufhielt, ob er beispielsweise kurz vor Kriegsbeginn von Nestlé nach Thailand versetzt wurde oder durch die Kriegswirren dorthin gelangte, ist nicht überliefert. Der zweite ständige Mitarbeiter mit Schutzmachtfunktion war der aus dem Kanton Thurgau stammende Armin Dolder. Über seinen beruflichen Hintergrund ist nichts bekannt. Temporär verstärkte Siegenthaler seine Abteilung für fremde Interessen mit weiteren Angestellten. So engagierte er gegen Ende des Krieges den Schweizer Eduard Brouchoud, der als Kaufmann für Diethelm & Co. tätig war. Ausserdem arbeitete Hildegard Salzmann in den ersten Kriegsmonaten als Bürokraft für die «Guten Dienste». Es dürfte sich bei der Schweizerin um die Frau von Werner Salzmann gehandelt haben, der ebenfalls Mitarbeiter von Diethelm & Co. war und, wie noch zu sehen sein wird, das IKRK-Büro in Bangkok während des Pazifikkriegs leitete.1761 In Ho-Chi-Minh-Stadt standen dem Honorarkonsul Hans Hirsbrunner (Diethelm & Co.) drei Sekretärinnen für die Vertretung fremder Interessen zur Verfügung, von denen eine französische Staatsbürgerin war. Damit hatte der schweizerische Kaufmann (in der Logik der Zeit) eine schlechtere Personalsituation als in Bangkok, weil Sekretärinnen als Hilfsbedienstete angesehen wurden und damit in der Regel keine «anspruchsvolleren» Aufgaben übertragen bekamen. Für die politisch heikleren Tätigkeiten bei den «Guten Diensten» war Hirsbrunner also vermutlich auf sich allein gestellt, während sein Kollege in Thailand diplomatischere Aufgaben an männliche Mitarbeiter delegieren konnte, denen die Zeitgenossen diese Form der Arbeit zutrauten.1762

			In den restlichen besetzten Gebieten in Südostasien, also in den ehemaligen britischen und amerikanischen Kolonien Hongkong, Straits Settlements und Philippinen sowie im vormaligen Niederländisch-Indien, sah die Lage ganz anders aus. An diesen Orten setzten die japanischen Besatzungsbehörden das Verbot der Fortführung von ausländischen Konsulaten tatsächlich durch.1763 Sehr beachtlich ist dabei, dass sie zwischen Berufs- und Honorarkonsulaten differenzierten. Laut der Direktive der japanischen Regierung vom 3. Februar 1942 mussten die Berufskonsulate aller Nationen schliessen und das professionelle Personal dieser Vertretungen wurde angewiesen, das jeweilige Gebiet zu verlassen. Für Honorarkonsulate wurde ein anderes Vorgehen bestimmt. Die Institutionen mussten zwar ebenfalls ihre Funktion einstellen, die nebenamtlichen Repräsentanten der ausländischen Regierungen durften aber an ihren Orten bleiben. Sie wurden nicht ausgewiesen, sondern wurden offiziell wieder zu normalen Privatpersonen, also in der Regel wieder zu reinen Händlern ohne konsularische Privilegien.1764 Diese Regelung war einer der Hauptgründe, warum der einzige Berufskonsul der Schweiz in Südostasien, der in Jakarta tätige Pierre Micheli, im Juli 1942 mit tatkräftiger Unterstützung der japanischen Behörden nach Tokyo zu Gorgé versetzt wurde, während das honorarkonsularische Personal der Schweiz in den ehemaligen Kolonien vor Ort verblieb.1765 Die oben genannte Direktive galt aber nur theoretisch. In der Praxis konnte die Schweiz eine informelle «Spezialbehandlung» bei der japanischen Regierung erwirken. So durften die schweizerischen Honorarkonsuln inoffiziell weiter operieren, wohingegen die nebenamtlichen Vertreter anderer Staaten gezwungen waren, ihre Arbeit tatsächlich einzustellen. Die schweizerischen Repräsentanten mussten sich dabei verpflichten, das Arrangement geheim zu halten und keinen dritten Parteien preiszugeben. Die schweizerische «Vorzugsstellung», und damit das diplomatisch-konsularische Agieren in den besetzten Gebieten, war also nur möglich, weil die Schweiz im Gegensatz zu vielen anderen Staaten ein noch wenig professionalisiertes Konsularsystem besass, das informelles Agieren ermöglichte. Nur schweizerischen Honorarkonsuln eröffnete sich ein Möglichkeitsraum, in den militärisch und politisch umkämpften Gebieten tätig zu werden. Grund dafür war, dass sie von japanischer Seite stets zum Schein als einfache und gewöhnliche Geschäftsleute deklariert werden konnten. Nur so war es möglich, das Abweichen des japanischen Militärs von seinen Regularien und die Sonderbehandlung der Schweiz zu kaschieren. Die Tätigkeiten von Berufskonsuln hingegen wären viel schneller aufgefallen oder zumindest wäre es in ihrem Fall schwerer zu leugnen gewesen, dass sie ihre Arbeit fortführten.1766

			Welche Tätigkeiten konnten die informellen schweizerischen Vertreter in Südostasien aber während des Krieges konkret ausüben? Die japanische Regierung betonte von Anfang an, dass die geheime Vereinbarung mit der Schweiz keinesfalls die Vertretung fremder Interessen umfasse. Die schweizerischen Honorarkonsuln durften nur ihre Landsleute vor Ort betreuen und für deren Rechte eintreten.1767 Auch wenn grosse zwischenstaatliche Vermittlungstätigkeiten also abgelehnt wurden, handelte es sich bei der immer noch möglichen Vertretung schweizerischer Interessen um eine wichtige krisendiplomatische und humanitäre Arbeit, die der schweizerischen Händlergemeinschaft einen Vorteil gegenüber den Kaufleuten anderer Nationen verlieh. Denn durch den Schutz ihrer Honorarkonsuln waren Schweizer potenziell in der Lage, ihre Geschäftsbetriebe besser und unbeschadeter über den Krieg zu retten als ihre Konkurrenten.1768 War vor diesem Hintergrund aber wirklich gar keine Ausübung «Guter Dienste» möglich? Dem Jahresbericht der schweizerischen Gesandtschaft in Tokyo für das Jahr 1942 ist zu entnehmen, dass die schweizerischen Diplomaten und Konsuln in Asien das Verbot einer selbst informell ausgeübten Schutzmachttätigkeit sehr ernst nahmen und dementsprechend keine Strukturen der Vertretung fremder Interessen in Südostasien aufbauten.1769 Diese Behauptung war aber nicht zutreffend. Wenn man die konkreten Aktivitäten der schweizerischen Konsulate vor Ort betrachtet, wird schnell klar, dass sehr wohl «Gute Dienste» versehen wurden, wenn auch in einem bescheidenen und rudimentären Rahmen. Die Handlungsspielräume der Honorarkonsuln waren zwar im Allgemeinen in ganz Südostasien stark beschränkt. Dennoch waren sie je nach Ort unterschiedlich gross und hingen stark von der Einstellung der lokalen japanischen Behörden ab. Generell galt, je weiter ein Gebiet von akuten Kampfhandlungen entfernt war und je besser sich die persönlichen Beziehungen zwischen den schweizerischen Konsuln und den örtlichen Behörden gestalteten, desto grösser waren die Möglichkeiten bei der Vertretung fremder (und natürlich auch schweizerischer) Interessen.1770

			In Hongkong und auf den Philippinen waren die Handlungsspielräume für die Ausübung fremder Interessen grösser als im ehemaligen Niederländisch-Indien und in den Straits Settlements. Beispielsweise war Manila im direkten Vergleich mit Singapur in einer vorteilhafteren Position, weil das Verhältnis der örtlichen japanischen Behörden zur schweizerischen Gemeinschaft besser war als in der ehemaligen britischen Kolonie und weil die Philippinen viel früher als «befriedete Zone» galten als die Straits Settlements. Diese lokalen Unterschiede äusserten sich allein schon in den Fernkommunikationsmöglichkeiten, die den schweizerischen Vertretern zur Verfügung standen. Sie waren eine Grundbedingung für eine effiziente Schutzmachtfunktion, weil beispielsweise verlässliche Kontakte zu Gorgé in Tokyo unabdinglich waren, um Interventionen bei der japanischen Zentralregierung lancieren zu können. Mit Hongkong und Manila bestanden von der japanischen Hauptstadt aus einigermassen unterbrechungsfreie und verlässliche Post- und Telegrafenverbindungen. Nach Jakarta oder Singapur hingegen konnten viel schlechter Nachrichten übermittelt werden. Aufgrund des unzureichenden Postverkehrs kommunizierten die schweizerischen Aussenvertreter an diesen Orten vor allem über Telegramme, die obendrein noch in japanischer Sprache verfasst sein mussten. Letzterer Punkt erleichterte klar die japanische Zensur und bereitete den lokalen Honorarkonsuln im ehemaligen Niederländisch-Indien und in Singapur vor allem deshalb Probleme, weil sie für sämtliche Kommunikation Übersetzer benötigten. Die Zensur an sich, die die japanischen Behörden in den beiden Regionen vornahmen, stellte allerdings keine Besonderheit dar. Sie galt für sämtlichen postalischen und telegrafischen Austausch mit den besetzten Gebieten, also auch für Hongkong und Manila, und bedingte beispielsweise, dass Telegramme grundsätzlich unchiffriert versendet werden mussten.1771 Dies unterschied die okkupierten Regionen Südostasiens deutlich von Japan oder China, wo vertrauliche Kommunikationswege zur Verfügung standen.1772

			Unter den verschiedenen Aufgaben, die einer Schutzmacht normalerweise oblagen, war in Südostasien der Besuch von Lagern mit Kriegsgefangenen und zivilen Internierten mit Abstand am schwierigsten zu realisieren. Es war den schweizerischen Repräsentanten der «Guten Dienste» praktisch unmöglich, eine Genehmigung für Lagerinspektionen von den japanischen Behörden zu bekommen. Hongkong, wo Harry August Keller (Ed. A. Keller & Co.) als Honorarkonsul fungierte, bildete einen beachtlichen Sonderfall. Dort durfte Ende des Jahres 1942 ein Delegierter von Gorgé «informell» (informally), einmalig und ausnahmsweise die Kriegsgefangenen besuchen. In allen anderen besetzten Gebieten Südostasiens wurde dies erst wieder vor dem Hintergrund der Kapitulation Japans im Jahr 1945 möglich. Nicht unproblematisch, aber dennoch viel weniger kritisch als Lagerinspektionen, die Missstände bei der Behandlung von Gefangenen offenlegen konnten, war für die japanischen Regierungsstellen die Versorgung von Internierten durch die schweizerische Schutzmacht. Obwohl die Vertretung fremder Interessen offiziell in den besetzten Gebieten vollständig untersagt wurde, konnte zumindest erreicht werden, dass alle schweizerischen Honorarkonsuln in Südostasien alliierte Staatsbürger innerhalb (und ausserhalb) der Lager mit finanziellen Mitteln und mit Hilfsgütern in bescheidenem Umfang versorgen konnten.1773 In Manila waren diese Unterstützungsleistungen dementsprechend auch möglich und das örtliche schweizerische Honorarkonsulat, das von Albert Sidler (Philippine Engineering Co.) geführt wurde, erhielt folglich zahlreiche Hilfegesuche von amerikanischen Bürgern. Daneben sorgte das Konsulat für den Schutz alliierter Konsulatsgebäude und für die Vermittlung von Nachrichten zwischen Tokyo und Manila.1774 Eine weitere wichtige Funktion des Honorarkonsuls betraf das Feld der Repatriierung. So assistierte die schweizerische Vertretung in Manila der schweizerischen Gesandtschaft in Tokyo bei der Organisation von Rückführungen von chilenischen und panamaischen Staatsbürgern aus den Philippinen mit sogenannten Austauschschiffen.1775 

			In den Straits Settlements konnten Schweizer nur in sehr bescheidenem Umfang fremde bzw. amerikanische Interessen vertreten. Die Stadt Penang wurde bei dem Angriff der japanischen Armee evakuiert, sodass der dortige schweizerische Konsularagent Max Hürlimann (Diethelm & Co.) nach Singapur gelangte und keine Schutzmachtfunktionen mehr vor Ort ausüben konnte. Er stattete dem besetzten Penang während des Krieges nur noch einen Besuch ab, der aber vor allem der Vertretung schweizerischer und nicht fremder Interessen diente.1776 In Singapur (Shōnan) war das gemischte Konsulat zwar wie in allen anderen okkupierten Gebieten offiziell aufgelöst, in der Praxis änderte sich allerdings erst einmal nichts. Die fremden Interessen wurden in rudimentärer und informeller Weise, mit Billigung der japanischen Behörden, von dem Honorarkonsul Heinrich Rudolf Arbenz (Architekt) vertreten. Nach dessen Tod im Jahr 1944 übernahm Johann Wild, der zuvor Sekretär und Kanzler des Konsulats gewesen war, als Honorarverweser die Schutzmachtfunktion.1777 Die Vertreter der fremden Interessen versuchten, den Schutz des leer stehenden Gebäudes des amerikanischen Generalkonsulats, das Plünderungen ausgesetzt war, aufrechtzuerhalten und für die Freilassung von amerikanischen zivilen Internierten bei den japanischen Behörden zu intervenieren – allerdings vergeblich. Lediglich in Einzelfällen gelang es ihnen, individuelle Hilfeleistungen für amerikanische Zivilisten zu tätigen. Die mit Abstand wichtigste Errungenschaft von Arbenz in Bezug auf seine Schutzmachtfunktion war ein äusserst informelles Arrangement zur Versorgung von amerikanischen zivilen Internierten im sogenannten Changi Internees Camp. Da es dem schweizerischen Honorarkonsul offiziell strikt verboten war, den Gefangenen finanzielle Zuwendungen zukommen zu lassen, traf er sich in regelmässigen Abständen mit dem Repräsentanten der Lagerinsassen Dr. Hanna. Der Amerikaner war selbst inhaftiert, durfte aber immer wieder das Lager verlassen. Bei den informellen Treffen übergab der Honorarkonsul Hanna Geld, das dieser wiederum in dem Internierungslager verteilte. Diese den japanischen Behörden bekannte, aber dennoch stillschweigend tolerierte Praktik war allerdings fragil und nur von kurzer Dauer, da dem Vertreter der amerikanischen Internierten ab Dezember 1942 der Lagerfreigang nicht mehr gewährt wurde und deshalb keine Geldübergaben mehr stattfinden konnten. Wild setzte nach der japanischen Kapitulation im Jahr 1945 die Versorgung der Internierten fort, bis das Lager schliesslich aufgelöst werden konnte.1778

			Auch in Jakarta war das schweizerische Konsulat gezwungen, auf Geheiss der japanischen Behörden offiziell zu schliessen, in der Praxis durfte es aber weiter operieren. Lediglich das Amtsschild der Vertretung mussten die schweizerischen Repräsentanten vor Ort von der Gebäudefassade entfernen. Dies verdeutlicht, wie das informelle Fortbestehen der Konsulate in den besetzten Gebieten von den schweizerischen Aussenvertretern (und den japanischen Behörden) konkret organisiert wurde. Die öffentlich sichtbaren Kennzeichen einer fremdstaatlichen Vertretung mussten demontiert werden, um zu gewährleisten, dass die konsularischen Funktionen im Verborgenen fortgeführt werden konnten. Eine weitere wichtige Einschränkung für das schweizerische Konsulat war die Blockierung seiner Konten durch die japanischen Behörden. Um die laufenden Kosten der Vertretung weiterhin bezahlen zu können, musste sich der schweizerische Berufskonsul in Jakarta, Pierre Micheli, Geld bei den immer noch liquiden schweizerischen Firmen vor Ort leihen. Er hatte nach Ausbruch des Krieges zuerst zusätzliche Mitarbeiter für die Vertretung fremder Interessen eingestellt. Nachdem die Finanzmittel des Konsulats knapper wurden und die extensive Vertretung fremder Interessen durch die japanischen Behörden untersagt wurde, war der Postenchef allerdings gezwungen, dieses Personal im Verlauf des Jahres 1942 wieder zu entlassen.1779 Nach der Versetzung von Micheli nach Tokyo führte der Schweizer Alfred Hermann Ilg das Konsulat ab Mitte 1942 als Verweser fort. Dieser hatte bei der schweizerischen Firma Niederer & Co. den Kaufmannsberuf erlernt und war vor dem Krieg für verschiedene Handelshäuser tätig gewesen, zuletzt als Leiter der Java-Filiale der Ver. Ned. Exportfabrikanten. Kurz vor dem Krieg wurde er vermutlich arbeitslos und wechselte in den konsularischen Dienst der Schweiz, und zwar in das Konsulat in Jakarta.1780 Ilg war während des Krieges mit den konsularischen Aufgaben relativ auf sich allein gestellt. Ihm standen lediglich ein bis zwei Mitarbeiter der örtlichen Handelsagentur der Schweizerischen Zentrale für Handelsförderung für Büroarbeiten zur Verfügung.1781 Was die fremden Interessen angeht, war Ilg hauptsächlich damit beschäftigt, zivilen alliierten Staatsbürgern in Gefangenschaft und ausserhalb der Internierungslager Unterstützungsleistungen wie Geld oder Hilfsgüter zukommen zu lassen. Die lokalen japanischen Behörden tolerierten dieses Vorgehen.1782 Erst nach der japanischen Kapitulation im Jahr 1945 nahm die Vertretung fremder Interessen für Ilg enorm an Fahrt auf. So sollte er die Repatriierung der vielen Kriegsgefangenen und zivilen Internierten unterstützen. Zu diesem Zweck besuchte er zusammen mit dem Honorarverweser des schwedischen Generalkonsulats und dem IKRK-Delegierten Walter Weidmann die verschiedenen Kriegsgefangenen- und Internierungslager auf Java – eine Tätigkeit, die in den Jahren zuvor undenkbar gewesen wäre.1783

			Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass der Umfang der «Guten Dienste», die in Ost- und Südostasien während des Pazifikkriegs ausgeübt werden konnten, regional abhängig war und mit dem Grad der Kontrolle des japanischen Militärs über die Gebiete korrespondierte. Je weniger die Macht der japanischen Behörden in den jeweiligen Räumen gefestigt und je geringer die japanischen Herrschaftsstrukturen lokal ausgebaut waren, desto beschränkter waren die Handlungsspielräume der schweizerischen Diplomaten und Konsuln bei der Vertretung fremder Interessen. Der Grund dafür war, dass fremde Konsuln, auch wenn sie formal neutral waren, zumindest unterschwellig stets im Verdacht standen, kriegswichtige Informationen auszuspionieren und an die alliierten Truppen weiterzugeben. In umkämpften Gebieten stellte diese Möglichkeit der Spionage ein grösseres Risiko für Japan dar als in Regionen, die sich zweifelsfrei in der japanischen Machtsphäre befanden. Die Unterbindung der Vertretung fremder Interessen konnte aus japanischer Sicht also in akuten Kriegsgebieten über Sieg und Niederlage entscheiden. In «befriedeten» Regionen waren die japanischen Behörden hingegen in der Lage, grosszügiger zu sein und mehr Zugeständnisse an die Schutzmacht zu machen.

			Im japanischen Inselreich war die Macht der Zentralregierung und des Militärs allumfassend, unbestritten und selbstevident, weshalb in Japan auch die grössten Freiheitsgrade für die Ausübung «Guter Dienste» existierten. Die schon seit Jahrzehnten als zum japanischen Staatsgebiet gehörend betrachteten Kolonien Chōsen (Korea) und Formosa (Taiwan) waren dementsprechend auch unproblematisch für die Vertretung fremder Interessen. Mandschukuo, Thailand und Französisch-Indochina gehörten formal nicht zum japanischen Territorium, sondern waren, zumindest dem offiziellen Anspruch nach, souveräne Staaten bzw. verfügten formal über eigenständige Regierungen. In der Praxis konnte in diesen Gebieten die japanische Macht aus zwei Gründen als relativ gesichert gelten. Zum einen waren dort seit der Zwischenkriegszeit grosse japanische Truppenkontingente stationiert. Zum anderen herrschten dort lokale Regierungen, die schon seit vielen Jahren ihre Macht im Inland konsolidiert hatten und eng mit dem japanischen Militär kooperierten, sodass eine effektive indirekte Herrschaft seitens Japans gewährleistet war. Die Ausübung «Guter Dienste» war also auch hier möglich, jedoch in schwächerer Form als in Japan. Das besetzte China war von der Sicherheitslage her betrachtet schon kritischer, weil dort immer noch militärische Operationen im Gange waren. Gleichzeitig war der japanische Herrschaftsbereich seit 1937 immer weiter gefestigt und ab 1940 auch noch eine projapanische «Marionettenregierung» unter der Führung von Wang Jingwei (汪精卫) eingesetzt worden, sodass die Machtbasis Japans in China zwar keinesfalls sicher, aber dennoch einigermassen konsolidiert war. Dies dürfte auch der Grund dafür gewesen sein, warum die schweizerischen Konsuln in China, einem besetzten Gebiet, ausnahmsweise als Schutzmachtvertreter fungieren durften, wenn auch mit deutlichen Einschränkungen. In den anderen Regionen, die ab Dezember 1941 von den japanischen Truppen erobert wurden, war die Lage ganz anders. Hier war die militärische Hoheitsgewalt Japans noch keinesfalls restlos gesichert und zudem hatten die vorherigen britischen, amerikanischen und niederländischen Kolonialbehörden vor Ort vollständig zu existieren aufgehört. Das japanische Militär konnte also nicht auf bereits bestehende Regierungsstrukturen zurückgreifen, sondern musste innerhalb kürzester Zeit eigene Herrschaftsapparate aufbauen. Die japanische Vormachtstellung war noch fragil und die Ausübung «Guter Dienste» stellte eine Gefahr für die japanischen Behörden dar und wurde daher verboten. Innerhalb dieser neu eroberten Territorien gab es auch kleinere Unterschiede, je nachdem, ob die Gebiete noch Kriegsschauplätze darstellten oder schon länger erobert waren. So waren die Handlungsspielräume der schweizerischen Schutzmachtvertreter in Hongkong und Manila grösser als beispielsweise in Jakarta und Singapur. Der Umfang der Vertretung fremder Interessen war also ein Kontinuum und je nach Region abgestuft. Nichtsdestotrotz lassen sich zwei grosse Kategorien von Gebieten unterscheiden. In allen Räumen, die bereits vor Dezember 1941 okkupiert wurden oder in denen bereits vor Ausbruch des Pazifikkriegs die japanische Macht gesichert worden war, konnten «Guten Dienste» in der einen oder anderen Form ausgeübt werden. In allen Territorien, die nach dem Angriff auf Pearl Harbour von Japan okkupiert wurden, war dies formal gar nicht und in der Praxis nur sehr beschränkt möglich. Der Schlüssel dazu, dass überhaupt Schutzmachtfunktionen in solch politisch und militärisch umkämpften Gebieten durch die Schweiz wahrgenommen werden konnten, war der informelle Einsatz von Honorarkonsuln, und damit vor allem von schweizerischen Händlern.

			«Merchant humanitarianism»: Schweizerische Händler als IKRK-Delegierte 

			Auch wenn die Strukturen der schweizerischen «Guten Dienste» während des Pazifikkriegs nur mittelstark ausgebaut und eher improvisierter Natur waren, stellte sich für das IKRK die Ausgangssituation nach dem japanischen Überfall auf Pearl Harbour noch deutlich schlechter dar. Nicht nur verfügte die internationale Organisation mit Hauptsitz in Genf 1941 kaum über feste Organisationsstrukturen, um in Ost- und Südostasien ein humanitäres Engagement an den Tag zu legen, sondern sie hatte auch denkbar wenige Möglichkeiten, diese rasch auszubauen. Zum einen war es für das IKRK, bis auf wenige Ausnahmen am Kriegsende, fast unmöglich, eigene Delegierte von Europa aus zu entsenden, weil die japanischen Behörden dies untersagten, und sicherlich auch, weil das IKRK schlichtweg zu wenige professionelle Mitarbeiter zu diesem Zweck beschäftigte.1784 Zum anderen war auch die lokale Rekrutierung von Personal schwierig, da die internationale Organisation über deutlich weniger Finanzmittel verfügte als die Abteilung für fremde Interessen des EPD, deren Ausgaben von den amerikanischen, britischen oder niederländischen Regierungen rückerstattet wurden. Dies erschwerte die Einstellung von Mitarbeitern on the spot. Während das EPD in der Lage war, vor Ort zahlreiche neue Angestellte aus den lokalen (Händler-)Gemeinschaften zu rekrutieren, weil es gute Gehälter bezahlen konnte, die durchaus vergleichbar mit jenen in Unternehmen waren, hatte das IKRK nicht die «Kaufkraft» von ganzen Staaten.1785 Vielmehr war es auf Spenden angewiesen, die hauptsächlich aus der Schweiz kamen, und verfügte für das Jahr 1942 beispielsweise über ein Globalbudget von fünf Millionen Schweizer Franken – ein Betrag, der zwar hoch war, aber niemals für weltweite ausdifferenzierte Organisationsstrukturen ausreichte. Dementsprechend war die internationale Organisation noch in viel grösserem Ausmass als die schweizerischen Konsulate auf freiwillige, ehrenamtliche oder zumindest schlecht bezahlte Mitarbeiter angewiesen, die sie in den lokalen Händlergemeinschaften finden musste.1786 Hinzu kam, dass das IKRK, und dabei unterschied es sich nicht von der schweizerischen Schutzmacht, seine Führungspositionen vor Ort nur mit Schweizern besetzen wollte, die aufgrund ihrer Nationalität den Aspekt der Neutralität mit sich bringen sollten. Diese Kriterien engten den potenziellen Personenkreis der IKRK-Delegierten weiter ein und machten die Suche nach Personal zusätzlich schwierig.1787 Ungeachtet dieser schlechten Startbedingungen gelang dem IKRK die Rekrutierung von merkantilem Personal in der Praxis aber verhältnismässig gut.

			Das Engagement des IKRK in Ost- und Südostasien während des Zweiten Weltkriegs entsprach also, um es frei mit den Worten von Francesca Piani auszudrücken, in hohem Mass einem «‹[un]professional› humanitarianism».1788 Da während des Zweiten Weltkriegs die «unprofessionellen» IKRK-Delegierten in Asien nun erstmals in grosser Zahl unter den lokalen schweizerischen Kaufleuten rekrutiert wurden, könnte treffender von einem «merchant humanitarianism» gesprochen werden.1789

			IKRK-Delegierte in Japan

			Verglichen mit den anderen Regionen Ost- und Südostasiens unter japanischer Kontrolle war im japanischen Kernland die Frage des Aufbaus einer Delegation für das IKRK am einfachsten zu lösen. Mit dem schweizerischen Arzt Fritz Paravicini, der bereits im Ersten Weltkrieg IKRK-Delegierter gewesen war (siehe auch Kapitel 4.1) und während der Zwischenkriegszeit durchweg als Korrespondent der Organisation in Japan fungierte, hatte das IKRK 1941 bereits eine, wenn auch sehr kleine, institutionelle Basis in Japan. Dementsprechend stellte es mit Blick auf die japanischen Behörden kein Problem dar, Paravicini auch während des Zweiten Weltkriegs wieder zum vollwertigen Delegierten des IKRK zu ernennen.1790 Die Delegation, die der Arzt leiten sollte, war anfänglich in Yokohama ansässig, wurde dann aber gegen Ende des Krieges nach Tokyo bzw. Karuizawa verlegt.1791

			Paravicini erhielt hauptsächlich durch zwei ihm untergebene Delegierte Unterstützung, die Schweizer Max Pestalozzi und Heinrich Angst.1792 Pestalozzi war der Leiter der Yokohama-Filiale von Charles Rudolph & Co. Angst gehörte ebenfalls einem bedeutenden schweizerischen Handelsunternehmen – Siber, Hegner & Co. – an, allerdings war er nur ein Assistant Manager in der Kōbe-Zweigstelle der Firma.1793 Diese hierarchischen Unterschiede zwischen den beiden Kaufleuten in der Geschäftswelt spiegelten sich auch bei ihrer Arbeit in der humanitären Sphäre wider. Während das IKRK Angst 1943 nur zum Assistenzdelegierten ernannte, war Pestalozzi ungefähr zum selben Zeitpunkt bereits vollwertiger IKRK-Delegierter in Japan und damit seinem Kollegen von Siber, Hegner & Co. vorgesetzt. Erst 1944 wurde Angst zum Delegierten befördert (für Paravicini und Pestalozzi siehe auch Abbildung 15). Die gleichen Überlegungen zur Rangfolge der Mitarbeiter wurden nach dem Tod von Paravicini im Januar 1944 angestellt, als es um dessen Nachfolge ging.1794 Dabei wurde penibel darauf geachtet, die inhärente hierarchische und soziale Ordnung der Händlergemeinschaften zu beachten, um Konflikten unter den IKRK-Mitgliedern vorzubeugen. Weil die IKRK-Zentrale in Genf die Lage vor Ort nicht abschliessend einschätzen und die lokalen Kandidaten für das Amt des Chef-Delegierten nicht selbst beurteilen konnte, griff sie auf die Expertise der schweizerischen Gesandtschaft in Tokyo zurück und bat Camille Gorgé um dessen Einschätzung zu den Aspiranten. Der schweizerische Gesandte riet davon ab, einen niederrangigen Kaufmann als Chef-Delegierten zu ernennen, da dieser Pestalozzi, dem Leiter eines Handelshauses, vorgesetzt gewesen wäre. Auch gab Gorgé zu bedenken, dass Pestalozzi sich auch nicht einem anderen Chef einer Handelsfirma hätte unterordnen wollen. Ein Ausweg schien die Wahl eines Vertreters einer anderen Branche zu sein.1795 Schliesslich fiel die Wahl des IKRK auf den Ingenieur Fritz Bilfinger, der zum Delegierten ernannt wurde und gleichzeitig, zumindest provisorisch, die Leitung der IKRK-Delegation in Japan übernehmen sollte. Der Schweizer war im Hauptberuf Shanghai-Manager der Chinese Aluminium Rolling Mills Ltd.,1796 einer Tochtergesellschaft der Aluminium-Industrie AG in Zürich.1797 Nach Ausbruch des Pazifikkriegs fungierte er zunächst bis April 1943 als Attaché für die Abteilung für fremde Interessen des schweizerischen Generalkonsulats in Shanghai.1798 1944 kam er dann von Shanghai nach Tokyo, um seinen Posten als IKRK-Delegierter anzutreten.1799 Fritz Bilfinger veranschaulicht exemplarisch die enge Kooperation und Verknüpfung von schweizerischer Schutzmachttätigkeit und IKRK-Arbeit auf zwei Ebenen. Zum einen wird hier ersichtlich, dass das IKRK über nur schwach ausgeprägte örtliche Strukturen und somit wenig Lokalexpertise in Asien verfügte und daher die schweizerischen Aussenvertretungen zur Informationsbeschaffung in Anspruch nahm, und dies sogar dann, wenn es um die Auswahl der eigenen Delegierten ging. Zum anderen wird deutlich, dass die beiden Organisationen auch personell verschränkt waren, da Bilfinger von den «Guten Diensten» zum IKRK wechselte und somit interinstitutionelle Querverbindungen schuf. Der scheinbar problemlos durchführbare Wechsel eines Mitarbeiters zwischen den Organisationen verdeutlicht ebenfalls, dass die Arbeitsbereiche der Schutzmacht und des IKRK hohe Schnittmengen aufwiesen.
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			Abbildung 15: «World War II. Tokyo. Dr. Fritz Paravicini visiting the prisoners of war mail distribution office»; Abgebildete Personen: Stehend mit Fliege Fritz Paravicini, rechts daneben Max Pestalozzi; Fotografie vom 22.04.1943. (Quelle: Archives audiovisuelles du CICR, V-P-HIST-03185-25A)

			 

			Das IKRK verfügte also ab 1944 über drei Delegierte, die allesamt Manager in schweizerischen Unternehmen waren. Erst Mitte 1945, ungefähr zum Zeitpunkt der japanischen Kapitulation, ergab sich auf Ebene der Delegierten eine weitere einschneidende Veränderung. Die Zentrale in Genf entsandte, nachdem sie sehr lange auf eine Genehmigung seitens der japanischen Behörden hatte warten müssen, eine Mission nach Japan, deren Leiter auch gleichzeitig der Chef-Delegierte in Japan werden und damit den provisorisch amtierenden Bilfinger ablösen sollte. Vermutlich lag der Grund für die Ersetzung von Fritz Bilfinger darin, dass das IKRK für die Leitung der Delegation eigentlich eine Person suchte, die noch mehr mit den Werten und der Arbeit der internationalen Organisation vertraut war.1800 Die Verantwortlichen in Genf besannen sich also wieder auf «klassische» Delegierte, d. h. üblicherweise auf Schweizer oder besser noch Genfer, die nicht bereits vor Ort waren, sondern erst dorthin entsandt wurden und bereits in anderen Krisengebieten aktiv gewesen waren. Die Beschäftigung von Firmenchefs als IKRK-Delegierte betrachteten sie als Übergangslösung, die für die besonderen Umstände des Kriegs genau richtig, jenseits davon aber nicht mehr optimal war. Während zuvor die Entsendung solcher «klassischer» Delegierter aufgrund japanischer Restriktionen schlichtweg nicht möglich war, stellte diese Möglichkeit gegen Ende des Krieges wieder eine gangbare Option dar.1801 

			So kam es, dass das IKRK Marcel Junod, einen Arzt, der in Genf studiert hatte, zum neuen Chef-Delegierten ernannte. Er war 1935 als Mitarbeiter zum IKRK gestossen und erlebte seine Bewährungsprobe als Delegierter während des Abessinienkriegs in Äthiopien. In den folgenden Jahren wurde er von Kriegsschauplatz zu Kriegsschauplatz versetzt. So war er für das IKRK während des Spanischen Bürgerkriegs vor Ort und fungierte nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs bis fast unmittelbar vor seiner Abreise nach Japan als Delegierter in Polen, Deutschland, Dänemark, Norwegen, Frankreich, England, Ankara, Griechenland und Schweden.1802 Mit Junod zusammen wurde der Genfer George Graz zum Delegierten in Japan ernannt. Bei ihm handelte es sich um einen ehemaligen Mineningenieur, der für verschiedene Minengesellschaften in Afrika gearbeitet hatte und durchaus als Reisender bezeichnet werden kann, da er unter anderem eine recht abenteuerliche Exkursion zur Durchquerung der Sahara unternommen hatte. Zum IKRK kam Graz 1936, als er mit Junod zusammen humanitäre Arbeit in Spanien während des Bürgerkriegs leistete. Die beiden Japan-Delegierten kannten sich also bereits von einer früheren Mission persönlich. Graz wurde während des Zweiten Weltkriegs Direktor der Central Agency for Prisoners of War des IKRK in Genf.1803 Zusammen mit Junod kam auch die Schweizerin Margaret Strähler im August 1945 in Japan an. Sie wurde ebenfalls zur IKRK-Delegierten ernannt und sollte als Mitarbeiterin von Junod fungieren. Strähler stellte eine Ausnahmeerscheinung dar, weil sie als Frau nicht nur eine reine Schreibkraft war, sondern zur vollwertigen Delegierten ernannt wurde. Die Schweizerin wuchs in Yokohama auf und sprach daher Japanisch. Später reiste sie um die Welt und wurde schliesslich 1939 IKRK-Mitarbeiterin und Leiterin der Abteilung für Kriegsgefangene in Japan und den USA innerhalb der Central Agency for Prisoners of War. In dieser Zeit in Genf dürfte sie eng mit Graz zusammengearbeitet haben, der sogar ihr Chef innerhalb der Agentur für Kriegsgefangene des IKRK gewesen sein muss. Ihr sprachlicher Hintergrund und ihre geografische Expertise machten Strähler zu einer guten Besetzung für den Posten der Delegierten in Japan.1804 Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs und in der frühen Nachkriegszeit avancierten also «professionelle» IKRK-Mitarbeiter, die alle zum gleichen Genfer Netzwerk gehörten, zur neuen Spitze der IKRK-Delegation in Japan. Es handelte sich dabei vonseiten des IKRK um eine Rückbesinnung auf den Vorkriegsmodus bei der Rekrutierung von Personal. Die Gruppe der schweizerischen Händler bzw. Geschäftsleute, die während des Krieges die Geschicke der Delegation geleitet hatte, verschwand allerdings keineswegs, da Bilfinger, Pestalozzi und Angst nicht sofort zurücktraten.1805 Vielmehr koexistierten zwei Netzwerke an Delegierten gleichzeitig, wobei die Gruppe der Berufsdelegierten die Führung übernahm und der Einfluss der schweizerischen Kaufleute sich verringerte. 

			Die IKRK-Delegation in Japan bestand aber nicht nur aus den Delegierten, welche die Leitungspersönlichkeiten darstellten, sondern auch aus zahlreichen «einfachen» Mitarbeitern, die lokal rekrutiert wurden. Diese Angestellten, die weniger direkte diplomatisch-politische Aufgaben hatten, sondern eher Hilfsdienste versahen, mussten aus Sicht des IKRK nicht zwingend Schweizer sein. Damit verfolgte das IKRK dieselbe Personalpolitik wie die schweizerischen Aussenvertretungen bei den «Guten Diensten» (siehe oben). Das IKRK beschäftigte während des Kriegs ungefähr ein halbes Dutzend Hilfsangestellte in Japan, die es vor Ort rekrutierte und bei denen es sich um schweizerische, weiss-russische, deutsche, französische oder jugoslawische Staatsangehörige handelte. Hinweise auf das einheimisch-japanische Personal, das zweifellos existiert haben muss, konnten im Rahmen dieser Studie in den Quellen nicht gefunden werden.1806

			Die IKRK-Delegation in Japan war keineswegs, obwohl ihr Name dies suggerierte, in ganz Japan tätig. Ihr direkter und permanenter Tätigkeitsbereich beschränkte sich erst einmal auf die Zentren Tokyo und Yokohama, wo sich der Sitz der Delegation befand. Um auch im Ballungsraum Kōbe-Osaka agieren zu können, in dem viele Ausländer lebten und daher die Anzahl potenziell hilfsbedürftiger alliierter Staatsbürger gross war, griff das IKRK in Ermangelung eines eigenen geografisch ausdifferenzierten Vertretungsnetzes auf die Ressourcen der schweizerischen Schutzmacht zurück. So wandte sich die Japan-Delegation des IKRK an das gemischte Konsulat der Schweiz in Kōbe. Die Abteilung für fremde Interessen dieser Aussenvertretung, die fast ausschliesslich aus schweizerischen Händlern bestand, fungierte als eine Art Aussenposten für die internationale Organisation.1807 Sie diente für das IKRK als Schaltstelle für postalische und telegrafische Nachrichten, beschaffte und verteilte für die Organisation Hilfsgüter für Kriegsgefangene und Zivilinternierte, sammelte Informationen über die Bedingungen in den Internierungslagern und leitete diese weiter oder bearbeitete Anfragen des Suchdiensts des IKRK für vermisste Personen. Diese Verbindung zwischen dem schweizerischen Konsulat und der IKRK-Delegation, die eigentlich formal nicht hätte existieren dürfen, war informeller Natur. So leisteten die verschiedenen merkantilen Schutzmachtvertreter in Kōbe umfangreiche Dienste für das Rote Kreuz auf einer rein ehrenamtlichen Basis und ohne offiziellen Delegiertentitel des IKRK. Gerade der Umstand, dass sie Händler und keine Berufskonsuln waren, ermöglichte dieses informelle Agieren und damit die Kooperation zwischen den beiden Organisationen, die das IKRK erst in die Lage versetzte, in Regionen tätig zu sein, in denen es keine eigenen Strukturen besass.1808

			Bei der Frage der Vertretung in den japanischen Kolonien Chōsen (Korea) und Formosa (Taiwan) war das IKRK mit den gleichen Möglichkeiten, aber auch Schwierigkeiten wie die schweizerische Schutzmacht konfrontiert. Auf der einen Seite waren humanitäre oder diplomatische Aktivitäten in diesen Gebieten hypothetisch genauso gut möglich wie in Japan selbst, weil die Kolonien von den japanischen Behörden als inhärenter Teil des japanischen Staatsgebiets angesehen wurden, auf der anderen Seite existierten keine signifikanten schweizerischen Gemeinschaften vor Ort, aus deren Reihen IKRK-Delegierte ernannt werden konnten. Die internationale Organisation wählte daher die gleiche Strategie wie die mit der Vertretung fremder Interessen betraute Gesandtschaft in Tokyo. Sie entsandte immer wieder sporadisch Delegierte aus Tokyo und Yokohama auf kürzere Missionen nach Chōsen (Korea) und Formosa (Taiwan), vor allem um die dortigen Internierungslager zu besuchen. Konkret unternahmen Paravicini, Pestalozzi und Angst solche Inspektionsreisen (siehe z. B. Abbildung 16).1809 Am interessantesten ist der Fall von Heinrich Angst. Dieser besuchte das Lager Koshuyu für zivile Internierte in Chōsen gleich zweimal – aber jeweils in unterschiedlicher Funktion. Während er im Dezember 1944 als IKRK-Delegierter das Lager in Augenschein nahm, war er bei seiner ersten Reise im Dezember 1942 noch als Repräsentant der schweizerischen Gesandtschaft in Tokyo, und damit als Schutzmachtvertreter, zugegen.1810 Angst hatte nämlich vor seinem Eintritt in das IKRK als temporärer Mitarbeiter der Abteilung für fremde Interessen der Gesandtschaft gearbeitet und war in diesem Rahmen hauptsächlich für den Austausch von Diplomaten zuständig.1811 Dies unterstreicht genauso wie der Fall von Fritz Bilfinger, dass es grosse personelle und damit auch inhaltlich-tätigkeitsbezogene Überschneidungen zwischen den «Guten Diensten» und dem IKRK gab.
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			Abbildung 16: «Guerre 1939-1945. Formose. Camp de prisonniers de guerre. Visite d‘un délégué»; Abgebildete Personen: Heinrich Angst (rechts, nicht salutierend); Fotografie o. D. (Quelle: Archives audiovisuelles du CICR, V-P-HIST-03101-08)

			 

			Wie auch ihr diplomatisches Ausgreifen auf Chōsen (Korea) und Formosa (Taiwan) zeigt, war die Delegation in Japan die wichtigste der IKRK-Vertretungen in Ost- und Südostasien während des Krieges. Grund dafür war, dass sie eine Art Schaltstelle für die Kommunikation mit der Zentrale in Genf und den anderen Delegationen bildete und zudem direkten Kontakt zur japanischen Zentralregierung in Tokyo hatte, eine Ressource, auf die alle IKRK-Repräsentanten in Asien angewiesen waren. So erstreckte sich der Wirkungskreis von Paravicini und seinen Mitarbeitern nicht nur auf Japan, sondern in der einen oder anderen Form auf ganz Ost- und Südostasien.1812

			IKRK-Delegierte in China

			Genauso wie für das EPD war für das IKRK das zweitwichtigste Gebiet für seine humanitäre Diplomatie in Asien das besetzte China. Die zu Beginn des Zweiten Weltkriegs errichtete China-Delegation der internationalen Organisation stand jener in Japan in Grösse und Mitarbeiterzahl in nichts nach. Das Einzige, was die Organisation von Paravicini noch bedeutsamer für das IKRK machte, war, dass in Tokyo alle kommunikativen Fäden im von Japan kontrollierten Asien zusammenliefen. Die China-Delegation hatte ihren Sitz in Shanghai und wurde von Edouard Eglé geleitet. Der ursprünglich aus dem Kanton St. Gallen stammende Kaufmann hatte viele Jahre für das britische Handelshaus Arnhold Brothers & Co. in Shanghai gearbeitet und war ab 1920 Filialleiter des schweizerischen Unternehmens Siber, Hegner & Co. in derselben Stadt.1813 Eglé wurde auf Vorschlag des schweizerischen Generalkonsuls in Shanghai vom IKRK zum Chef-Delegierten ernannt.1814 Diese Konsultierung der schweizerischen Aussenvertreter bei der Besetzung von Delegiertenposten war gang und gäbe und verdeutlicht abermals die enge Verzahnung von EPD und IKRK.1815
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			Abbildung 17: «Guerre 1939-1945. Shanghai. Camp de prisonniers de guerre de Moonsung. Délégué avec des officiers japonais. Deuxième à partir de la gauche (premier plan): le Capitaine Endo, superintendant du camp. Puis de gauche à droite (premier plan): le Colonel Yuse, commandant du camp; E. Egle, délégué; le Lieutenant Konichi du bureau de liaison de l’armée; le Lieutenant Matsuda du bureau de la presse de l’armée impériale»; Fotografie vom November 1942. (Quelle: Archives audiovisuelles du CICR, V-P-HIST-01241-02)

			 

			Der Manager von Siber, Hegner & Co., der in Abbildung 17 beim Besuch eines Kriegsgefangenenlagers zu sehen ist, war aber keineswegs allein, sondern unterhielt einen sehr umfangreichen Mitarbeiterstab. Mit Hans Jost, dem Leiter des schweizerischen Handelsunternehmens Charles Rudolph & Co. in Shanghai, hatte er einen Assistenzdelegierten, der als Firmenchef über genügend private Finanzmittel verfügte und daher eine Bezahlung seitens des IKRK kaum annehmen wollte. Ganz anders sah dies bei dem drittwichtigsten Schweizer der Delegation, Charles Juvet, aus, der zwar kein offizieller Delegierter, sondern nur gewöhnlicher Mitarbeiter war, aber trotzdem so viel Entlohnung wie Eglé und Jost vom IKRK erhielt. Auf dieses Geld war er auch dringend angewiesen, weil ein paar Jahre zuvor sein Vater verstorben war, der seiner Mutter das kaufmännische Unternehmen Hirsbrunner & Co. hinterliess, das durch den abrupten Managementwechsel in Schieflage geraten war und die ganze Familie vor grosse finanzielle Probleme stellte. So musste Charles für das IKRK arbeiten und sein Bruder eine Stelle bei der Abteilung für fremde Interessen annehmen, um wenigstens etwas Einkommen zu generieren. Der Spitzenverdiener der Delegation war aber kein Schweizer, sondern erstaunlicherweise ein Japaner, der auch zum Kreis der Delegierten gezählt wurde. Die japanische Regierung hatte Eglé implizit zu verstehen gegeben, dass er lieber von der Ernennung von Staatsbürgern einer feindlichen Nation als Delegierte und Mitarbeiter absehen und stattdessen auf Schweizer oder Japaner zurückgreifen solle. So fungierte der Delegierte R. Ishiwara als Übersetzer und Verbindungsperson zu den japanischen Behörden. Auf der Ebene der «gewöhnlichen» Mitarbeiter existierten drei Schweizerinnen, unter denen sich auch die Schwester von Charles Juvet befand, die offenbar auch Geld für die Familie verdienen musste, und ein Schweizer namens Max Volkart, dessen Gehalt vom schweizerischen Generalkonsulat bezahlt wurde.1816 Hintergrund für dieses finanzielle Arrangement war, dass Eglé es als ungerecht empfand, dass das IKRK einen Grossteil der Betreuung von zivilen Internierten organisierte und daher auch für die damit verbundenen Kosten aufkam. Seiner Meinung nach hätten diese Aufwendungen vor allem von der Abteilung für fremde Interessen getragen werden müssen, weil sich in den Lagern hauptsächlich britische, amerikanische und niederländische Bürger befanden. Er forderte daher vom schweizerischen Generalkonsulat, die Gehälter einiger Mitarbeiter des IKRK zu übernehmen, da die internationale Organisation Leistungen für das EPD erbrachte. Max Volkart war einer dieser Fälle.1817 Neben den Schweizern beschäftigte die China-Delegation des IKRK auch noch ungefähr 22 chinesische, portugiesische, russische, philippinische und norwegische Mitarbeiter, die zum Teil seit vielen Jahren enge Mitarbeiter von Eglé bei Siber, Hegner & Co. waren. Die «star acquisition»1818 des Chef-Delegierten unter den «normalen» Angestellten war eine Japanerin namens J. E. Satoh, deren Stärke der Umgang mit den japanischen Behörden war.1819 Satoh arbeitete in fast allen Abteilungen der Delegation und war damit die vielseitigste Person des Shanghai-Büros.1820 Zusätzlich zu diesen 31 permanent beschäftigten Mitarbeitern, die Stand Februar 1943 existierten, stellte Hans Jost auch immer wieder Angestellte seiner Firma Charles Rudolph & Co. bei Bedarf als Aushilfen dem IKRK zur Verfügung.1821 Auch wenn das Personal der Delegation also relativ divers war, lässt sich dennoch eine wichtige Hauptgruppe der Beschäftigten herausfiltern. Die Shanghai-Organisation des IKRK war zu einem guten Teil in den Händen der schweizerischen Handelsfirmen Siber, Hegner & Co. und Charles Rudolph & Co. sowie bedingt Hirsbrunner & Co., sowohl was das Führungspersonal als auch was die einfachen Angestellten angeht.

			Die IKRK-Delegation in Shanghai war nicht nur auf personeller Ebene von lokalen schweizerischen Handelsfirmen und zum Teil vom schweizerischen Generalkonsulat abhängig. Aufgrund des sehr beschränkten Budgets, das auch keine hohen Gehälter für Mitarbeiter erlaubte, war sie auch auf materielle Unterstützung angewiesen. Zum Beispiel konnte sich die internationale Organisation bei der Eröffnung eines zusätzlichen Büros in Shanghai die Anmietung der Räumlichkeiten nicht leisten. Daraufhin stellte das schweizerische Unternehmen Scharpf, Guenter & Co. seine eigenen Büroflächen dem IKRK kostenlos zur Verfügung.1822 Auch fast die ganze Büroeinrichtung, von den Deckenlampen über die Stühle und Tische bis hin zu den Schreibmaschinen, war von schweizerischen Firmen – wie Scharpf, Guenter & Co., Charles Rudolph & Co. und Siber, Hegner & Co. – oder vom schweizerischen Generalkonsulat ausgeliehen und zusammengesammelt.1823 Das IKRK war also stets in hohem Masse auf externe Ressourcen, vor allem von lokalen schweizerischen Handelshäusern, angewiesen, um überhaupt operieren zu können.

			Wie konnte das IKRK aber ausserhalb der Metropole Shanghai in den anderen Vertragshäfen Chinas operieren? Eglé war der Meinung, dass es keinen Sinn mache, die offizielle Ernennung weiterer Delegierter in anderen Städten Chinas bei den japanischen Behörden zu beantragen. Die Anerkennung von Paravicini und Eglé war ohnehin schon ein diplomatischer Drahtseilakt gewesen und die japanische Regierung verweigerte, wie auch noch zu sehen sein wird, die Etablierung von Delegierten in (fast) allen anderen Gebieten Asiens. Vor diesem Hintergrund schien es dem Leiter des IKRK-Büros in Shanghai notwendig, den Bogen mit der Forderung nach weiteren Vertretern nicht zu überspannen.1824 Stattdessen wählte er eine ganz ähnliche Strategie, wie sie das IKRK in Kōbe anwendete. Eglé griff auf die Ressourcen der konsularischen Vertreter der Schweiz vor Ort zurück, indem er sie gleichzeitig mit IKRK-Aufgaben betraute und sie zu lokalen Repräsentanten des IKRK machte.1825 Bei diesen fortan in doppelter diplomatisch-humanitärer Funktion tätigen Schweizern handelte es sich um die Honorarkonsuln August Hoffmeister (Guangzhou), Oskar Joerg (Tianjin) und Reinhard Jakob Christian Hoeppli (Peking) sowie die Konsularkorrespondenten Viktor Emil Egger (Qingdao) und Franz Alfred Schoch (Hankou).1826 Die simultane Ernennung von Vertretern der fremden Interessen zu Rotkreuz-Repräsentanten war für das IKRK eigentlich hochproblematisch und streng genommen nicht möglich, weil sie mit den Grundsätzen und dem Selbstverständnis der internationalen Organisation kollidierte. Während die Schutzmacht per Definition parteiisch und nur ihren Schutzbefohlenen, also den alliierten Staatsbürgern, verpflichtet war, zog das IKRK seine Daseinsberechtigung gerade aus der Tatsache, sich neutral zu allen Kriegsparteien zu verhalten und daher eher zu vermitteln als anzuklagen. Die Vermischung von Schutzmacht- und IKRK-Funktionen bedeutete also einen potenziellen Interessenkonflikt zwischen Unparteilichkeit und alliierter Interessenvertretung, der die Glaubwürdigkeit des IKRK gegenüber den japanischen Behörden und somit seine Handlungsfähigkeit in den japanisch kontrollierten Gebieten gefährden konnte.1827 Aus diesem Grund war das personelle Konstrukt Eglés auch keinesfalls offiziell, sondern hochgradig informell und nur möglich, weil es relativ diskret behandelt und von den japanischen Behörden stillschweigend toleriert wurde. So wurden die schweizerischen Kaufleute nie formal zu IKRK-Repräsentanten ernannt.1828 Ihre Tätigkeit für die internationale Organisation konnte gut kaschiert werden, weil sie als Wirtschaftsvertreter, und im Fall Hoepplis als Medizinprofessor, stets als Privatpersonen deklariert werden konnten, die nichts mit dem IKRK gemein hatten.

			In der Praxis führte diese «Nicht-Stellung» der IKRK-Repräsentanten aber durchaus zu Problemen, die kreative Lösungen erforderten. Da sie über keine offiziellen Rotkreuz-Titel verfügten, liefen die fünf Schweizer Gefahr, von den lokalen japanischen Behörden nicht ernst genommen zu werden und damit ihre humanitäre Diplomatie nicht effektiv ausüben zu können. Auch öffnete ein IKRK-Titel oftmals bei den japanischen Behörden mehr Türen als der eines Vertreters fremder Interessen, weil die internationale Organisation sich mit Kritik an der Besatzungsmacht viel stärker zurückhielt als die schweizerische Schutzmacht.1829 Deshalb erfanden die lokalen IKRK-Vertreter in der Praxis zum Teil fiktive Pseudotitel, die sie auf ihren Briefköpfen oder Visitenkarten abdruckten. So nannte sich Egger beispielsweise «Correspondent of the International Red Cross Committee of Geneva»1830 und Joerg bezeichnete sich als «Local Representative of the International Red Cross Committee of Geneva».1831 Schoch trug offenbar den Titel «Representative of International Red Cross Committee», zumindest wurde er von Dritten so bezeichnet.1832 Edouard Eglé duldete dies in besonders diffizilen Fällen. Zu diesen zählten Egger und Schoch, weil sie auch vonseiten des schweizerischen Generalkonsulats keine richtigen Titel als Schutzmachtvertreter erhalten hatten. Sie verfügten also in ihren beiden diplomatisch-humanitären Funktionen über kaum «Standing» bei den japanischen Behörden. Die Honorarkonsuln – also Joerg, Hoffmeister und Hoeppli – waren hingegen dazu angehalten, ihre fiktiven IKRK-Titel so sparsam wie möglich einzusetzen, und zwar nur dann, wenn sie für spezifische Tätigkeiten nicht auf ihren Titel als Konsul zurückgreifen konnten.1833 Die situative und zum Teil virtuose Verknüpfung der schweizerischen «Guten Dienste» und des IKRK, die in Zeiten von Ressourcen- und Personalmangel vor allem an den kleineren Orten in China wichtig war, um humanitäre Resultate erzielen zu können, wurde also gerade dadurch möglich, dass schweizerische Händler diplomatisch aktiv wurden und informell sowie flexibel in unterschiedliche Rollen schlüpfen konnten.

			Die Lage in Mandschukuo war ganz ähnlich wie in den verschiedenen Vertragshäfen Chinas ausserhalb Shanghais – und zwar insofern, als die japanischen Behörden dort keine offizielle IKRK-Delegation zuliessen, aber in der Praxis doch Rotkreuz-Tätigkeiten ausgeübt und dabei politisch heikle Pseudotitel verwendet wurden. Der Schweizer Händler Boris Bryner wurde zu Anfang des Krieges von Edouard Eglé damit betraut, Anfragen aus Genf zu Zivilpersonen in Mandschukuo weiterzuleiten und die entsprechenden Antworten zurückzusenden. Damit fungierte er in Harbin genauso als Repräsentant des IKRK, wie dies Joerg und seine Kollegen in China taten.1834 Bryner nutzte im Rahmen dieser Tätigkeit offizielles IKRK-Briefpapier für seine Korrespondenz. Aus Sicht von Edouard Eglé überschritt Bryner damit aber seine Kompetenzen und mit Blick auf japanische Befindlichkeiten wies er ihn an, solche Handlungen zu unterlassen, um keinerlei Eindruck der Existenz einer offiziellen IKRK-Delegation in Mandschukuo zu erwecken. Er sollte beispielsweise fortan nur noch auf seinem eigenen Firmenbriefpapier korrespondieren, um den Schein eines rein privaten humanitären Engagements zu wahren.1835 Bryner bekam allerdings nicht nur vonseiten des IKRK Druck, sondern auch von Camille Gorgé wegen seiner genauso informell ausgeübten Schutzmachtfunktion in dem Marionettenstaat. Der Kaufmann hatte ebenfalls einen Briefkopf verwendet, der ihn als «Swiss Consular Representative» in Harbin auswies, wogegen der schweizerische Gesandte vehement protestierte, weil es schliesslich keinen konsularischen Vertreter in der Stadt geben durfte und es folglich auch keinen gab.1836 Die japanischen Behörden unterbanden nach 1942 Bryners informelle IKRK-Aktivität und erst am Ende des Krieges unternahm die internationale Organisation neue Anstrengungen, den schweizerischen Händler erneut mit diesen Aufgaben zu betrauen.1837 Der Fall Bryners zeigt, dass sowohl für die schweizerische Schutzmacht als auch für das IKRK die Benutzung von Titeln in informellen Situationen ein sehr schmaler Grat war, auf dem es zu balancieren galt. Die Verwendung von Titeln, die gewisse Vorteile mit sich brachten, durfte nur so weit praktiziert werden, dass gerade noch die Schwelle zum offiziellen Agieren nicht überschritten wurde.

			IKRK-Delegierte in Südostasien

			Wie sah aber die Situation für das IKRK in Südostasien aus? Die schweizerische Schutzmacht, die, mit Ausnahme von Thailand und Französisch-Indochina, keine offiziellen Vertreter der fremden Interessen in diesen Gebieten unterhalten durfte, setzte ihre ganzen Hoffnungen auf das IKRK. Sie hatte die Strategie ausgegeben, nicht mehr auf die mit wenig Erfolgsaussichten verbundene Akkreditierung von eigenen Mitarbeitern hinzuwirken, sondern stattdessen alles daranzusetzen, die internationale Organisation in Genf bei der Ernennung von Delegierten zu unterstützen. Die schweizerischen Gesandten und Konsuln hofften also, leichter eine Genehmigung der japanischen Behörden für die Etablierung von IKRK-Delegierten zu erhalten, die sie anschliessend in den besetzten Gebieten als ihre Aussenposten verwenden konnten. Der Plan sah vor, eine Kooperation zwischen IKRK und den Organisationsstrukturen der Vertretung fremder Interessen herzustellen, die ähnlich wie in den kleineren Vertragshäfen Chinas funktionierte, bloss mit vertauschten Rollen. Die Strategie der Vertreter der «Guten Dienste» ging aber nicht auf, weil die japanische Regierung auch dem IKRK die Ernennung von Delegierten untersagte. Es gab aber eine einzige Ausnahme: Hongkong.1838

			Zunächst sah es in Hongkong so aus, als ob dem IKRK, wie in den anderen Gebieten Südostasiens, kein Erfolg beschieden sein sollte. Die japanischen Behörden sahen die beiden Delegierten in Japan und China als «völlig ausreichend» (quite sufficient) an und lehnten die Ernennung eines dritten IKRK-Vertreters in Asien mit Sitz in Hongkong ab. Durch intensive Interventionen konnten Paravicini und Eglé zu ihrer eigenen Überraschung aber doch noch erreichen, dass das IKRK Rudolf Zindel zum Delegierten in der Hafenstadt ernennen durfte.1839 Zindels Stellung war keinesfalls mit derjenigen der beiden anderen Schweizer vergleichbar. Er war zwar offiziell anerkannt, aber gleichzeitig stellte die japanische Regierung klar, dass er vollkommen vom Wohlwollen der lokalen Besatzungsbehörden abhängig sein würde und bei einer sich verschlechternden Kriegslage jederzeit in seinen Befugnissen beschränkt werden könnte. Auch gestand sie Zindel nicht die Ausübung derselben Bandbreite an humanitären Tätigkeiten zu, wie sie für Eglé oder Paravicini galt.1840 Nichtsdestotrotz war der Hongkong-Delegierte des IKRK in der Lage, mehr zu bewirken, als dies die schweizerische Schutzmacht vermochte. Letztere profitierte also von Zindels Engagement. Beispielsweise war es ihm erlaubt, regelmässig die zivilen Internierungslager und die Kriegsgefangenenlager in der Stadt zu besuchen,1841 während dies den Schutzmachtvertretern nur ausnahmsweise zu einem einzigen Zeitpunkt zugestanden wurde.1842

			Der Schweizer Rudolf Zindel war im Hauptberuf Kaufmann und bei dem britischen Handelshaus Arnhold Brothers & Co. angestellt, für das er in London, Shanghai, Hankou und zuletzt Hongkong gearbeitet hatte.1843 Er wurde von Edouard Eglé als IKRK-Delegierter vorgeschlagen und dies war kein Zufall. Auch Eglé hatte viele Jahre bei Arnhold Brothers & Co. gearbeitet und die beiden Kaufmänner kannten sich daher noch bestens aus ihrer damaligen Zeit bei dem Unternehmen. Ihre persönlichen Bande dürften auch gerade deswegen sehr stark gewesen sein, weil sie beide Schweizer in einer ansonsten britisch geprägten Firma waren. Zindel wurde also durch seine guten Händlernetzwerke in sein IKRK-Amt gebracht.1844 Er erhielt im Mai 1945 Verstärkung durch einen offiziell anerkannten schweizerischen Assistenzdelegierten namens Willy Orlowitz,1845 der aber schon zuvor auf inoffizieller Basis für Zindel tätig gewesen war. Vor 1941 war er viele Jahre lang für schweizerische Firmen ständig um die Welt gereist, wahrscheinlich um als Handelsvertreter Geschäfte abzuschliessen, und strandete auf einer dieser Reisen zufällig in Hongkong, als der Pazifikkrieg ausbrach. Durch die unterbrochenen Verkehrsverbindungen war er gezwungen, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs in der Metropole zu bleiben und sich nach anderweitiger Arbeit umzuschauen.1846 Diese Personalie verdeutlicht sehr gut, wie das IKRK in Ermangelung von Mitarbeitern praktisch alle Schweizer, die aus welchem Grund auch immer gerade lokal verfügbar waren, rekrutierte.

			Rudolf Zindel beschäftigte für sein IKRK-Büro auch noch zahlreiche Mitarbeiter unterhalb der Ebene offizieller Delegierter. Zu den Führungspersönlichkeiten dieser Angestellten zählten zwei Schweizer: F. A. Suter, der wahrscheinlich für die amerikanische Standard, Vacuum Oil Company arbeitete, und C. A. Gehring, der eventuell bei der Firma S. C. Brickwork Co. beschäftigt war.1847 Zusätzlich verfügte Zindel noch über fast 20 Mitarbeiter in niedrigeren Positionen mit chinesischer, italienischer, russischer, schwedischer, malaiischer oder portugiesischer Nationalität. Auch zwei Schweizerinnen, die als Sekretärinnen und Schreibkräfte fungierten, gehörten zu diesen Angestellten. Unterhalb der Führungsebene konnte der IKRK-Delegierte also auf Einheimische sowie Angehörige der Achsenmächte oder neutrale Staatsbürger für die humanitären Aufgaben des IKRK zurückgreifen.1848 Neben der Delegation betrieb Rudolf Zindel auch das sogenannte Rosary Hill Red Cross Home in Hongkong, das mittellosen ausländischen Zivilpersonen eine Unterkunft bieten sollte.1849 Für diese Einrichtung beschäftigte der Kaufmann auch rund zehn Personen. Unter den Schweizern, die dort tätig waren, befanden sich neben Suter auch der frühere Manager sowie der frühere Koch des Gloucester Hotel in Hongkong sowie mit Robert Bauder ein Angestellter der Firma Lane, Crawford, Ltd., eine Art von Gemischtwarenhändler in Hongkong (für das Rosary Hill Red Cross Home und die dortigen Mitarbeitenden siehe Abbildungen 18 und 19).1850 Der Begriff «Gemischtwarenhändler» beschrieb im übertragenen Sinne, also was die personelle Zusammensetzung anging, auch relativ treffend die IKRK-Organisation in Hongkong. Sie war ein buntes Sammelsurium aller möglichen Personen, die oftmals einen wirtschaftlichen Hintergrund hatten und ohne die IKRK-Tätigkeit während des Krieges arbeitslos gewesen wären.
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			Abbildung 18: «WWII. Shamshuipo. Red Cross Center ‹Rosary Hill›. General view of the center»; Fotografie o. D. (Quelle: Archives audiovisuelles du CICR, V-P-HIST-E-01196)
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			Abbildung 19: «WWII. Shamshuipo. Red Cross Center ‹Rosary Hill›. Administration staff»; Abgebildete Personen (von links nach rechts): SIN Cho Yuen, Robert BAUDER, IP Fook Ling, Stella EDGREN, Rudolf ZINDEL, Ruby MOW FUNG, Archie SHE, Leopold GADDI, Jacinta CASTILHO; Fotografie vom Oktober 1944. (Quelle: Archives audiovisuelles du CICR, V-P-HIST-E-01195)1851

			 

			Für die anderen Gebiete Südostasiens, also für Thailand und Französisch-Indochina sowie die ehemaligen Kolonien Philippinen, Niederländisch-Indien und die Straits Settlements, versuchte das IKRK ebenfalls Delegierte zu ernennen, allerdings wurde deren Anerkennung von den japanischen Behörden strikt abgelehnt. Die Schweizer, viele von ihnen waren Händler, waren daher gezwungen, informell und gewissermassen als Privatpersonen für das IKRK tätig zu sein. Erst nach der japanischen Kapitulationserklärung im August 1945 lenkte die japanische Regierung schliesslich ein und genehmigte ihre Ernennung zu offiziellen Delegierten.1852 Sowohl in Singapur als auch in Bangkok fungierten mit Hans Schweizer und Werner Salzmann zwei Manager von Diethelm & Co. als informelle IKRK-Delegierte.1853
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			Abbildung 20: «Camp de Kaorin. MM. Murchison et Salzmann avec les membres du groupe des travailleurs asiatiques»; Werner Salzmann ist mit Rotkreuz-Armbinde rechts im Vordergrund zu sehen; Fotografie vom September 1945. (Quelle: Archives audiovisuelles du CICR, V-P-HIST-03356-29)

			 

			Im Fall von Salzmann (siehe für seine IKRK-Arbeit z. B. Abbildung 20) ergab sich dabei eine besondere Situation, weil ebenfalls ein Vertreter von Diethelm & Co., nämlich Walter Siegenthaler, die Funktion des schweizerischen Honorarkonsuls in Bangkok ausübte (siehe Kapitel 3.2). Dies führte dazu, dass das schweizerische Unternehmen gleich zwei krisendiplomatische Institutionen beherbergte und die Trennung zwischen Schutzmacht und IKRK im Grunde genommen völlig aufgehoben wurde. Diese Ämterakkumulation von Diethelm & Co. wird besonders gut auf einer Fotografie (Abbildung 21) des Firmengebäudes aus dem Jahr 1945 sichtbar. Links neben dem Eingang des Bürogebäudes ist das dort angebrachte Amtsschild des schweizerischen Konsulats zu sehen. Oberhalb desselben Eingangsbereichs hatte das Unternehmen eine grosse Rotkreuz-Flagge an der Fassade befestigt, die als Kennzeichen für die Beherbergung der IKRK-Delegation diente. Die Fotografie veranschaulicht dabei gut, wie Handelsfirma, Konsulat und IKRK-Büro deckungsgleich waren und welche der diplomatisch-humanitären Strukturen permanent und welche erst während des Krieges hinzukommen waren. Während das Amtsschild des schon lange von der Firma betriebenen Honorarkonsulats fest installiert war, war die IKRK-Fahne – und damit auch die IKRK-Arbeit – ein kriegsbedingtes Provisorium und eine Behelfslösung.
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			Abbildung 21: «Bangkok, Diethelm building. ICRC delegation»; Fotografie vom September 1945. (Quelle: Archives audiovisuelles du CICR, V-P-HIST-E-05063)

			 

			Auf den Philippinen war es Joseph Bessmer, seines Zeichens einer der beiden Manager der Manila-Filiale des Handelshauses Ed. A. Keller & Co., der das IKRK als informeller Delegierter vertrat.1854 Im ehemaligen Niederländisch-Indien sah die Lage für das IKRK am schlechtesten aus. Dort waren die Handlungsspielräume der nicht anerkannten Rotkreuz-Vertreter am kleinsten und die Gefahren für die individuellen Delegierten am grössten.1855 Dies verdeutlicht das Schicksal der IKRK-Delegierten auf Borneo. Dort waren der schweizerische Arzt Matthäus Vischer, der hauptberuflich in einem Spital der Basler Mission in Banjarmasin arbeitete, und seine Frau Betty (auch Betsy) für das IKRK tätig. Vermutlich auch aufgrund ihrer IKRK-Funktion, oder zumindest wegen ihres humanitären Engagements in einem weiteren Sinne, wurden die Eheleute von der japanischen Besatzungsmacht während des Krieges der Spionage verdächtigt und hingerichtet.1856 An den anderen Orten des Archipels waren die Repressionen ebenfalls nicht gering, aber immerhin mussten die informell tätigen Delegierten nicht «payer leurs initiatives de leur vie».1857 Der im Padang General Hospital tätige schweizerische Chirurg K. E. Surbek fungierte als IKRK-Delegierter auf Sumatra.1858 Auf Java repräsentierte der Schweizer Walter Weidmann,1859 der eigentlich der «Delegierte» (d. h. Handelsagent) der Schweizerischen Zentrale für Handelsförderung in Jakarta war, das IKRK.1860 Weidmann war ursprünglich als hauptberuflicher Ingenieur für ein Unternehmen nach Niederländisch-Indien gekommen. Er wurde dann als Mitglied der lokalen schweizerischen Gemeinschaft zwischen 1931 und 1935 zum schweizerischen Honorarkonsul in Medan ernannt und kehrte nach dieser Amtsdauer in die Schweiz zurück (siehe Kapitel 3.2). Da er in der alten Heimat jedoch keine Anstellung als Ingenieur mehr finden konnte, half ihm das EPD dabei, im Rahmen einer Beschäftigung als Handelsagent der Zentrale für Handelsförderung nach Niederländisch-Indien zurückzukehren. Dieses Stellenarrangement bildete die Grundlage für Weidmanns IKRK-Funktion während des Zweiten Weltkriegs.1861

			Wieso wurden die IKRK-Delegierten aber so kategorisch in Südostasien abgelehnt? Und wieso ergaben sich geografische Unterschiede bzw. unterschiedliche Landkarten, wenn es darum ging, an welchen Orten das IKRK und an welchen die schweizerische Schutzmacht tätig sein durfte? Warum durften die fremden Interessen in Thailand und Französisch-Indochina vertreten werden, aber das IKRK dort offiziell nicht operieren? Und wieso war das IKRK in der Lage, die Anerkennung eines Delegierten in Hongkong zu erlangen, während ein Repräsentant der «Guten Dienste» dort nie formal zugelassen wurde? Zur Beantwortung dieser Fragen müssen zunächst die offiziellen Begründungen betrachtet werden, welche die japanischen Behörden für ihre jeweiligen Entscheidungen zur Ablehnung von Vertretungen lieferten. Für das Verbot der Fortexistenz von Konsulaten und damit der Vertretung fremder Interessen in den besetzten Gebieten argumentierten sie damit, dass die lokalen (Kolonial-)Behörden zu existieren aufgehört hatten und deswegen auch ausländische Vertretungen, deren Aufgabe es war, mit diesen Behörden zu verhandeln, keine Daseinsberechtigung mehr hatten (siehe oben). Die Begründung gegenüber dem IKRK war eine andere. Laut der japanischen Regierung konnte eine IKRK-Delegation nur an all jenen Orten zugelassen werden, an denen auch das nationale japanische Rote Kreuz anwesend war. Und da dies in den nun unter japanischer Kontrolle stehenden Gebieten Südostasiens nicht der Fall war, konnten auch an den verschiedenen Orten keine lokalen Schweizer zu Delegierten ernannt werden.1862

			Beide offiziellen Begründungen dürften zu einem guten Teil vorgeschoben gewesen sein, weil es, wie bereits ausgeführt wurde, vor allem darum ging, in Gebieten mit akuten Kampfhandlungen die Aktivitäten ausländischer Akteure zu unterbinden. Die potenziellen IKRK-Delegierten und Schutzmachtvertreter standen unter ständigem Verdacht, für die alliierte Seite Spionage zu betreiben, und stellten daher ein militärtaktisches Risiko dar. Diese hinter der argumentativen Fassade verborgene Strategie erklärt wahrscheinlich die Situation in Hongkong. Die ehemalige britische Kronkolonie galt als militärisch weniger heikles Gebiet und deswegen genossen dort Schutzmachtvertreter mehr Freiheiten als an anderen Orten – für einen offiziellen Status reichte es aber knapp nicht. Die japanischen Behörden standen IKRK-Delegierten in Hongkong auch ambivalent gegenüber, aber gewährten (mit vielen Einschränkungen) gerade so deren Akkreditierung, weil das IKRK den japanischen Behörden in der Regel etwas wohlwollender begegnete als die Schutzmacht und daher ein geringeres Risiko darstellte. Die Unterschiede zwischen den beiden Akteurgruppen, die den Ausschlag bei der Entscheidung der japanischen Behörden gaben, waren in Hongkong vermutlich nur graduell.

			Zu einem gewissen Teil müssen die offiziellen Begründungen der japanischen Regierung aber auch wörtlich verstanden werden. Es muss auch einen praktischen und realen Grund gegeben haben, warum IKRK-Delegierte nur an den Orten etabliert werden durften, wo auch das japanische Rote Kreuz eine Niederlassung hatte. Anderenfalls ist nur schwer zu erklären, warum in Thailand und Französisch-Indochina dem IKRK weniger Rechte zugestanden wurden als der über offiziell anerkannte Vertreter verfügenden Schutzmacht – und das, obwohl die Genfer Organisation bei den japanischen Behörden über ein höheres Ansehen verfügte. Hintergrund für die Regelung war vermutlich, dass das IKRK bei vielen Aufgaben, derer es sich annahm, erst einmal direkt mit den jeweiligen nationalen Rotkreuz-Organisationen und nicht mit staatlichen Stellen in den Kriegsgebieten kooperierte.1863 Wenn das japanische Rote Kreuz im Spiel war, stellte dies keine Bedrohung für die japanische Administration dar, weil die Organisation schon längst nicht mehr unabhängig war, sondern ganz im Dienst des Staates operierte. In Thailand war dies anders. Dort existierte nur ein nationales thailändisches Rotes Kreuz, das relativ unabhängig von den lokalen japanischen Militärbehörden war und eng mit Salzmann zusammenarbeitete.1864 So wandte sich der schweizerische «Pseudodelegierte», um Briefe an die alliierten Kriegsgefangenen in Thailand weiterzuleiten, direkt an das thailändische Rote Kreuz. Die japanischen Behörden begegneten diesem Arrangement mit Argwohn und versuchten schon bald, die Nachrichten über Tokyo zu zentralisieren. Sie schlossen damit das thailändische Rote Kreuz, das sie nur bedingt kontrollieren konnten, aus dem Kommunikationsprozess aus.1865 IKRK-Delegierte stellten also eine Bedrohung in Gebieten indirekter Herrschaft, wie in Thailand oder Französisch-Indochina, dar, weil sie sich durch ihre Kooperation mit lokalen nichtstaatlichen Organisationen teilweise staatlicher Kontrolle und damit der «Gleichschaltung» sämtlicher gesellschaftlicher Organe in den japanisch kontrollierten Gebieten entzogen. Dieser Befund von Rivalitäten zwischen Akteuren in Räumen mit indirekter Herrschaft wird auch dadurch bestätigt, dass Salzmann von den thailändischen Behörden als IKRK-Delegierter offiziell anerkannt wurde, von der japanischen Zentralregierung in Tokyo allerdings nicht.1866

			Bei der Analyse von möglichen Motiven, warum die japanischen Behörden Aktivitäten der Schutzmacht oder des IKRK an bestimmten Orten in Südostasien verboten und an anderen nicht, darf neben militärtaktischen Überlegungen und der Anwesenheit von nationalen Rotkreuz-Organisationen aber ein dritter Faktor nicht vergessen werden – der des Zufalls und der Willkürlichkeit. Oftmals wurden solche Entscheidungen von den örtlichen japanischen Besatzungsbehörden getroffen und folgten nicht zwangsläufig einem kohärenten und zentral in Tokyo orchestrierten Plan. Sie hingen dementsprechend stark von den individuellen lokalen Akteuren des Militärs ab und spiegelten zum Teil schlichtweg das Chaos des Krieges wider.1867

			Ein Gesamtsystem schweizerischer Krisendiplomatie: Kooperationsformen und Aktivitätsfelder der schweizerischen Schutzmacht und des IKRK

			Die IKRK-Delegationen und die schweizerischen Aussenvertretungen kompensierten ihre mittel oder schwach ausgebildeten Organisationsstrukturen teilweise dadurch, dass sie eng miteinander kooperierten. Diese Verzahnung konnte die Vorteile der jeweiligen Organisationen kombinieren und Schwächen, die auf der einen oder der anderen Seite bestanden, ausgleichen, sodass ein funktionales Gesamtsystem der Krisendiplomatie und der humanitären Diplomatie entstand. Dieses stützte sich nicht nur, aber eben doch massgeblich auf schweizerische Händler. Wie arbeiteten die (merkantilen) schweizerischen Vertreter der fremden Interessen und das IKRK nun konkret in den verschiedenen Gebieten Ost- und Südostasiens zusammen und welche praktischen Aufgaben übten sie dabei auf diplomatisch-humanitärer Ebene aus? Wie bereits gezeigt wurde, existierten in personeller Hinsicht grosse Überschneidungen zwischen schweizerischer Schutzmacht und dem IKRK. Nicht nur gab es immer wieder Mitarbeiter, die in beiden Organisationen arbeiteten und damit Querverbindungen schufen. Auch nutzte das IKRK in den militärisch weniger sensiblen Regionen, wie Japan, China oder Mandschukuo, oft die personellen Ressourcen der schweizerischen Konsulate und Gesandtschaften, weil es selbst über keine lokalen Repräsentanten verfügte. Dies galt vor allem für die Regionen ausserhalb der Hauptmetropolen.

			In Südostasien war die Situation ausgeglichener. An manchen Orten war nur die Schutzmacht und an anderen nur das IKRK offiziell anerkannt, sodass die lokalen Vertreter der beiden Institutionen auf die Hilfe ihrer Kollegen aus der jeweils anderen Organisation, die gerade bessergestellt war, zurückgreifen konnten. In anderen Gebieten Südostasiens wiederum war schlichtweg das Personal sowohl der Konsulate als auch der IKRK-Delegationen nicht offiziell akkreditiert und kooperierte somit auf informeller Basis. Schutzmacht und IKRK ergänzten sich in Ost- und Südostasien also immer dann, wenn die eine oder die andere Seite vor Ort nicht vertreten war. In jedem Fall muss aber festgestellt werden, dass das IKRK in personeller Hinsicht deutlich stärker von den «Guten Diensten» profitierte als andersherum. Wie auch gezeigt werden konnte, griff die schweizerische Schutzmacht der Genfer Organisation materiell und finanziell unter die Arme.1868

			Auf praktischer Ebene gab es auch deutliche Überschneidungen. Wie noch zu sehen sein wird, hatte in diesem Bereich das IKRK gewisse Vorteile, von denen die Schutzmacht stark profitierte. Die Vorleistungen, in welche die Vertretung für fremde Interessen im personellen, finanziellen und materiellen Bereich ging, wurden also wieder in der praktischen Sphäre, d. h. bei den eigentlichen Tätigkeiten, vom IKRK als Gegenleistung kompensiert. Die konkreten diplomatisch-humanitären Aufgaben während des Krieges waren vielfältig. Es gab solche, die nur die Schutzmacht betrafen. Dazu gehörte beispielsweise der Schutz der Diplomaten und Konsuln der mit Japan verfeindeten Staaten. Nach deren Repatriierung oblagen den schweizerischen Vertretern der «Guten Dienste» auch der Schutz und die Verwaltung der ehemaligen Botschafts-, Gesandtschafts- und Konsulatsgebäude sowie der diplomatischen und konsularischen Archive, die nun herrenlos geworden und dem Zugriff der japanischen Behörden ausgesetzt waren.1869 Auch die Überbringung von Protestnoten, beispielsweise betreffend die Auslegung und Anwendung der Genfer Konventionen, an die japanischen Behörden im Namen der alliierten Regierungen fiel in den Zuständigkeitsbereich der Schutzmachtrepräsentanten.1870 Die Kommunikationsmöglichkeiten der Vertreter der fremden Interessen waren oftmals besser als die des IKRK, zumal sie auch auf die vertrauliche Diplomatenpost und abhörsichere Chiffriermethoden zurückgreifen konnten, die durch ihr diplomatisch-konsularisches Mandat gedeckt waren. Vor diesem Hintergrund fungierten die Institutionen der schweizerischen «Guten Dienste» auch mitunter als «communications bureau»1871 der Genfer Organisation.1872

			Es existierten aber auch Aufgaben, die in der einen oder anderen Form sowohl von den schweizerischen Aussenvertretungen als auch vom IKRK erledigt wurden. Bei diesen handelte es sich um all jene Tätigkeiten, die mit der Betreuung und dem Schutz von Kriegsgefangenen, Zivilinternierten sowie sonstigen zivilen Personen aus dem alliierten Lager zu tun hatten. Und es war genau dieses Aufgabenfeld, das den grössten Teil der diplomatisch-humanitären Arbeit im Zweiten Weltkrieg ausmachte und in dem das IKRK sowie die schweizerischen Konsulate und Gesandtschaften eng miteinander kooperierten.1873 Dazu zählten beispielsweise das Sammeln und die Weiterleitung von Informationen über schutzbedürftige Personen. Das IKRK tat sich in diesem Bereich sehr stark hervor, indem es einen speziellen Postdienst betrieb, damit alliierte Staatsbürger in Asien – innerhalb und ausserhalb von Internierungslagern – mit ihren Angehörigen in anderen Teilen der Welt kommunizieren konnten.1874 Beispielsweise unterhielt das IKRK in Shanghai unter der Leitung von Edouard Eglé eine solche Organisationseinheit, die nahezu alle in China lebenden zivilen Ausländer versorgte, was ungefähr 50 000 Menschen entsprach. Zusammen mit der Auslieferung von Hilfspakten an Lager mit Kriegsgefangenen und zivilen Internierten, welche die IKRK-Delegation ebenfalls vornahm, war diese Aufgabe so enorm, dass die wenigen Mitarbeiter Eglés die Arbeit übernehmen mussten, die normalerweise ein Hauptpostamt einer mittelgrossen Stadt erledigte.1875 Das Shanghaier IKRK betrieb neben diesem Briefpostwesen auch einen Paketdienst, über den alliierte Internierte (private) Geschenksendungen mit wichtigen Verbrauchsgütern erhalten konnten.1876 Eine Fotografie dieser Organisationseinheit, von der auch das schweizerische Generalkonsulat in Shanghai bzw. dessen Schutzbefohlenen profitierten, findet sich in Abbildung 22. Neben Edouard Eglé (zweite Reihe, Dritter von rechts) und seinen engsten und hochrangigsten männlichen Mitarbeitern, die links und rechts von ihm sitzen, sind auch die auffallend zahlreichen chinesischen (z. B. erste Reihe) und weiblichen (dritte und vierte Reihe) Mitarbeitenden zu sehen, die beim «IRCC Mail & Parcel Service for Prisoners of War»1877 beschäftigt waren, aber nach aussen meistens unsichtbar blieben.

			
				
					[image: ]
				

			

			Abbildung 22: «Guerre 1939–1945. Shanghai. Equipe de la Croix-Rouge chargée des secours aux internés des ‹Civil Assembly Centers›»; Fotografie o. D. (Quelle: Archives audiovisuelles du CICR, V-P-HIST-01888-08A)
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			Abbildung 23: «World War II. Shanghai. Donors handing in parcels for Inmates of Civil assembly Centers»; Fotografie o. D. (Quelle: Archives audiovisuelles du CICR, V-P-HIST-01888-11)

			 

			In Abbildung 23 ist zu sehen, wie die Mitarbeiter des Dienstes Pakete für zivile Internierte in Shanghai annehmen, die lokal am Schalter der Delegation von Privatpersonen aufgegeben werden. Sie zeigt unter anderem den schweizerischen Händler und Assistenzdelegierten Hans Jost (hinter dem Schalter, zweite Person von rechts), der gerade persönlich Sendungen entgegennimmt,1878 die oft Lebensmittel enthielten und später gesammelt vom IKRK per Lastwagen an die Internierungslager ausgeliefert wurden (siehe Abbildung 24).
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			Abbildung 24: «World War II. Shanghai. Departures of trucks loading with donations for civilian internees»; Fotografie o. D. (Quelle: Archives audiovisuelles du CICR, V-P-HIST-01888-19)

			 

			Die Entgegennahme von lokalen Lebensmittelspenden in Paketform stand mit einer weiteren diplomatisch-humanitären Aufgabe in enger Verbindung. Das IKRK und die schweizerische Schutzmacht waren dafür zuständig, die Beschaffung und Verteilung von Hilfsgütern, wie Nahrung und Medizin, und von Geldmitteln an Notleidende innerhalb oder ausserhalb von Gefangenenlagern zu organisieren.1879 In Hongkong kümmerte sich beispielsweise Rudolf Zindel um die Lieferung von Hilfsgütern an Kriegsgefangene in einem Militärspital.1880 Damit unterstützte er auch die schweizerische Schutzmacht, die in der ehemaligen britischen Kronkolonie viel schlechter operieren konnte als der IKRK-Delegierte. Von solch einem Transport existiert eine Fotografie (Abbildung 25), auf der mehr als 15 einheimische Lastenträger zu sehen sind, die Hilfsgüter in das Spital verbringen und von Zindel (stehend links) beaufsichtigt werden. Bei der Frau, die rechts im Bild zu sehen ist, könnte es sich um die Portugiesin Jacinta Castilho oder alternativ um die Schwedin Stella Edgren gehandelt haben, und damit um Mitarbeiterinnen Zindels, die Angehörige neutraler Nationen waren.1881 Der Umstand, dass dem IKRK-Delegierten (im Gegensatz zu Eglé in Shanghai) in diesem Fall keine Lastwagen zur Verfügung standen, spiegelt sehr gut wider, wie schwierig die Kriegssituation war und wie dementsprechend improvisiert die humanitäre Arbeit der Handelsvertreter in Asien sein konnte.
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			Abbildung 25:«Delivery of Red Cross Stores to Prisoners-of-War in Bowen Road Military Hospital, Hongkong»; Fotografie ca. Februar 1945. (Quelle: IKRK-Archiv, D AO CHINE1 01-020)

			 

			Zu guter Letzt gehörte die «Repatriierung» von Zehntausenden alliierten Staatsbürgern mit sogenannten Austauschschiffen1882 ebenso zum Aufgabenspektrum des IKRK und der Schutzmacht wie der Besuch von Kriegsgefangenen- und Zivilinterniertenlagern. Dieser letzte Punkt war die schwierigste und heikelste Aufgabe.1883 Und besonders dort zeigten sich die Vorteile des IKRK gegenüber der Schutzmacht. Die schweizerische Abteilung für fremde Interessen verstand sich als Anwältin der Regierungen, die sie vertrat, und prangerte daher Missstände dezidiert an. Dies beinhaltete auch gerade die Zustände in den Lagern von Kriegsgefangenen und zivilen Internierten, also beispielsweise Unterernährung und schlechte medizinische Versorgung der Gefangenen oder physische Übergriffe seitens des Wachpersonals. Aus diesem Grund waren die japanischen Behörden gegenüber Lagerbesuchen durch Schutzmachtvertreter sehr kritisch eingestellt. Letztere bekamen dementsprechend nur wenig und oftmals gar keinen Zugang zu den Inhaftierten. Die IKRK-Delegierten hatten in der Regel eine etwas andere Rolle. Sie agierten entsprechend der Philosophie des IKRK viel diskreter, klagten weniger an und setzten mehr auf den Faktor der Kooperation, um Änderungen im Verhalten der japanischen Behörden zugunsten der Gefangenen zu bewirken. Diese fehlende Kritik wurde auch sehr stark von vielen Zeitgenossen moniert, weil sie dazu beitrug, die Handlungen des japanischen Militärs öffentlichkeitswirksam zu legitimieren.1884 Vom Effekt her betrachtet ging die Strategie des IKRK aber teilweise auf. Die Delegierten der Organisation erhielten häufiger Zugang zu den Lagern und gerade in Südostasien, wo Schutzmachtvertretern praktisch gänzlich der Besuch solcher Einrichtungen verwehrt blieb, machte dies einen signifikanten Unterschied.1885 So war Zindel mehrfach in der Lage, in Hongkong Internierungslager zu inspizieren,1886 während dies Vertretern der fremden Interessen nur zu einem einzigen Zeitpunkt gelang.1887 In Thailand konnte Salzmann immerhin zwei bis drei Mal Kriegsgefangene und zivile Internierte besuchen, während dies der schweizerischen Schutzmacht komplett verwehrt blieb.1888 Für die schweizerischen Konsuln und Gesandten hatte die Kooperation mit dem IKRK also deshalb Vorteile, weil sie für Aktivitäten, die sie selbst nicht ausüben durften, auf die Dienste der internationalen Organisation zurückgreifen konnten, die grössere Handlungsspielräume bei den japanischen Behörden besass.

			4.3 Als Händler in die Weltpolitik: Praktische krisendiplomatische Funktionen

			In den vorangegangenen Kapitelteilen wurden bereits immer wieder die verschiedenen Tätigkeiten von Händlern im Bereich der Krisendiplomatie thematisiert. Aus diesem Grund sollen diese praktischen Funktionen an dieser Stelle nicht mehr im Detail wiederholt, sondern lediglich kurz zusammengefasst und auf einer allgemeineren Ebene diskutiert werden. Generell kann festgestellt werden, dass die krisendiplomatische Betätigung von schweizerischen Händlern nicht auf Asien beschränkt war, sondern ein globales Phänomen darstellte. Beispielweise war die Schweiz während des Zweiten Weltkriegs weltweit mit der Vertretung fremder Interessen betraut. Die «Guten Dienste» wurden dabei teilweise von Berufsdiplomaten und -konsuln versehen, in «periphereren» Regionen – wie Ost- und Südostasien, Mittel- und Südamerika sowie dem Nahen Osten – aber hauptsächlich durch merkantile Honorarkonsuln.1889

			Die Bandbreite der praktischen Tätigkeiten der professionellen und merkantilen Krisendiplomaten war gross.1890 Handelsfirmen konnten dabei helfen, Hilfsgelder für Relief Funds zu sammeln, oder die Logistik für die Verschiffung und Verteilung von Hilfsgütern übernehmen. Im Rahmen der «Guten Dienste» und der IKRK-Arbeit während der beiden Weltkriege fungierten schweizerische Kaufleute als diplomatische Briefträger zwischen den Konfliktparteien. Sie waren für die Versorgung (z. B. Nahrungsmittel, Medizin, finanzielle Unterstützung), den Schutz (z. B. Besuche von Gefangenenlagern oder Protest gegenüber Behörden), die Betreuung (z. B. zivilrechtliche bzw. zivilstandsamtliche Funktionen als Honorarkonsuln) sowie die Repatriierung von Diplomaten, Konsuln, Kriegsgefangenen, zivilen Internierten oder sonstigen Bürgern eines Staates in feindlichen Gebieten zuständig. Zudem betrieben sie über das IKRK einen Postdienst, damit der oben genannte Kreis der sogenannten enemy aliens mit Angehörigen weltweit Kontakt halten konnte. Eine weitere Funktion der merkantilen Krisendiplomaten war es, das Eigentum dieser Personen sowie die Archive und Gebäude der Botschaften und Konsulate der Krieg führenden Parteien zu schützen. 

			Die schweizerischen Merchant Consuls und kaufmännischen IKRK-Delegierten übten dabei keineswegs einfache und unpolitische Funktionen aus, wie sie üblicherweise Honorarkonsuln zugeschrieben wurden. Vielmehr waren sie zentrale Akteure der hohen internationalen Diplomatie um Krieg und Frieden. So fanden sich «einfache» schweizerische Kaufleute in der Position, an ihrem jeweiligen Ort in Asien zwischen Grossmachtregierungen wie der amerikanischen und der japanischen zu vermitteln. Beispielsweise die Besuche von Kriegsgefangenenlagern, die auf die Verbesserung der Situation der Insassen ausgerichtet waren, stellten keine triviale Aufgabe dar, sondern befanden sich ganz im Gegenteil im Zentrum der Weltpolitik. Dies zeigt auf eindrückliche Weise der Inhalt einer Radioansprache des US-Präsidenten Harry S. Truman am 9. August 1945, in der er die Atombombenabwürfe auf Japan unter anderem mit der menschenunwürdigen Behandlung amerikanischer Kriegsgefangener durch Japan begründete:

			Having found the bomb we have used it. We have used it against those who attacked us without warning at Pearl Harbor, against those who have starved and beaten and executed American prisoners of war, against those who have abandoned all pretense of obeying international laws of warfare.1891

			Auch bei kriegsbedingten Regimewechseln spielten schweizerische Händler eine wichtige Rolle in der internationalen Politik. So half beispielweise Richard von der Crone in seiner Funktion als merkantiler Kolonialadministrator, die Verwaltung der internationalen Niederlassung von Shanghai bei insgesamt fünf Regimewechseln zwischen 1941 und 1949 aufrechtzuerhalten. Als neutralem Händler war es ihm möglich, über Systemgrenzen hinweg Kontinuitäten zu schaffen und damit zusammengebrochene zwischenstaatlich-politische Verständigungsformen zu kompensieren.1892

			4.4 «Wie [sie] in mir auf einmal eine Art Messiah erblickten»: Motive der Akteure

			An dieser Stelle gilt es noch zu klären, warum Handelsunternehmen und individuelle Kaufleute humanitär- und krisendiplomatisch tätig werden wollten. Und genauso gilt es zu fragen, wieso sie die Möglichkeit zur Ausübung dieser Funktionen seitens staatlicher Akteure oder internationaler Organisationen überhaupt erhielten. Generell kann festgestellt werden, dass die Motive bei allen beteiligten Akteuren denjenigen im Bereich des Honorarkonsularwesens ähnelten (siehe Kapitel 3.4). Im Detail gab es aber durchaus Unterschiede, die auf die spezifische Situation in Kriegszeiten zurückzuführen waren.

			Motive von staatlichen Akteuren

			Aufseiten des EPD existierten gegenüber Mitarbeitern, die mit der Vertretung fremder Interessen betraut und die im Hauptberuf eigentlich Händler waren, die gleichen Vorbehalte wie gegenüber Honorarkonsuln im Allgemeinen (siehe Kapitel 3.4). Besonders ins Gewicht fiel dabei in Kriegszeiten das Argument, dass nebenamtliches Personal seine Schutzfunktion im Bereich schweizerischer oder fremder Interessen nicht effektiv ausüben könne, weil es unweigerlich in einen Interessenkonflikt geraten müsse. Wenn beispielsweise Schweizer oder andere Ausländer, die unter schweizerischem Schutz standen, von den jeweiligen Lokalbehörden schlecht behandelt wurden, war es für Honorarkonsuln mitunter sehr schwer, bei ebenjenen Stellen zu protestieren, weil sie als Konsequenz Repressionen gegenüber der eigenen Firma befürchten mussten.1893 Auch war ein gewichtiges Argument, dass Honorarkonsuln schlichtweg nicht für so heikle und anspruchsvolle Aufgaben der hohen Diplomatie, wie sie bei den «Guten Diensten» anzutreffen waren, geeignet waren. Ihr Qualifikationsprofil war eher ein kaufmännisches als ein diplomatisches. Aus diesem Grund versuchte das EPD auch teilweise noch nach Ausbruch des Pazifikkriegs, Berufskonsulate zu eröffnen und damit das System der nebenamtlichen Vertreter abzulösen.1894 Auf der anderen Seite war das wichtigste Pro-Argument für nebenamtliche Aussenvertreter stets die Kostenfrage. Das EPD war in Friedenszeiten immer sehr zurückhaltend mit der Professionalisierung seines Konsularwesens, um die Belastung des Staatshaushalts zu minimieren.1895 In Kriegszeiten hingegen spielte dieser finanzielle Faktor keine grosse Rolle, weil die Kosten für die Mitarbeiter im Bereich der Vertretung fremder Interessen dem EPD von den zu schützenden Regierungen zurückerstattet wurden.1896 Dadurch konnte ein grosser administrativer Apparat aufgebaut werden, der weitgehend fremdfinanziert und damit kostenlos für die Schweiz war. Dementsprechend hätte das EPD in Kriegszeiten eigentlich vollkommen auf Berufsvertreter setzen müssen. Warum dies in der Praxis keinesfalls so war, dürfte hauptsächlich daran gelegen haben, dass es nach bereits erfolgtem Ausbruch eines Krieges schlichtweg kaum möglich war, kurzfristig neues Berufspersonal von Bern aus zu entsenden. Professionelle Diplomaten und Konsuln konnten nicht ad hoc geschaffen, sondern mussten mit jahrelangem Vorlauf ausgebildet werden – und dafür stellte das EPD in Friedenszeiten nur wenige Mittel bereit. Ausserdem waren Reiseverbindungen in Kriegszeiten oft unterbrochen, weshalb die Entsendung von Beamten nach Asien schon aus praktischen Gründen nicht funktionierte. So kam es, dass aus friedenszeitlichen und generellen Sparsamkeitsüberlegungen des EPD im Ersten Weltkrieg fast nur Honorarkonsuln für die Schweiz in Asien tätig waren und bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ein gemischtes Aussenvertretungssystem vorlag, das zwar auch aus professionellen Vertretern, aber doch immer noch in hohem Masse aus Händlern bestand. Ob das EPD bei seiner Entscheidungsfindung auch die Vorteile berücksichtigte, die Honorarkonsuln in Form von informellen Handlungsmöglichkeiten in Kriegsgebieten im Gegensatz zu ihren Berufskollegen aufwiesen, lässt sich schwer beantworten. Es scheint aber so, als ob dies in vielen Fällen ein nicht intendierter positiver Nebeneffekt war.1897

			Die Motive des IKRK, schweizerische Händler als Delegierte zu nominieren, waren ganz ähnlich gelagert wie beim EPD. Die internationale Organisation verfügte aus finanziellen Gründen über kaum eigenes professionelles Personal, das sie nach Asien hätte entsenden können. Dabei war der einzige Unterschied zum EPD, dass die monetäre Zurückhaltung nicht in generellen Sparsamkeitsmaximen, sondern in tatsächlichem Geldmangel begründet lag. Es ging also nicht um ein Prinzip, sondern darum, dass das IKRK schlichtweg kein Geld hatte. Genauso wie bei der Vertretung fremder Interessen war eine kurzfristige Entsendung von zusätzlichem Personal aus Europa während eines Krieges kaum möglich und die Rekrutierung von Schweizern vor Ort deshalb das Mittel der Wahl. Bei diesen lokalen Schweizern handelte es sich in vielen Fällen um Kaufleute. Die Nachteile, die «Händlerdelegierte» mit sich brachten, beispielsweise die fehlende Erfahrung im Bereich humanitärer Diplomatie oder ein potenzieller Mangel an Vertrautheit und Identifikation mit den Werten des IKRK, stellte die internationale Organisation aus pragmatischen Gründen hintenan.1898

			Wie standen nun schutzbedürftige Regierungen zu schweizerischen Kaufleuten in humanitär-krisendiplomatischer Stellung? Wieso liessen sich beispielsweise die USA oder Grossbritannien während des Zweiten Weltkriegs in den von Japan besetzten Gebieten von schweizerischen Händlern diplomatisch und konsularisch vertreten? Wie Kapitel 4.2 gezeigt hat, hegten diese Regierungen ähnliche Vorbehalte gegen nicht professionelles Personal wie das EPD. Es herrschte ein allgemeines, mal stärker und mal schwächer ausgeprägtes Misstrauen gegenüber der Qualifikation, Durchsetzungsfähigkeit und zum Teil auch der Loyalität von schweizerischen Händlern, die als Schutzmachtvertreter fungierten. Letztlich blieb diesen Regierungen aber keine andere Wahl, als nebenamtlich-kaufmännische Diplomaten der Schweiz zu akzeptieren. In Kriegszeiten mussten die Konfliktparteien als Schutzmacht einen neutralen Staat finden, der zur Übernahme «Guter Dienste» bereit war – und von diesen gab es nur eine Handvoll. Dazu kam noch, dass es sich bei den Neutralen grösstenteils um Kleinstaaten handelte, die per se über einen hohen Anteil an Honorarkonsuln in ihren Aussenvertretungssystemen verfügten. Neutrale Grossmächte, die tendenziell über professionelle und ausdifferenzierte Konsularwesen und diplomatische Systeme verfügten und somit optimale Schutzmächte gewesen wären, waren hingegen Mangelware. In den beiden Weltkriegen waren nach dem jeweiligen Eintritt der USA alle Grossmächte Konfliktparteien. Regierungen, die auf der Suche nach einer Schutzmacht waren, blieb also nicht viel anderes übrig, als einen neutralen Kleinstaat, wie die Schweiz oder Schweden,1899 auszuwählen und dabei in Kauf zu nehmen, von honorarkonsularischem Personal vertreten zu werden.

			Diejenigen Kriegsparteien wiederum, welche die Gegner von schutzbedürftigen Staaten darstellten und daher eine Schutzmachttätigkeit auf ihrem eigenen Staatsgebiet oder in von ihnen eroberten Regionen zulassen mussten, hatten etwas andere Motivlagen. Für sie war es weniger ausschlaggebend, ob nebenamtliche oder professionelle Vertreter einen Feindstaat auf ihrem Territorium repräsentierten. Vielmehr ging es ihnen oftmals darum, überhaupt keine Schutzmacht- oder IKRK-Vertreter auf ihrem Gebiet zu tolerieren – und zwar unabhängig von deren beruflichen Hintergründen. Beispielsweise waren im Ersten Weltkrieg Schweizer als Vertreter von deutschen Interessen in den europäischen Kolonien Südostasiens nicht gerne gesehen und sie erfuhren auch Repressionen – aber prinzipiell wurde ihnen ihre Daseinsberechtigung von den Kolonialregierungen nicht abgesprochen.1900 Im Zweiten Weltkrieg stellte sich dies deutlich verschärfter und restriktiver dar. Ab 1941 versuchte die japanische Regierung, die Arbeit der IKRK-Delegierten oder der Vertreter alliierter Interessen in den von ihr kontrollierten Gebieten nach Möglichkeit zu unterbinden oder zumindest einzuschränken.1901 Die japanischen Behörden schlossen nur nicht alle Handlungsräume für Schutzmacht- und IKRK-Vertreter, weil dies ihre Verhandlungsposition in Bezug auf japanische Kriegsgefangene in Lagern der Alliierten stärkte. Auch konnten die zum Teil wohlwollend formulierten IKRK-Berichte über die Zustände in Gefangenenlagern in Japan und in den von Japan kontrollierten Gebieten propagandistisch genutzt und medial verbreitet werden, um die nationale und globale Öffentlichkeit von den guten Absichten Japans zu überzeugen.1902 Ob nun hauptamtliche oder nebenamtliche Mitarbeiter die Schutzmacht oder das IKRK vertraten, war wie beschrieben nicht die zentrale Frage. Aber trotzdem konnte dies im Kleinen einen Unterschied machen. Das Beispiel Japans im Zweiten Weltkrieg zeigt, dass Honorarkonsuln Vorteile gegenüber Berufskonsuln haben konnten, wenn es um ihre Akkreditierung durch die lokalen Behörden ging. Grund dafür war, dass sie im Gegensatz zu Berufskonsuln auch in der Lage waren, informell zu agieren, weil sie stets als private Händler deklariert werden konnten. Dies machte es der japanischen Regierung leichter, in manchen Räumen nebenamtliche schweizerische Vertreter inoffiziell zuzulassen.1903

			Motive der Händler

			Wieso aber waren schweizerische Handelsunternehmen überhaupt daran interessiert, ihre führenden Mitarbeiter für humanitär- und krisendiplomatische Ämter freizustellen? Wo lagen die Vor- und Nachteile für die Firmen und wie wurden diese gegeneinander abgewogen? Zunächst einmal brachten solche Krisenfunktionen bedeutende negative Aspekte für Handelshäuser mit sich. Ein Engagement als Schutzmacht- oder IKRK-Vertreter bedeutete einen erheblichen Arbeitsaufwand für die Unternehmensmanager und absorbierte grosse Teile ihrer Arbeitszeit. Darunter konnten die Geschäfte der Firmen substanziell leiden.1904 In manchen Kriegssituationen entfiel allerdings dieser Faktor weitgehend. Beispielsweise während des Zweiten Weltkriegs kamen die Geschäfte an vielen Orten fast vollständig zum Erliegen, sodass das Führungspersonal der Firmen ohnehin praktisch nichts zu tun hatte. In diesen Fällen nahmen lokale Manager zum Teil sogar eigenmächtig diplomatisch-humanitäre Ämter an, ohne mit ihren Firmenzentralen in der Schweiz Rücksprache zu halten. Da die Geschäfte, die ohnehin nicht existierten, nicht beeinträchtigt werden konnten, sahen die lokalen Entscheidungsträger, so z. B. Edouard Eglé bei seiner Ernennung zum IKRK-Delegierten, auch keine Notwendigkeit, ihre Vorgesetzten vorgängig um Erlaubnis zu bitten.1905

			Ein weiterer, wenn auch weniger wichtiger Nachteil waren die Auswirkungen von diplomatischen Funktionen auf die Arbeitsmoral der Firmenangestellten. Aus Sicht der Unternehmenschefs entwickelten diejenigen ihrer Mitarbeiter, die sie der Schutzmacht oder dem IKRK zur Verfügung stellten, eine Art «Konsulat-Mentalität», die sich in einem Unwillen zur Bearbeitung normaler Firmengeschäfte äusserte.1906 Ihnen wurde unterstellt, weniger Arbeitseifer an den Tag zu legen und sich vielmehr im Glanz des neuen Diplomatendaseins zu sonnen. Dies betraf scheinbar auch Heinrich Angst, der für die Abteilung für fremde Interessen und das IKRK in Japan tätig war. Dessen Arbeitgeber, die Firma Siber, Hegner & Co., kommentierte sein Verhalten und auch das anderer Mitarbeiter folgendermassen:

			Auch Herr Angst hat, wie wir aus Ihren Berichten ersehen, Ihnen viel Mühe und Verdrieslichkeiten verursacht, was uns keinen guten Eindruck gemacht hat. Der Diplomaten- und Rotkreuz-Staub scheint einigen Herren stark in Lunge und Kopf gedrungen zu sein […] Wir hoffen, die kühlere Schweizerhöhenluft werde auch da gut tun.1907

			Wenn man betrachtet, dass zahlreiche schweizerische Firmenvertreter in den beiden Weltkriegen humanitär-krisendiplomatisch tätig wurden, wird schnell klar, dass in vielen Fällen die gerade beschriebenen Nachteile bei der Entscheidungsfindung nicht besonders ins Gewicht fielen. In der Regel überwogen die antizipierten Vorteile eines Engagements bei der Schutzmacht oder dem IKRK. Aber worin bestanden diese? Beispielsweise britische Handelsfirmen in Asien engagierten sich in der Regel humanitär, um ihr Ansehen zu steigern. Für sie war es besonders wichtig, in einem kolonialen Umfeld nicht nur als Akteure der imperialen Ausbeutung, sondern auch besonders von der indigenen Bevölkerung als karitative Wohltäter wahrgenommen zu werden. Asiaten waren als Arbeiter und als Konsumenten von Produkten von zentraler Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg britischer Handelshäuser.1908

			Dieses Motiv der Generierung von Ansehen galt nicht nur speziell für den britischen Fall, sondern generell für ausländische Kaufleute in Ost- und Südostasien. Dies zeigt ein Blick auf die schweizerischen Handelsfirmen, die während der beiden Weltkriege im Wesentlichen aus zwei Gründen für das IKRK oder die schweizerische Schutzmacht tätig wurden: Reputationssteigerung und Netzwerkbildung. Schweizerischen Unternehmen ging es darum, durch ihre humanitäre Diplomatie während des Krieges so viel Prestige zu generieren, dass sie nach dem Krieg, wenn das Wirtschaftsleben wieder an Fahrt aufnahm, ihre Geschäfte besser und schneller wiederbeleben konnten als ihre Konkurrenten. Das Gleiche galt für den Bereich der Netzwerkbildung. Neue Kontakte, die ihre Manager durch die diplomatisch-humanitäre Tätigkeit während des Krieges knüpften, wollten die Firmen für die Nachkriegszeit in einem wirtschaftlichen Sinne nutzen.1909 Die Erlangung von Prestige und neuen Netzwerken hatte zwei Adressatenkreise. Zum einen kamen Firmen durch die diplomatischen Tätigkeiten ihrer Mitarbeiter mit zahlreichen Behörden, zu denen sie sonst keinen Zugang hatten, in engen Kontakt und konnten sich dort einen Namen machen. Diese Verbindungen zu staatlichen Stellen konnten im wirtschaftlichen Nachkriegs-Asien sehr nützlich sein.1910 Zum anderen adressierten schweizerische Handelshäuser mit ihrem humanitären Engagement die lokalen Wirtschaftskreise. Edouard Eglé bemerkte dazu gegenüber der Firmenzentrale von Siber, Hegner & Co. in Zürich:

			[…] die beiden Rot Kreuz Offices mit einem Personal von ca. 60 Personen (wovon 19 Europeaer [sic!]) nehmen von Morgens frueh bis Abends spaet fast alle meine Zeit in Anspruch. Wenn auch die Bezalung [sic!] nominal ist, so hat mir der Posten einen grossen Freundenkreis [sic!] geschaffen, der mir in geschaeftlicher Beziehung in Zukunft einigermassen nuetzlich sein kann. Sie koennen sich kaum vorstellen wie fruehere Bankmanagers, Direktoren von grossen Firmen etc. in mir auf einmal eine Art Messiah erblickten der ihnen in allen moeglichen Schwierigkeiten aushelfen kann.1911

			In Eglés Aussage kommt also zum Ausdruck, dass beispielsweise britische oder amerikanische Firmenchefs, die im Zeiten Weltkrieg als enemy aliens von den japanischen Behörden Repressionen erfuhren und handlungsunfähig waren, sich in ihrer Not zahlreich an den IKRK-Delegierten wandten. Dadurch bekam Eglé nicht nur viele neue Kontakte zu den wichtigsten wirtschaftlichen Entscheidungsträgern in Asien. Er wurde auch gleichzeitig als eine Art Heilsbringer stilisiert, wodurch er einen ausserordentlich guten Ruf in Geschäftskreisen erhielt. Reputationssteigerung ging also Hand in Hand mit dem Faktor der Netzwerkbildung. Eglé knüpfte besonders gute Kontakte durch das grosse Prestige, das er genoss. Diese exzellenten neuen Netzwerke zu den verschiedensten Unternehmen in Asien konnte seine Firma Siber, Hegner & Co. potenziell nutzen, um nach dem Krieg besser Geschäfte abzuschliessen und damit einen Startvorteil gegenüber nicht schweizerischen Konkurrenten zu haben.

			Der Versuch der Generierung von Prestige und Kontakten durch diplomatisch-humanitäre Tätigkeiten in Kriegszeiten war aber ein hochgradig zweischneidiges Schwert und konnte für die Firmen leicht den gegenteiligen Effekt bewirken. Beispielsweise profitierte Otto Gmür von der Übernahme deutscher Interessen in Manila während des Ersten Weltkriegs nicht. Ganz im Gegenteil, seine Reputation und sein Netzwerkpotenzial nahmen sogar ab. Grund dafür war, dass die lokalen amerikanischen Kolonialbehörden ihn der Spionage für das Deutsche Reich verdächtigten und er deshalb behördliche Repressionen erfuhr. Um nicht auch selbst unter Spionageverdacht zu geraten, mieden viele andere Firmen den Umgang mit Gmür.1912 Auch für Edouard Eglé in Shanghai war sein IKRK-Engagement nicht nur mit Vorteilen verbunden. Er wurde von den japanischen Behörden während des Zweiten Weltkriegs teilweise schlecht behandelt, weil er im Verdacht stand, zu stark Partei für die Alliierten zu ergreifen.1913 In der Kriegs- und frühen Nachkriegszeit war er auch Kritik seitens offizieller amerikanischer und chinesischer Stellen ausgesetzt. Dies lag vermutlich daran, dass der Manager von Siber, Hegner & Co. aus Sicht der Alliierten die Kriegsverbrechen der Japaner nicht stark genug kritisiert hatte.1914 Für IKRK-Delegierte konnte es also mitunter äusserst schwierig sein, die nötige Balance bei der Wahrung von Neutralität und Unparteilichkeit zu finden. Und dies wiederum gefährdete das Ziel, als Handelshaus von den diplomatisch-humanitären Tätigkeiten der eigenen Mitarbeiter zu profitieren. Tendenziell kann festgestellt werden, dass es zu einem gewissen Teil vom Kriegsverlauf abhing, ob eine schweizerische Firma aus ihrem Kriegsengagement Vorteile ziehen konnte, also von der Frage, welche Kriegspartei am Ende siegreich war. Wenn ein Handelshaus in einem bestimmten Gebiet die Interessen der unterlegenen Kriegspartei vertreten hatte, waren die Chancen schlechter, von dieser diplomatischen Funktion nach dem Krieg zu profitieren. Wenn hingegen schweizerische Kaufleute in Asien auf der «guten» Seite, also auf der des Siegers, gestanden hatten, war die Wahrscheinlichkeit gross, nach dem Ende des Konflikts wirtschaftlich zu profitieren. Das Verhältnis zu den lokalen Nachkriegsbehörden und zu den Firmen der siegreichen Nationen war dann ein überaus freundschaftliches und kooperatives. Durch die Vertretung britischer oder amerikanischer Interessen während des Zweiten Weltkriegs in Asien war genau solch eine vorteilhafte Situation ab 1945 gegeben.

			Ein weiterer wichtiger Faktor, der schweizerische Firmen dazu bewog, ihre Mitarbeiter für Schutzmacht- oder IKRK-Funktionen freizustellen, war direkter finanzieller Profit. In Kriegszeiten konnten die Geschäfte der Handelshäuser fast vollständig zum Erliegen kommen. Dies brachte die Unternehmen in die unangenehme Lage, dass ihre beträchtlichen Fixkosten weiterhin anfielen, aber keine Einnahmen zu deren Kompensation generiert werden konnten. Besonders schwierig war es, die Löhne der Mitarbeiterstäbe ohne Arbeit weiterzuzahlen. Was dies anbetrifft, bot krisendiplomatisch-humanitäres Engagement einen vielversprechenden Ausweg. Während schweizerische Honorarkonsuln und ihre Mitarbeiter für ihre Hauptaufgabe, die Wahrung schweizerischer Interessen, keine Bezahlung erhielten, wurden alle Arbeitsstunden, die diese Personen für die Vertretung fremder Interessen aufwendeten, entlohnt. Das EPD als Arbeitgeber im Rahmen der «Guten Dienste» zahlte die Gehälter aus, stellte aber die dafür aufgewendeten Mittel den Regierungen der zu schützenden Nationen in Rechnung. Durch diese Geldströme, die beispielsweise im Zweiten Weltkrieg hauptsächlich von der britischen und amerikanischen Regierung für die Vertretung ihrer Interessen in von Japan kontrollierten Gebieten kamen, konnten schweizerische Firmen ihre Belegschaft finanzieren.1915 Sie waren nicht gezwungen, Mitarbeiter zu entlassen, sondern waren stattdessen in der Lage, ihre personellen Betriebsstrukturen über den Krieg zu retten, um nach dem Ende des Konflikts ohne grosse Reibungsverluste und zeitliche Verzögerungen ihre Geschäfte neu starten zu können. Dies verschaffte ihnen Vorteile gegenüber Konkurrenzunternehmen, die nicht krisendiplomatisch tätig waren.

			Kann vor diesem Hintergrund geschlussfolgert werden, dass sich schweizerische Asienunternehmen oder der Schweizer Staat an der Ausübung «Guter Dienste» bereichert haben? Von einer Bereicherung kann nicht gesprochen werden, vielmehr von einer «Win-win-Situation» für alle beteiligten Parteien – also Unternehmen, EPD und zu schützende Regierungen. Sicherlich existierten mitunter vonseiten der Firmen Bestrebungen, so viele Mittel wie möglich zu erhalten, um ein Maximum an Mitarbeitenden während der Kriege finanzieren zu können. Allerdings wiesen das EPD und seine Berufsdiplomaten entsprechende Forderungen in der Regel ab, weil sie sehr darauf bedacht waren, nur absolut notwendige Kosten den unter Schutz stehenden Regierungen zu berechnen, um genau solchen Vorwürfen der Vorteilnahme zuvorzukommen. Die Haltung des EPD war in monetärer Hinsicht eine konservative, die auf die Wahrung des guten Rufs der Schweiz als Schutzmacht ausgelegt war. Die fremden Regierungen erhielten also einen Schutz zu angemessenen Preisen. Schweizerische Handelsunternehmen wiederum konnten in mittlerem Umfang Angestellte durch die Bereitstellung dieses Schutzes während Kriegszeiten finanzieren. Und das EPD erhielt einen grossen, kostenlosen Mitarbeiterstab, mit dem es «Gute Dienste» versehen und damit das aussenpolitische Kapital der Schweiz erhöhen konnte.1916

			Für schweizerische Handelsunternehmen existierten noch weitere Vorteile, die mit der IKRK- oder Schutzmachtarbeit verbunden waren. Dabei handelte es sich um Privilegien, die in Kriegszeiten Konsuln oder IKRK-Delegierten zugestanden wurden und die nicht nur diplomatisch, sondern auch wirtschaftlich genutzt werden konnten. In der Regel ging es dabei um Vorrechte, die Reisefreiheiten und -möglichkeiten betrafen. Durch unterbrochene Verkehrsverbindungen war es für Händler in Kriegszeiten und in den chaotischen Übergangsphasen zur Nachkriegszeit mitunter schwer bis unmöglich, von Asien in die Schweiz zu reisen, um beispielsweise geschäftliche Strategien mit ihrer Firmenzentrale zu besprechen. Schweizerische Kaufleute mit diplomatisch-humanitären Funktionen konnten viel leichter als andere Ausländer Plätze auf sogenannten Austauschschiffen bekommen, um während des Zweiten Weltkriegs nach Europa zu reisen. Auch erhielten sie nach der japanischen Kapitulation im Jahr 1945 privilegierten Zugang zu Schiffs- und Flugpassagen, um in die Heimat und wieder zurück zu gelangen.1917 Solche Reisen waren für IKRK- und Schutzmachtvertreter kostenlos und wurden von den alliierten Regierungen finanziell übernommen, also gewissermassen als Gegenleistung für ihre Dienste für die alliierten Kriegsgefangenen und zivilen Personen in Asien.1918 Im Hinblick auf Reisen lohnte sich das krisendiplomatisch-humanitäre Engagement für schweizerische Handelsunternehmen also auch monetär.

			Es existierte aber auch noch eine andere Kategorie von Reiseprivilegien, nämlich Bewegungsfreiheit innerhalb eines bestimmten Gebiets in Ost- und Südostasien. In manchen Regionen bestanden während eines Krieges restriktive Reisebeschränkungen für Ausländer, die aber nicht für Konsuln bzw. Schutzmachtvertreter galten, die sich freier bewegen konnten. Beispielsweise war Boris Bryner während des Pazifikkriegs bestrebt, für sich und seinen Mitarbeiter Constantin Simon einen offiziellen konsularischen Titel zu erhalten, um jederzeit und ungestört zwischen Harbin und Dalian pendeln zu können. Da er nur informell als Konsularagent in Mandschukuo operierte und die Schweiz den Marionettenstaat nicht anerkannte, galt er als Privatperson, der es nur an drei spezifischen Tagen im Monat erlaubt war, aus Mandschukuo auszureisen. Firmenvertreter in konsularischer Funktion konnten also viel besser zwischen ihren verschiedenen Unternehmenszweigstellen hin- und herreisen, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten.1919 Für IKRK-Delegierte galt das Gleiche. Beispielsweise wurden die in Japan ansässigen Ausländer, sofern sie noch nicht mit Austauschschiffen ausgereist waren, durch die japanischen Behörden im Verlauf des Zweiten Weltkriegs von Yokohama und Tokyo nach Karuizawa evakuiert. Gleichzeitig wurden für sie Reiseverbote innerhalb des Landes verhängt. Max Pestalozzi war es aber als IKRK-Delegiertem möglich, immer wieder nach Tokyo und Yokohama zu reisen und dabei nach den Niederlassungen seiner Firma Charles Rudolph & Co. an diesen Orten zu schauen. Vielen anderen Ausländern und Schweizern blieb diese Möglichkeit verwehrt.1920 

			Die Motive der individuellen Kaufleute, welche die eigentliche Arbeit für das IKRK oder die schweizerische Schutzmacht erledigten, waren in vielen Punkten deckungsgleich mit denen ihrer Unternehmen. Allerdings ergaben sich auch einige Unterschiede. Ein krisendiplomatisch-humanitäres Amt brachte einige Vor- und Nachteile mit sich, die nur für die jeweiligen Individualpersonen, nicht aber für ihre Firmen relevant waren. Auch gab es gelernte Kaufleute, die Mitarbeiter des IKRK oder der «Guten Dienste» wurden, ohne bei einer Firma angestellt zu sein. Auch sie hatten spezielle Gründe, in Kriegszeiten humanitär-diplomatisch tätig zu werden. Zunächst einmal gab es finanziell wohlsituierte Händler, die meistens in Führungspositionen waren und von ihren Unternehmen bezahlt wurden. Sie übten ihre Funktionen für das IKRK oder die Schutzmacht oft ehrenamtlich aus, da sie nicht auf eine Entlohnung angewiesen waren.1921 Ihr Motiv war psychologischer Natur. Es ging ihnen vor allem um eine sinnvolle Beschäftigung und Ablenkung in der bedrohlichen Kriegszeit, die durch ein Fehlen von normaler Arbeit geprägt war. Dies verdeutlicht eine Aussage von Edouard Eglé besonders gut:

			Ich bin froh gewesen meinen Posten beim Roten Kreuz zu haben denn das Nichtsthun in Abwesenheit von Geschaeften haette mich aufgerieben. Die riesige Arbeit dich ich mir aufgeladen hatte haben wir [sic!] wenigsten [sic!] keine Zeit gelassen auf truebe Gedanken zu verfallen, die beiden Rot Kreuz Offices […] nehmen von Morgens frueh bis Abends spaet fast alle meine Zeit in Anspruch […].1922

			Viele andere Schweizer hingegen, meistens in niedrigeren Positionen, wurden während Kriegen arbeitslos und hatten durch unterbrochene Verkehrsverbindungen auch keine Möglichkeiten, in die Schweiz zurückzukehren. Für sie waren diplomatisch-humanitäre Tätigkeiten ein essenzielles Mittel, um ihren Lebensunterhalt in Kriegszeiten zu verdienen. Des Weiteren gab es eine dritte Gruppe von Schweizern, die nicht auf eine Bezahlung angewiesen waren, aber aus Prinzip keine Tätigkeiten unentgeltlich ausüben wollten. Dieser Personenkreis engagierte sich überhaupt nicht diplomatisch.1923

			Neben diesen individuellen IKRK- und Schutzmachtvertretern, deren Motive sich auf die unmittelbare Kriegszeit bezogen, gab es auch Akteure, für die mögliche Vorteile eines Engagements vor allem in der Zukunft, also in der Nachkriegszeit, lagen. Einige Händler, die in Kriegszeiten in den konsularischen Dienst oder in eine IKRK-Delegation eintraten, versuchten nach dem Krieg auch weiterhin, in diesem Bereich Fuss zu fassen. Für sie war ihre Kriegstätigkeit ein Karrieresprungbrett in den Staatsdienst oder in eine internationale Organisation.1924 Anderen ehrenamtlichen Mitarbeitern ging es weniger um eine Laufbahn direkt beim EPD oder beim IKRK, sondern bei beliebigen anderen zukünftigen Arbeitgebern. Sie versuchten ihr Engagement ebenfalls als Karrieresprungbrett zu nutzen, indem sie sich Arbeitszeugnisse ausstellen liessen. Diese konnten zweifelsohne bei der Jobsuche in der Nachkriegszeit sehr hilfreich sein, weil eine Betätigung im Bereich der internationalen Diplomatie eine sehr verantwortungsvolle und prestigeträchtige Aufgabe war, die auf viele potenzielle Arbeitgeber Eindruck machen konnte.1925

			Genauso wie die schweizerischen Handelsfirmen als Ganzes konnten natürlich auch die individuellen IKRK-Mitarbeiter oder Schutzmachtvertreter von den Privilegien profitieren, die mit einem offiziellen Amt verbunden waren. So waren beispielsweise kostenlose oder priorisierte Heimreisen auch für Einzelpersonen hilfreich. Besonders relevant war der Aspekt, dass Privilegien genutzt werden konnten, um das eigene soziale Umfeld zu unterstützen und für dieses Vorzugsbehandlungen zu erlangen. Beispielsweise versuchte Franz Alfred Schoch seine Position zu nutzen, um über das IKRK einem Freund in einem Kriegsgefangenenlager Geld zukommen zu lassen.1926 Auch gelang es schweizerischen Firmenangehörigen, für sich und ihre Familien eine bevorzugte Beförderung auf Austauschschiffen zu organisieren, wenn es um medizinische Notfälle, private Härtefälle oder schlichtweg um Rückreisewünsche ging. Möglich wurde dies, weil stets schweizerische Delegierte auf den Schiffen mitfuhren und damit (heim-)reisewillige Schweizer schlichtweg zu solchen Delegierten ernannt werden konnten. Beispielsweise wollte Maurice Champoud aus gesundheitlichen Gründen und wegen seiner Kinder in die Schweiz zurückreisen und wurde daher kurzerhand von Camille Gorgé zum schweizerischen Vertreter auf einem Austauschschiff gemacht.1927 Auch Hans Baenninger, der Japan-Manager von Charles Rudolph & Co., erhielt Plätze auf einem Austauschschiff nach Kanada. Dort sollte sich die kanadische Ehefrau des Kaufmanns wegen einer drohenden Erblindung in medizinische Behandlung begeben. Eingefädelt hatte das Arrangement der IKRK-Delegierte Paravicini, der ein «langjähriger Freund der Firma» war und dem von Charles Rudolph & Co. für die IKRK-Arbeit der Mitarbeiter Max Pestalozzi zur Verfügung gestellt worden war.1928 Im Übrigen konnten die Austauschschiffe auch dazu genutzt werden, das mit den «Guten Diensten» betraute diplomatische und konsularische Personal der Schweiz in der Gegenrichtung nach Asien zu befördern.1929

			Trotz all dieser Vorteile wies eine Tätigkeit beim IKRK oder bei den «Guten Diensten» auch negative Aspekte auf. Individuelle Händler waren mit einer grossen Arbeitsbelastung im krisendiplomatisch-humanitären Bereich konfrontiert.1930 Auch war die psychische Belastung, die mit dieser Arbeitsfülle, mit potenziell traumatisierenden Kriegserfahrungen und mit dem ständigen Konflikt mit den Behörden der Kriegsparteien einherging, nicht zu unterschätzen.1931 Nicht zuletzt konnte das krisendiplomatische Engagement persönliche Gefahren und Risiken für die Kaufleute mit sich bringen. Beispielsweise musste dies Boris Bryner in Harbin erfahren. Als im August 1945 die Sowjetunion Japan den Krieg erklärte und direkt darauf die Mandschurei einnahm, flohen viele Japaner aus Harbin und liessen dort zahlreiche Unternehmen zurück, die sie während des Pazifikkriegs von Briten und Amerikanern konfisziert und selbst weiterbetrieben hatten. Die ursprünglichen Eigentümer baten Bryner darum, die Betriebe im Rahmen der «Guten Dienste» unter seinen Schutz zu stellen, einerseits vor den abrückenden Japanern und andererseits vor den sowjetischen Truppen, die damit begannen, japanisches, mandschurisches (und zum Teil auch anderes) Eigentum zu beschlagnahmen. Da die Schweiz keine diplomatischen Beziehungen zur Sowjetunion unterhielt, war die Ausübung «Guter Dienste» durch Bryner ein politischer Drahtseilakt. Aus diesem Grund wandte sich der Kaufmann vor der Übernahme der britischen und amerikanischen Interessen an den sowjetischen Generalkonsul in Harbin, Pavlytchev, sowie an den Kommandanten der sowjetischen Truppen in der Stadt, Generalmajor Aleksandr Skvortsov, die ihm die entsprechenden Genehmigungen erteilten. Er war dadurch in der Lage, rund 40 Unternehmen zu verwalten. Am 13. September 1945 ergab sich allerdings eine einschneidende Veränderung, weil die lokalen Verantwortlichen von der sowjetischen Regierung in Moskau den Befehl erhielten, Bryner aufgrund seiner Funktion als diplomatischer Vertreter der Schweiz zu inhaftieren und seine konsularische Korrespondenz zu beschlagnahmen.1932 Infolgedessen wurde Boris Bryner zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter zuerst unter Hausarrest gestellt und am 1. Oktober in die Nähe von Vladivostok, also in die Sowjetunion, ausgeflogen. Erst im Februar 1946 wurde er auf Vermittlung des schweizerischen Bundesrats zusammen mit anderen konsularischen oder diplomatischen Vertretern der Schweiz, die gegen Kriegsende auch in Europa in den von sowjetischen Truppen besetzten Gebieten systematisch inhaftiert wurden, in die Schweiz «repatriiert».1933 

			Nun stellt sich aber noch die Frage, ob schweizerische Handelsfirmen auch tatsächlich von den krisendiplomatisch-humanitären Tätigkeiten in der Nachkriegszeit profitieren konnten. Zunächst einmal kann festgestellt werden, dass nach dem wirtschaftlichen Stillstand des Zweiten Weltkriegs der internationale Handel mit asiatischen Regionen wieder deutlich zunahm. Im Vergleich mit anderen Nationen steigerte sich dabei laut Handelsstatistik der Warenfluss der Schweiz mit diesen Gebieten überproportional stark. Darüber hinaus überstieg der schweizerische Nachkriegshandel mit Asien denjenigen vor dem Krieg in absoluten Zahlen deutlich. Das heisst, dass die Schweiz eine internationale Spitzenposition einnahm, wenn es darum ging, möglichst schnell und umfangreich den Handel wieder aufzunehmen – und das galt insbesondere für den Export von schweizerischen Fertigprodukten nach Asien.1934 Die Gründe dafür waren vielgestaltig und lassen sich nicht abschliessend klären. Nichtsdestotrotz soll an dieser Stelle eine Annäherung erfolgen.1935

			Einer der Hauptfaktoren war, dass die schweizerische Industrie im Gegensatz zu jener der Krieg führenden Nationen keine Zerstörungen erfahren hatte und auch kaum in aufwendiger Weise von einer Kriegs- auf eine Friedensproduktion umgestellt werden musste. Daher war sie in der Lage, die hohe Nachfrage nach Waren in Asien zu befriedigen.1936 Aber nicht nur die Situation der schweizerischen Fabrikanten, sondern auch die des Handels selbst war verantwortlich für die ungewöhnlich starke Marktstellung der Schweiz. Ziel der grossen schweizerischen Handelshäuser war es gewesen, die Wiederaufnahme ihrer Geschäfte nach dem Krieg schneller als ihre Konkurrenten zu vollziehen, um sich möglichst grosse Marktanteile während des wirtschaftlichen Aufschwungs sichern zu können, und genau das gelang ihnen besonders gut.1937 Ursächlich dafür waren verschiedene Faktoren. Während des Krieges wurden viele Firmen von alliierten Staatsbürgern aufgelöst oder in das japanische Kriegswirtschaftssystem inkorporiert, wodurch diese nach dem Krieg erst wieder aufgebaut werden mussten.1938 Für Schweizer galt dies nicht. Sie konnten aufgrund der schweizerischen Neutralität die Grundstrukturen ihrer Betriebe prinzipiell während des Zweiten Weltkriegs aufrechterhalten und 1945 schnell wieder reaktivieren. Dazu kam, dass einige schweizerische Handelshäuser bereits vor dem Weltkrieg zu den einflussreichsten und wohlhabendsten Unternehmen in Asien gehört hatten, wodurch sie die finanziellen Mittel hatten, in besonders hochwertige Infrastruktur zu investieren. Beispielsweise errichteten Siber, Hegner & Co. und Charles Rudolph & Co. in Yokohama sehr solide, moderne und erdbebensichere Firmengebäude, die während des Krieges trotz Bombeneinschlägen relativ unversehrt blieben. Eine Firmenchronik von Charles Rudolph & Co. bemerkte dazu: «Zwischen uns und dem Beton-Gebäude der Firma Siber Hegner & Co., ca. 500 Meter entfernt, stand kaum ein Haus, alles war dem Erdboden gleichgemacht.»1939 Dies deutet darauf hin, dass die beiden schweizerischen Firmen in eine hochwertigere Bausubstanz investiert hatten als ihre unmittelbaren Nachbarn und aus diesem Grund auch in der frühen Nachkriegszeit über Firmengebäude verfügten, die ohne grossen Aufwand sofort wieder genutzt werden konnten. Auch in personeller Hinsicht zeichneten sich Vorteile der schweizerischen Handelsfirmen ab. Die Mitarbeiter von Unternehmen einer alliierten Nation wurden oftmals während des Zweiten Weltkriegs in zivile Internierungslager verbracht.1940 Auch wurden sie mitunter aus der Gefangenschaft in ihre Heimatländer repatriiert.1941 Am Ende des Krieges waren Handelshäuser alliierter Nationen daher erst einmal damit beschäftigt, ihr altes Personal wieder zu versammeln und neue Angestellte zu rekrutieren. Auch schweizerische Unternehmen mussten nach neuen Mitarbeitern Ausschau halten, aber weit weniger.1942 Sie konnten unmittelbar und ohne Verzögerung auf einen Grundstock an Personal zurückgreifen, den sie nicht zuletzt durch die «Guten Dienste» und das IKRK finanziell hatten aufrechterhalten können. Die schweizerischen Firmenangestellten waren als «Neutrale» auch nie inhaftiert worden.1943 Die beteiligten Firmen selbst kamen im Übrigen retrospektiv zu einem ähnlichen Schluss. So heben zwei Firmenfestschriften von Diethelm & Co. und Siber, Hegner & Co. hervor, dass die Aufrechterhaltung der betrieblichen und personellen Strukturen ausschlaggebend für die schnelle und effektive Reaktivierung der Geschäfte in Asien war.1944

			Die «Guten Dienste» halfen schweizerischen Handelsfirmen aber auch noch in anderer Hinsicht, das Asiengeschäft möglichst frühzeitig wieder anzukurbeln. Während des Zweiten Weltkriegs waren die Geschäfte zum Erliegen gekommen. Über die «Guten Dienste» konnten schweizerische Handelshäuser aber schon während des andauernden Konflikts Verträge für die Nachkriegszeit abschliessen und daher ab 1945 nahtlos an die Vorkriegszeit anknüpfen. Beispielsweise schloss die Firma Gebrüder Volkart in China Verträge für den Import von Spinnereimaschinen ab, die nach dem Krieg aus der Schweiz geliefert werden sollten. Eigentlich benötigten die lokalen Abnehmer von Volkart für die Bezahlung solcher Investitionsgüter hohe Summen an Devisen, die in Kriegszeiten nur schwer zu beschaffen waren. Da aber für die «Guten Dienste» grosse Mengen an lokaler Währung gebraucht wurden, also beispielweise für den Ankauf von Hilfsgütern, fanden Handelshäuser wie Volkart ein Arrangement mit der schweizerischen Schutzmacht. Zur Ermöglichung zukünftiger Nachkriegsimporte aus der Schweiz tauschten die schweizerischen Aussenvertretungen lokale Währung gegen Schweizer Franken für die schweizerischen Händler. Über die «Guten Dienste» konnte also der Schweizer Exporthandel aktiv unterstützt werden.1945

			Während des Zweiten Weltkriegs hatten Kaufleute in Asien zudem Funktionen bei der Vertretung fremder Interessen und beim IKRK übernommen, um darüber Prestige zu genieren. Tatsächlich gelang es den schweizerischen Kaufleuten, solches Ansehen aufzubauen, das speziell für ihre Nachkriegsgeschäfte vorteilhaft war. Auch schlug sich ihr krisendiplomatisches Wirken wie intendiert in besseren Netzwerken nieder, die sie nach 1945 wirtschaftlich nutzten,1946 wie das Beispiel des schweizerischen Kaufmanns Jakob Fritz Kern (A. Kern & Co.) zeigt. Dieser fungierte wie bereits beschrieben in Yokohama als Konsulardelegierter bzw. Konsularkorrespondent und war in diesem Rahmen auch mit der Vertretung fremder Interessen betraut. Nach 1945 erlangte er vermutlich durch seine neuen krisendiplomatischen Kontakte zu führenden Akteuren der Alliierten und durch sein gestiegenes Prestige in diesen Kreisen ein sehr hohes wirtschaftspolitisches Amt. Im Japan der Nachkriegszeit wurde der gesamte Aussenhandel durch die amerikanischen Besatzungstruppen, genauer gesagt durch den Supreme Commander for the Allied Powers (SCAP), kontrolliert, und zwar über die Zuteilung von Import- und Exportkontingenten. Der gesamte Seidenhandel wurde dabei von der Silk Section des SCAP abgewickelt und Kern war der Assistent des Leiters dieser Abteilung. Der schweizerische Kaufmann, der nicht nur Seidenexperte war, sondern auch der amerikanischen Gemeinschaft in Yokohama über den Krieg geholfen hatte, konnte nun in der Nachkriegszeit massgeblich über die Zuteilung von Import- und Exportquoten für die grossen schweizerischen Seidenhändler mitentscheiden. Eine bessere Ausgangsbasis für die Schaffung guter Geschäfte für schweizerische Textilhandelshäuser konnte es kaum geben.1947 Auch in China hatten schweizerische Händler in der Nachkriegszeit Einflussmöglichkeiten auf die Vergabe von Import- und Exportquoten, da sie in ihrer Funktion als Honorarkonsuln Empfehlungen an die chinesischen Behörden abgeben konnten.1948

			Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass schweizerische Händler in Asien aufgrund von drei Faktoren in der Lage waren, ihre Nachkriegsgeschäfte besser und schneller wiederzubeleben als viele andere ausländische Unternehmen. Erstens machte sich ihre starke wirtschaftliche Stellung vor dem Krieg im Sinne einer Kontinuität bemerkbar. Zweitens war die Neutralität der Schweiz entscheidend dafür, die geschäftlichen Strukturen der Schweizer Firmen über den Krieg zu retten. Und drittens war es eben auch ihr humanitär- und krisendiplomatisches Engagement für die «Guten Dienste» und das IKRK, das über eine Steigerung von Prestige und eine Vergrösserung von Netzwerken positive Effekte auf die Geschäfte hatte.

			4.5 Kapitelfazit

			Schweizerische Händler in Asien waren besonders in Krisen- und Kriegszeiten diplomatisch aktiv. Während des langen 19. Jahrhunderts schufen in der Regel staatliche, zivilgesellschaftliche und privatwirtschaftliche Vertreter von Grossmächten, wie Briten, Amerikaner, Franzosen oder Deutsche, die grundlegenden Strukturen im Bereich der Krisendiplomatie und der humanitären Diplomatie in Ost- und Südostasien. Besonders britische Handelshäuser beteiligten sich am Aufbau von Relief Funds und unterstützten mit ihren Netzwerken und ihrer Lokalexpertise internationale Organisationen bei deren humanitärer Arbeit in asiatischen Regionen. Schweizerische Kaufleute, die krisendiplomatisch aktiv werden wollten, konnten lange Zeit nur an diese bereits existenten Strukturen andocken. Dies änderte sich grundlegend in den beiden Weltkriegen, in denen schweizerische Händler in Asien sich von den etablierten Grossmachtstrukturen lösten und ein ganz eigenes schweizerisch-merkantiles System der Krisendiplomatie und der humanitären Diplomatie aufbauten. Ihre Handlungsfähigkeit leiteten sie nicht mehr aus dem Andocken an Grossmächte, sondern gerade aus ihrer Distanz zu diesen auf Basis des Faktors der schweizerischen Neutralität ab. Sofern sie Honorarkonsuln waren, wurden sie zu offiziellen Vertretern der schweizerischen Schutzmacht im Rahmen der «Guten Dienste». Ohne ein honorarkonsularisches Amt übernahmen Händler geradezu systematisch Positionen als IKRK-Delegierte. Schweizerische Händler in Asien standen also sowohl in Diensten des weissen als auch des roten Kreuzes. Über diese beiden Funktionen avancierten sie besonders während des Zweiten Weltkriegs zu den zentralsten Akteuren der internationalen Diplomatie.

			Warum schweizerische Kaufleute während der Weltkriege zu solch wichtigen krisendiplomatischen Akteuren wurden, hatte drei entscheidende Gründe. Erstens war der Faktor der schweizerischen Neutralität ausschlaggebend für das krisendiplomatische Engagement der Händler. Während des langen 19. Jahrhunderts liessen sich Kriegsparteien in asiatischen Konflikten von neutralen Grossmächten diplomatisch vertreten, da diese über die nötigen Durchsetzungsmittel verfügten, um etwas zu bewirken. Während der Weltkriege waren jedoch alle Grossmächte früher oder später Kriegsparteien, sodass neutrale Kleinstaaten wie die Schweiz, und dadurch indirekt auch schweizerische Händler, zahlreiche Mandate für die Ausübung «Guter Dienste» erhielten. Zweitens war ein wichtiger Grund, dass die Abteilung für fremde Interessen des EPD und das IKRK nur wenig professionalisiert waren. Dies führte dazu, dass die beiden wichtigsten Organisationseinheiten des krisendiplomatischen Engagements der Schweiz in hohem Masse ehrenamtliches und lokales Personal rekrutieren mussten, was gerade für einflussreiche Unternehmensvertreter diplomatische Aktionsräume öffnete. Drittens wurden bei der Auswahl dieser örtlichen Kräfte bevorzugt schweizerische Händler berücksichtigt, weil diese über eine starke wirtschaftliche Stellung verfügten und daher ganz bestimmte Eigenschaften mitbrachten, die für das krisendiplomatische Handeln nützlich waren. So waren die führenden Handelsunternehmen aufgrund ihrer Geschäfte besonders gut vernetzte, informierte und angesehene Institutionen.

			Während des Ersten Weltkriegs begannen sich die ersten Strukturen der schweizerischen «Guten Dienste» und der humanitären Diplomatie des IKRK in Ost- und Südostasien herauszubilden. Sie waren aber noch rudimentär, geografisch eingeschränkt und improvisiert. Das EPD unterhielt aus Gründen der Sparsamkeit und aus Prinzip lange Zeit kaum Aussenvertretungen in Asien, und wenn, dann waren diese mit nebenamtlich tätigen Honorarkonsuln besetzt. Wenn die Schweiz Mandate für die Vertretung fremder Interessen übernahm, dann waren es meistens eben Merchant Consuls, welche die Schutzmachtmandate in der Praxis vor Ort ausübten. Da schweizerische Honorarkonsuln noch dünn gesät waren, konnten «Gute Dienste» nur an ausgewählten Orten und in keinem allzu grossen Umfang ausgeübt werden. Dort, wo keine Kaufleute als Schutzmachtvertreter zur Verfügung standen, wurden zum Teil schweizerische Missionare als Krisendiplomaten rekrutiert oder die Hilfe der lokalen deutschen Gemeinschaften in Anspruch genommen. Das IKRK verfügte über noch rudimentärere Strukturen. Es unterhielt noch weniger permanente Strukturen in Asien als der schweizerische Staat und entsandte stattdessen auf temporärer Basis Missionen in bestimmte Krisengebiete. Die dabei entsandten IKRK-Delegierten waren Ärzte, Militäroffiziere, Wissenschaftler oder Weltreisende und hatten eine Gemeinsamkeit – sie kamen in der Regel aus der Schweiz und waren keine professionellen humanitären Diplomaten. Erst während des Zweiten Weltkriegs begann das IKRK sehr stark, lokale Strukturen in Ost- und Südostasien aufzubauen, und dabei griff es hauptsächlich auf die Vertreter der örtlichen schweizerischen Handelsgemeinschaften zurück. Erstaunlicherweise war trotz der limitierten Strukturen und Ressourcen der «Guten Dienste» und des IKRK deren Arbeit verhältnismässig erfolgreich. So war beispielsweise Japan im Hinblick auf den Umfang der globalen schweizerischen Schutzmachttätigkeit während des Ersten Weltkriegs das wichtigste Land ausserhalb Europas und der USA.

			Der Zweite Weltkrieg war durch eine Ausdifferenzierung und Ausdehnung der schweizerischen Krisendiplomatie gekennzeichnet. In quantitativer Hinsicht erweiterte sich diese räumlich und personell beträchtlich. Auf qualitativer Ebene ergaben sich ebenfalls bedeutende Verschiebungen. Bei den «Guten Diensten» war eine Teilprofessionalisierung der lokalen Vertreter zu verzeichnen. Am allerwichtigsten war jedoch die Rolle der schweizerischen Händler in Asien, die stark an Bedeutung gewannen. Die schnelle, unbürokratische und starke Ausdehnung der Vertretung fremder Interessen durch die Schweiz sowie der IKRK-Strukturen, sowohl was die räumliche als auch die personelle Dimension angeht, war nur durch einen systematischen und breit angelegten Rückgriff auf lokale schweizerische Kaufleute möglich. Der Zweite Weltkrieg wurde also zum Momentum und zur Hochphase für die krisendiplomatische Betätigung von schweizerischen Händlern in Asien.

			Die stark durch Händler erweiterten Organisationen der «Guten Dienste» und des IKRK waren aber auch im Zweiten Weltkrieg alles andere als optimal. Deshalb kooperierten Schutzmachtvertreter und Rotkreuz-Delegierte genauso wie auch schon im Ersten Weltkrieg eng miteinander, um die Schwächen der jeweiligen Organisation zu kompensieren. Es entstand so ein integriertes Gesamtsystem der schweizerischen Krisendiplomatie und humanitären Diplomatie, das in der Nutzung von Synergien bestand. Die mit den «Guten Diensten» betrauten schweizerischen Aussenvertretungen unterstützten die IKRK-Delegationen finanziell sowie materiell und stellten diesen auch ihre sicheren Kommunikationswege über diplomatische Kanäle zur Verfügung. Im Gegenzug erweiterte das IKRK den praktischen Handlungsradius der schweizerischen Schutzmacht, weil es aufgrund seines Prinzips der Unparteilichkeit beispielsweise besseren Zugang zu Kriegsgefangenenlagern erhielt. Die so gewonnenen Informationen über die inhaftierten Soldaten teilte das IKRK mit den Vertretern der fremden Interessen. Der wichtigste Aspekt der Kooperation waren jedoch die personellen Verschränkungen der beiden Organisationen. Zum einen waren einige Händler sowohl für die «Guten Dienste» als auch das IKRK tätig und schufen somit Querverbindungen zwischen den Institutionen. Zum anderen etablierte sich ein Modus, bei dem an all jenen Orten, an denen das IKRK oder die Schutzmacht keine Vertretungen unterhielt, auf das Personal der jeweils anderen Organisation zurückgegriffen wurde. Dies war vor allem in den militärisch umkämpften und von Japan besetzten Gebieten Asiens von grosser Relevanz, weil dort das krisendiplomatische Agieren durch die japanischen Militärbehörden oftmals unterbunden wurde. Durch diese Strategie der Kombination konnten die Vertretungsnetze der «Guten Dienste» und des IKRK bedeutend erweitert werden. Insgesamt betrachtet ergab sich aus dem Zusammenschluss der zwei mässig ausgebauten Organisationen ein Gesamtsystem, das in Anbetracht der sehr schwierigen Umstände und widrigen Rahmenbedingungen während des Krieges verhältnissmässig gut funktionierte.

			Ein zentraler Faktor, warum die schweizerische Schutzmacht und das IKRK durch Kooperation (aber auch als Einzelorganisationen) eine relativ erfolgreiche Krisendiplomatie und humanitäre Diplomatie während der beiden Weltkriege betreiben konnten, war ihr informelles Agieren. Und dieses wiederum wurde überhaupt erst durch den Rückgriff auf Kaufleute als Diplomaten möglich. Händler konnten im Gegensatz zu dem professionellen diplomatischen Personal von EPD, IKRK und den Kriegsparteien stets als «Privatpersonen» deklariert werden und daher in politisch und militärisch umkämpften Räumen, die offiziell für krisendiplomatische Tätigkeiten geschlossen waren, agieren. Auch die Kooperation zwischen «Guten Diensten» und IKRK selbst war ein hochgradig informelles Konstrukt, weil das IKRK formal seine Unabhängigkeit wahren musste, um effektiv mit allen Kriegsparteien vertrauensvoll zusammenarbeiten zu können. Die Zusammenarbeit durfte nicht offiziell zutage treten und das zu diesem Zweck angewendete informelle Handeln wurde nur möglich, weil Händler involviert waren, die als «Privatpersonen» ihre Rollen fast beliebig tauschen und je nach Kontext als Schutzmachtvertreter oder als IKRK-Delegierter auftreten konnten. Es waren also die Kaufleute, die über ihre informelle Multifunktionalität das erfolgreiche krisendiplomatische Gesamtsystem schweizerischer Prägung erst schufen. Die enge Kooperation zwischen der Schweiz («Gute Dienste») und dem IKRK und das gleichzeitige Negieren dieser Zusammenarbeit, um die Unabhängigkeit der beiden Akteure zu suggerieren, war kein auf Asien bezogener Einzelfall. Vielmehr handelte es sich um eine gängige «diskursive[] Strategie»,1949 die von Albert Wirz treffend auf den Punkt gebracht wurde: «Je nach Anlass und Interessen wird die Nähe oder die Distanz betont; das gehört zum Spiel».1950 In diesem Kapitel konnte gezeigt werden, dass ein zentrales Element bei der Umsetzung dieser «diskursiven Strategie» der Rückgriff auf informell agierende Kaufleute war – und dies galt besonders für aussereuropäische Kontexte.

			Der geringe Grad an Professionalisierung des schweizerischen Aussenvertretungssystems und der IKRK-Strukturen, der mit der Rekrutierung von Händlern als Diplomaten einherging, hatte selbstverständlich auch Nachteile. Beispielsweise verfügten Kaufleute über nur wenig krisendiplomatische Erfahrung sowie aufgrund ihrer geschäftlich-diplomatischen Doppelfunktion über begrenzte zeitliche Ressourcen. Auch standen sie mitunter im Verdacht, Interessenkonflikten ausgesetzt zu sein. Letztlich kann festgestellt werden, dass die schweizerische Krisendiplomatie trotz und gleichzeitig wegen ihres Milizsystemcharakters erfolgreich war. Sie war trotz der schwach ausgeprägten organisationalen Strukturen, des dünnen Vertretungsnetzes in Asien und der teilweise mangelnden Eignung der Kaufleute erstaunlich effizient. Und sie war wegen der Möglichkeit wirkungsvoll, mit lokalen Händlern schnell und flexibel Strukturen aufzubauen sowie über Kaufleute informell agieren und inoffizielle interinstitutionelle Kooperationen aufbauen zu können.

			Schweizerische Händler in Asien übten humanitär-krisendiplomatische Funktionen während der Weltkriege vor allem aus, um über ihr Engagement Prestige und Netzwerke generieren zu können, während sie sich im langen 19. Jahrhundert zu diesem Zweck noch vor allem auf die Übernahme honorarkonsularischer Ämter konzentriert hatten. Dies half ihnen, ihre Geschäfte nach Friedenschluss schneller und effektiver wieder aufbauen zu können als andere ausländische Konkurrenten. Tatsächlich waren sie damit erfolgreich. Nach dem Zweiten Weltkrieg startete der schweizerische Asienhandel nicht nur besser als jener anderer Nationen, sondern auch das gesteigerte Ansehen und die neuen Kontakte, die aus dem krisendiplomatischen Engagement resultierten, hatten positive wirtschaftliche Auswirkungen. Für das EPD und das IKRK war der Rückgriff auf kaufmännisches Personal eine willkommene Möglichkeit, Kosten zu sparen und keine eigenen Organisationsstrukturen aufwendig aufbauen zu müssen. Die Regierungen der Kriegsparteien blickten mitunter kritisch auf die schweizerischen merkantil-ehrenamtlichen Diplomaten, mussten diese aber aufgrund der Sachzwänge, die das internationale System und ihre Kriegsanstrengungen erforderten, tolerieren.

			In der Praxis übten die schweizerischen Händler im Dienst des EPD und des IKRK eine grosse Bandbreite an krisendiplomatischen Tätigkeiten aus. Sie fungierten als diplomatische Briefträger und schützten die Gebäude und Archive der Botschafts- und Konsulatsgebäude der Kriegsparteien. Auch kümmerten sie sich um die Versorgung, die Betreuung, den Schutz und die Repatriierung von enemy aliens, also von Diplomaten, Konsuln, Kriegsgefangenen, zivilen Internierten oder sonstigen Ausländern in feindlichen Gebieten. Die schweizerisch-kaufmännischen Krisendiplomaten übten dabei keineswegs triviale und unpolitische Funktionen aus. Vielmehr waren sie zentrale Akteure der hohen internationalen Diplomatie um Krieg und Frieden. Schweizerische Kaufleute, die als Honorarkonsuln für die «Guten Dienste» tätig waren, gelangten also gewissermassen «im Alpenrosenfrack in die Weltpolitik», wie der Titel dieser Studie suggeriert.
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			1863 erreichte eine schweizerische diplomatische Delegation an Bord des niederländischen Kriegsschiffs Medusa Tokyo (Edo), die den Weg für den schweizerischen Handel mit Japan ebnete. Die Mitglieder dieser Delegation waren überwiegend schweizerische Kaufleute, die nicht nur in dieser spezifischen Situation als Diplomaten fungierten, sondern auch in den Folgejahren neben ihren geschäftlichen Funktionen zugleich verschiedene diplomatische und politische Tätigkeiten ausübten. Die vorliegende Studie hat diese politisch-diplomatische Multifunktionalität eingehend und aus verschiedenen Perspektiven untersucht. Die Ergebnisse und Thesen, die sich aus dieser Analyse ergeben, lassen sich im Rahmen von sechs Themenkomplexen darstellen.

			Vier politisch-diplomatische Funktionen: Wie, wo und wann?

			In der vorliegenden Studie konnte erstmalig in systematischer Weise aufzeigt werden, in welchen politischen und diplomatischen Feldern grenzüberschreitend aktive Händler auf internationaler Ebene tätig waren. Kaufleute engagierten sich in vier grossen Bereichen: Sie betrieben über Wirtschaftsverbände Lobbying gegenüber Behörden sowohl in ihren asiatischen Gastländern als auch in Europa. Als Lobbyisten agierten sie in indirekter Weise in der politischen Arena, da sie nicht selbst politische Entscheidungsträger waren, sondern auf solche Einfluss nahmen. Darüber hinaus übernahmen Händler direkte politisch-diplomatische Rollen. So fungierten sie als Kolonialadministratoren in verschiedenen Kolonialverwaltungen in Asien. Des Weiteren waren sie als Honorarkonsuln für die Schweiz und verschiedene Drittstaaten sowie als Krisendiplomaten für die schweizerischen «Guten Dienste» und das IKRK während der beiden Weltkriege tätig.

			Wie aber konnten schweizerische Kaufleute an solche Funktionen gelangen? Jedes der vier Felder folgte anderen Logiken und Zeitskalen, sodass auch die Partizipationsmöglichkeiten von schweizerischen Händlern in den verschiedenen Bereichen voneinander abwichen. Prinzipiell waren Schweizer in der Lage, in allen vier politisch-diplomatischen Bereichen erfolgreich zu agieren. Am stärksten war dies im Feld des Honorarkonsularwesens und der Krisendiplomatie der Fall. Kaufleute konnten nicht im luftleeren Raum operieren, sondern mussten in der Regel an bereits bestehende Strukturen von Staaten oder internationalen Organisationen andocken, um politisch-diplomatisch aktiv werden zu können. Gerade im Bereich des Honorarkonsularwesens und der Krisendiplomatie existierten mit dem IKRK und den offiziellen Aussenvertretungen des EPD schweizerische Stellen in Ost- und Südostasien, die Händler als lokales Personal rekrutierten. Vor diesem institutionellen Hintergrund hatten Kaufleute mit schweizerischer Nationalität besonders zahlreich die Chance auf die Erlangung solcher Ämter. Die Möglichkeiten für Kaufleute zur Übernahme aktiver Funktionen in den Leitungsgremien von Lobbyverbänden waren etwas weniger stark ausgeprägt. Zwar waren schweizerische Händler als einflussreiche Geschäftsleute vor Ort immer wieder Teil des Führungszirkels internationaler Handelskammern in Asien, aber in der Schweiz waren ihre Partizipationsmöglichkeiten an Wirtschaftsverbänden beschränkt, da Industrievertreter diese Institutionen dominierten. Auch verzichteten schweizerische Kaufleute bewusst auf die Gründung eigener Lobbyverbände in Asien und in der Schweiz, um das Erstarken kleinerer Konkurrenten zu verhindern. Die Folge war, dass es kaum Verbandsstrukturen der Asienhändler und damit auch keine zu besetzenden Ämter gab. Am seltensten gelang es Schweizern, als Kolonialverwalter tätig zu werden. Dies hing damit zusammen, dass die Schweiz keine eigenen Kolonien unterhielt, in denen bevorzugt Schweizer als Kolonialadministratoren hätten fungieren können. Stattdessen mussten schweizerische Kaufleute bei den Verwaltungen fremder Kolonialmächte ansetzen, was bis auf wenige Ausnahmen erfolglos war. Nur in informell-kolonialen Räumen und speziell in den wenigen internationalisierten Kolonialverwaltungen Asiens gelang es schweizerischen Kaufleuten unter bestimmten Bedingungen, in solche Ämter zu gelangen. Dies zeigt, dass betreffend die politisch-diplomatischen Partizipationsmöglichkeiten von schweizerischen Händlern je nach politischem Raum Spezifika existierten. Im Bereich der Kolonialadministrationen blieb das Wirken von Schweizern vor allem auf das informell-koloniale China und Japan (sowie teilweise Siam) beschränkt. Das Feld der Krisendiplomatie wiederum war auf akute Krisenregionen limitiert, wobei in den beiden Weltkriegen praktisch ganz Ost- und Südostasien eine Konfliktzone darstellte. Die Existenz von Krisengebieten führte aber nicht immer dazu, dass sich die Möglichkeiten für die Ausübung von Krisendiplomatie erhöhten. Mitunter wurden diese Räume aufgrund des Kriegsgeschehens und der politisch fragilen Lage für schweizerische Krisendiplomaten geschlossen. So unterband das japanische Militär beispielsweise zu grossen Teilen krisendiplomatische Tätigkeiten von Schweizern in Südostasien während des Zweiten Weltkriegs aus kriegstaktischen Gründen. In den beiden anderen politisch-diplomatischen Aktivitätsfeldern konnten schweizerische Händler überall in Asien aktiv werden. In zeitlicher Hinsicht hatten honorarkonsularische Funktionen eine Hochphase im 19. Jahrhundert. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nahmen diese immer mehr ab, da viele Kleinstaaten ihre konsularischen Dienste professionalisierten und immer weniger auf Merchant Consuls zurückgriffen. Nichtsdestotrotz verschwand der Typus des Honorarkonsuls nie vollständig. Auch die Möglichkeiten, als Kolonialverwalter zu fungieren oder durch zwischenstaatliche Verträge über koloniale Privilegien zu verfügen, wurden mit der Zeit durch Dekolonisierungsprozesse weniger. In Japan begannen diese Prozesse bereits im späten 19. Jahrhundert. In vielen anderen Räumen läutete der Zweite Weltkrieg den Niedergang der Kolonialverwaltungen ein. In den zwei anderen politisch-diplomatischen Feldern nahmen die Partizipationsmöglichkeiten mit der Zeit immer mehr zu. Die Krisendiplomatie und die humanitäre Diplomatie schweizerisch-kaufmännischer Prägung entwickelte sich erst richtig während der beiden Weltkriege und auch im Bereich des Lobbyings beschleunigten sich die Prozesse zur Schaffung ausdifferenzierter Lobbyorganisationsstrukturen sukzessive. Erst ab den 1930er-Jahren entstanden erste schweizerische Verbände in der Schweiz und in Asien, die spezifisch die Interessen von Händlern oder sogar Asienkaufleuten vertraten.

			Schweizerische Händler waren trotz der oben beschriebenen kontextspezifischen Einschränkungen insgesamt betrachtet sehr erfolgreich, wenn es darum ging, an politische oder diplomatische Ämter zu gelangen. Dies galt insbesondere im Vergleich zu Kaufleuten anderer kleiner Nationen. Für diese starke Position der schweizerischen Händler gab es mehrere Gründe. Erstens verfügten sie über eine sehr starke wirtschaftliche Stellung. Schweizerische Handelshäuser gehörten zusammen mit britischen, deutschen oder amerikanischen Unternehmen oft zu den grössten, einflussreichsten und angesehensten Firmen vor Ort und dies prädestinierte ihre leitenden Mitarbeiter für politisch-diplomatische Ämter. Zweitens waren schweizerische Kaufleute aufgrund ihres ökonomischen Erfolgs (oder als Grundbedingung für diesen) sehr gut in die wirtschaftlichen und sozialen Netzwerke der führenden Handelskreise der Grossmächte integriert. Diese Kontakte, beispielsweise zu den wichtigsten britischen Händlern oder zu französischen Wirtschaftsvertretern, ermöglichten es Schweizern, in politisch-diplomatische Funktionen zu gelangen. Drittens war in Kriegs- und Krisenzeiten die schweizerische Neutralität ausschlaggebend dafür, dass schweizerische Händler sich in der politischen oder diplomatischen Arena bewegen konnten. Und viertens konnten Schweizer besonders gut mit indigen-asiatischen Eliten wirtschaftlich und politisch kooperieren, weil sie in deren Augen als Angehörige eines neutralen Kleinstaats ohne Kolonien «ungefährlicher» waren als Händler einer Grossmachtnation. Obwohl schweizerische Händler von den gleichen kolonialen Privilegien profitierten wie Briten, Amerikaner, Deutsche oder Franzosen, wurden sie in den Gastländern als nicht koloniale Akteure wahrgenommen.

			Zwischen Trittbrettfahren und Abgrenzung: Profitieren von Strukturen kolonialer Grossmächte

			Ein weiterer Grund, warum schweizerische Händler in Asien wirtschaftlich und politisch-diplomatisch so erfolgreich sein konnten, war das Trittbrettfahren auf den Strukturen kolonialer Grossmächte. Schweizer profitierten von den kolonialen Umgebungen, die Grossmächte und deren Händler schufen. Dies war auf einer besonders grundlegenden Ebene der Fall, und zwar wenn es um die Ausgestaltung des übergeordneten rechtlichen Rahmens ging, innerhalb dessen sie operierten. Schweizerische Händler partizipierten am System der zwischenstaatlichen Verträge, das ihnen koloniale Vorrechte garantierte, und dies war ihnen aufgrund mehrerer Mechanismen des Trittbrettfahrens möglich. In der Mitte des 19. Jahrhunderts stellten sie sich zu diesem Zweck noch unter den konsularischen und damit auch militärischen Schutz militärisch-kolonialer Grossmächte. Sukzessive wurde ihnen dieser Schutz aber verwehrt, beispielsweise in Japan bereits in den 1860er-Jahren, in China erst während des Ersten Weltkriegs, sodass sie den schweizerischen Bundesrat dazu bewegten, eigene zwischenstaatliche Verträge mit formalen Kolonialmächten und informell-kolonialen Staaten («ungleiche Verträge») abzuschliessen. Bei der Anbahnung dieser Abkommen unterstützten verschiedene bereits etablierte koloniale Grossmächte die Schweizer. Aber nicht nur beim Abschluss, sondern auch bei der ab der Jahrhundertwende sukzessive einsetzenden Revision und Abschaffung der Verträge konnten sich die schweizerischen Kaufleute und Bundesbehörden im Fahrwasser der militärisch-kolonialen Grossmächte bewegen. Die in den zwischenstaatlichen Verträgen enthaltenen Meistbegünstigungsbestimmungen ermöglichten es schweizerischen Händlern, über die gleichen Privilegien zu verfügen wie Kaufleute der kolonialen Grossmächte. In der Praxis waren schweizerische Geschäftsleute mitunter sogar bessergestellt als Grossmachtvertreter, weil sie von kolonialen Vorrechten profitierten, aber gleichzeitig bei indigen-asiatischen Firmen und Behörden als nicht kolonial galten und daher bevorzugte Kooperationspartner waren. Sie befanden sich in einem ständigen Wechselspiel zwischen Trittbrettfahren und Abgrenzung. Je nachdem, was in einem bestimmten Kontext Vorteile bot, suchten schweizerische Kaufleute die Nähe oder betonten bewusst ihre Distanz zu den etablierten Kolonialmächten. 

			Trittbrettfahren spielte auch eine wichtige Rolle in den vier politisch-diplomatischen Betätigungsfeldern von schweizerischen Kaufleuten. Das Profitieren von Strukturen der Grossmächte war in jedem der Bereiche anders ausgeprägt. Beim Lobbying und in den Kolonialverwaltungen waren schweizerische Händler erst einmal nicht darauf angewiesen, selbst politische Funktionen zu übernehmen. Sie profitierten über Meistbegünstigungsklauseln von den Lobbybemühungen der Grossmächte und von den kolonialen Geschäftsumgebungen, die beispielsweise britische, amerikanische, deutsche, französische oder niederländische Kolonialverwalter schufen. Zusätzlich engagierten sich Schweizer aber auch aktiv als Lobbyisten und Kolonialadministratoren, und dabei waren sie oftmals darauf angewiesen, an Organisationsstrukturen von Grossmächten anzuknüpfen. Dies galt beispielsweise dann, wenn sie Führungsmitglieder von internationalen Handelskammern oder kolonialen Stadtverwaltungen von internationalen Niederlassungen wurden, da diese Institutionen von britischen, deutschen, amerikanischen und französischen Akteuren aufgebaut und dominiert wurden. Im Bereich des Honorarkonsularwesens gestaltete sich das Trittbrettfahren auf eine andere Art und Weise. Dort fand kein Sich-Anhängen an Grossmachtstrukturen, sondern ein Kopieren und Aneignen derselben statt. Britische Händler erfanden und entwickelten ab dem späten 18. und frühen 19. Jahrhundert ein System, bei dem sie als Merchant Consuls zahlreiche kleine europäische Staaten in Asien vertraten. Ab den 1860er-Jahren kopierten schweizerische Kaufleute dieses Konzept und begannen selbst, die Schweiz und zahlreiche Drittstaaten honorarkonsularisch zu repräsentieren. Abgesehen von diesem prinzipiellen Kopieren betrieben Schweizer aber kein Trittbrettfahren im engeren Sinne im Bereich des Honorarkonsularwesens. Nochmal anders gestaltete sich die Situation im Feld der Krisendiplomatie und der humanitären Diplomatie. Dort bestanden die meisten Freiräume für schweizerische Händler. Nur anfänglich und in geringem Umfang dockten schweizerische Händler an die Organisationsstrukturen von Grossmächten an. Während der beiden Weltkriege (und insbesondere während des Zweiten Weltkriegs) entwickelten sie aber ein ganz eigenes und umfangreiches System schweizerischer Prägung. Dieses stützte sich auf die «Guten Dienste» und das IKRK und basierte gerade nicht auf einem Trittbrettfahren, sondern auf der Betonung der schweizerischen Neutralität und damit verbunden auf einer Abgrenzung zu den (Krieg führenden) Grossmächten.

			In zeitlicher Hinsicht war Trittbrettfahren eher ein Phänomen des langen 19. Jahrhunderts, das durch koloniale Kooperationsformen zwischen den kolonialen europäischen Nationen geprägt war, auch wenn nicht vergessen werden darf, dass diese keinesfalls konfliktfrei interagierten. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und insbesondere ab dem Ersten Weltkrieg nahmen die Möglichkeiten des kolonialen Trittbrettfahrens tendenziell ab, zum einen wegen der sukzessive einsetzenden Dekolonisierungsprozesse, zum anderen, weil das internationale System und die asiatischen Märkte zunehmend durch nationale Rivalitäten und Abschottungstendenzen geprägt waren. Aber auch unter diesen geänderten Rahmenbedingungen konnten schweizerische Händler von den Grossmächten unter bestimmten Bedingungen profitieren, beispielsweise wenn sie in Konfliktsituationen durch Kaufleute von Grossmachtnationen aufgrund der schweizerischen Neutralität leichter für Kolonialverwaltungsämter ausgewählt wurden oder wenn es um den Abschluss zwischenstaatlicher Verträge in postkolonialen Kontexten ging. 

			Ein integriertes Gesamtsystem: Querverbindungen der politisch-diplomatischen Funktionen

			In der vorliegenden Studie konnte erstmals gezeigt werden, welche Querverbindungen zwischen den verschiedenen politisch-diplomatischen Tätigkeitsbereichen von Händlern bestanden. Multifunktionalität bedeutete, dass ein und dieselbe Person auch mehrere politisch-diplomatische Ämter gleichzeitig ausüben konnte. Und erst recht hatte ein Unternehmen oftmals mehrere leitende Mitarbeiter, die gleichzeitig in verschiedenen politisch-diplomatischen Feldern aktiv wurden, sodass die grössten und einflussreichsten Handelshäuser durchaus in allen vier Funktionsbereichen gleichzeitig tätig sein konnten. Durch das Handeln und die Multifunktionalität der kaufmännischen Akteure wurden die vier politisch-diplomatischen Felder miteinander verknüpft, und dies auf personeller, inhaltlich-funktionslogischer und motivationaler Ebene. Statt einzelner, getrennter Politik- und Diplomatiefelder existierte so ein integriertes politisch-diplomatisches Gesamtsystem. Dies wird besonders gut sichtbar, wenn man die verschiedenen Felder als Werkzeuge in ein und derselben politisch-diplomatischen «Toolbox» begreift, über die Kaufleute verfügten, um ihre Interessen zu verfolgen (siehe unten, Abschnitt «Die Frage nach dem Warum: Motive der Akteure»). In personeller Hinsicht bestanden durch die Multifunktionalität der Händler zahlreiche Überschneidungen. Am augenfälligsten wird dies, wenn man bedenkt, dass die Mitarbeiter der krisendiplomatischen «Guten Dienste» die gleichen Personen waren wie die honorarkonsularischen Vertreter der Schweiz, also die Merchant Consuls. Genauso fungierten zahlreiche schweizerische Honorarkonsuln ex officio als Mitglieder der Stadtverwaltungen von internationalen Niederlassungen und damit als Kolonialadministratoren. Auf inhaltlicher Ebene, also bei den «Policies» und Inhalten von Diplomatie, wiesen in Kriegs- und Krisenzeiten alle vier politisch-diplomatischen Felder grosse Schnittmengen auf. Honorarkonsuln («Gute Dienste»), kaufmännische IKRK-Delegierte und sogar Kolonialadministratoren, wie der schweizerische Händler Richard von der Crone, betrieben in diesen Phasen vor allem humanitäre Diplomatie, die darauf ausgerichtet war, Kriegsgefangene und die lokale Zivilbevölkerung zu schützen und mit Hilfsgütern zu versorgen. Auch die Organisationsstrukturen von Lobbyverbänden wurden, wie das Beispiel britischer Handelshäuser zeigt, in Krisenzeiten häufig zur Ausübung humanitärer Diplomatie genutzt. Verbände verfolgten dann nicht ihre eigentliche Hauptaufgabe, das Lobbying, sondern organisierten Hilfskampagnen. Des Weiteren existierten beispielsweise inhaltliche Querverbindungen zwischen Lobbyaktivitäten und kolonialadministrativen Vorgängen. So waren beide Felder darauf ausgerichtet, die grundlegende Beschaffenheit der (kolonialen) Gemeinwesen zu gestalten und zu regeln, unter anderem wenn es um wirtschaftspolitische Fragestellungen ging. Besonders stark waren die Querverbindungen zwischen den politisch-diplomatischen Feldern auf Ebene der Motive von Kaufleuten ausgeprägt. Händler konnten ihre verschiedenen, multifunktionalen Ämter in Kombination nutzen, um ganz bestimmte unternehmerische Ziele zu verfolgen und zu erreichen (siehe unten).

			Die Frage nach dem Warum: Motive der Akteure

			Schweizerische Kaufleute in Asien übten politisch-diplomatische Funktionen aus verschiedenen Gründen aus. Im Vordergrund standen zunächst einmal wirtschaftliche Interessen. Ein zentrales Ziel der Händler war es, die grundlegenden Eigenschaften der kolonialen Geschäftsumgebungen, in denen sie operierten, in einem für sie positiven Sinne beeinflussen und gestalten zu können. Um dies zu erreichen, nutzten sie die politisch-diplomatischen Werkzeuge des Lobbyings und der kolonialadministrativen Tätigkeiten ab der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Bis zur Zwischenkriegszeit setzten die schweizerischen Geschäftsleute dabei stark auf Formen des indirekten Profitierens vom Lobbying der Kaufleute von Grossmachtnationen. Ab den 1930er-Jahren vollzogen sie, weil die zuvor existenten internationalen und kolonialen Kooperationsformen zurückgingen, einen Strategiewechsel hin zur Gründung eigener nationaler Organisationsstrukturen. Lobbying war ein besonders grundlegendes Instrument, weil durch politische Interessenvertretungsarbeit auf den Abschluss zwischenstaatlicher Verträge zwischen Heimat- und Gastlandregierung hingewirkt werden konnte. Diese bilateralen Abkommen sicherten Kaufleuten (koloniale) Privilegien, wie Handels-, Niederlassungs-, Exterritorialitäts- und Meistbegünstigungsrechte, und schufen damit erst die Basis für ein wirtschaftlich erfolgreiches Handeln. Mit Lobbying konnten Händler auch auf die allgemeinen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen Einfluss nehmen, innerhalb derer sie operierten. Das Betätigungsfeld des Lobbyings erlaubte es vor allem, Einfluss auf die Beschaffenheit von (kolonialen) Gemeinwesen zu nehmen, die von staatlichen Akteuren gelenkt wurden. In Konzessionsgebieten oder internationalen Niederlassungen, die durch einen hohen Grad an kaufmännischer Selbstverwaltung geprägt waren, ermöglichte hingegen die Übernahme von kolonialadministrativen Ämtern die Gestaltung der Geschäftsumgebungen. In solchen Sondergebieten waren Händler in der Funktion von Kolonialadministratoren selbst politische Entscheidungsträger. Kaufleute übernahmen Kolonialverwaltungsämter vor allem deswegen, weil sie über diese nicht nur wirtschaftspolitische Weichenstellungen vornehmen, sondern gerade die Existenz der grundlegendsten Funktionen eines jeden Gemeinwesens gewährleisten konnten. Merkantile Kolonialadministratoren waren damit beschäftigt, öffentliche Infrastruktur, Sicherheit und Gesundheit herzustellen – alles Faktoren, die eine notwendige Bedingung für gute Geschäfte darstellten.

			Das zweite wirtschaftliche Hauptziel der schweizerischen Händler war die Generierung von Prestige und Netzwerken. Durch die Übernahme von honorarkonsularischen und krisendiplomatischen Ämtern konnten Kaufleute ihr Ansehen bei Behörden und anderen Unternehmen steigern sowie neue Kontakte zu diesen knüpfen. Dies sollte aus Sicht der Handelshäuser zu einer Steigerung der Geschäftstätigkeit führen. Das Geschäftsmodell von Kaufleuten lag darin begründet, Markttransaktionen in unvollkommenen Märkten mit geringer Transparenz herzustellen. Sie führten Produzenten und Abnehmer von Gütern zusammen und dafür benötigten sie gewisse Kernkompetenzen, die aus der Herstellung von Netzwerken, Prestige, Wissen und der Gewinnung von Informationen bestanden. Um diese zentralen Ressourcen weiter ausbauen zu können, verfolgten schweizerische Händler ab den 1860er-Jahren die Strategie, honorarkonsularische Funktionen zu übernehmen. Dies funktionierte bis ungefähr zur Jahrhundertwende gut, danach übernahmen Schweizer honorarkonsularische Funktionen immer noch, aber zunehmend für andere Staaten und in abgeschwächter Form. Während der beiden Weltkriege, und insbesondere während des Pazifikkriegs, vollzogen die schweizerischen Geschäftsleute einen Strategiewechsel, indem sie honorarkonsularische durch krisendiplomatische Funktionen ersetzten, um Prestige zu erzeugen und Netzwerke aufzubauen. Während des Zweiten Weltkriegs diente diese Strategie der Übernahme krisendiplomatischer Tätigkeiten vor allem dazu, das eigene Unternehmen und das dazugehörige Personal möglichst unbeschadet durch den Krieg zu bringen und nach dem Ende der Kampfhandlungen den Geschäftsbetrieb wieder schneller aufnehmen zu können als die Konkurrenz.

			Schweizerische Händler in Asien übten politisch-diplomatische Funktionen aber nicht nur aus geschäftlichen Gründen aus. Auch soziale, psychologische und kulturelle Faktoren spielten bei ihren strategischen Entscheidungen eine Rolle, weshalb sie nicht als reine ökonomische Nutzenmaximierer konzeptioniert werden können. Beispielsweise übernahmen Kaufleute städtische Kolonialverwaltungsämter und krisendiplomatische Funktionen, um die soziale Umgebung, in der sie lebten, d. h. ihre Familien sowie Freunde und Kollegen in den lokalen ausländischen Händlergemeinschaften, zu schützen. Auch konnte auf individueller Ebene des einzelnen Kaufmanns (und nicht auf der des Gesamtunternehmens) die Übernahme eines hohen politisch-diplomatischen Amtes sehr verlockend zu sein, um persönliches Prestige zu gewinnen und somit im sozialen Gefüge der lokalen ausländischen Gemeinschaften aufzusteigen. In kultureller Hinsicht spielte Patriotismus eine Rolle, beispielsweise wenn es darum ging, honorarkonsularische Ämter für die Schweiz zu übernehmen. Kulturell-soziale Motive und ökonomische Zielsetzungen von Händlern standen aber keineswegs im Widerspruch zueinander, sie waren vielmehr zwei Seiten derselben Medaille.

			In den einzelnen politisch-diplomatischen Betätigungsfeldern existierten also spezifische Interessenlagen für die schweizerischen Händler. Gleichzeitig bestanden aber auch deutliche motivationale Querverbindungen. Kaufleute konnten ihre Aktivitäten in den vier politisch-diplomatischen Bereichen kombinieren, um damit noch besser bestimmte Ziele zu erreichen. Schweizerische Händler verfügten über eine Art politisch-diplomatischen Werkzeugkasten, in dem sich die vier Betätigungsfelder als Instrumente befanden. Diese Werkzeuge konnten je nach Situation und Zweck einzeln oder in beliebiger Kombination genutzt werden. Das Universalwerkzeug war dabei das Lobbying. Politische Interessenvertretung über Verbände konnte sehr breit eingesetzt und zur Erreichung von Zielen in allen anderen Feldern genutzt werden. Beispielsweise waren, wie bereits beschrieben, Händler über Lobbying in der Lage, Einfluss auf die prinzipielle Beschaffenheit von und die politischen Alltagsgeschäfte innerhalb von Kolonialgebieten zu nehmen und damit kolonialadministrative Tätigkeiten zu unterstützen. Im Bereich des Honorarkonsularwesens konnten schweizerische Händler in Asien über das Verbandssystem in der Schweiz die Eröffnung von Posten, deren Organisationsform sowie deren personelle Besetzung mitbestimmen. In Kriegs- und Krisenzeiten nutzten Händler im Allgemeinen, also unabhängig von ihrer Nationalität, ihre Verbandsstrukturen häufig, um humanitär-diplomatische Tätigkeiten ausführen zu können. Die in Friedenszeiten aufgebauten Organisationen stellten mächtige Aktionsplattformen dar, die leicht an die speziellen Krisenbedürfnisse angepasst und auf krisendiplomatische Aktivitäten umgestellt werden konnten. Im schweizerischen Fall scheiterte dies allerdings weitgehend, weil schweizerische Kaufleute kaum Lobbyorganisationsstrukturen in Asien unterhielten.

			Im Gegensatz zum Bereich des Lobbyings waren kolonialadministrative, honorarkonsularische und krisendiplomatische Funktionen weniger universal angelegt, sondern deutlich stärker auf spezifischere Ziele ausgerichtet. Nichtsdestotrotz konnten auch sie kombiniert werden. So ermöglichten honorarkonsularische Funktionen sowohl die Ausübung von «Guten Diensten» als auch in einigen internationalen Niederlassungen die Erlangung kolonialadministrativer Ämter. Letztere wurden in Kriegszeiten auch bewusst dafür eingesetzt, humanitäre Diplomatie zu betreiben. Ein Grund für die Übernahme von honorarkonsularischen Funktionen war auch der Umstand, dass konsularische Privilegien dazu genutzt werden konnten, Rechtsvorschriften des Heimat- und Gastlandes unter bestimmten Bedingungen zu umgehen. Damit wiesen die Betätigungsfelder des Honorarkonsularwesens, des Lobbyings und der Kolonialadministrationen deutliche motivationale Parallelen auf. Merchant Consuls konnten zwar nur bedingt die kolonialen Geschäftsumgebungen vor Ort formen. Auf indirekte Weise war es ihnen aber zumindest möglich, über Honorarkonsulämter in einen anderen Rechtsraum und damit in eine andere regulatorische Geschäftsumgebung zu wechseln.

			Schweizerische Kaufleute waren aber nicht zwangsläufig bereit, politisch-diplomatische Ämter zu übernehmen. Oftmals lehnten sie diese auch ab, weil deren Ausübung mit hohen Kosten und einem beträchtlichen zeitlichen Arbeitsaufwand einhergehen konnte, der nicht mit den geschäftlichen Aufgaben der Firmen in Einklang zu bringen war. Im Endeffekt stellte die politisch-diplomatische Partizipation von Händlern stets eine Abwägungsfrage zwischen Vor- und Nachteilen dar. 

			Kaufleute mussten für ihre Aktivitäten an staatliche Behörden oder internationale Organisationen andocken oder zumindest von diesen als Instanzen in der politisch-diplomatischen Arena anerkannt oder toleriert werden. Die letztgenannte Akteursgruppe hatte dementsprechend einen grossen Einfluss darauf, ob Händler in den internationalen Beziehungen mitwirken konnten. Ihre Motive bezüglich der Frage der politisch-diplomatischen Partizipation von Kaufleuten hatten daher genauso Gewicht wie jene der Händler selbst. Kleinstaaten und internationale Organisationen, wie das IKRK, verfügten oftmals über geringe finanzielle Ressourcen, die es ihnen nicht gestatteten, ausdifferenzierte, weitverzweigte und professionelle Organisationsstrukturen in Ost- und Südostasien aufzubauen. Aus diesem Grund hatten sie ein inhärentes Interesse daran, lokale (schweizerische) Händler auf ehrenamtlicher Basis rekrutieren zu können. Im Fall der Schweiz existierten darüber hinaus auch politische Überlegungen prinzipieller Natur, die dazu führten, ein Milizsystem zu unterhalten. Koloniale Grossmächte und indigen-asiatische Regierungen blickten hingegen viel kritischer auf nebenamtlich tätige politisch-diplomatische Akteure. Sie sahen beispielsweise die potenziellen Interessenkonflikte, die Händler aufgrund ihrer Multifunktionalität haben konnten, oder die geringe politische und diplomatische Qualifikation von Kaufleuten. Letztlich waren sie allerdings dazu gezwungen, multifunktional operierende Händler aufgrund der Beschaffenheit und der Sachzwänge des internationalen (und kolonialen) Staatensystems zu tolerieren.

			Internationale Beziehungen und (schweizerische) Händler

			In der Praxis übten grenzüberschreitend operierende Händler zahlreiche und sehr diverse politische und diplomatische Tätigkeiten aus. Innerhalb der internationalen Beziehungen übernahmen sie dadurch zentrale Funktionen, stellten substanzielle Ressourcen bereit und erbrachten wichtige Leistungen für die politisch-diplomatischen Systeme. Kaufleute ermöglichten die koloniale europäische Expansion in Räume, in denen sich staatliche Akteure nur bedingt kolonial engagieren konnten oder wollten. Sie taten dies, indem sie dabei halfen, ungleiche Verträge mit informell-kolonialen Staaten anzubahnen und indem sie als Kolonialadministratoren in kolonialen Gemeinwesen fungierten. Kolonialverwaltungsfunktionen übten sie überall dort aus, wo das jeweilige politische System ganz oder teilweise auf das Prinzip der (kaufmännischen) Selbstverwaltung angewiesen war, weil staatliche Akteure keine Regierungsarbeit übernahmen. In Sondergebieten, die der Selbstverwaltung unterlagen, engagierten sich Händler in den grundlegendsten Politikfeldern eines jeden Gemeinwesens. Sie wurden in den Bereichen Sicherheits-, Gesundheits-, Infrastruktur- und Steuerpolitik tätig. In Mischsystemen erfüllten Händler mit ihrer ökonomischen Expertise die Funktion, politische Entscheidungen der professionellen Kolonialbeamten breiter wirtschaftlich abzustützen. So waren beispielsweise schweizerische Kaufleute in französischen Konzessionsgebieten als koloniale Stadträte aktiv, weil sie die lokalen französischen Wirtschaftssysteme massgeblich prägten und somit als politische Akteure die Wirtschaft der Gemeinwesen stärken konnten. Im Bereich der Wirtschaftsförderung waren Kaufleute auch in vielfältiger anderer Weise aktiv. Sie betrieben Wirtschaftspolitik entweder direkt als Kolonialadministratoren oder indirekt über Lobbyismus, indem sie staatliche Behörden mit ihrer ökonomischen Expertise berieten und beeinflussten. Als Honorarkonsuln hatten Händler die Aufgabe, die wirtschaftliche Expansion der Entsendestaaten nach Asien zu fördern und deren Staatsbürger, also die zahlreichen Asienhändler, im Ausland zu betreuen und zu schützen. Auch waren sie dafür zuständig, durch die Abfertigung und Kontrolle von Schiffen des Entsendestaates die grenzüberschreitende Schifffahrt unter staatliche Aufsicht zu stellen und in staatlich reglementierte und damit «geordnete» Bahnen zu lenken. Handelsschiffe und ihre kaufmännischen Eigner sollten aus Sicht von Nationalstaaten nicht in einem rechtsfreien Raum operieren, sondern an das nationale Recht ihrer Heimat- und Gastländer rückgebunden werden. Honorarkonsuln sorgten als staatliche Kontrollinstanzen weltweit für die Durchsetzung dieses Anspruchs. Politisch-diplomatisch aktive Händler halfen also dabei, die (koloniale) Expansion von grossen europäischen Händlergemeinschaften nach Asien voranzutreiben und somit die Entstehung eines Welthandels zu fördern. Gleichzeitig reglementierten sie diesen Welthandel mit staatlichen Mitteln, um ihn in «geordnete» Bahnen zu lenken und den Zugriff von Nationalstaaten auf den grenzüberschreitenden Handel, der sich erst einmal ihrem Einfluss entzog, zu gewährleisten. Kaufleute waren auch im Feld der Krisendiplomatie tätig, also in einem Bereich, der gemeinhin als Domäne von hochrangigen professionellen Diplomaten von Grossmächten galt.1951 Händler gewährleisteten nicht nur die humanitäre Versorgung der Zivilbevölkerung und der Kriegsgefangenen, sondern ermöglichten in Kriegs- und Krisenzeiten auch zwischenstaatliche Kommunikation und Kooperation, die anderweitig nicht mehr möglich war. Händler sorgten also in Kriegsphasen, wenn staatliche Strukturen und Prozesse nicht mehr funktionierten, für Kontinuitäten im internationalen politischen System. Dies galt nicht zuletzt für kriegsbedingte Phasen von Regimewechseln, wie das Beispiel von Richard von der Crone zeigt.

			Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Kaufleute in den internationalen Beziehungen eine dreifache Rolle spielten. Erstens konnten Kleinstaaten und internationale Organisationen oftmals nur durch den Rückgriff auf die Ressourcen von Händlern global agieren. Dies galt insbesondere für aussereuropäische, koloniale Kontexte. Europäische Kleinstaaten wie die Schweiz oder auch das IKRK waren in Europa in der Lage, einigermassen gute Repräsentationsformen aufzubauen. In weit entfernten und aus ihrer Sicht peripheren Räumen, wie Ost- und Südostasien in der zweiten Hälfte des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, waren sie hingegen auf die Hilfe von lokalen Kaufleuten angewiesen. Aussereuropäische Kleinstaaten, die sich in kolonialen Abhängigkeitsverhältnissen befanden, wie das Königreich Hawaii, benötigten nahezu weltweit die diplomatisch-konsularischen Ressourcen von westlichen Akteuren, die oftmals Händler waren. Für Kleinstaaten und internationale Organisationen waren also Kaufleute in spezifischen Kontexten die Eintrittskarte zur Partizipation an den internationalen Beziehungen. In umgekehrter Richtung waren Geschäftsleute fast immer darauf angewiesen, sich an die Strukturen von Staaten und internationalen Organisationen anzuschliessen, um überhaupt politisch und diplomatisch aktiv werden zu können. Für das Funktionieren der internationalen Beziehungen waren also Wirtschaftsakteure eine notwendige Bedingung, genauso wie auch Staaten und internationale Organisationen unabdingbar dafür waren. Politisch-diplomatisches Handeln war stets durch wechselseitige Abhängigkeiten verschiedener staatlicher, zivilgesellschaftlicher und privatwirtschaftlicher Akteure geprägt, die erst in ihrem Zusammenspiel vielfältige politisch-diplomatische Leistungen erbrachten. Zweitens wurden Kaufleute nur da politisch-diplomatisch aktiv, wo staatliche Akteure oder internationale Organisationen nicht agieren konnten oder wollten und daher Lücken für multifunktionale Geschäftsleute schufen. Gleichzeitig waren Händler nicht unbedingt bereit, die so geschaffenen Freiräume zu nutzen. Staatliche Akteure, internationale Organisationen und Kaufleute befanden sich also in einem ständigen Aushandlungsprozess über die personelle Ausgestaltung der internationalen Politik und Diplomatie. Drittens waren Händler für das internationale System immer dort von entscheidender Bedeutung, wo informelles Agieren vonnöten war. Kaufleute konnten in politisch sensiblen Kontexten inoffiziell handeln, weil sie stets als «Privatpersonen» deklariert werden konnten. Diese Möglichkeit blieb staatlichen Akteuren und professionellen Vertretern von internationalen Organisationen verwehrt. Durch ihr informelles Auftreten erbrachten Kaufleute wichtige Leistungen im Bereich der internationalen Beziehungen.

			Die oben genannten Rollen galten für Händler jeglicher Nationalität. Schweizerische Kaufleute erfüllten aber darüber hinaus noch ganz spezifische Funktionen innerhalb der internationalen Beziehungen. Als wirtschaftlich starke Unternehmer und vor allem als Angehörige einer neutralen Nation konnten schweizerische Geschäftsleute im Bereich der Krisendiplomatie besonders erfolgreich agieren. Ihr neutraler Status, gepaart mit ihrer hervorragenden wirtschaftlichen Stellung und ihrer Fähigkeit zum informellen Operieren, war ausschlaggebend dafür, zwischen Kriegsparteien vermitteln zu können und politisch-diplomatische Handlungsfreiräume in Kriegssituationen zu nutzen. Dies wird besonders gut am Beispiel des Zweiten Weltkriegs deutlich. Schweizerische Händler gehörten bereits vor 1941 zu den führenden Geschäftsleuten und daher einflussreichsten Mitgliedern der ausländischen Gemeinschaften vor Ort. Auf diesem Status aufbauend konnten sie während des Pazifikkriegs in zahlreichen politisch und militärisch umkämpften Regionen krisendiplomatisch aktiv werden, die für Berufsdiplomaten gesperrt waren. Möglich machte dies die Tatsache, dass sie stets als «Privatpersonen» deklariert werden konnten und so in der Lage waren, informell zu agieren. Zu einem solchen inoffiziellen Vorgehen waren prinzipiell Kaufleute jeglicher Nationalität fähig, aber was Schweizer besonders machte, war ihr neutraler Status. Dieser befähigte sie im Rahmen der «Guten Dienste» und der IKRK-Arbeit dazu, zwischen den Regierungen der befeindeten Staaten zu vermitteln, nachdem etablierte zwischenstaatliche Verständigungsmechanismen in Asien weitgehend abgebrochen waren. Genauso waren sie so in der Lage, an vielen Orten die Archive und Gebäude von Botschaften und Konsulaten der alliierten Nationen über den Krieg zu retten und die zahlreichen alliierten Staatsbürger, die in Kriegsgefangenenlager oder Lager für zivile Internierte verbracht worden waren, mit Gütern des Grundbedarfs zu versorgen und bei ihrer Repatriierung mitzuwirken. Es waren also gerade schweizerische Geschäftsleute, die dazu prädestiniert waren, politische Kontinuitäten in Kriegs- und Krisenzeiten zu schaffen. Auch waren schweizerische Händler als Vertreter eines (neutralen) Kleinstaats, die darüber hinaus bestens mit den wirtschaftlichen Eliten der Grossmächte vernetzt waren, besonders gut geeignet, die potenziell fragilen politischen Systeme von internationalisierten Kolonialgebieten durch die Übernahme von Kolonialverwaltungsämtern zu stabilisieren.

			Schweizerische Aussenpolitik und schweizerische Händler

			In der vorliegenden Studie wurde ein neues Licht auf die Frage geworfen, wie die Schweiz sich als Kleinstaat auf internationaler Bühne positionieren konnte. Eine zentrale aussenpolitische und diplomatische Strategie der Schweiz war es, als Kleinstaat mit beschränkten Ressourcen auf ein Milizsystem zu setzen, in dessen Rahmen die Schweiz in aussereuropäisch-kolonialen Räumen hauptsächlich durch Kaufleute vertreten wurde. Bis 1914, aber auch in der Zwischenkriegszeit, stellten vor allem Merchant Consuls die offiziellen eidgenössischen Repräsentanten in Asien dar. Während der beiden Weltkriege war das EPD aufgrund der Übernahme von Mandaten im Bereich der «Guten Dienste» dazu gezwungen, die eigene Präsenz in Ost- und Südostasien beträchtlich zu erweitern. Der Personalbedarf für diese kurzfristig nötigen Ausbauschritte konnte über die bereits vor Ort aktiven schweizerischen Händler gedeckt werden. Es waren daher überwiegend schweizerische Kaufleute, die als Krisendiplomaten im Bereich der Vertretung fremder Interessen in Asien tätig wurden.

			Vor allem das informelle Agieren, zu dem die kaufmännischen Diplomaten fähig waren, erlaubte es der Schweiz, auch in politisch sensiblen und militärisch umkämpften Räumen diplomatisch zu operieren, die für offizielle Staatsrepräsentanten unzugänglich waren. Dieses informelle Vorgehen der krisendiplomatisch tätigen Händler ermöglichte auch erst eine diskrete Kooperation zwischen den «Guten Diensten» und dem IKRK, sodass auf der Basis von kaufmännischer Multifunktionalität ein ausdifferenziertes Gesamtsystem der schweizerischen Krisendiplomatie und der humanitären Diplomatie in Asien entstehen konnte. Die enge Kooperation zwischen der Schweiz («Gute Dienste») und dem IKRK sowie das gleichzeitige öffentlichkeitswirksame Postulieren einer vollständigen Unabhängigkeit der beiden Organisationseinheiten war eine allgemeine und gängige «diskursive[] Strategie».1952 Sie wurde immer dann von der offiziellen Schweiz oder dem IKRK angewendet, wenn dies vorteilhaft erschien. Ein von der Forschung bislang nicht beachtetes Instrument bei der Umsetzung dieser «diskursiven Strategie», das besonders in aussereuropäischen oder kolonialen Kontexten zum Einsatz kommen konnte, stellte der Rückgriff auf informell agierende Händler dar. Beispielsweise war für die Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit des IKRK während des Zweiten Weltkriegs in Asien die Betonung von Unabhängigkeit von zentraler Bedeutung, um ein vertrauensvolles Verhältnis zu allen Kriegsparteien herzustellen. Die Zusammenarbeit mit den «Guten Diensten» war aber ebenso wichtig, weil die Organisationsstrukturen des IKRK nicht stark genug ausgebildet waren, um eigenständig zu operieren. An dieser Stelle kam die kaufmännische Multifunktionalität ins Spiel. 

			Die historische Forschung hat beispielsweise bereits die Rolle von Neutralität, «Guten Diensten», Netzwerken sowie internationalen Kongressen und Organisationen für die schweizerische Aussenpolitik herausgearbeitet. Auch die Nutzung der Ressourcen von Industriellen in der Schweiz während des Ersten Weltkriegs wurde als aussenpolitische Strategie der Schweiz hervorgehoben (siehe Abschnitt «Honorarkonsularwesen» des Kapitels «Forschungsfelder und Forschungsstand» in der Einleitung). Wie in der vorliegenden Studie gezeigt werden konnte, existierte noch eine weitere entscheidende Komponente – die der privatwirtschaftlichen Partizipation im Ausland. Das aussenpolitische Kapital der Schweiz beruhte massgeblich auf dem Rückgriff auf einflussreiche und wirtschaftlich erfolgreiche schweizerische Händler bei der Ernennung von Konsuln und Diplomaten im Ausland. Des Weiteren fusste es auf dem Umstand, dass diese schweizerischen Kaufleute vor Ort als neutrale Akteure wahrgenommen wurden. Dies eröffnete den Geschäftsleuten Handlungsspielräume, um krisendiplomatische Funktionen in Kriegs- und Krisenzeiten auszuüben, von denen auch die schweizerische Aussenpolitik profitierte. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Schweiz auf ein kaufmännisches Milizsystem zurückgriff, um an den internationalen Beziehungen partizipieren zu können, insbesondere wenn es um das politische Operieren in «peripheren» bzw. aussereuropäischen Räumen ging. Dies wirft ein neues Licht auf die strategischen Optionen, die (neutralen) Kleinstaaten mit beschränkten Ressourcen zur Verfügung standen, um sich auf Ebene der internationalen Politik wirkungsvoll positionieren zu können.

			Kontinuitäten und Brüche nach 1945

			Die politisch-diplomatischen Aktivitäten von schweizerischen Kaufleuten in Asien wurden in dieser Studie bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs untersucht. Auch wenn die Zeit nach 1945 nicht mehr Gegenstand der Analyse ist, soll ein vorsichtiger Blick auf Kontinuitäten und Brüche in der Nachkriegszeit geworfen werden.

			Im Bereich der Kolonialadministrationen war ein klarer Bruch zu verzeichnen. Auch wenn dieser Prozess in manchen Regionen (z. B. Japan) schon früher begann, wurden mit dem Zweiten Weltkrieg und kurz danach die meisten Kolonialgebiete in Ost- und Südostasien aufgelöst. Besonders jene Sondergebiete in Japan und China, in denen schweizerische Händler besonders stark kolonialadministrativ partizipieren konnten, existierten spätestens ab 1945 nicht mehr. In den ersten Nachkriegsjahren konnten in Shanghai einige ausländische Händler, darunter auch ein Schweizer, trotz der Auflösung der Sondergebiete noch an der nationalistischen Stadtverwaltung mitwirken. Solche Freiräume wurden in China aber mit der kommunistischen Machtübernahme im Jahr 1949 geschlossen.1953 Allgemein kann also festgestellt werden, dass die Ära der kolonialadministrativen Funktionen von schweizerischen Kaufleuten mit dem Zweiten Weltkrieg in Asien zu Ende ging. Jenseits dieser zeitlichen Ebene können die in dieser Studie gewonnenen Erkenntnisse auch als Grundlage für die Entwicklung eines Ansatzes zur Erforschung von Kolonialverwaltungsfunktionen von Schweizern in anderen Weltregionen verwendet werden.1954

			Was das Feld des Lobbyings angeht, begannen schweizerische Händler im Allgemeinen und solche mit Asienbezug im Speziellen erst relativ spät, sich im Bereich der politischen Interessenvertretung zu organisieren. Die ersten dezidierten Lobbyverbände dieser Branche entstanden in der Schweiz und in Asien in den 1930er- und 1940er-Jahren. Welche Wege und Strategien des Lobbyings Asienhändler nach 1945 verfolgten, ist bislang nicht Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen gewesen und daher ein Forschungsdesiderat. Es ist aber anzunehmen, dass die in der Zwischenkriegszeit neu aufgebauten Organisationsstrukturen, die sich am Ende des Zweiten Weltkriegs erst in ihrer frühen Entwicklungsphase befanden, nach 1945 weiter an Einfluss gewannen und noch weiter ausgebaut wurden. Dies legen die Entwicklungen in den ersten Jahren der Nachkriegszeit nahe, die noch im Rahmen der vorliegenden Studie analysiert werden konnten. Auch nahm das generelle Interesse an Lobbying bei schweizerischen Händlern in Asien nach 1945 zu, weil auf vielen asiatischen Märkten nationale Abschottungstendenzen zu beobachten waren und diese nur durch Einfluss auf staatliche Behörden behoben werden konnten. Ein eventuelles Erstarken des Lobbyings von (Asien-)Händlern in der Nachkriegszeit müsste in weiteren Studien genauer untersucht werden.

			Honorarkonsularische Funktionen von schweizerischen Händlern waren vor allem ein Phänomen des 19. Jahrhunderts. Sie nahmen während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts tendenziell ab, weil sich die konsularischen und diplomatischen Dienste vieler Staaten im Laufe der Zeit professionalisierten. Dieser Trend scheint sich auf den ersten Blick nach 1945 fortgesetzt zu haben. Die Schweiz wandelte zunehmend Konsulate oder Generalkonsulate in Gesandtschaften und Botschaften um und dieser Prozess der Etablierung von diplomatischen Vertretungen wurde noch dadurch beschleunigt, dass in Asien durch die Dekolonisierung neue Nationalstaaten entstanden. Auch wurden weiterhin zunehmend Honorar- in Berufskonsulate umgewandelt. Nichtsdestotrotz verschwand das konsularische Milizsystem der Schweiz nicht vollständig, wie ein Blick in das «Historisches Verzeichnis der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Schweiz seit 1798» des EDA verrät. Besonders an kleineren Orten blieb der Rückgriff auf Honorarkonsuln ein wichtiges Mittel, um schweizerische Aussenvertretungen betreiben zu können – und dies ist bis heute so.1955 Wirtschaftsvertreter wurden nach dem Zweiten Weltkrieg aber nicht nur für honorarkonsularische Posten rekrutiert. Auch an anderen Stellen des diplomatischen Dienstes wurden diese zunehmend eingesetzt, wie beispielsweise Dominik Matter für den Bereich der Exportförderung und der Erschliessung neuer Märkte in den 1970er-Jahren zeigt.1956 Das diplomatische Milizsystem der Schweiz und die Multifunktionalität der Geschäftsleute blieben also prinzipiell erhalten, nahmen aber neue Formen an. 

			Im Feld der Krisendiplomatie und der humanitären Diplomatie ist die Entwicklung nach 1945 nicht eindeutig abschätzbar. Sowohl der diplomatische und konsularische Dienst der Schweiz, der für die «Guten Dienste» zuständig war, als auch das IKRK professionalisierten sich tendenziell mit der Zeit. Gleichzeitig scheinen aber auch gewisse Elemente des Milizsystems fortgeführt worden zu sein. Wann genau (und ob) ein Umschlagpunkt existierte, bei dem nicht mehr hauptsächlich Händler, sondern berufsmässige Krisendiplomaten in Asien zum Einsatz kamen, müsste anhand von ausgewählten Einzelkonflikten untersucht werden.

			Am Anfang dieser Studie wurde die zugespitzte Metapher von Alfred Chandler und Bruce Mazlish vorgestellt, nach der grenzüberschreitend tätige Unternehmen als «Leviathane» (Leviathans) zu charakterisieren seien. Die Autoren skizzieren damit ein Bild von Firmen, die über grenzenlose Macht in der internationalen politischen Arena verfügten und gewissermassen die politischen Fäden der Welt in der Hand hielten.1957 In dieser Studie konnte diese klischeehafte und generalisierende Zuschreibung revidiert werden. Händler waren wichtige und einflussreiche Akteure in den internationalen Beziehungen, die zentrale politische und diplomatische Leistungen erbrachten. Sie waren aber keineswegs allmächtig, sondern entfalteten ihren Einfluss im Wechsel- und Zusammenspiel mit anderen Akteuren, wie Staaten oder internationalen Organisationen, und zwar gemäss der spezifischen Funktionslogik des jeweiligen politisch-diplomatischen Feldes. Eine solche nuancierte Analyse der Rolle von Kaufleuten in den internationalen Beziehungen war nur durch die empirische Beobachtung der konkreten politisch-diplomatischen Aktivitäten von Händlern möglich. Der analytische Schlüssel dazu war die Betrachtung der Multifunktionalität der Akteure, die sich erst mit einem multiarchivarischen Forschungsansatz und vor allem durch die Mittel der Digital Humanities erschloss. Genau diese Elemente sind ein vielversprechender Ansatz und Startpunkt für zukünftige Studien, die den Anspruch haben, nicht das Bild eines omnipotenten Leviathans zu reproduzieren, sondern die Rolle von Wirtschaftsakteuren in den internationalen Beziehungen genauer zu vermessen.
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							American Cotton Cooperative Association

						
					

					
							
							BEIC

						
							
							British East India Company

						
					

					
							
							Dodis

						
							
							Diplomatische Dokumente der Schweiz

						
					

					
							
							EPD

						
							
							Eidgenössisches Politisches Departement (1888–1895 Departement des Äussern; 1848–1887 Politisches Departement)1958

						
					

					
							
							EVD

						
							
							Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement (1896–1914 Handels-, Industrie- und Landwirtschaftsdepartement; 1888–1895 Industrie- und Landwirtschaftsdepartement; 1879–1887 Handels- und Landwirtschaftsdepartement; 1873–1878 Eisenbahn- und Handelsdepartement; 1848–1872 Handels- und Zolldepartement)1959

						
					

					
							
							HKGCC 

						
							
							Hong Kong General Chamber of Commerce

						
					

					
							
							HSBC

						
							
							Hongkong and Shanghai Banking Corporation

						
					

					
							
							IKRK

						
							
							Internationales Komitee vom Roten Kreuz

						
					

					
							
							NVOC

						
							
							Niederländische Vereinigte Ostindien-Kompanie (Vereenigde Oostindische Compagnie)

						
					

					
							
							OCE

						
							
							Ostchinesische Eisenbahn

						
					

					
							
							P. & O.

						
							
							Peninsular and Oriental Steam Navigation Company

						
					

					
							
							SGCC

						
							
							Shanghai General Chamber of Commerce

						
					

					
							
							SHIV

						
							
							Schweizerischer Handels- und Industrieverein (oft auch als «Vorort» bezeichnet)
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							Swiss Merchants’ Association (Vereinigung schweizerischer Kaufleute), Shanghai
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							Shanghai Municipal Council
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							Südmandschurische Eisenbahn
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							Vereinigung der Schweizerischen Philippinenfirmen

						
					

					
							
							VSTW

						
							
							Verband Schweizerischer Transit- und Welthandelsfirmen

						
					

					
							
							YGCC

						
							
							Yokohama General Chamber of Commerce (später: Yokohama and Tokyo Foreign Board of Trade)
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			Abbildung 1: Karikatur «The modern William Tell». (Quelle: o. A.: The Japan Punch, Yokohama 1867, S. 75)

			Abbildung 2: Stehend hinten (von links): «chinesischer Sekretär», Alfred Glathe (deutsches SMC-Mitglied), «Polizeichef eines angrenzenden chinesischen Gebiets», Polizeichef der französischen Konzession von Shanghai, Polizeichef der internationalen Niederlassung von Shanghai, Chef des Übersetzungsdienstes der internationalen Niederlassung von Shanghai; kniend vorne: Richard von der Crone (schweizerisches SMC-Mitglied); Fotografie der Josepho Studios, Shanghai, Winter 1942/43. (Quelle: AfZ, NL Richard von der Crone)Abbildung 3: «Abnahme der Polizeiparade»; abgebildete Personen (von rechts nach links): Xu Jianping (chinesisches SMC-Mitglied), Alfred Glathe (deutsches SMC-Mitglied), Richard von der Crone (schweizerisches SMC-Mitglied), Yuan Lidun (chinesisches SMC-Mitglied), Person fünf und sechs unbekannt; Fotografie des Fotostudios Basch Brothers, Shanghai, o. D. (Quelle: AfZ, NL Richard von der Crone)

			Abbildung 4: «Verpflegungscommission & Preiscontrolle der Internationalen Zone Schanghais ca. 2 Millionen Einwohner als Präs[ident]»; vordere Reihe, dritte und vierte Person von rechts: Richard von der Crone und Alfred Glathe; Fotografie des Fotostudios [Basch & Buesch], o. D. (Quelle: AfZ, NL Richard von der Crone)

			Abbildung 5: Buchcover «Kontorrock und Konsulatsmütze». (Quelle: Weber, Arthur Richard [Schriftstellername: Arwed Solano]: Kontorrock und Konsulatsmütze. Eine Erzählung aus dem überseeischen Leben, neu herausgegeben und mit geschichtlichen Anmerkungen und einem Schlüssel versehen von Kurt Meissner, Tokyo 1939 [1886])

			Abbildung 6: «Private office and Consulate», Diethelm & Co., Bangkok; Fotografie o. D. (Quelle: DKSH-Archiv)

			Abbildung 7: «La garde de la Légation suisse à Yédo. – Dessin de A. de Neuville d’après des photographies». (Quelle: Humbert, Aimé: Le Japon illustré, Bd. 1, Paris 1870, S. 305)

			Abbildung 8: Firmengebäude von Siber & Brennwald in Yokohama. (Quelle: Sasaki, Shigeichi [Hg.]: The Illustrated Japan Directory, Yokohama 1886, S. 72)

			Abbildung 9: «Yokohama, möglicherweise das schweizerische Konsulat (Fahnenmast !)»; abgebildete Personen: Honorargeneralkonsul Arnold Wolff (auf dem Balkongeländer sitzend), ein weiterer Europäer, drei Japaner, ein Chinese; Albuminfoto aus den frühen 1880er-Jahren. (Quelle: Staatsarchiv des Kantons Zürich, StAZH W I 66)

			Abbildung 10: «View of the foreign factories at Guangzhou, China»; Gemälde (deckende Wasserfarbe auf Papier) von Guan Lianchang (Tingqua) oder seinem Studio, 1855. (Quelle: Peabody Essex Museum, USA, Museum purchase in memory of Elisabeth Endicott Weil, made pos­sible by Henry Birdseye Weil and family and an anonymous donor)

			Abbildung 11: Traugott Zimmermann in seiner Funktion als Konsul; Porträtaufnahme des Fotostudios Busenbender & Co. (vormals Woodbury & Page), Jakarta, o. D. (Quelle: Museum Heiden, Sammlung T. Zimmermann)

			Abbildung 12: Entwurf eines «Schutzpass[es] des schweizerischen Konsulats Batavia in Wahrung der deutschen Interessen in Niederländisch Indien», 12.12.1940. (Quelle: CH-BAR#E2200.252#1000/398#74*)

			Abbildung 13: Abteilung für fremde Interessen des schweizerischen Generalkonsulats in Shanghai im 8. Stock des Gebäudes der Compagnie des Messageries Maritimes; Fotografie der Aussenfassade ca. 23.06.1942. (Quelle: CH-BAR#E2001-02#1000/110#416*)

			Abbildung 14: Grundriss der Büroräumlichkeiten (8. Stock, Gebäude der Compagnie des Messageries Maritimes) der Abteilung für fremde Interessen des schweizerischen Generalkonsulats in Shanghai, 23.06.1942. (Quelle: CH-BAR#E2001-02#1000/110#416*)
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